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.,Z ur 74reswende 

Wieder stehen wir an der Schwelle eines neuen Jahres - wieder werfen wir einen 
Blick zurück auf das Vergangene, bevor wir das Neue beginnen. 
Das rasche Tempo der wirtschaftlichen Wandlungen, die wir in den letzte Jahren 
erlebt haben, stellte gewiß an unsere Spannkraft und unser Beharrungsvermögen 
höchste Anforderungen. 

Und doch können wir mit einiger Zufriedenheit das Jahr beenden. Das aber sollte 
uns Ansporn sein, mit Zuversicht ins Neue Jahr zu gehen, mit neuer Kraft neue 
Pläne zu schmieden und alles zu tun, um die gesteckten Ziele zu erreichen. 
Eins aber sollten wir nicht verkennen: wenn wir den sicheren Kurs für unser Unter -
nehmen beibehalten wollen, müssen wir vorausschauen, müssen immer wieder Ab -
stand nehmen von der Tagesarbeit, wir müssen uns soweit als möglich entlasten um 
Zeit zu gewinnen für die echten, entscheidenden Führungsaufgaben im Betrieb. 
Der Landesverband hat im vergangenen Jahr in gesteigertem Maße versucht, seinen 
Mitgliedern bei den ihre Existenz berührenden Fragen Helfer und Wegbereiter zu 
sein und wird dies auch im kommenden Jahre verstärkt tun. 

Pläne auf lange Sicht werden vorbereitet, die eines Tages allen den Mitgliedern, die 
dieser unserer Zeit aufgeschlossen gegenüberstehen zugute kommen sollen und 
werden. 
Gerade wir im Großhandel haben immer mehr gemeinsame Probleme zu meistern 
und gemeinsamen Widersachern die Stirne zu bieten. Wir im Großhandel können 
nur bestehen, wenn wir fest zusammenhalten. Dieses Gemeinschaftsgefühl und diese 

gemeinsame Verantwortung zu stärken und in die Tat umzusetzen, soll für 1962 
unsere vordringliche Parole sein. 

Wir danken bei dieser Gelegenheit allen Mitgliedsfirmen für das uns im vergange -
nen Jahr entgegengebrachte Vertrauen und die immer mehr unserer Arbeit zuteil -
werdende besondere Anerkennung. Wir danken aber besonders auch allen ehren -
amtlichen Mitstreitern in unserem Kampfe für die gerechte Sache des Großhandels. 

Daß das Jahr 1962 ein gutes, erfolgreiches Jahr werde wünscht Ihnen 

mit den besten Grüßen 

Ihr 

Landesverband des Bayer. Groß- und Außenhandels 

Der Vorsitzende Der Hauptgeschäftsführer 
Walter Braun Rolf Pfrang 
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Arbeitgeberfragen 

Lohnzahlungspflicht nur für die wegen der 
Feiertage ausfallende Arbeitszeit (205) 

(j) Da die Weihnachtsfeiertage 1961 sowie der Neujahrstag 1962 
diesmal auf Werktage fallen, entsteht für die Arbeitgeber nach 
dem Bundesgesetz zur Regelung der Lohnzahlung an Feiertagen 
die Verpflichtung, den Arbeitnehmern die an diesen Tagen aus -
fallende Arbeitszeit zu vergüten. 

Für die Vergütung gilt der Grundsatz, dais die Arbeitnehmer 
so zu stellen sind, wie wenn wegen der Feiertage keine Arbeits -
zeit ausgefallen wäre und sie alo an den Feiertagen in der 
üblichen Weise gearbeitet hätten. Zu vergüten ist nur die tat -
sächlich ausfallende Arbeitszeit. 

Ein lohnzahlungspflichtiger Feiertag während des tariflichen 
Urlaubs ist nach allgemeiner Auffassung auch für den beurlaub -
ten Arbeitnehmer ein vergütungspflichtiger Feiertag und gilt 
infolgedessen nicht als Urlaubstag. Es ist darauf zu achten, da 
die beurlaubten Arbeitnehmer durch diese Regelung gegenüber 
den nicht in Urlaub befindlichen Arbeitnehmern keine Besser -
stellung erfahren. 
Wer am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach 

den Feiertagen unentschuldigt der Arbeit fernbleibt, hat keinen 
Anspruch auf Feiertagsbezahlung. 
Wird an den Feiertagen ausnahmsweise gearbeitet (Zustim -

mung des Gewerbeaufsichtsamtes erforderlich!), so sind Mehr -
arbeits- bzw. Feiertagszuschläge zu zahlen (§ 12 Manfeltarif 
für Angestellte und § 7 Manteltarif für Arbeiter). 

65. Lebensjahr des Arbeitnehmers ein 
Kündigungsgrund? (206) 

(j) Die Erreichung des 65. Lebensjahres ist nach herrschender 
Auffassung kein Grund im Sinne des § 1, Abs. 2 Kündigungs -
schutzgesetz, der eine Kündigung für sich allein betrachtet 
rechtfertigt. Das Kündigungssch:ufzgesetz gewährt einen indivi -
duellen, auf die Person des einzelnen Arbeitnehmers zuge -
schnittenen Kündigungsschutz. 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 28. 9. 1961 -

2 AZR 428/60 - dargeleegt, daF1 die Erreichung des 65. Lebens -
jahres unter Umständen ein „dringendes betriebliches Erforder -
nis" im Sinne des § 1, Abs. 2 Kündigungsschufzgesetz sein 
kann. Voraussetzung in derartigen Fällen ist aber, daF5 der 
Arbeitgeber vorträgt und im Sfreitfalle beweist, da:13 der Alters -
aufbau in seinem Betrieb die Kündigung erforderlich macht. 

Anrechnung von Heilverfahren auf den 
Erholungsurlaub (207) 

(j) Die Frage, ob die Anrechnung eines Heilverfahrens auf den 
Erholungsurlaub möglich ist, wurde bisher vom Bundesarbeits -
gericht noch nicht entschieden. Umso interessanter erscheint ein 
Beitrag von Rechtsanwalt Dr. Faufh, München, in der Zeitschrift 
„Der Betrieb" Nr. 38/1961. Nach Würdigung der Rechtsprechung 
und des Schrifttums kommt Dr. Fauth zu folgendem Ergebnis 
‚1. Die Anrechnung des Heilverfahrens auf den Erholungsurlaub 

ist unzulässig, wenn der Arbeitnehmer während dieser Zeit 
arbeitsunfähig krank ist. 

2. Die Anrechnung ist in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer 
während der Kur arbeitsfähig ist und die Voraussetzungen 
des § 13 AnVG vorliegen, grundsätzlich zulässig, es sei 
denn, der Eholungszweck des Urlaubs wird hierdurch in 
Frage gestellt. 

3. Ist der Arbeitnehmer während der Kur arbeitsfähig und liegt 
die Voraussetzung des § 13 AnVG nicht vor - häufig bei 
den Bade- und Genesungskuren der Ersatzkassen, Versor -
gungs- und Gesundheitsämter -, so ist die Anrechnung 
grundsätzlich zulässig. 

4. Ist der Ja:hresurlaub bereits verbraucht, so kann er nicht auf 
den Urlaub des kommenden Jahres angerechnet werden." 
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ERFAHRUNG 
besitzt jeder Unternehmer! Reicht sie aber 
aus, um alle betrieblichen Mängel zu er -
kennen? ist es nicht am schwersten, die 
eigenen Fehler zu sehen und auszumer -
zen? 

BRINGT..., 
nicht jeder Tag neue Probleme, die er be -
wältigen muß? Sind es steigende Kosten, 
sinkende Rentabilität, Personalmangel, 
verminderte Leistungen, erhöhte Bearbei -
tungszeiten, räumliche Schwierigkeiten, 
Einsatzmöglichkeiten maschineller Hilfs -
mittel, Uberwachung des Sortiments, Kon -
trolle und Steuerung der Abläufe? 

ERFOLG! 
haben setzt ein klares Ziel und sicheres 
Handeln voraus. Die moderne Unterneh -
mensführung findet den Weg zum wirt -
schaftlichen Erfolg auf der Grundlage 
einer rationell aufbauenden, planenden 
und lenkenden Organisation. 

Wir kennen die Praxis des Großhandels 
aus jahrelanger Beratungstatigkeit. 
Unsere Beratersind Spezialisten in allen 
Fragen der Organisation und Unter -
nehmensführung im Großhandel. 

BAYERISCHER GROSSHANDELS 
BERATUNGSDIENST GMBH. 
MUNCHEN 2 . OTTOSTRASSE 7/1V . TEL. 557701 

Wir erteilen auch gerne Auskunftüber die 
Durchführung von verbilligten Betriebs -
beratungen.
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Da in unserem Manfeltarifverlrag für Angestellte (§ 10, Ziff. 2) 
festgelegt ist, daf in Fallen eines von einem Versicherungs -
träger der Sozialversicherung bewilligten Heilverfahrens An -
gestellten das Gehalt bis zur Dauer von 6 Wochen fortzuzahlen 
ist, können die vorgenannten Grundsätze im Bereich des baye -
rischen Grol- und Aufenhandels zumindest dann keine Anwen -
dung finden, wenn es sich urn Heilverfahren handelt, die von 
einem Sozialversicherungsfräger angeordnet worden sind. Bei 
Heilverfahren, die von anderen Instanzen angeordnet worden 
sind, können obige Grundsätze unserer Auffassung gemäF an -
gewandt werden. Wir weisen jedoch darauf hin, daf eine 
oberstgerichtliche Entscheidung in dieser Frage noch nicht vor -
liegt. Lediglich das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg 
hat im Urteil vom 28. 10. 1960 entschieden, daf3 ein Arbeitgeber 
nicht verlangen könne, daf der erholungsbedürftige Arbeitneh -
mer seinen Jahresurlaub in die Zeit eines Heilverfahrens legt, 
wenn der Arbeitnehmer bei dieser Kur einem strengen Reglement 
unterworfen wird und über seine Zeit im wesentlichen nicht frei 
verfügen kann. Im. weiteren Leitsatz dieses Urteils heiFt es: 
Der Arbeitnehmer kann auch nicht gezwungen werden, während 
einer ärztlich verordneten Schonzeit Urlaub zu nehmen, wenn 
diese in eine für die Erholung ungünstige Jahreszeit fällt und 
wenn der Arbeitgeber für die von ihm gewünschte Urlaubs -
regelung keine besonderen betrieblichen Gründe geltend machen 
kann. Als Faustregel kann geHen, da15 der Jahresurlaub in die 
Zeit eines Heilverfahrens gelegt werden kann, wenn sich der 
Arbeitnehmer urlaubsähhlich bewegen und verhalten kann und 
wenn das Heilverfahren nicht von einem Sozialversicherungs -
träger angeordnet, bzw. bewilligt wurde. 

Krankheitsbescheinigung (208) 

(j) Immer wieder wird an uns die Frage gerichtet, ob eine be -
stimmte Krankheifsbescheinigung anerkannt werden muF3, oder 
ob sich der Arbeitgeber, beispielsweise bei mangelhafter Aus -
füllung der Arbeifsunfähigkeitsbescheinigung, darüber hinweg -
setzen kann. 
Zu Ihrer Information geben wir Ihnen nachfolgend den ein -

schlägigen § 12 des Bundesmantelvertrags zwischen der Kassen -
ärztlichen Bundesvereinigung, Köln, einerseits und den Bundes -
verbänden der gesetzlichen Krankenkassen andererseits bekannt. 
Er lautet: 
1. Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit erfordert im Hinblick 

auf ihre Bedeutung für die Krankenkasse eine besondere 
Sorgfalt; deshalb darf die Arbeitsunfähigkeit nur aufgrund 
des Befundes einer ärztlichen Untersuchung bescheinigt wer -
den. Die Bescheinigung soll - von Ausnahmefällen abge -
sehen - auf den dafür vorgesehenen Vordrucken erfolgen. 

2. Die Arbeitsunfähigkeit soll für eine vor der ersten Inanspruch -
nahrne des Arztes liegende Zeit grundsätzlich nicht beschei -
nigt werden. Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeits -
unfähigkeit auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden 
Tag Ist nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prü -
fung und in der Regel nur bis zu zwei Tagen zulässig. Im 
weiteren Verlauf der Krankheit soll die Arbeitsunfähigkeit in 
der Regel nicht für einen mehr als sieben Tage zurückliegen -
den Zeitraum und nicht für mehr als zwei Tage im voraus 
bescheinigt werden. 

3. Ist der Kranke entgegen ärztlicher Anordnung ohne triftigen 
Grund länger als eine Woche nicht zur Behandlung gekom -
men und wird er bei der Untersuchung arbeitsfähig befun -
den, so ist die Bescheinigung über die letzte Arbeitsunfähig -
keitsperiode zum Zweck der Erlangung von Krankengeld zu 
versagen. Statt dessen darf lediglich die Arbeitsfähigkeit ohne 
den Tag ihres Wiedereintritts bescheinigt werden; zusätzlich 
ist der vorletzte Behandlungstag anzugeben. 

4. Für die Untersuchung von Berechtigten durch den vertrauens -
ärztlichen Dienst erteilt der Kassenarzt die erforderlichen 
Auskünfte. Die Parteien des Bundesmantelvertrages behalten 
sich vor, für die Auskunftserteilung Vordrucke zu verein -
baren. 

5. Das Gutachten des Vertrauensarztes ist vorbehaltlich der Be -
stimmung in Absatz 6 verbindlich 

6. Bestehen zwischen dem Kassenarzt und dem vertrauensärzt -
lichen Dienst über das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit oder 
in anderer Hinsicht Meinungsverschiedenheiten, so soll der 
Kassenarzt unter Darlegung seiner Gründe die Krankenkasse 
unterrichten, die das Weitere veranlaff. Der Kassenarzt kann 
die Entscheidung durch ein Obergutachten beantragen. Wenn 
das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit durch. einen Facharzt 
bescheinigt war, soll für das Obergutachten ein Arzt des -
selben Fachgebietes tätig werden. 
Da eine ähnliche Vereinbarung mit den Ersatzkassen für An -

gestellte besteht, ist es künftighin möglich, die leichtfertige 
Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und deren 
mif)bräuchliche Verwendung durch bestimmte Arbeitnehmer zu 
bekämpfen. In Zweifelsfällen bitten wir, unseren Rat zu erholen. 

Sozialversicherung 

Beschäftigung von Rentnern als 
Arbeitnehmer (209) 

(j) Obwohl wir schon einige Male in unserer Verbandszeitschrift 
Fragen behandelten, die mit der Beschäftigung von Rentnern 
entstehen, werden immer wieder damit zusammenhängende Fra -
gen an uns herangetragen. Die nachfolgende Zusammenstellung 
von Dr. Einenckel vom Gesamtverband des Deutschen GroF -
und Aufenhandels, Bonn, mag hinreichend AufschIuf5 geben: 

A. Auswirkungen auf Bezug und Höhe der Rente 
Ob und in welchem Umfang die Beschäftigung von Renten -

empfängern das Arbeitsentgelt zu einem Entzug oder einer 
Kürzung der Renten führt, ist jeweils nach Art und Rente unter -
schiedlich und richtet sich im einzelnen nach folgenden Vor -
schriften: 

I. Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 

1. Altersruhegeld 
a) Wird dem Rentner nach Vollendung des 65. Lebensjahres 

ein Altersruhegeld nach Magabe von § 25 Abs. 1 AngVG, 
§ 1248 Abs. 1 RVO gewährt, so ist ein Arbeitsentgelt auf diese 
Rente nicht anrechenbar. 

b) Hat dagegen der Rentner nach Vollendung des 60. Lebens -
jahres auf Antrag gem. § 25 Abs. 2 AngVG, § 1248 Abs. 2 RVO 
vorzeitig Altersruhegeld erhalten, weil er mindestens ein Jahr 
lang ununterbrochen arbeitslos gewesen ist, so entfällt natur -
gemäl3 die nur für die Dau e r der Arbeitslosigkeit geleistete 
Rente bei einer erneuten rentenversicherungspflichtigen Be -
schäftigung und zwar mit Ablauf des Monats, in welchem der 
Berechtigte diese Tätigkeit aufgenommen hat. Hierbei gelten 
jedoch gelegentliche Aushilfstäfigkeiten, die Im Laufe eines 
Jahres auf nicht mehr als zwei Monate oder insgesamt 50 Arbeits -
tage beschränkt sind, nicht als Erwerbstätigkeit, d. h. sie führen 
nicht zum Wegfall des Ruhegeldes. 

Der Rentner wird bereits bei Festsetzung seiner Rente in einem 
schriftlichen Bescheid darauf hingewiesen, daF er verpflichtet 
Ist, die etwaige Aufnahme einer regelmäf)igen rentenversiche -
rungspflichtigen Tätigkeit an die Versicherungsanstalt zu melden. 
Im übrigen ist selbstverständlich auch der Arbeitgeber bei Ein -
stellung des Arbeitnehmers verpflichtet, diesen nach Mafgabe 
von §§ .317 ff. RVO i.. V. m. § 122 AngVG bzw. § 1400 RVO an -
zumelden. 

c) Erhält eine Frau vorzeitig, d. h. nach Vollendung des 60. 
und vor Vollendung des 65. Lebensjahres Altersruhegeld unter 
der Voraussetzung des § 25 Abs. 3 AngVG, § 1248 Abs. 3 RVO, 
so kommt die Rente bei einer erneuten regelmäFigen und renten -
versicherungspflichtigen Tätigkeit ebenfalls mit Ablauf des Mo -
nats in Wegfall, in welchem die Berechtigte diese Beschäftigung 
aufgenommen hat. 

2. Rente wegen Berufsunfähigkeit 
Eine Rente, die wegen Berufsunfähigkeit gem. § 23 AngVG, 

§ 1246 RVO gewährt worden ist, kann nach § 63 AngVG, 

4 
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§ 1256 RVO nur dann entzogen werden, wenn der Renten -
empfänger „infolge einer Änderung in seinen Verhältnissen nicht 
mehr berufsunfähig" ist. Diese Voraussetzung liegt nach einer 
Interpretation des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord -
nung (vgl. Sozialpolitisches Rundschreiben Nr. 13 vom 15.3. 196 1) 
vor, sofern das Arbeitseinkommen des betreffenden Rentners 
mehr als die Hälfte desjenigen beträgt, was ein vergleichbarer 
gesunder Arbeitnehmer verdient, und der Rentner unter Berück -
sichtigung seines Gesundheitszustandes in der Lage ist, einem 
regelmàtigen Erwerb in diesem Umfang nachzugehen. In diesem 
Fall ist der Betreffende nicht mehr als ,,berufsunfahig" im Sinne 
von § 23 AngVG, § 1246 RVO anzusehen, so dat1 dann die 
Rente zu entziehen ist. Unter Berücksichtigung dieser Gesichts -
punkte wird andererseits eine Halbtags- oder stundenweise 
Tätigkeit des Rentners nicht zu einem Verlust der Rente führen. 
Auch bei einer regelmätigen vollwertigen Beschäftigung wird 

jedoch die Rente unter bestimmten Umständen nicht entzogen 
und zwar dann, wenn der Rentenempfänger eine Tätigkeit aus -
übt, die ihm nach seiner Ausbildung oder seinem Beruf nicht zu -
gemutet werden kann. Als Beispiel dafür hat das Bundesministerium 
für Arbé.it und Sozialordnung in einem interpretierenden Schrei -
ben an den Hotel- und Gaststättenverband eine Buchhalterin 
genannt, die eine Tätigkeit als Küchenhilfe übernimmt. 

Wird die Rente gem. § 63 AngVG, § 1286 RVO entzogen, so 
geschieht dies durch einen schriftlichen Bescheid des Ver -
sicherungsamtes nach §§ 1633, 1631 RVO i. V. m. § 204 AngVG. 
Das weitere Verfahren richtet sich dann nach den Bestimmungen 
des Sozialgeni.chtsgesetzes. 

3. Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

Die zu Ziff. I., 2. dargelegten Grundsätze finden prinzipiell 
auf die Renten wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 24 AngVG, § 1247 
RVO) entsprechend Anwendung. Die Rente kann auch insoweit 
nur unter der Voraussetzung des § 63 AngVG, des § 1286 RVO 
und nach den oben erwähnten Verfahrensregeln entzogen wer -
den. Allerdings dürfte es kaum vorkommen, da ein erwerbs -
unfähiger Rentner noch eine regelmätige vollwertige Tätigkeit 
ausüben kann. 

Abgesehen davon kann die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
in eine solche wegen Berufsunfähigkeit gem. § 30 Abs. 1 AngVG 
bzw. § 1253 Abs. 1 RVO umgewandelt werden, wenn der Be -
rechtigte infolge einer Änderung in seinen Verhältnissen nicht 
mehr erwerbsunfähig, dagegen noch berufsunfähig ist. 

4. Witwen- und Witwerreni e 
a) Auf die nach § 45 Abs. 1 AngVG, § 1268 Abs. I RVO für 

Witwen und Witwer gewährten Renten wird ein Arbeitsentgelt 
nicht angerechnet. 

b) Bei Witwen und Witwern unter 45 Jahrei, die keine 
waisenrentenberechtigten Kinder haben, ist die Gewährung 
einer erhöhten Hinterbliebenenrente im Sinne von § 45 Abs. 2 
AngVG, § 1268 Abs. 2 RVO davon abhängig, daF der Berech -
tigte berufs- oder erwerbsunfähig ist. Es finden für den Entzug 
der Rente gleichfalls die zu Ziff. I., 2. und 3. genannten Grund -
sätze und Bestimmungen entsprechende Anwendung. 

II. Unfallversicherung 

1. Verletztenrente 

Eine Rente aus der Unfallversicherung nach § 559 a RVO wird 
nur dann gewährt, wenn der Verletzte ganz oder teilweise 
erwerbsunfähig ist. Tritt in den für die Festsetzung der Rente 
mat)gebenden Verhältnissen eine wesentliche Änderung ein, so 
kann durch schriftlichen Bescheid der Berufsgenossenschaft die 
Rente gem. § 608 RVO geändert oder entzogen werden. Für die 
Beurteilung, ob eine derartige wesentliche Änderung der Ver -
hältnisse eingetreten ist, dürften die unter lift. I., 2. erwähnten 
Erwägungen des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord -
nung ebenfalls von Bedeutung sein. 

Das Verfahren, durch das die Rente herabgesetzt oder ent -
zogen wird, richtet sich nach den Vorschriften der §§ 1568 ff, 
1583 ft RVO. Der Bescheid, der die Rente herabsetzt oder ent -
zieht, wird gem. § 610 RVO mit Ablauf des auf die Zustellung 
folgenden Monats wirksam. 
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2. Witwenrente 

a) Auf die nach § 558 Abs. I S. 1 RVO geleistete Rente wird 
das Arbeitsentgelt nicht angerechnet. 

b) Witwen, die noch nicht das 45. Lebensjahr vollendet haben, 
erhalten gem. § 588 Abs. I S. 2 und 3 RVO eine erhöhte Rente 
unter der Voraussetzung, dali sie infolge Krankheit oder anderer 
Gebrechen mindestens die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit ver -
loren haben und diese Beschränkung der Erwerbsfähigkeit länger 
als drei Monate bestanden hat. 

Tritt insoweit eine wesentliche Veränderung dieser Verhält -
nisse ein, so finden die unter Ziff. II., 1. genannten Bestimmun -
gen der §§ 608, 610, 1568 ft., 1583 ff. RVO Anwendung. 

3. Witwerrente 

Die Rente für Witwer aus der Unfallversicherung wird nach 
Ma1gabe von § 589 RVO nur für die Dauer der Bedürftigkeit 
gewährt, sofern die getötete Ehefrau den Betreffenden wegen 
seiner Erwerbsunfähigkeit ganz oder überwiegend unterhalten 
hat. 
Auch in diesem Fall richtet sich bei einer Änderung der für 

die Rentengewährung mafgebenden Umstände das Verfahren 
nach §§ 608, 610, 1568 ff, 1583 ft RVO. 

Ill. Bundesversorgungsgesetz 
1. Beschädigfenrente 

Der Anspruch auf den Bezug einer Beschädigtenrente nach 
dem Bundesversorgungsgesetz hat gem. §§ 30 ff BVG zur Vor -
aussetzung, dat3 die Erwerbsfähigkeit des Verletzten um min -
destens 30°/a gemindert ist. 

a) Erhält der Versorgungsberechtigte lediglich eine Grund -
rente nach § 31 BVG, so kann diese bei einer wesentlichen 
Änderung der für d'en Rentenbezug erforderlichen Voraussetzun -
gen nach Mat3gabe von §§ 62, 60 Abs. 4 BVG gemindert oder 
entzogen werden. Bezüglich einer derartigen Änderung in der 
Erwerbsfähigkeit des Renfenempfängers dürfte die vom Bundes -
ministerium für Arbeit und Sozialordnung gegebene Auslegung 
gleichfalls mafgebend' sein (vgl. Ziff. I., 2.). Im übrigen ist nach 
den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des BVG in der 
Fassung vom 3.9. 1958 (BAnz. Nr. 176 vom 13. 9. 1958) zu § 62 
BVG eine wesentliche Änderung' hinsichtlich der Minderung der 
Erwerbsunfähigkeit nur dann anzunehmen, „wenn die Änderung 
nicht nur vorübergehend ist und wenigstens 10 v.H. beträgt oder 
wenn die Änderung dazu führt, daF3 die Minderung der Erwerbs -
fähigkeit 25 v.H. erreicht oder unter diesen Hundertsatz sinkt". 

Der Entzug oder die Abänderung der Rente erfolgt gem. § 22 
des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopfer -
versorgung vom 2. 5. 1955 (Bundesgesefzbl. I S. 202) durch 
schriftlichen Bescheid, der mit einer Begründung und Belehrung 
über die zulässigen Rechtsbehelfe versehen sein muf5 (§ 23 des 
Gesetzes). Zuständig für den Erla.f des Bescheides sind nach 
§ 2 des Gesetzes vom 2. 5. 1955 die Versorgungsämter. 

b) Bezieht der Versorgungsberechtigte eine Ausgleichsrente 
im Sinne von § 32 BVG, so ist das Arbeitsentgelt insoweit anzu -
rechnen, als derartige Einkünfte monatlich 100 DM und von 
dem darüber hinausgehenden Betrag 1 / 10 übersteigen (§ 33 BVG). 
Nicht anrechenbar sind hierbei gem. § 2 der Verordnung z ur 
Durchführung des § 33 des BVG vom 2. 8. 1958 (Bundesgesetz -
blatt I S. 567) u. a. Weihnachts- und Neujahrsgratifikationen bis 
zu 200,— DM sowie Heirats- und Geburtsbeihilfen, Jubiläums -
geschenke und ähnliche einmalige Zuwendungen des Arbeit -
gebers aus besonderem Anlat3. Die Ermittlung der Einkünfte aus 
nichiselbständigen Arbeiten richtet sich im einzelnen nach § § 5 f 
der Durchführungs-Verordnung vom 2. 8. 1958. 

Für den Entzug oder die Minderung der Ausgleichsrente in -
folge wesentlicher Änderung der Voraussetzungen gelten die zu 
Ziff. Ill., l.a genannten Vorschriften. 

2. Witwenrente 

a) Grundrenten, die der Witwe nach §§ 38, 40 BVG gewährt 
werden, können durch den Bezug von Arbeitsentgelt weder 
gemindert noch entzogen werden. 

b) Ein Anspruch auf eine Ausgleichsrente für Witwen setzt 
nach § 41 BVG voraus, dat3 die Witwe entweder infolge Krank -
heil oder anderer Gebrechen nicht nur vorübergehend mm- 

destens die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit verloren hat oder das 
45. Lebensjahr vollendet hat oder mindestens ein waisenrenten -
berechtigtes Kind im Sinne von § 41 Abs. 1 c BVG hat. 

Bezieht die versorgungsberechtigte Witwe ein Arbeitseinkom -
men, so ist dieses gem. § 41 Abs. 4 BVG in entsprechender An -
wendung des § 33 BVG auf die Rente anzurechnen (vgl. III., 1. b). 
Wird die Ausgleichsrente wegen wesentlicher Veränderung 

der Verhältnisse gem. §§ 62, 60 Abs. 4 BVG entzogen oder ge -
mindert, richtet sich das Verfahren nach den unter Il,, l.a er -
wähnten Vorschriften. 

3. Wifwerrente 

Der Witwer einer an den Folgen einer Schädigung im Sinne 
des BVG gestorbenen Ehefrau erhält eine Rente, wenn die Ehe -
frau seinen Lebensunterhalt überwiegend bestritten hat, weil 
seine Arbeitskraft und seine Arbeitseinkünfte hierzu nicht aus -
reichten (§ 43 BVG). Die Vorschriften über die Gewährung 
einer Grund- oder Ausgleichsrente für Witwen (§§ 40, 41 BVG) 
über die Anrechnung von Arbeitsentgelt sowie über die Minde -
rung oder den' Entzug der Rente finden auch-auf die Rente für 
Witwer Anwendung. 

B. De Verpflichtung der Rentner und Arbeitgeber zur Zahlung 
von Beiträgen zur Sozial- und Arbeitslosenversicherung 

I. Gesetzliche Krankenversicherung 

1. Sämtliche Rentenempfänger, die Versorgungsbezüge nach 
den Bestimmungen der RVO, des AngVG und des BVG er -
halten - Altersruhegeld, Renten wegen Berufs- oder Erwerbs -
unfähigkeit, Hinterbliebenen-, Unfall- oder Beschädigtenrente - 
unterliegen grundsätzlich der Beitragspflicht zur gesetzlichen 
Krankenversicherung nach den allgemeinen Bestimmungen, wenn 
sie u'nter der Voraussetzung des § 165 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, 
Abs. 2 RVO gegen Entgelt als Arbeitnehmer beschäftigt sind 
(vgl. § 165 Abs. I Ziff. 1 und 2, Abs. 6 RVO, § 10 Abs. 4 BVG). 
Der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung is+ also vm 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich zu gleichen Teilen 
zu entrichten. 

2. a) Versicherungsfrei sind die als Arbeitnehmer beschäftigten 
Rentenempfänger nach MaF3gabe von § 168 Abs. 1 RVO, sofern 
es sich nur um gelegentliche Dienstleistungen handelt, die ent -
weder ihrer Art nach auf weniger als drei Monate beschränkt zu 
sein pflegen oder im voraus durch den Arbeitsvertrag beschränkt 
sind. Dauert eine derartige Beschäftigung wider Erwarten länger 
als drei Monate, so beginnt die Versicherungspflicht nach Ab -
lauf der drei Monate. -

b) Au13erdem sind Dienstleistungen, die der Rentner, der sonst 
berufsmäf3ig nicht als Arbeitnehmer tätig ist, nur nebenher und 
gegen ein geringfügiges Arbeitsentgelt ausführt, für den Arbeit -
nehmer gem. § 168 Abs. 2 RVO nicht versicherungspflichtig. 

Eine nebenher ausgeübte Tätigkeit im Sinne von § 168 Abs. 2 
RVO setzt nicht notwendig eine anderweitige Hauptbeschäftigung 
voraus; vielmehr genügt es, wenn diese Arbeit im Vergleich zu 
der Lebensstellung des Beschäftigten von nebensächlicher wirt -
schaftlicher Bedeutung ist (vgl. Peters, Handbuch der Kranken -
versicherung, Teil lI, 16. Aufl., § 168 RVO, Anm. 3 e, S. 66, 
Benner, Versicherungspflicht und Versicherungsfreiheit, S. 7f.; 
BSG y. 16. 3. 61 - 3 RK 70/58). - Ein Entgelt gilt als geringfügig, 
wenn es durchschnittlich 15,— DM in der Woche oder 65,— DM 
im Monat nicht übersteigt oder das Arbeitsentgelt Vs des Ge -
samteinkommens nicht überschreitet. 

c) Auf Antrag können schlieF3lich Personen, denen vom Bund -
einem Land, einem sonstigen Gemeindeverband, einer Ge -
meinde oder einem Träger der Reichsversicherung Ruhegehaif, 
Wartegeld oder ähnliche Bezüge bewilligt sind und daneben 
Anwartschaft auf Hinterbliebenenversorgung gewährleistet ist, 
nach § 173 Abs. I RVO in der Fassung des Art. 1 Abs. 3 der 
1. VO vom 17.3. 1945 (RGBI. I S. 41) von der Versicherungs -
pflicht befreit werden. Diese nleue Fassung des § 173 Abs. 1 
RVO galt zunächst nur für die Länder der britischen Zone sowie 
für Berlin und Bayern; sie findet nunmehr auf die anderen Bun -
desländer ebenfalls Anwendung (vgl. Otto, RVO, 31. Aufl. 1961, 
A 25, S. 79, Benner, a. a. O., S. 14; Schneider BB 1961 Nr. 15 
S. 610). 
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Unter „ähnlichen Bezügen' im Sinne dieser Bestimmung sind 
Leistungen zu verstehen, deren Ansprüche dem Berechtigten in 
seiner Person unmittelbar entstanden sind, so dat1 Z. B. Witwen -
bezüge nicht unter diesen Begriff fallen (Peters, a.a.O., § 173 
RVO, Anm. 2, S. 88). 

Ober den Antrag bezüglich der Versicherungsfreiheit ent -
scheidet nach § 173 Abs. 2 RVO der Leiter der Krankenkasse. 

II. Unfallversicherung 
Zur Unfallversicherung müssen sämtliche Rentenempfänger 

versichert werden, sofern sie in einem Beschäftigungsverhältnis 
im Sinne von § 537 Ziff. I RVO stehen. 

III. Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter 
a) Beziehen Arbeitnehmer Altersruhegeld aus der Renten.-

versicherung für Angestellte und Arbeiter oder der knappschaft -
lichen Rentenversicherung, so sind sie gernä1 § 6 Abs. 1 Ziff. 1 
AngVG, § 1229 Abs. 1 Ziff. 1 RVO von der Beitragszahlung zur 
Rentenversicherung befreit, und zwar vom Rentenbeginn an. 

Beschäftigte, die Altersruhegeld beantragt haben, sind bis zum 
Erhalt des Rentenbescheides als versicherungspflichtig in der 
Rentenversicherung zu behandeln. Für die über den erst später 
mit Obersendung des Rentenbescheides bekanntwerdenden Be -
ginn des Altersruhegeldes hinaus entrichteten Beiträge (Arbeit -
nehmeranteile) besteht das Rückforderungsrecht, das in den 
Vorschriften der §§ 1424, 1425 RVO und 146, 147 AVG ge -
regelt ist. 

Soweit die Rentenempfänger gem. § 6 Abs. 1 Ziff. 1 AnVG, 
§ 1229 Abs. 1 Ziff. 1 RVO von der Beitragspflicht befreit sind. 
trifft dies jedoch nur für den auf die Arbeitnehmer entfallenden 
Beitragsanteil zu. Dagegen ist der Arbeitgeber nach § 113 AngVG, 
§ 1386 RVO verpflichtet, für den betreffenden Renfenempfänger 
den Beitragsanteil zu entrichten, den er zu gewähren hätte, 
wenn der Arbeitnehmer versicherungspflichtig wäre. Gegen die 
den Arbeitgeber einseitig belastenden Bestimmungen der §§ 113 
AngVG, 1386 RVO ist z. Zt. ein Verfahren vor den Bund'sver -
fassungsgerichf anhängig, das jedoch noch nicht entschieden ist. 

b) Der Bezug von Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfähig -
keit sowie von Hinterbliebenenrenfen aus der Rentenversiche -
rung der Angestellten und Arbeiter schliet3en dagegen die Ver -
sicherungspflicht grundsätzlich nicht aus. 

c) Versicherungsfrei ist die Beschäftigung von Rentenempfän -
gern, die nicht bereits nach§ 6 Abs. 1 Ziff. 1 AngVG und § 1229 
Abs. 1 Ziff. 1 RVO vom Beitrag be'freii sind, auch dann, wenn sie 
nur gelegentlich oder nebenher ausgeübt wird (§ 4 Abs. I Ziff. 6 
AngVG, § 1228 Abs. I Ziff. 5 RVO). 

Als gelegentlich ist eine Beschäftigung anzusehen, die im 
Laufe eines Jahres seit ihrem Beginn auf nicht mehr als 2 Monate 
oder 'insgesamt 50 Arbeitstage beschränkt ist (§ 4 Abs. 2a AngVG, 
§ 1228 Abs. 2a RVO). Von zwei Monaten ist auszugehen, wenn 
bei gelegentlicher Tätigkeit an 5 oder mehr Tagen in der Woche 
gearbeitet wird; sonst bilden 50 Arbeitstage die Begrenzung 
(vgl. Benner a. a. O. S. 7). Wird diese Zeitdauer überschritten, 
so tritt vom Zeitpunkt der Überschreitung an die Versicherungs -
pflicht ein (§ 4 Abs. 3 AngVG, § 1228 Abs. 3 RVO). 

Eine nebenher ausgeübte Besch ä ftigung liegt dann vor, wenn 
sie zwar laufend oder in regelmäi3iger Wiederkehr verrichtet 
wird, jedoch das Arbeitsentgelt 1 / & der monatlichen Beitrags -
bemessungsgrenze oder bei höherem Entgelt 1/5 des Gesamt -
einkommens nicht überschreitet (§ 4 Abs. 2 b AngVG, § 1228. 
Abs. 2b RVO). 

BEILAGENHIN W EIS 

Dieser Ausgabe liegen folgen1e Prospekte bei: 

• Betrie'bswirfschaftliche Information für den Grof3handel Nr. 13 
• Lehrlingsbeilage Nr. 1/62 
• Warenerzeihnis für die AuF1enhand.elssfatistik, Ausg. 1962 

Verlag W. Kohlhammer, Mainz 
O FRANCO TYP Gesellschaft mbH. 

Berlin -Reinickendorf 
• Kraftfahr-Versicherungsstelle des deutschen Groll- und 

Auf3enhandels GmbH. • Bonn, Kaiser-Friedrich-Stral3e 
Wir bitten unsere Mitglieder um gefällige Beachtung. 

d) Auf ihren Antrag hin werden ferner Personen von der Ver -
sicherungspflicht gem. § 7 Abs. 1 AngVG, § 1230 RVO befreit, 
wenn ihnen vom Bund, einem Land, einer Gemeinde oder den 
in diesen Vorschriften erwähnten sonstigen öffènflich-rech+lichen 
Verbänden, Körperschaften oder Anstalten nach beamtenrecht -
lichen Vorschriften oder Grundsätzen eine lebenslängliche Ver -
sorgung bewilligt und Hinterbliebenenversorgung gewährleistet 
ist. Auch insoweit finden jedoch § 113 AngVG, § 1386 RVO An -
wendung, d. h. der Arbeitgeber hat auch in diesem Fall den auf 
ihn entfallenden Beitragsainteil zu entrichten. 

e) Nach § 7 Abs. 2 AngVG werden weiterhin auf ihren Antrag 
auch solche Angestellte von der Versicherungspflicht befreit, 
die auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung Mitglieder einer 
öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrich -
fung ihrer Berufsgruppe sind. § 113 AngVG findet hierbei keine 
Anwendung, der Arbeitgeber ist also insoweit nicht zur antei -
ligen Beitragsleistung verpflichtet. 

f) Die Befreiung nach Matgabe von § 7 Abs. 1 und' 2 AngVG, 
§ 1230 RVO wirkt vom Beginn des Beschäftigungsverhältnisses 
an, wenn sie innerhalb von zwei Monaten danach beantragt 
wird, sonst vom Eingang des Antrages an. Ober den Antrag ent -
scheidet die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte bzw. bei 
Arbeitern der für den Wohnsitz des Antragstellers zuständige 
Träger der Rentenversicherung., 

IV. Arbeitslosenversicherung 

a) Von der Versicherungspflichf zur Arbeitslosenversicherung 
befreit sind gemäl § 57 S. 1 AVAVG sämtliche Personen, die 
das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die Versicherungsfreiheit 
tritt am Ende des Monats ein, in dem der Beschäftigte das 
65. Lebensjahr vollendet (§ 70 AVAVG). 

Ebenso ist nach § 57 S. 2 AVAVG versicherungsfrei eine Be -
schäftigung während der Zeit, für die dem Beschäftigten ein 
Anspruch auf Rente wegen Erwerbsunfähigkeit aus der Renten -
versicherung der Arbeiter, der Rentenversicherung der Ange -
stellten, der knappschaftlichen Rentenversicherung oder auf 
ähnliche Bezüge öffentlich-rechtlicher Art zuerkannt ist. 
Nach einem Rundschreiben des Präsidenten der Bundesanstalt 

für AV und AV vom 27. 3. 1957 (lIa 2 - 7110/7350 - 2065/57, 
lila 5-3124) gehören zu den „ähnlichen Bezügen" im Sinne des 
§ 57 Satz 2 AVAVG die wegen Dienstunfähigkeit gezahlten 
Ruhegehälter der Beamten (§ 42 Abs. 1 BBQ). Dagegen sind u. a. 
nach der Auffassung des Präsidenten der Bundesanstalt für AV 
und AV nicht als ähnliche Bezüge in diesem Sinne anzusehen 

Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, 
Renten aus dem Bundesversorgungsgesetz, 
Ruhegehälter von Beamten, die nicht dienstunfähig sind, 

soweit diese Personen noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet 
haben. 

Ferner hat der Präsident der Bundesanstalt für AV und AV in 
seinem Runderlall vom 4. 3. 1960 (RdErl. 69/60 Il a 2 7057) die 
Auffassung vertreten, dell die Renten, die nach dem vor dem 
1. 1. 1957 geltenden Recht wegen Invalidität oder Berufsunfähig -
keit zuerkannt worden sind, bei Anwendung des § 57 Satz 2 
AVAVG nicht ohne weiteres als Renten wegen Erwerbsunfähig -
keit anzuerkennen seien. Wie es in dem Erlall weiter heillt, gel -
ten vielmehr „nach § 38 Abs. 2 ArVNG bzw. § 37 Abs. 2 AngVG 
solche Renten nicht schlechtbin als Renten wegen Erwerbs -
unfähigkeit, sondern nur im Sinne des § 1253 Abs. 2 RVO bzw. 
des § 30 Abs. 2 AngVG. Gern. § 57 AVAVG sind aber nur die 
Beschäftigungen derjenigen Arbeitnehmer versicherungsfrei, 
denen eine Rente wegen tatsächlicher Erwerbsunfähigkeit zu -
erkannt ist.' 

Bei Personen, die eine Rente nach dem Recht vor dem 
1. 1. 1957 beziehen (sogenannte Altrenten), das 65. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, in einem versicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis (§ 65 AVAVG) stehen und deren Arbeits -
loseriversicherungspflicht wegen Uberschreitens der Geringfügig -
keitsgrenzen nach § 66 AVAVG nicht ausgeschlossen wird, ist 
in der Regel davon auszugehen, dall ihre Altrente einer Rente 
wegen Erwerbsunfähigkeit nicht entspricht. Sofern die betroffenen 
Arbeitslosen Versicherungsfreiheit nach § 57 bzw. § 58 AVAVG 
erreichen wollen, müssen sie ihre Erwerbsunfähigkeit nachweisen." 
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Entgegen dieser Auffassung des Präsidenten der Bundesanstalt 
für AV und AV hat jedoch der Bundesverband der Ortskranken -
kassen die Meinung vertreten, dali die Altrenten echten Renten 
wegen Erwerbsunfähigkeit gleichzustellen seien und diese Ren -
tenempfänger deshalb nach § 57 Satz 2 AVAVG von der Ver -
sicherungspflicht befreit wären. 

b) Abgesehen davon sind gem. § 66 Abs. 1 AVAVG gering -
fügige Beschäftigungen versicherungsfrei Als geringfügig im 
Sinne dieser Bestimmung gelten Beschäftigungen, die entweder 
auf nicht mehr als wöchentlich 24 Stunden nach der Natur der 
Sache beschränkt zu sein pflegen oder imvoraus durch den 
Arbeitsvertrag beschränkt sind (§ 66 Abs. 2 Ziff. 1 AVAVG). Das 
gilt auch, wenn für die Beschäftigung kein höheres Arbeitsentgelt 
als 65,— DM monatlich oder 15,— DM wöchentlich vereinbart 
oder ortsüblich ist (§ 3 der 1. DVO zum AVAVG vom 5.4. 1957 
- BGBl. I S. 365 - i. V. rn. § 66 Abs. 2 Ziff. 2 AVAVG). 

Haftung des Arbeitgebers für Sachschäden 
des Arbeitnehmers bei der Arbeit (210) 

(j) Der grofe Senat des Bundesatbeitsgerichtes hat sich am 
10. ii. 1961 zu der Frage geäufert, ob der Arbeitgeber für einen 
Sachschaden, den sein Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden 
durch einen Unfall im Betrieb bei einer gefährlichen Arbeit er -
leidet, auch dann haftet, wenn -den Arbeitgeber kein Verschul -
den trifft. Der Beschlul hat folgenden Wortlaut: 

„Der Arbeitgeber haftet für Sachschäden, die sein Arbeit -
nehmer bei der Arbeit ohne eigenes Verschulden erleidet, 
grundsätzlich nur dann, wenn den Arbeitgeber ein Verschulden 
trifft. 

Handelt es sich jedoch um Sachschäden, die im Vollzug einer 
gefährlichen Arbeit entstehen und durchaus aul3ergewöhnlich 
sind, mit denen also der Arbeitnehmer nach der Art des Be -
triebes oder nach der Art der Arbeit nicht zu rechnen hatte, 
so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Wertersatz für die 
Vernichtung oder Beschädigung seiner Sachen zu leisten." 

Bitte vormerken! 
BABY 
Internationale Fachmesse für 
Kinderwagen, Kinderausstattung und 
Korbwaren It. —14. 1* 

Fachmesse für Gartenmöbel und 
Gartenschirme 

Internationale Möbelmesse 

Internationale Hausrat- und 
Eisenwarenmesse 

Internationale 
Krankenhaus-Ausstellung 
Nur fUr Facheinkäufer 

Internationale Kölner 
Messen und Ausstellun -
gen im ersten Halbjahr 

1962 

Messe- und Ausstellungs -
Ges. m. b. H. Köln, Köln-Deutz 
Tel.: 6751 Fernschr. 8873426 
Tel. Adr. Intermess 

11. - 14. 1.. 

31. 1. —4. 2.' 

23. - 26. 2. 

Steuerfragen 

Auf bewahrungsf risten (211) 

(sr) Die handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Aufbewah -
rungsfristen wurden durch ein Gesetz vom 2. 3. 1959 neu ge -
regelt. Es gelten seither folgende Fristen: 

Handelsbücher, Inventare und Bilanzen sind 10 Jahre aufzu -
heben, alle übrigen Geschäftspapiere sieben Jahre. 

Eine 10jährige Aufbewahrungsfrist gilt demnach für folgende 
Unterlagen: 

Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Haupfbücher, 
Journale, Kassenbücher, Einkaufs-, Verkaufs-, Kontokorrent-, 
Wareneingangs- und Warenausgangsbücher, Inventare, Inven -
turen und Kontenpläne. Gesellschaften haben weiterhin eigene 
Geschäftsberichte und Unterlagen über die Gesellschaftsver -
sammlungen 10 Jahre aufzuheben. 

Die Aufbewahrung dieser Unterlagen nimmt nicht allzuviel 
Platz weg. Umso wichtiger ist es, die Masse der übrigen Ge -
schäftspapiere, die 7 Jahre aufbewahrt werden muf, konsequent 
am Anfang des Jahres jeweils um einen Jahrgang zu vermindern. 
Ab 1. 1. 1962 können Sie beispielsweise sörntliche Unterlagen 
(auFer den obenerwähnten Bilanzen, Handelsbüchern usw.) ver -
nichten, die vom Jahre 1954 und älter datieren. Ab Jahrgang 
1951 und älter können sämtliche Unterlagen vernichtet werden 
ei.nschlieflich der obenerwähnten Bilanzen usw. 

Achten Sie auch weiterhin darauf, dat Ihre Ablage nicht mil 
Unterlagen belastet wird, die überhaupt keine Aufbewahrungs -
fristen haben. Interne Anweisungen (Organisationsanweisungen, 
Aktennotizen, Urlaubslisten usw.) sind nach Ihren eigenen An -
weisungen dann zu vernichten, wenn sie ihren Zweck erfüllt 
haben. Hierüber können Sie frei -verfügen. Bitte, prüfen Sie 
aber in diesem Zusammenhang kritisch, ob es sich tatsächlich 
um rein interne Dinge handelt. Sobald eine Unterlage die interne 
Sphäre verlält, wird sie aufbewahrungspflichtig. 

Verlängerung der steuerlichen Erleichterun -
gen für das Zonenrandgebiet (212) 

(sr) Mt Erlaj3 vom 25.7. 1961 IV B/i S 1914 hat der Bundies -
miflister der Finanzen den Finanzministern der Länder empfohlen, 
die Förderungsmafnahmen für das Zonenrandgebiet für weitere 
drei Jahre bis einschlieliuich 1964 aufrechtzuerhalten. Anträge 
auf Stundung und ErIaI auf dem Gebiet der Einkommensteuer, 
der Körperschaftsteuer, der Vermögensteuer sowie bei der Bei -
treibung und bei Anträgen auf Sonderabschreibungen von Be -
trieben im Zonenrandgebiet sind demnach seitens der Finanz -
verwaltung weiterhin entgegenkommend zu behandeln. Die Zu -
billigung von Sonderabsdhre'ihungen kommt hiernach für alle 
Betriebe im Zonenrandgebiet in Betracht mit Ausnahme der 
Betriebe, die nicht nur vorübergehend nach ihrer Ertragslage 
und der Vermögenslage des Unternehmers so günstig zu be -
urteilen sind, dat3 Billigkeilsmat3nahmen auch unter Berücksichti -
gung der besonderen Belange des Zonengrenzraumes nicht ver -
tretbar erscheinen. 

Dauerfristverlängerungen für Umsatz -
steuervoranmeldungen (213) 

(sr) Kann einem Unternehmer wegen besonderer „technischer 
Schwierigkeiten" die rechtzeitige Abgabe der Umsatzsteuer -
voranmeldung nicht zugemutet werden, so ist es möglich, die 
Frist für die Abgabe der Voranmeldung auf Antrag und unter 
dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zu verlängern. 

Die einzelnen Voraussetzungen hierzu enthält ein Erlat3 des 
Bundesfinanzministers vom 28. August 1961 - IV A/2 - S 4231 -

11/61. Hiernach hat der Unternehmer am Fälligkeitstag, spä -
testens bis zum Ablauf der Schonfrist nach dem neuen Steuer -
säumnisgesetz, jeweils eine Abschlagszahlung in der annähern -
den Höhe der tatsächlichen Vorauszahlung zu entrichten. 
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Ober den Antrag entscheidet die zuständige Oberfinanz -
direktion. Die Notwendigkeit einer solchen Dauerfristverlänge -
rung soll laufend, spätestens im Rahmen jeder Betriebsprüfung 
überprüft werden. 

(214) 
Neue Lohnsteuertabellen ab 1. Januar 1962 

(sr) Das Sfeu-eräriderungsgesetz 1961 brachte bekanntlich eine 
Erhöhung der Kinderfreibeträge für das 1. Kind von DM 900, — 
auf DM 1200,— jährlich. Diese Vorschrift tritt ab 1. 1. 1962 in 
Kraft, so daf sich die Lohnsteuer für alle Arbeitnehmer- ändert, 
bei denen auf der Lohns+euerkarfe 1962 ein Kinderfrei-betrag für 
ein oder mehrere Kinder eingetragen Ist. 

Wir empfehlen die Beachtung der neuen Lohnsteuertabellen. 

Vordrucke zur Berechnung der Lohnsteuer 
für Krankengeldzuschuß und Arbeitslohn 
nach dem neuen Krankengeldzuschuß -
gesetz (215) 

(sr) In der August-Nummer unserer Verbandszeitschrifl hatten 
wir Ihnen in Art. 130 und 141 grundsätzliche Ausführungen zur 
Änderung des Krank-engeldzuschufgesetzes und der lohnsteuer -
rechtlichen Auswirkungen dieses Gesetzes gemacht. Inzwischen 
hat die Alfred Diele KG, Wup-pertal-Barmen, Postfach 152, (Uhu -
System) sehr praktische Vordrucke zur Berechnung der Lohn -
steuer für Krankengeldzuschul ) und Arbeitslohn nach der Tages -
lohnsteuertabelle (Bestell-Nr. 39902) .rnd Formulare zur Ab -
rechnung zum Kran -k-engeldzuschub (Bestell-Nr. 39901) entwickelt. 

Wir können die sehr übersichtlichen und praktischen Vor -
drucke empfehlen und bitten im Bedarfsfall sich direkt an die 
Alfred Diele KG zu wenden. 

Verkehr 

Deutscher Führerschein für ausländische 
Arbeitnehmer notwendig (216) 

(sr) Zum Führen eines Kraftfahrzeuges in der Bundesrepublik ist 
ein ausländischer Kraftfahrer mit einem ausländischen Führer -
schein nur dann berechtigt, wenn er sich vorübergehend im 
Inland aufhält. Das ist rege1mä151g bei ausländischen Arbeitneh -
mern nicht der Fall, da.die Ausländer im Inland einen festen 
Wohnsitz begründen. In diesem Falle darf ein Ausländer mit dem 
ausländischen Führerschein nicht mehrein Kraftfahrzeug im In -
land führen, sondern mut) einen deutschen Führerschein erwer -
ben. Geschieht dies nicht, so macht er sich strafbar, da er keinen 
gültigen Führerschein besitzt. Desgleichen kann sich der Arbeit -
geber strafbar machen. 

G. Mahlberg, 

Rationalisierung - 'Mehrleistung 
bietet die elektro-hydraulische 

MAHLBERG-BALLENPRESSE 
m. schwenkbarer Druckplatte für Papier, 
Lumpen, div. Kunststoffe, Holzwolle etc. 

Fahrbar auf Rollen auf kleinstem Raum 
verwendbar - bel größter Leistung keine 
Wartung - von jedermann zu bedienen - 

leichtes Offnen des Preßkastens - kein 
mühsames Hineinsteigen und zeltrauben -
des Eintreten mehr erforderlich 

Ballengröße 60/60/70 

Auch Sonderanfertigung für jedes andere 
gewünschte üallenmaß 

Höllriegelskreuth bei München 
Wolfratshauser Straße 140, Ruf 790458 

Neue Postleitzahlen 

(p) Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen hat 
durch eine im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und 
Fernmeldewesen 1961, Nr. 126 veröffentlichte Verfügung neue 
Postleitzahlen nach einem verfeinerten' Leitzahlsysfem eingeführt. 
Die Mal3nahme wird wie folgt begründet: ,,Die Entwicklung des 
Briefverkehrs in den letzten 10 Jahren hat die Deutsche Bundes -
post gezwungen, durch grundlegende Änderung der betrieb -
lichen Organisationsformen den Einsatz von Maschinen im Brief -
verteildienst zu ermöglichen und die Voraussetzungen für eine 
wesentliche Vereinfachung in der Verteilung und Leitung der 
Sendungen zu schaffen. Da -raus ergab sich zwangsläufig auch 
die Notwendigkeit, die bestehenden Postleitzahlen zu ändern. 
Um die dringend erwünschte Verkürzung der bisherigen post -
amtlichen Anschriftenzu erreichen, m.uite die Postleitzahl so 
verfeinert werden, datj aus ihr alle notwendigen Leithinweise 
entnommen werden können. Für den vorgesehenen Zweck er -
wies sich eine vierstellige Zahl als am besten geeignet. Nach 
Abschlut) der betriebsorganisatorischen Planungen wurde daher 
die neue, verfeinerte ein- bis vierstellige Postleitzahl nach streng 
systematischen Gesichtspunkten entwickelt. 

Die neue Po s tleit z ahl dient aber nicht nur der Verbesserung 
des Briefverkehrs. Im Päckchen- und Paketverkehr mut) die Ver -
teilung und Leitung der Sendungen aus den schon aufgeführten 
Gründen ebenfalls entscheidend vereinfacht werden. Mit Hilfe 
der neuen Postleitzahl wird auch dieses Ziel erreicht werd -an 
können." 

In dem genannten Amtsblatt sind alle Postorte im Verwaltungs -
bereich der Deutschen Bundespost (etwa- 24000) mit den neuen 
Postleitzahlen aufgeführt. 

Es dürfen für Briefs-endungen, Päckchen und Pakete die alten 
Postleitzahlen - wie bisher in Klammern gesetzt - mit unver -
kürzter postamtlicher Anschrift weiterverwendet werden. Der 
Endpunkt dieser tjbergangszeit wird bekanntgegeben. 

Die IJberga-ngszeit dürfte bis Ende 1962 dauern. 

Ein Verzeichnis der Postleitzahlen mit näheren Angaben wird 
den Postkunden zu Beginn des Jahres 1962 von der Post kosten -
los zur Verfügung gestellt. 

Wir haften im Verkehrsausschut) des Gesamfverbandes des 
Deutschen Grof 3 - und Auf)enhandels auf Grund einer vorherigen 
Erörterung in unserem betriebswirtschaftlichen Ausschuf bereits 
vor längerer Zeit die Ansicht vertreten, de-t) die Einführung 
dieser vierstelligen Postleitzahlen schlief 3 lich nichts anderes be -
deutet, als eine Abwälzung der eigentlich der Post obliegenden 
Arbeiten auf die Betriebe: Statt dat) das Personal der Post bei 
denjenigen Orten, deren geographische Lage nicht jedem Be -
diensteten ohne weiteres klar ist, an Hand von Verzeichnissen 
den Leifweg sucht, soll nun jede Postsache vom Absender mit 
einer Leitzahl versehen sein, die deren Beförderung erleichtern 
soll. 

In diesem Sinne hatte der Gesamtverband, ebenso wie andere 
Spitzenverbände, wegen der - nach einer einjährigen Ober -
ga-ngszeit - beabsichtigten zwangsweisen Einführung der neuen 
Postleitzahlen -beim Bundespostministerium Einwendungen er -
hoben. Letzteres stellte demgegenüber fest, dei die Post bei 
dem riesenhaften Anschwellen der Postsendungen gar nicht in 
der Lage sei, durch entsprechend geschultes Personal die Post 
ordnungsgemäi3 und schnell zu befördern, sie müsse sich daher 
der Automation bedienen. Unter Verwendung der neuen Post -
leitzahlen werde es möglich sein, die Postbeförderung ohne 
geographisch versi-erte Postsortierer zu beschleunigen. 

Die neuen Postleitzahlen ersetzen nicht nur die bisherigen Post -
leitzahlen, sondern auch die sogenannten ,Ober-Bezeichnungen 
und die geographischen und politischen Zusätze zum Bestim -
mungsort (z. B. Oberpfalz, a. d. Isar usw.). 

Die neue Postleitzahl wird ohne Klammer links neben dem 
Besfimmungsorf angegeben; die Ziffer ,,0 kann in der 4., 3. und 
2. Stelle weggelassen werden. Bei Verwendung von mechani -
schen oder automatischen Adressiermaschinen empfiehlt sich 
aber die vierstellige Angabe der Postleitzahl. 
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Das neue Postleitzahlensystem wird in 8 Zahlengruppen ein -
gefeilt, die sich geographisch folgendermaf3en verteilen: 

1 Berlin 5 Köln 
2 Hamburg 6 Frankfurt 
3 Hannover 7 Stuttgart 
4 Düsseldorf 8 München 

Die vorgenannten Grof1städte benötigen als Postleitzahlen nur 
die jeweils vorangegebene Zahl (doch empfiehlt es sich, wie 
oben erwähnt, bei Verwendung mechanischer oder automatischer 
Adressiermaschinen, die Postleitzahl auch bei diesen Grol5städten 
vierstellig anzugeben, also bei München statt 8 - was an sich 
genügt -: 8000). 

Die vorstehend nicht genannten Gros- und Mittelstädte er -
halten zwei Zahlen, zum Beispiel: 

Nürnber 85 - Würzburg 87 - Ansbach 88 

(bei mechanischer Adressierung auch hier besser: 8500, bzw. 
8700, bzw. 8800). 

Kleinere Städte und Orte erhalten 3 bzw. 4 Zahlen. 
Die neue Postleitzahl ist nicht nur Voraussetzung für die 

mechanische bzw. automatische Verteilung der Sendungen, son-, 
dern auch für die Handverteilung bringt sie wesentliche Vorteile. 
So ermöglicht die Postleitzahl den Einsatz von verkehrsgeogra -
phisch ungeschulten Kräften an Stelle von erst nach einer langen 
Ausbildung voll verwendbaren Verteilbeamten. Trotz der Knap -
helf des ausgebildeten Personals werden Sendungen mit Leitzahl 
künftig nach allgemeiner Einführung bevorzugt be -
arbeitet, durchlaufen die Prüfabgangsstellen 
schneller und erzielen bessere Leitzeiten. Für die 
Postkunden lohnt sich daher die Angabe der neuen Postleitzahl 
auf ihren Sendungen in jedem Fall. Eine Verpflichtung zur An -
gabe besteht vorläufig noch nicht. -

Die Deutsche Bundespost bittet daher die Wirtschaft, die neue 
Postleitzahl im beiderseitigen Interesse möglichst bald und in der 
vorgesehenen Form anzuwenden. 

Wir empfehlen die Verwendung der neuen Postleitzahlen im 
e i genen Schriftverkehr und raten auch, den Kunden und Ge -
schäftspartnern im eigenen Interesse, die Angabe nahezulegen. 

Übrigens befind e t sich die erste im praktischen Befriebsver -
such stehende automatische Briefverteilungsanlage in München 
(bei Postamt 2). Demnächst soll in Bayern noch das Hauptpost -
amt Augsburg mit einer automatischen Briefsortieranlage aus -
gestattet werden (au1erdem Bochum, Koblenz und Braun -
schweig). Im Anschluf1 daran werdeo weitere zwölf Grofstadt -
Postämter des Bundesgebiets mit Briefverteilungsmaschinen aus -
gestattet (letztere sind aul3erordentlich kostspielig - Millionen -
objekte). Späterhin sollen dann sämtliche Postämter mit grofem 
Briefverkehr einbezogen werden. 

Sehr bedauerlich, aber nicht zu ändern Ist, daf nicht alle 
Briefformate sich für die automatische Briefverteilung eignen. 
Letztere erstreckt sich vielmehr nur auf alle sogenannten Kurz -
briefformate, das sind die üblichen Normalbriefsendungen, die 
sich leicht zu Briefbunden vereinigen lassen, ohne daF1 zu kleine 
Sendungen aus den Bunden herausfallen können oder über -
stehende Seiten der zu gro1en Briefe zum Abbinden umgelegt 
werden müssen. Die Kurzbriefsendungen setzen sich überwie -
gend aus den gebräuchlichen DIN-Formaten A o, co und DL 
zusammen. 

Das - ja gerade bei Rundschreiben, Preislisfen, Katalogen 
usw. sehr häufig verwendete Format DIN C 5 fällt dagegen nicht 
darunter. Daher werden Sendungen dieses und gröFerer Formate 
auch dort, wo automatische Briefverteilungsanlagen aufgestellt 
werden (also in München und etwas später Augsburg), weiterhin 
mit der Hand verteilt (auch wenn die neue Postleitzahl ordnungs -
gemäf beigefügt Ist), mit der Folge, dafi die Zustellung von 
Briefen im DIN C 5-Format (und in gröferen Formaten) in Zu -
stellbezirken, die mit einer automatischen Briefverteilungsanlage 
ausgestattet sind bzw. werden, länger dauert, als die Zustellung 
kleinerer Briefe. Es empfiehlt sich, daher schon jetzt z. B. in 
Briefsendungen nach München (und in einiger Zeit auch nach 
Augsburg) nicht mehr das Format DIN C 5 zu verwenden, wenn 
man schnelle Zustellungen wünscht. 

Da weiter wohl ab 1. Januar 1963 die neuen Postleitzahlen 
verbindlich werden und jetzt schon bei Zustellungen in Bezirke 
mit automatischen Briefsortieranlagen bei Verwendung der neuen 
Leitzahlen die Zustellung schneller erfolgt, empfiehlt es sich, 
möglichst umgehend Adrema-Anlagen auf das neue Postleit -
system umzustellen. Bei Verwendung von Freistemplern gilt noch 
folgendes: 

Die freigestempelten gewöhnlichen Briefsendungen sind auch 
künftig wie bisher geordnet, cl. h. gleichmäfig mit der Aufschrift 
nach oben zusammengelegt, an den Annahmeschaltern des Ein -
lieferungspostamtes abzugeben. Sie werden bei Ämtern mit 
automatischen Briefverteilanlagen (z. B. München, in einiger Zeit 
Augsburg) wie die übrige Briefpost maschinell verteilt, sofern es 
sich um Kurzbriefe (also nicht um das Format DIN C 5!) handelt. 

Die Hersteller von Absenderfreistemplern liefern neue Geräte 
nur noch mit Tagesstempeln, die die neue Postleitzahl enthalten. 

Bei den im Gebrauch befindlichen Absenderfreistemplern 
können die bisherigen Tagesstempel (ohne oder mit alter Post -
leitzahl) vorerst weiterverwendet werden; sie sind jedoch bis 
zum 31. Dezembeer 1963 gegen Tagesstempel mit neuer Post -
leitzahl auszuwechseln (Amtsbl. des BPMin Nr. 132 vom 14. No -
vember 1961, Vf. Nr. 674). 

Programm des (217) 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

10. 1. 18.15- 18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
10. 1. 21.30-22.00 Quo vadis - deutscher Export? 

Ein aktuelles Problem, kritisch analysiert 
11. 1. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
12. 1. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 

Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsömter 

12. 1. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
13. 1. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 
13. 1. 19.40 -19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
15.1. 
15.1. 

8.10- 8.15 Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen 
Kritische Anmerkungen für Verbraucher u. Steuerzahler 

19.30 - 19.45 

16. 1. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
17. 1. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
17. 1. 19.20-19.35 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
17. 1. 21.30-22.00 Berlin 1962 - Eine Dokumentation 
18. 1. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mucke 

19.1. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Praktische Hinweise 

19. 1. 
20.1. 

18.15-18.30 
8.10- 8.15 

20. 1. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

21.1. 20.00-20.40 Bayern - Osterreich - Schweiz 

22. 1. 8.10- 8.15 

Eine alpenlöndische Nachbarschaft: Das Abenteuer 

der Alpennüberquerung erzählt von Christian Mayer 
Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 

22.1. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen 
Kritische Anmerkungen für Verbraucher u. Steuerzahler 

22. 1. 20.15-21.00 Der Wald ohne Idylle 
Ein kritischer Bericht von Heinz Ulrich 

23.1. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
24. 1. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
25. 1. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

26. 1. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 

Wirtschaftspolitik der Woche 26.1. 18.15-18.30 
27. 1. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 
27. 1. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
29. 1. 8.10- 8.15 Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
29. 1. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen 

Kritische Anmerkungen für Verbraucher u. Steuerzahler 
30. 1. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
31.1. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
31. 1. 19.20-19.35 Ass Bayerns Wirtschaft -2. Pr. 
31. 1. 21.30-22.00 Produktionsfaktor Betriebsklima -

Utopie und Realität in den Fabrikhallen und Kontoren 

von Günter Hünecke 
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Außenhandel 
(218 

Postüberweisungsverkehr nach Osterreich 
Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 

gibt bekannt: 
Vom 1. Dezember 1961 an sind im Zahlungsverkehr nach 

Osterreich auch telegraphische Überweisungen zugelassen. Der 
Höchstbetrag je Überweisung Ist auf 65000 österreichische Schil-
l ing (= etwa 10000 DM) festgesetzt. 

Verschiedenes 

Konjunkturlage (219 

Das lfo-lnstitut beurteilte jüngst die allgemeine Wirtschafts -
lage und stellte hierbei fest: 

1. In der Bundesrepublik geht die erwünschte Entspannung 
des Angebot - Nachfrage - Verhältnisses auf den Investifi ons -
gütermärkten nur sehr langsam vor sich. Der konjunkturelle Rück -
gang des Auftragseingangs führte erst seit September auch zu 
einer Abnahme des Auftragsbestandes; der Bestand Ist insbe -
sondere im Maschinenbau und in der Elektrotechnik aber noch 
sehr grof). Im Bauhauptgewerbe blieben die Aufträge so hoch, 
daF1 deren Ausführungszeif sich konjunkturell nicht verkürzte. Bei 
der kräftigen Expansion des privaten Verbrauchs ist der Auf -
tragseingang in der Verbrauchsgüterindustrie im 3. Quartal kon -
junkturell gestiegen. Im Oktober hat der Auftragsbestand erst -
mals seit langem wieder leicht zugenommen. 

2. Im 3. Vierteljahr erreichte der Anstieg der Lohn- und Ge -
haltssätze nicht mehr das bis dahin gegebene Ausmaf. Da sich 
die UberschuFbildung der öffentlichen Haushalte und das Wachs -
tum der Ersparnisse aus Arbeitseinkommen abschwächte, dürfte 
sich das Wachstum der Bruttogewinne bei weiterhin gestiegenem 
Preisniveau trotz relativ geringer Produkfivitätsfortschritte etwas 
beschleunigt haben. Die Nettogewinne scheinen im Ganze,i, 
wenn überhaupt, nur noch geringfügig zurückgegangen zu sein 

3. Der saisonale Rückgang der offenen Stellen war im Okto -
ber etwas stärker als vor Jahresfrist. Del3 die Arbeitslosigkeit 
weniger zunahm als damals, ist offenbar auf die Unterbringung 
des Flüchtlingszustroms und den entsprechend geringen Zugang 
an Arbeitssuchenden aus Flüchtlingslagern zurückzuführen. 

4. Der Gesamtwert der Ausfuhr hat sich im 3. Jahresviertel 
konjunkturell abermals leicht erhöht; dagegen setzte sich die im 
2. Quartal vorliegende Expansion der Einfuhr nicht fort. Obwohl 
der IJberschul3 der Warenbilanz auch in den Monaten Juli bis 
September gröF 3 er war als vor Jahresfrist, erreichte der Aktiv -
saldo der Leistungsbilanz nicht mehr den entsprechenden Vor -
jahreswert. Der damals vorliegende Uberschul3 der Dienst -
leistungsbilanz verwandelte sich nämlich im 3. Vierteljahr wegen 
der erhöhten Ausgaben deutscher Reisender im Ausland in ein 
nicht unerhebliches Defizit. 

5. Der Anstieg der Zinsgewinne am Rentenmarkt scheint im 
Oktober zum Stillstand gekommen zu sein, obwohl die lebhafte 
Emissionstätigkeif der Reelkredifinstitute anhielt. Die Effektiv -
verzinsung der Rentenwerte beträgt jetzt etwa 60/0; sie ist um 
1 / 2 0 /o höher als zur Jahresmitte, aber um lO/o niedriger als im 
Sommer 1960. 

Das Sozialprodukt (220) 

(p) In der Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 30. Oktober 
war unter der Oberschrift „Dem Handel in die Kasse gesehen" 
ein Bericht über eine DAG-Arbeitstagung in Bamberg erschienen, 
auf der offensichtlich völlig abwegige und von Sachkenntnis 
nicht getrübte ‚‚Informationen" über die angeblich völlig über -
höhte Handelsspanne gegeben worden war (s. die Sonderbei -
age zu Heft 00). 

In unserer Stellungnahme an die Süddeutsche Zeitung, die 
- leider nur auszugsweise und damit zum Teil entstellend -

in der Ausgabe vom 2. November unter dem Titel „Wie der 
Handel abrechnet" ebenfalls im sogenannten Bayernteil der 
Zeitung zum Abdruck kam, hatten wir am Ende u. a. darauf hin -
gewiesen, dat3 im Jahre 1961 nur mit einer Steigerung des 
Sozialproduktes in der Bundesrepublik um ca. 5°/o zu rechnen 
sei, während die Steigerung der Tariflöhne und Gehälter im 
Gro'fhandeI im gleichen Jahr sich auf 10 0 /o beziffere (obwohl es 
doch eine Binsenwahrheit ist, daf) eine sogenannte aktive Lohn -
politik nur im Rahmen der Steigerung des Sozialprodukts mög -
lich ist, wenn anders nicht schwerer Schaden vor allem für die 
Währung riskiert werden will). 

Das Bayerische statistische Landesamt bringt nun im Oktober -
heft von „Bayern in Zahlen" einen interessanten Bericht über 
die Entwicklung des Sozialproduktes Bayerns. 

Dieses erreichte 1960 einen Wert von 43,2 Mrd. DM. Es war 
damit um mehr als 4 Mrd. DM bzw. um 10,3 v.H. höher als das 
Sozialprodukt des Jahres 1959. Die Zuwachsrate von 1959 auf 

O l7erstIumen LIe bitte nicit 
Ihre geplante Teilnahme an unserem 

12. Seminarfür Großhandelskaufleute 

vom 29.1. -3.2.1962 

im Berufsheim des Bayerischen Handels, München 

umgehend anzumelden, da auch diesmal wieder die Teilnehmerzahl 

begrenzt bleiben muß. 

Ihre Anmeldung erbitten wir 

an den Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels München 2, Ottostraße 7 
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1960 war etwas niedriger als im Bundesgebiet mit 11 v.H. Die Obwohl der Jubilar durch diese ganze Entwicklung stets ge -
seit 1957 zu beobachtende etwas stärkere Entwicklung des 
Sozialprodukts in Bayern gegenüber dem Bundesgebiet wurde 
damit unterbrochen. 

Bayerns Beitrag zum Sozialprodukt des Bundes lag 1960 bei 
15,7 v.H. gegenüber 15,8 v.H. im Jahre 1959. Nach wie vor lag 
Bayern damit hinter Nordrhein-Westfalen (33,5 v.H.) und vor 
Baden-Württemberg (14,8 v.H.) an 2. Stelle im Rahmen der Bun-
desländer. Je Einwohner lag das Sozialprodukt Bayerns mit 
4585 DM um 13 v.H. unter dem Bundesdurchschnitt (5271 DM), 
ein Zeichen, del3 die zunehmende Vergewerblichung das Fehlen 
an eigenen industriellen Rohstoffen sowie die ver'kehrsungüns+ige 
Lage bisher nicht ausgleichen konnte. 

Das Sozialprodukt des bayerischen Handels bezifferte sich 

schäftlich stärkstens in Anspruch genommen wurde, war und ist 
er seit 35 Jahren im Vorstand seines Fachverbandes und seit 
rund 10 Jahren im Vorstand unseres Landesverbandes überaus 
aktiv tätig. Dafür denkt ihm auch an dieser Stelle der Landes-
verband aufrichtigst. Auch in der Vollversammlung seiner In -
dustrie- und Handelskammer, als Mitglied des Steuerausschusses 
des Finanzamts, als Arbeitsrichter und als Mitglied des Prüfungs -
ausschusses der Kammer hat Herr Georgii sich seit vielen Jahren 
hervorragend bewährt. Trotz seines hohen Alters ist der Jubilar 
gesundheitlich und geistig auf der Höhe und ist seinem Unter -
nehmen und unserem Landesverband nach wie vor tätig ver -
bunden. 

Der Landesverband wünscht seinem bewährten Vorstands-
1960 auf 4,7 Mrd. DM (Industrie und Handwerk aufer Bauwirt-
schaft: 15,6 Mrd. DM), wovon auf den Grobhandel (einschlief)-
ich Handelsvermittlung) 2,5 Mrd. DM und auf den Einzelhandel 
2,7 Mrd. DM entfielen. 

mitglied von Herzen noch viele gesunde, glückliche und erfolg -
reiche Jahre. 

75 Jahre Raab & Grossmann, München 
lind nun die vielleicht interessantesten Zahlen: 
Während das Sozialprodukt der Industrie und des Handwerks 

(au(3er Bauwirtschaft) von 1956 auf 1957 um 1 0/a, von 1957 auf 
1958 um 7,4°/a und von 1958 auf 1959 um 9,6°/o zunahm, be-
zifferte sich die Zunahme beim Handel in drei Jahren auf 12,6°/o 
bzw. 7,90/o bzw. 10,6 0 /0 und speziell beim Grof)handel auf 11 0 / 0 
bzw. 7,0 bzw. I4,O°/a. Vom Jahre 1958 auf 1959 vor allem ex-
pantierte der Grof)hendel in Bayern weit mehr als der Einzel-
'handel (Zunahme des Sozialprodukts bei diesem 7,6°/a). 

Unsere angesehene Mitgliedsfirma Raab & Grossmann, Fach-
grof)handlung für Buchbindereibedarf in München, kann Ende 
dieses Jahres ihr 75jähriges Firmenjubiläum feiern. Die im Jahre 
1886 gegründete Firma ist seit Ende des 1. Weltkrieges im Besitz 
der beiden Söhne Emil und Eduard des Mitbegründers Emil 
Grossmann. Unter der weitblickenden Führung ihrer Inhaber 
nahm die Firma im Laufe ihres Bestehens eine bedeutende Auf-. 
wärtsentwicklung. Das Schicksal ersparte dem Seniorchef dies 
restlose Zerstörung seines Lebenswerkes um die Jahreswende 
1944/45 mit ansehen zu müssen. In zwei Bombennächten wurde Personalien das gesamte Unternehmen ein Raub der Flammen. Das Ende der 
Firma schien gekommen. Doch aus Krieg und Gefangenschaft 
'landen sich die Mitarbeiter wieder ein. Unter der tatkräftigen 

Josef Mergler, Würzburg f 
Am 10. 11. 1961 verstarb völlig unerwartet Herr Josef Mergler, 

Inhaber unserer Mitgliedsfirma Mergler & Co., TextilwarengroF3-
handlung in Würzburg. Vor seinem Tode äut)erte er den Wunsch, 
daf) keine Nachrufe für ihn erscheinen sollten. Wir entsprechen 
diesem Wunsche. 

Herr M.ergler wird aber in unseren Reihen unvergessen bleiben. 

Doppeljubiläum von Iwan Georgii, Schweinfurt 

Das Mitglied unseres Vorstands, Herr lwan Georg ii, konnte 
ein doppeltes Jubiläum feiern. 60 Jahre ist es her, dab Herr 
Georgii nach Abschluf) der Real- und Handelsschule in das 
väterliche Geschäft, die 1830 gegründete Firma Ernst Georgii, 

Leitung von Emil und Eduard Grossmann wurde der Wiederauf -
bau schrittweise vorgenommen. Das angesehene Unternehmen 
hat heute wieder seine Vorkriegsgröf)e sowohl räumlich als euch 
•umsatzmäf)ig erreicht und sogar überschritten. Wir wünschen 
der Firma und ihren vorbildlichen Unternehmern anläf)lich ihres 
75jährigen Bestehens alles Gute für die Zukunft und eine er -
folgreiche Weiterarbeit. 

Buchbesprechung 

Kommentar zum K0ndigungsschutzgesetz, 5., völlig überarbei etc Auflage. 
Von Prof. Dr. Wilhelm Herschel, Ministerialdirektor a. D., Bonn, und Kolonialwaren, Samen- und Farbengrof)handlung in Schweinfurt 
Dr. jur. Georg Steinmann, Ministerialdirigent o. D., 328 Seiten, Leinen, 

eintrat; vor 40 Jahren wurde der Jubilar nach dem Tode seines DM 31,50. 
Vaters zusammen mit seinem, allerdings nach wenigen Jahren 
infolge Einheirat in ein anderes Geschäft wieder ausgeschie- Die schnelle Folge der Auflagen des „Herschel -Steinmann" ist schon für 

sich ein Beweis dafür, wieviel Anklang dieses Buch in der Praxis gefunden 
denen Bruders, Leiter der väterlichen Firma. 

hat. Blättert man es einmal durch und prüft die Erläuterungen zu den Ein -
In den folgenden Jahren bis zum 2. Weltkrieg erfolgte unter zelfragen, dan,: begreift man die Beliebtheit dieses Kommentars: Hier ist 

seiner tatkräftigen Leitung und Mitwirkung der erfolgreiche Aus-
bau des Grof)handelsunlernehmens. Der Bombenkrieg zerstörte 
1944 die drei Geschäftshäuser der Firma. In der Zwischenzeit 
verlagert konnte sie jedoch schon im Herbst 1945 wieder in 
behelfsmäf)ig aufgebauten eigenen Räumen untergebracht wer-
den. In den folgenden Jahren betrieb der Jubilar tatkräftig unter-
stützt durch den Sohn seines verstorbenen Teilhabers, Herrn 
Walter Seifert, den er 1951 als Teilhaber aufnahm, den Neubau 

nämlich gediegene Kleinarbeit geleistet worden, ohne daß die Obersicht 
Ober die Zusammenhänge des Ganzen oder die Verständlichkeit gelitten 
hätte. 

Der Kündigungsschutz des Arbeitnehmers wirft rechtlich zahlreiche Fra -
gen auf; doch hier wird für jede eine Antwort gegeben unter Hinweis auf 
das Schrifttum und die neueste Rechtsprechung. Ob es sich um die Zu -
lässigkeit von befristeten Arbeitsverhältnissen oder um die Kündigungs -
gründe in der Person des Arbeitnehmers, um die dringenden betrieblichen 
Erfordernisse oder die Zulassung einer verspätet erhobenen Kündigungs -eines modernen und gröf)eren Büro- und Lagergebäudes, der 
schutzklage handelt - die Problems sind gründlich und verständlich be-

1955 abgeschlossen wurde. 
handelt. Dabei haften die Verfasser nicht an der sogenannten „herrschen -

Es folgte der Anschluf) der Firme an die freiwillige Handels - den Meinung", sondern entwickeln durchaus ouch eigene, wohlbegründete 
kette SPAR und die Aufnahme des Stiefsohnes des Jubilars, 
Herrn Helmut Steffen, als Teilhaber. 

1960 schlof) sich die angesehene Firma mit dem ebenfalls 
bedeutenden Lebensmitlelgrof)handelsbetrieb Louis Rosa unter 

Ansichten, aber sie sagen an jeder Stelle, ob und warum sie von der 
herrschenden Meinung abweichen und weisen auf abweichende Entschei-
dungen hin. Dieses Buch ist bei aller wissenschaftlicher Gründlichkeit wirk -
lich ein Buch für die Praxis. Vervollständigt wird es durch einen Anhang 

mit allen einschlägigen Gesetzesbestimmungen und durch ein ausführliches 
Stichwortverzeichnis: das die Handhabung sehr erleichtert. 

VERLAGSGESELLSCHAFT ‚RECHT UND WIRTSCHAFT" mBH, Heidelberg. 

der neuen Firma Louis Rosa - Ernst Georgii zusammen und 
siedelte in das 1959 durch die Firma Rosa erstellte weiträumige 
Befriebsgebäude in Gochsheim über. 

Mitarbeiter dieser Nummer: I = RAJaumann, p = ORR Pf rang, sr = Dipl. Kfm. Sauter 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels G. m. b.H., München, Ottostraße 7. 
Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenang a be gestatt e t. 
:e Bezugsgebühr für die Zeitschrift Ist bei Einzelmitgliedern unseres Landesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck: Buchdruckerei J. Bierl, 

München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 22 17 13
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Arbeitgeberfragen 

Gehalts- und Lohnerhöhungen (1) 

(j) Wir erinnern unsere Mifgliedsfirmen, dF1 die Tarifgehälter 
der Angestellten in den bayerischen Betrieben des Grol)- und 
Autenhandels gemäI Tarifvertrag vom 20. 10. 1961 ab 1. März 
1962 der Gehaltstafel Ill (Anlage 3 des Gehaltstarifvertrages) zu 
entnehmen sind. Die Vergütung der gewerblichen Arbeitnehmer 
in den bayerischen Betrieben des GroF3- und Auf3enhandels er -
folgt gemä1 Tarifvertrag vom 20. 10. 1961 nach Lohntafel Ill (An -
lage 3 des Lohntarifvertrages). Für den Lebensmiftelgrofhandel 
entfällt ab diesem Zeitpunkt die bisherige besondere Regelung. 

Vertragsentwürfe (2) 

() Unser Landesverband hat in Zusammenarbeit mit dem Arbeifs -
rechtsausschuf3 des Gesamfverbandes neue Musterverträge f ü r 
kaufmännische Angestellte im Innendienst und 
für angsstellte Reisende erarbeitet. Auch der Personal -
bogen wurde neu gefaft und der Einfachheit halber mit dem 
Entwurf der Au sgl ei ch s u i t t u ng, die bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nötig ist, versehen. In die neuen Vertrags -
entwürfe ist sowohl die neueste Rechtsprechung, als auch die 
Erfahrung der übrigen Landesverbände in der Bundesrepublik 
eingearbeitet. Die Vertragsentwürfe sind textlich einfach gehal -
ten, 5odaf3 die Herausgabe eines M e r k b Ia ft es zu diesen 
Vertragsentwürfen zunächst nicht notwend jg erscheint. 

Wir raten unseren Mifgliedsfirmen, bei Neueinstellungen drin -
gend die von uns erarbeiteten Verfragsunterlagen zu benützen. 
Immer wieder müssen wir die Feststellung machen, dat1 rechtliche 
Auseinandersetzungen nur deswegen entstehen, weil die ver -
traglichen Abmachungen unvollständig waren. In unseren Ver -
fragsentwürfen haben wir versucht, möglichst vollständig alle 
normalerweise entstehenden Streitfragen von vorneherein klar 
zu regeln. E5 versteht sich von selbst, dalI unsere Vertragsent -
würfe in besonderem Ma.lIe die Interessen der Arbeitgeberschaft 
berücksichtigen. 

Derzeit liegen folgende Unterlagen in unseren Geschäftsstel -
len vor: 

1. Dienstvertrag für kaufmännische Angestellte im Innendienst 

2. Dienstvertrag für angestellte Reisende 

3. Dienstvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer 
4. Personalbogen mit Ausgleichsquittung 
5. H an d e l sver t re t erver t rag mit Merkblatt 

6. Urlaubsregelung 1961 (gültig auch für 1962) 

7. Leitfaden für das Kündigungs- und Kündigungsschutzrecht 
8. Merkblatt zum K r ankengeldzuschuiF)gesetz 

9. iugendarbeifsschutzgesetz, Textausgabe 

10. Wettbewerbsabrede mit Merkblatt 
11. Manfeltarifvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer in den 

bayerischen Betrieben des Grol'- und Aul1enhandeIs vom 
1.6. 1961 

12. Lohntarifvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer y. 20. 10. 61 
13. Manteltarifvertrag für Angestellte in den bayerischen Be -

trieben des Groll- und Auf1enhandels vom 1. 4. 1961 
14. Gehaltstarifvertrag für Angestellte vom 20. 10. 1961 

Diese Unterlagen stehen gegen ein geringes Entgelt nur unse -
ren Mitgliedsfirmen zur Verfügung. Soweit wir gehalten sind die 
Manteifarifverträge und den Gehalts- und Lohntarifvertrag (nur. 
diesel) auch an Nichtmitglieder abzugeben, müssen diese hohe 
Gebühren hierfür bezahlen. 
Auf die Aushangpflicht für die unter Ziffer 9, 11 — 14 ge -

nannten Unterlagen sei besonders aufmerksam gemacht. Im übri -
gen verweisen wir auf Art. 204 in Heft 10/1960, in dem aufge -
zählt ist, welche gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Re -
gelungen ausgehängt werden müssen. 

Sozialpolitik des Großhandels (3) 

(j) In der letzten Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses des 
G es am f verb a n des des Deutschen GroF- und Auf3enhari -
dels befaF1te sich dieser unter unserer Beteiligung eingehend mit 
einem Memorandum, in dem die Forderungen und Ansichten des 
Grol)- und Aul3enhandels 7ur Sozialpolitik festgelegt worden sind 
und das den Mitgliedern des Bundestages und der Bundesregie -
rung übermittelt werden soll. Die Sozialpolitik in den Ländern 
der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war ein 
weiterer Punkt der Beratungen. Auch die tarifpolitische 
L a g e im Grat3- und Aul3enhandel ist eingehend erörtert worden. 

Steuerberechnungstabelle 
zum Arbeiterkrankheitsgesetz (4) 

(sr) Als Beilage zu Heft 9/1961 hatten wir Ihnen Erläuterungen 
zum Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes zur Ver -
besserung der wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiler im Krank -
heitsfalle gemacht und auf S. 4 dieser Beilage die lohnsteuerli -
chen Auswirkungen dieses Gesetzes anhand praktischer Beispie -
le dargestellt. 

Der Hermann Luchterhand-Verlag GmbH., Neuwied/Rh. hat 
nunmehr eine Gesamtabzugsfabelle zum Ablesen aller Abzüge 
an Lohnsteuer, Kirchensteuer und Sozialversi -
cherungsbeiträgen entwickelt, aus der ohne jede Re -
chenarbeit alle genannten Abzüge, also einschl. der Sozialver -
sicherungsbeiträge, abgelesen werden können. Der Bruftolohn 
und die Zahl der Tage (von I bis 26 Tagen), für die Lohn-, bzw. 
Krankengeldzuschüsse gezahlt worden sind, sind in die Tabelle 
mit eingearbeitet. 

Die Tabelle umfal5t 216 Seiten, der Preis beträgt DM 28,—. 
Wir bitten die am Bezug dieser Tabelle interessierten Mitglieder 
ihre Bestellung direkt beim Hermann Luchferhand-Verlag, Neu -
wied, Heddersdorferstraie 31 aufzugeben. 

Wettbewerbsabrede mit kaufmännischen 
Angestellten (5) 

(j) Für unsere Mitgliedsfirmen haben wir den Text einer Wettbe -
werbsabrede mit kaufmännischen Angestellten erarbeitet und in 
unseren Geschäftsstellen gedruckt vorrätig. Diese Wettbewerbs -
abrede kann einschlieF3lich des Merkblattes für den Arbeitgeber 
z um Musterentwurf dieser Wetfbewerbsabrede für eine Schulz -
gebühr von DM 0,50 bezogen werden. 
Wir weisen jedoch auf § 13 unseres Manteltaritverfrages für 

Angestellte in den bayerischen Betrieben dies Grof3- und Ai u f 5e n -
handels vom 1. April 1961 hin, in dem festgelegt wurde, dat3 eine 
solche Vereinbarung unzulässig ist, wenn die Gesamtbezüge des 
Angestellten das Höchsfgehall der Gehaltstafel nicht erreichen. 
Damit entfällt bei Angestellten mit einem Monatsgehalt unter 
DM 730,— die Möglichkeit, ein Wetfbewerbsverbot zu verein -
baren. 

Uk-Stellungsverordnung 
und Richtlinien zurückgestellt (6) 

(j) Seitdem der Bundesrat am 27. 10. 1961 beschlossen hatte, 
den Regierungsentwürfen zur Regelung des Uk-Stellungsver -
fahrens und dier Verwalfungsrichflinien diafür nur mit einigen 
wichtigen Änderungen zuzustimmen, hält das Verteidigungsmi -
nisterium die Verkündung dieser Vorschriften zurück. Bedenken 
bestehen vor allem gegen den Beschlui des Bundesrats, wonach 
bei Wehrpflichtigen, die von der Verwaltungsbehörde zur Uk -
Stellung vorgeschlagen sind, automatisch die Einberufung sus -
pendiert wird. 

Sollte sich die Bundesregierung nicht mit dieser Regelung 
einverstanden erklären, so müt3te hierüber nochmals mit dem 
Bundesrat verhandelt werden. Angesichts dieser Sachlage müs -
sen sich die Betriebe darauf einstellen, dalI Uk-Anträge vorerst 
wie bisher bei den Wehrersatzämtern formlos gestellt, geprüft 
und entschieden werden. 
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Jugendarbeitsschutzgesetz -
hier: Belehrung der Jugendlichen über die 
Unfall- und Gesundheitsgefahren (7) 

(j) Nach § 41 Jugendarbei+sschutzgese+z Ist der Arbeitgeberver-
pflic htet, die Jugendlichen, die er beschäftigen will, vor Beginn 
der Beschäftigung über die Unfall- und Gesundheitsgefahren zu 
unterrichten, die der Betrieb allgemein für die Arbeitnehmer mit 
sich hri:ng+. Er rnu13 sie ferner darüber belehren, wie diesen Ge -
fahren wirksam begegnet werden kann. Darüber hinaus muF er 
die Jugendlichen über die besonderen Gefahren unterrichten, 
die mit der Beschäftigung an einer bestimmten Arbeitsstelle ver -
bunden sind. 

Die Belehrungen sind in angemessenen Zeitabständen zu wie -
derholen. Was als angemessen angesehen werden kann, Ist im 
Gesetz nicht e 1 rwähnt. Man wird aber in der Regel eine halb -
jährliche Wiederholung als ausreichend ansehen können. Eine 
Zuwiderhandlung kann mit einer Geldbufe bis zu DM 1000, — 
belegt werden (§ 68 Abs. 1 Ziff. 4 JArbSchG). 

Im Hinblick darauf, daf das Jugendarbeifsschutzgesetz nun -
mehr seit dem 1. 10. 1960 'in Kraft ist, Ist es notwendig, dieBe -
ehrungen zu wiederholen. Es empfiehlt sich dabei, zum Nach -
weis der erfolgten Belehrung eine kurze Niederschrift zu verfer -
tigen und von dem betreffenden Jugendlichen unterzeichnen zu 
lassen. 

Schwerbeschädigtengesetz - 

Ausgleichsabgabe (8) 

(j) Die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen -
versicherung hat mit Stichtag zum 1. November 1961 erneut eine 
Betriebserhebung nach den Vorschriften des Schwerbeschädig -
tengesetzes durchgeführt. Nach altem Recht wurden mehrere 
Betriebe desselben Arbeitgebers von amtswegen zusammenge -
faft. Nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes in neiuerrFassung findet eine 
Zusammenrechnung nur noch statt, wenn der Arbeitgeber dies 
bei seinem zuständigen'Arbeitsamt beantragt. Firmen, die aluf 
eine Zusammenrechnung ihrer Betriebe durch das zuständige 
Arbeitsamt wertlegen, sollten den Antrag nicht versäumen. 
Auf Grund der ab,gegebenen Befriebsmeldung wird die A u s -

gleichsabgabe festgesetzt. Ein A'ntrag auf Herabsetzung oder 
Erla der Ausgl-eichsabgabe ist nur noch einen Monat nach Zu -
stellung des Festsetzungsbescheides, der voraussichtlich im 
Frühjahr dieses Jahres ergeht, möglich. Da es sich um eine Aus -
schluffrist handelt, mu13 sichergestellt werden, daF die Betriebe 
entsprechende Anträge nicht vergessen. Es empfiehlt sich.daher, 
gegebenenfalls derartige Anträge bereits jetzt zu stellen. 

Die Firmen haben weiterhin die Möglichkeit, auch neben dem 
Antrag auf Herabsetzung und Erlaf5 der Ausgleichsabgabe einen 
Antrag auf Herabsetzung des Pflichtsatzes im Einzelfall beim 
Arbeitsamt zu stellen. Es kann eine Herabsetzung auf 2°/o erfol -
gen, jedoch m'ul das Landesarbeitsaimt bei einer Herabsetzung 
auf weniger als 40/o das Benehmen mit der Hauptfürsorgesfelle 
herstellen. 

Ein solcher Antrag empfiehlt sich immer dann, wenn Firmen 
Ausgleichsabgabe zu zahlen haben, obgleich ihnen Schwerbe -
schädigte nicht zugewiesen werden konnten. Ein Antrag auf 
Herabsetzung des Pflichtsatzes im Einzelfall hat nach § 3 Abs. 5 
Schwerbeschädigtengesetz neuer Fassung nur Rückwirkung auf 
den Ersten des Antragsmonats. Eire weitere Rückwirkung ist nicht 
möglich. Daher empfiehlt sich auch hier dringend rechtzeitige 
Antragstellung. 

Sozialversicherung 

Rentenversicherung - neue Beitragsgrenzen 
(9) 

(j) Ab 1. 1. 1962 wird die Einkommensgrenze für die Beitragsbe -
rechnung zur Arbeiter- und Angesfellienrentenversicherung auf 
DM 11400,— Jahreseinkommen bzw. DM 950,— Monafseinkom -
men erhöht. Für 1961 haben die entsprechenden Beträge gelau- 
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let: DM 10800,— bzw. DM 900,—. Bei einem Monatseinkommen 
über DM 900,—. sind somit höhere Beiträge zu zahlen. Neue 
Beitragstabellen werden den Firmen von den Krankenkassen zu -
gestellt. Sie sind erstmalig anzuwenden bei täglicher und monat -
licher Lohnzahlung ab 1. 1. 1962, bei wöchentlicher Lohnzahlung 
für den ersten nach dem 31. 12. 1961 beginnenden L.ohnzahlungs-. 
zeitraum. 
Für die Beifragsabführung mit Beitragsmarken (freiwillig Ver -

sicherte, unständig oder mehrfach Beschäftigte) gelten folgende 
neue Beifragsklassen: 

XIX (L) Monatsverdienst DM 875,— bis 925,— 
= Monatsbeifrag DM 126,— 
XX (M) Monatsverdienst ab DM 925,01 
= Monatsbeitrag DM 133,— 

Die Rentenversicherungspflicht bei Nebenbeschäftigungen ne -
ben einer Haupftätigkeit bleibt ab 1. 1. 1962 versicherungsfrei 
bis zu einem Monatseinkommen von DM 118,75 brutto (1961: 
DM 112,50). Geringverdienendre Arbeitnehmer z. B. Lehrlinge 
zahlen den Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung ab 1. 1. 
1962 erst bei einem Monatseinkommen von mehr als DM 95, — 
brutto (1961: DM 90,—). 

Bei einem Monatseinkommen von DM 95,— und weniger trägt 
der Arbeitgeber beide Beitragsanteile. In der Kranken- und Ar -
beitslosenversicherung liegt diese Verdienstgrenze unverändert 
bei DM 65,—. 
Auch die bisherigen Beitragsbemessungsgrenzen bleiben in 

der Krankenversicherung mit DM 660,— und in der Arbeitslosen -
versicherung mit DM 750,— bestehen. 

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (10) 

(j) Mit Ablauf des Monats März 1962 endet die Freistellung von 
der Beitragsleistung zur Arbeitslosenversicherung. Nach einer 
vom Bundeskabinett gebilligten Verordnung werden vom 1. April 
1962 bis zum 31. 12. 1963 Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
in Höhe von 1,40/0 des Einkommens erhoben. Das sind bei einer 
Versicherungspflichtgrenze von DM 750,— monatlich im Höchst -
falle für Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils DM 5,25. Die 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, deren gesetzliche Höhe 
2 0 /a beträgt, waren vom 1. August 1961 an ganz ausgesetzt 
worden, weil sich in der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung rund 5 Milliarden DM Rücklagen ange -
sammelt hatten. 

Neufestsetzung des Werts der Sachbezüge 
(11) 

(j) Die Bayerische Staatsregierung hat durch Verordnung vom 
21. 12. 1961 die Werte der Sachbezüge für Zwecke der Sozial -
versicherung neu festgelegt. Die Veröffentlichung dieser Ver -
ordnung erfolgte im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nr. 22 vom 28. 12. 1961, Seite 261. 
Gegenüber der bisherigen Regelung ist in den einzelnen 

Stufen eine Erhöhung von DM 9,— bis DM 12,— erfolgt. Die 
Bewertungsgruppen mit ihren Ortsklasseneinteilungen wurden 
gegenüber der bisherigen Regelung völlig neu festgelegt. Wäh -
rend bisher für die Bewertung der vollen freien Station einschl. 
Wohnung, Heizung und Beleuchtung in der Bewertungsgruppe, I 
für Arbeitnehmer über 18 jahre. ein monatlicher Satz von 
DM 105,— zur Anwendung kam, beträgt dieser nunmehr 
DM 117,— monatlich. 

KAUFMANN 
35 Jahre alt,suchttdtige Beteiligung oder tJber -

nahmeeinerGroßhandlung imRaumMünchen. 

Eisen- oder Textilbranche bevorzugt. 

Angebot unter Nr. 300 an den Bayerischen Groß- und Außenhandel 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Unentschuldigtes Fehlen zählt als Urlaub 
(12) 

(j) Das Landesarbeitsgericht Bayern hatte mit Urteil vom 25. 2. 
1960 - SA 901/59 III über die Klage eines Arbeitnehmers zu 
befinden, welcher fristlos entlassen worden war, weil er - 

anstatt Verladearbeiten durchzuführen - mit seinem Arbeits -
kollegen im Wirtshaus gesessen hatte. Die Abgeltung des ihm 
noch zustehenden Resturlaubs kürzte der Arbeitgeber urn 2 Ta -
ge, da der betreffende Arbeitnehmer einige Zeit vorher an 2 
Tagen unentschuldigt gefehlt hatte. In den Entscheidungsgrün -
den ist zu lesen: 

„1. Im unentschuldigten Fernbleiben des Arbeitnehmers von der 
Arbeit ist eine grofe Treuepfiichtverletzung zu erblicken, 
die den Arbeitgeber hinsichtlich der Urlaubsgewährung auch 
von seiner Fürsorgepflicht entbindet, auf der auch der im 
bayerischen Urlaubsgesetz festgelegte Grundsatz der Ur -
laubsabgelfung Im Falle der Uneinbringlichkeit des Urlaubs 
letztlich beruht. 

2. Es wäre auch nicht verständlich, wenn der Arbeitnehmer, 
der 2 Tage sich selbst beurlaubt und dafür Entgelt bezogen 
hat, im Falle einer berechtigten fristlosen Entlassung durch 
den Arbeitgeber die Urlaubsvergütung für diese 2 Tage 
noch einmal fordern könnte. 

3. Einem solchen Anspruch gegenüber mul' auf jeden Fall der 
Einwand der Arglist durchgreifen, da es nicht angeht, etwas 
zu fordern, was man nach den Grundsätzen der ungerecht -
fertigten Bereicherung wieder zurückgewähren müfte." 

Steuerfragen 

Anbringen von Ortsnamen bei 
Reiseandenken - keine steuerschädliche 
Bearbeitung mehr (13) 

(sr) Aufgrund einer Rundverfügung der OFD Nürnberg vom 
30. 1. 1960 hatten wir Ihnen in Artikel 125, Heft 6/1960 wieder 
einmal grundsätzliche Ausführungen zum Begriff des ,,Kenn -
zeichnens" als steuerunschädliche Bearbeitung gemacht. Wir be -
richteten, da die OFD Nürnberg in einer Rundverfügung beson -
ders das Problem des Anbringens des Namens des Verkaufsortes 
auf Gegenständen behandelte und sich auf den Standpunkt 
stellte, c1 1 i durch Anbringen des Verkaufsortes auf dem Gegen -
stand dieser zu einem Reiseandenken umgewandelt wird, und 
dai3 hier kein Kennzeichnen im Sinne des § 12 UStDB vorliegt, 
sondern eine steuerschädliche Bearbeitung. 

Entgegen dieser Auffassung hat d er Bundesfinanzhof in einem 
Urteil vom 9. 11. 1961 - V 227/59 U folgendes ausgeführt: 

„Ein G r olhänd:ler, der als Reiseandenken in Betracht komm -
mende Massenartikel vor der Weiterlieferung mit Ortsnamen 
versieht, damit die von ihm beilieferten Einzelhändler die Ge -
genstände in den dein Aufschriften entsprechenden Orten und 
Gegenden an Letztverbraucher als Reiseandenken veräuern 
können, verliert nicht deshalb die G r o:thandelsvergüns1igung 
des § 7, Abs. 3UStG. Es handelt sich bei dieser Malnahme um 
ein steuerlich unschädliches Kennzeichnen (§ 12, Abs. 1, Satz 3 
UStG)." 

Arbeitsverträge mit Ehegatten (14 

(sr) Das Bundesverfassungsgericht hat am 24. 1. 1962 in Erledi -
gung mehrerer anhängiger Verfahren den § 8 Zliff. 5 und, 
soweit er personenbezogene Kapitalgesellschaften betrifft, auch 
§ 8 Ziff. 6 des Gewerbesfeuergesetzes für nichtig und mit 
d em Grundgesetz nicht vereinbar erklärt. 
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Ein LKW 
für den rentablen Ferntransport 

Große Ladungen wirtschaftlich über lange Strecken 
transportieren - das erfordert kluge Kalkulation. 

Jedoch nicht nur vom Unternehmer, sondern schon 
vom Konstrukteur. Schauen Sie sich den. LP 334 von 
Mercedes-Benz an: mehr als 9 t Nutzlast bei 16 t zu -
lässigem Gesamtgewicht, im Anhängerbetrieb als 32 t 
Zug bis 21 t Nutzlast, genügend Kraftreserven und 

wirtschaftliche Fahrweise durch zuverlässigen 200 -PS 
Dieselmotor und größtmögliche Ladefläche durch ge -
schicktes Ausnutzen der konstruktiven Möglichkeiten. 

Sicherheitsreserven fürzügiges Fahren: robustes Fahr -
werk, gut abgestimmte Federung und dreifaches 
Bremssystem. So sehen Fahr- und Bedienùngskomfort 

im LP 334 aus: freie Sicht durch große Fenster, sichere 
Nachtfahrt durch volles Licht aus breiten Scheinwer -
fern, regulierbares Heiz- und Lüftsystem, elastisch 
gelagertes Fahrerhaus, bei jeder Belastung leicht -
gängige Hydro -Lenkung. Mit all diesen Aktivposten 
können Sie in Ihrer Kalkulation rechnen, wenn der 

Mercedes-Benz LP 334 für Sie auf Fahrt geht. 

11 E R C E D E M - U E IV Z 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 



Nr.2 f 17. Jhrg. DER BAYERISCHE GROSS- U N D AUSSENHANDEL 14. F e bruar 1962 

Das bedeutet praktisch, daF Gehälter und sonstige Vergütun -
gen jeder Art, die für eine Beschäftigung des Ehegatten des 
Unternehmers oder Mit'unternehmers im Betrieb gewährt worden 
sind, in Zukunft nicht mehr gemäF) § 8 ZÇiff. 5 Gewerbesteuer -
gesetz dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet wer -
den müssen, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abge -
setzt wurden. § 8 Ziff. 6 des Gewerbesteuergesetzes behandelt 
den gleichen Sachverhalt bei juristischen Personen, hier wird 
die gewerbesteuerliche Benachteiligung von personenbezogenen 
Kapitalgesellschaften beseitigt. 

Wir teilen Ihnen die Grundsätze dieser Entscheidung des Bun -
desverfassungsgerichts mit, ohne dol3 uns bereits die gesamte 
Begründung des Urteils vorliegt. Wir müssen hierzu ausdrücklich 
feststellen, da13 sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
ausschlief3lich nur im Gewerbesteuerrecht auswirkt. Die einkom -
mensteuerrechtliche Seite eines Arbei+sverfrages ist hierdurch 
zunächst nicht berührt, möglicherweise sind jedoch in der Be -
gründung noch Hinweise zu entnehmen. Nach Vorliegen der 
Begründung werden wir Ihnen nochmals über den gesamten 
Komplex berichten. 

Wir bitten Sie zu prüfen, ob noch ältere Gewerbesteuerbe -
scheide bei Ihnen vorliegen, die nicht rechtskräftig sind. Bei 
allen nicht rechtskräftigen Gewerbesteuerbescheiden kann näm -
lich die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ge -
schaffene neue Rechtslage auch noch nachträglich berücksich -
tigt werden. 
Um Ihre Rechte zu wahren, empfehlen wir Ihnen in diesen 

Fällen Aussetzung gemä13 § 264 AO zu beantragen. 

Bei bereits rechtskräftigen Bescheiden, die von Ihnen aber 
noch nicht bezahlt od&r noch nicht voll bezahlt sind, empfehlen 
wir, die auf Grund der neuen Rechtslage entstehende Differenz 
nicht zu bezahlen. 

Eine Vollstreckung dieser Beträge Ist nach den Grundsätzen 
der Rechtsprechung n i cht möglich. 

Berufsausbildung und 
- f Örderung 

Tiefstand der Lehrlingsausbildung (15) 

Dr Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) stellt in seinem 
jetzt veröffentlichten Bericht über die Berufsausbildung fest, dat) 
1960 i'm Bundesgebiet und in Westberlin 742 600 Lehr- und An-
[ernlinge ausgebildet wurden. Bei einer Gegenüberstellung der 
Zahl der Aus;bildiungsverhälfnisse In den einzelnenSparten er -
gibt sich, dat) (bezogen auf das Bundesgebiet ohne Westberlin) 
Industrie und Handel 59°/, das Handwerk 36°/ s aller Lehr- und 
Anlernlinge ausbilden, während der Rest sich auf landwirtschaft -
liche, bergmännische und sonrstige Lehrlinge verteilt. Damit 
haben sich innerhalb eines Jahrzehnts die Verhältnisse entsdhei -
dend gewandelt, denn 1950 war das Handwerk noch mit 52°/a 
aller Ausbildungsverträge beteiligt, Industrie und Handel jedoch 
nur mit 420/0. In diesen Zahlen kommt deutlich die Bevorzugung 
industrieller und kaufmännischer Berufe bei der Berufswahl zum 
Ausdruck. Ob sich diese Entwicklung fortsetzen wird, Iäl3t sich 
z. Zt. nicht übersehen. 

Eine andere Zahl, die besonderes Interesse erweckt, bezieht 
sich auf die Gesamtzahl der Nachwuchskräfte im Berichtsjahr 
(1960) im Vergleich zu früheren Jahren. So ist gegenüber dem 
Höchststand im Jahre 1957 ein Rückgang von etwa 11 0/0 zu ver -
zeichnen, der eine Folge der schwachen Geburfenjahrgänge in 
den Kriegs- und Nachkriegsjahren darstellt. Dieser Rückgang 
dürfte im Jahre 1960 seinen Tiefstand erreicht haben. Da die 
Zahl der Schulentlassenen von 1955 bis 1960 im Verhältnis von 
100 : 60 abgesunken ist, ergibt sich somit die bedeutsame Fest -
stellun(g, dat) die Zahl der Lehr- und Anlernlinge in weitaus ge -
ringerem Mal3e als die der Schulabgänger zurückgegangen ist. 
Mit anderen Worten: Es haben relativ weit mehr Schulentlassene 
eine Ausbildungsstelle erhalten, ais dies in früheren Jahren der 

Fall war. Der Mangel an Nachwuchskräften hat bei den Lehr -
herren zu einer Jagd nach dem Lehrling geführt und manche 
Jugendliche in Lehrstellen gebracht, die d'en Anforderungen 
einer ordnungsmäligen Lehre gar nicht gewachsen sind. 

Das mut) sich auch in den Prüfungsergebnissen der Lehrab -
schlut)prüfungen niederschlagen. In der Tat bestanden von den im 
Jahre 1960 insgesamt geprüften industriellen und kaufmännischen 
Lehrlingen nur 87,4°/o die Prüfung gegenüber durchschnittlich 
89_900/o in den vergangenen Jahren. Die Ergebnisse werden 
vermutlich in d'en nächsten drei Jahren noch ungünstiger liegen, 
weil der Anteil der weniger qualifizierten Lehrlinge mit der Zu -
spitzung der Nachw:uchslage noch gröl3er geworden ist. Aber 
auch die letztjährigen Prüfungsergebnisse zeigen, d'al3 es nicht 
so sehr an den fachlichen Kenntnissen als vielmehr an der All -
gemeinbildung, auch in staatsbürgerlichen, wirtschatts- und so -
zialpolitischen Frag'eln fehlt. In der Regel läF)t sich sagen, dat), 
je besser die Schulbildiung Ist, desto besser auch die Prüfungs -
ergebnisse sind. Für die industriellgewerblichen Lehrberufe ist 
ferner festzustellen, dat) diejenigen, die im Kenntrsisteil der Prü -
fung gut oder sehr gut bewertet werdein, auch in d'en Fertig -
keifen in gleicher Weise abschneiden. Besonders schlecht wa -
ren wie auch schon in früheren Jahren - die Prüfungser -
gebnisse bei dein Bürogehilfinnen, von denen diesmal rd. ein 
Drittel versagte; die Gründe liegen namentlich in den schlech -
ten Kenntnissen in der deutschen Sprache und Rechtschreibung 
und den unbefriedigenden Leistungen in Kurzschrift und Ma -
schinenschreiben. 
Wenn oben von einem Tiefstand der Lehrlingsausbildung die 

Rede war, dann bezieht sich dieses Urteil somit nicht nur auf den 
niedrigen zahlenmäF)igen Stand der Nachwuchskräfte, sondern 
auch auf die schlechten Ergebnisse in der Lehrabschluf)prüfung. 
Die Kammern als Prüfungsiinstifute tun gut daran, ihre Maf3sfäbe 
bei der Bewertung der Leistungen nicht zu ändern. 

Um die Zukunft der Berufsausbildung (16) 

(p) Die so überaus wichtige Frage der Berufsausbildung ist vn 
den Gewerkschaften erneut aufgegriffen worden. Sie streben 
ein bundeseinheitliches Berufsausbildungsgesetz an, das dem 
Staat und ihnen selbst maJ3gebencten Einfluf) auf die Berufsaus -
bildung verschafft. In diesem Zusammenhang hat eine vom Bun -
deswirtschaftsminister Prof. Erhard kürzlich abgegebene Erklä -
rung besonderes Interesse: 

„Der Erfolg der Berufsausbildung ist nur dann gewährleistet, 
wenn einerseits der auszubildende Mensch neben seiner Berufs -
veranlagung auch die notwendige Bereitschaft zum Lernen mit -
bringt und auf der anderen Seite die Möglichkeit für eine seinen 
Fähigkeiten und seinem Streben entsprechende Ausbildung er -
hält. Unser in Eigenverantwortung von der Wirtschaft selbst ge -
tragenes System der betrieblichen Berufsausbildung trägt dem 
Rechnung. Der junge Mensch kann zwischen 650 Ausbildungs -
berufen in der Wirtschaft wählen und sicherlich den Beruf fin -
den, der seiner Veranlagung und seinen Interessen am besten 
entspricht. Die in Jahrhunderten gewachsene lund den techni -
schen und wirfschaftIichen Bedürfnissen immer wieder angepaf)+e 
'betriebliche Berufsausbildung hat sich 'bewährt. Wenn heute von 
verschiedenen Seiten darauf hingewiesen wird, dat) sie auch 
Unzulänglichkeiten aufweise, so widerfährt ihr nichts anderes als 
allem Menschenwerk, das seiner Natur nach nie vollkommen sein 
kann. Nichts zeigt deutlicher die Bewährung unseres Aushildungs -
systems als die günstige Entwicklung der Wirtschaft selbst." 

Wichtige Termine! 

Rationalisierungstagung für Grot)handelsunternehmer 

(17) 

(la) In Zusammenarbeit mit unserem Grol3handelsberatuingsdienst 
veranstaltet unser Landesverband am 24. 2. 1962 'in München eine 
eintägige Rationa'liisierungstegung für Unternehmer des Textil -
g r o t) handels; auf dem Programm stehen folgende Arbeits -
themen: 
Moderne Betriebsführung als organisatorisches und mensch -
liches Problem 
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Wo stehen wir in der Rationalisierung des Texfilgrofhaindels 
heute? 

Beschreitet der TextilgroFha:ndel in den USA neue Wege? 

Nächstes Seminar für Grofhandelskaufleuf e 

(la) Die Nachfrage nach dem letzten Seminar, das bekanntlich 
vom 29. Januar bis 3. Februar in München stattfand, war wie -
derum so grof, daf nicht alle bei uns eingegangenen Anmel -
dungen berücksichtigt werden konnten. 

Der Termin für das nächste Seminar für GroF)handelskaufleute 
fällt voraussichtlich in die Zeit zwischen 17. und 29. September 
1962. Anmeldungen werden schon jetzt hei der Haupfgeschäfts -
stelle des Landesverbandes, München 2, Of+ostr. 7, entgegen -
genommen. 

Aufbauseminar für Junioren und Führungskräfte 

(la) Für alle Teilnehmer der bisherigen Grundseminare ist heuer 
wieder die Durchführung eines Aufbauseminars geplant, das in 

der Zeit vom 19. bis 21. 3. 1962 stattfinden wird, Im Rahmen von 
Referaten und Diskussionen werden Junioren und Führungskräfte 
von Mitgliedsbetrieben aller GroF3handelsbranchen an die wesent -
lichen Aufgaben der Unternehmensleitung herangeführt. Inter -
essenten, die bereits das Grundseminar für GroFhandelskauf -
leute besucht haben, empfehlen wir baldige Anmeldung bei der 
Hauptgeschäftsstelle des Landesverbandes, München 2, Otto -
strafe 7. 

Verbandsnachrichten 

Neugewählte Fachausschüsse (18) 

(p) Gelegentlich der in letzter Zeit durchgeführten Jahresver -
sammlungen verschiedener unserer Fachzweige erfolgte die fäl -
lige Neuwahl der jeweiligen Fachaussschüsse bzw. der Fachvor -
vorstände. Die neugewählten Fachausschüsse setzen sich folgen -
dermal5en zusammen: 

1. Fachzweig Eisen- und Mefaliwaren: 
Vor sit zen der 
Dr. Christlieb, i. Fa. Christlieb & Pohle, Regensburg 

stelivertretender Vorsitzender 
F. Pfetifer, i. Fa. Job. Pfeufer, Nürnberg 

weitere Fachausschuf3mifglieder 
Friedrich Anger, j. Fa. F. Ries, Bayreuth 
Anton Beer, früher i. Fa. Eisen-Fuchs, Nürnberg -München 
Hans Diecke, i. Fa. Joh. Wolf, Nürnberg 
Ernst L. Ditfmar, i. Fa. Ernst L. Ditfmar, Nürnberg 
Erich Heinlein, i. Fa. Georg Heinlein K.G., Kulmbach 
Christian Kiughardi, i. Fa. M. Klughardt, Nürnberg 
Dipl. Kfm. Franz Kustermann, j. Fa. F. S. Kustermann, München 
Fritz Reinhard, i. Fa. Gebr. Reinhard, Würzburg 
Emil Seidl, i. Fa. Keller & Kalmbach, München 
Gerhard Zorn,i . Fa. Mich. Friess, Memmingen 

2. Fachzweig Leder: 

Vorsitzender: 
Willy Just (sen.), Nürnberg 
stellvertretender Vorsitzender: 
Ferdinand Knepper, I. Fa. Ferd. Knepper, München 

weitere FachausschuF5mitglieder: 
Willy Kirsch, München 
Dr. Pfahl, j. Fa. Hertel, München 

3. Fachzweig Schuhe: 

Vorsitzender: 
Josef Schick, München 

stellvertretender Vorsitzender: 
Dr. Wolfrum, j. Fa. Wolfrum & Gerbeth, München 
weiteres Fachausschufrnitglied 
Karl Herrmann, Fa. Karl Herrmann & Co., Nürnberg 

4. Fachzweig Textil: 

Facha ussch u 11m if glieder 
August Bätz, i. Fa. August Bä+z, Fürth/Bay. 
Ernst Hoffmann, i. Fa. Arnold Becker & Co., München 
Dr. Ludw. Kuttner,i . Fa. Dr. L. Ku1-tner, München 
Günther Leuze, j. Fa. I. G. Leuze & Söhne, München 
Wilhelm Neubert, i. Fa. Adam von Berg, Schweinfurt 
Johann Röhrer, i. Fa. Hausner & Co., München 
Alo Schaefer, i. Fa. Brüder Schaefer, Augsburg 
Willibald Sfrobl, i. Fa. Strobl & Co., Augsburg 
Josef Weishäupl, i. Fa. Gebr. Weishäupl, München 
Die Neuwahl des Fachausschu.11vorsitzenden und seines Stell -
vertreters erfolgt in der demnächst stattfindenden 1. Sitzung 
des neuen Fachausschusses. 

Erfahrungsaustausch - gern gepflegt (19) 

(la) Sicher ist es vielen unserer Mitglieder nicht bekannt oder 
erinnerlich, dat1 sich die seit Jahren bestehenden Erfahrungs -
austauschgruppen im Landesverband zu einer ständigen und für 
alle Beteiligten sehr nützlichen Einrichtung ehfwickelt haben. 
Das Bestehen dieser Kreise und das unverminderfe Interesse, 
mit dem die Teilnehmer in regelmä1igen Abständen zu ihren 
Sitzungen zusammenkommen, beweist, welche Bedeutung dem 
praktischen Erfahrungsaustausch von den beteiligten Grof1han -
delsunternehmern beigemessen wird. 

Die bestehenden Gruppen sind klein gehalten und setzen sich 
aus Grofhändlern der verschiedensten Branchen zusammen. Die 
Beteiligten sind sich darüber einig, dalI ,,das Geheimnis der Er -
folges" die streng beachtete Regel ist, dalI keiner Gruppe zwei 
Grohändller aus der gleichen Branche angehören. Dadurch ist 
eine völlig offene Aussprache ohne jede Konkurrenzfurcht ge -
währleistet. Die somit garantierte Uberfachlichkeit des Erfah -
rungsaustausches ermöglicht es, be$riebswirtschafHiche Probleme 
aus der Sicht verschiedener Branchen zu diskutieren. Alle The -
men, die in das Gebiet der Betriebswirtschaft und der Unterneh -
mensführung hineinreichen, werden systematisch, aber mit einer 
natürlichen Zwanglosigkeit und Offenheit, gemeinsam erörtert. 
Geschäftsgeheimnisse kennt man hier nicht. Hier hat man auch 
den Mut - und kann ihn unbedenklich haben - seinen Ge -
sprächspartnern einmal eigene betriebliche Mängel einzugeste -
hen, die dann besprochen und einer gangbaren Lösung von ver -
schiedenen Gesichtspunkten aus zugeführt werden. 

Mitgebrachte Unterlagen aus der Praxis des Betriebes ermög -
lichen, die zum Teil sehr unterschiedlichen Arbeitsmethoden und 
.Systeme anderer Branchen kennenzulernen. Mangel an Diskus -
sionsstoff ist bisher noch in ke:ner der beiden Erfahrungsaus -
fauschgruppen eingetreten - im Gegenteil. Manch ein Thema 
muFte auf die nächste Sitzung verschoben werden, weil wieder 
einmal die Zeit nicht ausreichte. 

600 qm 

Fabrikations- oder Lagerraume 
preiswert zu vermieten 

mit eigener Wasserkraft und Elektrizitäts-Erzeugung, 

helle, tfrftige Räume in 3 Stockwerken, Lasten-Aufzug, 

• in schöner Lage 28 km östlich von München, 

Bahnstation, gute Straßenverbindungen 

• Evtl. Arbeitskräfte am Ort 

Anfragen unter 1001 an Buchdruckerei Bien, Manchen 13, ZieblandstroI3e 4 
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Die bestehenden Gruppen sind im ve r gangen e n Monat wieder 
zu ihren furnusmäfjigen Sitzungen zusammengekommen. Wäh -
rend beispielsweise die Unternehmer des einen Kreises verschie -
dene Methoden der Bedarfsermiftlung erörterten, diskutieren die 
Unternehmer einer anderen Gruppe über dite in ihrer jeweiligen 
Branche mögliche Behandlung von Kleinaufträgen. Das begonne -
ne Thema der Reisendenentichnung soll in der nächsten Sitzung 
fortgeführt werden. 

Die Teilnehmer unserer Erfahrungsaustauschgruppen möchten 
„ i hren", für ihre unternehmerische Tätigkeit sehr nutzbringenden 
Erfahrungsaustausch nicht mehr missen. Es wäre erfreulich, wenn 
diese fortschrittliche Aufgeschlossenheit auch in den übrigen 
Kreisen unserer Mitglieder Schule machen würde. 

Verkehr 

Wichtig für Werkfernverkehr! (20) 

(p) Nach der Verordnung der Bundesanstalt für den Güterfernver -
kehr vom 6. 12. 1961 haben Unternehmen, die im Werkfernver -
kehr Kraftfahrzeuge mit mehr als 4 t Nutzlast oder Zugmaschinen 
mit einer Leistung über 55 PS verwenden, für jedes innerhalb 
eines Kalenderjahres im Werkfernverkehr verwendete derartige 
Fahrzeug jährlich einen Meldebeifrag zu zahlen. Wird das Fahr -
zeug während d'as Kalenderjahres abgemeldet, so bleibt die 
Pflicht zur Zahlung des Meldiebeitrags unberührt. 

Erlischt die Zulassung des Fahrzeugs oder geht das Fahrzeug 
auf einen anderen Halter über, so hat d'as Unternehmen für ein 
Ersafzfahrzeu.g im gleichen Kalenderjahr einen Meldebeitrag 
nicht zu entrichten. Bei Dberführuôgs- und Probefahrten im Shine 
des § 28 der Straf3enverkehrs-Zulassu'n'gs-Ordnung ist für das 
zweite und jedes weitere Fahrzeug, welches das Unternehmeii 
innerhalb eines Kalenderjahres mit dem gleichen roten Kenn -
zeichen verwendet, ein Meldebeifrag nicht zu entrichten. 

Der Meldebeitrag ist für 1962 für jedes anzumeldende Fahr -
z eug auf 55,— DM festgesetzt. Er ist bis zum 31. Juli an die 
undesanstalf für den Güterfernverkehr zu zahlen, in Nieder -

sachsen -an deren Au1enstelle Niedersachsen, Hannover, Gose -
riede 6, Postscheckkonto Hannover Nr. 10101, an die Bundes -
anstalt für den Güterfernverkehr, Aufenstelle Bayern, Mün -
chen 22, Herzog-Rudotfstra1e 1. 

Tritt das Ereignis, das die Zahlungspflicht begründet, erst nach 
dem 30. Juni ein, so Ist der Meldebeitrag binnen eines Monats, 
spätestens jedoch bis zum 31. Dezember des Jahres abzuführen. 
Wird ein Fahrzeug des Werkfernverkehrs vor diesem Zeitpunkt 
abgemeldet, so ist der Meldebeitrag bei der Abmeldung des 
Fahrzeugs zu zahlen. 

Wichtig für den Werkverkehr (21) 

(p) Die Nahzone Ist bekanntlich das Gebiet innerhalb eines Um -
kreises von 50 km, gerechniet in der Luftlinie vom Mittelpunkt 
des Standorfes des Kraftfahrzeuges (Ortsmittelpunkt) aus. Zur 
Nahzone gehören alle Gemeinden, deren Ortsmiltelpunkte inner -
halb dieses Umkreises liegen. Gemeinden mit mehr als 100 000 
Einwohnern können für die Bestimmung von Ortsmittelpunkten 
in Bezirke eingeteilt werden. (Wir haben darauf bereits in Art. 
144, letzter Absatz des Heftes 8/61 dieser Zeitschrift hingewie -
sen.) Diese Grofstädte gehören zu einer Nahzone, wenn einer 
der bezirklichen Ortsmittelpunkte in dem 50-km -Umkreis liegt. 
Es gelten dann analoge Bestimmungen. 

Als Ortsmittelpunkt ist durch dite zuständige Verwaltungsbe -
hörde ein Punkt festzulegen, der sich im verkehrswirtschaftli -
chen Schwerpunkt der Gemeinde befindet. Zur Begrenzung der 
Nahzone sind dann von der Behörde alle Gemeinden zu ermit -
teln, deren Gemarkung von dem 50-km -Umkreis geschnitten 
wird. Das sind die sogn. Randgemetnden. Sodann ist festzu -
stellen, welche dieser Randgemeinden mit ihrem Ortsmittelpunkt 
innerhalb oder auFerhalb dieses Kreises liegen, denn zur Nah -
zone gehört nur das Gebiet derjenigen Randgerneinden, deren 

Orfsmitfelptnkte innerhalb des Kreises liegen. Selbs{versfänd -
lich dürfte kaum ein Fuhrunternehmer oder ein werkverkehr-
+reibender Unternehmer in der Lage sein, selbst diese Feststel -
lungen etwa' durch Einzeichnhngen auf einer Karte zu treffen. 

Es empfiehlt sich daher -_ urn vor allem spätere Unklarheiten 
bai der Abrechnung der Bieförderungssteuer für den Werkfern -
verkehr zu vermeiden - daIs jeder werkverkehr treibende 
Grofhändler unter Berufung auf die „Allgemeine Verwaltungs -
vorschrift zum Güterkraffverkehrsgesetz" bei seiner unteren Ver -
waltungsbehörde (Stadtrat bzw. Landrat) die Bestimmung des 
Ortsmittelpunktes seiner Gemeinde und die Begrenzung der für 
ihn geltenden Nahzone beantragt. 

Die untere Verwaltungsbehörde stellt dann für den Standort 
des Kraftfahrzeuges verbindlich fest, 

a) den Orfsmitfelpunkt, 

b) die Randgemeinden, deren Or+smiftelpunkfe innerhalb der 
Nahzone des Standortes des Fahrzeuges liegen, 

c) the Randgemeinden, deren Ortsmitfelpunk+e au1 3 erha1b der 
Nahzone des Standortes des Fahrzeuges liegen. 

Damit sind im Interesse der Rechtssicherheit und zum Schutze 
des Unternehmers alle Zweifel hinsichtlich der Durchführbarkeit 
von Beförderungen im - wedier steuer- noch meldepflichtigen - 

Werknahverkehr beseitigt. 

Verkehrsbeschränkungen wegen 
Frostaufbrüchen (22) 

Die Oberste Baubehörde in Bayern hat die „Positiv- und 
Frostschäden-Gefahrenkar+e 1962" herausgegeben. Sie kann in 
der Hauptgeschäftsstelle des Landesverbandes eingesehen wer -
den und ist ferner, solange der Vorrat reicht, beim Strafenbau -
amt München, Winzererstr. 43 zum Preis von DM 1,— erhältlich. 

In ihr sind elle bei Frostaufgang 1962 auf den Bundesstrafen 
und Staafsstrafen in Bayern vorgesehenen Verkehrsbeschrän -
kungen eingetragen und gleichzeitig auch die S{raf3en gekenn -
zeichnet, die seitens der Straf ) enbauverwaIfung keinen vorsorg -
lichen Lasfenbeschränkung'un zum Schutze vor Frostaufbrüchen 
unterworfen werden (Positivstraflen). 

Die Beförderungsteuer für den 
Werkfernverkehr (23) 

(sr) Wir hatten bereits 1957 und 1960 (zuletzt in Art. 131 Heft 
6/60) darüber berichtet, daf gegen die Beförderungsbesleue -
rung des Werkfernverkehrs vor nunmehr 6 Jahren Verfassungs -
beschwerde erhoben wurde. Leider können wir Ihnen auch heute 
noch nicht über den Ausgang dieses Verfahrens berichten, da 
das Bundesverfassungsgericht immer noch nicht entschieden hat. 
Nachdem wieder bis Ende Februar die Beförderungsteuerer -

klärung beim Finanzamt einzureichen ist, erinnern wir daran, daF 
zur Wahrung Ihrer Rechte im Falle eines günstigen Ausgangs des 
Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht wir Ihnen folgen -
de Handhabung empfehlen.: 

Der in der Beförderungsteuererklärung enthaltene Satz 
„Ich verzichte/wir verzichten auf einen Beförderungsteuer -
Bescheid und auf die Einlegung eines Rechtsmittels, wenn die 
Beförderungsteuerschuld für den Beförderungsteuerzeifraum 
meinen/unseren Angaben entsprechend festgesetzt wirdi" 

streichen Sie deutlich durch. 

Das Finanzamt sendet Ihnen dann einen Beförderungsteuer -
festsetzungsbescheid, wir empfehlen Ihnen, gegen diesen Be -
scheid binnien I Monat nach Zustellung Einspruch einzulegen 
und diesen Einspruch ausdrücklich als vorsorglich zu 
kennzeichnen, damit Rechtmifteikosten nicht erhaben 
werden körilnen. Als Begründung verweisen Sie bitte auf den 
Erla des Bundesfinanzministeriums vom 24. 1. 1957 AZ. IV -

A - 4 - S 6630 - 7/57 -, durch dein die Oberfinanzdirektio -
nen angewiesen worden sind, Anträgen auf Ruhen des Verfah -
rens oder Aussetzung der Vollziehung zu entsprechen. 
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Führerscheine ausländischer Arbeitnehmer 
(24) 

(sr) Wir haften Ihnen in Heft 12/1 1962 in Ad. 216 mitgeteilt, 
dat3 grundsätzlich zum Führen eines Kraftfahrzeugs in der Bun -
desrepublik ein ausländischer Kraftfahrer mit einem ausländi -
schen Führerschein nur dann berechtigt ist, wenn er sich vor -
übergehend im Inland aufhält. 
Wir erfahren dazu ergänzend, dat) ausländische Arbeitskräfte, 

die als Saisonkräfte in Bayerin tätig sind, also innerhalb eines 
Jahres wieder die Bundesrepublik verlassen, zum Fahren von 
Kraftfahrzeugen ihren äusländischen Führerschein verwenden 
können, dia sie ihren Wohnsitz im Ausland behalten haben und 
ein vorübergehender Aufenthalt in der Bundesrepublik vorliegt. 

Soweit Ausländer als Dauerarbeifskräffe in Bayern beschäftigt 
sind, mut) zunächst geklärt werden, ob sie ihren Wohnsitz in 
ihrem Heimatland beibehalten haben. Bei Ausländern, die ihre 
Familie im Heimatland zurückgelassen haben, wird dies durch 
die Ausländer - Polizeibehörde grundsätzlich unterstellt. Bei 
Alleinstehenden mul' nötigenfalls ein Nachweis über den bei -
behaltenen Wohnsitz im Heimatland erbracht werden. 

Haben Dauerarbeitskräfte den Wohnsitz in ihrem H e i ma tl an d 
behalteri, so ist der ausländfsche Führerschein in Bayern solanga 
gültig, als nicht seit dem letzten Grenzübertritt in die Bundes -
republik ein Zeitraum von mehr als I Jahr vergangen ist. Es ist 
hierbei gleichgültig, ob der Ausländer nur kurzfristig für die 
Dauer eines Urlaubs oder für einen längeren Zeitraum auF5erhalb 
der Bundesrepublik verbracht hat. 
Abgesehen von diesen Ausnahmen müssen ausländische Ar -

beitskräfte den deutschen Führerschein erwerben, wenn sie in 
der Bundesrepublik ein Kraftfahrzeug führen. 

Kreditwesen 

Zinsverbilligungen (25) 

(p) 1) Wir mul)ten unsere Mitglieder in Art. 197 d e s Heftes 11/1961 
davon unterrichten, daly die für das Refinanzierungsprogramm 
1961 der Bayerischen Landesansfalf für Aufbaufinanzierung zur 
Verfügung stehende Zinsverbilligungsm'ittel erschöpft sind. 
Nunmehr sind jedoch weitere Zinsverhil!igiungsmittel der Lan -

desanstalt zur Verfügung gestellt worden, die jedoch nur für die 
Gewährung von Darlehen für Investifionsvorhabén 1m bayar -
schen Ostrandgebiet verwendet werden können. 
Zum „bayerischen Ostrandgebief" gehören folgende Stadt -

und Landkreise: 

Reg i erungsbezirk Unterfranken 
die Stadtkreise Bad Kissingen, Schweinfurt; 
die Landkreise Mellrichstadt, Bad Neustadt/Saale, 
Brückenau, Königshofen I Grabfeld, Bad Kissingen, 
Hofheim, Ebern, Schweinfurt, HaF3f'urt; 

Regierungsbezirk Oberfranken 
die Stadtkreise Coburg, Neustadt bei Coburg, Hof, Selo 
Kulmbach, Marktredwitz, Bayreuth, Bamberg; 
die Landkreise Coburg, Staffelstein, Bamberg, Lichtenfels, 
Kronach, Stad+steiriach, Kulmbach, Naila, Münchberg, Hof, 
Rehau, Wunsiedel und Bayreuth; 

Regierungsbezirk Oberpfalz 

der Stadtkreis Weiden; 
die Landkreise Tirschenreuth, Kemnath, Neustadt/Wn., 
Vohensfrauf, Nabburg, Oberviechtach, Waldmünchen, 
Neunburg v.W., Cham, Rodung; 

Regierungsbezirk Niederbayern 
die Stadtkreise Deggendorf und Passau; 
die Landkreise Kötzting, Viechtach, Regen, Bogen, 
Grafenau, Deggendorf, Wolfsfein, Wegscheid, Passau. 

Für Investitionsvorhaben von Einzel- und Grof 3 handelsbetrie -
ben mittelständischer Art in den vorgenannten Stadt- und Laind- 

kreisen können daher ab sofort wieder Anträge bei der Landes -
anstalt eingereicht werden. 
Die Darlehen haben eine Laufzeit bis zu 10 Jahren und einen 

Zinssatz von 50/0 (nicht von den Schwankungen Diskontsatz 
abhängig I). 

Die Darlehen können gewährt werden für Investitionan zur 
Leistungssteigerung und Rationalisierung, insbesondere zur Ver -
besserung der Verkaufseinrichfungen, ferner zur Erleichterung 
von mittelstandspolitisch erwünschten Geschäftsgründungen und 
-übernahmen. 

Die Darlehen, die im efinzelnen nicht mehr als DM 100 000. — 
befragen sollen, sind zu einem Auszahlungskurs von 100 0/0 
auszureichen. Kosten und Nebenleistungen dürfen a u F3 e r einer 
einmaligen Bearbeitungsgebühr (von 10/0, mindestens 
25 DM) n i c h t berechnet werden. Die Darlehen sind in gleichen 
halbjährlichen Raten zu tilgen. Der Kreditnehmer ist 
berechtigt, das Darlehen ganz oder teilweise vorzeitig zurück -
zuzahlen. Die Hausbanken gewähren die Darlehen in eigener 
Verantwortung. Die Kredite sind nach bankmät)igen Grundsätzen 
abzusichern. Sofern eine Darlehensgewährung mangels aus -
reichend -er eigener Absicherungsmöglichkeit nicht diurchführbar 
ist, kann eine Bürgschaft unserer Kreditgarantiegemeinschaft be -
antragt werden. 

Anträge sind unter Verwendung der Formblätter, die bei den 
Banken sowie den Geschäftsstellen unseres Landesverbandes er -
hältlich sind, bei dier Hausbank einzureichen. Dem Antrag ist die 
letzte Jahresbilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung beizufügen. 

Wir machen noch darauf aufme r ksam, dat) gruindsätzlich nur 
solche Investitionsvorhaben in Frage kommen, die nicht vor dem 
1. Januar 1961 begonnen wurden. 

Weiter möchten wir noch einmal betonen, dat) Darlehensan -
träge zunächst nur für Vorhaben in den obengenannten Stadt -
und Landkreisen eingereicht werden können. Darlehensanträge 
für Vorhaben in anderen, oben nicht genannten bayerischen 
Stadt- und Landkreisen, können erst wieder im Rahmen des vor -
gesehenen mittelständischen Refinanzierungsprogramms 1962, 
d'as zunächst noch nicht angelaufen ist, entgegengenommen 
werden. Wir werden darüber unsere Mitglieder in dieser Zeit -
schrift unterrichten. 

2) Der Bundesminister für Wohnungswesen, Städtebau und Raum -
ordnung hat für die Errichtung selbständiger kleinerer und mitt -
lerer Handelsbetriebe in neuen Wohnsiedlungen ebenfalls Zins -
verbilligungsmittel zur Verfügung gestellt. 

I. Voraussetzungen 

a) Die Errichtung des Betriebes oder der Praxis mut) der Ver -
sorgung einer vorwiegend aus Baumat3nahmen des sozialen 
Wohnungstaues bestehenden neuen Wohnsiedlung dienen. 

b) Der Betrieb oder due Praxis soll geeignet sein, dem künftigen 
Inhaber nach Lage und voraussichtlicher Entwicklung eine 
dauerhafte wirtschaftliche Existenz zu sichern. 

c) Der künftige Inhaber mut) zur ordniungsmät)igein Führung dies 
Betriebes oder der Praxis in der Lage sein. Gewerbetreiben -
de, die bereits Eigentümer oder Miteigentümer eines Stamm -
betriebes und zweier oder mehrerer Filfaibetriebe siind, kön -
nen mit ihren Anträgen auf Zuschut)gewährung nicht berück -
sichtigt werden. 

II. Art und Ausmat) der Förderung 

a) Die Verbilligung beträgt jährlich 2 y. H. des verbilligungsfähi -
gen Ursprungsdarlehens. 

b) Für den einzelnen Betrieb oder die einzelne Praxis dürfen 
Dar l ehen bis zur Höhe d er Gesamtkosten der Geschäfts -
oder Präxisräume, höchstens jedoch im Betrage von 510000.— 
DM verbilligt werden. 

c) Die Verbilligung wird für fünf Jahre gewährt. Vor Ablauf die -
ses Zeitraumes kann auf Antrag des Darlehensnehmers die 
Verbilligung für weitere fünf Jahre zugesagt werden, wenn 
die zuständiige Berufsorganisation bestätigt, dat) es dem In -
haber des Geschäftsbetriebes oder der Praxis nicht zugemu -
tet werden kann, dien vollen Kapitaldienst zu leisten. 
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d Darlehen, die vor dem 1. Januar 1962 verbindlich zugesagt 24.2. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise der Wirtschaftsredaktion 

Bilanz nach Börsenschluß 24.2. 19.40-19.45 worden sind, dürfen nicht verbilligt werden. Eine Verbilli - 
Aktienkurse - kritisch betrachtet gung darf ferner nicht gewährt werden, wenn die Finanzie- 26.2. 8.10- 8.15 Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 

rung des Baues dieser Räume anderweitig aus Mitteln öffent- 26.2. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen 
licher Haushalte gefördert wird. 

e) Ein Rechtsanspruch auf die Zuschüsse besteht nicht. 27.2. 20.45-21.00 
Kritische Anmerkungen für Verbraucher u. Steuerzahler 
Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 

28. 2. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 

Ill. Verbilligungsfähige Darlehen 29.2. 19.20-19.35 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
28.2. 21.30-22.00 Renaissance in Zelluloid 

Es dörfen nur Darlehen verbilligt werden, deren Kosten sich un - Filmindustrie am Rande des Defizits 
ter Berücksichtigung aller Nebeinleisfungen in den Grenzen des 
Marktüblichen halfen. Der Nominalzinssatz, der nicht überschrit-
ten werden darf, wird jeweils vom Bundesminister für Wohnungs-
wesen, Städtebau und Raurnordiniung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen und dem Bundesminister für Wirt-
schaft festgesetzt und darf bis auf weiteres nicht höher als 

1.3. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Londesarbeitsômter 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Munchen 19 Uhr - Kritik aus erster Hand 

2.3. 8.10 - 8.15 

2.3. 
2. 3. 

18.15-18.30 
18.50-19.00 

3.3. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise der Wirtschaftsredaktion 
3.3. 19.40- 19.45 Bilanz noch Börsenschluß 6,5 y. H. sein. Die Laufzeit der Darlehen soll dem Leistungsver - 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
mögen der Darlehensnehmer angepafjt sein. 

5.3. 
7.3. 

8.10- 8.15 
18.15- 18.30 

Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Wirtschaft im Querschnitt IV. Verfahren 

AntragsberechHgt sind: 
8.3. 
9.3. 

19.35-19.40 
8.10- 8.15 

Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Londesorbeitsömter 

a Bauherren, die in den von ihnen zu schaffenden Geschäfts- 9.3. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
oder Praxisräumen selbst einen Geschäftsbetrieb führen wer-
den, 

10.3. 
10. 3. 

8.10- 8.15 
19.40-19.45 

Praktische Hinweise der Wirtschaftsredaktion 
Bilanz noch Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet b) sonstige Bauherren, die im Rahmen ihrer Bauvorhaben Ge- 

11.3. 21.30-22.00 Bayern - Osterreich - Schweiz: schäfts- oder Praxisräume schaffen und diese im Anschluf an Der kleine" Grenzverkehr - Ein Kapitel Liber eine 
ihre Errichtung selbständigen kleinen und mittleren Betrieben kommerzielle Seite der Nachbarschaft 
des Handels zu angemessenen Bedingungen entweder ver-
äufern oder mietweise überlassen, 

12.3. 
12. 3. 

8.10- 8.15 
19.30-19.45 

Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen 
Kritische Anmerkungen für Verbraucher u. Steuerzahler c) künftige Mieter oder Käufer solcher Räume für Darlehen, die 

13. 3. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
sie zu dem Zwecke aufnehmen, den Darlehensbetrag dem 14.3. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
Bauherrn als Darlehen oder Teil des Kaufpreises zu geben. 14. 3. 19.20- 19.35 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 

15. 3. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mucke Die Anträge sind bei den Hausbanken einzureichen, die über 
16.3. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt die Gewährung der Zinsverbilligung entscheiden. Sie erhalten 

Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
die Zinsverbilligungszuschüsse über zentrale Kreditinstitute (La- 16.3. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
sfenausgleichsbank bzw. Deutsche Girozentrale bzw. Deutsche 16.3. 18.50-19.00 Nürnberg 19 Uhr - Kritik aus erster Hand 
Genossenschaffskasse) und verrechnen sie mit den Darlehens-
nehmern. - 

17.3. 
17.3. 

8.10- 8.15 
19.40- 19.45 

Praktische Hinweise der Wirtschaftsredaktion 
Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Programm des 
Verschiedenes 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

(26) Studienreise nach den USA (27) 
10. 2. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 
10. 2. 19.40- 19.45 Bilanz noch Börsenschluß Der Wirtsc'haffsdiensf Studienreisen in der Hapag -Lloyd Reise -

Aktienkurse - kritisch betrachtet 

12.2. 
12. 2. 

8.10- 8.15 
19.30- 19.45 

Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen 

büro -Organisation beabsichtigt in der Zeit vom 2. bis 21. April 
1962 eine Amerika. Studienreise für das ,,Top-Ma.nagement" zu 
veranstalten. Die Route der Reise wird New-York, Washington 
und Chicago berühren und durch neue Wirtschaftszentren an der 
amerikanischen Westküste führen. Das Programm können interes-
sierte Mitglieder bei dien Geschäftsstellen dies Landesverbandes 

Kritische Anmerkungen für Verbraucher u. Steuerzahler 

12.2. 20.15-20.45 Mein Nachbar, 
Grenzen der 

der Roboterl 
Automation im 

- Möglichkeiten und 
Dienstleistungsgewerbe 

13.2. 
14.2. 
14.2. 

20.45-21.00 
18.15-18.30 
19.20-19.35 

Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft ins Querschnitt 
Aus Bayerns Wirtschaft 

- 2. Pr. 
erhalten. 

- 2. Pr Au'erdem erteilt weitere Auskünfte das Hapag -Lloyd Reise-
büro, München, Maximiliansplatz 12a, Tel. 29 52 93. 15.2. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mucke 

16.2. 8.10 - 8.15 Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
Wirtschaftspolitik der Woche 16.2. 18.15-18.30 

16. 2. 
17.2. 

18.50 - 
8.10- 

19.00 
8.15 

17.2. 19.40-19.45 

Augsburg 
Praktische 

19.00 Uhr 
Hinweise 

- Kritik aus erster Hand 

Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

19.2. 
19. 2. 

8.10- 
19.30 - 

8.15 
19.45 

Steuer-
Durch 

und 
die 

Rechtsfragen 
Lupe gesehen 

aus dem Alltag 

Gewerkschaftler und Arbeitgeber 
im Bundestag (28) 

(p) In Ark. 204 (Heft 11/61) hatten wir bereits berichtet, da'f 183 
Bundestagsabgeordnete (von insgesamt 521 Abgeordneten) Mit-
glieder einer DBG - Gewerkschaft - sind. Hinzu kommen noch 
19 Mitglieder der christlichen Gewerkschaften und 18 Abge-Kritische Anmerkungen für Verbraucher u. Steuerzahler 

20.2. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. ordnete, die Mifgliederr der DAG sind. 
21. 2, 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt Sonach sind 220 Bundestagsabgeordnete, d. s. 42,23 0 /o aller 
22. 2. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke Bundestagsabgeordneten, Gewerkschaftsmitghiederl Von diesen 
23.2. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 

Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
haben 50 leitende Positionen innerhalb der Gewerkschaften inne. 
Der prozentuale Anteil der gewerkschaftlich organisierten Bun-

23. 2. 
23.2. 

18.15- 18.30 
19.05-19.35 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Kauf das Bild und nicht den Rahmen - 2. Pr. destagsabgeordneten hat sich seit 1949, wo er nur 21,7°/a betrug', 

ständig erhöht. Entwicklungstendenzen im Einzelhandel 
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Diesem „Block" der Gewerkschaftler stehen nur 99 Vertreter 
der Arbeitgeber (= 19°/o aller Bundesfagsabgeordneten) gegen -
über, die sich verteilen auf 

a) selbständige Unternehmer der Industrie und des GroF1han -
dels einschlief1lich Direktoren und Verbands-Geschäftsführer: 

49= 11,130/o 
b) sonstige leitende Angestellte der Wirtschaft 

(Prokuristen u. a.): 17 = 3,26°/a 
(Unter diesen beiden Gruppen befinden sich, soviel uns be -
kannt, 11 Vertreter des Grolhandets) 

c) Vertreter des Handwerks und des Einzelhandels: 32 = 6,330/0 
Das Gros der restlichen Bundestagsabgeordneten gehört haupt -
sächlich zur Beamtenschaft und zur Landwirtschaft. 

Diese kleine Rechnung beweist, wie bitter notwendig es wäre, 
dat1 sich noch weit mehr Unternehmer als bisher der Politik wid -
men und sich ihr zur Verfügung stellen. Was nützt letzten Endes 
aller persönlicher, betrieblicher und verbandlicher Fleib, wenn 
die grof3en Schlachten „ohne uns" geschlagen werdenl 

Vorkatalog der Hannover Messe (29) 

Der Vorkatalog zur Hannover Messe 1962 ist erschienen. Der 
Katalog enthält auf 556 Seiten, nach Branchen geordnet, das 
Verzeichnis der Aussteller. Er kann in den Geschäftsstellen des 
Landesverbandes eingesehen werden. Eine Abgabe des Vor.-
katalogs an inländische Firmen erfolgt grundsätzlich nicht. Der 
Messekafalog (2 Bände) selbst wird wieder zum Preis von 
DM 6,— zuzüglich Versandspesen voraussichtlich ab 10. April 
1962 vorliegen. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

dem Teilhaber unserer bekannten Mïfgliedsfirma Siller & Laar 
in Augsburg, Herrn Carl Berz, zu seiner ehrenvollen Berufung 
durch den Bundesverkehrsminisfer zum ordentlichen Mitglied im 
VerladerausschuF 1 bei der Tarifkommission des Güterfernverkehrs 
und dem Mitglied unseres Vorstandes, Herrn Fritz Reinhard, 
Würzburg', zu seiner ehrenvollen Berufung durch den Bundes -
verkehrsminister zum stellvertretenden Mitglied des Verlader -
ausschusses bei der Tarifkommission für den allgemeinen Güter -
inahverkehr, 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirma Dreisbusch, Flachglasgrof -
handlung in Aschaffenburg, Herrn Julius Dreisbusch, zu seiner 
ehrenvollen Berufung zum So z i al richter beim Sozialgericht 
Würzburg. 

dem Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma Karl Götz, EisengroF5-
handlung in Aschaffenburg, Herrn Erich Götz, zu seiner ehren -
vollen Berufung zum Sozial rich t e r beim Sozialgericht Würz -
burg (Sitzungsort Aschaffenburg). 

Doppeljubiläum bei Firma G na t z, Landshut 

Der geschäftsführende Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma 
Louis G n a t z GmbH., Lack- und Farbengrof1hand!ung in Lands -
hut, konnte am 2. Februar 1962 in voller geistiger und körper -
licher Frische seinen 60. Geburtstag feiern. 
Am 1. März wird es andererseits 25 Jahre her sein, dab Herr 

Gnatz seine eigene Firma gründete. 

Herr Gn,afz trat 1919 nach bestandenem Abitur in die sei -
nem Onkel gehörende Firma Johann B. Mittermeier ein. Nach 
vielseitiger Ausbildung und Betätigung machte er sich am 1. März 
1937 in Landshut selbständig. 

1951 erwarb er im sogenannten Industriegelände der Stadt das 
6.000 qm grobe Grundstück und errichtete im Laufe der Jahre 
mehrere Gebäude mit ausgedehnten Lager-, Büro- und Fabrika- 

tionsräumen. Daneben werden im Innern der Stadt 3 Einzelhan -
delsgeschäfte unterhalten. 

Das Absatzgebiet der Firma umfabt heute den gröten Teil 
Niederbayerns und den östlichen von Oberbayern einschlieb -
lich München. 

1961 wurde die Einzelfirma in die Firma Louis Gnatz GmbH 
unter Verstärkung des Eigenkapitals umgewandelt und in Mün -
chen ein Auslieferungslager errichtet. 

Schon 2 Jahre nach der Gründung unseres Landesverbandes 
trat Herr G n atz mit seiner Firma ihm bei und war ihm seither 
in Treue verbunden. Wir wünschen dem Jubilar auch an dieser 
Stelle von Herzen, dab er noch recht lange Jahre mit ungebro -
chener Kraft in seinem angesehenen Unternehmen tätig sein 
könne und wünschen der Jubilarin, dab sie sich auch weitet-hin 
in der gleichen vielversprechenden Art weiter entwickle wie in 
der rückliegenden Zeit. 

Ernst Heim, München, 60 Jahre 

Der Vorsitzende der uns angeschlossenen Landesvereinigung 
des Bayerischen Lebensmittelgrobhandels sowie der gleichzeiti -
ge Vorsitzende des Verbandes deutscher Nahrungsmitte!gro -
händler konnte am 25. Januar seinen 60. Geburtstag feiern. 

Als Sohn des seinerzeit weithin bekannten und hochgeschätz -
ten „Bauerndoktor" Dr. Heim in Regensburg geboren, übernahm 
er schon in jungen Jahren die Leitung der Lebensmittelgrohand -
lung Fa. Handelsgesellschaft Regensburg. Bald betätigte er sich 
auch in der Organisation und war nach dem Krieg mageblich 
am W i ederaufbau des Lebensmittelfachverbandes beteiligt. So 
nahm es denn kein Wunder, dab er sowohl in Bayern wie in 
der Bundesrepuklik an die Spitze der Fachorganisafion gewählt 
wurde und diese seit bald 10 Jahren ununterbrochen leitet. 
Im Arbeitgeber- und Tarifausschub unseres Landesverbandes 
wirkt der Jubilar seit vielen Jahren sehr aktiv mit. Daneben 
aber trat er rrvit seiner ganzen Kraft auch für die gemeinschsff -
liche wirtschaftliche Entwicklung seiner Branche ein und gehörte 

- 1947 - zu den Gründern - und seitdem zu den tatkräftigen 
Förderern - der COLONIALE, des zentralen Einkaufskontors 
des bayerischen Lebensmittelsortimentsgrchandels, dessen Auf -
sichtsratsvorsitzender er seit 1949 ist. 

So stand und steht Herr Heim stets im Mittelpunkt des beruf -
lichen und organisatorischen Lebens seiner Branche. Wir wün -
schen ihm, auch an dieser Stelle, dab ihm dieser Wirkungskreis 
noch viele Jahre in ungebrochener Kraft und Vitalität erhalten 
bleiben möge. 

Anton Saumwaber, Erlangen, 50 Jahre 

Leider erfuhren wir erst in diesen Tagen, dab Herr Anton 
Saumweber, Alleininhaber unserer Mitgliedsfirma, der Lack- und 
Farbengrobhandlung Saumweber in Erlangen, am 12. 1. 62 seinen 
50. Geburtstag feiern konnte. Herr Saumweber steht unserem 
Verband durch sein reges Interesse, insbesondere für die Tätig -
keit unseres Fachzweiges Farben und Lacke, besonders nahe. 
Sein umsichtiges kaufmännisches Schaffen und Wirken führten 
zu einer erfreulichen stetigen Entwicklung seines Unternehmens, 
das sich des höchsten Ansehens in Bayern und darüber hinaus 
erfreut. 

Wir wünschen Herrn Saumweber auf diesem Wege nochmals 
alles Gute. 

J. K. Rot hermel, München f 

Der Geschäftsführer unserer Mitgliedsfirma, Roh- und Spiegel -
glas Verkaufsgesellschaft mbH., München, Herr Direktor Johann 
K. Rothermel ist am 20. Januar 1962 im 78. Lebensjahr ver -
storben. Seit 1919 hat er mit dem Einsatz seiner starken Persön -
lichkeit diese bedeutende Spiegelglasspezialgrohandlung ge -
leitet und war wesentlich an ihrer ständigen Aufwärtsentwicklung 
beteiligt. 
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Herr Direktor Rothermel stellte seine reichen Erfahrungen 
und Kenntnisse aber auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Bis 
zu dessen Auflösung war er der hochgeschätzte Vorsitzende des 
Landesvere'ins der Flachglasgro1händ(er Bayerns. Unserem Lan -
desverband i war der Verstorbene in Treue verbunden. 

Er war ein Mar$t der Tat und nicht der grofen Worte. Alle die 
ihn kannten und ihm näherstanden, wul3ten besonders sein so -
ziales Empfinden und seinen ausgesprochenen Gerechtigkeits -
sinn zu schätzen. Der Landesverband wird ihm stets ein beson -
ders ehrendes Andenken bewahren. 

Hermann Pr e I mar sen., München - Seeshaupi, t 

Der Seniorchef unserer Mitgliedsfirma Bürger & Heider, Schuh -
grof3handlung in München, ist hochbetagt - im Alter von 86 
Jahren - verstorben. Herr P r e 13 mar geno13 eine gründliche und 
umfassende Fachausbildung in den Vereinigten Fränkischen 
Schuhfabriken in Nürnberg. Dort war er auch arischlie13end lange 
Jahre, zuletzt als Verkaufsleiter tätig. Im Alter von 35 Jahren 
trat er dann als Teilhaber in die seit 1887 bestehende Schuh -
gro13han'dlung Heider in München ein, die nunmehr in Bürger 
& Heider umfirmierte. Er war mal3geb(ich am ständigen weiteren 
Auf- und Ausbau dieser angesehenen Fachgro13handlting beteiligt. 
Als Herr Heider im Jahre 1934 starb, trat sein Sohn, Herr Her -
mann Pre13mar jun., als Teilhaber in den Gro13handelsbetrieb ein, 
der nunmehr ein reines Familienunternehmen darstellte. 

Auf Grund seines gro13en Ansehens, das Herr Pr e 13m a r sen. 
in der Schuhwirtschaft geno1, Wurde er in den 30iger Jahren in 
den Beirat der Fachgruppe Schuhe gewählt. Vor allem auch 
während der Kriegszeit übte er dieses Amt mit gro13er Gewis -
senhaftigkeit und Sachkenntnis aus. In der ganzen deutschen 
Schuhwirtschaft galt sein Name viel. 

Die wiederholte Ausbombung seines Unternehmens im 2. Welt -
krieg konnte seine Schaffenskraft nicht brechen. Auch als er 
infolge zunehmenden Alters nicht mehr aktiv in seiner Firma 
tätig sein konnte, war er nach wie vor an deren Entwicklung 
äu13erst interessiert. 

Unserem Landesverband und seiner Vorgängerorganisation war 
Herr P r e 13 ma r stets in Treue verbunden. Der Landesverband 
wird ihm, als einem der letzten aus der alten Generation der 
Schuhgro13händler immer ein besonders ehrendes Andenken be -
wahren. 

Buchbesprechungen 

Reisekosten -Tabelle für die private Wirtschaft - Wilhelm Stollfuss.Verlag, 
Bonn, Bestell-Nr. T 21, DM ,40. 

Die unter Mitwirkung amtlicher Stellen noch den jetzt gültigen Bestim -
mungen aufgestellten Neuauflage der Stoilfuss Reisekosten -Tabelle erläu -

tert ausführlich die steuerlichen Reisekosten-Vorschriften, bringt tabella -
rische IJbersichten über die verschiedenen Pauschsätze und verhilft zur 
Ausnutzung aller steuerlichen Vorteile. im gleichen Verlage können ouch 

Formulare Für Reisekostenobrechnungen nach Kalendermonaten (Bestell-Nr. 
T 21 a) oder noch Einzeltagen (Bestell-Nr. 21 b) bezogen werde.,, dis in 
Verbindung mit der Reisekosten -Tabelle eine zuverlässige und mühelose 
Abrechnung aller Reisekosten gewährleisten. 

Steuerterminkalender 1962 - 

T 12, DM 1,60. 
Wilhelm Stollfuss.Verlag, Bonn, Bestell-Nr. 

Der Kalender bietet eine gute Ubersicht über die monatlichen Steuer -
fälligkeiten und die Jahresberechnungen. Mit seinen ausführlichen Zah -
lungsübersichten und allen erforderlichen Berechnungshinweisen sowie Er -
läuterungen bietet er ein nützlichen Hilfsmittel für jeden, der Steuern 

zahlen muß. 

Mitarbeiter dieser Nummer, 1= RAJaumonn, 

Das Arbeitszeugnis - Von Oberregierungsrat a.D. Dr. jur. Karl Schlet3mann. 
84 Seiten, kart. DM 7,50. (Schriften des Betriebs-Beraters Heft 27) 

Die Bestimmungen über das Arbeitszeugnis mußte man bisher aus der 
allgemeinen arbeitsrechtlichen Literatur zusammensuchen. Jetzt liegt mit 
der Schrift von SCHLESSMANN eine zusammenfassende Darstellung Vor, 
die dem Praktiker in Betrieb, Verband und Gerichtsbarkeit eine Ubersicht 
über die gesetzlichen Vorschriften, die Rechtsprechung und die Rechts -
lehre gibt. 

Die Schrift von SCHLESSMANN beruht auf langjähriger praktischer 
Kenntnis der Materie und eingehender Rechtskenntnis. Sie ist verständlich, 
gibt über alle Rechtsfragen des Zeugnisses Auskunft und leitet zur rich -
tigen Formulierung des Zeugnisses an. Gerade die Verbindung der recht -
lichen Probleme mit den praktischen Erfordernissen gibt der Schrift ihre 
Bedeutung und ihren besonderen Wert. Auch der juristisch ungeschulte 
Arbeitgeber findet hier den richtigen Ansatzpunkt für die Form und den 
Inhalt eines Zeugnisses, ohne daß dabei die streng-rechtlichen Gesichts -
punkte zu kurz kommen. Der Arbeitnehmer erfährt klar und ohne Weit -
schweifigkeit, was er verlangen kann und was nicht. 

Der Verfasser zeigt mit bewährter Gründlichkeit, wer ein Zeugnis ver -
langen kann, welche verschiedenen Zeugnisformen es gibt, wann ein Zeug -
nis auszustellen ist, wie man Zeugnisse zweckmäßig und wahrheitsgetreu 
formuliert und unter welchen Voraussetzungen die Erteilung eines Zeug -
nisses erzwungen werden kann. 

Immer wieder besteht die schwierige Frage, einerseits den Arbeitnehmer 
möglichst in der Beurteilung zu schonen, auf der anderen Seite aber auch 
die Wahrheit nicht zu verletzen und sich möglicherweise schadensersatz -
pflichtig zu machen. Die zahlreichen gut gewählten Zeugnismuster erleich -
tern es, diesen Erfordernissen zu genügen. 

VERLAGSGESELLSCHAFT „RECHT UND WIRTSCHAFT" mBH, Heidelberg. 

Zu dem im Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied am Rhein, 
erschienenen Lose-Blatt-Werk „Das Recht der Sozialversicherung" (zwei 
Ordner, DM 23,—) liegt die Ergänzung Nr. 45 vor. 

Die Ergänzurigslieferung Nr. 45 enthält clos Gesetz zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfall vom 12. 7. 1961, 
die Sechste Verordnung über Ausdehnung der Unfallversicherung auf Be -
rufskrankheiten, Änderungen der Gruppe 6 nach dem Gesetz zur Änderung 
sozialrechtlicher Vorschriften, ferner das Vierte Änderungsgesetz und die 
Zwölfte und Dreizehnte Verordnung zum AVAVG, eine Änderung des 
Kindergeldgesetzes und des Eignungsübungsgesetzes. Des weiteren ist das 
Arbeitsplatzschutzgesetz in seiner neuesten Fassung und die Verordnung 
zur Durchführung des § 5 Arbeitsp!atzschutzgesetz abgedruckt. 

Der Verlag liefert allen Interessenten das Werk auf Wunsch vier Wo -
chen unverbindlich zur Probe. 

Zu dem im Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied am Rhein, 
erschienenen Lose-Blatt-Werk „Handbuch für das Lohnbüro" (5 Ordner, 
DM 65,—) ist die Ergänzung Nr. 201 erschienen. 

Die Ergänzungslieferung Nr. 201 bringt das Kindergeldkassengesetz vom 
18. 7. 1961, die Verordnung über die Ausnahmen vom Verbot der Beschäfti -
gung von Arbeitnehmern an Sann. und Feiertagen in der Eisen. und Stahl -
industrie. Ferner werden die Änderungen des Einkommensteuergesetzes 
aufgrund des Steueränderungsgesetzes vom 13. 7. 1961 abgedruckt sowie 
die Neufassung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes und das Gesetz zur 
Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer. 

Der Verlag liefert allen Interessenten das Werk auf Wunsch vier Wo -
chen unverbindlich zur Probe. 

Kleiner Knigge für Reisende und Vertreter - Verlag Moderne Industrie, 
München 23, Aachener Straße 9. 36 Seiten, Broschüre, DM 2,40. 

Unter dem Motto „gute Umgangsformen steigern den Umsatz" wird in 
dieser Veröffentlichung von Dr. E. Puntsch geschildert, wie Reisende und 
Vertreter die Achtung und Sympathie ihrer Kunden gewinnen. Den Mit -
arbeitern wird gezeigt, wie sie durch Äußerlichkeiten und am Telefon, 
vor der Verhandlung und im Gespräch ihre Firma würdig vertreten. Der 
,,Raucher-Kodex" sowie kleine Winke für d e n Umgang mit Angestellten 
und Familienangehörigen des Kunden sollte jeder Reise-Vertreter be -
herzigen. 

Einzelpreis DM 2,40 ab 100 Exemplare DM 1,95 

ab 10 Exemplare DM 2,20 ab 200 ‚, DM 1,75 

ab 50 ,, DM 2,05 

la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, sr = Dipl. Kfm. Sauter 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß. und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße 7. 
Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - Ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. 
Pie Bezugsgebühr für die Zeitschrift ist bei Einzelmitgliedern unseres Landesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck: Buchdruckerei J. Bierl, 

München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 22 17 13
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Verwirkung des Rechtes zur fristlosen Arbeitgeberfragen 
Entlassung (32) 

(j) Das Arbeitsgericht Wilhelmshaven hat mit Urteil vom 20. 4. 

Gute Erfahrungen mit Teilzeitarbeit (30) 1961 - CA 59/61 - inzwischen rechtskräftig - zur Frage Stel -
lung genommen, wann das Recht zur fristlosen Entlassung für 
den Arbeitgeber verwirkt ist. „Gibt der Arbeitnehmer einen 
wichtigen Grund, das Arbeitsverhältnis fristlos zu beenden, dann 
mut) der Arbeitgeber unverzüglich zu erkennen geben, daf er 
das Verhalten des Arbeitnehmers nicht ohne weiteres hinnimmt. 
Tut der Arbeitgeber das nicht, sondern wartet er damit ohne 
anerkennenswerten Grund relativ lange (z. B. 5 Wochen), so 
verwirkt er das Recht, dem Arbeitnehmer die fristlose Entlassung 
auszusprechen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der 
Arbeitgeber zunächst trotz Kenntnis des Sachverhalts versucht, 
den Arbeitnehmer anderweitig zu beschäftigen. Denn das steht 

(p) Oberwiegend gute Erfahrungen haben die Betriebe der 
Industrie und des Handels mit der Einführung der Teilzeit-
beschäftigungen von Frauen gemacht. Das ergab eine Umfrage 
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände bei 
einer Reihe von Betrieben aus dem Bereich der Industrie und 
des Handels. 

Die befragten Industrebetriebe beschäftigen durchschnittlich 
rund 30/0 ihrer gewerblichen Arbeiterinnen für eine kürzere als 
die normale Arbeitszeit. Sie haben dtese Teilzeitarbeit in den 
letzten Jahren überwiegend aus Mangel an weiblichen Voll -
arbeitskräften eingeführt. Die Teil'ze'ifarbe,iterinnen sind in der 
Regel ungelernte Arbeitskräfte, die unter anderem leichte Mon-
tage-, Pack- und Kontrollarbeiten verrichten. Die befragten 

im Widerspruch zu dem „wichtigen Grund", nämlich der An -
nahme, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses sei dem Arbeit -
geber überhaupt nicht mehr zumutbar." 

Betriebe haben mil ihren Teilzeitarbeiterinnen - meistens ältere 
verheiratete Frauen - bisher überwiegend gute Erfahrungen Grundsätze zur Höhe der 
gemacht. Den Nachteilen, die den Betrieben in höheren Ver-
waltungs-, Anlern- und Aufsichtskosten bei Teilzeitarbeit natur-
g'emäf erwachsen, stehen vielfach Vorteile in Gestalt höherer 

Geldentschädigungen bei Vertragsbruch 
des Arbeitnehmers (33) 

Stundenleistung und geringerer Fehlzeiten gegenüber. (j) Ein als kaufmännischer Angestellter beschäftigter Arbeit -
nehmer löste sein Arbeitsverhältnis unberechtigt fristlos. In dem 

Die in die Umfrage einbezogenen Handelsbetriebe beschäfti - folgenden Arbeitsgerichtsprozef stellte der Arbeitgeber u. a. 
gen durchschnittlich rund 9°/ø ihrer weiblichen Angestellten mit gemäF § al Abs. 4 des Arbeitsgerichtsgesetzes den Antrag, den Teilzeitarbeit. Sie dient in erster Linie zur Bewältigung täglicher, 

Arbeitnehmer zu verurteilen, bei M'eidung der Zahlung einer vom 
wöchentlicher oder saisonaler Arbeitsspitzen. Häufiger als in der Gericht fesfzusetzenden Entschädigung bis zum Ablauf der 6-
Industrie wird die Teilzeitarbeit im Handel in Form ganztägiger 

wöchigen Kündigungsfrist eine Arbeitstätigkeit gegen Entgelt zu Arbeit an einzelnen Tagen in der Woche ausgeübt. Es sind' unterlassen und die Arbeit sofort wieder aufzunehmen. Das 
hauptsächlich gelernte Kräfte (Verkäuferinnen) stunden- oder 

Arbeitsgericht Wilhelmshaven gab dem Antrag statt und setzte tageweise tätig. Im Gegensatz zur Industrie hat sich diese Be - 
d'ie Entschädigung auf DM 800,— fest. Zur Höhe dieser Ent -

schäftigungsform im Handel seit langem als Dauereinrichtung schädigung führt das Gericht aus: 
bewährt'. „Für die Höhe einer Entschädigung nach § 61 Abs. 4 Arbeits -

gerichtsgesetz sind' die Umstände des einzelnen Sachverhalts 
maf)gebend. Eine solche Geldentschädigung mut) relativ hoch 

Arbeitsgerichtliche insbesondere dann festgesetzt werden, wenn es sich um eine 
verhältnismälig lange Kündigungsfrist bzw. um eine qualifizierte 

Entscheidungen Arbeitskraft handelt. Dies mul 'umsome'hr gelten, da ein Ver -
tragsbruch eine empfindliche Ahndung in einer Zeit erfordert, in 
der Begriffe wie „Vertragstreue" gelegentlich übersehen wer -
den. Sieht doch die herrschende Auffassung gerade den Arbeits -

Entlassung wegen ständiger vertrag nicht nur als einen rein schuldrechtlichen Vertrag des 
BGB an, sondern zugleich als einen Vertrag mit persönlichen 

Unpünktlichkeit (31) Elementen, nämlich der Fürsorgepflicht auf Seiten des Arbeit-
gebers und ebenso bedeutsam der Treuepflicht eut Seiten des (j) Das Landesarbeitsgericht Hannover hat sich in einer rechts-

kräftigen Entscheidung vom 19. 1. 1960 - I SA 481/59 - mit der Arbeitnehmers." - Arbeitsgericht Wilhelmshaven Urteil vom 

Frage befaft, ob ein Arbeitnehmer fristlos entlassen werden kann, 
wenn er ständig zu spät zur Arbeit erscheint. Es ging dabei um 
die fristlose Entlassung eines jungen Arbeiters, der in einem 
Heim wohnte und ständig zu spät zur Arbeit kam. Der Arbeit-
nehmer machte geltend, dat er niemand habe, der ihn recht-
zeitig (5.00 Uhr früh) wecke. Auch einen zusätzlichen 2. Wecker 

29. 7. 1960 - (Ca 283/60). 

Kein Recht zur Lüge (34) 

(j) Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 22.9. 1961 -

I AZR 241/60 eindeutig klargestellt, dat) werdende Mütter die 
Frage über das Bestehen einer Schwangerschaft nicht wahr -
heitswidrig beantworten dürfen. Aus den Gründen dieser Ent -höre er nicht. 

Das Gericht erachtete zwar im vorliegenden Falle wegen der 
besonderen Verhältnisse eine fristlose Entlassung nicht für ge-
rechtfertigt, hielt jedoch eine ordentliche Lösung des Arbeits- 

scheidung seien die wichtigsten Sätze zitiert: 
„1. Die Klägerin hat', als sie über das Bestehen einer Schwan -

gerschaft gefragt wurde, erklärt, sie sei nicht schwanger. 
vertrages für zulässig: 2. Diese Frage nach dem Bestehen einer Schwangerschaft ist 

arbeitsrechtlich zulässig. „1. Mehrmaliges Zuspätkommen ist ein Grund, der es aus- 
3. Das Mutterschutzgese}z 'bürdef dem Arbeitgeber nicht nur schliett, eine fristgemäfe Kündigung sozialwidrig erschei - 

finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Arbeitnehmerin nen zu lassen. 
auf, sondern veranlaF)t d'en Arbeitgeber, auch bei dem Ar-

2. Diese fristgemäf)e Kündigung wäre sowohl durch Gründe, 
die in der Person und in dem Verhalten des Arbeitnehmers 
liegen, als auch durch dringende betriebliche Erfordernisse 
bedingt." 

In jedem Falle empfiehlt es sich, dem Arbeitnehmer bei ,,stän-
diger Unpünktlichkeit" anzudrohen, dat) im Wiederholungsfalle 
die fristlose Kündigung ausgesprochen wird. Verhält sich der 
Arbeitnehmer weiterhin unpünktlich, so ist die fristlose Kündi-
gung rechtswirksam. 

beitseinsatz und bei der Regelung der Arbeit auf eine bei 
einer Arbeitnehmerin bestehende Schwangerschaft Rück -
sicht zu nehmen. 

4. Die Frage nach dem Bestehen der Schwangerschaft stellt 
auch keinen unzulässigen Eingriff in die sog. Intimsphäre 
der Arbeitnehmerin dar. 

5. Dies wird schon daraus ersichtlich, dat) das M'utterschutz -
gesetz selbst insoweit der Arbeitnehmerin gewisse Offen -
barungspflichten auferlegt. 
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6. Ein Bestandsschutz besteht nur für rechtswirksam begründe-
te Arbeitsverhäl+nisse, er rechtfertigt es aber nicht, unter 
unwahren Angaben den AbschIuf eines Arbeitsverhältnisses 
zu erschleichen. 

Steuerfragen 

(36 
7. Ein Arbeitnehmer, der eine zulässig gestellte Frage wider Ablösung von Lastenausgleichsabgaben 

besseres Wissen verneint handelt arglistig. 
(sr) Die Lastenausgleichsabgaben können bekanntlich jederzeit 

8. Wenn also die Klägerin das Bestehen der Schwangerschaft ganz oder zum Teil abgelöst werden. Ablösungswerf ist die Summe 
kannte, so ist die von der Beklagten ausgesprochene An-
fechtung des Arbeitsverhältnisses begründet. 

9. Sollte hingegen die Klägerin vielleicht die bestehende 
Schwangerschaft noch nicht positiv gekannt haben, so 
würde einer solchen positiven Kenntnis die Kenntnis von 
solchen Umständen gleichstehen, die keinen anderen Schlut, 

der einzelnen Jahresleistungen abzüglich dier Zinsen und Zinses -
zinsen in Höhe des mal3geblichen Ablösungszinssafzes vom Tage 
der Ablösung bis zum Fälligkeitstermin der letzten Leistung ge -
rechnet. Die Ablösungssumme ist also abhängig vom Ablösungs -
zinssatz, der jeweils durch Gesetz geregelt ist. 

Seit dem 1. Jantuar 1956 beträgt der Ablösungszinssatz 8 v.H. als eben den auf die besteheinde Schwangerschaft, zulas - 
Dieser Zinssatz wird mit Wirkung vom 1. April 1962 auf 6,50/a' sen." 
herabgesetzt. Das bedeutet praktisch, dat3 ab 1. April 1962 die 
Ablösung teuerer wird, da die Zinsen und Zinseszinsen, die bei 

Allg. Rechtsfragen einer Ablösung von den einzelnen Jahresleistungen abgezogen 
werden, aus einem niedrigeren Zinssatz errechnet werden. In 
vielen Fällen wird eine Ablösung vor dem 1. April 1962 durchaus 
sinnvoll sein, da bis dahin der günstige Zinssatz von 80 1 1 0 noch 

Zum Ausgleichsanspruch des 
Vertragshändlers (35) 

in Anrechnung gebracht wird. 

Wir dürfen uns in diesem Zusammenhang auf diesen Hinweis 
beschränken, bitten aber gegebenenfalls dringend in dieser (j) Dem Vertragshändler, dem der Alleinverkauf eines eingeführ - Frage einen Steuerberater zu Rate zu ziehen, da die Ablösung ten Markenartikels im eigenen Namen und für eigene Rechnung durchaus auch Nachteile haben kann. Die gesamte Problematik übertragen worden ist, wird seitens der Rechtsprechung in ent - 
ist in der „Deutschen Sfeuerzeifung" Ausgabe A, Nr. 5 vom sprechender Anwendung des für . Handelsvertreter geltenden 
1. März 1962 eingehend dargestellt, wir bitten gegebenenfalls 

§ 89b HOB bei Aufkündigung des Alleinverkaufsvertrages ein 
Ausgleichsanspruchs gewährt, jedoch ist dieser nach einer Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofes vom 16.2. 1961 (VII ZR 239/59) 
an folgende Voraussetzungen geknüpft: 

Einmal muh das Innenverhältnis zwischen dem Fabrikanten und 
dem Eigenhändler 
hinausgehen. Es mul 

über 
sich 

blofe 
um 

Verkäufer-Käufer-Beziehungen 
einen typischen Eigenhändlerver-

trag handeln, d. h. einen Rahmenverfrag, durch den ein Unter -
nehmer dem Vertragshänd'ler für ein bestimmtes Gebiet den 
Alleinvertrieb seiner Erzeugnisse überträgt, wobei der Vertrags-
händler in die Vetkaufsorganisation des Unternehmers einge-
gliedert ist und wirtschaftlich in weitem Umfange Aufgaben und 
Pflichten erfüllt, wie sie sonst einem Handelsvertreter zukommen, 
z. B. Berichtspflichten, Pflicht zur Befolgung von Weisungen des 
Fabrikanten, Konkurrenzverbot, Preisbindungen und dergleichen. 

Ferner muf der Vertragshändler dem Fabrikanten gegenüber 
vertraglich verpflichtet sein, diesem beim Ausscheiden aus 
der Ansatzorganisation seinen Kundenstamm zu überlassen, so 
daf der Fabrikant sich den Kundenstamm des Händlers nach 
dessen Ausscheiden sofort und ohne weiteres nutzbar machen 
kann. 

auf diese Quelle zurückzugreifen. 

Berufsausbildung 
und -förderung 

Neuordnung der kaufmännisch-
verwaltenden Tätigkàiten (37) 

(la) Die Verhandlungen zur Neuordnung der kaufmännisch-ver -
walfenden Tätigkeiten laufen eigentlich schon seit Jahren. Der 
AnIal5 dazu ergab sich einmal aus der steigenden Bedeutung und 
dem ständig wachsenden Umfang der kaufmännisch-verwalten -
den Tätigkeiten in den Unternehmungen der gewerblichen Wirt -
schaft. Zum anderen erforderte die wirtschaftliche Entwicklung 
im Laufe der letzten Jahrzehnte eine stete Leistungssteigerung, 
due nur durch immer weitergehende Arbeitsteilung und Arbeits -
zerlegung erreicht werden kanin. Bei der Neuordnung der kauf -
rnännisch-verwaltenden Tätigkeiten ging es vor allem um die Schlieflich muf der Händler im konkreten Fall schutzbedürftig 
Schaffung bzw. Anerkennung eines neuen dreijährigen Ausbil -sein. Ein konkretes Schutzbedürfnis dies Vertragshändlers ist nicht 
dungsberufes, besonders im Hinblick auf weitere Entwicklungs -ohne weiteres schon immer dann zu bejahen, wenn er sich einem 
möglichkeiten auch für männliche Kräfte. Damit zusammenhängend Formularverfrag des Fabrikanten hat unterwerfen müssen, der 
ging es weiterhin um die Oberprüfung und tJberarbeitung des ihn bei Vertragsbeendigung zur Uberlassung seines Kunden - 
bestehenden zweijährigen An!ernberufes „Bürogehilfin", mit diem stammes an den Fabrikanten verpflichtet. Vielmehr ist ein Ver - 
bekanntlich in der Praxis schlechte Erfahrungen gemacht worden tragshändler nur dann schutzbedürftig, wenn er dem wirtschaft - 
siind. Hier sei eine kurze Erläuterung erlaubt: laut Berufsbii -lichen Erscheinungsbild eines Handelsverlreters, wie es dem 
dungsstatistik der Industrie- und Handelskammern für das Jahr Gesetzgeber bei der Schaffung dies § 89b HGB vorschwebte, 

weitgehend entspricht. Es ist nun typisch für den Handelsver- 1960 weist folgende Zahlen auf: 
Proftinge nicht treeter, deli er, im Gegensatz zum Fabrikanten oder Eigen - bestanden 

händler, seinen Beruf in der Regel ohne eigenen Kapitaleinsatz 
ausübt. Eine entsprechende Anwendung des § 89b HGB kommt 
deshalb bei einem Vertragshändler nur dann in Betracht, wenn 
er sein Geschäft ohne wesentlichen eigenen Kapitaleinsatz ge- 

Insgesamt 

11 452 

bestanden 

3723 Prüfung'sergebrrisse Bürogehilfin: ' 7729 

Die Verhandlungen zur Neuordnung der kaufmänriisch-verwal -
fenden Tätigkeiten auf Bundesebene - bei denen sich Ziistim -führt hat; denn ohne diese Voraussetzung ist er nicht in gleicher 
niung und Einwendungen so ziem'ich die Waage hielten, ge -Weise schutzbedürftig wie ein typischer Handelsvertreter. 
stalteten sich auf Grund berufssystemafischer uind tarifpolitischer 
Uberlegungen nicht einfach. 

In der Zwischenzeit wurde vom deutschen Handwerkskammer -BEILAGENHINWEIS 
tag Anfang 1961 die Regelung des Ausbildungsberufs Kontorist/ 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der CONCORDIA Lebensver-
sicherungs-Aktiengesellschaft bei. 
Bitte schenken Sie diesem Prospekt Ihre Aufmerksamkeit. 

Kontoristin im Handwerksbetrieb in die Wege geleitet und vom 
Bundeswirtschaftsministerium eine entsprechende Empfehlung an 
die Wirtschaftsministerien der Länder herausgegeben. Der 

3 
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deutsche Handwerkskammertag hatte zugesichert, sich dafür 
einzusetzen, deE5 die bereits erlassenen Vorschriften im Falle 
einer späteren einheitlichen Regelung entsprechend angeglichen 
werden. 
Ende vergangenen Jahres einigten sich daraufhin Kammern, 

Verbände und Gewerkschaften unter Mitwirkung der Vertreter 
von Berufsschulen im Rahmen einer FachausschuFsitzung der 
Arbeitsstelle für betriebliche Ausbildung endgültig über einen 
neuen dreijährigen Ausbildungsberuf für kaufmännisch-verwal -
tende Tätigkeiten. Als Berufsbezeichnung wurde anstelle der 
früheren Vorschläge (Kontorist/Konfor'isti'n oder Verwaltungs -
kaufmann) die Bezeichnung „Bürokaufmainn" festgelegt. Der 
Lehrberuf ,,Bürokaufmann", der mit dem Kaufmannsgehiiferibrief 
ausgestattet werden soll, unterscheidet sich vom vorwiegend 
,,umsatzbetonfen" Standardberuf des Industrie- oder Grof -
handelskaufmanns dadurch, daF betriebswirtschaftlichen, orga -
nisatorischen und verwalturigsiechnischen Anforderungen an den 
kaufmännischen Angestellten besonders Rechnung getragen wird. 
Es ist jedoch nicht daran gedacht, daE5 durch die Tätigkeit des 
Bürokaufmanns diejenige der Berufe Industrie- bzw. GroFhandels -
kaufmann usw. ersetzt werden könnte. 

Die Industrie- und Handelskammer München teilt uns dazu 
folgendes mit: 
1. Die Lehrbetriebe bitten wir mit Rücksicht auf den Hauptein -

steliungstermi'n vom 1. September schon jetzt den künftigen 
Personalbedarf an büro-. und branchengebundenen Fachkräf -
ten festzustellen und die Lehrlingsausbildung entsprechend 
vorzuplanen. Zu näheren Auskünften und Ratschlägen ist die 
Kammer jederzeit gern bereit. 

2. Auf Grund der demnächst zu erwartenden ministeriellen An -
erkennung des Lehrberufes ,,Bürokaufmann" bereitet die 
Kammer entsprechende LehrabschluE5prüfungen vor. Diese 
werden sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Prü -
fungsteil besonders auf die bürobezogenen Tätigkeiten - bei 
weitgehender Lösung von der speziellen Fachbezogenheit - 

Rücksicht nehmen. 
3. Für den Obergang können sich für diiese Prüfungen. auch 

solche Lehrlinge melden, die bereits mit Schwergewicht büro -
betont ausgebildet wurden, deren Lehrvertrag aber noch auf 
einen „benachbarten Beruf", z. B. GroE5handelskaufman'n, 
Industriekaufmann etc. gerichtet ist. Um dies zu erleichtern, 
kann in der kommenden Sommerprüfung 1962 die Zulassung 
erfolgen, ohne dat5 eine Umschreibung in der Lehrlingsrolle 
beantragt wird. Für die später zur Prüfung Heranstehenden 
muf, um eine ordnungsgemäE5e Lehrliirigsrollenführung und 
eine entsprechende Lehrbetreuung zu gewährleisten, eine 
Änderung des Lehrberufes beantragt und in die Lehrlingsrolle 
eingetragen werden. 

Die bayerischen Großhandelslehrlinge (38) 

(p) In einem kürzlich vom Deufschen Industrie- und Handelstag 
veröffentlichten Überblick über die ,,Lehrlingsbewegung" im 
Bundesgebiet und in den einzelnen Bundeslä ndern wird u. a. be -
tont, daE5 - das Ist nichts Neues - der Anteil der weiblichen 
Lehrlinge besonders groE5 bei den kaufmännischen Lehrberufen 
war, dalj jedoch beim Einzelhandel ein Rückgang des weiblichen 
Lehrlingsanteils festzustellen war, während der Grot5handel eine 
Zunahme zu verzeichnen hatte. 
Während im Bundesgebiet im Grot5handel im Jahre 1950 nur 

34,5% der Grof3handelslehrlinge Mädchen waren (beim Einzel -
handel 76%), waren es 1960 bereits 45,7% (während beim Ein -
zelhandel in diesem Jahrzehnt nur eine geringfügige Steigerung 
des weiblichen Anteils auf 80,8% zu verzeichnen war). 

Insgesamt war beim Grot5handel allerdings von 1959 auf 1960 
ein geringfügiger Rückgang der Lehrlinge im Bundesgebiet (von 
79.673 auf 78.771) zu verzeichnen (stets sind diese Zahlen unse -
rer Ansicht nach insofern mit Vorsicht zu lesen, als zweifellos 
nur ein Bruchteil der Grot5handelslehrherren als funktionsechte 
GroF5händler gewertet werden können; aber hiefür gibt es leider 
keine Statistik). 

Zur Frage der Vorbildung der Lehrlinge, die zur Lehrabschlut5-
prüfung zugelassen wurden, kurz folgendes: 

Der Anteil der ,,Volksschüler" betrug beim Grof5handel im 
Bundesgebiet im Durchschnitt 56,7% bei den Frühjahrsprüfungen 
und 55,3% bei den Herbstprüfungen, in Bayern dagegen 39,2% 
bzw. 63,1%. 1 1 

Beim Einzelhandel waren die gleichen Zahlen 90,4% und 87,5% 
bzw. 82,3% und 89,7%. 

,,Mittlere Reife" hatten beim Gro't5handel im Bundesdurch -
durchschnitt 22,1% (21,3%) (die erste Zahl bedeutet jeweils den 
Anteil bei den Frühjahr-Lehrabschlul3prüfungen), die in Klammern 
gesetzte Zahl den Anteil bei den Herbst-Lehrabschlu1prüfungen), 
in Bayern 23,8% (13,7%). Beim Einzelhandel waren die entspre -
chenden Zahlen im Bundesdurchschnitt 6,1% (4,7%), in Bayern 
6,4% (3,5%). 

,,Handelsschulvorbildung" hatten beim Grofhandel im Bundes -
durchschnitt 13,4% (21,3%), in Bayern 28,9% (12,0%). 

,,Abitur" hatten im Bundesdurchschnitt 0,8% (2,0%), die ent -
sprechende bayerische Ziffer fehlt leider. 

Nicht bestanden hatten die LehrabschluFprüfung im Grof5han -
delim Bundesgebiet bei der Frühjahrsprüfung 1959 18% 
(= 1.504), von denen sich etwa 57% einer Wiedeholungsprüfung 
stellten und von letzteren bestanden dann etwa 2/3 die Prüfung. 
Im Durchschnitt versagten im Gro,E5handel von den Lehrlingen 
mit Volksschulbildung zwischen 8 und 12%, von den Lehrlingen 
mit mittlerer Reife zwischen 3,5 und 4%. 

Übrigens in diesem Zusammenhang noch eine interessante 
Prozentzahl: Unseren Mitgliedern dürfte bekannt sein, daE5 wir 
seit Jahren einen 3 -jährigen Lehrberuf für die Kontoristin anstre -
ben, die ja in allen Wirtschaftsstufen benötigt wird, während 
wir den derzeitigen Anlernberuf Bürogehilfin (als Ersatz dafür) 
in keiner Weise für zweckmät5ig halten. Von den in Bayern ge -
prüften ,,Bürogehilfinnen" bestanden nun im Jahre 1956 30%, 
im Jahre 1959 29% urd im Jahre 1960 24% die Prüfung nicht. Un -
seres Erachtens zeigt sich auch hier, dat5 nur eine 3 -jährige volle 
Lehrlingsausbildung zwec'kmähig erscheint. 

Ein Guter Lehrling (39) 

(la) ist heute der Wunschtraum vieler unserer Mitgliedsfirmen. 
Wie Sie wissen, hat deshalb unser Landesverband auf Veran -
lassung und in Zusammenarbeit mit seinem Ausschut5 für Be -
triebswirtschaft und Nachwuchsförderung unter erheblichem 
Kostenaufwand einen Lehrlingsprospekt herausgebracht, den auch 
für Ihre eigene Firma ein gutes Werbemitfel darstellt. In der 
Hand Ihrer Mitarbeiter kann er vielleicht an manch interessierte 
Adresse in Freundes- oder Bekanntenkreis kommen und Ihnen so 
mögiicherweise zu einem tüchtigen Lehrling verhelfen. 

Wir haben noch eine Anzahl dieser Prospekte vorrätig, die 
Sie sogar mit Ihrem Firmeneindruck oder -stempel versehen 
können. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere Haupt -
geschäftsstelle München 2, Otfostrat5e 7. Übrigens können Sie 
damit gleichzeitig auch etwas für Ihre innerbetriebliche Werbung 
tun I 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Aufstellung von Automaten 
und ,,Residenzpflicht" (40) 

(sr) Bei der Aufstellung von Warenautomaten war bis jetzt die 
Vorschrift des § 7, Abs. I des Ladenschlut5gesefzes zu beachten. 
Hiernach durften Aut5enautomaten n u r in ,, räumlichem . 
Zusammenhang' mit einer offenen Verkaufsstelle nach La -
denschlut5 betrieben werden. Praktisch bedeutete das, dat5 ein 
Waren-AuE5enaufornat nur dann aufgestellt werden durfte, wenn 
in unmittelbarem Zusammenhang damit ein Einzelhandelsgeschäft 
betrieben wurde, in welchem die gleichen Waren ‚über die The -
k? verkauft wurden. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat am 21.2. 1962 entschieden, 
del3 diese Vorschrift des Ladenschlufgese+z•es nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. 

Es köninlen also nunm,eh'r in Zukunft Aul3enautomaten ohne 
räumlichen Zusammenhang zu einer offenen Verkaufsstelle auf -
gestellt werden, d. h. also praktisch an jeder Stelle. Erforderlich 
Ist lediglich die Zustimmung des Eigentümers des betreffenden 
Gebäudes und die Beachtung eventl. baupolizeilicher und 
wegerechtlicher Beschränkungen. Der Automatenaufsteller mull 
schliel5licF1 im Besitz einer Einzelhandelsgenehmigung sein. 
Wir machen Sie mit dieser Entwicklung bekannt, weil durch 

diesen Spruch des Bundesverfassungsgerichtes mit grol3er Si -
cherheit eine aul3erordentliche Ausdehnung des 
Automatengeschäftes zu erwarten ist. Welche Kon -
sequenzen diese Entwicklung haben wird, läF1l' sich momentan 
noch nicht absehen. Wir möchten aber annehmen, daF3 eigene 
. Aufomatena • ufsieller» geeignete Waren des täglichen Verbrau -
ches in viel stärkerem Ausmaf als bisher über Automaten an -
bieten werden. Man wird sicher auch in Zentren des Verbrauches 
die Errichtung von Automatenläden und Automatenstra'l3en in 
Angriff nehmen. 

Diese Entwicklung trifft zunächst den Einzelhandel. Nach der 
bisherigen Regelung wurden die Auf1enautomaten nämlich bisher 
auf die Weise betrieben, da11 der Grol3händler (Automatenauf -
steIler) mit Genehmigung des Einzelhändlers in räumlichem Zu -
sammenhang mit dessen Verkaufsstelle den Automaten in eige -
ner Regie betrieb und der Einzelhändler für die Duldung der 
Aufstellung des Automaten eine entsprechende Umsatzprovison 
erhielt. Diese Möglichkeit der für den Einzelhändler risikolosen 
Einnahme aus der Aufstellung des Automaten durch einen Dritten 
(Grol 1 händler bzw. Automat enaufsteller) ist in Zukunft nicht mehr 
m gleichen Mal3e gegeben, da die Automaten auch an anderen 
Stellen (ohne räumlichen Zusammenhang mit einem Einzelhan -
delsgeschäft) aufgestellt werden können. 
Wir empfehlen allen Mitgliedsfirmen des Konsumgütersektors 

diese Entwicklung sorgfältig zu beobachten und zu prüfen, in -
wieweit sie sich in diese Entwicklung einschalten können oder 
müssen - mindestens durch geeignete Aufklärung ihrer Kund -
schaft - um nicht an branchenfremde Automatenaufsteller einen 
Marktanteil zu verlieren. Wir weisen allerdings auch sehr ein -
dringlich darauf hin, dai erhebliche Risiken mit dem Automaten -
geschäft verbunden sind, die sich in Zukunft vielleicht noch ver -
stärken dürften. Einmal besteht bei Automaten ein hohes Dieb -
stahlsrisiko (gleichzeitig verbunden mit dem Risiko der Beschä -
digung des Automaten) zum anderen bringt die jetzt eingeleitete 
Entwicklung die Gefahr mit sich, daT zu viele Auflenautomafen 
aufgestellt werden, und dadurch die Rentabilität des einzelnen 
Automaten nicht gegeben :i s t. Wir empfehlen daher dringend, 
gegebenenfalls eine sehr sorgfältige Autornafenkalkutation durch -
zuführen. 

Die Betriebsgrößen im Großhandel (41) 

(p) Das Institut für Handelsforschung in Köln hat in einer ver -
dienstvollen Arbeit (Nr. 96 seiner , , Mifteiilung'ein") die Entwick -
lung der Betriebsgröfen im westdeutschen GroF3- und Einzelhan -
del in den Jahren von 1956 bis 1960 zusammengestellt. 
Immer wieder 5t511t man in der Offen+lichkeit auf Verwunde -

rung darüber, wieviel Grol3handlungen es eigentlich gibt und 
nur zu gern wird daraus geschlossen, dalI es dem Grolhandel 
doch glänzend gehen müsse, wenn so viele Unternehmen in die -
ser Wirtschaftsstufe bestehen könnten. 

Ja, es gab - nach der erwähnten Zusammenstellung - tat -
sächlich in der Bundesrepublik im Jahre 1960 134 853 Grol3-
handlungen. Aber davon hatten 26889 nur einen Umsatz bis zu 
50.000.— DM, eine GröFenordnung, bei der man doch wohl, 
ganz gleich um welche Branche es sich handelt und so verschie -
denartig die Verhältnisse gerade bei uns im Grol)handel sind, 
kaum von einem funktionsechten Grol3handel wird sprechen 
können. 
Weitere 18 682 Unternehmer des Grol3handels hatten eben -

falls nur einen Umsatz von weniger als 100.000.— DM aufzu -
weisen und auch hier wird man nur sehr bedingt von echten 
Grollhandelsbetrieben reden können. 
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Somit sind von der eingangs erwähnten Zahl von fast 135 000 
,,Grofhandlungen" von vorneherein m'ehr als 45 000 Betriebe 
abzuziehen und es verbleiben somit höchstens etwa 90 000 Be -
triebe, die vielleicht in etwa Grof)handlung'en im eigentlichen 
Sinne sind. Doch auch bei diesen ist dies zum Teil recht zweifel -
haft. Denn jeder Kenner weif, daf in manchen Branchen des 
Grofhandels unter einem Umsatz von I Mill. nicht Viel „drin" 
ist oder mit anderen Worten, daf die Ausübung aller echten 
Grofhandelsfunktionen bei geringerem Geschäftsumfang, jeden -
falls in verschiedenen Branchen, kaum möglich ist. (Selbstver -
ständlich gibt es Branchen, vor allem des Konsumsektors, in de -
nen die Verhältnisse anders liegen). 

Hält man dem aber gegenüber, daF3 66529 Grof5handelsbe -
triebe ebenfalls nur einen Jahresumsatz von 100.000.— bis I Mill. 
DM aufzuweisen haben, so klärt sich manches auf. Einmal steht 
damit eindeutig fest, daf die überwiegende Anzahl aller GroF -
handelsfirmen echt mittelständische Betriebe, sogar bei sehr 
strenger Auslegung, sind. Andererseits Ist also jedenfalls Tat -
sache, daf3 von den 134853 formellen Grof 1 handeIsbetrieben 
nur 22 763 Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als I Mill, 
DM aufzuweisen hatten und somit wohl wirklich in allen Branchen 
ihre Funktionen voll ausüben konnten. Das sind ganze 16 0 /0 der 
registrierten Grofhandlungenl 

Diese 160/o hatten aber andererseits am Gesamtgrofhandels -
absatz einen Anteil von 83,8 0 /0. Natürlich 'kann man daraus fol -
gern: Auch im Grofha'ndel macht die Konzentration immer wei -
tere Fortschritte. Das ist zweifellos auch wahr, insoferne als zum 
Beispiel der Anteil der 1824 GroF 1 handelsfirmen mit mehr als 
10 Mill. Jahresabsatz am Gesamfgrof3handelsabsatz 600/o betrug. 
Aber wir möchten doch auch gleichzeitig etwas anderes folgern: 

Die 20939 Grofhand'elsbetriebe, die einen Umsatz von 1 bis 
10 Mill. im Jahre 1960 aufzuweisen hatten, sind zweifellos - wie 
selbstverständlich auch eine nicht feststellbare, aber sicherlich 
nicht kleine An;ahl kleinerer Grolhandelsbetriebe— auch in 
der Zukunft voll lebensfähig und können ihren Marktanteil gegen 
die ,,GroFen" wahren, . . . wenn sie mit der Zeit gehen. Und 
dazu will gerade auch der Landesverband diesen seinen Mit -
gliedern nach besten Kräften Hilfestellung Ieisienl 

(42) 
Lohnentwicklung und Großhandelspreise 
(p) Der Präsident des Gesamtverbandes des Deutschen Grol)-
und Auljenhande!s, Herr Konsul Dietz, hatte kürzlich eine längere 
Unterredung mit dem Bundeswirtschaftsminister. Hierüber brachte 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung folgende Notiz: 
„Die Wettbewerbssituation der Bundesrepublik auf dem Welt -

markt und die Lage der mittelständischen GroF 5 handelsun1er -
nehmen stand im Mittelpunkt eines Gesprächs, das der Präsident 
des Gesamtverbandes des Deutschen Grof- und Aufenhandels, 
Konsul Dietz, am Wochenende mit Bundeswirtschaftsminister 
Erhard geführt hat. Dietz wies mit Nachdruck darauf hin, da der 
Gro1handel nicht in der Lage sei, etwaige Lohn- und Gehalts -
erhöhungen aufzufangen, sie würden ihn vielmehr zu Preis -
erhöhungen zwingen. Der Wettbewerb habe schon zu einer so 
scharfen Kalkulation geführt, daf in den Preisen keine Reserven 
vorhanden seien. Erhard und Dietz werden den Gedankenaus -
lausch in Kürze fortsetzen." 

Es ist noch hinzuzufügen, dat5 die Unterhaltung sehr ein -
gehend war und für Herrn Dietz Gelegenheit bestand, auch 
noch die Entwicklung der EWG sowie die Sorgen des Grof -
und Auf3enhandels hinsichtlich einer dirigistisch-autarkischen Ent -
wicklung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu be -
sprechen. 

Verbandsnachrichten 

Arbeitsprogramm - parlamentarischer 
Abend (43) 

(p) Das kürzlich von uns allen Mitgliedern zugesandte Arbeitspr3-
gramm des Gesamtverbandes des Deutschen Grof- und Aufen- 
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handels wurde von diesem auf einem parlamentarischen Abend 
mit einer Anzahl ma'fgeblicher Bundestagsabgeordneter durch -
besprochen. Dabei waren u. a. anwesend die Abgeordneten 
Dr. Dollinger (seit kurzem Mitglied des Vorstandes unseres Lan -
desverbandes), Wieninger (ebenfalls Mitglied unseres Landes -
verbandes), Schmücker, Burgemesfer und Blumenfeld, deren 
Meinung in d'en für den Grof3handel wichtigsten Bundestags -
ausschüssen besonderes Gewicht hat. Der parlamentarische 
Abend gab Gelegenheit zu einer ausführlichen und sorgfältgien 
Erörterung der wichtigsten den Grof3- und AuF5enhandel zur Zeit 
bewegenden Probleme unter dem besonderen Gesichtswinkel 
der vorhandenen Realisierungsmöglichkeiten. Die anwesenden 
Abgeordneten zeigten weitgehendes Verständnis für die ge -
machten Vorschläge. Der angebahnte Kontakt soll in der kom -
menden parlamentarischen Arbeit verstärkt fortgesetzt werden. 

Werbung und Offentlichkeitsarbeit ein 
vordringliches Anliegen des 
Landesverbandes (44) 

(la) Das Nürnberger Haus des Handels war diesmal Tagungsort 
unseres Ausschusses für Werbung und Offentlichkeitsarbeit am 
20. 2. 1962. 

Der Vorsitzende des Landesverbandes, Herr Walter Braun, 
unter dessen Leitung dieses äufersf aktive Gremium zu seinen 
laufenden Arbeilssitzu'ngen zusammenkommt, gab zunächst einen 
umfassenden Überblick über die bisher geleistete Arbeit der 
Ausschufmitg'lieder auf d'en beiden Gebieten Werbung und 
Offenflichkeitsarbeif. Danach pisf es inzwischen gelungen, eine 
Reihe bisher noch abseits stehender funktionsechter Groi- und 
Aut5enhandelsunternehmen an der Arbeit unseres Landesverban -
des zu interessieren und für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. 
Ebenso konnten bei den Vorarbeiten für das weite Gebiet der 
Offen+lichkeitsarb'eit des Landesverbandes bisher erfreuliche 
Fortschritte verzeichnet werden. Im weiteren Verlauf der Arbeits -
besprechung- wurden sodann in eingehender Aussprache die 
Richtlinien für die nächsten Arbeiten des Ausschusses im einzel -
nen festgelegt. 

Der Ausschuf befürwortete weiterhin einen Vorschlag des 
Landesverbandsvorsitzenden, die angeschlossenen Mitgliedsfir -
rlen für eine Spendenaktion zu Gu'nsten der durch die Flut -
wasserkatastrophe geschädigten Kollegen in Hamburg aufzuru -
fen, was inzwischen geschehen ist. 

Zu erwähnen wäre schlie131ich eine Mitteilung von Herrn 
Braun, dat3 inzwischen Herr Dr. Werner Dollinger, MdB 
und Vorsitzender der CSU-Landesgruppe in der CDU/CSU-Bun -
destagsfraktion dem Vorstand unseres Landesverbandes zuge -
wählt wurde und die Wahl angenommen hat. Wie Herr Braun 
berichtete, hatte er zusammen mit dem Hauptgeschäftsführer, 
Herrn ORR. Pfrang anläf 3 lich einer kürzlich stattgefundenen 
längeren Aussprache Gelegenheit, Herrn Dr. Dollinger über 
die gegenwärtigen Probleme des Grof 3 handels zu unterrichten. 
Aufer Herrn Dr. Dollinger sollen in nächster Zeit auch weitere 
Abgeordnete schriftlich und mündlich über die Anliegen des 
bayerischen Grof- und Aufenhand'els informiert und um Unter -
stützung in der Lösung einzelner Fragen gebeten werden. 

Neugewählte Fachausschüsse (45' 

(p) In Artikel 18 des Heftes 2/1962 dieser Zeitschrift hatten wir 
u. a. auch die Zusammensetzung des neugewählten Fachaus -
schusses des Fachzweigs Textil im Landesverband mitgeteilt. In 
der am 27. 2. 1962 zur Durchführung gelangten Sitzung des 
neuen Fachausschusses erfolgte die Neuwahl des FachausschuF3-
Vorsitzenden und seines Stellvertreters. 

Zum Fachausschuf5-Vorsitzenden wurde einstimmig Herr Dr. 
Kuitner, Inhaber unserer gleichnamigen Mitgliedsfirma in 
München, und zu seinem Stellvertreter Herr R ö h r er, 
Teilhaber unserer Mitgliedsfirma Hausner & Co., München, ge -
wählt. 

s 
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Fachausschuf3-Mitglied Strobl, Augsburg, brachte den herz -
lichen Dank für die langjährige Tätigkeit des bisherigen Fach -
ausschuF-Vorsitzenden, Herrn Hofmann, in Firma Arnold 
Becker & Co., München, zum Ausdruck. 

Nachwuchswerbung im Vordergrund (46) 

Unter dem Vorsitz von Herrn Max Pongratz beschäftigte 
sich der Ausschuf für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförde -
rung im Landesverband in seiner letzten Sitzung hauptsächlich 
mit den aktuellen Fragen der Förderung kaufmännischen Nach -
wuchses im GroF3handel. 

Im Mittelpunkt stand' die Vorführung und Begutachtung eines 
berufskundlichen Films, der über die Berufsberatungsstellen der 
bayerischen Arbeitsämter zur Nachwuchswerbung für den Grol)-
fendel eingesetzt wird. Im Verlauf der Tagesordnung standen 
aulerdem weitere Werbemafnahmen und deren mögliche Durch -
führung zur Entscheidung. Im Zusammenhang damit wurden die 
anstehenden Fragen der beruflichen Weiterbildung von Füh -
rungskräften und Junioren im Grohand'el diskutiert sowie Auf -
gaben einer Koordinierung der Gro1handelspraxis mit den be -
rufsbegleitenden Schulen festgelegt. 

In seiner nächsten Sitzung will sich der AusschuF5 wieder mehr 
aktuellen betriebswirtschaftlichen Problemen und deren Nutz -
barmachung für die Mitgliedsfirmen unseres Landesverbandes 
widmen. 

Verkehr 

Markierung und Beschriftung für nicht 
gefährliche Versandgüter (47) 

(p) Nach M,itfe'ilung des lachnormenausschusses Verpackung war 
seit einiger Zeit bei der Markierung von Versandpackungen s -
wohl für den Inlands- als auch für den Exporiversand ein Durch -
einander von verschiedenen Symbolen und Beschriftungen auf 
den Versandpackungen festzustellen, obwohl durch verschiede -
ne Merkblätter Hinweise für das Markieren (Symbole) gegeben 
worden sind. Das hat dazu geführt, da'F diese Versandpackungen 
häufig schlecht und falsch behandelt wurden, da das Verlade -
personal nicht im Stande war, die Bedeutung der z. T. willkürlich 
gewählten Zeichen und Beschriftungen zu verstehen. So wurde 
ermittelt, da'13 allein für den Pfel, als Markierungssymbol für 
Güter, die nicht auf den Kopf gestellt werden dürfen, über 100 
verschiedene Ausführungsformen gebräuchlich waren; für die 
Handhabung zerbrechlicher Güter existieren 44 verschiedene 
Glassymbole, abgesehen von zahlreichen anderen Phantasie -
zeichen. Die hieraus resultierende unsachgemäle Behandlung 
der einzelnen Güter führte zu zahlreichen Beanstandungen, auch 
zu Verlusten und Beschädigungen, Irrläufern u. a. m. Zahlreiche 
Betriebe haben daher gefordert, eine einheitliche Regelung für 
die Markierung von Versandackungen herbeizuführen. 
Demgemäf wurde eine Vornorm für Markierungszeichen DIN 

55402/Blatt I entwickelt sowie eine Schaulafel, die in den Ar -
beitsräumen zur ständigen Unterrichtung und Belehrung aller mit 
dem Versand, der Lagerung und dem Umschlagen beschäftigten 
Personen aufgehängt werden soll. Endlich wurde noch ein Vor -
normbla{f DIN 55402/Blatt 2 herausgegeben, das sich auf eine 
einheitliche Beschriftung dieser Güter bezieht. 

Waschzettel darüber, Vornormblätter und die Scha'ufafel kön -
nen bezogen werden bei der Beuf h -Vert rieb GmbH, Berlin w 15, 
UhIandstrale 175. 

Frachthilfe für Ostbayern 
und für das Zonenrandgebiet (48) 

(p) Lauf Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft und Verkehr vom 1. Februar 1962, veröffentlicht 
ii-n Amtsblatt des genannten Ministeriums Nr. 2 vom 19. 2. 1962, 
werden die beiden vorgenannten Frachthilfen auch im Jahre 1962 
etwa in der bisherigen Weise gewährt. 
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Die Frachthilfe für Osfbayern besteht bekanntlich in einem 
Z'uschuf3 zu den Versandfrachten für bestimmte Güter im Einzel -
gewicht (pro Sendung) von mehr als 40 g und bei einer Ver -
sendung über eine bestimmte Mindestentfernung (im allgemeinen 
zwischen 90 und 200 km) hinaus. Sie wird nur den in den ein -
schlägigen Stadt- und Landkreisen Ostbayerns ansässigen Ver -
sendern unter der Voraussetzung gewährt, da die betreffenden 
Güter .in dem begünstigten Gebiet Ostbayerns gewonnen oder 
erzeugt wurden. 

Die Frachthilfe für das Zonenrandgebiet wird als ZuschuI zu 
d'en Bezugsfrachten für bestimmte Güter d'en in dem begünstig -
ten Gebiet gelegenen Verarbeitungsbetrieben gewährt. Einzel -
heiten sind, wie gesagt, aus dem obengenannten Amtsblatt er -
sichtlich und können nötigenfalls auch bei den Geschäftsstellen 
des Landesverbandes erfragt werden. 

(49) 
Kraftfahrversicherung - Fortsetzungsvertrag 

Der Gesamtverband des Deutschen Groh- und Au1enhandels 
teilt mit: 

Mit der Neuordnung der Kraftfahrversicherung ab 1. Januar 
1962 bieten d'ie meisten Unternehmertarife Rabattklassen für den 
ununerbrochenen Bestand und den schadenfreien Verlauf eines 
Versicherungsvertrages während eines oder mehrerer Kalender -
iahre. In den betreffenden Tarifbestimmungen heil)t es: Wird 
nach Wegfall des versicherten Fahrzeuges (durch Verkauf oder 
endgültige Stillegung) dieses innerhalb von sechs Monaten durch 
ein anderes ersetzt und dieses von demselben Versicherungs -
nehmer sofort versichert, so wird der Versicherungsvertrag für 
das Ersatzfahrzeug in die Rabattklasse eingestuft, die der Ver -
sicherungsnehmer mit dem ausgeschiedenen Fahrzeug erreicht 
hätte. Der Vertrag b e züglich des neu erworbenen bzw. neu ver -
sicherten Fahrzeuges gilt als ,,Fortsetzungsvertrag'. 

Der Wortlaut „nach Wegfall des versicherten Fahrzeuges' 
bedeutet, da1 der Fortsetzungsvertrag nur dann als solcher gel -
ten kann, wenn das alte Fahrzeug wirklich endgültig vor der 
Zulassung des neuen Fahrzeuges bei der Zulassungsstelle uiid 
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der Versicherung abgemeldet ist. Ist dies nicht der Fall, so 
kommt der For+sefzungsvertrag mit dem Vorteil der verdienten 
Rabaftklasse nicht zum Zuge. Es entsteht dem Versicherungs-
nehmer also durch die Nichtbeachtung dieser Tarifbestimmung 
unter Umständen ein grofer Nachteil. 

Kündigt ein Versicherungsnehmer seinen Versicherungsvertrag, 
um bei einem anderen Versicherer wieder neuen Versicherungs-
schutz zu beantragen, so verliert er den erworbenen Rabatt für 
Schadenfreiheif nicht, da der bisherige Versicherer die Zeit der 
Schadenfreiheit für den neuen Versicherer bescheinigen muF. 

Oft ereignen sich Verkehrsunfälle, bei denen der Sachschaden 
des Anspruchstellers sehr hoch ist, so deFy die normalen Dek-
kungssummen der Haftpflichtversicherung hierfür nicht aus-
reichen. Wir empfehlen deswegen eine sogenannte Pauschal -
deckung von 1000000,- DM, und zwar ohne Rücksicht darauf, 
ob es 
handelt. 

sich 
Der 
um einen Personen-, 

Haftpflichtverband 
Sach- 
der 

oder Vermögenschaden 
Deutschen Industrie z. B. 

beschränkt diese Pauschaldeckung vorläufig allerdings auf Kraft -
räder, Personen- und Kombiwagen und berechnet dafür einen 
Be if ra'gszuschlag 

für Krafträder von 200/o auf den Prämiensatz für die 
Mindestdeckungssumme, 

wenigsten bekannt ist. Es dürfte im wohlvers+andenen Interesse 
gerade auch dieser Berufsgruppen liegen, sich an der statisti -
schen Umfrage zu beteiligen, da vielfach der ihnen zugeschrie -
bene hohe Gewinn mit ihrem verfügbaren Einkommen gleich -
gesetzt und ihnen ein sehr hoher Lebensstandard zugeschrieben 
wird. 

Es ist voll gewährleistet, dais die Erhebung streng geheim 
behandelt wird und keiner anderen Stelle zugänglich gemacht 
wird. 

Haushalte, die bereit sind, im Interesse der Allgemeinheit sich 
an dieser Erhebung zu beteiligen, werden gebeten, dies dem 
Bayerischen Statistischen Landesamt, München 2, Neuhauser -
stra13e 51, mitzuteilen. 

Programm des (51) 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

19.3. 8.10- 8.15 Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
19.3. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 

für PKW und Kombi von 15°/a auf den Prämiensatz 20. 3. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
für die Mindestdeckungssumme. 21. 3. 

21.3. 
18.15-18.30 
21.30-22.00 

Wirtschaft im Querschnitt 
Geschäfte im Zwielicht Ausgenommen sind also Güferfahrzeuge und insbesondere 
Ein Kapitel Ober die Konjunktur der Außenseiter solche, die der Beförderung von Treibstoffen und Heizöl dienen. 22.3. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

Für diese Fahrzeugart gibt es besondere Bestimmungen, die aber 23.3. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 
bei den einzelnen Gesellschaften unterschiedlich sind. Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 

23.3. 
24. 3. 

18.15-18.30 
8.10- 8.15 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Praktische Hinweise 

Statistik, Konjunktur und 24. 3. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Marktentwicklung 26.3. 
26.3. 
27.3. 
28. 3. 

8.10- 8.15 
19.30- 19.45 
20.45-21.00 
18.15- 18.30 

Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen - 

Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 

Wirtschaft für Jedermann 
-2. Pr. 

28. 3. 19.20- 19.35 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
Einkommens- 28. 3. 21.30-22.00 Macht hoch E - 

Kartelle und Konzentrationen in der EVv3 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
Wirtschaftspolitik der Woche 

und Verbrauchsstichproben 1962 (50) 
29.3. 19.35-19.40 

(sr) Das Bayerische Statistische Landesamt bittet uns, auf die 
am 1. Mai 1962 beginnende Einkommens- und Verbrauchsstatistik 

30.3. 8.10- 8.15 

30.3. 18.15-18.30 hinzuweisen. Es handelt sich hierbei um eine repräsentative Ein- 
31.3. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise kommens- und Verbrauchsstichprobe bei den privaten Haus- 
31. 3. 19.40- 19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

halten aller Bevölkerungsgruppen. Nach der Stichprobenmethode Aktienkurse - kritisch betrachtet 
sollen 0,3°/o aller privaten Haushalte in diese Statistik einbe-
zogen werden. 

Für die Befragung haben sich bereits so viele unselbständige 
(Beamte, Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer) Haushalte 

2.4. 8.10- 8.15 Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen - 

Die permanente Reform 
Wirtschaft für Jedermann 

1. Was wäre, wenn 
Phantastische Geschichte einer Welt ohne Steuern 

2.4. 
2.4. 

19.30- 19.45 
20.15-21.00 

zur Verfügung gestellt, da'i diese Bevölkerungsgruppe bereits 
3. 4. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. ausreichend berücksichtigt wird. Dagegen fehlen bisher aus 4. 4. 18.16 18.30 Wirtschaft im Querschnitt 

Kreisen der selbständigen, der gewerblichen Unternehmer usw. 5.4. 19.35- 19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
noch Personen, bzw. Haushalte, die sich zur Verfügung stellen. 6. 4. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 
Nachdem diese Erhebung bisher unbekannte Zusammenhänge 
zwischen Familiegröf 3 e, Lebensniveau, Lohn- und Preisentwick-
lung etc. herausarbeiten soll, liegt die Erarbeitung eines mög-
lichst aussagefähigen Ergebnisses im allgemeinen Interesse und 
wir bitten zu überlegen, ob Sie (insbesondere natürlich auch Ihre 

Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
Wirtschaftspolitik der Woche 6.4. 18.15-18.30 

7.4. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 
7. 4. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
8. 4. 20.00-20.45 Bayern - Osterreich - Schweiz: Hausfrau I) sich für diese Arbeit zur Verfügung stellen können. 

Was kostet wo wieviel? 
Ober die Ziele und Aufgaben dieser Erhebung macht das 

Statistische Landesamt folgende Ausführungen: 
Währungspolttik im Laufe der Zeiten 
Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 

9. 4. 8.10- 8.15 
9. 4. 19.30-19.45 Bekanntlich werden knapp 600/ 0 des Sozialproduktes für den 
9.4. 20.15-21.00 Die permanente Reform 

sogenannten privaten Verbrauch verausgabt, also für Ernährung, 
2. Im Dschungel von 185 Gesetzen u. 367 Verordnungen 

Bekleidung, Wohnung, für Bildung, Gesundheitspflege, Reisen, 10.4. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
Urlaub und anderes mehr. In Bayern handelt es sich um einen 11.4. 

11. 4. 
18.15-18.30 
19.20-19.35 

12. 4. 19.35-19.40 

Wirtschaft im Querschnitt 
Aus Bayerns Wirtschaft Gesamtbetrag von schätzungsweise 25 Milliarden DM, im Bun-

desgebiet sind es 158 Milliarden DM, über deren Aufgliederung 
bisher für Bayern nichts näheres ausgesagt werden konnte. 

- 2. Pr. 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

13.4. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 

Mitteilungen bayerischer Londesarbeitsämter In die Erhebung werden alle Berufsgruppen entsprechend 13. 4. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung einbezogen. Der Anteil 14. 4. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 

Bilanz nach Börsenschluß der selbständigen Haushalte beträgt rund 22°/a aller Haushalte, 
über deren Einkommens- und Verbrauchsverhältnisse bisher am 

14.4. 19.40 -19.45 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 

8 
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Verschiedenes 

Westdeutsche Löhne stiegen 
am stärksten (52) 

(j) Mit einer Zunahme um 150/o in der Zeit von 1958 bjs 1960 
konnten die westdeutschen Industriearbeiter ihre Bruttostunden -
verdienste am kräftigsten erhöhen. An zweiter Stelle standen die 
französischen Industriearbeiter, deren Bru+tostundenverdienste 
um 130/0 zunahmen. Am wenigsten, nämlich um nur 5 0 /0 erhöhten 
sich die Bruttostundenverdienste der englischen Industriearbei -
ter. Weit unter dem Niveau der Bundesrepublik lagen aber 
auch die Zuwachsquoten in den Vereinigten Staaten (+ 8 0 1e), 
in Italien (+ 7 0 /o), in den Niederlanden (+ 1 1O/o) und in Belgien. 
Die überdurchschnittlich starke Erhöhung der westdeutschen 
lndustriearbeiterlöhne hat auch im ersten Halbjahr 1961 weiter 
angehalten. Im ersten Halbjahr 1961 lagen die Bruttostunden -
verdienste der Industriearbeiter in Westdeutschland bereits um 
230/o über dem Stand vom Jahre 1958, in Frankreich um 19°/o, 
in Italien um 12— 13 0/o, in den Niederlanden um 14— 15°/ø, in 
Grol3britannien um 9°/o und in den Vereinigten Staaten um 9 bis 
100/0. 

• Personalien 

Dr. Offo Fricke - 60 Jahre all 

Der Präsident des Gesamtverbandes des Deutschen Grol3- und 
Aut3enhandels, Staatsminister a. D. Dr. jur. Otto Fricke, Goslar, 
konnte am 10. März seinen 60. Geburtstag feiern. 

Nach Abschiul3 des rechts- und staatswissenschaftlichen Stu -
diums trat der Jubilar 1925 in das heute noch von ihm geleitete 
Familienunternehmen, die Baustoffgrot3handlung August Prelle in 
Goslar, einem der bedeutendsten Unternehmen seiner Branche, 
ein. 

Nach dem zweiten Weltkrieg war er Gründier des Baustoff -
händlerver'bandes der britischen Zone, der sich dann auf das 
ganze Bundesgebiet ausdehnte und dessen Vorsitzender er 
seitdem ununterbrochen ist. 

Auch an der Gründung des Gesamtverbandes des Deutschen 
Grof3- und Aufenhandels war Dr. Fricke mal3gebend beteiligt. 
Vor fast 10 Jahren wurde er neben Konsul Dietz, Frankfurt, zum 
Präsidenten dieses unseres Spitzenverbandes gewählt. Aut3erdern 
ist er Mitglied 1 des Vorstands des Landesverbandes Niedersach -
sen des Grot3- und Aulenhandels sowie Vizepräsident der In -
dustrie- und Handelskammer Braunschweig. 

Auch im politischen Raum betätigt sich Dr. Fricke tatkräftig 
seit Kriegsende. Seitdem gehört er ununterbrochen dem Land -
fag von Niedersachsen an und war von 1948 bis 1950 dort Mini -
ster für Wirtschaft und Verkehr. AuF)erdem ist er seit zwei Jahren 
Vorsitzender der CDU in Niedersachsen. 

So hat denn der Jubilar stets seine Pflichten als Grof3handels -
kaufmann und Staatsbürger voll und in überreichlichem Mat3'e 
erfüllt. Auch der bayerische Grol3- und Aul3enhandel dankt ihm 
hierfür an seinem Ehrentage und übermittelt ihm auch an dieser 
Stelle seine herzlichsten Glückwünsche. 

Christian Schniffger, Nürnberg - 60 Jahre 

Am 14. Februar 1962 konnte der Mitinhaber unserer Mitglieds -
firma Gebrüder Schnittger in Nürnberg-Doos seinen 60. Ge -
burtstag feiern. In Fürth geboren erhielt er eine umfassende kauf -
männische Ausbildung in einer Reihe von Häute- und' Fellbetrie -
ben. In frühen Jahren übernahm er bereits mit seinem Bruder das 
elterliche Geschäft und führte dieses mit Tatkraft und Energie bis 
zu seiner heutigen weit über den engeren heimatlichen Bereich 
hinausragenden Bedeutung. 

Nunmehr gehört sein Unternehmen zu den bedeutendsten 
Häute- und Fellgrofhandl'ungen der Bundesrepublik. Es befalt 
sich mit d'arn Ein- und Verkauf sämtlicher Häute- und Fellarten im 
In- un'd Ausland. Bereits 1948 wurde - dank der Initiative des 
Jubilars - in Straubing eine Zweitniederlassung errichtet. Nach 
dem 2. Weltkrieg schIof3 Herr Schnittger seinem Unternehmen 
einen Ra'uchwareng'ro't3handel sowie einen Pelzkonfektionsbe -
tri'eb an. 

Persönlich zeichnete den Jubilaren stets ein einnehmendes 
Wesen und eine besondere Bescheidenheit aus. Unserem Lan -
desverband und vor allem seinem Fachzweig Häute und Felle 
war Herr Schnittger mit seinem Unternehmen stets eng verbun -
den und allen Bestrebungen unserer Organisation aufgeschlos -
sen. Auch an dieser Stelle möchten wir Herrn Christian Schnitt -
gar die aufrichtigsten Glückwünsche des Landesverbandes aus -
sprechen. 

50 Jahre Stadlinger & Rauh, Nürnberg 

Am 1. April 1962 sind es 50 Jahre her, da13 unsere in ganz 
Deutschland und darüber hinaus bekannte und angesehene Mit -
gliedsfirma Stadlinger & Rauh, Elektro-, Rundfunk- und Fernseh -
grot3handlung in Nürnberg, gegründet wurde. Damals erwarb der 
jetzige Alleininhaber Franz Rauh im Alter von 24 Jahren, zu -
sammen rnt Herrn Wilhelm Stadlinger, die bisherige Filiale einer 
Frankfurter E,lektrogrof 3 handlung in Nürnberg und führte sie als 
selbständiges Unternehmen weiter. Herr Rauh hatte in der Frank -
furter Firma seine Lehre absolviert und' war bereits mit 22 Jahren 
Geschäftsführer der Nürnberger Filiale geworden. 

Das neue Unternehmen entwickelte sich trotz der Erschwernisse 
des 1. Weltkriegs, in den Herr Rauh eingezogen war, und der 
nachfolgenden Inflation a'uferordentlich günstig. Seit dem Aus -
scheiden von Herrn Stad,linger im Jahre 1926 ist Herr Franz Rauh 
Alleininhaber. Im 2. Weltkrieg erlitt das Unternehmen Totalverlust. 
Die von ihr übernommenen Ausweichräume wurden nach dem 
Einmarsch der Amerikaner durch Brand zerstört, nachdem kurz 
vorher dort bei einem Bombenangriff vier Personen, darunter 
wertvollste Mitarbeiter getötet worden waren. 

Die rastlose Tätigkeit des Firmeninhabers, eines echten Grof3-
handelsunternehmers in des Wortes bester Bedeutung, und seiner 
Führungskräfte ermöglichte es, dat3 bald neue und gröt3ere 
Räume, die ständig erweitert werden mul)ten, bezogen werden 
konnten. Der stolze Aufstieg zeigt sich vielleicht am besten in 
folgenden Zahlen: Vor und im 1. Weltkrieg reichten 250 qm 
Geschäftsräume und ein halbes Dutzend Mitarbeiter aus. 1934 
benötigte die Firma bereits 2000 qm und heute - allein in 
Nürnberg - 5000 qm. 

Dazu kommt aber noch die 1938 gegründete Zweignieder -
lassung in Passau, due sich ebenfalls glänzend entwickelte, und 
heute einen Raumbedarf von 4000 qm hat. 

1958 machte sich die Errichtung eines Aus'lieferungslagers in 
Bamberg erforderlich, d'as ebenfalls inzwischen wesentlich er -
weitert werden mu'lte, so dat3 jetzt die Firma insgesamt über 
12000 qm Geschäftsräume und rund 180 Mitarbeiter verfügt, 
fürwahr ein stolzer Aufstieg. 

Dieser ist umso bemerkenswerter (und vielleicht mit dadurch 
bedingt), dat3 es sich um ein echtes Familienunternehmen han -
delt, indem neben dem Inhaber seine 4 Söhne, I Tochter und 
1 Schwägerin tätig sind. Besonders stolz ist der Betrieb aber 
auch darauf, d'at3 ein wesentlicher Teil der Mitarbeiter aus der 
eigenen Lehre hervorging und dat3 er auch heute wieder über 
einen hoffnungsvollen Nachwuchs verfügt. 

So zählt heute das Unternehmen zu den bedeutendsten seiner 
Branche in ganz Deutschland. Gleichwohl fand der Inhaber schDn 
seit Jahrzehnten Zeit, für seinen Berufsverband ehrenamtlich, oft 
an führender Stelle tätig zu sein. So ist er, der er noch immer 
in erstaunlicher Rüstigkeit seinem Betrieb aktiv vorsteht, derzeit 
Mitglied des Beirats und Vorstands des Steuerausschusses des 
Bundesverbandes des E'lektrogrot3handels, Mitglied des Handels -
ausschusses und des Steuerausschusses der Industrie- und Han -
delskammer Nürnberg, und Mitglied des Steuerausschusses des 
Gesamtverbandes. 
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Unserem Landesverband war und ist Herr Rauh seit Gründung 
seines Unternehmens engstens verbunden und zählt zu seinen 
aktivsten ehrenamtlichen Mitarbeitern. Laufend stellt er seine 
reichen Erfahrungen, besonders auch auf dem Gebiet der 
Steuern, wo er ausgesprochener Experte ist, und dem der Be-
rufsförderung sowie der Betriebswirtschaft unserem Verband zur 
Verfügung. In diesem Sinne ist er zum Nutzen aller Mitglieder 
in 'unserem Steuerausschuf, in unserem Ausschul3 für Betriebs-
wirtschaft und Nachwuchsförderung sowie in unserem Ausschufl 
für Werbung und Offen+lichkeitsarbeif auferordentlich aktiv tätig. 
Auch bei den Seminaren im Münchner und Nürnberger Berufs-
heim ist er ständiger und den teilnehmenden Junioren stets hoch-
willkommener Referent. 

Wir gratulieren auch an dieser Stelle unserer Mitgliedsfirma 
und seinem hochverdiienten Inhaber zu ihrem besonderen 
Jubiläum und wünschen ihr und ihm weiterhin viele Jahre gleicher 
stolzer Entwicklung. 

kannten Grof)handlung. Das 1938 erworbene eigene Betriebs -
gebäude wurde im 2. Weltkrieg vollständig vernichtet. Nach 
jahrelanger behelfsmät1iger Unterkunft konnte es am alten Platze 
schöner denn je neu wieder aufgebaut und 1952 wieder bezogen 
werden. Die Radiog'rof)handlung leitete seit Kriegsende in fat -
kräftigster Weise Herr Friedrich Ruf, während Herr Wilhelm Ruf 
selbst der Ferfigungsabteilung der Firma, die 1954 nach Höhen -
kirchen verlegt wurde, in wirkungsvollster Weise vorstand. Hier 
entfaltete er dann seine ganze, man möchte sagen schöpfe -
rische Tätigkeit. Selten gab ein Mann und sein Werk einer gan -
zen Gemeinde so nachhaltig sein Gepräge, wie es Wilhelm Ruf 
in Höhenkirchen gelang. Für seine Betriebsangehörigen errichtete 
er dort eine moderne ausgedehnte Wohnsiedlung, ebenso wie 
er für sie eine umfassende Altersversorgung einrichtete. Darüber 
hinaus war aber Herr Ruf Wohltäter der Gemeinde und ihrer 
Einrichtungen. Die unglaublich gro1'e Beteiligung bei seiner Bei -
setzung gab dafür ein rührendes Zeugnis. 

Herr Wilhelm Ruf war mit seiner angesehenen Firma 1948 
unserem Landesver'band beigetreten und ihm seitdem in Treue 
verbunden. Das Andenken an ihn als vorbildlichen Fachmann und 
Kaufmann werden wir stets in besonderen Ehren halten. 

WIR GRATULIEREN 

Herrn Josef E b n er, den persönlich haftenden Gesellschafter 
unserer Mitg'liedsfirma Grashey & Pourjarniscle oHG., München, 
zur ehrenvollen Ernennung zum Handelsrichter beim Landgericht 
München I. 

Herrn Wilberf Keller, dem Inhaber unserer gleichnamigen 
Mitgliedsfirma, Textil-SpeziaIgrofhandlung für Schwesternklei-
dung und Krankenhausbed-arf, München, zu seiner ehrenvollen 
Berufung zum So z i a tri c h e r 'beim Sozialgericht München. 

Buchbesprechungen 

Betriebswirtschaftliche Grundlagen der automatisierten Datenverarbeitung 

von Dr. Dr. Bernhard Hartmann. Rudolf Haufe-Verlag, Freiburg j. Br., 
515 Seiten, DIN A 5, Ganzleinen, DM 49,80. 

In dem vorliegenden Werk wird das umfangreiche und schwierige Ge -
biet der elektronischen Datenverarbeitung in seiner betriebswirtschaftlich -

Franz Probst, München, f organisatorischen Bedeutung behandelt. Dabei werden die wichtigsten Auf -
gaben des Betrieben bei der Bewältigung von Massendaten in grundsätz -

Herr Franz Probst, Mitinhaber unserer Mitgl'iedsfirma Neu-
hoefer und Probst, Häute- und Fellgroihandlung in München, 
ist kürzlich verstorben, Im Jahre 1880 in München geboren, trat 
er nach seiner Lehrzeit, die er in einer Handschuhfabrik in Mün-
chen durchmachte, bei der Häulegro'F1handl'ung Steinharter in 
München ein, wo er bald als Einkäufer im gesamten Gebiet der 
damaligen Osterreichisch - Ungarischen Monarchie tätig war. 
Nach dem Ende des 1. Weltkrieges, den er von Anfang bis zum 
Schluf) mitmachte, machte er sich selbständig, indem er als Teil-
haber in die HäufegroFhandlung Simon Neuhoefer in München 
eintrat. In d'en folgenden 42 Jahren hat er durch rastlose und 
von grol3em Sachverstand getragene Tätigkeit seinen Teil dazu 
beigetragen, daf sich die nunmehrige Firma Neuhoefer & Probst 

licher Weise erarbeitet, sa daß allgemeine Anwendungsmodelle entstehen, 
die in den Grundzügen weitgehend zur Lösung der jeweiligen Betriebs -
aufgabe benutzt werden können. 

Das Buch besteht aus zwei Hauptteilen. Der allgemeine Teil enthält das 
Grundwissen um die elektronische Datenverarbeitung. Im speziellen Teil 
werden die dem heutigen Stand entsprechenden Verfahren in den ein -
zelnen Wirtschaftsstufen Industrie, Handel, Banken und Versicherungen 
dargestellt. Die einzelnen Arbeitsgebiete werden dabei - ausgehend vom 
Lochkartenverfahren bis zur vollautomatisch integrierten Datenverarbei -
tung - stufenwese entwckelt. 

Eine Sammlung von Begriffserklärungen soll das Studium der Darstel -
lungen erleichtern, die nach Meinung des Verfassers sa weit wie möglich 

allgemeinverständlich gehalten worden sind. 

zu einem in ganz Süddeutschland hochangesehenen Häute- und 
Fellgroi3handelsunternehmen entwickelte. Die Firma konnte im 
vergangenen Jahre auf 75 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. 
In der gesamten Häutewirfscha'ft war Herr Franz Probst sowohl 
als Kaufmann, wie als Mensch bekannt und geschätzt. Unserem 
Landesverband' und seinem Fachzweig Häufe und Felle war der 
Verstorbene stets in Treue verbunden. Wir werden sein Anden -
ken immer in Ehren halten. 

Wilhelm Ruf, München, gestorben 

Der Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma Wilhelm Ruf KG., Radio -
Grof3handlung in München, ist am 17. Februar 1962 unerwartet 
und viel zu früh im Alter von 64 Jahren gestorben. Geboren in 
Dinkelsbühl, war Herr Ruf nach gründlicher kaufmännischer Aus -
bildung in Nür'nberg in verschiedenen westdeutschen Betrieben 
der Elektrobranche tätig. 1926 zog er nach München und grün -
d'ete dort eine Radiogrof3handl'ung, der wenig später sein Bru -
der, Herr Friedrich Ruf, beitrat und die gleichzeitig Vertretungen 
bernahm. 
In den Dreif3iger-Jahren entwickelte sich das junge Unter -

nehmen zu einer namhaften, in der Rundfunkwirtschaft sehr be- 

Die Handelsspanne bei freien, gebundenen und empfohlenen Preisen. Von 
Prof. Dr. Konrad M e 11 e r o w i c z. Band 5 der Schriftenreihe des For -
schungsinstituts für das Markenwesen, Berlin, in Verbindung mit der 
Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens e.V., Wiesbaden. Rudolf 
Haufe Verlag, Freiburg/Br., 1961. XII, 258 S. Ln. 32,— DM. 

Mit der ihm eigenen Gabe, Schwieriges einfach darzustellen, wendet 
sich der Verfasser mit seinen temperamentvollen Thesen nicht nur an den 
Wissenschaftler, sondern auch an die Praxis. Im theoretischen Teil der Ab -
handlung erläutert Mellerowicz Begriff und Arten der Handelsspanne, die 
Formen der Spannenbildung in der Praxis, die Bestimmungsfaktoren für die 

Höhe der Handelsspanne, die Beziehungen zwischen limschlagshäufigkeit 
und Handelsspanne sowie die soziale Kalkulation. Er untersucht die Zu -
sammenhänge zwischen Handelsspanne und Gewinn, um sodann zu den 
beiden Kapiteln zu fuhren, die das Kernstück der Arbeit bilden.,, Die 

Handelsspanne bei freier Preisbildung" und „Die Spannenbildung bei ver -
traglich gebundenen und empfohlenen Wiederverkaufspreisen". Der Ver -
fasser veröffentlicht erstmals die Ergebnisse einer vor zwei Jahren durch -
geführten Erhebung über die Handelsspanne bei gebundenen und empfoh -
lenen Preisen und vergleicht die ermittelten Spannen sowohl mit denen 

markenloser Waren als auch mit den Spannen in acht europäischen Län -
dern. Das Zahlenmaterial dieser Enquête wird in einem umfangreichen 

Tabellenanhang zusammengefaßt. 

Mitarbeiter dieser Nummer : I = RA Jaumann, la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pfrang, PDH = Pressedienst des Handels sr = Dipl. Kfm. Sauter 
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einen Ständesfaat, er würde in unserer Demokratie, so fürchte Arbeitgeberfragen ich, sehr bald zu einer Art Nebenregierung werden, die mit 
dem Parlament in einen wenig fruchtbaren Wettstreit träfe. 

Die Landesgruppe der CSU in Bonn hat dafür den Gedanken 
Gutachtergremium bei eines Gutachtergremiums für Lohnverhandlungen in die Debatte 

geworfen. Uns schwebt ein Gutachtergremium vor, in dem Lohnverhandlungen? (53) 
neben Arbeitgebern und' Gewerkschaften auch die unabhängige 

Von Dr. Werner Dolliinger, Mitglied unseres Vorstands, Vor-
sitzender der Landesgruppe der CSU im Deutschen Bundestag. 

Wir haben uns alle daran gewöhnt, daF) das Tauziehen um die 

Wissenschaft verankert ist, und das vor Abschliulj von Tarifver -
trägen innerhalb einer gewissen Frist gehört werden müf)fe. Wir 
legen gröf3ten Wert darauf, da13 diese Idee nach Möglichkeit in 
Form eines lnitiativantrages der Koalitionsparteien insgesamt Löhne alle Jahre wieder eine Zeitlang die Offentlichkeit be - 
eine feste Gestalt annimmt. Ich habe bereits im Koalitionsaus -schäftigte und da'11 beide Tarifpartner, Arbeitgeber und Gewerk -

schaften, der Gegenseite schwarz auf wei'f berechneten, welche 
Löhne möglich oder nicht möglich seien. Zum Schiul) pflegte 
man sich doch auf einen Kompromif zu einigen, der dem Arbeit-
nehmer eine erhebliche Lohnerhöhung und diem Arbeitgeber 
keinen Verlust, ja in manchen Fällen sogar einen gewissen zu-
sätzlichen Gewinn in Form eines erhöhten Preises bescherte. 
Die Leidtragenden waren wir Verbraucher insgesamt, die Lohn-
erhöhungen in Form eines, wenn auch nicht im gleichen Ver-
hälfnis erhöhten Preis zu bezahlen haften. Der Verbraucher hatte 
sich schlieF3lich an dieses Spiel um Löhne und Preise als ein 

schuf den Gedanken anklingen lassen und werde ihn am Beginn 
nächster Woche in einer Fraktionsvorstandssitzung der CDU/ 
CSU-Fraktion in Berlin zur Sprache bringen. Deswegen haben 
wir uns selbstverständlich auch noch nicht in Einzelheiten fest -
gelegt. Wir denken aber beispielsweise daran, del) bei den 
Wissenschaftlern die unabhängigen wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschungsinstitute der Bundesrepublik, der für die Währung 
besonders verantwortliche unabhängige Präsident der Deutschen 
Bundesbank und schlief)Iich der Präsident des Statistischen Bun -
desamtes, der über das objektive zentrale Material verfügt, ver -
treten sein sollten. Wir legen auch gröf)ten Wert darauf, daf) nicht vermeidbares Attribut der Marktwirtschaft gewöhnt. Schlief)- 
neben den Vertretern der Unternehmer und Gewerkschaften, um lich bescherte es ja dem Verbraucher insgesamt einen wachsen - 
deren Tarifvertrag es geht, auch noch die Spitzenverbände der den Lebensstandard, ohne unsere Konjunktur ernsthaft zu ge -

fäihrden. Warum sollte es in diesem Jahr anders sein? Warum Gewerkschaften und' der Unternehmen zu Worte kommen. Auf 
diese Weise sollte sichergestellt sein, da'l) auch die Auswirkun -spricht man in Bonn von der Notwendigkeit gewisser Eingriffe? 
gen einer bestimmten Lohnerhöhung (mit der 'ihr eventuell fol -

Nun, wer die ernsten Warnungen der objektiven Wissenschaft genden Preiserhöhung) auf die übrigen Branchen gesehen wer -
zur wir+schaftspo'l'itischen Situation und zur Lohnfrage in der den. Der Grundgedanke unseres Vorschlages also ist die Ein -
Bundesrepublik in der Presse und im Rundfunk verfolgt hat, der schaltung der objektiven, unabhängigen Wissenschaft. Anders 
wird die Gründe begriffen haben, die auch in der breiten Offerit - ausgedrückt: Die bisher einseitig im Zeichen der Interessen -
liichkeif bei allen individuellen, durchaus erwünschten Lohn - vertretung stehenden Tarifverhandlungen sollten auf die Stufe 
steigerungen zu einem gewissen Unbehagen geführt haben. Das gesamtvolkswirtschaftlicher Mitverantwortung gestellt werden, 
Neue an dieser Situation ist schnell skizziert. Bisher konnten 

die 'im Grunde genommen den Sazialpartnern bei ihrer über -
Lohnerhöhungen immer wieder vom Unternehmer in einer ratio - ragenden Stellung zukommt, Ich glaube, del) die Sozialpartner 
nelleren Produktion und bis zu einem gewissen Grade auch in 

einen solchen Vorschlag aus diesem Grunde begrüf)en müf)ten. einem höheren Preis aufgefangen werden. Jetzt ist unsere Lohn - Sie sind auch dann, wenn das Gutachten erheblich von den 
preisspirale an der Decke angelangt. Eine weitere Abwälzung Forderungen oder Angeboten der Tarifpartner abweicht, in ihrer 
von Lohnerhöhungen würde zu Preiserhöhungen führen, die die Tarifhoheif nicht gebunden. Sie müssen allerdings in Kauf neh -
deutschen Erzeugnisse so verteuern, dial ) sie auf dem Weltmarkt men, del) für d'en Fell, daf) sie ihr Gruppeninteresse einseitig 
mit den industriellen Produkten anderer Länder nicht mehr kon - über das Gesamtinteresse stellen, die öffentliche Meinung - das 
kurrieren könnten. Wer das nicht wahrhaben will, sollte sich nur sind in erster Linie die Arbeitnehmer selber - auf den Plan ge -
unsere Exportzahlen einmal vor Augen halten. Erst gestern hat rufen werden. Das gilt nicht nur für die Gewerkschaften, das 
das Statistische Bundesamt die doch recht bedenkliche Fest - gilt auch für den Unternehmer, denn dieses Gutachten wird 
stellung treffen müssen, daf der ExportüberschuF) Im Februar auch feststellen, ob auf Grund von Lohnerhöhungen Preis -
dieses Jahres nur 8 Millionen betrug, während er im Februar 1961 erhöhungen wirklich gerechtfertigt sind. Und um jede Einseitig -
noch 852 Millionen betragen hatte. Wem auch das noch nichts keit zu verhindern haben wir dazu aufgefordert, auch das Kar -
sagt, der sollte vor allem einmal englische Zeitungen lesen. Da tellgesetz zu überprüfen und zu verschärfen. 
stellte vor kurzem die britische Zeitung „Financial Times" zum 
Ergebnis der Metalltarifverhandlungen in Süddeutschland trium-
phierend fest: „Ein allgemeiner Anstieg der deutschen Export-
preise ist unvermeidlich." Wenn diese Vereinbarung, wie in der 
Vergangenheit, das Vorbild für die übrige deutsche Industrie 
abgebe, dann müsse eine neue beträchtliche Steigerung in den 
Kosten der ganzen deutschen Industrie eintreten. 

Der Wirtschaftsexperte der SPD, MdB Dr. Deist, hat den Ge -
danken eines Gutachtergremiums mit allem Nachdruck abgelehnt 
mit der Begründung, es sollten hier auf Grund ungerechtfertigter 
Alarmnachrichten einseitige Maf)nahmen gegen die Arbeitnehmer 
getroffen werden. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, 
Lohnerhöhungen, Investitionen und die Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft auf dem Weltmarkt aufeinander abzustim -Es gibt heute Befürworter einer wirtschaftspolitischen RoF1kur 
men, um unsere Konjunktur zu erhalten und den Arbeitsplatz zu durch die Einführung einer Zwangsschlichfung. Ich bin kein 

Freund einer Zwangsschlichtung. Die Tariffreiheit der Sozial-
partner gehört zur freien Marktwirtschaft wie die Orientierung 
der Preise auf dem Markt. Wer bei den Löhnen nach dem staat-
lichen Kadi ruft, der malt auch das zwangswirfschaftiiche Schreck-
gespenst eines Preisamfes an die Wand. Die Verfassungsjuristen 
sind sich auch nicht darüber einig, ob eine solche Zwangs-
schlichtung überhaupt in unsere Verfassung paift. Aber auch 
Wenn man diese Bedenken in den Wind schlagen wollte, ich 
glaube nicht, daf sich im Bundestag überhaupt eine Mehrheit 
für diesen Gedanken fände. 

Neben der Frage der Zwangsschlichtung wird bei der politi-
schen Diskussion in Bonn auch der Gedanke eines Bundeswirt-
schaffsrates, der nach manchen vergeblichen Diskussionen in 
der Vergangenheit in der Mottenkiste der wirtschaftspolitisch 
ungeeigneten Instruimentarien verpackt worden war, wieder ans 
Tageslicht gezogen. Ein Bundeswirtschaffsrat pal)t allenfalls in 

sichern. (UC) 

Lohnfortzahlung 
und Krankenversicherungsreform (54) 

(j) Der Landesverband hat sich an die Bundesminister Dr. h. C. 
Franz Josef Stra'uf), Hermann Höcher! und Richard Stücklen, an 
den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU Dr. 
Dollinger und an eine Reihe weiterer bayerischer Bundestags -
abgeordneter gewandt und die Auffassung unseres Verbandes 
zu den Absichten einer Neuregelung der Lohnforfzahlung im 
Krankheitsfalle für 6 volle Wochen (Gleichstellung mit d'en An -
gestellten) eindringlich dargelegt. Das Schreiben hatte folgen -
den Wortlaut: 

„Ihre Wiederwahl in den neuen Bundestag gab uns seinerzeit 
Gelegenheit, Ihnen zu gratulieren und unsere Verbundenheit mit 
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Ihrer Arbeit zum Ausdruck zu bringen. De Sie den mittelstän -
dischen Problemen in besonderer Weise zugetan sind, gestatten 
wir uns, Ihnen eine gro15e Sorge vorzutragen. 

Im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird zur 
Zeit ein Gesetzentwurf vorbereitet, durch den der Arbeitgeber 
verpflichtet werden soll, an sämtliche Arbeiter im Krankheitsfalle 
den Lohn vom 1. Tage der Krankheit an 'ois zur Dauer von sechs 
Wochen fortzuzahlen. 

Im Jahre 1957 und im Jahre 1961 wurden bereits zwei mal 
durch Sondergesetze die Geldleisfungen an Arbeiter im Krank -
heifstalle, losgelöst von der allgemeinen Krankenversicherungs -
reform, geregelt. Beide Male erfolgten wesentliche Erhöhungen, 
zuletzt auf 1000/0 des Arbeitslohnes. Die nunmehr offenbar be -
absichtigte 3. Sonderregelung kann die materiellen Kranken -
bezüge des Arbeiters nicht mehr erhöhen, da sie bereits der 
vollen Höhe des Arbeitslohnes entsprechen. Die neue Regelung 
soll den bisherigen Anspruch des Versicherten an die Kranken -
kasse in vollem Umfange in einen arbeitsrechtlichen Anspruch 
auf Lohnfortzahlung gegenüber dem Arbeitgeber umwandeln. 
Eine solche Änderung der Rechtsgrundlage bedeutet nicht nur 
eine wesentliche Verlagerung von Ausgaben aus der Kranken -
versicherung auf die Betriebe - in einem Umfange von über 
3 Milliarden DM jährlich -, sondern auch eine grundsätzliche 
Änderung im System der Krankenversicherung. Von der Ver -
lagerung der Ausgaben wird vor allem der lohnintensive Betrieb 
- anerkanntermalen sind aber gerade die miHelständischen 
Betriebe besonders lohnintensiv - betroffen. Die System -
änderung im Recht der Krankenversicherung müf)te sich au13er -
dem weiterhin ungünstig auf die Entwicklung der Krankenziffern 
auswirken, mit allen finanziellen, psychologischen und pro -
duktionspolifischen Folgen. Die Krankenziffern bei den Orts -
krankenkassen haben gegen Ende des Jahres 1961 bereits eine 
Höhe von' rund 7°/a (3,7°/o im Jahre 1951) erreicht. Damit sind 
täglich 880000 Arbeiter dem ArbeitsprozeF entzogen. Die Aus -
gaben der Krankenversicherungen sind von 2,7 Milliarden auf 
9 Milliarden im Jahre 1961 gestiegen. 

Ohne ein Sonderinferesse des GroF3handels vortragen zu 
wollen, bitten wir aus unserer beruflichen Kenntnis der Zu -
sammenhänge dringend, von einer weiteren Sonderregelung ab -
zusehen und die angeschnittene Frage nur im Zusammenhang 
mit der dringend erforderlichen Gesamtreform der K.arnken -
versicherung zu behandeln. Die Umwandlung der bisherigen 
Verpflichtung der Krankenkasse in eine arbeitsvertragliche Ver -
pflichtung des Arbeitgebers steht in einem unlösbarem Zu -
sammenhang mit der Durchführung der unerläflichen Kontrolle 
der Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmer und mit allen jenen 
Ma13nahmen, die zur Stärkung der Eigenverantworfi.ng des Ver -
sicherten bei der Inanspruchnahme der Krankenversicherungs -
leistung unbedingt notwenig erscheinen. Eine weitere Sonder -
regelung ohne Bezug auf . die Gesamtreform der Krankenver -
sicherung würde die sozial-, wirtschafis- und gesellschaftspoliti -
schen Chancen bei der Neuordnung des Rechts der Kranken -
versicherung vereiteln." 

Erfreulicherweise stimmen nunmehr Regierungsfraktionen und 
Bundesarbeitsminister Blank darin überein, dat3 des Lohnfort -
zahlungsgesetz und die Krankenversicherungsreform gemeinsam 
behandelt werden sollen. Die Fraktionen wollen in diesen Fra -
gen nicht initiativ werden, sondern Vorlagen der Regierung ab -
warten. Diese befinden sich noch im Stadium der Vorbereitung, 
so dat3 es der Arbelisminister für verfrüht hält, sich hierzu zu 
äufern. 

Löhne - (55) 

(j) Dass Statistische Bundesamt feilt mit, dal3 von Ende August 
bis Ende November 1961 die für das Bundesgebiet auf der 
Basis 1958 = 100 berechneten Indizes der tariflichen Stunden -
löhne insgesamt um 1,6°/o auf 124,7 und die Indizes der tarif -
lichen Monatsgehälter insgesamt um 1,7°/o auf 122,7°/o gestiegen 
sind. Die aus den Jahresdurchschnittswerten berechnete Steige -
rung des Tarifniveaus gegenüber dem Vorjahr beträgt 1961 für 
Arbeiter 8,2°/a (1960: 7,00/a) &ind für die Angestellten 7 , 9° /a 
(1960: ô,9°/a). 

Grundwehrdienst: Meldepflicht der 
Arbeitgeber (56) 

(j) Der Bundesminister für Verteidiung hat bestimmt, dat3 die 
Dienststellen der Bundeswehr nicht mehr verpflichtet sind, dein 
Krankenkassen Beginn und Ende des Grundwehrdienstes eines 
Versicherten zu melden. Damit sind die Krankenkassen allein auf 
die Meldung der Arbeitgeber angewiesen, die hierzu nach 
§ 209a. Abschnitt 3, Satz I RVO verpflichtet sind. Diese Vor -
schrift lautet: 

Bei pflichtversicherten Beschäftigten hat der Arbeitgeber den 
Beginn des Wehrdienstes, sowie das Ende des Grundwehr -
dienstes und einer Wehrübung dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung unverzüglich zu melden." 

Für den Wehrdienstpflichtigen, besonders für seine Familien -
angehörigen, können sich erhebliche Nachteile ergeben, wenn 
der Arbeitgeber der Meldepflicht nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. 

Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung 
der Arbeitnehmer (57) 

(j) In Artikel 129, Heft 8/1961 habe'n wir darauf hingewiesen, 
dat3 gegen entsprechendes geringfügiges Entgelt von unseren 
Geschäftsstellen eine Broschüre der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände, die dieses Gesetz erläutert 
und für die Betriebspraxis Empfehlungen enthält, bezogen wer -
den kann. Wegen der Bedeutung dieses Gesetzes und weil des 
öfteren Anfragen an uns gerichtet werden, dürfen wir eine wei -
tere Äut3erung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit -
geberverbände zu die s em P ro bl em w i e d erge b en: 

‚Nach dem Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der 
Arbeitnehmer (§§ 10 und 11) werden ,,vermögenswirksame Lei -
stungen" bis zum Höchstbeitrag von DM 312,— im Kalenderjahr 
steuerlich und sozialversicherungsrechtlich begünstigt. Für die 
Frage, auf welches Kalenderjahr die vermögenswirksamen 
Leistungen" im Hinblick auf diese Vergünstigungen angerechnet 
werden, kommt es aussch1ie1311ch darauf an, in welchem Kalen -
derjahr alle Voraussetzungen des Vermögensbildungsgesetzes 
erfüllt werden und die Leistungen dem Arbeitnehmer im steuer-
'lichen Sinne zufliefen. Unerheblich dagegen ist, auf welchen 
Berechnungszeitraum sich die vermögenswirksamen Leistungen 
beziehen. 

Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern bereits für das Jahr 
1961 vermögenswirksame Leistungen" gewähren und hierbei 
die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vergünsti -
gungen des Vermögensbildungsgesetzes ebenfalls für das Jahr 
1961 - ganz oder teilweise - in Anspruch nehmen wollen, 
müssen also alle Voraussetzungen des Gesetzes bis spätestens 
31. 12. 1961 erfüllen. Das bedeutet z. B. für vermögenswirksame 
Leistungen in den Anlageformen des § 2, Abs. 1, Buchst, a) 
(Sparbeiträge nach dem Sparprärniengesetz) und b) (Aufwen -
dungen nach dem Wohnungsbauprämiengesetz) des Gesetzes, 
dat3 die Leistungen bis zum 31. 12. 1961 - wegen der in diesem 
Jahr am 30. und 31. Dezember weitgehend bestehenden Arbeits -
ruhe der Sparkassen und Banken praktisch bis zum 29. Dezem -
ber 1961 - auf die Sparkonten bzw. Bausparkonten der Arbeit -
nehmer überwiesen und darauf gutgeschrieben sein müssen. Das 
gleiche gilt bekanntlich auch für die Gewährung der staatlichen 
Spar- und Wohnungsbauprämien. 

Erfolgt die Gutschrift vermögenswirksame Leistungen" erst 
zu Beginn des Jahres 1962, so gilt für die Vergünstigungen des 
Vermögensbildungsgesefzes als Bezugsjahr bereits das Jahr 1962. 
In diesem Falle werden also diese Leistungen auf den für dein 
einzelnen Arbeitnehmer nach dem Vermögensbildungsgesetz für 
das Kalenderjahr 1962 vorgesehenen steuer- und sozialversiche -
rungsrechtlich begünstigten Betrag (bis zur Höhe von DM 312,-) 
angerechnet; auch die Gewährung staatlicher Spar- und Woh -
nungsbauprämien kommt nh diesem Falle erst für das Jahr 1962 
in Betracht. 

Nach Auskunft di es Bundesfinanzministeriums, mit dem wir 
diese Frage eingehend erörtert haben, werden die Finanzbehör-
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den bestenfalls in besonderen Ausnahmefällen, die z. B. auf 
technische Versehen zurückzuführen sind, bereit sein, erst zu 
Beginn des Jahres 1962 gutgeschriebene „vermögenswirksame 
Leistungen" in bezug auf die Vergünstigungen des Vermögens -
bildungsgesefzes noch für das Jahr 1961 anzurechnen. Die Ent -
scheidung hierüber wird, sofern sich die Finanzbehörden über -
haupt auf eine solche Ausnahmeregelung einigen werden, dem 
jeweilig zuständigen Finanzamt obliegen." 

Arbeitszeit - Verteilung der Arbeitszeit, 
Freizeit und Fehlzeit (58) 

(j) Nach einer Zusammenstellung der Zeitschrift Arbeit -und 
Sozialpolitik" vom 2.2. 1962 verteilt sich die durchschnittliche 
jährliche Arbeitszeit im Verhältnis zur Freizeit und Fehlzeit wie 
folgt: 

Arbeitszeit jährlich: 213 Tage = 58,4°/o 

Freizeit und Fehlzeif insgesamt: 152 Tage = 41,6°/o 

Diese 152 Tage an Frei- und Fehizeif gliedern sich im ein -
zelnen folgendermafen auf: 

Samstage und Sonntage: 104 Tage = 28,5°/o 
zusätzliche gesetzliche Feiertage: 10 Tage = 2,70/a 

durchschnittliche Urlaubsdauer 
(Werktage) 17 Tage = 4,7°/o 

5,2°/o 
0,5°/o 

d'urchschnittl. Arbeitsunfähigkeit: 19 Tage = 
sonstige Fehl ze it en: 2 Tage = 

Jugendarbeitsschutzgesetz (59) 

(j) Der Bayerische Landtag hat in seiner Sitzung vom 16. 3. 1962 
das Gesetz zur Ausführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
(AGJArbSchG) beschlossen. In Artikel I wurde bestimmt, daf 
zuständige Behörden im Sinne des § 39 Abs. 2 des Gesetzes 
zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeifsschutzgesetz) 
vom 9. August 1960 die Gewerbeaufsichtsämter sind, Verbote 
gemäl § 39 Abs. 2 des Jugendarbeitsschutzgese+zes werden im 
Benehmen mit dem Jugendamt, in dessen Bezirk der Betrieb 
liegt, erlassen. § 39 Jugendarbeitsschutzgesetz gibt der Ver -
waltungsbehörde die Möglichkeit, bestimmten Personen die 
Beschäftigung Jugendlicher zu verbieten. 

Eine wesentliche Erleichterung der gesundheitlichen Betreuung 
Jugendlicher gemäF5 § 45 ff Jugendarbeitsschutzgesetz bringen 
die Artikel 2-6 des Bayerischen Ausführungsgesetzes. Darnach 
werden die Untersuchungsberechtigungsscheine nach § 2 der 
VO über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugend -
arbeitsschutzgesetz für Untersuchungen nach § j45 Abs. I und 2 
von den Schulen ausgestellt. Für die Ausgabe der Untersuchungs -
berechtigungsscheine ist diejenige Schule mit Vollunterricht zu -
ständig, die der Jugendliche vor der Aufnahme einer Beschäfti -
gung zuletzt besucht hat. 

Für besondere Fälle bestimmen die Artikel 3-6 des Bayeri -
schen Ausführungsgesetzes abweichende Regelungen. Darnach 
sind für Jugendliche, die ihren Wohnsitz nach Bayern verlegen 
und noch keinen Untersuchungsberechtigungsschein besitzen, 
zur Ausstellung dieses Schemes die Gewerbeaufsichtsämter zu -
ständig. Artikel 4 bestimmt, daf die Untersuchungsberechti -
gungsscheine für ärztliche Nachuntersuchungen nach § 45 Abs. 3 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes durch die Ärzte selbst aus -
gestellt werden, die die Nachuntersuchungen anordnen. Ebenso 
werden für ärztliche Untersuchungen nach § 48 des Jugend -
arbeitsschutzgesefzes die Untersuchungsberechtigungsscheine 
von den Aufsichtsbehörden ausgestellt, die die Untersuchungen 
anordnen. Die Vielfalt dieser Regelungen erscheint verwirrend. 
Tatsächlich aber bringt dieses Ausführungsgesetz eine durchaus 
vernünftige Regelung. Die Untersuchungsberechfigungsscheine 
für die erste ärztliche Untersuchung bei der Einstellung eines 
Jugendlichen stellt die Schule aus, die der Jugendliche zuletzt 
tesucht hat. Für alle weiteren ärztlichen Untersuchungen nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz haben diejenigen Behörden oder 
Ärzte d'ie entsprechenden Berechtigungsscheine auszustellen, 
die die Untersuchung anordnen. 

Urlaubsgesetz-Entwürfe ' (60) 

(j) Der Gesetzentwurf der CDU/CSU, gegen den die SPD im 
Bundestag scharf polemisierte, ist federführend dem Arbeits -
ausschu'II und mitberatend dem Wirtschattsausschuf ‚des Bundes -
tages zugeleitet worden. Falls der Gesetzentwurf der CDU/CSU 
im Bundestag angenommen wird, ändert sich im Bereich des 
Bayerischen Gros- und Auflenhandels an der Urlaubsregelung 
im wesentlichen nichts. Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion 
geht demgegenübér weit über unsere tarifliche Regelung hinaus. 
Bei den Mehr'heitsverhältnissen im Bundestag ist anzunehmen, 
dafi die SPD mit ihren Vorstellungen nicht durchdringt. Aus 
guten Gründen vertreten wir die Auffassung, dafi in einem 
Urlaubsgesefz nur Vorschriften über den für alle Wirtschafts -
zweige möglichen Mindeslurlaub enthalten sein können. 
Zu Ihrer Information geben wir Ihnen eine Ubersicht über die 

wichtigsten Bestimmungen der Gesetzentwürfe von CDU/CSU 
und SPD: 

1. Dauer des Urlaubs 

a) CDU/CSU: Mindesturlaub 15 Werktage, Erhöhung auf 18 
Werktage nach Vollendung des 34. Lebensjahres oder 5-
jähriger Dauer des Arbeitsverhältnisses beim gleichen 
Arbeitgeber. 

ib) SPD: Mindesturlaub 18 Werktage. 
Wie die SPD am 23.2. 1962 angekündigt hat, soll in einige 
Jahren eine Erhöhung auf 24 Werktage Mindesfurlaub vor -
genommen werden. 

2. Urlaubsabgeltung 

CDU/CSU und SPD: Die Abgeltung des Urlaubs ist statthaft, 
wenn er wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht 
mehr als Freizeit gewährt werden kann. 

a) CDU/CSU: Das gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer durch 
eigenes Verschulden aus einem Grund' entlassen worden 
ist, der eine fristlose Kündigung rechtfertigt, oder wenn 
er das Arbeitsverhältnis unberechtigt vorzeitig gelöst hat. 

b) SPD: Der Anspruch auf Urlaubsabgeltung besteht in diesem 
Falle unabhängig davon, aus welchen Gründen die Be -
endigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt. (Dies würde be -
deuten, dat1 der Arbeitnehmer sich alles erlauben könnte 
und trotzdem den Anspruch auf Unlaubsabgelfung behielte.) 

3. Urlaub und Heilverfahren 

CDU/CSU und SPD: Zeiten der Kuren und Heilverfahren, die 
einem Arbeitnehmer von einem Träger der Sozialversiche -
rung oder anderen Stellen gewährt werden, dürfen (CDU/ 
CSU: ohne Zustimmung des Arbeitnehmers) auf den Urlaub 
nicht angerechnet werden. 

4. Inkrafttreten 

CDU/CSU: 1. 1. 1963 
SPD: 1. 1. 1962 

Sozialversicherung 

Beschäftigung von Jugendlichen 
am Samstag in der 5 -Tage-Woche (61) 

(j) In Artikel 163 Heft 10/1961 berichteten wir darüber, da15 d'as 
BundesverwaItungsgertchf in einem anhängigen Verfahren d'en 
Werkunterricht am arbeitsfreien Samstag für Jugendliche unter 
18 Jahren verboten hat. Durch d'as angeführte Urteil ist diese 
Frage offenbar noch nicht endgültig entschieden. Am 15. Januar 
1962 hat nämlich das Berliner Oberverwaltungsgericht die von 
uns vertretene Rechtsauffassung im vollen Umfang bestätigt, dat1 
das Jugendarbeitsschutzgesetz nur die Beschäffigungsdauer, 
nicht aber die zeitliche Lage der Beschäftigung festlege. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da des Land Berlin zwischen -
zeitlich Revision beim Bundesverwalt'ungsgenicht eingelegt hat. 
Wir werden Ihnen zu gegebener Zeit wieder berichten. 
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Die Leistung entscheidet 

Im Wettbewerb zählt die besondere Leistung; sie 
und die Bewährung führen zu dauerndem Erfolg. 
Aus diesen Gründen entscheiden sich immer mehr 
Unternehmer für Lastwagen von Mercedes-Benz. 
Die Zulassungsziffern der Bundesrepublik 1961 
beweisen es: fast jeder zweite LKW über 6t 
zulässigem Gesamtgewicht trägt den Mercedes -
Stern. Die Wagen werden bevorzugt, weil sie die 
wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgrei- 

chen Einsatz erfüllen: sie sind robust, wirtschaftlich 
und zuverlässig für viele Jahre. So ist der Erfolg 
der Fahrzeuge zugleich der Erfolg ihrer Käufer. Den 
Nutzen aus dieser Erfahrung kann jeder ziehen, 
der transportieren muß: Das breite Nutzfahrzeug -
Programm der Daimler-Benz AG bietet für jede Auf -
gabe den passenden Wagen, von 1,75 bis 9 t Nutz -
last, mit Motorleistungen von 50 bis 200 PS. Ausführ -
liches Informations -Material liegt immer fürSie bereit. 

I R C E D E - R lE: iv z 

( ) Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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Sozialversicherungsrechtliche Behandlung 
von Urlaubsabgeltungen ' (62) 

(j) Die Spitzenverbände der Krankenversicherung vertreten 
ebenso wie das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
die Auffassung, daf eine nach Beendigung des Beschäftigungs -
verhältnisses gewährte Urlaubsabgeltung in der Sozialversiche -
rung beifragsfrei bleibt. Sie haben dabei im einzelnen folgende 
Empfehlung ausgesprochen: 
I. Urlaubsabgelfungen, die während eines bestehenden Be -

schäftigungsverhältnisses gezahlt werden, unterliegen der 
Beitragspflicht in der Sozialversicherung (Urteil des BSG vom 
15. 10. 1957). -

2. Urlaubsabgeltungen, die wegen Ablauf eines Beschäftigungs -
verhältnisses gezahlt werden, unterliegen nicht der Beitrags -
pflicht in der Sozialversicherung und zwar auch dann nicht, 
wenn die Urlaubsabgeltung bereits am letzten Tage des Be -
schäftigungsverhältnisses ausgezahlt wird. 

3. Verlängert sich jedoch das Beschäffigungsverhälfnis um die 
Zeit des noch zustehenden Urlaubs, d. h. wenn sich Arbeit -
geber und Arbeitnehmer darüber einig sind, daF für die Dauer 
des noch offenen Urlaubsanspruches Dienstbereitschaff seitens 
dés Arbeitnehmers besteht, und der Arbeitgeber unter Um -
ständen von seiner Verfügungsmacht Gebrauch machen kann, 
so handelt es sich nicht um eine Urlaubsabgeltung sondern 
um Urlaubsgeld, das der Beitragspflicht in der Sozialver -
sicherung unterliegt. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Kündigung aus ,,Anlaß" der Krankheit 
des Arbeitnehmers (63) 

(j) Nach § 3 Abs. I Arbeiferkrankheitsgesetz wird der Anspruch 
auf den ZuschuF zum Krankengeld nicht dadurch berührt, daly 
der Arbeitgeber d'as Arbeitsverhältnis aus AnlaF der Arbeits -
unfähigkeit des Arbeitnehmers kündigt; es handelt sich dabei um 
eine Ausnahmeregelung von dem allgemeinen Grundsatz, daF 
der Anspruch des Arbeiters auf Zuschufzahlung mit der Be -
endigung des DiePisfverhältnisses erlischt. Was unter dem Begriff 
„aus Anlaf der Arbeitsunfähigkeit anzusehen ist, hat das Bun -
desarbeitsgericht in seinem Urteil vom 6. 10. 1961 - AZR 349/60 -

in den Entscheidungsgründen wie folgt ausgeführt: 
„Eine Kündigung aus ,,Anlaf" der Arbeitsunfähigkeit liegt 

dann vor, wenn diese Arbeitsunfähigkeit den entscheidenden 
Ansfof für den Arbeitgeber zum Ausspruch der Kündigung ge -
geben hat. 
Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, daf eine Kündigung 

aus „Anlaf" der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht 
schon dann vorliegt, wenn die Kündigung zwar in einem ge -
wissen Zusammenhang mit der Krankheit steht, durch diese die 
Kündigung allein jedoch noch nicht ausgelöst worden ist, sondern 
erst durch das Hinzutreten anderer Umstände. 

Zeitliche Lage des Urlaubs in Betrieben 
ohne gültig gewählten Betriebsrat (64) 

(j) In Betrieben, in denen kein gültig gewählter Betriebsrat 
besteht, ist der Arbeitgeber befugt, soweit nicht anderweitige, 
gesetzliche, kollektivrechtliche oder einzelvertragliche Rege -
lungen bestehen, die zeitliche Lage des Urlaubs der Arbeit -
nehmer kraft seines Direktionsrechtes zu bestimmen. Dem Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts vom 12. 10. 1961 - 5 AZR 423/60 
entnehmen wir folgende 1eitsä+ze: 
1. Besteht in einem betriebsratspflichtigen Betrieb kein gültig 

gewählter Betriebsrat, so ist für die Anwendung des § 56 
Abs. 1 c Betriebsverfassungsgesetz über die Mitbestimmung 
des Betriebsrats bei der Aufstellung eines Urlaubsplans kein 

Raum. Soweit Gesetz, Betriebsvereinbarung oder Einzel -
arbeitsvertrag nichts anderes bestimmen, ist der Arbeitgeber 
kraft seines Direktionsrechts befugt, die zeitliche Lage des 
Urlaubs der Arbeitnehmer zu bestimmen. Dies gilt auch für 
Betriebsferien. 

2. Die Festlegung des Urlaubs durch den Arbeitgeber kraft 
seines Direktionsrechts hat gemä'f § 315 Abs. 1 BOB nach 
billigem Ermessen zu erfolgen. Dabei muf der Arbeitgeber 
das Interesse des Arbeitnehmers an einer von diesem ge -
wünschten Urlaubszeit gegenüber seinen eigenen Interessen 
an einer bestimmten Urlaubszeit objektiv abwägen und bei 
der von ihm zu treffenden Entscheidung alle in Betracht 
kommenden Umstände berücksichtigen. 

Berufsausbildung 
und -förderung 

Lehrling - in die Küche (65) 

(la) Wie wir feststellten, ist manches Mitglied nicht wenig er -
staunt gewesen, als es hörte, daf seine weiblichen Lehrlinge 
nun auch in „Kunst und Geheimnis der Hauswirtschaft' einge -
weiht werden sollen. Nicht der Gedanke dürfte dabei Ver -
wunderung ausgelöst haben, daf) ein junges Mädchen von heute 
sich - treu in den Fuf)sfapfen v o n Mutter und Grofrnutter - 

auf spätere Aufgaben für Heim und Eamilie vorbereitet. Das ist 
gut so. Vielmehr mag das Staunen wohl durch die Umstände 
ausgelöst sein, die unserem kaufmännischen Nachwuchs zur 
Meisterschaft in Haus und Küche verhelfen sollen: der hauswirt -
schafiUche Uni errichi ist Bestandteil der beruflichen Ausbildung. 

VeranlaFf durch wiederholte Anfragen aus Mitgliedskreisen 
haben wir uns deshalb einmal die rechtlichen Grundlagen für 
die Einführung des hauswirtschaftlichen Unterrichts für weib -
liche kaufmännische Lehrlinge in den Berufsschulen angesehen 
und folgendes festgestellt: 

In den Richtlinien für den Unterricht an den bayerischen Be -
rufsschulen wird als Aufgabe der Berufsschule das Bestreben 
bezeichnet, die von der bayerischen Verfassung für alle Schulen 
verbindlich festgelegten Bildungsziele zu verwirklichen. Artikel 
131 (4) der Verfassung des Freisfaafes Bayern von 1946 besagt 
nun, daf die Mädchen nicht nur in allgemeinbildenden und 
fachlich ausgerichteten Fächern, sondern auch in der Säuglings -
pflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders unter -
richtet werden sollen. 

Wiederholt erhobener Forderungen im bayerischen Landtag 
zufolge erging deshalb nach eingehenden Besprechungen der 
damit befaf)ten Referenten eine Entschlief)ung, mit der die Re -
gierungen angewiesen wurden, darauf zu sehen, daf sowohl bei 
gewerblichen und kaufmännischen Lehrlingen wie auch bei An -
lernlingen im 3. Berufsschuljahr Hauswirtschaftlicher Unterricht 
als Pflichtunterricht eingeführt wird. Auf Grund dieser Ent -
schlief3ung wurden vom Schuireferaf der Landeshauptstadt 
München die zur Durchführung dieses Unterrichts notwen -
digen Vorbereitungen Zug um Zug getroffen. Da im Rahmen der 
von zuständigen Stellen geführten Verhandlungen eine Kürzung 
des Berufsschul-Unterrichts abgelehnt wurde, hat man sich ent -
schlossen, für den hauswirtschaftlichen Unterricht statt der sonst 
üblichen 6 Stunden auf 6 Monate nur 5 Stunden an 10 Wochen -
tagen anzusetzen. 
Wir wollen also nochmals zusammenfassen: Für weibliche 

Lehrlinge und Anlernlinge der gewerblichen wie auch der kauf -
männischen Richtung ist hauswirtschaftlicher Unterricht ein 
Pflichtfach, von dem keine Schülerin befreit werden kann. 

B EI LAGEN HINWEIS 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospektblatt der Firma FRIEDEN GmbH 
über den Fakfurierautomafen Computyper CTB bei, um dessen 
Beachtung wir unsere Mitglieder bitten. 
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,,Bürokaufmann" jetzt anerkannt 

(la) Ergänzend zu Artikel 37 in Heft 3 über die Neuordnung 
kaufmännisch-verwaltender Tätigkeiten feilen wir mit, del3 der 
Bundesminister für Wirtschaft unter dem 12. 3. 1962 das neu -
geschaffene Berufsbild ,,Bürokaufmann' mit einer Lehrzeit vn 
drei Jahren anerkain 1 nf hat. Damit können also zum Hauptein -
stellungstermin am 1.9. 1962 Lehrverträge entsprechend dem 
neuen Berufsbild abgeschlossen werden. Das Berufsbild „Büro -
kaufmann sowie' Berufsbildungsplan und Prüfungsanforderungen 
sind durch den Bertelsmann Verlag KG Bielefeld, zu beziehen. 
Dort können im übrigen auch Ordnungsmittel für die Berufs -
ausbildung im Grol3- und 4u13enhande1 bestellt werden. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Entwurf eines Genossenschaftsgesetzes (66) 

Am 2April 1962 berief der Genossenschaffsatjsschuf 
des Gesamtverbandes über den kürzlich vom Bundes -
Justizministerium vorgelegter Entwurf eines Genossenschafts -
gesetzes. Da es bei dieser ersten Beratung wegen der umfang -
reichen Änderungen, die seitens des Bundesjustizministeriums 
vorgeschlagen worden sind, und angesichts der euF3erordent -
lichen Kompliziertheit der Materie nicht möglich war, alle Einzel -
heiten zu behandeln, wurde ein Gremium aus sechs Juristen von 
GroFhandelsverbänden, darunter dem Hauplgeschäftsführer un -
seres Landesverbandes, H. Pirang, gebildet, das eine Stellung -
nahme des Gesamtverbandes erarbeiten soll. 

Verbandsnachrichten (67) 
— 

I. Ernährungshandel frai zusammen: 

(sr) Schneller als erwartet gewinnt die europäische Wirtschafts -
gemeinschaft Gestalt. Diese Entwicklung stellt den Grol3handel 
vor eine völlig neue Situation. Schwierige Aufgaben sind zu 
lösen, aber es bieten sich dem GroFhandel auch grofje und 
völlig neue Möglichkeiten. 

Einer der Schwerpunkte der Entwicklung der EWG liegt auf 
dem Agrarsektor. Es zeichnet sich in der gesamten Agrarwirt -
schaft - und damit auch im Ernährungshandel - ein Struktur -
wandel ab, der eng mit den Bemühungen zu einer Rationalisie -
rung des gesamten Absatzweges landwirtschaftlicher Produkte 
verbunden ist, nachdem die deutsche Agrarwirtschaft mehr und 
mehr dem Druck der teilweise billiger produzierenden und an -
bietenden ausländischen Konkurrenten ausgesetzt ist. Schlag -
worte wie „vertikale Integration" und „Ausbau der 
-Vermarktungseinrichtungen:"werden in diesem Zu -
sammenhang immer wieder genannt, wobei in weiten Kreisen 
auch der Betroffenen keineswegs Klarheit darüber besteht, was 
hierunter zu verstehen ist, geschweige denn klare Vorstellungen 
über die zu treffenden Maflnahmen und deren Auswirkungen 
vorhanden sind'. 

Für d'en freien Ernährungshandel sind diese Fragen weiterhin 
im Zusammenhang mit der Entwicklung des Genossenschafis -
wesens zu sehen. Das bedeutet, dat3 es für den freien Ernäh -
rungshand -el eine Existenzfrage bedeutet, gegenüber den ge -
nossenschaftlichen Wettbewerbern gleiche Start- und Wett -
bewerbsbedingungen gerade auch in diesen wichtigen Fragen 
zu erhalten. 

Der Landesverband des Bayerischen GroF3- und AuF)enha'ndels 
hat in seiner Eigenschaft als berufener Vertreter der Interessen 
des gesamten Grol3handels immer schon - beispielsweise in 
unserem eigenen Genossenschaftsausschul3 - diese 
Problematik sorgfältig beobachtet und alle Bemühungen zur 
Klärung und Unterstützung der Position des freien Ernährungs- 
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ERFAHRUNG 
besitzt jeder Unternehmer! Reicht sie aber 
aus, um alle betrieblichen Mängel zu er -
kennen2 ist es nicht am schwersten, die 
eigenen Fehler zu sehen und auszumer -
zen? 

BRINGT.... 
nicht jeder Tag neue Probleme, die er be -
wältigen muß? Sind es steigende Kosten, 
sinkende Rentabilität, Personalmangel, 
verminderte Leistungen, erhöhte Bearbei -
tungszeiten, räumliche Schwierigkeiten 
Einsatzmöglichkeiten maschineller Hilfs -
mittel, Uberwachung des Sortiments, Kon -
trolle und Steuerung der Abläufe? 

ERFOLG! 
haben setzt ein klares, Ziel und sicheres 
Handeln voraus. Die moderne Unterneh -
mensführung findet den Weg zum wirt -
schaftlichen Erfolg auf der Grundlage 
einer rationell aufbauenden, planenden 
und lenkenden Organisation. 

Wir kennen die Praxis des Großhandels 
aus jahrelanger Beratungstitigkeit. 

- UnsereBeratersind Spezialisten in allen 
Fragen der Organisation und Unter -
nehmensführung im Großhandel. 

BAYERISCHER GROSSHANDELS 
BERATUNGSDIENST GMBH. 
MÛNCHEN 2 . OTTOSTRASSE 7/1V . TEL. 557701 

Wir erteilen auch gerne Auskunft über die 
Durchführung von verbilligten Betriebs -
beratungen.
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handels unternommen. Deshalb freuen wir uns besonders, daF 
auf Anregung verschiedener uns korporativ angeschlossener Er -
nährungsfachverbände ein ,,runder Tisch" geschaffen wurde, an 
dem die Ernährungsverbände gemeinsam mit unserem Landes -
verband diese Probleme angreifen wollen. Nur durch eine Zu -
sammenfassung seiner Kräfte kann der Ernährungshandel hier 
zu einer wirksamen Aktion kommen, die angesichts der Ver -
schärfung der Situation Erfolg verspricht. 

II. 
(la) Auf der Tagesordnung der letzten Sitzung des Ausschusses 
für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförderung am 20. 3. 1962 
standen diesmal aktuelle betriebswirtschaftliche Pro -
bleme. Neben Fragen der verschiedensten Kalkulationsmetho -
den wurden u. a. spezielle Punkte zur Planung der Unternehmens -
leitung erörtert, die in der nächsten Sitzung weiter behandelt 
werden sollen. 

Der Ausschu befabte sich auberdem mit Vordispositionen zu 
berufsfördernden Veranstaltungen für Führungs -
kräfte im GroFhandel und empfahl verschiedene Mainahmen 
zur Koordinierung des Berufsschulunterrichts mit der betrieb -
lichen Praxis. 

III. Ehrenamtliche Tätigkeit 
Die begrüfenswerte Tatsache, daf viele unserer Mitglieder 

auFer ihrer starken beruflichen Inanspruchnahme in den ver -
schiedensten Gremien und Institutionen ehrenamtlich tätig sind, 
veranlalt uns, dies einmal in Form eines Katalogs festzuhalten. 
Wir bitten deshalb alle - in irgendeiner Form ehrenamtlich 

tätige - Mitglieder um ihre Unterstützung bzw. um Mitteilung 
über die von ihnen bekleideten Ehrenämter. 

Verkehr 

Statistik über den Güternahverkehr (68) 

Im Güterverkeht mit Lastkraftwagen liegen bis heute noch 
keine konkreten Angaben über die Leistung der eingesetzten 
Fahrzeuge im Güternahverkehr vor. Diese Lücke soll nun erst -
malig durch eine Erhebung, die das Statistische Bundesamt 
durchführt, geschlossen werden. 

Im Leute der nächsten fünf Monate wird einem repräsentativ 
ermittelten Kreis von Fahrzeughaltern (der ohne Mitwirkung der 
Verbände ausgewählt wurde I) ein Erhebungsbogen zugehen. 
Die Mühe zur Ermittlung der gewünschten Angaben ist nicht 
sehr grol3. Der erbetene Bericht erstreckt sich lediglich auf eine 
Einsatzwoche des ausgewählten Fahrzeuges und dürfte unter 
Zuhilfenahme der betriebsüblichen Aufzeichnungen keine Be -
lastung des Betriebes mit sich bringen. Es werden die zurück -
gelegten Kilometer, die transportierte Gütermenge und die Art 
des Transportgutes erteIlt. 
«Wir bitten alle zur Berichterstattung angeschriebenen Mitglie -

der um ihre Mitarbeit. Sie werden hier durch ihre Angaben zu 
der dringend nötigen Klärung vieler verkehrspolitischer Probleme 
beitragen. 

Kreditwesen 

Kredite für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegssachgeschädigte (69) 

(p) Nach den nunmehr herausgekommenen bei den Geschäfts -
stellen des Landesverbandes einzusehenden Richtlinien der 
Lasfenausgleichsbank (Bad Godesberg, Lessingstrafe 4) werden 
aus dem lnvestifionskredifprogramm 1962 Kredite für den Auf -
und Ausbau, die Rationalisierung und Modernisierung kleiner 
und mittlerer Unternehmen von Vertriebenen, Flüchtlingen und 
Kriegssachgeschädigten gewährt. 

Bei Krediten für Kriegssachgeschädigte;ist Voraussetzung, daf 
diese Kriegssachschäden in beträchtlichem Umfang am Betriebs -
vermögen erlitten haben. 

Betriebe in Zonenrandgebieten sollen bevorzugt berücksich -
tigt werden. 

Eine Kreditgewährung darf nicht erfolgen, wenn es dem An -
tragsteller möglich ist, ein Bankdarlehen zu normalen Bediigun -
ggen aufzunehmen. 
Der Einzelkredif Soll 100000,— DM nicht übersteigen. 
Die Lastenausgleichsbank übernimmt lediglich die Refinanzie -

rung für einen dem Antragsteller von seiner Hausbank einzu -
räumenden Kredit. 

Der Zinssatz beträgt 40/o p.a. (bei Krediten an Kriegssach -
geschädigte unter der Voraussetzung, daF3 Kapitalsfruktur und 
Ertragslage als Folge des Kriegssachschadens noch nicht ge -
festigt sind). 

Für Unternehmen, die nach Kapitalsiruktur und Ertragslage 
höhere Zinsen aufbringen können, beträgt der Zinssatz 6 0 /6 pa. 

Dieser Zinssatz von 60/o ermäfigt sich für Unternehmen mit 
Sitz in den von der Bundesregierung anerkannten Sanierungs -
und Zonenrandgebieten sowie zentralen Orten in ländlichen, 
schwach strukturierten Gebieten auf 50/0 pa. 

Die Hausbank kann eine Bearbeitungsgebühr bis zu 1 0 /6 der 
Kreditsumme in Rechnung stellen, mit der alle Nebenkosten 
abgegolten werden. 

Die Laufzeit der Kredite beträgt 8— 17 Jahre. 
Kreditinferessenfen haben an ihre Hausbank formlose Anträge 

in 3-facher Ausfertigung zu richten, in denen neben kurzen An -
gaben über Art, Umfang und Entwicklung des Unternehmens 
- Bilanz, Gewinn- und Verlus+rechnung sowie Umsatzzahlen 
sind beizufügen - Einzelheiten über das beabsichtigte Vor -
haben und seine Finanzierung, die Höhe und die Absicherung 
des Kredites sowie den Nachweis der Geschädigteneigenschaft 
zu machen sind. 

Bayerisches Zinszuschußprogramm 1962 (70) 

(p) Das von uns bereits in Art. 197 (Heft 11/1961) bzw. Art. 25 
- Ziff. 1, am Ende - (Heft 2/1962) angekündigte Refinanzie -
rungsprogramm 1962 der Bayerischen Landesanstalt für Aufbau -
finanzierung sowie die dazugehörigen Richtlinien des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums sind nunmehr erlassen worden. 

Da, wie schon beim Programm 1961, sicherlich allseits sehr 
gro13e5 Interesse besteht, empfehlen wir interessierten Mitglieds -
firmen dringend, umgehend unter Verwendung der bei den Ban -
ken sowie den Geschäftsstellen unseres Landesverbandes er -
hältlichen Formblätter Antrag bei der Hausbank einzureichen. 

Es muf sich um Darlehen für Investitionen zur Leistungssteige -
rung und Rationalisierung (oder aber zur Erleichterung von 
mittelstandspolitisch erwünschten Geschäftsgründungen und 
-übernahmen) handeln. Auch die Bildung eines angemessenen 
eigenen Lagerbestandes kann als Investition anerkannt werden. 

Die Vorhaben, für die die Darlehen bestimmt sind, müssen erst 
nach dem 1. Oktober 1961 begonnen worden sein. Die Gesamt -
finanzierung des Vorhabens muf sichergestellt sein. Das Darlehen 
soll nicht mehr ais 100000,— DM betragen und ist zu einem 
Auszahlungskurs von 1000/0 auszureichen. 
Der Zinssatz beträgt einschlieflich aller Provisionen und son -

stigen Nebenleistungen jährlich 5°/o. Zur Abgeltung aller Neben -
kosten dürfen die Landesanstalt und die Hausbank eine einmalige 
Bearbeitungsgebühr von je 1 Promille des Darlehensbetrages 
berechnen. 

Die Laufzeit des Darlehens beträgt bis zu 10 Jahren (bei der 
Finanzierung eines eisernen Lagerbestandes höchstens 8 Jahre). 

Die Tilgung hat in gleichen halbjährlichen Raten zu erfolgen, 
eine frühere Rückzahlung ist möglich. 

Die Kredite sind nach bankmäl1igen Grundsätzen zu sichern, 
doch kanp bei Fehlen ein e r ausreichenden bankmäF1igen Siche -
rung Bürgschaftsantrag an unsere Kreditgarantiegemeinschaft 
gestellt werden. 

Die Anträge sind in 3-facher Fertigung bei der Hausbank ein -
zureichen. Dem Antrag ist die letzte Jahresbilanz mit Gewinn -
und Verlustrechnung beizufügen. 
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Wird gleichzeitig die Bürgschaft unserer Kreditgararitiegemein -
schaft beantragt, so ist für das Darlehen und die Bürgschaft ein -
heitlich das Antragsformblatt unserer Kreditgarantiegemeinschaft 
für den Handel in Bayern, München 2, Rosenstraf)e 11 in fünf -
tacher Ausfertigung zu verwenden. 

Abschliel3end möchten wir unsere Mitglieder nochmals auf 
diese sehr zinsgünstigen Möglichkeiten verweisen, bei denen 
wie gesagt aber Eile geboten sein dürfte. 

Statistik, Konjunktur und 
Marktentwicklung 

Kostenstrukturstatistik im Großhandel (71) 

(PDH) Auf Grund des Gesetzes über Kostensfrukfurstatisfik vom 
12. 5. 1959 beginnt im Mai 1962 im Bereich des Gro13hande1s die 
Kosfensfrukfurerhebung. Sie wird auf repräsentativer und frei -
williger Grundlage - in regemäligen vierjährigem Turnus - 

nacheinander in allen Bereichen der gewerblichen Wirtschaft 
und bei den freien Berufen durchgeführt. Nachdem die Industrie 
und das Handwerk für des Jahr 1958, das Verkehrsgewerbe und 
ausgewählte freie Berufe für 1959 befragt worden sind, soll nun -
mehr die Erhebung für das Jahr 1960 im Grofhandel durch -
geführt werden. Mit Rücksicht auf die Handels- und Gaststätten -
zählung 1960 wurde die Kostenstrukturerhebung, die für den 
Herbst 1961 geplant war, auf das Frühjahr 1962 verlegt. Die 
Angaben werden wiederum nur zu statistischen Zwecken ver -
wendet, insbesondere zur Sozialprodukfsberechnung, die als 
M,a11s1ab für die wirtschaftliche Leistung der gesamten Volks -
wirtschaft und ihrer einzelnen Bereiche ständig an Bedeutung 
gewonnen hat. 

Die Einzelangaben unterliegen den Geheimhaltungsvorschrif -
ten des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke; die 
Fragebogen werden ohne Firmenanschriften, sondern lediglich 
mit einer Kenn-Nummer versehen. 

Aus arbeits- und kostenmäF1igen Gründen wird nur ein Teil 
der Firmen befragt. Ausgenommen werden Wirtschaftsklassen 
mit geringer Bedeutung und geringen Umsätzen. Die Auswahl 
erfolgt durch die statistischen Ämter ohne Mitwirkung der Ver -
bände. 

Programm des (72) 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

16. 4. 8.10- 8.15 
16. 4. 
16.4. 

19.30-19.45 
20.15-21.00 

17.4. 
18.4. 
19. 4. 
21.4. 

20.45-21.00 
18.15-18.30 
19.35- 19.40 
8.10- 8.15 

21. 4. 19.40-19.45 

24.4. 
25. 4. 

20.45-21.00 
18.15-18.30 

25. 4. 19.20- 19.35 
25.4. 21.30 -22.00 

26. A. 
27.4. 

19.35-19.40 
8.10- 8.15 

27. 4. 18.15-18.30 
27. 4. 18.50-19.00 
28. 4. 8.10- 8.15 
28. 4. 19.40-19.45 

30.4. 
30. 4. 

8.10- 8.15 
19.30-19.45 

Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen - 

Die permanente Reform 
Wirtschaft für Jedermann 

3. Warten auf das (Steuer-) Wunder 
Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
Wirtschaft im Querschnitt 
Die Wirtschaftsglosse der Wache van Rufus Mücke 
Praktische Hinweise 
Bilanz nach ßörsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 
Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
Wirtschaft im Querschnitt 
Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
Hochhaus contra Eigenheim 
Probleme der modernen Siedlungspolitik 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Nürnberg 19.00 Uhr - 

Praktische Hinweise 
Kritik aus erster Hand 
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Außenhandel 

Liniendienste Deutscher Reedereien (73) 

Vom Verband der Deutschen Reeder, Hamburg, ist unter der 
Oberschriff WELTWEIT SCHNELL ZUVERLÄSSIG" eine um -
fassende Broschüre über die Liniendienste deutscher Reedereien 
nach dem Stand vom 1. 1. 1962 herausgegeben worden. 

Da in dieser Broschüre alles Wissenswerte über die von den 
deutschen Reedereien angebotenen Liniendienste enthalten ist, 
können wir deren Gebrauch allen am AuF3enhandel beteiligten 
Firmen nachdrücklichst empfehlen. 

Exemplare dieser Broschüre stehen den daran interessierten 
Firmen bei der Geschäftsstelle unserer Abteilung Auf1enhandel, 
Nürnberg, SandstraF1e 29, kostenlos zur Verfügung. 

Personalien 

Oskar Zinsmeister, München, 65 Jahre alt 

Am 25. 3. 1962 vollendete Herr Oskar Zins meister, Inhaber 
der in Fachkreisen bekannten Beleuchtungskörper-Grol)handlung 
in München, Goethestra1)e 40-42, sein 65. Lebensjahr. 
Der Jubilar kann im Herbst d'. J. auch sein 30 -jähriges Ge -

schäf}sjubiläum feiern. 
Die Firma hat sich aus kleinen Anfängen heraus entwickelt, 

zunächst wurden Installations -Artikel geführt, im Laufe der Zeit 
spezialisierte sich Herr Zinsmeister auf Wohnraum-Leuchten. Zur 
Zeit entsteht am Platze ein Neubau, der im Laufe des Sommers 
in den Parterreräumen von der Firma Zinsmeister bezogen wer -
den kann. 

Maffhus Klughardt, Nürnberg t 
Am 6. März 1962 verstarb im Alter von 88 Jahren der Senior -

chef unserer Mitgliedsfirma Matthäus Klughardt, Eisen- und 
M.etallwarengroFhand 1 lung in Nürnberg, Herr Matthäus Klughard.f. 

Der Verstorbene erhielt seine berufliche, qualifizierte Aus -
bildung Ende des vorigen Jahrhunderts in Braunschweig, London 
und Paris. Im Jahre 1901 gründete er in Nürnberg seine eigene 
Firma, die er zusammen mit seinen Söhnen Christian und Hans 
durch unermüdliche Schaffenskraft zu ihrer heutigen GröF5e und 
Bedeutung führte. 

Ihm war es noch vergönnt, vor kurzem das 60 -jährige Betriebs -
jubiläum seines Lebenswerkes mitzufeiern. 
Wir verloren mit Herrn Matthäus Klughardf ein treues Mitglied, 

dem ein bleibendes Gedenken sicher ist. 

9 
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75 Jahre Fa. Zoilner & Rummel, Würzburg 
Unsere Mitgliedsfirma Zoilner & Rummel, Installationsartikel -

und Eisenwarengroihandlung i n Würzburg, konnte kürzlich auf 
ein 75jähriges Bestehen zurückblicken. 

Im Jahre 1886 eröffnete Josef Zoilner eine Eisenwarengrof)-
handlung, in die er schon bald seinen Neffen, Hans Rummel, 
aufnahm. Die Firma, die bis heute :im Familienbesitz ge-i 
blieben ist, entwickelte sich dank der Initiative der jeweiligen 
Inhaber stetig aufwärts und entfaltete sich zu einem Unterneh -
men, das sich heute des gröf)ten Ansehens innerhalb seiner 
Branche und innerhalb des bayerischen GroF3handels erfreut. 
Wir beglückwünschen unsere treue Mitgliedsfirma zu ihrem 75-
jährigen Jubiläum und wünschen ihr und ihren Inhabern weiterhin 
stolze Fortentwicklung. 

Nikolaus Hofmann, Würzburg f 
Am 13. 3. 1962 verschied im 82. Lebensjahr Herr Nikolaus Hof -

mann, der Seniorchef unserer Mitgliedsfirma W a f f e n - 
Frankonia in Würzburg. Mit ihm verstarb eine starke Persön -
lichkeit, die in zielstrebiger und niemals ermüdender Tätigkeit 
das Unternehmen, das 1907 in seinem Geburtsort Eichfeld bei 
Volkach gegründet und 1919 nach Würzburg verlegt wurde, zu 
höchstem Ansehen emporführen konnte. Die Firma Waffen -
Frankonia ist heute das gröi{e Waffenspezialgeschäff 
Europas. 

Herrn Nikolaus Hofmann, der allzeit den Belangen des Bayer. 
Grof- und AuF3enhandels sehr aufgeschlossen gegenüberstand, 
werden wir stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Grol3es Verdienstkreuz mit Stern für Dr. Fricke 

Der Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke verlieh das Grole 
Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland an Dr. Otto FRICKE, Goslar, Präsident des Gesamt -
verbandes des Deutschen Grat3- und Auf3enhandels. Bundes -
minister für Wirtschaft Prof. Dr. Ludwig Erhard hat in Anwesen -
heit der stellvertretenden Vorsitzenden des Gesarntverbandes, 
darunter des Vorsitzenden unseres Landesverban -
des, Herrn Braun, Dr. Otto Fricke am 4. April 1962 diese hohe 
Auszeichnung überreicht. Bei diieser Gelegenheit würdigte Mi -
nister Erhard die grof)en Verdienste Dr. Frickes um den Wieder -
aufbau der deutschen Wirtschaft. Dr. Fricke war von 1948 bis 
1950 rüledersächsischer Wirtschaftsminister und arbeitete mat) -
gebend an der Oberwindung der Kriegsschäden und der Be -
endigung der Demontagen mit. Er stellte seine Arbeitskraft und 
grofen Erfahrungen zahlreichen wirtschaftlichen und politischen 
Organisationen zur Verfügung. 
An die Ordensleihung schiof) sich ein gemeinsames Abend -

essen mut regem Gedankenaustausch mit leitenden Persönlich -
keiten des Wirtschaftsministeriums und des Bundestages an. 

Alois Schaefer, Augsburg - 50 Jahre im Beruf 
Ein Jubiläum besonderer Art konnte Herr Alois Schaefer, Mit -

inhaber unserer Mitgliedsfirma Brüder Schaefer Garn-, Textil -
und Kurzwarengrof)handlung in Augsburg, am 1. April ds. J. be -
gehen. An diesem Tage waren 50 Jahre vergangen, seit er in die 
damalige Firma Neuburger & Lämmle Nachf. eingetreten ist. Sein 
Chef erkannte bald die hervorragenden Eigenschaften seines 
Mitarbeiters und schaltete ihn mehr und mehr in die Geschäfts -
führung ein. Am 1. Juli 1922 nahm er ihn als Teilhaber in sein. 
Geschäft, das er ihm dann im Jahre 1930 als Alleininhaber über -
lief). Im Jahre 1933 wandelte Herr Alois Schaefer die Firma in 
eine offene Handelsgesellschaft um, indem er seinen Bruder, 
Herrn August Schaefer, der ebenfalls schon über ein Jahrzehnt 
in der Firma tätig war, als Teilhaber aufnahm. In beispielhafter 
Zusammenarbeit mit seinem Bruder konnte Herr Alois Schaefer 
das Grof)handelsunfernehmen über alle Schwierigkeiten hinweg 
zu einem führenden Betrieb seines Fachzweigs entwickeln. Die 
erfolgreiche kaufmännische Tätigkeit dies Jubilars und seine viel -
seitige ehrenamtliche Mitarbeit in wirtschaftlichen Organisationen 

haben wir schon wiederholt in unserer Verbandszeitschrift ge -
würdigt. Herr Alois Schaefer steht auch heute noch an der Spitze 
des Unternehmens, das als sein Lebenswerk bezeichnet werde 
darf. Unserem Landesverband und seinem Fachzweig Textil ist 
der Jubilar seit Gründung des Verbandes auf das engste ver -
bunden und aktiv am Verbandsleben, nicht zuletzt als hoch -
geschätztes Mitglied des Fachausschusses Textil, stets rege be -
teiligt. Wir wünschen dem Jubilar persönliches Wohlergehen für 
viele Jahre und seinem Unternehmen eine gesunde Weiter -
entwicklung. 

50 Jahre Richter & Frenzel GmbH., Augsburg 
Ihr 50 -jähriges Geschäftsjubiläum konnte am 1. April ds. J. 

unsere Mitgliedsfirrna Richter & Frenzel GmbH., Handel mit 
sanitären Einrich+ungsgegenständen, Kanal-, Gas-, Dampf- und 
Wasserleifungsartikein, Augsburg, feiern. 

Emuil Richter und Ernst Frenzel, zwei Männer mit seltenem 
Weitblick und umfassendem Können, hervorgegangen aus einem 
der ersten Herstellerwerke für Badewannen, Sanitätsguf), Röhren 
etc., gründeten im Jahre 1895 in Nürnberg die Firma Richter & 
Frenzel, Grof)handlung für sanitären Installationsbedarf. Weitere 
Geschäfte eröffneten sie in München und Erfurt. Am 1 April 1912 
erwarb Richter & Frenzel in Augsburg am Hu'noldsgraben die 
Grundstücke des Brauereigartens ‚zum Blauen Krügle" und er -
öffnete dort eine vierte Niederlassung. 
Wie alle Niederlassungen des Unternehmens Richter & Frenzel 

entwickelte sich auch der Augsburger Betrieb unter der Führung 
bewährter und erfahrener Kaufleute zu einer der bedeutendsten 
und angesehensten Grot3hand'lungen des sanitären Fachhandels 
im schwäbischen Raum. 

Wir wünschen dem Unternehmen eine gesunde Weiter -
entwicklung. 

Eugen Hummel, Augsburg t 
Einen schweren Verlust hat anfangs April ds. J. unsere Mit -

gliedsfirma Karl Hummel, Grohandl'ung in Heimtextilien, Pol -
sterer- und Sattlerbedarf, Augsburg, durch den Tod ihres Teil -
habers und Seniorchefs, des Herrn Eugen H'umrn'et, erlitten. 
In harmonischer Zusammenarbeit mit seinem Bruder, Herrn Karl 
Hummel sen., der im Jahre 1947 starb und seit dessen Tod mit 
Herrn Karl Hummel jun. hat der Verstorbene sein Wissen und 
Können mit Erfolg eingesetzt, um den seit dem Jahre 1920 be -
stehenden GrohandeIsbetrieb zu entwickeln und allen Wider -
wärtigkeiten zum Trotz zu einem angesehenen Unternehmen in 
seiner Branche auszubauen. Dem' Verstorbenen ist ein ehrendes 
Gedenken aller sicher, die ihn gekannt haben. 

Buchbesprechung 

„Der Großhandel in der westdeutschen Wirtschaft" von Erich B a t z e r. 
Schriftenreihe des IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung, München 1962. 
184 S. mit 101 Tabellen und 19 Schaubildern, Preis: DM 33,60. Verlag: 
IDuncker & Humblot, Berlin. 

Als Ergebnis einer umfangreichen Untersuchung des IFO-Institutes für 
Wirtschaftsforschung Ober Leistungen, Struktur und Entwicklung des west -
deutschen Großhandels wurde diese Studie im Rahmen der Forschungs -
arbeiten für den Großhandel mit finanzieller Unterstützung des Gesamt -
verbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels und des Bundeswirt -
schaftsministeriums ausgearbeitet. Die Schrift bringt eine sorgfältige Zu -
sammenstellung aller bekannten Daten und Ziffern über den Großhandel 
und vermittelt damit ein genaues Bild der Entwicklung des deutschen 
Großhandels im Verlauf der letzten 10 Jahre. Sie untermauert den Schluß, 
daß der Großhandel insgesamt gesehen seine Position in der Marktwirt -
schaft gehalten hat, daß es ihm gelang, sich den wechselnden Situationen 
anzupassen und daß er nach wie vor (umsatzmäßig an der zweiten Stelle 
stehend) ein beachtlicher Faktor in der deutschen Wirtschaft geblieben Ist. 

Wir haben mit dem Verlag vereinbart, daß bel einem Bezug über unsere 
Hauptgeschöftsstelle München lediglich der Selbstkosten. und Druckpreis 
in Höhe von DM 25,20 in Rechnung gestellt wird. Mitgliedsfirmen, die 
hiervon Gebrauch machen wollen, bitten wir, ihre Bestellung u mg e h e n d 
an uns zu richten. 

Mitarbeiter dieser Nummer: i = RA Jaumann, la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pfrang, PDH = Pressedienst des Handels sr = Dipl. Kfm. Sauter 

Er s cheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß. und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße 7. 
Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. 
Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift Ist bei Einzelmitgliedern unseres Landesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck: Buchdruckerei J. Bierl, 

München 13, Zieblandstral3e 4, Telefon 22 17 13
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Arbeitgeberfragen 

Dreifache Macht der Gewerkschaften (74) 

(j) in der Zeitschrift „Gesellschaftspolitische Kommentare" (Nr. 
24/1961) schreibt Prof. Götz Briefs: „Wo die „klassische Ge -
werkschaft" des 19. Jahrhunderts eine abhängige Variable war, 
ist die „befestigte Gewerkschaft" des 20. Jahrhunderts eine 
relativ unabhängige Variable Im Wirtschaffsproze'F geworden. 
Diese Unabhängigkeit äul3ert sich darin, dat3 dem Staat Verant -
wortung zugeschoben wird' für Arbeitslosigkeit: ein Punkt von 
gröF)ter Bedeutung, denn Arbeitslosigkeit ist eine entscheidende 
Bremse für gewerkschaftliche Aktivität. Heute wird nun die Ver -
antwortung für die „maximale Beschäftigung auf die Regierung 
abgeschoben. Damit ist die Gewerkschaft frei, Macht anzuwen -
den, ohne dat) sie im konkreten Falle durch Arbeitslosigkeit, 
euch wenn sie direkt oder indirekt durch ihre Machtausübung 
entsteht, in Grenzen gehalten wird. Die befestigte Gewerkschaft 
hat ferner dadurch Macht, dai sie eine Art indirekter Mitbe -
stimmung über das Kreditvolumen des Landes ausübt. Durch Ta -
rifabkommen werden Kostenstrukturen gebildet, die die Bank 
hinzunehmen hat. Eine dritte Art der Machtausübung Ist die, daf 
gewerkschaftliche Forderungen das Maf des technisch-wirt -
schaftlichen Fortschritts bestimmen." 

,,Was ist heute sozial"? (75) 

(j) im westdeutschen Rundfunk hefa'f3te sich unlängst Dr. Hans -
Otto Wesemann mit der Frage „Was Ist heute sozial"? 

Herr Dr. Wesemann geht davon aus, dai der Begriff „sozial" 
zu einer Tarnbezeichnung für eine Reihe von Vorgängen gewor -
den sei, die bei genauerem Hinsehen eine andere Beschreibung 
verd'ierLfen. Sie sei auch in Bereichen anzutreffen, in denen 
andere Zwecke „auf gefällige Weise vernebelt" werden sollten. 
Eines dieser Gebiete sei die Frage der sozialen Gerechtigkeit. 
„Wem im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik eine MaF -
naihme nütze oder schade, sei im allgemeinen mit einiger Zu -
verlässigkeit festzustellen. Ob sie dem Prinzip der sozialen Ge -
rechtigkeit entspreche, werde keiner auf der Stelle beantworten 
wollen, der die Werte auf ihren wirklichen Inhalt zu prüfen ge -
neigt sei. Dr. Wesemann stellte die Frage, woher es wohl kom -
men möge, dat) die Verwirklichung von Teilinferessen so gern 
mit dem Mantel eines sozialen Begehrens behängt werde, wäh -
rend das, was wirklich dem Daseinsschutz der Gesamtheit diene, 
fast nie einer solchen Aufmachung für würdig befunden werde, 
wie es z. B. bei der Verhütung des gröt)ten sozialen Verbre -
chens, nämlich einer Inflation, wohl am Platze wäre. Auch habe 
man noch wenig davon erfahren, dat) F or ?d erungen , die die Ent -
stehung eines inflationären Prozesses begünstigen, mit aller 
chärfe als anfisoziai oder asozial bezeichnet worden wären. 

Dat) eine Lohnaufbesserung im Wege eines Kollektivfarifvertra -
ges ein sozialer Fortschritt erster Güte sei, erführen wir alle 
Tage; dat) es eine ebenso begrüt)enswerte soziale Tat der Ar -
beitgeber sei, wenn sie überfarifliche Löhne zahlten, scheine den 
Pächtern des sozialen Fortschritts weniger gut ins Konzept zu 
passen. Und so sei denn auch jede Arbeitszeitverkürzung unbe -
sehen mit sozialem DI gesalbt. Wäre soziales Verhalten auch 
heute noch ein anderer Ausdruck für die Mitverantwortung ge -
genüber allen anderen, so hätte man eigentlich schon bemerken 
müssen, dat) durch diesen Fortschritt für die eine Gruppe zwei -
fellos ein Plus an A,nneh,mlichkeiten, für eine nicht kleine andere 
Gruppe aber ein erheblicher Zuwachs an Lasten erreicht worden 
sei. Der Begriff „sozial" habe anfangs bedeutet, dat) die Ver -
antwortung des einzelnen nicht im engsten Kreise ende, sondern 
weitere Bezirke der Gesellschaft einschiiet3e. Heute neige die 
soziale Rührigkeit dazu, durch eine stets wachsende Ausbreitung 
kollektiver Vorkehrungen den Bereich der individuellen Verant -
wortung immer stärker einzuengen." 

Sozialversicherung 

Beitrags- und Vorschußerhebung der 
Berufsgenossenschaft und Familienaus -
gleichskasse für 1961162 (76) 

(j) Die Grot3handels- und Lagereiberufsgenossenschaft (gesetz -
liche Unfallversicherung) informierte uns über die Beitrags- und 
Vorschut).berechnungen für 1961/62. Die Mitglieder der Grot)-
handels- und Lagereiberufsgenossenschaft und der ihr ange -
schlossenen Famiilienausgleichskasse werden im Mai und Juni 
dieses Jahres die entsprechenden Anforderungen erhalten. Die 
Beiträge und Vorschüsse zur Berufsgenossenschaft und Familien -
ausgleichskasse sind spätestens innerhalb von zwei Wochen nach 
Erhalt der Berechnung zu entrichten. Bei nicht termingerechter 
Zahlung wird' die Grot)handels- und Lagereiberufsgenossenschaft 
de Zwangseinziehung veranlassen. Wegen der damit verbun -
denen Kosten an Zinsen, Mahn- und Einziehungsgebühren sollte 
dies vermieden werden. Um jeden Zweifel auszuschliet)en, weisen 
wir darauf hin, dat) die Mitgliedschaft in der Grot)handels- und 
Lagereiberufsgenossenschaft gesetzlich festgelegt ist und mit der 
Miitgliedschaft im Landesverband des Bayerischen Grot)- und 
Aut)enhandels nichts zu tun hat. 

Liber die Beitrags- und Vorschut)höhe gestatten wir uns, Sie 
wlie folgt zu unterrichten: 

1. Berufsgenossenschaft 

Der Genossenschaftsvorstand hat den Bait ragstut) für 1961 auf 
0,0030 (wie im Vorjahr) für DM 1,— Entgelt bei Gefahrklasse 1 
festgesetzt. Für DM 100,— Entgelt beträgt bei gleicher Gefahr -
klasse mithin der Beitrag DM —,30 und für DM 1000,— Entgelt 
DM 3,—. Bei einer höheren Gefahrklasse ergibt sich der Beitrag 
aus der Multiplikation von Entgelt, Gefahrklasse und Beitragsfut) 
(Beispiel: Beitrag für DM 10000, —,bei Gefahrklasse 3 = 10000 X 
3 X 0,0030 = DM 90,—). 

Der Vorschut) auf den Beitrag für 1962 wurde auf 20 y. H. des 
Beitrages für 1961 (im Vorjahr 331/3 y. H.) festgesetzt. Vn der 
Einforderung des Vorschusses wird jedoch abgesehen, wenn der 
V orsc :h u t) DM 300,- - also d'en Beitrag für 1961 DM 1500,- - 

nicht erreicht. Der Vorschut) wird in voller Höhe bei der nächsten 
Beitragsveranlagung im Frühjahr 1963 auf den Beitrag für das 
Jahr 1962 angerechnet. 

Der Umlagebedarf ist gegenüber dem Vorjahr um rund 11 y. H. 
gestiegen. im wesentlichen ist die Steigerung durch das Zweite 
Gesetz zur vorläufigen Neuregelung von Geldleistungen in der 
gesetzlichen Unfallversicherung" vom 29. 12. 1960 bedingt. Die 
mit diesem Gesetz verbundenen Erhöhungen von Renten und 
anderen Leistungen sowie ferner die ständig steigenden Kosten 
für das Heilverfahren führten zu einer Erhöhung der Unfall -
entschädigungen um über 17 y. H. Trotzdem konnte der Beitrags -
fut) des Vorjahres gehalten und der Vorschut) weiter abgebaut 
werden. Dies ist auf die Steigerung der Beitragseinheiten (um 
10,89 y. H.) in Auswirkung der gegenüber dem Vorjahr höheren 
Jahreslohnsumme (um 12,33 y. H.) zurückzuführen, Für die Bei -
fragsberechnung sind die Beitragseinheifen mat)gebe'nd; sie er -
geben sich aus der Multiplikation der Jahreslohnsummen mit den 
jeweiligen Gefahrklassen. 

Die künftige Beitragsgestaltung wird im wesentlichen von der 
Lohn- und Gehaltsentwicklung sowie von den Aufwendungen 
abhängen, die der Berufsgenossenschaft auf Grund des Unfall -
versicherungs-Neuregelungsgesefzes entstehen. Dieses Gesetz 
wird zum 1. 1. 1963 erwartet. 

2. Familienausgleichskasse 

Der Vorstand der Familiena'usgleic'hskasse hat den Beitrag für 
1961 festgesetzt 

a) für Arbeitnehmer und mithelfende Familienangehörige auf 
0,49 y. H. (1960 0,94 y. H.) der Lohn- und Gehaltssumme 1961 
- Lohnsummenbeitrag -; 
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b) für jeden beitragspflichtigen Selbständigen auf DM 30,- (ent -
sprechend dem vorjährigen Beitrag) - Kopfbeitrag -. 
Zur Deckung der Aufwendungen des laufenden Geschäfts -

jahres werden - wie in den Vorjahren - Vorschüsse erhoben. 
Die Vorschüsse befragen 

a) für Arbeitnehmer und mithelfende Familienangehörige 1,15 v.H. 
(im Vorjahr 0,96 v.H.), 

b) für Selbständige DM 30,- (wie im Vorjahr). 
Die Vorschüsse werden in voller Höhe bei der Beitragsveran -

lagung für 1962 im Frühjahr 1963 angerechnet. Der Lohnsummen 
vorschub für Arbeitnehmer und mithelfende Familienangehörige 
wird nicht erhoben, wenn die Entgeltsumme für 1961 DM 6000, -
nicht übersteigt. -

Der Umlagebedarf 1961 ist gegenüber dem Vorjahr um rund 
40 v. H. geringer. Dies ist nicht auf einen Rückgang der Kinder -
gldaufwendungen zurückzuführen (im Gegenteil, diese sind um 
rund 11 v. H. gestiegen), sondern darauf, dat3 der Vorstand im 
Hinblick auf die voraussichtliche Auflösung der Familienaus -
gleichskassen zum 31. 12. 1962 den gesamten satzungsgemä 
anzusammeln gewesenen Betriebsstock auf die Umlage 1961 an -
gerechnet hat. Dadurch minderte sich der Saldo der Jahresrech -
nung 1961 (= Ausgaben abzüglich Einnahmen) um rund 45. v.H., 
so dab es möglich gewesen Ist, den Beitragsfuf entspreche -id 
von 0,94 y. H. auf 0,49 y. H. zu seren. Die Senkung des Bei -
fragsfuf3es beinhaltet mithin keinen Rückgang der tatsächlichen 
Aufwendungen; sie 'ist vielmehr die Folge, die sich aus dem Ver -
brauch des Betriebsstocks zu Gunsten der Mitglieder ergeben 
hat. 

Die Auflösung des Betriebsstocks bedingte andererseits, daly 
der Vorschuf3 so bemessen werden m'ufte, dat3 er die Aufwen -
dungen des laufenden Kalenderjahres voll deckt. Denn Betriebs -
mittel, die zur Deckung dieses Aufwandes - wie in den Vor -
jahren - mit herangezogen werden könnten, stehen infolge des 
für die Umlage 1961 verbrauchten Betriebsstocks nicht mehr zur 
Verfügung. Hierauf geht es zurück, daf der Vorschuf) von 
0,96 y. H. auf 1,15 y. H. erhöht werden mmuf)te. 

Die Erhöhung des Vorschusses führt im Ergebnis aber nicht zu 
gegenüber dem Vorjahr höheren Belastungen der Unternehmer. 
Dies ergibt sich aus der Summe der Prozentsätze für die Beitrags -
und Vorschuf3einforderung 1961/62. Die Summe aus diesen Pro -
zentsätzen beträgt 1,64 v.H. Gegenüber dem Vorjahr (1,90 v.H.) 
Ist eine Senkung um 13,68 y. H. eingetreten. Diese effektive Min -
derung der Zahlungsverpflichtung der Mitglieder gegenüber 1961 
wäre nach den steigenden Ausgabebeträgen nicht möglich ge -
wesen, wenn der Vorstand noch die Mittel bis zum Eingang der 
Beiträge bis zur nächsten Umlage im Frühjahr 1963 berücksichtigt 
hätte. 

Sollten die Familienausgleichskassen Ende dieses Jahres nicht 
aufgelöst werden, dann müfte die Familienausgleichskasse einen 
Kredit aufnehmen, um den Anschluf3 an die nächste Umlage zu 
erreichen. 

Steuerfragen 

Die finanz- und steuerpolitische Situation -
die Umsatzsteuerreform (77) 

(sr) Ein ausgezeichnetes Referat des Vorsitzenden unseres Steuer -
ausschusses, Herrn Carl Schmidt - Nürnberg, bildete in der 
letzten Sitzung des Steuerausschusses unseres Landesverbands 
die Grundlage zu einer eingehenden Diskussion über die finanz -
und steuerpolifische Situation und die daraus resultierenden 
Möglichkeiten und Forderungen des Grol3handels. 

Herr Schmidt ging von den einzelnen Positionen des vom Bun -
desfinanzminister vorgetragenen Haushalts für 1962 aus, der 
Ausgaben des Bundes in Höhe von 53,5 Md. DM vorsieht. Das 
bedeutet eine Steigerung von 8,1 Md. DM oder ca. 200/o gegen -
über dem Vorjahr. Die einzelnen Positionen der Ausgabenseite 
des Bundeshaushalts für 1962 sehen folgende Einzelpositionen 
vor: 

Verteidigung 16 Mmd. 
Sozialausgaben 
Wirtschaftsförderung 

16,5 Md. 
5 Md. 

(davon Grüner Plan ca.2 Md.) 
Verkehr 4,5 Md. 
Gesetzgebung u. Verwaltung 3,8 Md. 
Wiedergutmachung 2,4 Md. 
Schulden 
Berlinhilfe 
Wohnungsbau 

2,1 Md. 
1,6 Md. 
1,7 Md. 

Es entsteht gegenüber den geschätzten Einnahmen eine Dek -
kungslücke von ca. 1,7 Md. DM, die durch die Länder ausge -
glichen werden soll. Dies ist jedoch nur im Wege einer durch 
Verhandlungen herbeizuführenden Übereinstimmung zwischen 
dem Bund und den Ländern möglich, die etwa nur die Hälfte der 
Deckungsmiffel bereitstellen wollen, während did noch verblei -
bende Lücke durch einen höheren Ansatz des Steueraufkommens 
(Berichtigung der Schätzungen) erfolgen soll. 

Die Mehrausgaben des Bundes sind auf mehr als das Doppelte 
des geschätzten Zuwachses von 7,5 0 /0 des Sozialproduktes ge -
stiegen. Die Finanzpolitik des Bundes bewegt sich also am Rand 
des Defizits, insbesondere auch deshalb, weil erfahrungsgemäf) 
die Ausgabenpläne eingehalten und die hier veranschlagten 
Mittel tatsächlich verbraucht werden, unabhängig davon, ob das 
Sozialprodukt im gleichen Ausmaf) wächst. 

Betrachtet man dagegen die Entwicklung unseres Aufenhande!s 
in den ersten Monaten des Jahres 1962, so kann man diese Ent -
wicklung nur als alarmierend bezeichnen. In den beiden ersten 
Monaten des Jahres 1962 wurde nur noch ein Auf)enhandels -
überschumf3 von ca. 41 Mill. Markerzielf gegenüber 1 271 Mill. DM 
in den beiden ersten Monaten des Jahres 1961. Selbst wenn man 
hierbei berücksichtigt, daf) einige besondere Faktoren auf dieses 
Ergebnis eingewirkt haben, ist der Rückgang des Aufenhandels -
überschusses eklatant. Der rechnerische Ausfall von 1230 Mill. DM 
Auf)enhandelsüberschuf) in den ersten beiden Monaten 1962 ist 
so grof), daf) miain wohl schon jetzt annehmen muf3, del) ein 
Exportüberschuf) von 6,6 Md. DM wie 1961 nicht mehr erzielt 
werden kann. Hierzu trägt auch das enorme Ansteigen des 
Imports bei. Gegenüber den vergleichbaren Monaten des Jahres 
1961 nahm die Einfuhr im Januar und Februar 1962 um nicht 
weniger als 17,ó°/o zu. 

Darüber hinaus tragen noch weitere Faktoren zu einer Ver -
schlechferung unserer Zahlungsbilanz bei, von denen nur fol -
gende Posten herausgegriffen werden sollen: 

Im Jahre 1961 wurde unsere Zahlungsbilanz durch den Reise -
verkehr mit 1,5 Md. DM belastet, d. h. um diesen Betrag wurde 
von Deutschen im Ausland im Reiseverkehr mehr ausgegeben als 
von Ausländern in Deutschland. Diese Entwicklung wird sich 
voraussichtlich fortsetzen, so daf) die Zahlen für 1962 noch un -
günstiger werden dürften. - Mit schätzungsweise einer weiteren 
Milliarde DM wird unsere Zahlungsbilanz dadurch belastet, dab 
ca. 500000 Fremdarbeiter Geldbeträge in ihre Heimat über -
weisem. Die Wiedergutmachung dürfte 1,2 Md. DM erfordern, 
2,6 Md. sind für Entwicklungshilfe vorgesehen, hinzu kommen 
hier noch 1,85 Md. für zugesagte langfristige Kapitalhilfe an 
Entwicklungsländer und 600 Mill. DM als Hilfe für die Stationie -
rungskosten englischer Truppen. Schlief)lich sollen 1962 die 
Rüstungskäufe im Ausland - 'insbesondere in den USA - erhöht 
werden. 

Diese wenigen Zahlen zeigen die akute Gefährdung des Aus -
gleichs unserer Zahlungsbilanz. Eine solche Entwicklung Ist be -
sonders für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das 
auf die Einfuhren von Rohstoffen und Lebensmitteln angewiesen 
ist, bedenklich. 

Herr Schmidt ging dann auf die jüngsten Reden des Bundes -
wirtschaftsministers ein: Der Appell des Bundeswirtschaftsministers 
zur Vernunft und zum Maf)halten ist bei Berücksichtigung der 
hier aufgezeigten Tatsachen durchaus verständlich. Es ist nur zu 
bedauern, daf) ein solcher Appell nicht schon früher ausge -
sprochen wurde, auch wäre es sehr begrüf)enswerf gewesen, 
wenn es dem Bundeswirtschaftsminister gelungen wäre, seine 
jetzt geäuf)erten Gedanken auch gegenüber der Ausgabenpolitik 
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des Parlaments durchzusetzen. Der um 200/o erhöhte Ausgaben -
etat des Bundes ist jedenfalls kein gutes Beispiel, ebenso nicht 
die aus politischen Gründen vorgenommene Neuschaffung von 
zwei (überflüssigen) Ministerien. 

Das gleiche gilt für die Länder und Gemeinden: Hier sind noch 
über 200/0 Mehrausgaben hinausgehende Steigerungen in den 
Etats vorgesehen. Auch die von den Gewerkschaften geforderten 
Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen sind in unserer 
derzeitigen Situation gerade das Gegenteil von dem, was getan 
werden mü15te. Eine sehr drastische Illustration der übertriebenen 
Sozialpolitik ist die Tatsache, dat3 beispielsweise bei der Orts -
krankenkasse in Nürnberg zurzeit ein Krankenstand von ca. 120/ 0 
gemeldet ist, wahrend er früher nur wenige Prozente befragen 
hat. Ähnliche Tendenzen dürften bei sämtlichen anderen Kran -
kenkassen zu beobachten sein. Wäre der Leistungswille nicht in 
dem sich jetzt zeigenden Umfang gesunken, dann brauchten wir 
keinen einzigen ausländischen Arbeiter, die uns zusammen jähr -
lich eine Milliarde an Devisen kosten. 

Unvernunft und Unkenntnis der wirtschaftlichen Zusammen -
hänge, so schlof Herr Schmidt seine Ausführungen, sind leider 
bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern weit verbreitet. Es ist daher 
nur zu hoffen, dat3 der April-Appell des Bundeswirtschaftsministers 
nicht ungehört verhallt und von allen beherzigt wird. Wenn man 
weitgehende wirtschaftliche und politische Folgen vermeiden 
will, bedarf es einer grofen Anstrengung, um im Jahre 1962 ein 
gröferes Sozialprodukt zu erarbeiten. Wenn es nicht gelingt, 
den geschätzten Zuwachs von 7,5 0 /0 zu erzielen, bleibt dem 
Bundesfinanzminister wohl nichts anderes übrig, als die Steuern 
zu erhöhen. Eine solche Mat5nahme hätte aber wiederum unab -
sehbre Folgen auf unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung. 

Als Ergänzung hierzu möchten wir Ihnen noch die Tendenz 
der jüngsten offiziellen Verlautbarungen aus dem Bundesfinanz -
ministerium anfügen: 

Prof. Dr. H aft lage, Staatssekretär des Bundeswirtschafts -
ministeriums, hält es wegen der auF5erordentlich angespannten 
Finanzsituation des Bundes für erforderlich, bei der Planung des 
Haushalts für 1963 in erster Linie den Etat eingehend auf Mög -
lichkeiten der Ausgabensenkung zu prüfen. Hieran anschliet3en 
müsse sich eine Prüfung von Prioritäten und schlieF5lich auch 
noch eine Prüfung der Revisionsklausel des Art. 106 GG, um 
eine neue vernünftigere Neuverteilung der Finanzmasse zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden zu ermöglichen. 

Sollten alle diese Maf3nahmen nicht ausreichen, so müfte als 
letztes Mittel schlieFlich auch noch an Steuererhöhungen ge -
dacht werden. 
Auch der Bundesfinanzminister stellte in seiner Haushaltsrede 

die prekäre Situation heraus, gab aber auch bereits Hinweise 
auf die vom Biundesfinanzministerium vorgesehenen Änderungs -
gesetze zu den einzelnen Steuergesetzen: 

Bei der Einkommensteuer soll der Einkommensteuertarif wegen. 
das relativ starken Ansteiens der Progression nach dem Uber -
gang der ProportionaIzone zur Progressionszone (Mitfelstands -
einkommenl) verbessert werden. Eine Korrektur des Tarifaufb a us 
besonders jin diesem Bereich ist notwendig und soll noch im 
Jahre 1962 ausgearbeitet werden, so dat3 ein korrigierter Ein -
kommensteuertarif ab 1963 wirksam werden kann. 

Diese Zusage des Bundesfinanzministers ist für uns aufer -
ordentlich erfreulich, da die Konieption weitgehend dem ent -
spricht, was unser Gesamtverband im Hinblick auf den Ein -
kommensteuertarif gefordert hat. 

Die Änderungen bei der Körperschaftsteuer sind von der 
Aktienrechtsreform und von der Konzentrationsenquete abhängig. 
Auf aile Fälle müssen une rwünschte Auswirkungen des ge -
spaltenen Körperschaftsteuersatzes auf die Wettbewerbstellung 
ausländischer Unternehmen beseitigt werden. 

Zur Frage der Gewerbesteuer äuF3erte der Finanzminister 
schliefslich, dol3 im Hinblick auf die Entscheidungen des Bundes -
verfassungsgerichts vom 21, Januar 1962 Soforlmat3nahmen zur 
Anpassung an due neue Rechtslage erforderlich sind. Die finanziel -
len Auswirkungen des Urteils (Fachleute schätzen ca. 400 Mill. DM 
Ausfall an Gewerbesteuer) sind noch nicht voll zu übersehen. 

Die für uns alle besonders wichtige Frage der Umsatzsteuer -
reform muh nach Ansicht des Bundesfinanzministers einer grund -
sätzlichen Entscheidung noch in dieser Legislaturperiode zuge -
führt werden. Die Untersuchungen des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesfinanzministerium über eine Syslemänderung (Mehr -
wertsteuer) sind abgeschlossen. Die Bundesregierung mul3 aber 
die Ergebnisse der Untersuchung der Kommission der EWG über 
die Steuerharmonisierung berücksichtigen. Die Kommission prüft, 
ob ein gemeinsames Umsatzsteuersystem in absehbarer Zeit die 
Abschaffung der Ausgleichsmat5nahmen beim grenzüberschrei -
fanden Warenverkeihr ermöglichen kann. Die Untersuchungen 
werden in Kürze mit einer Empfehlung abgeschlossen werden, 
dann muf eine grundsätzliche Entscheidung durch die Bundes -
regierung gefällt werden. 

Diese letztere Entscheidung ist für den gesamten Grof5handel 
von auf3erordentlicher Wichtigkeit. 

Wir haben die Fragen der Systemänderung und der Änderung 
des gegenwärtigen Umsatzsteuuersystems in Richtung auf ein 
Mehrwerfsfeuersystem immer wieder eingehend geprüft und 
können immer wieder nur zu dem Ergebnis kommen, dat5 die 
Einführung eines solchen Mehrwertsfeuersystems für den GroI -
handel auferordentlich gefährlich ist, einen Strukturwandel in 
der gesamten Absatzwirtschaft auslösen und 'due Betätigungs -
möglichkeiten des Grol3handels entscheidend beeinflussen wird. 
Wir' versuchen deshalb auch immer wieder innerhalb unserer 
eigenen Mitgliedsfirmen eut diese Gefahren hinzuweisen, ins -
besondere auch deswegen, weil der Grot3handel bedauerlicher -
weise in seinem Kampf gegen die Mehrwertsteuer fast allein da -
steht. Bitte, helfen Sie uns in Ihrem ureigensten Interesse bei den 
Bemühungen, die Mehrwertsteuer zu Fall zu bringen und ver -
wenden Sie die von uns immer wieder vorgetragenen Argumente 
in Gesprächen mit allen am Wirtschaftsleben teilnehmenden 
Kreisen. 

Unser Gesamtverband des Deutschen Grot3-und Aul3enhandels 
schrieb in dieser Angelegenheit vor einigen Tagen einen Brief 
an den prominenten mittelständischen Bundesfagsabgeordnelen 
Schmücker, aus dem wir Ihnen einige Argumente gegen die 
Mehrwertsteuer nochmals vortragen: 

‚Die Verfechter der Mehrwertsteuer haben also in d'en letzten 
Jahren bedeutend an Boden gewornien. Allerdings kann man 
nicht sagen, dat5 sie etwa in ihren Vorschlägen konsequent 
wären. Sowie die Anwendung eines Mehrwertsteuersystems aus 
welchen Gründen auch immer problematisch wird, geht man um 
die Dinge herum und klammert sie aus. Landwirtschaft, Einzel -
handel, Handwerk, überhaupt alle Betriebe bis ca. 1 / 2 Million DM 
Jahresumsatz, sollen eine Sonderbehandlung erfahren. Deneben 
wird es weitere Bereiche geben, die sich darauf berufen werden, 
wie z. B. die Urproduktion. Man übersieht hierbei völlig, dat5 bei 
diesem Bruch im System sich neue Wettbewerbsverzerrungen 
ergeben, während dem Mehrwertsteuersystem doch gerade der 
Vorzug anhaften sollte, wettbewerbsneutral zu sein. 

Gestatten Sie, dal3 ich lhnên hierzu nachstehend einiges 
sage: 
1. Italien und die Benelux-Staaten haben keine Einzelhandels-

'umsatzsteuer. Eine Einführung hält man dort politisch für un -
möglich. Wenn man kleineren Betrieben ein Optionsrecht ein -
räumt, es bei einem Steuersatz, zu zahlen vom Entgelt, zu 
belassen und eine Umsatzgreunze von 480000,— DM p. a. 
hierfür ansetzt, dürften 95°/o aller Einzelhandelsbetriebe und 
wohl ebensoviele im Handwerk ausfallen. Das würde praktisch 
bedeuten, dal3 die Mehrwerfbesteuerung nur bis zur Grofs -
handeisstufe einschliel3lich durchgeführt wird. Ist das aber der 
Fall, dann ist eine Neutralität dieser Besteuerung gegenüber 
den Funktionen des Grol3handels unbestreitbar nicht mehr 
gegeben. Der Steuersatz wird grundsätzlich von der Wert -
schöpfung erhoben. Ein beachtlicher Teil der Wertschöpfung 
des Grol3handels ist bedingt durch seine umfangreiche Lager -
haltung, seine Kreditfunktion gegenüber seinen Abnehmern, 
durch seine Werbung, Ausgestaltung von Schaufenstern bei 
den Abnehmern, Beratung in Buchhaltungs- und Steuerfragen, 
ferner durch den Transport der Waren an den Abnehmer u. a. m. 
Alle die hierdurch bedingten Kosten sind für die Mehrwertsteuer 
Teile ihrer Gesamtbemessungsgrundlage. Der Grot3haridel 
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müFte aus Wettbewerbsgründen versuchen, sein Lager zu 
beschränken und du e vorstehend angeführten Funktionen weit -
gehend auf den Abnehmer zu verlagern. Kapitalstarke Einzel -
händler werden an Leisfungstiefe zunehmen. Jede Kostenein -
sparung auf der Gro1hand'elssfufe mindert die Steuerbemes -
sungsgrundlage. Selbst der direkte Warenweg vom Hersteller 
an den Einzelhändler hat eine steuerliche Entlastung zur Folge. 
Die vom Einzelhändler zu leistende Umsatzsteuer, soweit vom 
Entgelt berechnet, ist völlig unabhängig von den von ihm 
übernommenen Leistungen. Je höher der Mehrwerlsteuersatz, 
desto mehr engt er tendenziell den selbständigen Grolhandel 
in der heutigen Form ein. Die Mehrwertsteuer ist somit auch 
vorratsfeindlich. Sie fördert das sogenannte Streckengeschäft, 
das nicht über Lager geht, und den Telefongrof3handel. Poli -
tisch ist eine solche Entwicklung aus verschiedenen Gründen 
sicher nicht erwünscht. 

2. Der immer wieder genannte Mehrwertsteuersatz von 10 0 /0 soll 
m. E. nurdazu verleiten, Bedenken gegen die Umstellung zu 
zerstreuen. Wir wissen aber doch alle, daly dieser Satz zu 
niedrig gegriffen ist. Wir müssen mindestens von einem Steuer -
satz von 14 0 /o ausgehen, insbesondere wenn man berücksich -
tigt, daF1 die Landwirtschaft aus politischen Gründen nicht 
wieder in die Umsatzbesteuerung einbezogen werden wird 
und dat1 auch die Urprodukfion mit ihrem politischen Gewicht 
eine Sonderbehandlung neben anderen Gruppen durchsetzen 
wird. Für den Gro1handel bedeutet allerdings schon ein Salz 
von 100/0 eine starke Belastungsverschiebung. Nach Errech -
nungen des Bundesfinanzministeriums belief sich sein bisheri -
ger Anteil am Gesamfumsa+zsteueraufkommen auf 8,30/0. Bei 
10 0 /o würde er schon auf 14,9°/ s steigen, bei 14°/ s dagegen 
würde er sich weit mehr als verdoppeln. Für den GroF 1 handel 
ist besonders beachtlich, dat1 mehr als 53 0 /0 seiner Umsätze 
umsatzsteuerbeireit sind. 400/o werden lediglich mit 10, 1 6 ver -
steuert. -Der Einwand, dat1 bei der Mehrwertsteuer netto -
kalkuliert wird und die Mehrwertsteuer lediglich nebenher 
'liefe, ist mehr , als fragwürdig. Immer der Gesamtpreis einer 
Ware ist entscheidend und dieser wird durch den Markt be -
dingt. Ob daher die Mehrwertsteuer forlgewälzf werden kann, 
hängt von der jeweiligen Marktlage ab. Den Abnehmer in -
teressiert bei seinen Kaufabsichten überhaupt nicht die Zu -
sammensetzung des Preises, sondern nur, was er insgesamt 
aufzuwenden hat. 

3. Die Einführung der Mehrwertsteuer hat erhebliche Preisver -
schiebungen zur Folge. Auf dem Elektrogebiet werden z. B. 
einzelne Unternehmen 100— 150 Millionen DM p. a. mehr an 
Steuern zu entrichten haben. Bei dem nachgelagerten Elektro -
grothandel verdoppelt sich die Umsatzsteuerbelastung. Bei 
einer Stagnation der Wirtschaft dürfte ceteris paribus das 
Preisniveau allerdings sich nicht ändern, weil lediglich eine 
Verschiebung der Einzelpreise Platz greift. Aber auf diese 
kommt es ja für den Käufer einer Ware an. Ihm 'ist es gleich -
gültig, ob ein Artikel, den er nie verlangt und gebraucht hat, 
durch eine niedrigere Preisstellung die höhere Preisstellung 
des von ihm gewünschten Artikels ausgleicht. Abgesehen da -
von Ist aber der Glaube an ein gleichbleibendes Preisniveau 
- gelinde gesagt - mehr als optimistisch. 

4. Die Opfionsmöglichkeit für Betriebe bis 480000,- DM Jahres -
umsatz, zu 3 0 /0 vom Entgelt zu versteuern, schafft gleichfalls 
neue Wettbewerbsverzerrungen. Beispielsweise bei 2 Metz -
gern, die nebeneinander ihren Laden haben, die beide das 
gleiche verkaufen, von denen aber der eine 470000,- DM 
Umsatz hat und zu 30/o versteuern kann, der andere bei 
_ 490000,- DM liegt und zum Mehrwer{steuersatz versteuern 
mull, ist die ungleiche Belastung augenscheinlich. Im übrigen 
führt die vorgesehene Möglichkeit, nichtmehrwertsteuerpflich -
tigen Unternehmen, wenn sie an mehrwertsteuerpflichtige 
Unternehmen liefern, zu gestatten, so zu tun, als ob sie die 
Mehrwertsteuer entrichtet hätten (Fiktion), leicht zu weiteren 
Berufungsfällen. 

5. Anwendung verschiedener Mehrwertsteuersätze für Lieferun -
gen und Leistungen führt zu auF1erordentlichen Komplikationen 
bei der Abgrenzung von Werklieferungen und Werkleistungen. 

Es wird immer versucht werden, soweit irgendwie glaubhaft 
vertretbar, in Leistungen auszuweichen. 

6. Die Mehrwertsteuer verführt geradezu, differenzierte Steuer -
sätze anzuwenden, wie das auch in Frankreich der Fall ist 
oder in England bei der purchase taxe, wenn wir diese einmal 
als eine Art taxe unique betrachten, während die Mehrwert -
steuer eine solche mit fraktionierten Zählungen ist. Die höheren 
Sätze nehmen leicht den Charakter einer Luxussteuer an mit 
allen ihren schädlichen Folgen für den Export, wenn man 
daran denkt, dat3 die Preisstellung der Exportartikel für den 
gehobenen Konsum weitgehend bedingt ist durch den In -
landsabsatz. 

7. Die Einführung einer Mehrwertsteuer mit Vorumsatzabzug hätte 
gegenüber einer solchen mit Vorsteu e rabzug zwar den Vor -
zug, dat3 bestimmte Umsatzvorgänge oder ganze Wirtschafts -
stufen befreit werden könnten, ohne dat3 eine Nachholwirkung 
eintritt. Das hätte aber den Nachteil, dat3 gerade ein immer 
wieder unterstrichener Vorzug der Mehrwertsteuer, bei der 
Ausfuhr die genaue Entlastung vornehen zu können, wegfällt. 
Dies trifft überall dort zu, wo Rohprodukte und Halbfabrikate 
mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen in ein Fertigerzeug -
nis eingehen. Die Ausfuhrentlastung kann hier Subventions -
charakter annehmen. 

8. Die durch die Mehrwertsteuer bedingte zusätzliche Verwal -
fungsarbeit ist zwar bei dem Vorschlag von Herrn Staats -
sekretär a. D. Dr. Binder weitgehend reduziert, jedoch dürfte 
es fraglich sein, ob in der vorgesehenen Form die Berech -
nung, •insbesondere bei verschiedenen Steuersätzen, zuge -
lassen wird. Wird verlangt, dal out jeder Rechnung die Steuer 
-ausgewiesen wird, ist die Mehrarbeit in Verwaltung und Wirt -
schaft ungeheuer. Auf jeder Rechnung müt3te der absolute 
Steuerbetrag errechnet und nachher auch in der Buchhaltung 
verbucht werden, wobei sowohl beim Einkauf wie ouch beim 
Verkauf immer ein Konto, und zwar das des Finanzamtes, zu 
sätzlich angesprochen werden müF3te. 

9. Die Wettbewerbsneutralität beim Prinzip des Bestimmungs-
'landes beim grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der 
EWG kann selbst durch die Einführung von Mehrwertsteuer-. 
systemen in allen EWG-Ländern nicht herbeigeführt werden, 
weil solche Wettbewerbsneufralität gleiche Systeme, gleiche 
Steuertatbestände, gleiche Steuersätze und gleiche Rechts -
anwendung der Vorschriften voraussetzen würde Bekanntlich 
werden in einigen Ländern ca. 60 0 /0 des Staatsbedarfs durch 
indirekte Steu e rn und in anderen der gleiche Prozentsatz 
durch direkte Steuern aufgebracht. In Italien und Frankreich 
dürfte es unmöglich sein, den Ertrag der direkten Steuern 
wesentlich zugunsten einer Senkung der indirekten Steuern 
zu erhöhen. Bei verschiedenen Steuersätzen würde also das 
jetzige CJbel, dat3 das eine Land beim Export die Waren um 
37 0 /o des Staatsbedarfs entlastet (Frankreich), das andere 
Land dagegen nur um ca. 16,5°/o (Holland), nicht beseitigt. 
Die unterschiedliche Anwendung der Rechtsvorschriften, die 
überhaupt nicht zu beseitigen Ist, dürfte diese Verzerrung 
n,och ganz erheblich vergröi3ern. Sie dürften sicherlich dar -
über unterrichtet sein, dat1 Absprachen und Vereinbarungen 
iin einigen EWG-Mitgliedsländern einen erheblichen Einflut3 
auf die Höhe der Steuerschuld der Steuerpflichtigen ausüben, 
so doll selbst gleiche Gesetze nicht bestimmend für eine 
gleiche Belastung sind. Ich darf nur daran erinnern, da15 z. B. 
in Italien das Bankgeheimnis so absolut ist, dat3 nicht einmal 
die Finanzverwaltung es lüften kann. Ferner gibt es dort ouch 
mangels Buchprüfern keine BuchprüfiIng der Finanzverwal -
tung. - 

Um den Bedürfnissen der EWG zu genügen und die lntegrie -
rung nicht zu verzögern, sollte man die Umsatzsteuern als 
Standorffaktoren wie die direkten Steuern betrachten. In einer 
nichtstagnierenden Wirtschaft sind alle Steuern im Preis der 
Ware enthalten. Auch die Neumark-Kommission sieht diesen Zu -
sammenhang. Um im Innern eine gewisse Wettbewerbsneutralität 
zu erreichen, sollte man sich im Rahmen des jetzigen Systems 
die Einführung von Ausgleichsteuern und von Umsatzsteuer -
befreiungen in einigen Bereichen überlegen. Lediglich die Ver -
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brauchsteuern müfØen bei einem Fortfall der Steuergrenzen 
harmonisiert werden, weil beispielsweise unter Berücksichtigung 
der deutschen Kaffeesteuer einerseits und der Verbrauchssteuer -
freiheit des Kaffees in Holland andererseits bei einem Fortfall der 
Steuergrenzen der deutsche Bedarf fast au5sch1ie131ich von hol -
ländischen Versandhändlern befriedigt werden würde. Der Wett -
bewarb in den EWG-Ländern würde dann schon im Laufe der 
Zeit für eine gewisse Angleichung der Steuersysteme sorgen. 

Man kann sich über alle diese Einwände einfach hinwegsetzen 
oder sie bagatellisieren, nur ihre Richtigkeit wird man nicht be -
streiten können.' 

Säumniszuschläge und Verspätungs -
zuschläge (78) 

(sr) Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen stellt in einer 
Entschlief3ung vom 23. März 1962— NR S.)296 - 53/20 - 17810 — 
Grundsätze im Interesse einer einheitlichen Handhabung des 
Steuersäumnisgesefzes vom 13. Juli 1961 und der Verordnung 
zum Steueränderungsgesetz vom 15. August 1961 auf. Die Erit -
schlieFung ist im Amtsblatt des Bayer. Staatsministeriums der 
Finanzen Nr. 12/62 vom 13. April 1962 abgedruckt. 

Wir bitten gegebenenfalls bei Zweifelsfragen das Amtsblatt 
des Bayer. Staatsminisferiums der Finanzen nachzulesen oder sich 
mit uns in Verbindung zu setzen. 

Änderung der Einkommensteuerdurch -
führungsverordnung und der Einkommen -
steuerrichtlinien (79) 

(sr) Das Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 14/62 vom 3. Mai 1962 
enthält eine Verordnung zur Änderung der Einkommensteuer -
durc'hführungsverordnung vom 25. April 1962. 
Auch die Einkommensteuerrichtlinien wurden durch eine Ein-. 

kommensteuerergänzungsrichflinie für 1961 geändert (Bundes -
anzeiger Nr. 85 vom 4. Mai 1962). 

Aus Platzmangel begnügen wir uns in dieser Nummer unserer 
Verba-ndszeitschrift mit diesem Hinweis und kommen auf den 
sachlichen Inhalt in der Juni-Nummer nochmals zu sprechen. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Funktion und Aufgaben des Handels 
aus amerikanischer Sicht (80) 

Der Veröffentlichung über ein Interview mit dem New Yorker 
Wirtschaftsprofessor Dr. Karl Egmont Effinger, der zur Zeit an 
einem umfassenden Werk über das internationale Unternehmer -
turn arbeitet und sich daneben bei grof)en Konzernen als Berater 
für europäische Angelegenheiten betätigt, entnehmen wir fol -
gende bemerkenswerte Äuferung: 

Professor Ettinger antwortete auf die ihm gestellte Frage: 
Wie weit sind' due Amerikaner daran interessiert, noch mehr in 
Deutschland zu verkaufen und wie wird sich das auf unsere 
Verbraucher und Arbeiter auswirken?': 
Amerika ist sehr daran interessiert, mehr in Deutschland zu 

-verkaufen als bisher. Doch der amerikanische Export wird die 
deutsche Industrie (und damit den Arbeiter) keineswegs mehr 
gefährden als der Gemeinsame Markt. Eher weniger. Aber: Auf 
dem Gebiet der Markterfassung durch moderne Methoden ist 
Deutschland noch nicht voll entwickelt. Der deutsche Arbeiter 
wird trotz der Auslandskonkurrenz seinen Arbeitsplatz behalten, 
wenn der deutsche Unternehmer dem Verkauf die gleiche Auf -
merksamkeif widmet wie der Produktion. Viele deutsche Fabri -
kanten sehen nicht, dat dierAufbau diner Verkaufsorganisation und 
die Werbung ebenso geplant werden müssen wie die Herstellung. 

Die traditionelle Geringschätzung des Händlers und Verkäufers 
in Deutschland und die Uberbewerfung der Hersteller sind viel -
leicht die gr8fte Hypothek der deutschen Wirtschaft. Der Grof -
und Einzelhändler, der Verkaufs- und Werbeleiter und der Ver -
trefér sind für den Erfolg der deutschen. Wirtschaft mindestens 
ebenso wichtig wie der Arbeitgeber und der Fabrikant. 

Umwandlung einer Konsumgenossenschaft 
in eine GmbH (81) 

Als erste Konsumgenosselischaft der Bundesrepublik hat sich 
die Konsumgenossenschaft Landshut in eine GmbH umgewandelt. 
Die neue Gesellschaft wird den Namen ,,Baygro" - Bayerische 
Grofkauf- und Warenvertriebsgesellschaft mbH - erhalten. Das 
Kapital der neuen Gesellschaft befindet sich im alleinigen Besitz 
der GEG, der Grokaufgesellschaft der Deutschen Konsum -
genossenschaft mbH. Die Tätigkeit der ,,Baygro begann am 
1. Mai 1962. 

Nach unseren Informationen glaubt die GEG, den erheblichen 
Anforderungen eines modernen Warenverfriebs in der Rechts -
form der GmbH besser gewachsen zu sein. 

Neue Entwicklung im amerikanischen 
Großhandel (82) 

(PDH) Die beachtenswerten Wandlungen der letzten 30 Jahre in 
der amerikanischen Absatzwirtschaft haben die Marktstellung 
des Grofhandels nicht berührt. Im Vergleich zu anderen Wirt -
schaffsstufen und speziell zum Einzelhandel sind keine Terrain -
verluste zu verzeichnen. Die ca. 165000 Befriebsstätten des 
amerikanischen Grofba'ndels erreichen inzwischen ein Volumen 
von stark 110 Milliarden Dollar Jahresumsatz, Charakteristisch 
ist hierbei eine ausgeprägte Filialbildung der GroFunternehmen 
sowie eine Konzentration der Umsätze auf die in GroF1städfen 
ansässigen Betriebe, die mehr als drei Viertel des Gesamt -
absatzes des amerikanischen Grof1handels auf sich vereinigen. 

Die fortlaufende Anpassung der Absatzmethoden an die ver -
änderten Marktbedingungen mu'f als entscheidend für die Siche -
rung der Marktposition des amerikanischen Grof3handels ange -
sehen werden. Im Rahmen der absatzwirtschaftlichen Wandlungs -
prozesse ist es hierbei typisch, darf die Marketing -Funktionen 
zunehmend an Bedeutung erlangten, so daF1 die Absatzintensität 
als besonderes Kennzeichen des amerikanischen Grof3handels 
herauszustellen ist. Neue Betriebsformen wurden entwickelt, um 
den veränderten Marktverhältnissen zu entsprechen, um neue 
Absatzmöglichkeiten zu erschlieFen und hiermit partielle Absatz -
verluste auszugleichen. Aber auch generell hat man sich in den 
Betrieben fortschrittlichen Absatzpraktiken zugewandt, um die 
Handelsleistung im Zeichen desWe+tbewerbs weiter zu steigern 
und Ausschaltungstendenzen bei einer zunehmenden Beachtung 
der Vertriebskostenkontrolle im industriellen Bereich zu be -
gegnen. Wenn bei diesen Mafnahmen der Leistungsintenivie -
rung die Dienstleisf'ungausfgaben gegenüber den reinen Um -
schaltungsleifsungen immer stärker betont wurden, so ist an -
dererseits jedoch eine zweckvolle Dosierung des Services unter 
Berücksichtigung des Warencharakters, der Bedeutung der Ab -
nehmer und der Auftragsgrö11e nicht auer acht gelassen worden. 

Inzwischen sind Absatzformen wie die Freiwilligen Ketten, der 
Typ des ,,Cash and Carry-Gro1handels und des Rack -Jobber 
auch im europäischen GroFhandel nicht mehr unbekannt. Den -
noch bleibt festzustellen, daF sich diese Grofhandelstypen in 
den USA gerade in den letzten Jahren fortentwickelt haben, so 
dalI in der Absatzdurchführung eine direkte Parallelität zu der 
Arbeitsweise der entsprechenden europäischen Betriebstypen 
nicht mehr uneingeschränkt vorliegt. Zum Beispiel zeigt die 
Entwicklung der Freiwilligen Ketten die Tendenz zur fortschrei -
tenden Kundenkonzentration. Zahlreiche amerikanische Nah -
rungsmittelgro1handlungen haben in den letzten fünf Jahren 
ihren Kundenstamm um drei Viertel - und teilweise noch stär -
ker - reduziert, so dat1 heute mit hundert und weniger Kunden 
Jahresumsätze von über 40 Millionen Dollar err e icht w er d en . 
Mit der Kundenselektion wurden gleichzeitig die Service-
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Leistungen ausgebaut und hinsichtlich der Finanzierungshilfe, der 
Verkaufsförderung und der Obernahme von verwaltungstechni -
schen Arbeiten für die angeschlossenen Abnehmer zusätzliche 
Aktivität entwickelt. Es Ist heute Devise der Freiwilligen Ketten 
der USA, sich in der Absatzdurchführung und in der Kunden -
struktur den Filialbetrieben anzupassen, um im Konkurrenzkampf 
mit dieser Betriebsform eine gute Ausgangsposition zu finden. 
Während noch vor wenigen Jahren dem ,,Cash and Carry -

GroIhandeI" in den USA keine groFe Zukunft vorausgesagt 
wurde, hat sich diese Betriebsform in letzter Zeit dennoch zu -
nehmend entwickelt, Im Nahrungsmittelsektor war hierfür die 
überspitzte Kundenselektion der Freiwilligen Ketten entschei -
dend. Über das ,,Cash and Carry -Prinzip" ‚bedienen heute zahl -
reiche Ketfengrof3händler in gesonderten Organisationen den 
Bedarf ihrer ehemaligen Kleinkunden. Bei einem Handelsauf -
schlag von durchschnittlich óo/o liegt die Handelsspanne nicht 
ungünstiger als für die Groi)abnehmer. Jedoch ist hierbei zu 
berücksichtigen, daF der Kunde des ,,Cash and Carry-GroI -
handels" auf zahlreiche Serviceleistungen ver -
z ich ten mu f. Durch eine starke Dezentralisation der ,Cash 
and Carry -Läger" sowie die Übernahme von telefonischen Be -
stellungen und die Zusammenstellung der Aufträge durch den 
,,Cash and Carry-Gro(händIer" sind aber die Eigenleistungen 
der Abnehmer auf ein Mindestmal beschränkt worden. Die 
Dezentralisation hat zwangsläufig zu einer starken Ausdehnung 
dieser Betriebsform bei relativ kleinen Betriebseinheiten geführt. 
Dem ,,Cash and Carry -Prinzip" hat man sich auch in Fach -
sparten auferhalb des Nahrun9smittelgrol)han -
del s zur Bedienung der Kleinaufträge zugewandt, so zum Bei -
spiel im HolzgroF3handel, im sanitären Installationsgrof3handel 
und im Elektrogrofhandel. Man versucht hiermit auch in diesen 
Branchen, eine Abstimmung der Serviceleistungen auf die Auf -
tragsgröfe zu erreichen, wobei innerhalb der GroFhandelsunter -
nehmen teilweise Parallelorganisationen für die verschiedenen 
Geschäftsvorfälle ausgebildet worden sind. 

Per ,,Rack -Jobber" Ist ein relativ neuer und in den Ländern 
aufehalb der USA noch wenig bekannter B ei ri e b sty p des 
G r o f handels. Seit der Einführung vor ca. zehn Jahren hat 
auch diese Betriebsform bedeutsame Wandlungen zu ' ver -
zeichnen. Grundlegende Aufgabe dieses GroF3handeIstyps Ist 
die Belieferung der Supermärkte und sonstiger 
kombinierter Nahrungsmifteleinzelhandlungen 
mit dem Zusatzsortiment der ,,Non-Food-Line". Während 
der „Rack -Jobber" im ersten Entwicklungsstadium zu diesem 
Zweck Regalflächen im Einzelhandelsbetrieb gemietet hat, diese 
mit Ware ausstattete und dem Einzelhändler eine Provision für 
die Verkaufsleisfung zahlte, Ist man inzwischen dazu über -
gegangen, auf das Mietregal zu verzichten. Nach wie vor wer -
den aber durch den „Rack -Jobber" die Regale in den Nah -
rungsmifteleinzelhandlungen durch Verkaufsfahrer in kurzfristi -
gem Turnus aufgefüllt und die Rücknahme unverkaufter Ware 
den Einzelhändlern zugesichert. 

Für den Verkauf der Waren des ,,Rack -Jobber" Ist den Nah -
rungsmifteleinzelhandlungen durchschnittlich eine Handelsspanne 
von 30 0 /o zugestanden, so dal) eine Sortimentserweiterung bei 
den Leistungen des Grohändlers bzw. die Risikoeindämmung 
für den Einzelhandel den Prinzipien der Gewinnmaximierung un -
eingeschränkt Rechnung trägt. Das Sortiment der „Rack -Jobber" 
liegt bei durchschnittlich 5000 Artikeln, wobei Spiel- und Papier -
waren, Textilien, Haushaltswaren und kosmetische ‚Artikel über -
wiegend den Warenkreis des GroFhandels bestimmen. Neben 
dem selbständigen Typ des „Reck-Jobber", der inzwischen 
einen Jahresumsatz von nahezu I Milliarde Dollar erreicht, gibt 
es in den Freiwilligen Ketten und den Filialbetrieben des Nah -
rungsmittelhandels gesonderte Befriebsabteilungen, die nach 
dem Absalzsystem dieser neuen Grof3handelsbefriebsform orga -
nisiert sind. 

Wider den ,,grauen Markt" (83) 

(p) Das Theme „grauer Markt" beherrscht nach wie vor weithin 
die Presse und übt nachgerade bald eine magische Wirkung aus. 
Dabei gehört es zum „guten Ion", den GroIhandel als beson -
deren Förderer dieser Entartungserscheinung des Wettbewerbs 

zu bezeichnen. Tatsache ist jedoch, del) der deutsche Konsum -
güter-Grol)handel sich nach wie vor zu seinen traditionellen 
Leistungen als mafgeblicher Abnehmer der Industrie, gut sor -
tierter Lagerhalter der Wirtschaft und hilfsbereiter Lieferant des 
Einzelhandels und Handwerks bekennt. 

Wir haben dies seit Jahren in dieser Zeitschrift, in Mitglieder -
versammkngen u. s. f. immer wieder eindeuljg klar gestellt; wir 
verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Ar+ikel Nr. 9 
und 11 in Heft 1/1961 und den Artikel 75 in Heft 4/1961 dieser 
Zeitschrift. 

Der funktionsechte Grof)handel beliefert grundsätzlich und 
primär nicht den Letztverbraucher, wenn es auch selbstverständ -
lich zw e ist u fi g e B et r j e b e gibt, wo durchaus legaler -
weise, also ohne jede Vortäuschung falscher Tatsachen, die 
Belieferung des Lefztverbreuchers neben die eigentliche Groi -
handelsfätigkeit tritt. Der funkfonsbewu'f1te GroF1handel hat im 
Gegenteil gerade in den letzten Jahren seine Dienste und 
Leistungen zur besseren Verbraucherversorgung gegenüber 
seinen Abnehmern weiter ausgebaut. Neben seinen trad i tionellen 
Aufgaben sind die Funktionen der Markterkundung und Markt -
erschl ief3ung, der Sortimentsgesfaltung, Kredithilfe, Absatz -
pflege, Beratung und Gemeinschaftswerbung getreten. Ganz 
entschieden lehnt der echte Grol)handel die Betätigung der 
sogenannten ,,Auch-Grosssten" ab, die ohne Erfüllung der 
vollen Leistungen unter Ausnutzung des lauteren Verhaltens der 
Fachgrol)händler, zumeist noch mit irreführenden Angaben, Ge -
schäfte mit sogenannten ,,Beziehungskonsumenten" machen und 
damit einen Keil zwischen Handel und Verbraucher zu Lasten 
der Gesamtheit treiben. 

Ein Hauptgrund des sogenannten ,,grauen Marktes" dürfte 
darin zu erblicken sein, da -f1 leider vielfach Herstellerfirmen ohne 
jede Prüfung Personen oder Firmen beliefern, die sich als 
‚,Grol)händler" bezeichnen, obwohl sie nicht Im geringsten 
Leistungen vollbringen, die zur Einräumung von Grol)handels -
bedingungen Anlal) geben könnten. 

Die Sucht, Ware unter allen Umständen zu verkaufen, hat 
nicht nur zu einem Rabatfwahn durch überhöhte Mengenrabatte 
seitens der Industrie geführt, sondern auch zu unkontrollierten 
Warenverkäufen zu Grofhandelthedingungen an jedermann. Be -
sonders von den Markenarlikeiherstellern mul) gefordert werden, 
daf) sie ihren Absatzweg sorgfältig überprüfen, da anderenfalls 
auch die Preisbindung der Markenartikel nicht gewährleistet 
werden kann. 
Aber auch die Abnehmer des Grol)handels sollten in gleicher 

Weise unterscheiden zwischen dem seine bekannten Leistungen 
erbringenden Grof3handel und jenen Wettbewerbern, die keine 
echten Grof)händler sind, sondern tatsächlich nur Einzelhandel 
betreiben. Aber auch als Einzelhändler erfüllen sie nicht die 
vollen Aufgaben des traditionellen Einzelhandels, sondern be -
tätigen sich irreführend im Einzelhandel mit ‚,Grol1handels-Tarn -
kappe". Man sollte endlich aufhören, den reellen Handel zu 
diskriminieren und ihn mit jenen Elementen in einen Topf zu 
werfen, die praktisch von der lauteren Funktionserfüllung ihrer 
Kollegen leben. 

Wir haben uns schon lange gegen diese Entartungserschei -
nungen gewandt. Unter Ausnutzung der bekannten Vorleistungen 
des Handels (gro13es Sortiment, Lagerhaltung, Werbung, Vor -
führuing usw.), die erhebliche Kosten erfordern, werden einzelne 
Artikel und Artikelgruppen aus dem Sortiment herausgebrochen 
und an bevorzugte Personen und Personengruppen zu Preisen 
vertrieben, die nicht der volkswirtschaftlichen Leistung des 
regulären Handels entsprechen. Der Handel mu1 aber seine 
Kostenkalkulation und damit seine Preise entsprechend seinen 
Leistungen für die Gesamtheit dar Verbraucher gestalten und 
kann sie nicht zugunsten einer privilegierten Gruppe von 
„Beziehungskonsumenten" und somit zu Lasten der 
Masse von Normalverbrauchern bilden. Die volkswirtschaftliche 
Leistung des Handels ist unteilbar. Der Wettbewerb darf nicht 
zwei Klassen von Verbrauchern schaffen, sondern kann nur dann 
als lauter bezeichnet werden, wenn er bei gleichen Leistungen 
für alle Verbraucher gleiche Chancen bietet. An diesem Beispiel 
ist sehr klar ersichtlich, wie die Interessen des regulären Handels 
vollkommen mil denen der gesamten Verbraucherschaft überein -
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stimmen. Auf beiden Seiten müssen die gleichen Startbedingun -
gen und die gleichen Chancen durch einen funktionierenden 
Leistungswettbewerb geboten werden. 

Darüberhinaus müssen wir aber, um es nochmals zu sagen, 
uns auf das entschiedenste zur Wehr setzen gegen die stän -
digen Verunglimpfungen auch des funktionsechten und funkfions -
bewuften Grofhandels, die an den wirklichen Tatsachen des 
Marktes vorbeigehen. 

Uber 30000 Selbstbedienungsläden (84) 

Die Zahl der Selbstbedienungsläden in der Bundesrepublik ist 
im Jahre 1961 um 8061 gestiegen und belief sich am 1. 1. 1962 
auf 30680. Schlüsselt man die Gesamtzahl auf die verschiedenen 
Betriebsformen auf, so entfallen von den 30680 Selbstbedie -
nungsläden 3808 gleich 12,4°/a auf Filialbetriebe und Waren -
hausabteilungen; 2787 gleich 9,1 0/0 auf Konsumgenossenschaf -
ten und 24085 gleich 87,60/o auf Selbstbedienungsläden des Ein -
zelhandels. 

Shopping -Centers in Deutschland? (85) 

AnläFlich der Eröffnung der Firma Merkur in Neul am Rhein 
wurde im Namen der Unternehmen Karstadt, Kaufhof, Herfie 
und Horten die Erklärung abgegeben, da.f sich diese Firmen 
nicht an den in den verschiedenen Gegenden mit ausländischem 
Kapital geplanten Shopping-Centers, z. B. in der Nähe von 
Frankfurt, Mannheim und Bochum beteiligen werden. 

Die Absage dieser führenden Kaufhäuser gegenüber der Idee 
der Shopping-Centers in Deutschland ist interessant. Auch wir 
möchten meinen, dat) solche fernab der Zentren der Grof)städte 
geplanten Kaufmittelpunkte bei uns solange keine echten Chan -
cen haben, als sich der Verkehr in den Zentren der Grot)städfe 
noch einigermat)en in Zaum halten läf1t". 

Verbandsnachrichten 

Unsere Spendenaktion für die 
Hamburger Flutkatastrophe (86) 

(p) Der Spendenaufruf des Landesverbandes anlät)lich der Flut -
katastrophe in Hamburg erbrachte ein Ergebnis, das auch hoch -
geschraubte Erwartungen bei weitem übertraf. Es wurde ein 
Spendenaufkommen von DM 54700,— erreicht, wobei ja zu 
berücksichtigen ist, dat) viele -Grof5händler schon vorher oder 
auch später anderweitig für die Hamburge'"Katastrophe gespen -
def haben. Wir möchten meinen, dat) unser Landesverband und 
seine Mitglieder auf dieses Ergebnis mit Fug und Recht stolz sein 
können, ein Ergebnis, das die traditionelle Verbundenheit des 
bayerischen Grof)-. und Auf5enhandels mit der Stadt Hamburg 
eindrucksvoll unterstreicht. 
Wir haben den gesamten Spendenbetrag geschlossen an den 

Landesverband des Hamburger Groh- und Auf)enhandels über -
wiesen, der seinerseits den Betrag ebenfalls geschlossen im Ein -
vernehmen mit uns an das Hamburger Rote Kreuz weitergegeben 
hat. Wir haben das Hamburger Rote Kreuz gebeten, den Betrag 
besonders geschädigten Hameurger Handelsbetrieben, insbe -
sondere Grof)handelsfirmen, zur Verfügung zu stellen. 

Der Hamburger GroF5- und Auf1enhandel hat bei der Flut -
katastrophe Schäden im Werfe von über 41 Millionen DM erlitten. 

Der Höhe nach verteilen sich diese Schadensfälle auf fol -
gende Wertstufen: 
554 Fälle mit Schäden bis 20000,-DM 
154 Fälle mit Schäden zwischen 20000,- DM und 50000,- DM 

97 Fälle mit Schäden zwischen 50000,- DM urd 100000,- DM 
105 Fälle mit Schäden zwischen 100000,- DM und 500000,- DM 

7 Fälle mit Schäden zwischen 500000,- DM und 1 Million DM 

4 Fälle mit Schäden über 1 Million DM. 
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Der Dank sowohl des Hamburger Landesverbandes wie des 
Hamburger Roten Kreuzes war - trotz angeblich „steifen 
Hanseatentums" - fast überschwenglich zu nennen. Dies kam 
besonders bei verschiedenen Telefonaten zum Ausdruck. In einem 
Schreiben an den Vorsitzenden unseres Landesverbandes be -
zeichnete der Vorsitzende des Hamburger Landesverbades 
unsere ,.hochherzige Spende" als Zeichen menschlicher und 
kollegialer Verbundenheit als so wertvoll, daf er den Herren 
unseres Vorstandes und dem Hauptgeschäftsführer, Herrn Pfrang, 
den allerherzlichsten Dank der Wirtschaftsvereinigung GroF)- und 
AuFenhandel Hamburg e.. V. und ihrer Firmen zum Ausdruck 
bringen möchte. 

Der Präsident des Hamburger Roten Kreuzes äuFerte sich fol -
gendermaf)en ....Ich möchte sowohl dem Landesverband wie 
auch seinen angeschlossenen Mitgliedern, die sich an der Spende 
für die durch das Hamburger Hochwasser Geschädigten be -
teiligt haben, den allerherzlichsten Dank des Deutschen Roten 
Kreuzes zum Ausdruck bringen und ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn es möglich wäre, diesen Dank auch in einem Mitteilungs -
blatt aufzunehmen, das Sie vermutlich an die Mitglieder des 
Landesverbandes von Zeit zu Zeit versenden. Die IJberweisung 
des gesammelten Betrages ist auf unserem Postscheckkonto ein -
gegangen, was ich Ihnen der Ordnung halber mitleile. 
Wir werden bemüht sein, diesen sehr erheblichen Betrag den -

jenigen Geschädigten im (Jberschwemmungsgebiet zugute kom -
men lassen, die dem Grof)- und Einzelhandel .angehören, und 
uns zu diesem Zweck mitfI-errn Dr. Wassermeier, dem Geschäfts -
führer der Wirtschaftsvereinigung Grof- und Auf)enhandel in 
Hamburg, in Verbindung setzen, damit der Spendenbetrag 
zweckmäf)ig und im Sinne Ihres Wunsches verwendet wird. . . 

Unseren eigenen Dank haben wir den spendenden Mitgliedern 
bereits bei der Obersendung der Spendenbescheinigungen zum 
Ausdruck gebracht. Der Landesverband und seine Mitglieder 
haben jedenfalls bewiesen, dat) der bayerische GroFjhandel ein 
offenes Hörz für echte Not hat und sich besonders auch mit 
seinen Berufskollegen in anderen deutschen Ländern solidarisch 
fühlt. -

Sind Sie ehrenamtlich tätig? (87) 

Im letzten Heft unserer Verbandszeitschrift haften wir in Ziff. Ill 
des Art. 67 die Mitglieder unseres Landesverbandes gebeten, uns 
bei der Ergänzung unserer Ehrenamtskarfei behilflich zu sein. 
Leider sind bisher nur wenige Mitteilungen eingegangen. 
Wir möchten deshalb unsere Mitglieder nochmals bitten, uns 

die von ihnen bekleideten Ehrenämter bekanntzugeben. 

(88) 
Berufsbildungsausschuß tagte in Nürnberg 

(la) Eine Reihe wichtiger und aktueller Themen standen auf der 
Tagesordnung der ersten diesjährigen Sitzung des Berufsbildungs -
ausschusses, der diesmal in unserem Nürnberger Haus des Han-. 
dels zusammentrat. 
Der Ausschuf) erarbeitete zunächst eine Stellungnahme zu der 

EnfschlieFung des Bundesausschusses Betriebswirtschaft im RKW 
über die Errichtung höherer Wirtschaftsfachschulen zur Aus -
bzw. Weiterbildung kaufmännischen Führungskräfte der mittleren 
Ebene. 
Zu dem in Vorbereitung_befindlichen Berufsausbildungsgesefz -

entwurf des DGB wurden schwerste Bedenken angemeldet, da 
nach diesem Entwurf eine Verlagerung der beruflichen Ausbil -
dung vom Wirtschaftsministerium bzw. den bisher damit be -
faf)ten Gremien (Industrie- und Handelskammern und Berufsver -
bände) auf das Arbeitsministerium - mit allen äuf)ersf nach -

-teiligen Folgen - eintreten würde. 
Die Einführung eines in verschiedenen Bundesländern ange -

strebten 2. Berufsschulfages wurde von den Ausschuf)mitgliederrj 
einstimmig abgelehnt. Eine derartige Regelung würde zwangs -
läufig zu einer, erheblichen Beeinträchtigung der ohnedies schon 
knapp bemessenen betrieblichen Ausbildung führen. Es sei .viel -
mehr eine Verbesserung und Erweiterung des Berufsschulunter -
richts, insbesondere im 2. Berufsschuljahr anzustreben. 
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Der AusschuF sprach sich für die Einführung eines 9. Pflicht -
Volksschuljahres aus, sofern es mit einer Vertiefung des Grund -
wissens verbunden und nicht auf den zukünftigen Beruf vor -
bereitend ausgerichtet sei, was in dem vom DGB vorgelegten 
Gesetzentwurf befürwortet wird. 

Verkehr 

Postleitzahlen 

(p) In Ergänzung zu den Ausführungen in dem - 

(89) 

versehentlich 
nummernlosen - Artikel auf S. 9/10 des Januarheftes dieser Zeit -
schrift weisen wir auf folgendes hin: 

Um eine einfache Verteilung der Postsendungen zu ermög -
lichen, wurde ein auf die neuen Leiteinheiten abgestelltes Leit -
s'slem geschaffen, das gleichfalls die maschinelle Verteilung der 
Briefsendungen zuläf)t. Als am zweckmäligsten erwies sich die 
Verwendung von Zahlen, weil die automatischen Briefverleil -
maschinen auf der Grundlage eines Zahlen -Codes arbeiten 
Auch sind bereits Maschinen in der Entwicklung, die Zahlen 
automatisch lesen können. 

Bei rund 500 Leitbereichen im Bundesgebiet war für eine 
systematische Kennung bereits eine dreisfellige Leitzahl erfor -
derlich. Da es sich aber als notwendig herausstellte, auch inner -
halb der Leitbereiche noch einzelne Orte besonders zu kenn -
zeichnen, mut3te noch eine vierte Ziffer hinzukommen. Die 
Postleitzahl für jeden Ort Ist also grunds ä tzlich vierstellig. Es ist 
aber gestaltet, die am Ende einer Leitzahl stehenden Nullen 
wegzulassen und die Postleitzahl auch in der so verkürzten Form 
zu verwenden. 

LeitmäIger Aussagewert der Postleitzahl 

Die vierstellige Postleitzahl ist streng systematisch aufgebaut. 
Nicht nur die einzelnen Dekaden, sondern auch noch Ziffern -
gruppen der dritten und einzelne Ziffern der vierten Dekade 
haben besondere leitmäfige Aussagewerte. 

Aus der nachstehenden schematischen Darstellung der Post -
leitzahl für Maisach = 8031 kann ein Uberblick über den leit -
mäfigen A: uss a ge w er f der einzelnen Dekaden der Postleitzahl 
gewonnen werden. 

1. Dekade 2. Dekade 3. Dekade 4. Dekade 

8 0 3 1 Maisach 
Leitzone Leitraum Leifbereich Postort 

Allein aufgrund der Postleitzahl kann jetzt die genaue Lage 
eines Ortes und die Leitweise der für ihn bestimmten Sendungen 
ohne besondere geographische Kenntnisse einwandfrei und leicht 
festgestellt werden. 

Die Umstellung des Postverkehrs auf das neue Leitzahisysfem 
ist in vollem Gange und nicht mehr aufzuhalten. Die Bundes -
post hat über 22 Millionen Leitzahlbücher an die Wirtschaft und 
alle Organisationen, sowie an die Haushalte verteilt und stöl3t 
nun mit einer gro13en Propagandawelle nach, um die Anwendung 
der Leitzahlen im Postverkehr auf freiwilliger Basis durchzu -
setzen. Schon heute werden ca. 300/0 der Geschäfts -
post von den Firmen mit L e it zahlen aufgegliedert, ob -
gleich die Umstellung der Adrema-Adressenbestände mindestens 
noch fünf Monate Arbeit erfordert. 

Bundespostminister Stücklen ist der Ansicht, daf in spätestens 
vier Jahren mehr als 900/o aller Sendungen (zur Zeit 9 Milliarden 
Briefe und 217 Millionen Päckchen pro Jahr) die neuen Leit -
zahlen tragen werden. Man erwartet jedoch schon in z w e i 
Jahren eine zwischen 80 und 90°/a liegende Beteiligung bei 
der Anwendung von Postleitzahlen und der Minister drängt sehr 
darauf, da diese Entwicklung von allen Postku:nden durch die 
Hereinnahme ihrer Leitzahl in den Briefkopf gefördert werde. 

Der Minister macht kein Geheimnis daraus, daf er auch für 
die innerbetriebliche Umstellung auf die Postleitzahlen eine 

gewisse Frist brauche, aber spätestens in einem Jahr werde das 
Briefsorfierpersonal in allen Postainstal+en das neue System exakt 
beherrschen und dann eine Ausnutzung seiner zeitsparenden 
Vorteile in vollem Umfange ermöglichen. Befürchtungen, das 
System könnte noch geändert werden, sind von Miinister Stückien 
als gegenstandslos bezeichnet worden. Das neue System werde 
sich als praktikabel und segensreich erweisen. 

Das Bundespostministerium hat sich auf Wunsch der Wirtschaft 
entschlossen, für die Betriebe ein besonderes Posileifzahlenver -
zeichnis im Format DIN A 4 herstellen zu lassen. Das neue Ver -
zeichnis wird eine Auflage von fünf Millionen Stück haben und 
soil ab Ende M a i zur Auslieferung kommen. 

Die Sortierarbeit im Briefdienst ist der höchste Kostenfaktor 
in dieser Sparte des Postverkehrs. Allein 45 0 /o der Kosten ent -
fallen darauf, während Zustellung, Briefkastenleerung und Beför -
derung nur 40 0 /o der Kosten ausmachen. Sobald 800/0 der Briefe 
Leitzahlen tragen, können im Bundesgebiet in der Briefsortierung 
7000 Arbeitskräfte und damit ca. 100 Millionen DM eingespart 
werden. 

Etwa 50 Postämter in Grofstädten mit einem täglichen Brief -
abgang von mehr als 100000 Sendungen werden in den nächsten 
Jahren mit automatischen Briefverteilanlagen ausgerüstet. Der 
Bundespostminister IäFt dafür ca. 300 Mill. DM bereitstellen. Die 
Einsparungen durch diese Investitionen werden im Endstadium 
der Aktion bei jährlich 100 Mill. DM liegen. 

Ein Viertel der Briefpost im Bundesgebiet geht in die acht 
Grofstädte, die jetzt einstellige Leitzahlen tragen (in Bayern: 
München . - 8), weitere 25°/o in die 64 Städte mit zweistelligen 
Leitzahlen und ebenfalls je 25°/o in die Orte mit dreistelligen 
bzw. vierstelligen Leitzahlen. 

Merkantiler Minderwert eines 
unfallgeschädigten Kraftfahrzeuges (90) 

(sr) Endlich hat der Bundesgerichtshof den Bedürfnissen der 
Praxis Rechnung getragen und in seiner Entscheidung vom 3. 10. 
1961 - IV ZR 238/60 festgelegt, dat3 der sog. merkantile Min -
derwert eines unfallgeschädigten Kraftfahrzeuges dem Eigen -
tümer auch dann zu erstatten ist, weinn er das Fahrzeug weiter 
benützt. Nach Ansicht des Senats wird ein unfallgeschädigtes 
Fahrzeug trotz Behebung der technischen Schäden im Verkehr 
im allgemeinen geringer bewertet als ein unfallfrei gefahrener 
Wagen. Diese Wertdifferenz stellt einen echten Schaden dar. 
Dat3 die Wertminderung bei weiterem Gebrauch des Wagens im 
Laufe der Zeit geringer wird und überhaupt keihe Bedeutung 
mehr hat, wenn der Wagen schIiellich zum Fahren ungeeignet 
ist, ist keine Besonderheit des merkantilen Minderwerts, sondern 
trifft in gleicher Weise bei Wertminderungen zu, die auf Schön -
heitsmängeln oder technischen Fehlern beruhen. 

Kreditwesen 

(91) 
Bayerisches Refinanzierungsprogramm 1962 

Bei Artikel 70 (Heft 4/62) ist - bei der Überschrift ein unlieb -
sames Versehen unterlaufen, das wir zu entschuldigen bitten. 

Der vorgenannte Artikel befat3t sich nicht, wie aus der irrtüm -
lichen Überschrift (,Bayerisches Zinszuschufprogramm 1962g) 
anzunehmen, mitder Möglichkeit der Beantragungen von Zins -
zuschüssen (die Richtlinien für das Zinszuschut3programm 1962 
sind immer noch nicht veröffentlicht), sondern mit dem von uns 
bereits früher angekündigten Refinanzierungsprogramm der Baye -
rischen Landesanstalt für Aufbaufinanzierung. 

Wir empfehlen nochmals denjenigen Mitgliedern, die daran 
interessiert sind, dringendst unverzüglick über ihre Hausbank 
einen entsprechenden Antrag einzureichen, da das Interesse an 
diesem Programm ganz auF3erordentlich und der Umfang dem -
gegenüber leider nur beschränkt ist. 

9 



Nr. 5/17. Jhrg. DER BAYERISCHE -GROSS- UND AUSSENHANDEL 28. Mai 1962 

Offentliche Aufträge 

Behördenrabatt (92) 

(sr) ‚Es gibt keinen Behördenrabatt im preisrechtlichen Sinn' -

dies ist der Kernsatz eines Schreibens des Bundeswirtschafts -
ministers an unseren Gesamtverband des Deutschen Grol1- und 
Aui)enhandels, der sich wieder einmal beschwerdeführend in 
dieser Angelegenheit an das Bundeswirtschaftsministerium ge -
wandt hat. Diese Rechtsauffassung wird auch von unserem Baye -
rischen Wirtschaftsministerium gefeilt, welches uns in wieder -
holten mündlichen Besprechungen die Zusage gemacht hat, 
seinerseits auf die Einhaltung dieser Vorschriften bei den unter -
geordneten Behörden hinzuwirken. 

Die Rechtslage ist also völlig klar: es ist jeder Behörde ver -
boten, einen Preisnachlab nur deshalb zu verlangen, weil als 
Auftraggeber die Behörde auftritt. 
Wir wollten Ihnen das sicher längst bekannte Verbot des Be -

hördenrabatts nur deshalb wieder einmal in Erinnerung bringen, 
weil uns in letzter Zeit wieder von Fällen in unserem bayerischen 
Bereich berichtet wird, in denen untergeordnete Behörden von 
unseren Firmen einen Behördenrabaft verlangen und weil wir Sie 
bitten wollen, uns in diesen Fällen einzuschalten. Bitte, be -
richten Sie uns von konkreten Fällen, in denen Behördenrabatf 
verlangt wird, um uns Gelegenheit zu geben, diesem MiFlstand 
abzuhelfen. Das Bayer. Wirtschaftsministerium hat uns zugesagt, 
unser berechtigtes Vorbringen in jedem konkreten Fall zu unter -
stützen und in diesem Sinne auf die untergeordneten Behörden 
einzuwirken. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

21. 5. 

21.5. 

22.5. 

22.5. 

8.10- 8.15 

19.30 -19.45 

18.00-18.15 

20.45-21.00 

Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 

Durch die Lupe gesehen - 

Aus Bayerns Wirtschaft 

Der Wirtschaftskommentar 

Wirtschaft für jedermann 

-2. Pr. 

23. 5. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 

24. 5. 19.35-19.40 Die Wirtschoftsglosse von Rufus Mücke 

25. 5. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 
Mitteilungen der bayerischen Landesarbeitsamter 

25.5. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 

25. 5. 18.50-19.00 München - 19 Uhr - Kritik aus erster Hand 

26.5. - 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 

26. 5. 19.40-19.45 Bilanz nach BörsenschIut3 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

28.5. 

28. 5. 

8.10- 8.15 

19.30-19.45 

Steuer- und Rechtsfrage aus dem Alltag 

Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft far jedermann 

29.5. 

30.5. 

1.6. 

20.45-21.00 

18.15-18.30 

8.10- 8.15 

Der Wirtschaftskommentar . -2. Pr. 

Wirtschaft im Querschnitt 

Der Stellenmarkt 
Mitteilungen der bayerischen Landesarbeitsämter 

1.6. 

2.6. 

2. 6. 

18.15-18.30 

8.10- 8.15 

19.40 -19.45 

Wirtschaftspolitik der Woche 

Praktische Hinweise 

Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

2.6. 20.15-21.00 Das Jahrhundert der Automobile -2. Pr. 
Ein Bericht aber einen Luxusgegenstand, der zur 
Massenware wurde -

4.6. 8.10- 8.15 Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 

4. 6. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft far jedermann 

5. 6. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 

5. 6. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 

6. 6. 

7.6. 

7.6. 

18.15-18.30 

19.35-19.40 

21.35-22.00 

Wirtschaft im Querschnitt 

Die Wirtschaftsglosse von Rufus Mücke 

Homo statisticus -

Industriegesellschaft 
Der schematisierte Bürger in der 

8.6. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 
Mitteilungen der bayerischen Landesarbeitsömter 

8. 6. 

8.6. 

9.6. 

9.6. 

12.6. 

13.6. 

13.6. 

14.6. 

15.6. 

15.6. 

16.6. 

16.6 

18.15-18.30 

18.50- 19.00 

8.10- 8.15 

19.40-19.45 

20.45-21.00 

18.15- 18.30 

21.30-22.00 

19.35- 19.40 

8.10- 8.15 

18.15-18.30 

8.10- 8.15 

19.40- 19.45 

Wirtschaftspolitik der Woche 

Nurnberg - 19 Uhr - Kritik aus erster Hand 

Praktische Hinweise 

Bilanz nach BôrsenschluD 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Der Wirtschaftskommentar 

Wirtschaft im Querschnitt 

- 2. Pr. 

Die Schraube ohne Ende 
Eine kritische Analyse der Baupreise 

Die Wirtschaftsglosse von Rufus Macke 

Der Stellenmarkt 
Mitteilungen der bayerischen Landesarbeitsämter 

Wirtschaftspolitik der Woche 

Praktische Hinweise 

Bilanz nach 8örsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Außenhandel 

EWG - Exportkartelle (93) 

(So) Es war bekanntlich gelungen, bei der Abfassung des 
Gesetzes gegen WeHbewerbsbeschränkungen vom 27. 7. 1957 
(BGBI. 1, Seite 1081) im § 6 die Anhörungspflicht der von be -
antragten Exportkartelln in Mitleidenschaft gezogenen Kreise, 
also in erster Linie des deutschen Exporthandels, zu verankern. 
Dadurch ergab sich für die jeweils an der Bildung eines Export -
kartells interessierten Herstellerkreise die Notwendigkeit, sich 
zunächst mit dem Exporthandel über Zielsetzung und Bedin.. 
gungen eines derartigen Kartells zu un4erhalten. Man kann 
sagen, da1 sich diese Praxis seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen durchaus bewährt hat. 

Durch das Inkrafttreten der Artikel 85 und 86 des EWG-Ver -
trages sind die darin niedergelegten Grundsätze zu Bestand -
teilen des geltenden deutschen Wettbewerbsrechts geworden. 
Daraus ergab sich die Frage, ob sich aus der Anmeldeverpflich -
tung für EWG-Exportkartelle, die also keine vorherige Anhörung 
davon etwa betroffenen Wirtschaftszweige vorsieht, neue Mo -
mente für die Stellung des Exporfhandels ergeben könnten. 
Hierüber haben Besprechungen sowohl mit dem Bundeskartellamt 
wie mit der EWG-Kommission stattgefunden, bei denen sich 
folgendes ergab: 

Das Verhältnis zwischen der Kartellverordnung der EWG zu 
den Artikeln 85 und 86 des Vertrages und dem deutschen Kartell -
gesetz (hier § 6) ist noch nicht eindeutig zu definieren Die 
informatorischen Besprechungen mit dem Kartellamt und der 
Kommission haben jedoch erkennen lassen, dab Besorgnisse mit 
Bezug auf die in § 6 Abs. 2 verankerte Anhörungspflicht (dem 
Antrag ist eine Stellungnahme der betroffenen inländischen EN 
zeuger und' Abnehmer beizufügen") z. Zt. jedenfalls - 

gebracht sind. 
nicht an -

Obwohl die EWG-Kartellverordnung direkt gellendes Recht 
darstellt, steht fest, dab Exportkartellabsprachen, die auf den 
nationalen Raum beschränkt sind, und die nach auben dritten 
Nicht-EWG-Staaten gegenüber wirksam werden, unter die je -
weils nationale Gesetzgebung fallen. Wenn also beispielsweise 
sechs deutsche Fabrikanten ein Exportkartell für Südamerika bil -
den und in diesem Rahmen auch den deutschen Exporthandel 
verpflichten wollen, so fällt dieser Tatbestand grundsätzlich und 
ausschlieblich unter § 6 Abs. 2 des deutschen Kartellgesetzes. 

Das Kartellverbot in Artikel 85 EWG - Vertrag bezieht sich 
räumlich gesehen auf zwei Tatbestände 

a) ,, .. . welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beein -
trächtigen geeignet sind" 

b) ,, . . . und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfäl -
schung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes 
bezwecken oder bewirken". 
Da bei obigem Beispiel die Bindung des deutschen Export -

handels zur Einhaltung festgesetzter Verkaufspreise oder be -
stimmter Konditionen unter den Begriff Einschränkung des 
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Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes' fällt (Anm.: 
Die Auffassungen hierüber sind in der Wirtschaft und auch bei 
den Behörden gefeilt; das deutsche Kartellamt vertritt jedoch 
diiese Auffassung), ist die Notwendigkeit einer Anmeldung bei 
der EWG-Kommission fraglich und zwar insbesondere auch auf 
Grund des Artikels 4 Abs. 2 Unterabsatz 1 der EWG-Kartell -
Durchführungsverordnung, der an sich Beschlüsse usw., die die 
Ein- oder Ausfuhr zwischen Mitgliedstaaten betreffen, von der 
Notwendigkeit der Anmeldung befreit." 

Ähnlich liegen die Verhältnisse, wenn z. B. 6 deutsche, 3 italie -
nische und 2 französische Fabrikanten ein Exportkarlell mit Wirk -
samkeit gegenüber dritten Nicht-EWG-Ländern bilden und dabei 
besch1ie13en, den Exporthandel der EWG auf die Einhaltung der 
Konditionen zu verpflichten. 

Zweifellos besteht bei einem solchen Kartell für die deutschen 
Teilnehmer die Notwendigkeit, eine Genehmigung nach § 6 
einzuholen. Ob darüber hinaus eine Anmeldepflicht bei der 
Kommission besteht, ist nach Artikel 4 Abs. 2, Unterabsatz 1 der 
EWG-Kartelldurchführungsverordnu'ng zweifelhaft. 

Falls im Rahmen einer Kartellvereinbarung auch Exporteur -
Einkaufspreise gebunden werden sollen, liegt die Notwendigkeit 
einer Genehmigung nach § 6 Abs. 2 beim deutschen Kartellamt 
vor. ljberdies ist auch die Anmeldepflicht bei der Kommission 
gegeben. 

Deutsche Exportkartelle, die sich auch auf die Lieferung in 
andere EWG-Mitg'liedsländer beziehen, sind sowohl nach deut -
schem Gesetz (§ 6 Abs. 2) genehmigungspflichtig wie auch 
anmeldepflichtig bei der Kommission. 

Die Frage, ob strengere Vorschriften der nationalen Gesetz -
gebung den Vorrang vor den direkt wirksamen Kartellbestim -
mungen der EWG haben, ist in Brüssel noch nicht endgültig ent -
schieden. Es hat jedoch den Anschein, dat3 - zumindest zu -
nächst - diese Vorrangigkeif anerkannt wird, denn die Kom -
mission hat zu dem wesentlich strengeren italienischen Kartell -
gesetz, das zur Zeit dem italienischen Parlament vorliegt, keine 
Einwendungen erhoben. 

Somit kann also davon ausgegangen werden, dat3 die Position 
des Exporthandels im Rahmen des deutschen Kartellgesetzes 
- vorläufig - unangetastet bleibt und somit der Exporthandel 
nicht auf Einspruchsverfahren bei der EWG angewiesen ist. 

Es kommt im übrigen noch hinzu, dat3 die institutionelle Seite 
des Kartellkomplexes noch nicht endgültig geregelt ist. Die An -
zeichen deuten darauf hin, dat3 die Kommission beabsichtigt, die 
nationalen Kartellstellen einzuschalten. 

(95) 
Umsatzsteuer - Ausfuhrnachweis bei Ver -
sendung durch die Deutsche Bundespost 

(so) Nach Mitteilung des Bundesministers für das Post- und 
Fernmeldewesen werden die Postämter bei der Ausfuhr vn 
Gegenständen in gewöhnlichen Briefen, Päckchen, Warenproben 
oder Mischsendungen künftig auch die bei dem Ausführer ver -
bleibende Ausfertiguing des Ausfuhrscheines oder der Versand -
Ausfuhrerklärung auf Verlangen des Absenders mit dem Tages -
stempel bedrucken. ‚Ich habe keine Bedenken, da't3 in solchen 
Fällen der lagesstempeldruck der Postdienststelle als Ausführ -
nachweis anerkannt wird, wenin sich aus der Gesamtheit der 
übrigen Unterlagen kein begründeter Zweifel ergibt, dat3 die 
Gegenstände auch tatsächlich in das Ausland gelangt sind, ist 
für die Ausfuhr von Gegenständen, die in der oben bezeichneten 
Weise versendet werden, die Vorlage eines Ausfuhrscheines 
oder einer Versandausfuhrerklärung nicht vorgeschrieben (z. B. 
bei geringwertigen Sendungen i. S. des § 19 Abs. 1 Ziff. 1 der 
A'ut3enwirtschaftsverordn'ung), so bin ich damit einverstanden, 
dat3 in diesen Fällen die Versendung in das Ausland durch leicht 
nachprüfbare innerbetriebliche Versendungs'unterlagen in Ver -
bindung mit den Aufzeichnungen in der Finanzbuchhaltung nach -
gewiesen werden, Mein Erlat3 vom 13. Mai 1954- IV S 4135-2/54 -

U Kartei S 4135 - Karte 52 betr. Ausfuhrnachweis im Fall der 
Buch- und Zeitschri{fenausfuhr ist sinnge'mä't3 anzuwenden.' 

Verschiedenes 

5. Internationaler Kongreß für Absatzwirt -
schaft und Vertrieb (94) 

Der zum ersten Mal in den Niederlanden organisierte K3ngret3 
findet heuer vom 13. bis 15. Juni 1962 in Den Hag/Scheveningen 
statt. Führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die zehn 
verschiedene Nationalitäten vertreten, werden die Themen über 
Verfahren und Probleme bei Absatz und Vertrieb von Erzeug -
nissen und Dienstleistungen mit einigen Worten einleiten. S3 
wird z. B. Dr. Herbert Gross, Deutschland, über „Gemeinschaft -
liche Absatzwirtschaff auf dem Weltmarkt, Neue Hilfsmittel für 
kleine Betriebe' referieren. Alle Einführungen können gleich -
zeitig über eine Sprechanlage jn Obersetzung gehört werden. 
Aut3er einigen nicht offiziellen Zusammenkünften ist aucn ein 
interessantes Programm für die Damen der Teilnehmer vorge -
sehen. Die Teilnahmekosfen für diesen dreitägigen i'nfernatio -
nalen Kongret3, der unter der Schirmherrschaft S.K.H. Prinz 
Bernhard der Niederlande steht, betragen einschliet3lich Exkur -
sionen, Empfängen usw. Hfl. 250,—. 

Anfragen sowie Anmeldungen sind an die Hauptgeschäftsstelle 
unseres Landesverbandes, München 2, Otfostrat3e 7, zu richte,i. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

Herrn Josef Kempf, dem persönlich haftenden Gesellschafter 
unserer Mcitgliedsfirma Josef Kempf KG., Elektro- und Rundfunk -
grot3hand!lung in Ansbach, herzlich zu seiner ehrenvollen Wie -
derberufung zum Handelsrichter beim Landgericht Ansbach. 

Willi Gerbeih, München, 75 Jahre 

Am 11. Mai kornte der Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma 
Woifrum & Gerbefh, Schuhgrot3handlung in München, in seltener 
Rüsfigkeif seinen 75. Geburtstag begehen. Der 2. Weltkrieg und 
die folgenden schweren Jahre hatten dem bekannten und ange -
sehenen Grot3handelsunternehmen schwerste Schäden zugefügt. 
Aber die ungebrochene Tatkraft des Jubilars und seines Teil -
habers Karl Wolfrum, an dessen Stelle nach seinem Tod, nicht 
minder aktiv, dessen Sohn Dr. Dieter Wolfr'um getreten war, 
ermöglichten es, dait3 der Betrieb schon bald wieder sich zu 
altem Umfang entwickelte und inzwischen zu einer der führenden 
Fa'chgrot3hand1ungen des Schuhwarensektors in Süddeutschland 
geworden ist. 

Noch immer ist Herr Willi Ger'beth 'in ihm, väterlich für die 
Belegschaft sorgend, aktiv tätig. Zum Landesverband und be -
sonders zu seinem Fachzweig SCHUHE hatte der Jubilar stets 
engsten Kontakt. Mit dem Dank hierfür verbindet der Landes -
verband auch an dieser Stelle die herzlichsten Wünsche für das 
weitere Wohlergehen und beste Gesundheit. 

Karl Tegtmeyer, München, 60 Jahre 

Herr Karl Tegtmeyer, geschäftsführender Direktor unserer Mit -
gliedsfirma Para Einkaufs- und Vertriebs-AG., München, feiert 
am 22. Mai ds. J. seinen 60. Geburtstag. Seine Geburtsstätte 
liegt in Niedersachsen in Quakenbrück. Nach Beendigung der 
schulischen Ausbildung traf er in die kaufmännische Lehre im 
kosmetischen Grot3handel. Zur Erweiterung seiner Ausbildung 
verbrachte er einige Zeit in England; nach Rückkehr traf er in 
die Firma' M'ouson ein. Nach einer Tätigkeit von 25 Jahren in dieser 
Firma übernahm er im Jahre 1945 die Direktion der Para AG. 
München. Durch seine Tatkraft und durch seinen kaufmännischen 
Unternehmungsgeist entwickelte er diese Firma zu einer der be -
deutendsten Parfümeriegrot3'handlungen im Bundesgebiet. 
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Neben seiner erfolgreichen beruflichen Tätigkeit stellt Herr 
Tegtmeyer seine reiche Erfahrung und seine Arbeit in zahlreichen 
Ehrenämtern auch der Wirtschaft zur Verfügung. An erster Stelle 
möchten wir hier die umfangreiche und verdienstvolle Mitarbeit 
des Jubilars in unserem Landesverband anführen. Herr Tegtmeyer 
ist Mitglied unseres Beitragsausschusses sowie unseres Aus -
schusses für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförderung. Ge -
rade die berufliche Weiterbildung unserer Junioren und unseres 
sonstigen kaufmännischen Nachwuchses liegt Herrn Tegtmeyer 
besonders am Herzen. Seit dem Tode von Herrn Josef Hafner 
leitet Herr Tegfmeyer unseren Fachzweig Seifen, Körperpflege -
mittel und Friseurbedarf; ferner ist Herr Teglmeyer Vorsitzender 
des Aufsichtsrates der Friwa GmbH und im 'iorstend des Bundes -
verbandes des Körperpflegemittel- und 5e lengrof 1 handels e.V. 
in Köln. Seit mehr als 10 Jahren ist Herr 1eg meyer auch Handels -
richter beim Landgericht München 1. 

Unser Landesverband entbietet Herrn Tegtmeyer zu seinem 
60. Geburtstag aufrichtige und herzliche Glückwünsche. Wir 
sind ihm äuierst dankbar für seine vielseitige wertvolle Mit -
arbeit in der Durchführung unserer Verbandsaufgaben und geben 
uns der Hoffnung hin, dat) wir uns dieser Mitarbeit noch viele 
Jahre erfreuen dürfen. 

Dr. Wilhelm Denzel, München., 60 Jahre 

Der geschäftsführende Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma 
Friedrich Denzel, Flachglas-Grol3handlung in München und Nürn -
berg, Herr Dr. Wilhelm Denzel, kann am 25. Mai seinen 60. Ge -
burtstag feiern. 
Nach Beendigung seiner Studien trat er im Jahre 1925 als Enkel 

des Gründers in das 1878 in München errichtete Unternehmen, 
das im Jahre 1900 eine Zweigniederlassung in Nürnberg grün -
dete, ein. Gemeinsam mit seinem 1955 verstorbenen Vater, 
Herrn Georg Denzel, leitete er die unter dem Namen „Glas -
Denzel" bekannte Firma und half ihr zu einer führenden Position 
auf dem süddeutschen Fensterglasmarkt. 

Als im 2. Weltkrieg der Betrieb lotalfliegerschaden erlitten 
hatte, war es in erster Linie der Umsicht und ungebrochenen 
Tatkraft des Jubilars zu verdanken, dat) das Unternehmen sofort 
behelfsmät)ig im Interese der Bevölkerung wieder auf vollen 
Touren lief. Schon verhältnismäfig bald nach dem 2. Weltkrieg 
erstand, ebenfalls hauptsächlich dank der Initiative von Herrn 
Dr. Denzel, aus dem Schutt ein bedeutender und sogar erweiter -
ter Neubau. 

Schliel1lich war auch die nach dem Kriege erfolgte Gründung 
von Zweigniederlassungen in Mühldorf, Straubing, Würzburg, 
Stuttgart und Frankfurt-Neu-Isenburg seiner lnititative zu ver -
danken. 
Aber nicht nur seinem hochangesehenen Grof 1 handelsunter -

nehimen stand Herr Dr. Denzel stets vorbildlich vor, sondern er 
war allen organisatorischen Fragen immer sehr aufgeschlossen. 
So war er lange Zeit im Vorstand von Fachverbänden tätig. Seit 
einem Jahrzehnt ist er Handelsrichter beim Landgericht Mün -
chen I. 
Unserem Landesverband war Herr Dr. Denzel von Anfang 

an eng verbunden und nahm an seiner Entwicklung regen Anteil. 
Dafür danken wir ihm auch an dieser Stelle herzlich und wün -
schen ihm noch viele viele Jahre gleicher ungebrochener Vitali -
tät, bester Gesundheit und stolzer Fortentwicklung seines Unter-
.nehmens. 

Dr. Ludwig Kult ner 50 Jahre 

Der Vorsitzende unseres Fachzweigs Textil vollendete am 
20. 5. 1962 sein 50. Lebensjahr. Nach dem Studium der Rechts -
und Wirtschaftswissenschaften an der Universität München, das 
er mit den Examina als Dipl.-Volkswirt und Dipl.-Versicherungs -
sachverständiger a.bsch1o13, promovierte er zum Dr. jur. 

Aus der Zusammenarbeit mit der Kepa-Kaufhaus GmbH (Kar -
stadt) gründete der Jubilar im Jahre 1943 die Firma Dr. Ludwig 
Kuttner GmbH. Aus diesem Einkaufshaus der Kepa-Kaufhäuser 
entwickelte Herr Dr. Kuttner nach dem Kriege seinen Betrieb aus 
kleinsten Anfängen zu einem bedeutenden Unternehmen des 
lextilsortimentsgrol)handels. Seine hervorragenden Fachkennt -
nisse, verbunden mit der Fähigkeit unternehmerischen Denkens 
und organisatorischer Initiative führten zu der heutigen Gröt)e 
der Firma und prägten ihn zu einem profilierten Grof)handels -
unternehmer. Trotz starker Inanspruchnahme durch seinen 
Münchner Betrieb und sein Hamburger Importgeschäft widmet 
sich Herr Dr. Kuttner zahlreichen ehrenamtlichen Aufgaben .i 
Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Handelsrichter ist Herr 
Dr. Kuttner Vorsitzender unseres Fachzweigs Textil und Mitglied 
unseres Ausschusses für Werbung und Offentlichkeitsarbeit. Seit 
Jahren ist Herr Dr. Kuttner aul)erdem im Aufsichtsrat der Concordia -
Feuerversicherungsgese'llschaft in Hannover tätig. 

Oberall hier gilt sein Rat viel. In seiner sachlichen, das Wesent -
liche knapp zusammenfassenden, allem bloF1en Getöne abhol -
den, stets auch humorvollen Art, die schnelle und klare Entschei -
dungen liebt, ist er das Vorbild eines fortschrittlichen Unterneh -
mers. Der Landesverband und sein Fachzweig Textil übermitteln 
auch an dieser Stelle Herrn Dr. Kuttner herzlichste Glückwünsche. 

Konrad Sachs, Traunstein, f 

Ein tragisches Geschick hat den Inhaber unserer Mitglieds -
firma J. N. Kreiller, Grol3handlung in Eisen, Blechen, Eisenwaren 
und sanitären InstallafionsartikeIn, Herrn Konrad Sac h s plötz -
lich im Alter von 65 Jahren mitten aus seinem schaffensreichen 
Leben abberufen. 

Der Verstorbene war mit seinem Kraftwagen auf seine Jagd 
hinausgefahren. Das Auto lieF) er am Waldrand stehen und ging 
mit geladenem Gewehr in den Wald hinein. Er kehrte dann noch -
mals um, um vermutlich noch etwas aus dem Wagen bzw. seinem 
Rucksack zu holen. Hierbei löste sich aus dem Gewehr ein Ge -
schoF1 und traf ihn durch den Unterkiefer tödlich. 

Konrad Sachs war als Grol)handelskaufmanri weithin bekannt 
und geschätzt. Seiner unermüdlichen Initiative war es zu ver -
danken, da -f3 die bereits im Jahre 1872 gegründete GroF3handels -
firma besonders nach dem zweiten Weltkrieg eine neue Blüte 
erlebte. Mit Umsicht und Tatkraft wandelte er das alte Geschäfts -
gebäude am Traunsteiner Stadtplatz in einen modernen Geschäfts -
bau um. Sein Ruf als seriöser und vorbildlicher Gro.l3handelskauf -
mann war untadelig. Unserem Landesverband war Herr Konrad 
Sachs stets in Treue verbunden. Wir werden dem so tragisch um 
das Leben gekommenen immer ein besonders ehrendes An -
denken bewahren. 

Max Schmidt, Augsburg f 

Am 26. 3. 1962 verstarb Herr Max Schmidt, Inhaber der Firma 
Schmidt & Schuhmann, Augsburg. Sein Scheiden bedeutet für 
die Firma einen schweren Verlust. 

Gemeinsam mit Herrn Adam Schuhmann gründete Herr Schmidt 
im Jahre 1928 die Firma Schmidt & Schuhmann, GroF3handel mit 
technischen Olen und Fetten, Bereifungen und Kfz-Zubehör; das 
Unternehmen entwickelte sich gut und konnte im Jahre 1933 in 
das Handelsregister eingetragen werden. Nach dem Ausscheiden 
des Teilhabers, Herrn Schuhmann, im Jahre 1938 führte Herr 
Schmidt das Geschäft als Alleininhaber fort. Es gelang ihm, das 
Unternehmen über die sschweren Kriegs- und Nachkriegsjahre 
hinweg zu bringen und zu einem gesunden und gut fundierten 
mittelständischen Betrieb zu entwickeln, der gro13es Ansehen 
genie.F)t. Allzu früh hat der Tod der erfolgreichen Tätigkeit des 
Herrn Schmidt ein Ende gesetzt. Ehre seinem Andenken! 
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Arbeitgeberfragen 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für 
Arbeiter der Gemeinden (96) 

(j) Nach langen Verhandlungen zwischen der Vereinigung kom -
munaler Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaft 01V wurde 
am 31. 1. 1962 eine Einigung über einige wichtige Vorschriften 
des Bundesmanteltarifvertrages für die Arbeiter in gemeindlichen 
Verwaltungen und Betrieben erzielt. Die rund 350000 Arbeiter 
der Gemeinden erhalten ab 1. Juli 1962 im Krankheitsfalle sechs 
Wochen ihrenvollen Lohn. Voraussetzung Ist, dafi sie drei Jahre 
bei derselben kommunalen Verwaltung oder bei demselben kom -
munalen Betrieb nach Vollendung des 18. Lebensjahres be -
schäftigt waren. Es Ist ferner vorgesehen, ein Jahresurlaub für 
18 -30jährige von 18 Tagen, für 30 -40jährige von 21, und für 
über 40jährige von 27 Tagen. Arbeiter in Wechselschichten er -
halten eine Zulage und Zusatzurlaub. Ferner wurde eine Ver -
kürzung der Arbeitszeit für die Arbeiter vereinbart, die länger 
als 45 oder 48 Stuidien tätig sein müssen (Wechselschicht -
arbeiter). 

Vorsorgliche fristgemäße Kündigung 
bei fristloser Entlassung (97) 

(j) Bei jeder fristlosen. Kündigung Ist es angebracht, zugleich 
vorsorglich auch eine fristgerechte Kündigung auszusprechen. 
Nach § 11 Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz gilt nämlich eine 
unwirksame fristlose Entlassung im Zweifel nicht als Kündigung 
zum näc'hstzulässigen Zeitpunkt. Der Arbeitgeber würde also, 
tails er keine vorsorglich fristgemäfe Kündigung ausspricht, neu 
fristgemäli kündigen müssen, wenn durch das Arbeitsgericht 
festgestellt würde, dat3 die fristlose Entlassung ungerechtfertigt 
war. Da dies meist zu einer erheblichen Verlängerung des Arbeits -
verhältnisses führt - in einem derartigen Fall würde nämlich das 
Arbeitsverhältnis erst zu dem nach der Entscheidung des Arbeits -
gerichts ausgesprochenen Kündig.ungszeitpunkt beendet sein -, 
empfehlen wir unseren Mitgliedsfirmen dringend, in allen Fällen 
fristloser Entlassung in das Kündigungsschreiben folgenden Ver -
merk aufzunehmen: Diese Kündigung gilt vorsorglich auch als 
fristgemäfe Kündigung." 

Dadurch wird erreicht, dat3 der betreffende Arbeitnehmer vom 
Tage der Kündigung an gerechnet für den Fall, deE3 die fristlose 
Kündigung vom Arbeitsgericht als ungerechtfertigt angesehen 
wird, zum nächstzulässi.gen Termin als gekündigt gilt. 

Vorlage eines Attestes bei Erkrankung 
eines Arbeitnehmers (98) 

(j) Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 
14. 11. 1961 - 8 Sa 359/61 (rechtskräftig) - zu der in der Praxis 
häufig auftauchenden Fage Stellung genommen, ob ein wich -
tiger Grund zur fristlosen Entlassung vorliegt, wenn ein Arbeit -
nehmer entgegen einer entsprechenden tariflichen Bestimmung 
sich weigert, ein ärztliches Attest vorzulegen. Das LAG Düssel -
dorf hat diese Frage nur unter der Voraussetzung bejaht, dat) 
der Arbeitnehmer auf die Einreichung des Attestes hingewiesen 
bzw. ermahnt worden und aus diesem Gesichtspunkt eine be -
harrliche Verweigerung einer arbeitsvertraglichen Verpflichtung 
anzunehmen ist. Folgende Leitsä+ze wurden aufgestellt: 

1. Sieht ein Tarifvertrag vor, dat) binnen 3 Tagen ein ärztliches 
Attest über die Erkrankung einzureichen Ist, stellt dies eine 
arbeitsvertragliche Verpflichtung dar und nicht nur eine blot3e 
Ordnungsvorschrift. 

2. Ein Verstol3 gegen diese Bestimmung gibt aber nur dann einen 
wichtigen Gund zur fristlosen Entlassung, wenn er so schwer -
wiegend ist, dat) die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht 
mehr zugemutet werden kann. Dazu gehört insbesondere eine 
Verweigerung dieser Verpflichtung, die im Regelfall nur dann 
anzunehmen Ist, wenn der Arbeitnehmer auf die Einreichung 
des Attestes hingewiesen bzw. ermahnt worden ist. 

Urlaubsanspruch bei fristloser 
Entlassung (99) 

(j) Das Bayerische Urlaubsgesetz enthält keine Vorschrift dar -
über, dab der Anspruch eines Arbeitnehmers auf Gewährung von 
Urlaub, bzw. Abgeltung desselben bei fristloser Entlassung ver -
wirkt wird. Das Bundesarbeitsgericht hatte indes bereits in seinem 
Urteil vom 8. 10. 1958 - 4 AZR 34/55 - zum Ausdruck gebracht, 
dat3 die Erhebung einer derartigen Anspruches rechtsmiF3br,uch -
ich sein kann. In ei ner we it eren E n t sc h e id ung vom 26. 4. 1960 
I AZR 416/58 - hat nun das Bundesarbeitsgericht erneut 

diese Auffassung bestätigt: 

1. In der Rechtsprechung , des Reichsarbeitsgerichts und des 
Bundesarbeitsgerichts ist in Übereinstimmung mit der im Schrift -
tum herrschenden Lehre anerkânnt, dat) -die Geltendmachung 
des Urlaubsanspruchs rechtsmibräuchlich sein kann, wenn 
unter den besonderen Umständen des konkreten Falles unter 
Abwägung aller Begleiterscheinungen die Geltendmachung 
des Anspruchs rechfsmi.13bräuch'lich erscheint. 

2. Gleiches gilt auch für die Geltendmachung eines Urlaubs -
abgeltungsanspruchs, der an die Stelle des Urlaubsanspruches 
getreten ist. 

3. Ein Rechtsmifbrauch ist dann als gegeben anzusehen, wenn 
wirklich schwerwiegende Treuepflichtverletzungein zur Be -
endigung des Arbeitsverhältnisses geführt haben. 
Der letzten Entscheidung des B'undesarbeitsgerichts in dieser 

Frage lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
Der Arbeitnehmer war auf einem Gut als Melker tätig und 

fristlos entlassen worden, weil er den Gutsverwalter tätlich an -
gegriffen hat. Der Rechtsstreit wurde zur erneuten Verhandlung 
an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen, damit dieses die 
näheren Umstände, unter denen es zu einer Auseinandersetzung 
zwischen dem Gutsverwalter und dem Kläger gekommen war, 
feststelle. 

Sozialversicherung 

Wiederholte Erkrankung 
und Krankengeldzuschuß (100) 

(j) Der Anspruch auf Krankengeldzuschu'13 Ist nicht auf einen 
Ar'beitsunfä!higkeitsfall im Jahr beschränkt. Er besteht grundsätz -
lich auch bei mehrfacher Erkrankung im Laufe eines Jahres, wenn 
die Arbeitsverhinderung jeweils auf einer neuen, selbständigen 
Erkrankung beruht. Ist die Arbeitsunfähigkeit auf dasselbe, medi -
zinisch nicht ausgeheilte Grundleiden zurückzuführen (Fort -
setzungskrankheit), so hat der Arbeiter nach der Rechtsprechung 
des Bundesarbeifsgerichts (BAG) in der Regel einen erneuten 
Anspruch auf den Krankengeldzuschu.13 nur dann, wenn er nach 
der früheren Erkrankung länger als 6 Monate voll gearbeitet hat. 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 15.9. 1961 - I AZR 
157/60 - entschieden, dat) die wiederholte Erkrankung eines 
Arbeiters an demselben Grundleiden nur dann nicht im arbeits -
rechtlichen Sinne ais eine einheitliche und nur einmal zu bezu -
schussende Krankheit angesehen werden kann, wenn das Arbeits -
verhältnis zwischen den zwei Krankheitsperioden nicht fortbe -
standen hat. In diesem Falle entsteht ein erneuter Anspruch auf 
Krankengeldzuschul 3 bis zur Dauer von 6 Wochen während des 
neuen Arbeitsverhältnisses auch dann, wenn der Arbeiter bereits 
vor Ablauf der 6-Monatsfrisf an demselben Grundleiden erkrankt 
war und Kra'nkengeldzuschtst) erhalten hat. Dabei Ist es ohne 
Bedeutung, ob dias neue Arbeitsverhältnis wieder bei dem alt e n 
Arbeitgeber oder bei einem neuen begründet wurde. 

Auslieferungslager Zentralatigau 
ca. 150 qm, auch geteilt in 60 und 90 qm, Massivbau, alles trocken, aile 
Anschlüsse, Telefon, kl. Büro, 2K0hlsthrnke und Garage, gute Zufahrt, 
langfristig zu vermieten. Arbeitskraft mit kaufm. Kenntnissen, Führer. 
schein KI. Ill und Kombi-Lieferwagen, zur Mitarbeit vorhanden. 

Angebote unter 100 an den ..Bayerischen Groß- und Außenhandel ' . 
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Mit Urteil vom 16.9. 1961 - AZR 123/60 - hat das Bundes -
arbeitsgericht zur Höhe des Krankengeldz'uschusses bei wieder -
holter Erkrankung Stellung genommen. Erhalt der Arbeiter bei 
wiederholter Erkrankung an einem medizinisch nicht ausgeheilten 
Grundleiden von der Krankenkasse mit Recht das gemät) § 182 
Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 RVO erhöhte, sondern nur das normale 
Krankengeld, und hat er gegen seinen Arbeitgeber einen er -
neuten Anspruch auf Krankengeldzuschu't), weil er in der Zwi -
schenzeit länger als 6 Monate voll gearbeitet hat (BAG 9, 283), 
so bildet' nicht d'as fiktive, erhöhte Krankengeld, sondern das 
rechtlich zutreffend gewahrte normale Krankengeld den Be -
rechnungsfaktor für die Höhe des Krankenge!dzuschusses. 

Krankengeldzuschußgesetz - 
Berücksichtigung der Karenzzeit (101) 

(j) Nach § 1 Abs. 1 Satz 4 KrankengeldzuschuF)gesetz ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, Zuschut) bis zu einer Dauer von sechs 
Wochen zu zahlen. Der Anspruch beginnt bei normaler Erkrankung 
entsprechend dem Krankengeldanspruch mit dem auf die ärzt -
luche Feststellung der Arb'eitsunfä'higkeit folgenden Tag. Es ist 
die Frage aufgetreten, ob die 6 -Wochen-Frist ohne Rücksicht 
auf den Karenzfg mit dem Beginn der Erkrankung läuft, oder 
erst mit dem lag, an dem erstmalig Krankengeld gezahlt wird. 
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 5. 5. 1960 die An -
sicht 'vertreten, dat) § 1 Abs. I Satz 4 Krankengeldzuschut)gesetz 
seiner Fassung nach nur eine Leistungsbegrenzungsvorschriff dar -
stelle, ohne den Beginn des Zuschusses auch an den Beginn der 
Erkrankung zu knüpfen. Hieraus mut) gefolgert werden, dat) es 
nicht möglich ist, den Karenz+ag in die 6 -Wochen-Frist einzu -
rechnen. 

Kein Lohn bei Führerschein-Entzug (102) 

(j) Das Arbeitsgericht Wilhelmshaven, das in den letzten Jahren 
eine Reihe sehr bemerkenswerter Urteile gefallt hat, hat in 
einem rechtskräftigen Urteil vom 22. 8. 1961 - CA 254/61 - 

klargestellt, dat) die Grundsätze über die Unmöglichkeit der 
Leistung und die einschlägigen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches hierzu, auch auf das Arbeitsverhältnis anzuwen -
den sind. Im vorl-iegenden Falle handelt es sich um einen Kraft -
fahrer, der seine Fahrerlaubnis wegen zu grot)en Alkoholgenusses 
zeitweise verloren hatte. Folgende Leitsätze wurden heraus -
gestellt: 

.1. Wird einem Berufskraftfahrer wegen Trunkenheit der Führer -
schein abgenommen, so hat der Arbeitgeber nicht mehr die 

- Möglichkeit, den Arbeitnehmer entsprechend dem Inhalt des 
Arbeitsvertrages einzus e tzen. 

2. Diese Unmöglichkeit dauert so lange an, bis der Führer -
schein zurückgegeben wird. 

3. Der Arbeitnehmer hat gemät) § 325 BGB keinen Anspruch 
auf das Arbeitsentgelt als vertragliche Gegenleistung, wenn 
ihm der Führerschein wegen Trunkenheit entzogen wird.' 

Steuerfragen 

Reisekosten bei Auslandsreisen (103) 

(sr) Bekanntlich können bei der Geltendmachung der Auf -
wendungen für die Unterbringung und der Mehraufiendungen 
für Verpflegung bei Auslandsreisen gemät) Abschn.. 119 EStR 
entweder Einzelnachweise geführt werden oder Pauschsäfze zur 
Anwendung kommen. Letztere sind an die Regelung, die für 
vergleichbare Bundesbeamte gilt, angeglichen. 

Die folgenden Pauschsälze können sowohl vom selbständigen 
Unternehmer (Einkommensteuerpflichtigen) als auch zur Abgel -
tung der Reisekosten von Angestellten (Lohnsteuerpflichtigen) in 
Anspruch genommen werden: 
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bei Einkünften bzw. bei einem 
voraussichtlichen Gesamtarbeits. 

lohn im Kl. von 

einem Bundesbeamten 
vergleichbar, der in die 
Reisekostenstufe fällt 

Ländergruppe 

A B 

nicht mehr als 6000 DM 
mehr als 6000 DM aber 

nicht mehr als 12000 DM 
mehr ais 12000 DM 

IV 

Il 
la 

45 DM 

60 DM 
80 DM 

35 DM 

45 DM 
60 DM 

Nachdem durch eine Entsch!ie1ung des Bayerischen Staats -
ministeriums der Finanzen vom 30.3. 1962 - A.Z. S. 2122- 13 -

16379 I - die Ausl.andsfagegelder für Grolbritannien und Nord -
irland mit Wirkung ab 1. Mai 1961 nach der Ländergruppe A zu 
bemessen sind, ergibt sich nunmehr folgende Ländergruppen -
einfeil'ung: 
zur Ländergruppe A gehören: (Länder, bei denen zusätzliche 
Sonderregelungen zu beachten sind, sind mit C) gekennzeichnet, 
Erläuterungen hierzu siehe unten) 

Afghanistan 
Ä gypten 
Algerien 

Hongkong 
ndien 
ndonesien 

Argentinien 
Belgien C) 
Belg. Kongo 
Birma 

rak 
ran 
srael 
talien C) 

Bolivien Jamaika 
Bra s ilien Japan 
Ceylon Jordanien 
Chile Jugoslavien C) 
China Kambodscha 
Costa Rica Kanada 
Cypern Kenya 
Dominik. Republik Kolumbien 
Ecuador Kuba 
Frankreich C) Kuwait 
Franz.-Aquat.Afrika Laos 
Franz. Wesfafrik,a Libanon 
Ghana Liberia 
Griechenland 
Grobritannien C) 
Guatemala 

Libyen 
Mai.aya 
Marokko 

Ha-iii Mexiko 
Honduras Monaco 

Nicaragua 
Nigeria 
Nordirland 4) 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Philippinen 
Salvador 
Saudi-Arabien 
Singapur 
Sowjetunion 
.Sudan 
Süd-Korea 
Süd -Vietnam 
Syrien 
Thailand 
Tunesien 
Türkei 
Uruguay 
Venezuela 
Ver. Staaten 
y. Amerika 

Zur Länd'ergruppe B gehören: alle übrigen Länder. 

Sonderregelungen: 
Belgien 

Die Tagegelder der Ländergruppe A sind zu kürzen: 
a) bei Geschäftsreisen nach Brüssel und Antwerpen um 10 v.H., 
b) bei Geschäftsreisen nach allen übrigen Orten in Belgien um 

20 v.H. 

Frankr&ch 
Die Tagegeldsätze der Ländergruppe A gelten ungekürzt für 

Geschäftsreisen nach Paris, Marseille, Strassburg, Versailles, 
Fonfaineb!eau, Roquencourt, Bretigny sur Orne sowie den Orten 
der Reviera von der i+alienischen Grenze bis Cannes. Bei Reisen 
nach allen übrigen Orten in Frankreich sind die Paujschsätze um 
20 v.H. zu kürzen. 

Grolbrifannien 
Die Tagegeldsätze der Ländergruppe A gelten ungekürzt für 

Geschäftsreisen nach London, bei Reisen nach allen übrigen 
Orten sind die Pauschsätze um 20 0 /o zu kürzen. 
Italien 

Die Tagegelder der Ländergruppe A gelten'ungekürzf für Ge -
schäftsreisen nach Rom, Genua, Mailand, Neapel, den Orten 
der Riviera von der französischen Grenze bis La Spezia s o wie 
nach sämtlichen Orten in Sizilien. Bei Reisen nach allen übrigen 
Orten in Italien sind die Pa'uschsätze um 20 v.H. zu kürzen. 

is 
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Jugoslavien 

Die Tagegeld -er der Ländergruppe A sind um 25°/o zu kürzen, 
jedoch werden mindestens die Sätze der Ländergruppe B ge -
währt. 
Nordirland 

Die Tagegelder der Ländergruppe A sind um 20 0 /ü zu kürzen. 
Abweichend von dieser Regelung können in den Fällen, in 

denen die Kosten der Unterbringung im Einzelfall besonders 
hoch sind, die nachgewiesenen Ubernachtungskosten in tatsäch -
licher Höhe und daneben zur Abgeltung des Verpflegungsmehr -
aufwandes /o des maf)gebenden Tagegeldsatzes steuerfrei 
bleiben. 
Zu 'beachten ist fernerhin, dat) für eintägige und mehrtägige 

Auslandsreisen noch folgende unterschiedliche Vorschriften zu 
beachten sind: 

Für Auslandsreisen, die am gleichen Kalendertag begonnen 
und beepdet werden (eintägige Auslandsreisen) können bei einer 
Dauer der Reise von 
mehr als 6 Stunden, aber nicht 
mehr als 12 Stunden 
mehr als 12 Stunden 

in Anspruch genommen werden. 

/io des Tagesatzes 
1 / 2 

Bei mehrtäggen Auslandsreisen gelten für den Tag des Antritts 
der Reise folgende Betrage: 
bei Antritt der Reise 
nach 14 Uhr 6/ des vollen Satzes 
bis 14 Uhr der volle Tagesatz. 
Für den Tag der Rückkehr bei mehrtägigen Auslandsreisen 

werden bei einer Beendigung 
nach 14 Uhr des vollen Tagesatzes 

des vollen Tagesatzes bis 14 Uhr 
gerechnet. 

Bei mehrtägigen Schiffs-Auslandsreisen ist folgendes zu be -
achten: 
Das Tagegeld fällt weg, wenn der Fahrpreis der Schiffsreise 
auch die Kosten für Verpflegung und Unterkunft umfal)f, was 
regelmät)ig der Fall sein dürfte. Für die Tage der Ausschiffung 
oder Einschiffung wird das für den Hafenort geltende Inlands -
oder Auslandstagegeld anerkannt. Der Steuerpflichtige kann für 
die übrigen Tage der Schiffsreise ein Schiffstagegeld in Höhe 
von 15 0 /o der gezahlten Passagekosten absetzen. 

Bei Flugreisen ins Ausland gelten folgende Bestimmungen: 
Beträgt die Flugdauer bei einer Auslandsreise mehr als 24 Stun -

den, wird das Tagegeld einheitlich auf 30 0 /o des vollen Satzes 
der Ländergruppe B herabgesetzt (dies gilt also auch für Flug -
reisen in Länder, die sonst der Ländergruppe A angehören). Für 
die Tage des Abflugs und der Ankunft am Zielo ( rt wird anlog 
der Regelung bei Schiffsreisen das entsprechende Inlands- oder 
Auslandstagegeld anerkannt. 

Einkommensteuerdurchführungs -
verordnung 1961 (104) 

(sr) Wir berichteten in Art. 69 Heft 5/1962 bereits über die Ver -
ordnung zur Änderung der Einkommensteuerdurchführungsver -
ordnung. Wie angekündigt, bringen wir Ihnen noch eine kurze 
Darstellung der wichtigsten Änderungen: 
1. Der § 7 der ESfDV hat die unentgeltliche Übertragung eines 

Betriebes, eines Teilbetriebes oder einzelner Wirtschaftsgüter 
zum Inhalt. Ef wurde durch die Neufassung dieser 'Vorschrift 
klargestellt, dat) die gleiche Vorschrift auch für den Fall der 
unentgeltlichen Übertragung eines Mitunfernehmeranfeils gilt. 

2. Der § 27 Ziff. I b EStDV, der die Abschreibung bei unentgelt -
lich erworbenen Privatgebäuden regelt, wurde der Recht -
sprechung des Bundesfinanzhofs angepat)t. Entgegen der bis -
herigen Fassung dieser Vorschrift ist der unentgeltliche Er -
werber für die Bemessung der Abschreibungen stets an die 
Werfansätze des Rechtsvorgängers gebunden Entsprechend 
dieser Regelung wurde die Vorschrift neu'gefa.t)t. 

3. Beim Bewertungsabschlag für bestimmte Importwaren gemät) 
§ 80 EStDV wurden die hinsichtlich der Be -'und Verarbeitung 
im Umsatzsteuerrecht eingetretenen Änderungen (Wegfall der 
§§ 29 und 30 UStDB) berücksichtigt. Die. Geltungsdaue 

dieser Vorschrift wurde aut)erdem um 3 Jahre verlängert. 
4. In die Anlage 7 zu § 82a EStDV, der Sfeuervèrgünsfigungen 

für Modernisierungsaufwand bei Wohngebäuden zulät)t, wurde 
Heizungsanlagen neu aufgenommen. 

5. Die Anlagen 3 und 4 zu § 80 EStDV bringen einige Ergänzun -
gen der Verzeichnisse der begünstigten Importwaren. 
Die Verordnung ist bereits auf den Veranlagungszeitraum 1961 

anzuwenden. Die Änderungen bei den Importwarenverzeichnissen 
finden jedoch erst auf Wirtschaftsjahre Anwendung, die nach 
dem 23.8. 1961 enden. 

Frist zur Abgabe der Steuererklärungen 
für das Kalenderjahr 1961 (105) 

(sr) Durch eine Entschliet)uing vorn 1. Juni 1962 hat das Baye -
rische Staatsministerium der Finanzen die Frist für die Abgabe 
der Steuererklärungen in allen Fällen verlängert, in denen die 
Steuererklärungen von Angehörigen dèr steuerberatenden Berufe 
(Steuerberatern oder Steuerbevollmächtigten) aufgestellt wer -
den. Als Frist für die Abgabe dieser Erklärungen gilt jetzt der 
30. September 1962, darüber hinaus soll bei Anträgen auf eine 
weitere Fristverlängerung nicht kleinlich verfahren werden. 

Mikrofilmaufnahmen zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (106) 

(sr) In einem koordinierten Ländererlat) haben sich die Landes -
finanzministerien zur Frage der Aufbewahrung von Aufzeich -
nungen, Geschäftspapieren und sonstigen Unterlagen gemät) 
§ 123 Abs. 8 AO bei der Verwendung von Mikrofilmaufnahmen 
geäut)erf. Der zu Grunde liegende Erlat) des Finanzministers des 
Landes Nordrhein-Westfalen ist im Bundessteuerblatt II S. 117-119 
abgedruckt. 

Firmen, die wegen der immer gröt)er werdenden Schwierig -
keiten mit dem wachsenden Ablagegut in Erwägung ziehen, ihre 
Registraturen durch den Einsatz von Mikrofilmen zu entlasten, 
bitten wir zu beachten, dat) eine Vernichtung des Schriftgutes 
nach einer Mikroverfilmung der Zustimmung des zuständigen 
Finanzamtes zu dieser Mat)nahme bedarf. Es ist also in allen 
diesen .Fällen ein entsprechender Antrag an das Finanzamt zu 
richten, welches nach Prüfung der Voraussetzungen widerrufliche 
Erleichterungen hinsichtlich der Verpflichtung zur Aufbewahrung 
der Originalschriftstücke gewährt, wenn die Mikroverfilmung den 
Grundsätzen des Erlasses und der Richtlinien zu dem Erlat) ent -
spricht. 
Wir empfehlen Ihnen, falls Sie an eine Rationalisierung Ihrer 

Registratur durch Mikroverfilmung denken, sich nach dem oben -
zitierten Erlat) zu richten. Wir bitten in diesem Falle sich das 
obenzifierte Bundessteuerblaft zu beschaffen oder sich in dieser 
Angelegenheit an uns zu wenden. 

Einkommensteuerergänzungsrichtlinien 
für 1961 (107) 

(sr) Die wohl wichtigste Änderung betrifft den Abschn. 29 Ziff. 2 
Abs. 2, der die steuerliche Anerkennung der offenen Posten -
buchhaltung beinhaltet. (Wir dürfen hier auch auf unsere Beilage 
„Die betriebswirtschaftliche Information für den Grofjhandel 
Nr. 17" hinweisen, die unserem Mai -Heft 1962 beilag und die 
eine eingehende Schilderung des Systems der offenen Posten -
buchhaltung enthält.) 

Die entscheidende Formulierung in Abschn. 29 Ziff. 2 Satz 2 
lautet: 

„Der Steuerpflichtige kann mit Zustimmung des Finanzamtes 
von der Führung eines Kontokorrentbuches absehen, wenn die 
jederzeitige Ubersicht über die Forderungen und Schulden ge -
genüber den Geschäftsfreunden nach der Organisation der 
Buchführung auf andere Weise sichergestellt ist, z. B. durch be -
sondere Ablage der Rechnungen bzw. Rechnungsdurchschriften 
nach einem bestimmten System, so dat) die Forderungen und 
Schulden gegenüber den einzelnen Geschäftsfreunden jederzeit 
festgestellt werden können (offene Postenbuchhaltung)." 

Im übrigen bringen die Einkommensteuerergänzungsrichtlinien 
eine Anpassung durch Neuerungen, die das Steueränderungs -
gesetz 1961 brachte, sowie weitere Berücksichtigungen von 
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höchstrichterlichen Entscheidungen. Hier dürfte besonders noch 
die Änderung des Abschn. 179 der Einkommensteuerrichtlinien 
interessieren: 

„Bezüglich der Kinderermät5igung für Kinder zwischen 18 und 
25 Jahren, die in Berufsausbildung stehen, ist Voraussetzung 
einer Kinderermät5igung, dat5 der Steuerpflichtige in den mai) -
geblichen 4 Monaten die Kosten des Unterhalts und der Berufs -
ausbildung überwiegend getragen hat. Die Ergänzungsrichflinien 
stellen fest, da15 diese Voraussetzung nunmehr erfüllt ist, wenn 
der Steuerpflichtige mehr als 500/o des Gesamtbetrages der 
Kosten bestritten hat. 
Wenn das Kind zu den Kosten seines Unterhalts und seiner 

Berufsausbildung selbst beiträgt oder beitragen kann, so wird 
die Gewährung des kinderfreien Betrages dann nicht ausge -
schlossen, wenn dieser Beitrag zusammen mit etwaigen Unter -
haltszuschüssen dritter Personen weniger als die Hälfte des Ge -
samtbetrages der Kosten ausmacht. Betragen diese Einkünfte des 
Kindes (einschiiei)lich Sachbezügen und steuerfreier Zuwendun -
gen sowie etwaiger Unterhalfszuschüsse Dritter) im Monats -
durchschnitt insgesamt nicht mehr als DM 200,—, so ist stets ein 
unschädlicher Beitrag anzunehmen. In diesen Fällen entfällt eine 
Prüfung der 500/o -Grenze. 

Bei der Feststellung der Höhe der bezeichneten Einkünfte und 
Bezüge des Kindes können dia in § 9a EStG bezeichneten 
Pauschbeträge nicht abgezogen werden. Nur die tatsächlichen 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind zu berücksichtigen. 
Aus Vereinfachungsgründen sind jedoch von den Einnahmen 
mindestens DM 30,- monatlich abzuziehen, soweit keine höheren 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten nachgewiesen oder 
glaubhaft gemacht werden. 

Ubersteigen die bezeichneten Einkünfte und Bezüge des Kin -
des im Durchschnitt der mai)geblichen 4 Monate den Betrag von 
tM 200,-, so ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Steuerpflichtige 
noch überwiegend die Kosten des Unterhalts und der Berufs -
ausbildung getragen hat." 

Bis zu 80Db 
Schreibeinsparung 

in Auftragswesen und Fakturierung 

durch 

Fehlerverhütung . Beschleunigte Ab -

wicklung der Aufträge Schnellerer 

Versand Positionsweise Auftrags-. 

zergliederung für Verkaufsstatistik 

und Einkaufsdisposition. 

Fakturierung auch bei Teillieferun -

gen. Kontrolle und Abwicklung des 

Auftragsrückstandes. 

Näheres erfahren Sie unverbindlich 

von unserer Abteilung BAR. 

Berl in-Tempel h of 

Berufsausbildung 
und -förderung 

13. Seminar für Großhandelskaufleute 
vom 1. bis 6.10. 1962 in München (108) 

(la) Im Vergleich zu früher sind die Aufgaben des Groishandels -
Unternehmers und seiner Führungskräfte zu einem Umfang an -
gewachsen, für dessen Bewältigung die bisher erforderlichen 
Voraussetzungen nicht mehr aisreichen. Diese Lücke schliei)en 
zu helfen und das vorhandene Wissen weiter zu vertiefen, ist 
auch diesmal wieder das Ziel unseres Grundseminars. 

Konjunkturelle Entwicklung und verschärfter Wettbewerb in 
einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fordern Zwangs -
läufig eine überbetriebliche Weiterbildung unserer Junioren und 
Führungskräfte im GroIhandeI. Durch gemeinschaftliche Erarbei -
tung aktueller Probleme der Unternehmensführung kann dies am 
besten gewährleistet werden. Wie bisher bietet unser Seminar 
neben praxisnahen Vorträgen bewährter Referenten, so u. a. übe! 

Die Stellung des Deutschen Grol)handels in der heutigen 

Wirtschaftssif uaf ion 

Rationelle Unternehmensführung im Grot5handel 

Probleme des Groh- und Auflenhandels im europäischen 
Wirtschaftsraum 

Technik und Methoden des rationellen Verkaufs 

Menschenführung im Betrieb 

Staat und Wirtschaft 
die Möglichkeit eines anregenden und für Fortbildung und 
eigene Arbeit gleichermai)en fruchtbaren Gedankenaustausches. 

Das Arbeitsprogramm sieht aui)erdem die Besichtigung eines 
Grofihandelsunfernehmens sowie die Vorführung einer Tonbild -
schau vor. 

Das Seminar findet im Berufsheim des Bayerischen Handels, 
München 2, Brienner Strate- 47, statt, in dem auch bei recht -
zeitiger Anmeldung Unterkunft in Mehrbettzimmern geboten ist. 
Unterkunft kann ebenfalls auf Wunsch in hiahegelegenen Pen -
sionen vermittelt werden. 

Die Seminargebühr beträgt DM 60,—. 
Anmeldungen bitten wir in Hinblick auf die begrenzte Teil -

nehmerzahl recht bald zu richten an den 

Landesverband des Bayer. Groi)- und Auflen:handels 
Unternehmer- und Arbeitgeberverband e. V. 
M. ü n c h e n 2, Ottostrai)e 7. 

Aufbauseminar vom 22. bis 24.10.1962 (109) 

(la) Junioren und Führungskräfte, die bereits an einem unserer 
früheren Grundseminare teilgenommen haben, wird auflerdem 
Gelegenheit geboten, an einem dreitägigen Aufbauseminar in 
der Zeit vom 22. bis 24. 10. 1962 teilzunehmen. 
Aufbauend auf die Thematik unserer Grundseminare liegt hier 

die zentrale Arbeitsmethode mehr in der gemeinsamen Erarbei -
tung spezieller Themen, die betriebliche Fortbildung mit der 
Einführung in die gröfleren wirtschaftlichen Zusammenhänge zu 
verbinden. 

Zur Behandlung stehen folgende Themen: 
Der Grot5handel in der EWG 

Finanzierung und Kreditwesen im Grofihandel 
Kritische Punkte der Betriebsorganisation 
Der Mensch im Betrieb 

Anmeldungen nimmt ebenfalls der 
Landesverband des Bayer. Grofi- und Auflenhandels 

Unternehmer- und Arbeitgeberverband e. V. 
München 2, Ottostrai)e 7. 

entgegen. 
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Zuverlässigkeit serienmäßig 

Dies Ist der Prüfstand im Werk Mannheim; er bildet 
das Ende des Montagebandes. Alle 17 Minuten wird 
hier ein fertiger Lastwagen sorgfältig geprüft und 
durchgemessen: elektrische Anlage, Lenkung, Be -
schleunigung, Bremsweg - schneller und exakter 
als bei Probefahrten auf der Straße. Eine Prüfkarte 
hält die Ergebnisse fest. Der Prüfstand ist zugleich 
Abschluß eines großen Kontrollsystems. Es erfaßt 

alle wichtigen Teile und Aggregate schon auf dem 
Weg durch Werk und Montage. Vor dem Einbau 

haben sie bereits unzählige kritische Augen, kundige 
Hände und unbestechliche Instrumente passiert. So 
wird unerbittlich gesiebt, bis alles höchsten Ansprü -
chen genügt. Diese Sorgfalt zahlt sich in der Praxis 
vielfach aus. Mercedes-Benz Kunden wissen, was 

es wert ist, wenn man sich in jeder Situation des 
Transportalltags auf seinen Lastwagen verlassen 
kann. .Robust und solide, dauerhaft und wirtschaft -
lich - mit diesen wichtigen Eigenschaften rollen die 
Mercedes-Benz Lastwagen vom Band aufdie Straße. 

i i 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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zeichnete es als eine echte Sorge, dab eine Verstimmung zwi -Der Großhandel, seine schen der Bundesregierung und der Wirtschaft Rückwirkungen 
auf die Aktienrechtsreform, eine mögliche Reform des Kartell -

Kunden und Konkurrenten rechts und zukünftige Steuerrechtsänderung auslösen könnte. 
Schlief1lich warnte Herr Dr. Dollinger eindringlich davor, die 

Wirtschaft in „Mittelstand" und „Grotle" mit divergierenden 
Großhandel in der Sowjetzone (110) Interessenvertrefungen aufzuspalten, da eine solche Tendenz die 

Position der Wirtschaft insgesamt schwächen würde. Die gröte 
Chance, die auberordentlich schwierigen auf due Gesamtwirt -
schaft zukommenden Probleme zu lösen, sieht Herr Dr. Dollinger 
in einer unternehmerischen Solidarität, die die gesamte Wirt -
schaft umfabt. 

Der Referent stellte dann die auF1erordentlich schwierige 
finanzpolitische Situation dar, die wenig Raum für eine aktive 
Steuersenkungspolitik läbt. Eine an sich notwendige Korrektur 
des Einkommensteuertarifs ist unter diesen bedauerlichen Vor-
zeichen fragwürdig. Dagegen vertrat Herr Dr. Dollinger die Auf -
fassung, dab eine steuerneutrale Verbesserung der Einheits -
bewertung unbedingt durchgeführt werden müsse. Die au'ber -
ordentlich schwierige und den Grobhandel besonders berüh -
rende Frage der Umsalzsteuerreform ist auf parlamentarischer 
Ebene bisher noch nicht behandelt worden. Vorarbeiten sind 
allerdings schon in erheblichem Umfange durchgeführt. 

Der Referent schlob mit einer umfassenden Darstellung der 
sozialpolitischen Situation und warnte vor den katastrophalen 
politischen Wirkungen eines möglichen wirtschaftlichen Rück -
schlags. Trotz eines verschärften Wettbewerbs, insbesondere 
auch mit dem Ausland, der sich für die einzelne Firma in höheren 
Löhnen, höheren Sozialleistungen, hoher Steuerbelastung, be -
denklichem Ansteigen des Krankenstandes usw. auswirkt, müssen 
alle Anstrengungen gemacht werden, um politische Auswirkun -
gen möglicher Fehler im ökonomischen Bereich zu vermeiden. 

Nach dem System totalitär regierter Staaten gibt es in Mittel-
deutschland keinen freien Güteraustausch. Der Handel ist nicht 
auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingestellt sondern rchtef 
sich ausschliet1lich nach den Erfordernissen der Planwirtschaft. 
Ein Vergleich zwischen der Situation im Gesundheitswesen der 
Sowjetzone und der Bundesrepublik zeigt wieder einmal deut-
lich, dab für den freien Grof3handelskaufmann in einer Plan-
wirtschaft kein Platz ist. Dazu entnehmen wir der „Deutschen 
Zeitung" vom 19./20. 5. 1962 folgende aufschlubreiche Notiz: 
„Ob in einem Land' die Aufgaben des Grof)handets von pri-

vaten Unternehmern oder von Staatsbetrieben ausgeübt werden, 
ist Sache politischer Entscheidung. Erst das Ergebnis ermöglicht 
eine vergleichende Wertung. Ein Schlaglicht auf die Situation 
im Gesundheitswesen der Sowjetzone werfen die Vergleichs-
zahlen, die bei einer Tagung des pharmazeutischen Grof3handels 
genannt wurden: Während die pharmazeutischen Grolhandels-
unternehmen in der Bundesrepublik 40000 Spezialitäten auf 
Lager haben, führen die ,,Sanitätsdepots" in der Sowjetzone 
gerade 5000. Das Bild wird vollständig, wenn noch ergänzend 
zu hören ist, da11 das Sanitätsdepot seine Kunden, die Apothe-
ken, nur einmail in der Woche beliefert. In Westdeutschland 
erhält der Apotheker in der Grof3stadt täglich bis zu fünf und 
sechs Zustellungen und selbst sein Kollege auf dem Lande wird 
täglich mindestens einmal beliefert." 

(111) Die von Herrn Dr. Dollinger angeschnittenen Fragen wurden 
Sinkende Rohertragsquoten im Großhandel in einer vertrauensvollen und offenen Atmosphäre diskutiert, 

(PDH) Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die 
Rohertragsquoten 1960 gegenüber 1959 bei 2/3 der Grobhandels- 

wobei Herr Dr. Dollinger zum Ausdruck brachte, dab er es 
dankbar begrübt, auf diese Weise wichtige Anregungen für 
seine parlamentarische Arbeit zu erhalten. zweige gesunken. Im restlichen Drittel sind gleichhohe und zum 

Herr Braun dankte in seiner Erwiderung Herrn Dr. Dollinger Teil leicht gestiegene Roherfragsquoten festzustellen. Wenn man 
für seine Bereitschaft zur Mitarbeit in unserem Vorstand und jedoch die für die einzelnen Geschäftszweige errechneten An - 
brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dab hier der An -teilsätze zu einem gewogenen Durchschnitt zusammenfabt, so 

ergibt sich für die beteiligten GroFhandelszweige insgesamt 
eine Rohertragsquote von 13,8 v.H. im Jahre 1960 gegenüber 
14,2 v.H. im Jahre 1959. Der Rückgang beläuft sich hiernach auf 
2,8 v.H. Auch im Jahr 1961 hat sich der festgestellte Trend 21.11 

Senkung der Rohertragsquoten im Grobhandel fortgesetzt. Bei 
gleichzeitig steigennden Kosten, insbesondere Personalkosten, 
ist dies ein Zeichen für eine weitere Einengung der Reinerträge 
im Grobhandel und für die Schmälerung der Zuwachsquote des 
Eigenkapitals. Der Anteil der Eigenmittel am Kapitaleinsatz be-
trägt im Grobhandel nach wie vor 35°/a, d. h. der Grofhandel 
arbeitet mit rund 2/3 Fremdkapital. Der Gesamtverband des 
Deutschen Grof3- und AuF)enhandels weist daher seit Jahren 
mit Nachdruck darauf hin, dab die Eigenkapitalbasis seiner Be-
triebe durch steuerpolitische MaInahmen verstärkt werden sollte, 
um bei einer Änderung der konjunkturellen Situation struktur-
gefährdende und krisenhafte Erscheinungen unmöglich zu machen. 

fang eines laufenden fruchtbaren Gedankenaustausches gemacht 
worden ist. 

Der Vorstand befabte sich fernerhin eingehend mit der Ent-
wicklung unseres Bayerischen GroIhandelsberatungsdiensf es. 

Der Bayerische Grohand e lsberatungsdienst entwickelte sich 
seit seiner Gründung vor ca. 6 Jahren zu einer der bedeutendsten 
und leistungsfähigsten Länder -Beratungsstellen. Dies ist in erster 
Linie darauf zurückzuführen, dab es der Geschäftsführung in 
einer dynamischen Aufbauleistung gelungen ist, die personelle 
Kontinuität als Basis einer sachlichen Fortentwicklung zu wahren. 
Derzeit verfügt unser Beratungsdienst über drei voll ausgebildete 
Organisationsberater, einen technischen Berater u.d zwei vor 
dem Abschîub ihrer Ausbildung stehenden Nachwuchsberater. 
Auberdem ist zur Bewältigung spezieller Umbau- oder Neubau -
projekte ein Architekt verfügbar, der sich mit den speziellen 
Gegebenheiten des Grobhandeislager- und Bürobaus besonders 
befassen soll. 

Verbandsnachrichten Diese personelle Besetzung deutet bereits darauf hin, dab der 
Beratungsdienst über den Rahmen der anfangs gestellten Auf -
gabenbereiche hinausgewachsen ist und heute alle Probleme 
einer umfassenden Unternehmensberatung bewältigt. 

Sitzung unseres Vorstandes (112) Als besonders erfreulich und positiv ist zu werten, dab es ge-
lungen ist, eine einheitliche Zielsetzung und Koprdinierung in 
allen Bereichen der verbandlichen Betreuung, der betriebswirt -
schaftlichen Förderung und der Befriebsberatung sowie der 
Rationalisierung herbeizuführen. 

In der anschliebenden lebhaften Debatte über alle mit unserem 
Beratungsdienst zusammenhängenden Probleme sprach sich der 
gesamte Vorstand einmütig und eindeutig dafür aus, die erfreu -
liche Arbeit des Bayerischen Grobhandelsberatungsdienstes un -
verändert fortzuführen. Hierzu sagt der Vorstand seine volle 
Unterstützung zu. 

Die ausgezeichneten Leistungen des Bayerischen Grobhandels -
Lberatungsdi'enstes rechtfertigen die Empfehlung an alle Mit -

(sr) Am 20. Juni 1962 befabte sich der Vorstand unseres Landes-
verbandes in einer ganztägigen Sitzung in München mlii einer 
Reihe auFerord'entlich wichtiger Tagesordnungspunkte. 

Die Anwesenheit unseres neuen Vorstandsm i tglieds, Herrn 
Dr. Werner Dollinger MdB, der ja bekanntlich Vorsitzender der 
CSU-Landesgruppe Bayern der CSU-Fraktion im Bonner Parla-
ment ist, gab Gelegenheit zu einer eingehenden Aussprache 
über wirtschafts- und steuerpolitische Fragen. Herr Dr. Dollinger 
bedauerte eine unerfreuliche Verschärfung des an sich frucht-
baren Spannungsverhälfnisses zwischen Wirtschaft und Politik, 
welches er an den konkreten Beispielen des Baustopgesetzes 
und der Diskussion um den Volkswagen-Preis erläuterte. Er be- 
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gliedsfirmen, von den hier gebotenen Möglichkeiten regen Ge-
brauch zu machen. 
Der Vorstand diskutierte abschlieF}end über die im Rahmen 

unserer Werbung und Offentlichkeifsarbeit getroffenen Mai) -
nahmen und konnte eine erfreuliche Aktivierung feststellen, die 
ihren Ausdruck insbesondere auch im Zugang zahlreicher neuer 
Mitgliedsfirmen findet. In diesem Zusammenhang billigte der 
Vorstand den von der Geschäftsführung gegebenen Uberblick 
über die Finanzentwicklung in den Jahren 1961 und im ersten 
Halbjahr 1962. 

unendliche Kleinarbeit erreichbar ist und umfassende Kenntnisse 
aller Zusammenhänge sowie nie ermüdenden Einsatz zur Voraus -
setzung hat. 

Die damit verbundene ‚innere Werbung" des Landesverbands 
war Gegenstand weiterer Erörterungen. Sie ist vor allem in der 
verstärkten Aufklärung über die Möglichkeiten des Landesver -
bands an die ihm angeschlossenen Mitgliedsunternehmen zu 
sehen. Dazu gehört unter anderem die Unterstützung in Fragen 
der Organisationsberatung und Rationalisierung durch unseren 
Bayerischen Grofhandelsberatungsdienst. 

Schwäbischer Großhandel tagte 
in Augsburg (113) 

Sitzung des Ausschusses für Betriebs -
wirtschaft und Nachwuchsförderung (115) 

(la) Bei strahlender Junisonne, die den Konferenzsaal des Hotels 
Deutscher Kaiser in Augsburg angenehm erhellte, kamen am 
14.6. 1962 Grof)handelsunfernehrner aller Branchen und Betriebs-
grölen aus Schwaben zu ihrer lange geplanten Arbeitstagung 

(la) Aktuelle Probleme der Berufsausbildung standen im Mittel -
punkt der letzten Sitzung unseres Ausschusses für Betriebswirt-
schaft und Nachwuchsförderung am 16. 5. 1962 in München. Die 
Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Fragen wurde unter -
strichen durch die Anwesenheit des Vorsitzenden des Landes -
verbandes, Herrn Walter Braun, der lebhaften Anteil an der 

zusammen. 
Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als das Vor-

standsmitglied des Landesverbandes Herr Dr. Ludwig Berz sen., 
der die Leitung der Tagung übernommen hatte, die Veranstal-
tung eröffnete. Seine Begrüfungsworfe galten neben den in er-
freulicher Anzahl erschienenen Mitgliedern unserem Verbands-
vorsitzenden, Herrn Walter Braun, in dessen GruF)worten 
die Notwendigkeit einer Geschlossenheit innerhalb unseres Lan-
desverbands zum Ausdruck kam. Herr Braun legte in grof)en 
Zügen die heutige Situation des Landesverbands in der Gesamt-
wirtschaft dar und unterstrich die zwingende Notwendigkeit 
eines Zusammenwirkens aller Verbandsmitglieder an den existenz-
wichtigen Problemen, die den Grofhandel in nächster Zukunft 
beschäftigen werden. Daf gemeinsame Ziele nur durch gemein-
same Arbeit erreicht werden können, sei eine Forderung, die 
auch d1enjenigen GroF1händlern noch deutlich vor Augen ge-
führt werden müsse, die bisher aui)erhalb der verbandlichen 
Organisation an deren Verdiensten um die Erhaltung unserer 

Arbeit dieses Ausschusses nimmt. 
Nach eingehenden Diskussionen nahm der Ausschul) unter Vor -

sitz von Herrn Max Pongratz die von den Spi+zenverbänden der 
Wirtschaft geforderte Stellung zu dem vorliegenden Entwurf 
einer Neuordnung des Anlernberufs ‚Bürogehilfin', der nunmehr 
• in den Lehrberuf ,,Sfenokontorisfin" umgewandelt werden soll. 
In Hinblick auf die für den Grof3handel bereits bestehenden 
Berufsbilder mit dreijähriger Lehrzeit ,,Grof 3 handelskaufmann" 
und ‚Bürokaufmann sei die Notwendigkeit eines dritten Lehr -
berufs ‚Stenokontoristin" im Grof)handel nicht zwingend not -
wendig, zumal man auch schlechte Erfahrungen mit dem An -
lernberuf ‚Bürogehilfin" gemacht hat. Auferdem bringe ein er -
neuter Lehrberuf mit verkürzter Lehrz'eit nur Unruhe in den 
Betrieb und führe letzten Endes zu einer Abwertung des Berufs -
bildes ,,Grol3handelskaufmann". Der Ausschuf) lehnte daher den 
Entwurf für den Grof)hand'el einstimmig ab und empfahl die 
Weiterleitung der geforderten Stellungnahme in diesem Sinne 

Weiterhin hatte der Ausschut5 Pläne und Empfehlungen für 
einen Entwurf der gesetzlichen Neuordnung des Berufsbildungs -
wesens auszuarbeiten, der inzwischen in Form einer gemein -
samen Erklärung aller Spitzenverbände der Wirtschaft als Initia -
tivantrag dem Bundeskabinett vorgelegt worden ist. Damit will 
sich die Wirtschaft geschlossen gegen eine von den Gewerk -
schaften geforderte bürokratisch-zentralistische Vereinheitlichung 

Wirtschaftsstufe ohne eigenes Zutun teilhaben konnten. 
Im Vordergrund der Arbeitstagung standen drei aktuelle Grund-

safzreferafe über spezielle Fragen der Unternehmensleitung, 
denen sich jeweils anregende Diskussionsgespräche anschlossen. 
Die Tatsache, dat3 von den aut3erordentlich interessierten Zu-
hörern eine Verlängerung der Tagung bis in den späten Nach-
mittag hinein gewünscht wurde, war wohl der beste Beweis für 
den Erfolg dieser Zusammenkunft schwäbischer Grol3handels-
unternehmer. des Berufsausbild'ungswesens wenden. 

So kam auch der vielfach geäu'Ferte Wunsch nicht von un-
gefähr, in nächster Zeit eine ähnliche Veranstaltung in diesem 

In seinem Kommentar zu diesen beiden Problemkreisen wies 
der Verbandsvorsitzende, Herr Walter Braun, auf die Notwen -
digkeit einer ständigen Mitwirkung unseres Landesvérba'ndes 
bei Entscheidungen dieser Art hin und betonte erneut die For -
derung nach einer engeren Zusammenarbeit der angeschlossenen 

Rahmen zu wiederholen. 

Sitzung des Ausschusses für Werbung 
Mitgliedsfirmen mit unserem Landesverband. Es sei in diesem 

und Offentlichkeitsarbeit (114) Zusammenhang nicht zu verkennen, daf) sich der Verband für 
die Belange des gesamten bayerischen Grot)handel einsetze. (la) Unter der Leitung des Landesverbandsvorsitzenden, Herrn 
Unser ständiges Ziel müsse es daher sein, auch diejenigen Grof)-Walter B r a un, traf der Ausschuf3 für Werbung und Offentlich - 
handelsunternehmer für unsere Arbeit zu gewinnen, die bisher keitsar;beit am 24. 5. 1962 zu seiner turnusmä'Figen Arbeitssitzung 
noch nicht unserem Verband angeschlossen seien. im Export -Club, München, zusammen. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden Richtlinien für die Nach einem einleitenden Bericht über die erfreulichen-Ergeb - 
beiden im September 1962 geplanten Seminare für Grof)handels -nisse der vom Ausschu13 initiierten Spendenaktion anläf)lich der 
kaufleute ausgearbeitet und anstehende Fragen allgemein be -Fl.utwasserkatastrophe in Hamburg, wurden zunächst anstehende 
triebswirtschaftlicher Art besprochen. organisatorischen Fragen zu der am 14. 6. 1962 in Augsburg ge - 
Zwei interessante Kurzreferate von Herrn Walter Kerscher, planten Arbeitstagung des schwäbischeiiGrofhandels besprochen. 

Nürnberg, über Aufgaben moderner Unfernehmensführung, denen Der Ausschuf) befafte sich sodann mit der systematischen Fort - 
sich eine lebhafte Diskussion anschlof), bildeten d'en zweiten entwicklung der bereits begonnenen Pläne einer für notwendig 

erkannten Offentlichkeitsarbeit des Laindiesverbandes und legte Teil der Sitzung. 

Richtlinien für die Teilaufgaben der einzelnen Ausschirf)mitglieder 
fest. Danach ist daran gedacht, aus der Vielzahl jener Medien, 
deren sich eine Offentlichkeitsarbeit bedienen muf) (so z. B. 
Presse, Funk, Film und Fernsehen) zunächst Teilbereiche zu 
bilden und darin geeignete Maf)nahmen einer Offentlichkeits -
arbeit aufzubauen. 
Aus den Berichten über bereits eingeleitete Vorarbeiten ging 

hervor, dat3 nur eine wohl ausgewogene 'Koordinierung zum Ziel 
führen kann. Es besteht kein Zweifeldarüber, dat) dies nur durch 

Dieser Ausgabe liegen folgende Prospekte bei: 

O Wirfschafts-Jahrbuch 1962, Süddeutsche Zeitung, München 

• Das Planungsjahr 1963 hat schon begonnen, Verlag Karl 
Weinbrenner & Söhne, Stuttgart 

Wir bitten Sie, diese Beilagen besonders zu beachten. 
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Verkehr 

Uberschreitung der Nahzone 
im Werkverkehr (116) 

(p) Die Grofhandelsfirmen mancher Branchen führen ihre Waren -
auslieferungen zum Tail überwiegend oder ganz mit betriebs -
eigenen Kraftwägen durch. Hier handelt es sich um Werkverkehr. 
Da das Einzugsgebiet verschiedentlich nicht über einen Umkreis 
von 50 km um den Betriebssitz hinaus geht, handelt es sich in 
diesen Fällen um Werknahverkehr. Für den Werkfernverkehr 
gelten bekanntlich besondere Bestimmungen, auf die wir gerade 1 
in dieser Zeitschrift oft und sehr eingehend z\.i sprechen kamen. 
Nun kommt es aber vor, dal3 zwar Lieferwägen des Grof -

handels grundsätzlich nur innerhalb der 50-km-Zone eingesetzt 
werden, dat) sie aber gelegentlich auch nach weiter entfernt 
liegenden Plätzen fahren. 

Wir körien nicht nachdrücklich genug darauf hinweisen, dat) 
auch einzelne Oberschreitungen der Nahzonengrenze (also des 
50-km--Radius) Werkfernverkehrsfahrfen mit allen Folgen ein -
schlieF3lich steuerlicher Art sind, Immer wieder müssen wir fest -
stellen, dat3 Mitgliedsfirmen unliebsame Zusammenstöt)e mit der 
Polizei, bzw. bei StraIenkontrollen haben, weil sie dies nicht 
beachten. Sie ziehen natürlich in derartigen Fällen den kürzeren, 
zumal der Bundesfinanzhof ebenfalls erst wieder in einem Urteil 
vom 30. 8. 1961 - 11136/60 - folgenden Leitsatz aufgestellt hat: 

,Dat) die Uberschreitung der Nahzone geringfügig war und 
besonders der wirtschaftlichen Vernunft entsprechende Gründe 
für ein ausnahmsweises lJberschreiten vorliegen, kann bei der 
Beurteilung, ob Fernverkehr oder Nahverkehr vorliegt, keine 
Berücksichtigung finden." 

Eine Ausnahme gilt nach einem Erlat) des Bundesfinanzministers 
vom 22.7. 1961 lediglich dann, wenn eine streckenweise Ober -
schreitung der Nahzone bei Beförderungen im Werknahverkehr 
aus geographischen oder straIenbautechnischen Gründen not -
wendig ist und sowohl der Beladeort wie der Entladeort inner -
halb der Nahzone (also des 50-km -Umkreises um den Betriebs -
sitz) liegen. 

(117) 

Mietwagenbenützung nach Verkehrsunfall 

Nach einem Verkehrsunfall darf bekanntlich der ùn -schuldige 
Teil auf Kosten der Versicherung des Schuldigen ein Mietfahr -
zeug benützen. Eine wesentliche Einschränkung machte jedoch 
das Landgericht Hannover, zils es in einem Urteil (12-0-236/61) 
feststellte, da -t) der geschädigte Fahrer sich dann keinen Miet -
wagen nehmen dürfe, wenn er darauf nicht angewiesen sei. 
Liege die Wohnung nur neun Kilometer von der Arbeitsstelle 
entfernt und sei auf dieser Strecke eine günstige Verbindung 
durch öffentliche Verkehrsmittel vorhanden, dann könne man 
dem Geschädigten bis zur Reperatur seines Wagens oder bis 
zur Neuanschaffung eines anderen Autos zumuten, mit dem Bus 
oder mit der Strat)enbahn zu fahren. 

Das Gericht wies ferner darauf hin, dat) man einen Mietwagen 
nicht auf unbeschränkte Zeit in Anspruch nehmen darf. Im all -
gemeinen seien die Kosten für die Mietwagen nur für eine Zeit 
von etwa 14 Tagen erstattungsfähig, nicht darüber hinaus. In 
dieser Zeit könne man erwarten, dat) entweder der Wagen 
repariert oder ein neues Fahrzeug angeschafft worden sei. 

Rückvergütungen 
in der Kraftverkehrsversicherung (118) 

Diesem Heft ist ein Prospekt über die vom Versicherungs'-
träger der Sondierversicherung für unseren Grot)handel (Haft -
pflichtverband der deutschen Industrie VaG) für 1961 gewährten 
Rückvergütungen (Beitragsermät)igung aus technischem Ober -
schut) und satzungsmät3ige Gewinnbeteiligung) sowie über den 
nunmehr geltenden Unternehmenstarif des Haftpflichtverbandes, 
beigefügt. 

BAYERISCHE GROSS- 

Vor allem denjenigen unserer Mifglledsfirmen, die sich 'noch 
nicht über uns beim Haftpflichtverband haben versichern lassen, 
empfehlen wir nähere Durchsicht der Beilage. 

Nahzone im Güterkraftverkehr (119) 

(p) Wir haben bereits in Artikel 144 (Heft 8/61) dieser Zeitschrift 
darüber berichtet, dat) durch ein Änderungsgesetz zum Güter -
kraftverkehrgesefz die Bundesregierung ermächtigt wurde, so -
wohl für den Werkverkehr, wie für das Verkehrsgewerbe be -
stimmte Stadt- und Landkreise als ,wirtschaftli,ch schwach und 
verkehrsungi.nstig gelegen" durch Rechtsverordnung anzuer--
kennen und dat) in diesen Kreisen dann auf Antrag eines werk -
verkehrtreibenden Grot)handelsunternehmens (der voraussicht -
lich bei bei der Regierung einzureichen Ist) ein sogenannter ,an -
genommener Standort" festgesetzt werden kann, der nicht wel -
ter als 30 km vom tatsächlichen Sitz des Unternehmens in der 
Luftlinie enffernf,ist, so dat) in diesen Fällen dann dte Nahzone 
praktisch von 50 km auf 80 km erweitert wird: 

Die Bundesregierung hat inzwischen eine entsprechende 
Rechtsverordnung verabschiedet (die allerdings noch der Zu -
stimmung des Bundesrats bedarf), wonach in Bayern folgende 
Kreise als wirtschaftlich schwach und verkehrsungünstig ge -
legen in vorgenanntem Sinne anerkannt werden: 
a) die Stadtkreise Amberg, Bad Kissingen, Bad Reichenhall, 

Deggendorf, Eichstätt, Kaufbeuren, Kitzingen, Nördlingen, 
Passau, Regensburg, Rothenburg o. d. Tauber, Straubing, 
Würzburg, 

b) die Landkreise Bad Kissingen, Berchtesgaden, Bogen, Brük -
kenau, Cham, Deggendorf, Dingolfing, Ebern, Eggenfelden, 
Füssen, Garmisch-Partenkirchen, Gemünden, Gerolzhofen, 
Grafenau, Griesbach I. Rottal, Hammelburg, Hat)furt, Hofheim 
i. Ufr., Karlstadt, Kemnafh, Kitzingen, Königshofen I. Gr., 
Kötzing, Kronach, Landau a. d. Isar, Laufen, Mallersdorf, 
Marktheidenfeld, Mellrichstadt, Nabburg, Neunburg vorm 
Wald, Oberviechtach, Ochsenfurt, Passau, Pfarrkirchen, Re -
gen, Regensburg, Roding, Rottenburg, Sonthofen, Stadt -
sfeinach, Staffelstein, Straubing, Tirschenreuth, Viechteich, 
Vilsbiburg, Vilshofen, Vohenstraut), Waldmünchen, Weg -
scheid, Wolfstein, Würzburg, 

c) von den Landkreisen Amberg, Ansbach, Bad Aibling, Bad 
Tölz, Beilngries, Dillingen a. d. Donau, Dinkelsbühl, Donau -
wörth, Ebermannstadt, Eichstäft, Eschenbach i.d. Opt., Feucht -
wangen, Gunzenhausen, - Hilfpoltstein, Kaufbeuren, Lohr a. 
Main, Mainburg, Miesbach, Mindelheim, Mühldorf, Neu -
markt i. d. Opt., Nördlingen, Parsberg, Pegnitz, Pfaffenhofen 
a. d. 11m, Riedenburg, Rosenheim, Rothenburg o. d. Tauber, 
Scheinfeld, Schongau, Uffenheim, Wasserburg a. Inn, Weit)en -
burg I. Bayern diejenigen Gemeinden, deren Ortsmittelpunkt 
aut)erhalb der Nahzone der Städte Augsburg, Frankfurt, 
München und Nürnberg liegt. 
Kriterium für die Anerkennung eines Kreises als wirtschaftlich 

schwach und verkehrsmät)ig ungünstig war, dat) und soweit er 
aut)erhalb der Nahzone einer Stadt mit mindestens 200000 Ein -
wohnern liegt und die Zahl seiner Industriebeschäftigten be -
zogen auf 1 000 Einwohner am 30. Juni 1960 die Zahl 100 oder 
seine Realstetierkraff je Einwohner im Jahre 1960 den Wert von 
90,— DM nicht überstieg. 
Wie jede Rechtsverordnung, bedarf selbstverständlich auch 

die vorerwähnte der Zustimmung des Bundesrats. Diese liegt 
jedoch nicht vor, da' sia bei letzterem auf Anrag des Landes 
Baden-Württemberg von der Tagesordnung wieder abgesetzt 
werden mut)te. Eine 'Verabschiedung durch den Bundesrat kann 
somit°frühestens Mitte Juli erfolgen, so dat) mit dem Inkraft -
treten bzw. der antragsgemät)en Erweiterung der Nahzone nicht 
vor dem 1. August 1962 gerechnet werden kann. 

Für die Beseitigung der Werkfernverkehr -
Beförderungsteuer (120) 

(PDH) Der Grot)- und Aut)enhandel ist zur Erfüllung seiner für 
die gesamte Volkswirtschaft unentbehrlichen Versorgungsaufga -
ben wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig auf eine schnelle, 
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sichere und billige, das hei13f kostensparende Transportleistung 
angewiesen. Er bedient sich je nach den betrieblichen Notwen -
digkeiten zur Heranholung seiner Waren und zur Weiterleitung 
an die Kunden aller Verkehrsträger und auch eines eigenen 
leistungsfähigen Fuhrparks. 
Der Grofhandel hat es begrül)t, dat3 der dritte Bundestag die 

Bundesregierung einstimmig aufgefordert hat, in Fortentwicklung 
ihres verkehrspolitischen Programms beschneunigt zu prüfen, 
inwieweit die verschiedenen Arten der Beförderungsteuer im 
Zuge einer Angleichung der Wettbewerbsbedingungen sachlich 
noch gerechtfertigt sind bzw. inwieweit sich aus Steuerverein -
fachungsgründen ein Einbau der Beförderungsfeuer in die Um -
satzsteuer empfiehlt. 
D i e Beförderungsteuer im gewerblichen Güferverkehr schwankt 

zwischen 4 und 14°/o des Beförderungsentgelts, im Werkfern -
verkehr zwischen 1 und 5 Pfg. je tkm, was im Durchschnitt einem 
Steuersatz von 25 bis 40 0 /6 entsprechen würde. Diese dem Werk -
fernverkehr durch das Verkehrs{i'nanzierungsgesetz 1955 aufer -
legte Beförderungsteuer, war bekanntlich eine rein dirigistische 
Ma'F3nahme, die die Schrumpfung des Werkfernverkehrs zu Gun -
sten der Frachtüberführung auf die Deutsche Bundesbahn be -
zwecken sollte, eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Der 
Werkfernverkehr ist zwar infolge dieser Sonderbesteuerung zu -
nächst erheblich zurückgegangen, die Güter sind aber im we -
sentlichen nicht auf die Bundesbahn, sondern auf die Binnen -
schiffahrt und den gewerblichen Güterverkehr abgewardert. 

Die jedes Vergleichsmal übersteigende Belastung des Werk -
fernverkehrs wurde mit dem gemeinwirtschaftlichen und deshalb 
schutzbedürftigen Verkehr der Deutschen Bundesbahn begründet. 
Mit der Einführung einer kaufm ä nnischen Geschäftsführung und 
dem Entscheidigungsanspruch bei Aufrechterhaltung unrentabler 
Strecken und Entsch ä digung bei Sozialtarifen ist dieses Schutz -
bedürfnis nicht mehr gegeben. 

Der Grol 3 rhandel fordert daher beschleunigt die Abschaffung 
der Beförd-erungsteuer im Werkfernverkehr, und zwar unab -
h ä ngig von dem immer noch ausstehenden Urteil des Bundes -
verfassungsgerichts wegen der Verfassungsbeschwerde - gegen 
das Verkehrsfinanzierungsgesetz und der „Untersuchung über 
Auswirkungen der unterschiedlichen Besteuerung auf die Wett -
bewerbslage". des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt -
schaffsforschung, da anderenfalls voraussichtlich noch min -
des t ens ein bis zwei Jahre Zeit ungenutzt vergehen müFten. 

Eine allm ä hliche Anpassung der Verkehrspolitik an die ira 
EWG-Vertrag aufgestellten Grundsätze ist dringend erforderlich. 
Der Grot3handel stimmt den von der Kommission für Verkehr 
aufgestellten Richtlinien zu, wonach die Beteiligung der ein -
zelnen Verkehrsträger am Verkehr derart gewährleistet werden 
mut 3 , daF5 jeder Verkehrstrger diejenigen Beförderungen über -
nimmt, für die er sich am •besten eignet und die er zu dem für 
die Gemeinschaft vorteilhaften Preis durchführen kann, wobei 
der Grundsatz der freien Wahl des Verkehrsnutzers hinsichtlich 
des BeförderungsmiHels gewahrt bleiben muI. 

Kreditwesen 

Unsere Kreditgarantiegemeinschaft (121) 

(p) Die Kreditversorgung des mittelst ä ndischen Graf3- und Ein -
zelhandels hat sich Im Jahre 1961 wesentlich verbessert. Mehr 
denn je stellen aber für den Handel wegen der steigenden 
sonstigen Kosten und der immer knapper werdenden Kalkulation 
die Kredifkosten einen wesentlichen Faktor dar. 
Eben deshalb ist das Bedürfnis nach längerfristigen zins -

günstigen Krediten ganz besonders stark. Dies zeigte sich z. B. 
ganz eindeutig im Jahre 1961 bei der Bereitstellung von Mitteln 
für die Refinanzierung durch die Bayer. Landesanstalt für Auf -
baufinanzierung München. Innerhalb weniger Wochen war das 
Kreditvolumen von rund 10 Millionen, das für den miftelstän -
dischen Handel bereitgestellt wurde, mit Anträgen überbelegt. 

Dieses Refinanzierungsprogramm wird aufgrund der günstigen 
Erfahrungen auch im Jahre 1962 weitergeführt. Wir verweisen 
insofern auf die Artikel 91 und 70 in Heft 5/62 bzw. 4/62. Für 
eine gröf3ere Anzahl dieser Kredite aus dem Refinanzierungs- 

programm wurden von unserer Kreditgarantiegemeinschaft Bürg -
schaften übernommen. Die Kredifgarantiegemeinschaft hat da -
neben das Zinszuschulprogramm des bayerischen Staates für 
1961 abgewickelt - leider waren auch hier die Mittel viel zu 
früh erschöpft - und wird auch die für 1962 demnächst endlich 
bereitgestellten Zinszuschuf3mittel verwalten. 

Unsere Kreditgarantiegemeinschaft übernimmt aber nicht nur 
Bürgschaften für mittelständische Handelsbetriebe, sondern sie 
berät auch die einzelnen Unternehmen in Finanzierungsfragen, 
um sie an die günstigen Kredit- und Finanzierungsquellen heran -
zuführen. Hiedurch werden vor allem auch die Kreditprogramme 
des Bundes in stärkerem Ma,f3e in Anspruch genommen. Es 
handelt sich in erster Linie um ERP-Kredife für Geschäftsgrün -
dungen in neuen Wohngebieten und Siedlungen und für die 
Sanierung von Altsfadtkernen, die zur Finanzierung von Ge -
schäftsraum- und Ladenbauten sowie für Mietvorauszahlungen 
Verwendung finden. Jungkaufleute können zur lJbernahme be -
stehender Geschäfte oder zur Neugründung von Existenzen 
ebenfalls ERP-Mittel in Anspruch nehmen. Diese Kredite haben 
einen Zinssatz von 50/o und eine Lautzeit von 12 bis 15 Jahren. 

Bürgschaftskredite an Vertriebene und Osfzonenflüchtlinge 
können häufig durch Liquiditätsmitfel der Lastenausgleichsbank 
refinanziert und erheblich verbilligt werden. 

Was nun aber die Haupttätigkeit der Kreditgarantiegemein -
schaft, die Ubernahme von Bürgschaften für Bankkredite, die 
nicht voll bankmäf3ig abgesichert werden können, aibetrifft, so 
sind bis 31. 12. 1961 bei ihr '607 Bürgschaftsanträge mit einer 

Darlehenssumme von DM 19443300,— und diner 
Bürgschaftssumme von DM 15036540,— eingegangen. 

Davon im Laufe des Jahres 1961 199 Anträge mit einer 
Darlehenssumme von DM 6898300,— und einer 

5330940,—. -Bürgschaftssumme von DM 

Die Gruppen der Kreditinstitute waren an den bewilligten An -
tragen wie folgt beteiligt: 

Gruppe 
Zahl der 
Atrage 0 /0 Darlehenssumme 

Sparkassen 
Geschaftsbanken 
Volksbanken 
Raiffeisenbanken 

200 
85 
106 
8 

6388500,-
3303500,-
2697000,-
197000,- 

51 
26 
21 
2 

insgesamt 399 12586000,— 100 

Gegenüber 1960 haben sich in den Verhältniszahlen Ver -
schiebungen zu Gunsten der Geschäftsbanken ergeben. Von 
den 1961 bewilligten-Bürgschaftsdarlehen wurden 42 mit einer 
Darlehenssumme von 1352000,— DM aus Haushaltsmitteln des 
Bayer. Staates zinsverbilligt. 

Ein Teil der Anträge wurde aus den verschiedenen zins -
günstigen Kreditprogrammen refinanziert. 
Dem Verwendungszweck nach entfielen von den verbürgten 

Darlehen auf 
Investitionen 
Betriebsmrttel 

DM 
DM 

6711550,— _ 

3899950,— = 
64 0 /o 

36°/a 

1000/o. Summe DM 10611500,— = 

Wenn, wie aus vorstehender Aufstellung ersichtlich, die Ge 
schäftsbanken - mit denen im allgemeinen der Grof3handel vDr -
rangig arbeitet - erst im letzten Jahr hinsichtlich der Beteiligung 
im Kommen waren, so ist das wohl in erster Linie darauf zurück -
zuführen, daf3 früher der Anteil des Einzelhandels an den Bürg -
schaftsanträgen ganz weit überwiegte und erst im letzten Jahr 
allmählich auch der Grolhandel sich mehr für Bürgschaften der 
Kreditgarantiegemeinschaft interessierte. Trotzdem möchten wir 
meinen, daif3 noch viel mehr Grof3händler von dieser Möglich -
keit Gebrauch machen könnten. (Für Mitglieder unseres Landes -
verbandei ergibt sich der zusätzliche Vorteil, daf3 sie statt 2 nur 
10/0 der Kreditsumme als Disagio zahlen müssen I) 
Die bisherige Verteilung auf Grof3handel und Einzelhandel war 

folgende: Eingereicht wurden insgesamt 614 Bürgschaftsanträge. 
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Die zugrunde liegenden Darlehensbefräge verteilten sich auf 
Grohande?sbetriebe 
Einzelhandelsbetriebe 
Gemischte Betriebe 

ca. 3,5 Mill. 
14,8 Mill. 
1,3 Mill. 

Bewilligt wurden insgesamt 399 Anfrage, davon (Darlehenssumme) 
GroF5handelsbetriebe 
Einzelhandelsbetriebe 

ca. 
,, 

1,8 Mill. 
9,7 Mill. 

Gemischte Betriebe ,, 1,0 Mill. 
Branchenmäfig ergab sich folgende Beteiligung: 

Nahrungs- u. Textil, Beklei- Eisenw. Haus- Sons ti ge 
Genußmittel dung, Schuhe rot, Möbel 

Stck. 
zahl 

Darleh. 
Summe 

Stck. 
zahl 

Darleh. 
Summe 

Stck. 
zahl 

Darleh. 
summe 

Stck. 
zahl 

Darleh. 
summe 

Großhandel 17 515.000 2 90.000 6 378.000 16 814.COO 

Einzelhandel 161 4.206.000 99 3.883.000 24 886.000 74 1.814.000 

Zinszuschüsse für Grenzgebiet (122) 

(p) Laut Bekanntmachung des Bayerischen Wirt schaffsminist eriums 
(vom 28. Mai 1962) kann der Freistaat Bayern im bayerischen 
Grenzgebiet Zinszuschüsse für Kredite zur Durchführung von 
lnvesfifionsvorhaben und für Umschuldungskredite in begrenz -
tem Umfange an miftelstandische gewerbliche Unternehmen ge -
währen (eine Umschuldung von Betriebsmiftelkrediten ist nicht 
zulässig). 

In Frage kommt das bayerische Ostrandgebiet. 
Voraussetzung für die Gewährung des Zinszuschusses ist die 

volkswirtschaftliche Förderungswürdigkeit sowie dat3 
1. bei Investitionsvorhaben 

eine Förderung im Rahmen des Reg.Förderungsprogramms des 
Bundes nicht oder nicht in genügendem Umfang erfolgen 
kann; 

2. bei Umschuldungskrediten 
a) das Unternehmen nicht auf eine andere Weise konsolidiert 

werden kann, 
b) die Verbindlichkeiten nicht durch unangemessene betrieb -

liche oder aut)erbetriebliche Aufwendungen entstanden 
sind, 

c) die umzuschuldenden Kredite für Investitionen verwendet 
wurden sowie das Unternehmen in seiner Entwicklung be -
hindern und 

d)nach der Umschuldung befriedigende Vermögens- und 
Ertragsverhältnisse erwartet werden können. 

Zinszuschüsse für Investitionen und Umschuldungs'kredite wer -
den nicht gewährt in Sanierungsfällen und in Fällen, in denen 
der Kredit aus öffentlichen Mitteln refinanziert wurde. 

Der Höchstbetrag der Kredite darf im Einzelfall 300000 DM 
nicht übersteigen, der Mindestbetrag 20000 DM nicht unter -
schreiten. 

Für die Gewährung von Zinszuschüssen kommen nur in Be -
tracht 
1. Kredite für Investitionsvorhaben, die im Rechnungsjahr 1962 

durchgeführt werden; 
2. Umschuldungskredite für kurzfristige Bankkredite, die bis zum 

31. 12. 1960 gewährt wurden. 
Kreditbedingungen: 

Die Laufzeit der Kredite sol mindestens 5 und höchstens 
12 Jahre befragen. Die Kredite sind ohne Freijahre in gleichen 
Raten zu tilgen. 

Der vereinbarte Zinssatz einschiieF)lich aller Kreditnebenkosten 
darf bei einem Auszahlungskurs von 1000/ 0 zur Zeit der Kredit -
bewilligung geltenden Lombardsatz der Deutschen Bundesbank 
nicht um mehr als 3,5°/o übersteigen; dasselbe gilt für den 
Effektivzinssatz (Zins einschlief)lich Disagio) zuzüglich aller Kre -
ditnebenkosten bei einem Auszahlungskurs von weniger als 1000/o. 

Als umschuldbare Kredite gelten kurzfristige Bankkredite, die 
jederzeit kündbar sind und unter vollem Eigenrisiko des Kredit -
instituts ausgereicht wurden. 

Der Zinszuschut3 beträgt 2°/a p.a. Er wird unbeschadet der 
Laufzeit des Kredits für 5 Jahre gewährt. 
Verfahren: 

Der Antrag auf Gewährung eines Zinszuschusses ist über die 
Hausbank bei der für den Betriebssitz zusfändigen Regierung 
einzureichen. Dem Antrag ist die Aefzte Jahresbilanz mit Ge -
winn- und Verlustrechnung beizufügen. 

Bei Umschuldungskrediten hat der Antragsteller darzulegen 
a) dat) seine Versuche, einen zinsgünstigeren langfristigen Kre -

dit zu erhalten, ohne Erfolg blieben und 
b) dat3 die umzuschuldenden Kredite das Unternehmen in seiner 

Entwicklung behindern. 
Unsere Kreditgarantiegemeinschaff übernimmt bei vorliegen -

den Voraussetzungen auf Antrag eventuell die Bürgschaft für 
einen zinsverbilligten Kredit. Es empfiehlt sich daher für inter -
essierte Mitgliedsfirmen ‚sich umgehend hierwegen mit ihrer 
Hausbank bzw. eventuell auch unmittelbar mit der Kreditgaran -
tiegemeinschaft für den Handel in Bayern, München 2, Rosen -
straIje 11, in Verbindung zu setzen, da, wie eingangs erwähnt, 
die ZinszuschuFmiftel beschränkt sind und das Interesse sicher -
ich sehr grof3 ist. 

Dem Großhandel fehlt Eigenkapital (123) 

(PDH) Viele Betriebe des deutschen Grol)- und Aut)enhandels 
betrachten mit Besorgnis die Entwicklung ihrer eigenen Kapital -
struktur. Die mangelnde Möglichkeit zur Bildung von Eigen -
kapital und die gleichzeitig gestiegenen erhöhten Aufgaben des 
Grofhandels, nicht zuletzt im Hinblick auf erhöhte Funktionen 
im gröf)eren Gemeinsamen Markt, zwingt praktisch die Grof -
handelsbetriebe stärker als bisher zur Fremdfinanzierung. 
Wie laufend Untersuchungen des Ifo-Instituts gezeigt haben, 

hat sich die Kapitalsfruktur im westdeutschen Grot)handel in den 
vergangenen Jahren nicht günstiger gestaltet. Des Verhältnis 
beträgt immer noch 36°/o Eigenkapital zu 64°/o Fremdkapital für 
den gesamten Querschnitt des Gro13hande1s. Nach der letzten 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Einheitswertstatis+ik 
betrug der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital nur 35,3 0 /a, 
der des Fremdkapitals 64,7°/o. Damit lag die Eigenkapitalbasis 
des Grofhandels erheblich unter dem aller übrigen' erfat)ten 
Wirtschaftsbereiche, z. B. Produzierendes Gewerbe 50,7 0 /0, Ein -
zelhandel 490/o. Die tfo-Ergebnisse wurden hierdurch bastätigt. 
Interessant ist, dat3 im Durchschnitt des Rohstoff- und Prod -
dukfionsverbindungshandels der Anteil des Eigenkapitals etwas 
höher liegt als im Durchschnitt des Konsumgütergrot)handels. 
Gerade der Konsumgütergrothandel erhält im Hinblick auf eine 
noch bessere Warenversorgung seiner Abnehmer im Rahmen des 
gröferen Angebots in der EWG zusätzliche Aufgaben, die einen 
zusätzlichen Kapitaleinsatz notwendig machen. 
Ganz besonders vordringlich erscheint es daher, die Eigen -

kapitalbildung des GroF3handels zu fördern und ihm die Auf -
nahme von längerfristigen Darlehen zu tragbaren Bedingungen 
zu ermöglichen. Die Funktionsfähigkeit der deutschen Wirt -
schaft und nicht zuletzt die reibungslose Verbraucherversorgung 
hängen entscheidend von der Höhe des zur Verfügung stehen -
den Gesamtkapitals sowie seiner Zusammensetzung, d. h. dem 
Verhältnis eigener zu fremden Mitteln, ab. Ziel einer gesunden 
Wirtschaftspolitik mut) daher die Stärkung der Eigenkapitalbasis 
der Betriebe sein. Nur auf diese Weise kann auf die Dauer bei 
konjunkturellen Einbrüchen die Sicherheit des gesamten Wirt -
schaftsapparates gewährleistet werden. Dem Grot)handel in seiner 
Mittlerrolle kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. 

Zinszuschußprogramm 1962 (124) 

(p) Nunmehr sind die Richtlinien für das Programm der Bayeri -
schen Staatsregierung 1962 für die Gewährung von Zinszu -
schüssen an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft herausge -
kommen. 

Die Zinszuschüsse werden zur Verbilligung von Krediten, die 
die Privatkreditinsfitute aus eigenen Mitteln geben, gewährt. 
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Die Kredite müssen der strukturellen Festigung, besonders der 26.7. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
Wirtschaftspolitik der Woche 

Hebung der Wettbewerbsfähigkeit oder - beim Handel - der 27.7. 8.10- 8.15 

Bildung eines eisernen Lagerbestandes', soweit dieser Anlage- 
27.7. 18.15-18.30 charakter hat, dienen. 
28.7. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 

Zinszuschüsse werden nur für Kredite gewährt, die nach dem 28. 7. 19.40 - 19.45 Bilanz nach Börsenschlul3 
1. Oktober 1961 aufgenommen wurden, und zwar zur Finanzie - Aktienkurse - kritisch betrachtet 
rung von Vorhaben dienen, die nach dem 1. Oktober 1961 be- 30.7. 8.10- 8.15 Steuer. und Rechtsfragen aus dem Alltag 
gonnen wurden. 30.7. 

31.7. 
31.7. 
1.8. 
2.8. 
2.8. 

19.30-19.45 
18.00-18.15 
20.45-21.00 
18.15-18.30 
19.35- 19.40 
21.30-22.00 

Durch die Lupe gesehen - 

Aus Bayerns Wirtschaft 
Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 

Wirtschaft für Jedermann 
Die Zinsverbilligung beträgt jährlich höchstens 2 v.H. des 

jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrages. Sie wird für 
einen Zeitraum bis zu 5 Jahren gewährt. Zinszuschüsse wer- 

- 2. Pr. 

den nu r für Kredite gegeben, bei denen der Zinssatz - ohne Die Wirtschafisglosse der Woche von Rufus Mücke 
E = 6 plus x - oder die EWG kein Asyl für Alle Berücksichtigung der Zinsverbilligung - nicht mehr als 3°/o 

3. 8. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 
über dem geltenden Lombardsafz der Deutschen Bundesbank Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsömter 
liegt; etwaige Kredit-kosten dürfen jährlich 1 / 2 0 /o nicht über- 3.8. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
st-eigen. 3. 8. 

4.8. 
4.8. 

18.50-19.00 
8.10- 8.15 
19.40- 19.45 

Augsburg 19 Uhr - 

Praktische Hinweise 
Kritik aus erster Hand 

Bilanz nach Bôrsenschluß 
Die Laufzeit des Zinszuschusses beginnt mit der Inanspruch-

nahme des Kredits oder eines Teilbetrages, frühestens jedoch 
am 1. Oktober 1961. Der Kredit oder ein Teilbetrag von min-
destens 2000,- DM muF spätestens bis 31. Dezember 1962, in 
besonders begründeten Ausnahmefällen spätestens bis 31. März 
1963, in Anspruch genommen werden. 
Für die Anlragstellung sind die bereits eingeführten Vordrucke 

zu verwenden. Diese sind bei den Bezriksregierungeri sowie bei 
unserer Kreditgarantiegemeinschaft, München 2, Rosenstr. 11, 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
6.8. 8.10- 8.15 Steuer. und Rechtsfragen aus dem Alltag 
6. 8. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 

Außenhandel 

erhältlich. EWG-Beschleunigung (126) 

Der Antrag ist bei der Hausbank in doppelter Ausfertigung (so) Der Beschluf3 des Rates vom. 15. 5. 1962 über eine Beschleuni -
gung der Zollsenkung am 1. Juli 1962 ist hinsichtlich der gewerb -
lichen Wirtschaft eindeutig. Es wird bestimmt, da.f die Zölle auf 

einzureichen. 
Im Antrag sind- die vorgesehenen Investitionen unter Bei-

fügung von Kostenvoranschlägen, Bauplänen usw. näher zu er-
läutern. Dem Antrag ist die letzte Jahresbilanz mit Gewinn- und 
Verlust-rechnung oder bei nichtbuchführenden Betrieben eine 
Vermögens- und Schuldenaufstellung neuesten Datums und eine 
Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben des letzten Geschäfts- 

50 0 /o der Ausgangsbasis vom 1. 1. 1957 gesenkt werden. 
Für alle Artikel, die als landwirtschaftliche Waren im Sinne 

des EWG-Vertrages anzusehen und somit im Anhang 2 des Rom -
Vertrages aufgeführt sind, gilt diese Senkung auf 500/o nicht. 
Für den Agrar - Bereich ist- eine besondere Liste beigefügt Wor -
den über Zollpositionen, bei denen eine Senkung am 1.7. 1962 jahres beizufügen. 

Abschlief3end möchten wir bemerken, dat) ein Rechtsanspruch 
auf die Gewährung eines Zinszuschusses selbstverständlich nicht 
besteht und für letztere u. a. auch Voraussetzung ist-, daf die 
Gesamtverhältnisse des Betriebes die Verbilligung des einschlä-
gigen Kredit -es durch Gewährung eines Zinszuschusses wirklich 

auf 35°/o der Ausgangsbasis erfolgt. 
Die wichtigsten Agrarprodukte sind in dieser Liste allerdings 

nicht- enthalten, da offenbar das Prinzip vorgeherrscht hat, die 
Waren, bei denen eine gemeinsame Marktordnung vorgesehen 
ist und bei denen ohnehin die Zölle durch Abschöpfungen er -
setzt werden sollen, nicht in die beschleunigte Zollsenkung notwendig erscheinen lassen. 

Programm des (125) 

einzubeziehen. - 

Bemerkenswert ist, dat3 unter EWG-Gesichtspunkten Kork und 
Korkwaren, Flachs und Ramie sowie andere pflanzliche Spinn -
stoffe, Papiergarne und Gewebe aus Papiergarnen als landwirt -bayerischen Wirtschaftsfunks schaftliche Erzeugnisse gelten und somit einige Positionen aus 

J diesen Kapiteln in die Agrar-Zollsenkung, d. h. also in die 
Senkung um 35 0 /o der Ausgangsbasis einbezogen sind. 

11.7. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt Die Bundesregierung nuf nunmehr die Zollvorlage einbringen 
11.7. 
12. 7. 

21.30-22.00 
19.35 -19.40 

Der Sprung in die Selbstândigkeit 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 

und den Zolltarif entsprechend abändern. Da die überreichte 
Liste vor Beschluif) des Ministerrat -es bereits mit dem AuF3en -
handelsausschuf) des deutschen Bundestages abgestimmt wurde 

13.7. 8.10- 8.15 

13. 7. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche und sich keine wesentlichen Abweichungen ergeben haben, ist 
14.7. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise damit zu rechnen, dat) die Zolländerungen entsprechend dem 
14.7. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschlut3 Beschlut erfolgen und s o mit am I. Juli 1962 in Kraft treten. 

Aktienkurse - kritisch betrachtet Wir geben den Beschluif) des Rates .vom 15. 5. 1962 nachfol-
16.7. 
16.7. 

8.10- 8.15 
19.30-19.45 

Steuer-
Durch 

und 
die 

Rechtsfragen 
Lupe gesehen - 

aus dem 
Wirtschaft 

Alltag 
für Jedermann gend im Wor+laut wieder: 

17.7. 
17.7. 
18.7. 
18. 7. 

18.00-18.15 
20.45-21.00 
18.15-18.30 
21.30-22.00 

Aus Bayerns Wirtschaft 
Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt -
Spätstart zum Erfolg 

-2. Pr. 

„Die im Rat- vereinigten Vertreter der Regierungen der Mit--
g)iedsfaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft - 

GESTUTZT auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, 

Ein Bericht über den zweiten Bildungsweg GESTUTZT auf den Beschluf) der Vertreter der Regierungen der 
19.7. 19.35-19.40 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke Mitgliedstaaten vom 12. Mai 1960, - 

20.7. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsfrmter GESTUTZT auf die Mitteilungender Kommission vom 12. Mai 1961, 

GESTUTZT auf die Entschliel3ung der Versammlung v.29.Juni 1961, 20.7. 
20.7. 

18.15-18.30 
18.50-19.00 

Wirtschaftspolitik der Wache 
Nürnberg 19 Uhr - Kritik aus erster Hand GESTUTZT auf die EntschIief)ursg des Rates vom 4. Juli 1961 - 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST: 
Artikel I 

21.7. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 
21.7. 19.40-19.45 Bilanz nach -Bôrsenschlutü 

23.7. 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

8.10- 8.15 ' Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
1. Unbeschadet der späteren Durchführung der Zollherabsetzun-

23.7. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann gen noch Artikel 14 des Vertrages setzen die Mitgliedstaaten 
untereinander für jedes in Anhang Il des Vertrages nicht ge -
nannte Erzeugnis mit Wirkung vom 1. Juli 1962 einen Zollsatz 

23.7. 20.15-21.00 Irrtum vorbehalten I 
Ein kritischer Bericht über die Entwicklungshilfe 

25.7. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt in Höhe von 500/0 des Ausgangszollsatzes fest. 
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2. Für die im Anhang zu diesem Beschlull genannten Erzeugnisse 
setzen die Mitgliedstaaten untereinander unbeschadet der 
späteren Durchführung der im Vertrag vorgesehenen Zoll -
herabsetzungen mit Wirkung vom 1. Juli 1962 einen Zollsatz 
in Höhe des um 35 0 /o gesenkten Ausgangszollsafzes in Kraft, 
sofern diese Höhe nicht bereits erreicht ist. 

Artikel 2 
Die Mitgliedstaaten nehmen für die in Anhang il des Ver -

trages nicht genannten Erzeugnisse die zweite Angleichung 
ihrer einzelstaatlichen Zolltarife an den Gemeinsamen Zolltarif 
nach Artikel 23 Absatz (1) Buchstabe c) des Vertrages am 
1. Juli 1963 vor. 

Artikel 3 

Dieser Beschluf, der im Protokoll über die Tagung des Rates 
niedergelegt ist, wird im Amtsblatt der Europäischen Gemein -
schaften veröffentlicht. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten teilen dem General -
sekretär des Rates binnen einem Monat mit, ob auf Grund ihrer 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Durchführung dieses Be -
schlusses besondere Verfahren erforderlich sind; sie notifiziereii 
ihm gegebenenfalls unverzüglich die Durchführung dieser Ver -
fahren. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Mai 1962 
Im Namen des Rates 

Der Präsident" 
Bezüglich der sogenannten Agrarprodukie, deren Zollsätze 

laut Artikel I Abs. 2 mit Wirkung vom 1. Juli 1962 um 35°/o des 
Ausgangszollsafzes vom 1. 1. 1957 gesenkt werden, weisen wir 
noch darauf hin, daf zwar eine Reihe von Produkten aus den 
Agrar-Kapiteln des Zolltarifes enthalten sind, daF5 aber, wie 
schon erwähnt, die wichtigsten Agrarprodukte in dieser Liste 
nicht enthalten sind. Wegen dies Umfanges dieser Liste möchten 
wir von einer Veröffentlichung an dieser Stelle absehen, zumal 
nach Genehmigung der Zollvorlage eine amtliche Veröffent -
lichung derselben erfolgen wird. 

Interessenten können diese Liste jedoch auch auf der Ge -
schäftsstelle unserer Abteilung Aul3enhandel einsehen oder auf 
Rückfrage Auskünfte hierüber erhalten. 

Verwendung der Bezeichnung 
,,Madein Germany" (127) 

Der Bundesminister der Justiz hat uns die Kopie seines Schrei -
bens vom 29. 5. 1962 an den Markenverband e. V., Wiesbaden, 
übersandt mit der Bitte, darauf hinzuwirken, daf die Bezeich -
nung „Made in Germany" ohne weiteren Wort-Zusatz Verwen -
dung findet. 
Den Text dieses Schreibens geben wir nachstehend bekannt: 
„Die Prüfung der in Ihrem Schreiben vom 22. Jan. 1962 auf -

geworfenen Fragen hat sich längere Zeit hingezogen, weil zu -
nächst eine Abstimmung mit den beteiligten Bundesressorts und 
dem Senat von Berlin vorgenommen werden mufjte. Auf Grund 
der Prüfung nehme ich nunmehr zu den von Ihnen aufgewor -
fenen Fragen abschlieF1end wie folgt Stellung: 

1. Die Bundesregierung hat auf mehrere Anfragen aus den 
beteiligten Wirtschaftskreisen, ob es zur Vermeidung einer Ver -
wechslung von in der Bundesrepublik und in der Sowjetzone 
hergestellten Erzeugnissen tunlich sei, die in der Bundesrepublik 
hergestellten Erzeugnissemit der Bezeichnung Made in Western 
Germany" oder einer ähnlichen, auf die Bundesrepublik hin -
weisenden Bezeichnung zu versehen, stets die Auffassung ver -
treten, dail 1 gegen eine Ersetzung der Bezeichnung „Made in 
Germany" durch andere Bezeichnungen politische Bedenken 
bestehen. Die Bundesregierung hat daher den beteiligten Wirt -
schaftskreisen bisher stets die Beibehaltung der Bezeichnung 
„Made in Germany" empfohlen. Sie hält diese Empfehlung auch 
weiterhin aufrecht. 

2. Aus politischen Gründen erachtet es die Bundesregierung 
ais im deutschen Interesse liegend, dat) auch für die in Berlin 
hergestellten Waren an der Bezeichnung Made in Germany" 
festgehalten wird. Die Bundesregierung verkennt zwar nicht, 
datj bei der gegenwärtigen politischen Lage und den besonderen 
tatsächlichen Verhältnissen in der Stadt ein Hinweis auf die Her- 

stellung der Waren in Berlin ein erheblicher Werbewert zu -
kommen würde und dat) ein solcher Hinweis insofern im Interesse 
der Förderung der Berliner Wirtschaft liegen könnte. Die Bun -
desregierung ist aber der Auffassung, dat) diese Gesichtspunkte 
im Hinblick auf vorrangige politische Erwägungen nicht ent -
scheidend sein sollten. Sie hält aus politischen Erwägungen, 
denen gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt nach ihrer Auffassung 
besondere Bedeutung zukommt, jeden wörtlichen Zusatz zu der 
Bezeichnung ‚Made in Germany", auch etwa den Klammer -
zusatz „(Berlin)", für bedenklich. Nach Auffassung der Bundes -
regierung könnte dem anzuerkennenden Bedürfnis nach einem 
Hinweis auf die Herstellung der Waren in Berlin dadurch Rech -
nung getragen werden, dat3 die Bezeichnung ‚Made in Ger -
many" durch einen auf Berlin hinweisenden, nicht wörtlichen Zu -
satz ergänzt wird. Sie würde es ferner in Ubereinstimmung mit 
dem Berliner Senat für zweckmät)ig halten, wenn auf die Her -
stellung der Waren in Berlin etwa dadurch hingewiesen würde, 
dat3 zu der Bezeichnung „Made in Germany" das Berliner Bären -
Symbol (Sintenis-Bär) hinzugefügt wird. Die Bundesregierung 
würde es begrüfen, wenn die in Betracht kommenden Berliner 
Firmen sich auf due Verwendung einer einheitlichen, nicht-wört -
lichen Bezeichnung einigen würden, soweit sie die Hinzufügung 
eines Zusatzes zu der Bezeichnung „Made in Germany" für 
erforderlich oder zweckmäFig halten. 

3. Der Bundesregierung sind bisher keine Einfuhrgesetze aus -
ländischer Staaten bekanntgeworden, nach denen Waren aus 
der Bundesrepublik bei der Einfuhr mit einem Hinweis auf die 
Herkunft der Waren auis der Bundesrepublik (und nicht aus 
„Deutschland") versehen sein müssen. Ihr ist auch kein Fall be -
kanntgeworden, in dem ausländische amtliche Stellen eine Än -
derung der Bezeichnung „Made in Germany", die auf den 
Waren selbst angebracht war, verlangt hätten. Im einzelnen ist 
hierzu auf folgendes hinzuweisen: 

a) Die USA :haben im Jahre 1952 gerade auf Vorstellungen 
der Bundesregierung hin davon abgesehen, einen Hinweis auf 
die Herkunft der Ware aus der Bundesrepublik zu verlangen. 
Lediglich Waren aus dem sowjetisch besetzten Teil Deutsch -
lands müssen dort mit der Kennzeichnung „Germany (Soviet 
occupied)" oder „Berlin (Soviet occupied)" versehen werden. 
Die Regierung der USA hat noch in jüngster Zeit auf eine ent -
sprechende Anfrage der Bundesregierung hin erklärt, dat3 nicht 
die Absicht bestehe, bei Lieferungen aus der Bundesrepublik 
oder aus West-Berlin in die USA eine andere Kennzeichnung als 
Made in Germany" vorzuschreiben. 
b) In Uruguay ist, wie Feststellungen der Bundesregierung im 

Jahre 1953 ergeben haben, ein Hinweis auf die Herkunft der 
Ware aus der Bundesrepublik lediglich in den Warenbegleit -
papieren (Ursprungszeugnissen) erforderlich. Auf der Ware selbst 
darf dagegen die Bezeichnung „Made in Germany" benutzt 
werden. Gegen das Verlangen, die Herkunft der Ware aus der 
Bundesrepubliik in den Warenbegleitpapieren zu kennzeichnen, 
h a t die Bundesregierung keine Vorstellungen erhoben. 

c) Im Jahre 1958 haben nach Mitteilung eines indischen An -
walts die indischen Zollbehörden die Auffassung vertreten, daf 
in der Bundesrepublik hergestellte Waren bei der Einfuhr mit der 
Bezeichnung „Made in West (oder Western) Germany" ver --
sehen sein müt3ten. Es ist jedoch bisher kein Fall bekanntge -
worden, in dem amtliche indische Stellen deutsche Waren, die 
mit der Bezeichnung „Made in Germany" versehen waren, zu -
rückgewiesen und eine Änderung der Bezeichnung verlangt 
hätten. Im Gegenteil hat nach einer Mitteilung in den Infor -
mationen für den Aul3enhandel Nr. 25/62 der Bayerischen Staats -
bank das indische Handels- und industrie -Ministerium mit Schrei -
ben Vom 8. 12.1961 erklärt, datj die aus der Bundesrepublik 
Deutschland nach Indien eingeführten Waren mit der Bezeich -
nung „Made in Germany" gekennzeichnet sein müt3ten, während 
bei nichtindustriellen Erzeugnissen aus der Bundesrepublik die 
Bezeichnung ,Produced in Germany" oder ‚Produce of Ger -
many" verwendet werden könne. Um zu klären, ob die indische 
Regierung damit die Verwendung der Bezeichnung „Made in 
Germany" auf deutschen industriellen Erzeugnissen zwingend 
vorgeschrieben hat, werden von der Botschaft der Bundesrepu -
blik Deutschland in Neu Delhi noch weitere Feststellungen ge -
troffen. Ich darf mir vorbehalten, insoweit nochmals auf die 
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Angelegenheit zurückzukommen, sobald ein Bericht der Bot-
schaft hierüber vorliegt. 

4. Die Bundesregierung würde es begrüfen, wenn die in Be-
tracht kommenden Verbände und Organisationen der Wirtschaft 
darauf hinwirken würden, da13 zur Kennzeichnung der Herkunft 
der in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin her-
gestellten Erzeugnisse nur die Bezeichnung Made in Germany' 
und nicht eine hiervon abgewandelte Bezeichnung verwendet 
wird.' 

schäftshaus dem groFen Kundenstamm zur Verfügung steht, 
dankt die Firma der Initiative ,Tatkraft und dem Weitblick ihres 
Inhabers. 

Wir gratulieren unserer Mitgliedsfirma und wünschen ihrem 
rührigen Inhaber, Herrn Curt Denkinger, der seit vielen Jahren 
Mitglied unseres Fachausschusses Heimtextilien i s t, weiterhin 
Glück und Erfolg. 

40 Jahre Firma Martin Schwarz, Buchloe 
Vor einiger Zeit konnte unsere Mitgliedsfirma Martin Schwarz, 

Grof5handl'ung in Landmaschinen, Buchloe, auf ihr 40 -jähriges 

Verschiedenes Bestehen zurückblicken. Der Alleininhaber dieser Firma, Herr 
M'a'rtin Schwarz, der schon im vergangenen Jahr sein 50 -jähriges 
Berufsjubiläum begehen konnte, hat sein Geschäft aus kleinsten 

Handel und Gewerbeausübung im Bereich Anfängen zu seiner heutigen beachtlichen Bedeutung entwickelt. 
Mit Unternehmungslust, Weitblick und gestützt auf vielseitige der Bundeswehr (128) Erfahrungen ist es ihm gelungen, die Schwierigkeiten der hinter 
uns liegenden Jahre zu überwinden, wobei der günstigen Ent -
wicklung auch die Modernisierung und Technisierung der Land -
wirtschaft zugute kam. Im Jahre 1937 wurde die Firma in das 
Handelsregister eingetragen. Ein besonderes Augenmerk hat 
Herr Schwarz auch der Rationalisierung seines Betriebes gewid-
met. Im Laufe der Jahre wurden grol5e moderne Lagerhallen 
sowie ein zweistöckiges Bürogebäude mit schönen lichtdurch -
fluteten Arbeitsräumen errichtet. In einem reichsortierten Lager 
in Landmaschinen und Sch'Ieppern bietet die Firma dem ein-
schlägigen Fachhandel günstige Einkaufsmöglichkeiten. Firma und 
Inhaber genieFen besten Rut und grot5es Ansehen. Wir wünschen 
dem Unternehmen weiterhin eine günstige Entwicklung. 

Carl Pensel, Kronach, 50 Jahre alt 

(sr) Der Handel und die Gewerbeausübung im Bereich der Bun-
deswehr wurde durch einen Erla3 des Bundesverteidigungs-
ministers (Ministerialblatt des Bundesministers für Verteidigung 
Nr.2 vom 15. 1. 1962 S. 34) neu geregelt. 

Generell jisf jeder Handel und jede gewerbliche Betätigung 
(Warenverkauf, Werbung, Abschlu11 von Versicherungen oder 
von Verträgen in Zusammenhang mit der Selbsteinkleidung usw.) 
im Bereich der Bundeswehr verboten. Es gelten jedoch folgende 

interessieren, 

„ 
Ausnahmen, 
wiedergeben: 

die wir, soweit sie den GroFhandel 

Das Verbot gill nicht für zugelassene Gewerbebetriebe (Kan-
tinen, Friseurstuben usw.) und für Verhandlungen mit Vertretern 
von Firmen, die de im Bereich der Bundeswehr zugelassenen 
Betriebe und die Bundeswehr selbst beliefern. Der Geschäfts - 

Carl Pensel, der Geschäftsführer der Argona GmbH, Schreib -betrieb mul sich dabei an d'en dafür bestimmten Orten ab - 
und Spielwarengrot5handlung in Kronach /0fr. feierte am 20. Juni wickeln. 

Die Aufstellung von Warenautomaten 'ist zulässig, wenn sich 
das Angebot auf Waren beschränkt, die zum alsbaldigen Ver- 

seinen 50. Geburtstag. 
Aus der Bleistift- und Schiefertafelindustrie kommend, schied 

er im Jahre 1947 aus der väterlichen Fabrik aus und baute in bra'uc'h oder Verzehr bestimmt sind, und wenn kein zugelassener 
Kronach die Argona Schreib- und SpielwarengroFhandiung auf. Gewerbebetrieb in erreichbarer Nähe besteht oder dieser Ge - 
Dank seines FleiF5es und seiner Tatkraft zählt die Firma Argona werbebetrieb die betreffende Ware nicht führt oder der Ver - 
zu den namhaften Grot3handelsibetrieben der Branche in Nord -kauf durch ihn nicht zweckdienlich ist. Die Aufstellung bedarf in 
bayern. jedem Falle der Zustimmung der Standortverwaltung. 

Unser Landesverband entbietet Herrn Pensai, der unserem Sammelbestellungen. von Soldaten und Bediensteten der Bun -
deswehr dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Trup-
penkoimmandeurs oder des Dienststellenleiters und nur für Ge-
genstände von diensftichem Interesse (z. B. Fachliteratur) auf-
gegeben werden. 

Bei allen im Bereich der Bundeswehr zugelassenen Gewerbe-
betrieben und bei allen genehmigten Bestellungen sind Raten-
zahlungen verboten. 

Der Erla11 ist am 1. 12. 1961 in Kraft getreten. 

Landesverband seil Jahren als Mitglied eng verbunden ist, die 
herzlichsten Glückwünsche. 

Wilhelm Reinhard, Würzburg - 60 Jahre 

Herr Wilhelm Reinhard, Mitinhaber unserer Mifgliedsfirma Ge -
brüder Reinhard, Eisengrolhand'lung in Würzburg, vollendete 
am 18. Juni 1962 sein 60. Lebensjahr. Wir beglückwünschen 
Herrn Wilhelm Reinhard hierzu auch an dieser Stelle auf das 
herzlichste. 

Personalien Wilhelm Schraud Würzburg, 80 Jahre 
Herr Rechtsanwalt Wilhelm Schraud konnte am 22. Juni 

1962 in körperlicher und geistiger Frische seinen 80. Geburtstag 
feiern. Herr Schraud war früher lange Jahre Geschäftsführer der 

WIR GRATULIEREN Bezirksgruppe Unterfranken unseres Vorgängerverbandes und 
hatte diese Position auch nach dem 2. Weltkrieg von der Grün -
dung unseres Landiesverbandes ab bis zum Jahre 1950 inne. Er 
hat sich hiebei um den unterfränkischen Grof 3 handel besonders 
verdient gemacht. Der Landesverband hat ihm anläFlich seines 
Jubiläums seine Glückwünsche ausgesprochen. 

Buchbesprechungen 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirma Kanzenel 4 Beisenherz, 
M ü n ch en, Herrn Otto Ta ff el, der auch verdientes Mitglied 
unserer Ausschusses für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförde-
rung ist, zur ehrenvollen Ernennung zum Handelsrichter beim 
Landgericht München I. 

75 Jahre Firma Ludwig von Berg KG, Nürnberg 
In diesen Tagen konnte unsere Mitgliedsfirma Ludwig von Berg 

KG, FachgroF 1 handlung für moderne Raumatusstattu'ng, auf ihr 
75 -jähriges Bestehen zurückblicken. 

Das 1887 gegründete Fachgeschäft für Sattler- und Tapezier-
bedarf hat sich im Laufe der Zeit dank der tatkräftigen Persön- 

Bayerisches Jahrbuch 062/63 

Das bekannte und vielfach unentbehrliche umfassende Auskunfts- und 
Nachschlagewerk liegt nunmehr im 61. Jahrgang var. Mit rund 100 000 An -

schriften nebst erläuternden näheren Angaben und rund 3000 Stichwarten l'ichke'it seines Gründers und dessen Nachfolger zu einem be - 
vermittelt das Buch jede gewünschte Adresse der Zentraibehörden dus achtlichen Groflhandelsunternehmen entwickeln können, das in 
Bundes, aller Behörden, Wirtschafts-, Berufs- und Wohlfahrtsorganisationen, 

der Branche besten Ruf geniett. Schulen, Kirchen, Parteien usw. sowie zahlreicher Einzelpersönlichkeiten 
im zweiten Weltkrieg wurden durch Bombeneinwrikung sämt - des Landes Bayern. 

liche Geschäftsräume der Firma zerstört, eine behelfsmäi)ige 
Unterkunft m'uFte vorübergehend geschaffen werden. Dat5 heute 
in der Breitengasse wieder ein modernes, vierstöckiges Ge - 

Das bayerische Gemeindeverzeichnis mit sämtlichen Struktur -

angaben rundet den vielseitigen Inhalt ab, dessen Vollständigkeit seines -
gleichen sucht. 
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Insgesamt ist dieses Gebrauchsbuch ein einzigartig zuverlässiges und 
übersichtliches Informationswerk über das bayerische Offentliche Leben 
aller Gebiete. (405 Seiten, Format 18 x 26 cm, Halbleinen DM 24,—, Carl 
Gerber -Verlag, München 5.) 

Versicherungspflicht und Versicherungsfreiheit in der Krankenversicherung, 
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung 

Tabellarische Ubersicht für Unselbständige (Arbeitnehmer) 
(Verwaltungsamtmann Willi Benner, Frankfurt a . M. -

kart. DM 5,—) 
20 Seiten, DIN A 4, 

Die bewährten Tabellen zur Sozialversicherungspflicht von Benner erscheinen 
nach kurzer Frist bereits in zweiter Auflage, völlig überarbeitet und auf 
den neuesten Stand gebracht. Jeder Sachbearbeiter für Fragen der Sozial -
versicherung, der weiß, welche Mühe es macht, die zahlreichen verstreuten 
Bestimmunger, über die Versicherungspflicht und die Versicherungsfreiheit 
in der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung für 
jeden der verschieden gelagerten Fälle zusammensuchen und anwenden 
zu müssen, wird diese Neuauflage begrüßen. 

Das Sozialversicherungsrecht wandelt sich ständig; Gesetzgebung und 
Rechtsprechung ändern sich. Die Tabellen von Benner lassen nun in jedem 
praktisch vorkommenden Falle ablesen, ob Versicherungspflicht besteht, 
wobei die gesetzlichen Bestimmungen kurz und verständlich erläutert wer -
den. 

Mehr über die bewährte Sonderveröffentlichung des Betriebs-Beraters 
zu sagen, wäre überflüssig. Wer Zeit und Arbeit sparen will, wer sichere 
Entscheidungen treffen und zugleich rationell arbeiten will, wird gern auch 
zu der Neuauflage greifen. 

Praxis des Europamarktes 

von Dr. Heinz Commer, DIN A 5, 160 Seiten, Ganzleinen mit mehrfarbi -
gem Schutzumschlag, DM 15,60. 

Europa -Union Verlag, Düsseldorf, Breitestr. 5. 
Mit diesem Werk hat der Autor, Dr. Heinz Comm e r vom Deutschen 
Industrie- und Handelstag in Bonn, eine bisher bestehende Lücke in dem 
vorhandener, Schrifttum über den gemeinsamen Markt gefüllt. Das Buch 
weist besonders diejenigen Unternehmer, die sich nicht ständig mit dem 
Fragenkomplex der europäischen integration befassen können, mitten 
hinein in die unternehmerische Praxis des Europamarktes. 

Das EWG-Kompendium, dessen Typographie eine schnelle Orientierung 
gestattet, gliedert sich in vier Hauptabschnitte. Teil 1 bringt im Rahmen 
eines 12-Punkte.Programms zahlreiche Anregungen, Adressen und Hinweise 
für die Vorbereitung der Unternehmenspraxis auf den künftigen Markt. 
Erfahrungen über die bisher in Deutschland, Frankreich und Belgien durch -
geführten Anpassungsmaßnahmen werden in einer teilweise branchen -
mäßig geordneten Ubersicht im Teil 2 dargestellt und ermöglichen somit 
einen Vergleich mit den eigenen Maßnahmen des Lesers. In Teil 3 werden 
die Ansatzpunkte, die der EWG-Vertrag selbst bietet, einer gründlichen 
Analyse unterzogen. Hinweise auf Kreditquellen, Beteiligung an Aus -
schreibungen usw. sollen helfen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. In Teil 4 
werden wichtige Daten, wie z. B. Zolltermine und EWG-Entwicklungsfonds 
in Ubersichten zusammengefaßt. Ein Adressenkatalog wirtschaftlicher 
europäischer Zusammenschlüsse rundet den handlichen Band ab. 

Als Leitfaden für die europäischen Marktpraxis kann dieses wertvolle 
Kompendium dem Großhandelsunternehmer nur empfohlen werden. 

Die Bewertung von Bürotätigkeiten von H. A. Hetzler. Westdeutscher Ver -
lag Köln-Opladen 1961, 200 Seiten, zahlreiche Tabellen, kartoniert, 
DM 25,80. 

Unter den Bedingungen zunehmender technischer Rationalisierung der 
Bürotätigkeiten entstehen auch auf dem Gebiet der Arbeitsbewertung 
neue und schwierige Probleme. 

Zur Beantwortung der damit zusammenhängenden Fragen behandelt der 
Autor zunächst die einzelnen Verfahrensgrundlagen, um dann die An -
forderungen eines Büroarbeitsplatzes an den jeweiligen Mitarbeiter zu 
analysieren. 

So werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tätigkeiten 
qualitativ herausgestellt. Das Sonderproblem, nach welchen Gesichts -
punkten die einzelnen Tätigkeitsbereiche zu beurteilen sind, die sich aus 
verschieden bewerteten Einzelaufgaben zusammensetzen, wird ebenfalls 
im Rahmen der Untersuchung berücksichtigt. 

Dieses Werk, das alle bisherigen Veröffentlichungen zu diesem Thema 
umfassend verarbeitet hat, vermittelt der Unternehmensleitung wertvolle 
Erkenntnisse. 

Der Skonto in der Wirtschaftspraxis 

Die Skontopolitik der Unternehmung in ihrer Betriebs. und volkswirtschaft -
lichen Bedeutung 

von Dr. Oswald Hahn, Priv. Dozent am Bank. und Börsenseminar der 

Universität Köln, Franz Nowack Verlag, Frankfurt a. Main, 1962, 80 Seiten, 
broschürt, DM 9,80. 
Eingangs beleuchtet der Verfasser Stellung und Bedeutung des Skontos 

in der Wirtschaftspraxis. Nach einer grundlegenden Definition des Be -

griffes werden die in der Bundesrepublik üblichen Lieferungs- und Zah -
lungsbedingungen dargelegt. Einer Systematisierung der gegenwärtig üb -
lichen Skontobedingungen in den einzelnen Branchen folgt die Beurteilung 
des Skontos in betriebswirtschaftlicher Sicht, wobei der Autor mit allen 
notwendigen Unterlagen bzw. Berechnungen den Standpunkt des Lieferan -
ten und des Abnehmers durchleuchtet. Eine Betrachtung des Skontos in 

rechtlicher Hinsicht und seine volkswirtschaftliche Bedeutung bilden den 
Abschluß dieser flüssig geschriebenen Broschüre. 

Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

2. neubearbeitete Auflage von Dr. Günter Wöhe, Verlag: Franz Wahlem 
GmbH., Berlin und Frankfurt a.M. - 1962, 600 Seiten, DIN A 5, Leinen, 
DM 34,—. 

Das große Interesse an dem vorliegenden Werk machte es erforderlich, 
diese 2., neubearbeitete Auflage in Druck zu geben. Eine wesentliche Er -
weiterung der 6 Hauptabschnitte ist vor allem in der Vertiefung der 
bereits behandelten Problemkreise, so z. B. des Rechnungswesens, zu 
sehen. Der Praktiker, der sich mit den Grundlagen der Betriebswirtschafts -
lehre befassen will, findet in diesem Werk ein brauchbares Hilfsmittel. 

Sozialversicherung - welche Pflichten? - welche Beiträge? 

Wegweiser für Lohnbüros und Versicherte von Verwaltungsamtmann 
Willi Benner und Verwaltungsoberinspektor Josef Lautner. 160 Seiten, 
flexibel gebunden DM 8,40. 

Wer kennt sich eigentlich heute nach in der Sozialversicherung aus? 
Was für die Krankenversicherung gilt, ist noch lange nicht für die Renten -
versicherung maßgebend, und für die Arbeitslosenversicherung kommen 
wieder andere Bestimmungen in Betracht. - Und doch muß „der Mann im 
Lohnbüro" irgendwie mit diesen Dingen fertig werden; sonst kommt er 
aus den Schwierigkeiten mit den Versicherungen und den Versicherten 
nicht heraus. 

Hier hilft die angegebene Neuerscheinung, die ganz auf die praktische 
Arbeit im Lohnbüro abgestellt ist, aber auch dem Versicherten selbst 

manchen nützlichen Wink gibt. Sie gibt präzise Antworten auf die n den 
Betriebe;' auftretenden sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Eine Fülle 
von praktischen Beispielen veranschaulicht die Ausführungen über Ver -
sicherungspflicht, Versicherungsfreiheit, Beitragsrecht, Rechte und Pflichten 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer usw. Die tiefe Gliederung des Stoffes 
und ein ausführliches Stichwortverzeichnis erleichtern das Nachschlagen, 
die zahlreichen Hinweise auf Literatur und Rechtsprechung die Lösung von 
Sozialproblemen. 

Gehalt und sonstige Bezüge des Gesellschafter-Geschäftsführers 

Grundsätze zu ihrer Berechnung 

(Dr. Josef GREF, 2. Auflage 1962, 60 Seiten, kart. DM 1,—) 

Die Frage nach der angemessenen Höhe der Vergütungen, die Gesell -

schafter-Geschäftsführer beziehen, ist wegen des vielseitigen Charakters 
der Gesellschafter-Geschäftsführer-Leistungen sehr problematisch. Die 
Frage, das Maß des Angemessenen zuverlässig und objektiv zu bestim -
men, ist trotz zahlreicher Veröffentlichungen und Entscheidungen nach wie 
vor umstritten und somit aktuell geblieben. Wegen der in seinen Grund -
lagen noch allgemein herrschenden Unklarheit fehlt die zufriedenstellende 
Lösung. In der vorliegenden Schrift wird zur Lösung der Frage, um eine 
größere Klarheit in die Komponenten der Gesamtleistung zu bringen, 
davon ausgegangen, daß keinesfalls nur ein Maßstab oder eine Formel 
der Gesamtleistung der Gesellschafter-Geschäftsführer gerecht wird. 

Zu diesem Zweck spaltet der Verfasser die Gesamtleistung in Sektoren 
auf und versucht, für jeden Sektor getrennt die angemessene Vergütung 
zu ermitteln. 

Die umstrittene Frage ist einmal bedeutsam für das Preisrecht hinsicht -
lich der öffentlichen Aufträge. Die weit größere Bedeutung liegt aber auf 
dem steuerrechtlichen Gebiet ; denn der Kreis der betroffenen Firmen, die 
sich wegen dieser Frage mit dem Finanzamt auseinandersetzen müssen, 
ist hier weit größer. Die größte Bedeutung aber hat das Problem der 
Bestimmung der Angemessenheit der Gesellschafter-Geschäftsführer-Bezüge 
für die grundsätzliche Regelung des Verhältnisses zwischen Gesellschafter 
und Gesellschafter-Geschäftsführer ; denn hierunter fallen die meisten 
Personengesellschaften. 
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Steuerfragen 

Steuerfreiheit von 
Fehlgeldentschädigungen (129) 

(sr) Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 25. Mai 1962 (BStBl. 
1962 III S. 286) die bisherige enge Auslegung des Begriffs ,,Kas -
sen- und Zähldienst" aufgegeben. Während bisher unter Kassen -
'und Zä:hldieni s t nur ein anhaltender Verkehr mit fortgesetzt 
wechselnden Ein- und Auszahlungen, wie etwa beim Kassenver -
kehr einer Bank, einer Finanzkasse oder eines gro13en Waren-, 
hauses verstanden wurde, gellen jetzt entgegen der in Abschn. 1 
Abs. 2 Ziff. 2 der LohnsteuerrichiIinien niedergelegten Grund -
sätze folgende Voraussetzungen zur lohnsteuerfreien Auszah -
lung von Fehlgeldentschädigungen: 

Es ist nicht mehr erforderlich, da* der Arbeitnehmer haupt -
beruflich oder a'usschliej131ich im Kassen- oder Zähldienst be -
schäftigt ist. Es mut) lediglich in einer arbeitsrechtlichen Gesamt -
vereinbarung (Tarifvertrag, Befriebsordnung) oder auf Grund 
einer Einzelvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh -
mer eine Entschädigung zur Abdeckung des Risikos von Kassen -
verlusten gezahlt werden, die der Arbeitnehmer aus seiner Ta'-
sche bezahlen mut). Die Höhe der Kassenverlustentschädgung 
richtet sich nach der Verlustgefahr. Entsprechend den Richtlinien, 
die das Bundesfinanzministerium für die Fehlgeldentschädigun -
gen von Beamten aufgestellt hat, gelten folgende 4 Gefahren -
klassen: 

Barumsatz im Kalenderjahr 
in DM 

3600000,-
1800000,-
600000,-
36000, — 

Höhe der Fehlgeldentschädigung 
im Kalenderjahr in DM 

360,-
180,-
120,-
60,— 

Für die Einrei'h'ung in die Gefahrenklassen ist der Barumsafz 
des einzelnen Kalenderjahres maf)gebend. Für den unbaren Zah -
lungsverkehr kommt eine Fehlgeldentschädigung nicht in Betracht. 

Die praktische Bedeutung dieses Urteils liegt darin, dat) nun -
mehr auch die Möglichkeit besteht, die Steuerfreiheit auf nicht 
nur hauptamtliche Kassierer auszudehnen. Es können jetzt z. B. 
Filialleifer, Verkaufsfahrer, Beifahrer mit Inkas -
sovollmacht usw. eine lohnsteuerfreie Fehlgeldentschädi -
gung erhalten, wenn die oben dargestellten Voraussetzungen: 
für sie zutreffen. Die Möglichkeit, die Fehlgeldentschädigungen 
in diesem Rahmen zu zahlen, besteht ab sofort. Sel'bstverständ 
lich bleibt es Ihnen unbenommen, geringere als der obigen Zu -
sammenstellung zu entnehmende Beträge mit Ihrem Arbeitnehmer 
zu vereinbaren. 

(130) 
Ehegattenbesteuerung und Gewerbesteuer 

(sr) Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen hat sich in 
einer Entschliet)ung Nr. L 1244— 19/43 - 39325 - vom 26. 6. 62 
über die Auswirkungen der Urteile des Bundesverfassungsgerichts 
vom 24. 1. 1962 über die Nichtigkeit der Vorschriften des § 8 
Ziff. 5 und 6 Gewerbesteuergesetz geäut)er+. Darnach ist die 
Nichtigkeit der genannten Paragraphen in allen Fällen zu be -
achten, in denen das Verfahren zur Festsetzung des einheitli -
chen Gewerbesteuermet)betrages noch nicht rechtskräftig abge -
schlossen ist. Hierzu gehören auch die Fälle, in denen rechts -
kräftige Gewerbesteuermet)bescheide berichtigt werden. 

Die Entsc'hliet)ung befat)t sich dann eingehend mit den ver -
schiedenen Berichtigungsmöglichkeiten gem. § 222 Abgaben -
ordnung, § 92 Abs. 3 Abgabenordnung und § 35b Gewerbe -
steuergesetz. Die Entschliet)ung behandelt weiterhin die Hinzu -
rechnung von Gehältern und sonstigen Vergütunigen nach § 8 
Ziff. 3 und 4 Gewerbesteuergesefz, die Fälle der Auswirkungen 
auf die Lohnsumme gem. § 24 Gewerbesteuergesetz und die 
Auswirkungen im Falle § 31 Ziff. 3 Gewerbesteuergesetz sowie 
§ 10e Gewerbesteuergesetz. Mitgliedern, die sich für diese 
Einzelheiten interessieren, übermitteln wir gern den gesamten 
Wortlaut der Entschliet)ung. 

Lohnsteuer bei kurzfristig beschäftigten 
Arbeitnehmern (131) 

(sr) Im Einvernehmen mit den Finanzministern der anderen Bun -
desländer ihaf der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen in 
einem Erlat) vom 2. 7. 62— S 2224— 1 - VB 2 angekündigt, dat) 
folgende Neufassung des Abschnitts 52c der Lohnsteuerricht -
linien vorgesehen ist und dat) die Fi'rsanzverwaltungen schon 
jetzt danach verfahren sollen: 
,,52c. Kurzfristig oder in geringem Umfang und 

An -gegen geringen Arbeitslohn beschäftigte 
be it n e limer 

(1) Werden Arbeitnehmer kurzfristig oder in geringem Umfang 
und gegen geringen Arbeitslohn beschäftigt, so kann das Finanz -
amt auf Antrag des Arbeitgebers die Erhebung der Lohnsteuer 
nach einem besonderen Pauschsfeuersatz un+er Verzicht auf die 
Vorlage von Lohnsteuerkarten zulassen. Ist der Arbeitnehmer bei 
dem Arbeitgeber voraussichtlich nicht mehr als 2 Stunden täg -
lich, zwei Tage wöchentlich oder fünf Tage monatlich beschäf -
tigt, so kann im allgemeinen angenommen werden, dat) es sich 
um eine kurzfristige Beschäftigung oder um eine Beschäftigung 
in geringem Umfang handelt, Die Pauschbesteuerung ist nur zu -
zulassen, wenn der Arbeitslohn des Arbeitnehmers voraussicht -
lich 2 DM stündlich, 30 DM wöchentlich oder 125 DM monatlich 
nicht übersteigt und sich der Arbeitgeber zur Obernahme der 
pauschalierten Lohnsteuer verpflichtet. Das Finanzamt hat anzu -
ordnen, dat) der Arbeitslohn und die darauf entfallende Lohr -
steuer bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer und beim 
Lohnsteuer-Jahresausgleich aut)er Betracht bleiben. Der beson -
dere Pauschsteuersatz kann im allgemeinen auf 12 y. H. des Ar -
beifslo'hns festgesetzt werden. 

(2) Ubersteigt bei einem kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmer 
der Arbeifslohn für die kurzfristige Beschäftigung voraussichtlich 
125 DM, so ist der Pauschsteuersatz nicht nach Absatz I letzter 
Satz festzusetzen. Die Lohnsteuer ist vielmehr unter Verzicht auf 
die Vorlage von Lohnsteuerkarten nach den Verhältnissen des 
Einzelfalles zu pauschalieren. Das Finanzamt kann in geeigneten 
Fällen die Zulassung der Pauschbesteuerung davon abhängig 
machen, dat) sich der Arbeitgeber zur (Jbernahme der pauscha -
lierfen Lohnsteuer verpflichtet; es hat in diesen Fällen anzuordi 
nen, dat) der Arbeitslohn und die darauf entfallende Lohnsteuer 
bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer und beim Lohn -
steuer-Jahresausgleich aut)er Betracht bleiben. 
(3) Wird bei einem Arbeitgeber der sofortige Einsatz von kurz -
fristig beschäftigten Arbeitnehmern erforderlich, so kann das 
Finanzamt ebenfalls auf Antrag des Arbeitgebers die Erhebung 
der Lohnsteuer nach einem besonderen Pauschsteuersatz unter 
Verzicht auf die Vorlage von Lohnsteuerkarten zulassen. Der auf 
die Summe der Aufwendungen des Arbeitgebers anzuwendende 
besondere Pauschsteuersatz kann im allgemeinen auf 10 y. H., 
bei Uberna.hme der Lohnsfeuer durch den Arbeitge'ber auf 12 y. H. 
festgesetzt werden. Das Finanzamt kann nach Absatz 2 letzter 
Satz verfahren. 

(4) Bei der Festsezung eines besonderen Pauschsteuersatzes für 
die Lohnsteuer nach den Absätzen 1 bis 3 ist auch ein Rauschsatz 
für die zu erhebende Kirchensteuer festzusetzen. Wegen der 
Führung von Sa'mmellohnkonten in bestimmten Fällen vgl. Ab -
schnitt 25 Abs. 12." 

(132) 
Service -Rabatt nicht umsatzsteuerpflichtig 

(sr) Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat am 27. 2. 62 die 
Umsatzsteuerpflicht des Service -Rabatts verneint. Dem Prozet) 
lag ein Fall aus dem Elektrohandel zu Grundj&. Das Finanzge -
richt hält d'en dem Handel eingeräumten Service -Rabatt nicht für 
.umsatzsteuerbar, da ein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaus -
tausch nicht vorliege, selbst wenn im Einzelfall eine Verpflich -
tung des Herstellers zur Beseitigung von Sachmängeln vom Hän -
dler vertraglich übernommen werde. Bei der im Umsatzsteuer -
recht gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise können die 
Lieferung und die Mängelbeseitigung nicht als 2 getrennte Um -
satzgeschäfte angesehen werden. In dem Falle, dat) der Her-
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steiler dem Händler die Kosten einer Mängelbeseitigung ersetze, die kaufmännischen Ausbilder", den der deutsche 
Verband für das kaufmännische Bildungswesen vor kurzem in 
Heckners Verlag, Wolfenbüttel, herausgegeben hat (Preis 
DM 6,80), ist hiezu ausgeführt: „Der Berufsgeburtstag erhält 
den richtigen Rahmen, wenn ein Vertreter der Geschäftsleitung 
zu den neuen Lehrlingen spricht und dabei 'besonders auf di 
Bedeutung und den Inhalt des Lehrverhältnisses eingeht. Auch 1 
sollen die Lehrlinge in den ersten Tagein nach einem einführen -
den Vortrag in groien Zügen das Unternehmen selbst kennen: 
lernen. Sie werden wie bei einer Betri-ebsbesichtigung durch 
die einzelnen Abteilungen geführt, können Frag e n stellen -und 
anderes mehr und -erhalten damit einen kleinen überblick übdr 

handle es sich um eine Preisminderung. 
Das Finanzgericht Neumünster hat in der Zwischenzeit gegen 

das Urteil des Finanzgerichts Schleswig - Holstein Rechtsbe-
schwerde eingelegt. Da zu erwarten war, daf die praxisnahe 
Entscheidung des Finanzgerichts Schleswig-Holstein auch. vom 
Bundesfinanzhof nicht umgestürzt werden würde, hat das Finanz-
amt Neumünster nunmehr seine Rechtsbeschwerde zurückgezo-
gen. Das Urteil des Finanzgerichts Schleswig-Holstein ist damit 
rechtskräftig. 

Das Urteil hat nicht nur für den Elektrohandel, sondern auch 
für andere Branchen, bei denen Service -Rabatte vom Lieferanten 
gewährt werden, Bedeutung. Unter Hinweis auf die Rücknahme 
der Rechtsbeschwerde seitens des Finanzamts Neumünster be-
steht die Möglichkeit, auch in anderen Branchen die Umsatz-
steuerfreiheit von Service -Rabatten gegenüber der Finanzver- 

‚‚ihren" Betrieb". 
Wichtig ist, dai die jungen Menschen von Anfang an den 

Eindruck gewinnen, da13 man sich um sie kümmert, daf sie nicht 
blef neue Arbeitskräfte oder neue Nummern sind, -sondern dat) 
sie als Menschen gewertet werden, denen man vertraut, da -t) sie 
zu brauchbaren Persönlichkeiten und tüchtigen Kaufleuten heran -
gebildet werden können und da -t) sie auch lim Rahmen der Be-. 

waltung durchzusetzen. 

Berufsausbildung triebsgemeinschaft ihren Platz ausfüllen werden. 

Der Großhandel, seine und -förderung 

Die neuen Lehrlinge kommen (133) 
Kunden und Konkurrenten 

(I) Anfangs September treten in vielen Grof3handelsbetrieben 
neue Lehrlinge ein; wir wünschen allen Lehrfirmen, daly sie eine 
gute Auswahl lreffen konnten und daf die „Neuen" Freude zum 
Beruf sowie Eifer und Aufgeschlossenheit für ihre neuen Aufga -
ben mitbringen. Man rühmt es mit Recht als vorteilhaft, dal. in 
den mittelständischen Grofhandels-betrieben noch persönliche 
Beziehungen zwischen Geschäftsleitung -und Betriebsangehöri-
gen bestehen, daf jeder den Chef kennt und mit seinen Anlie-
gen zu ihm kommen kann. Dieses gute Verhältnis läit es wohl 
als selbstverständlich annehmen, da-F auch den neuen Lehrlin-
gen am Tage ihres Eintritts und in der Folgezeit besondere Auf-. 
merksamkeit geschenkt wird. Der Obergang von der Schule in 
das Berufsleben bringt für den jungen Menschen eine grobe 
Umstellung mit sich. Der gewohnte Tagesablauf und die Arbeits-
weise ändern sich, neue Menschen treten in das Blickfeld; der 
junge Mensch steht vor einer neuen Situation, vor einer neuen 
Umwelt, vor neuen Aufgaben und Anforderungen. Wie leicht 
kann er sich da einsam, unbeholfen, ja verzagt vorkommen, wie 
leicht kann er sich von der Fülle des Neuen erdrückt fühlen. 

Baustoppgesetz - 

Lagerbauten des Großhandels (134) 

(p) Im „Handelsblatt" wurde kürzlich über eine Besprechung im 
Bundeswirtschaftsministerium zur Klärung der Frage berichtet, ob 
auch die Errichtung von Grof)handelslagern unter das Baustopp -
Gesetz falle. Es wurde auf eine von -Ministerialraf Dr. W. Zin -
kahn (Bundeswohnungsbauministerium) in einem Kommentar ge -
äuf)erte Ansicht Bezug genommen, wonach die Errichtung von 
Geschäfts- und Warenhäusern, ,,d. h., allen der Güterverteilung 
- vom Grofhandel bis zum Einzelhandel - dienenden Bauwer -
ke" untersagt sei. „Begrifflich -erfal3t werden alle dem Ge -
schäftsbetrieb des Groh- und Einzelhandels dienenden Räume, 
wie Verkaufs-, Büro-, Lager-, Erfrischungs- und Nebenräume. 
Auch Versandunternehmen fallen unter das Verbot, nicht dage -
gen die der gewerblichen Produktion dienenden Bauten, nicht 
Lagerhäuser oder Speditionsgebäude." 

Die erwähnte Zeitungsmeldung gab Anlat) zu einer Anfrage 
bei der Mitgliederversammlung des Gesamtverbandes des Deut -Ein Lehrherr, der seine Erziehungs- und Ausbildungsaufgabe 
schen Grof)- und Auf)e,randels in Frankfurt, an den der Ver -

ernst nimmt, wird seinen neuen Lehrlingen mit menschlichem 
sammlung beiwohnenden Vertreter des Bundeswirtschaftsmini -Verständnis entgegenkommen und alles tun, um sie freund - steriums (M'inister-ia'lr+ Dr. Rickertsen). Dieser erklärte, dat) ein 

schaftlich über die ersten inneren Nöte, Hemmungen, Schwierig - gemeinsamer LändererlaF3 zur Durchführung des Baustopp-Ge -keiten, Minderwertigkeitskomplexe usw. hinwegzubringen; er 
setzes in Vorbereitung se9. Es stehe dabei aufer Zweifel', daf 

wird dafür sorgen, daF sie sich rasch in die neue Umwelt hinein - die in der Presse wiedergegebenen Auf)erungen zur Anwendung 
finden und sich gerne in die neue Berufs- und Befriebsgem-ein-. des Baustopp-Gesetzes auf Büro- und Geschäftshäuser des 
schaft eingliedern. Die Lehrlinge sollen gleich am ersten Tage 

Grof3handeis nicht richtig seien. Die Lagerhausbauten des Grof5-
durch freundlichen Empfang einen guten Eindruck vom Betrieb) handels würden vom Bausfopp-Gesetz nicht betroffen. von den neuen Vorgesetzten und Arbeitskollegen bekommen, 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir dringend empfehlen, sich damit sie sich ihr Leben lang über die ersten Schritte im Berufs - 
vor der Planung von Lagerh-ausbauten und auch sonstigen Ge-. 

. leben freuen können und es nie bereuen, den Beruf des Grol - sc'häftsb-auten mit unserem gerade -auch in diesen Fragen äuf)ers+ 
handelska:ufmanns gewählt zu haben. erfahrenen Bayerischen Grolhandelsberatungsdiensf (München 2, 
Vom ersten Eindruck hängt viel für einen guten Start in den 

Beruf ab. Wir halten es für unsere Pflicht, auch an dieser Stelle 
alle Lehrfirmen darauf hinzuweisen und ihnen nahe zu legen, 
vom Beginn der Lehre ab mit den Lehrlingen eine verständnis-
volle warme Fühlung zu suchen und ihnen durch persönlichen 
Kontakt die Eingliederung in den Betrieb zu erleichtern. Es liegt 
ja in erster Linie beim Lehrherrn und bei den von ihm beauftrag-
ten Ausbildern, wie schnell ein Vertrauensverhältnis zu dein 
Jugendlichen aufgebaut wird und wie lange es sich halten kann. 
Frühere Enttäuschungen dürfen nicht hindern, es immer wieder 
aufs neue mit jungen Menschen zu versuchen. 

Die Gestaltung des ,,Berufsgeburtstages", des Empfangs und 
der Einführung in den Betrieb wird in den einzelnen Firmen ver -f 
schieden sein, je nach Umfang und Aufbau des Unternehmens, 
der Zahl der neuen Lehrlinge usw'. In dem „Leitfaden für 

Oftos+ral)e 7 1 1 V) in Verbindung zu setzen. Es hat sich sch3n lei -
der zu oft gezeigt, daf nachträglich eine solche Verbin -
dungsaufnahme sich nicht empfiehlt, da bereits vor der aller -
ersten Planung eine Beurteilung der Raumfragen von betriebs -
wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus durch unsere erfahrenen 
Betriebsberater wichtig ist und ein gegen+ei'liges Verfahren viel 
Geld kosten bzw. ausgesprochene Fehlplalnungen verursachen 
tannl 

BEILAGENHINWEIS 

Der Gesamtausgabe liegt ein Prospekt des VULKAN-VERLAGES, 
Dr. W. Classen, Essen über „die Kaufmanns-Gehilfenprüfung in 
Frage und Antwort" bei. Wir bitten unsere Leser um freundliche 
Beachtung. 
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Kurzfristige 

au 

Dispositionen fur 

das Wîntergeschäft 

V 

il 

ermöglicht Ihnen ein Besuch der 

Internationalen Frankfurter Herbst -
messe. Rund 2500 Aussteller aus 
dem In- und Ausland zeigen markt -
reife Erzeugnisse undverkaufsstarke 
Neuheiten. 

Waren-Gruppen: 
Textilien und Bekleidung - Kunsthandwerk 
und Kunstgewerbe - Glas, Porzellan, Stein -
gut- und Stelnzeugwaren - Haus- und Wohn -
bedarf (Möbel und Zubehör. Korb- und 
Rohrgeflechtwaren) - Juwelen, Gold-, Silber -
und Schmuckwaren, Uhren, Bijouterie- und 
Geschenkartikel - Raucherbedarfsartikel - 

Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf, Glück -
wunschkarten, Bilder und Verpackung - Kör -
perpflegemittel, Toiletteartikel, Feinbürsten 
und Pinsel, chemische Konsumgüter, sanitäre 
Erzeugnisse - Schaufensterdekoration und 
-bedarf, Werbeartikel, Ladeneinrichtungen. 

Im Rahmen der Herbstmesse findet 
erstmalig die ,,Fachmesse für Raum -

ausstatter und Bodenverleger" statt, 
die in Verbindung mit einer Lei -
stungsschau der Propagierung und 
Förderung moderner Raumausstat -
tung dienen soll und dem einschlä -
gigen Handwerk sowie dem Fach -
handel wichtige Informationen über 
das Angebot an Bodenbelag aller 
Art und anderen Raum-Dekorations -
Materialien vermittelt. 

Messe-Ausweise 
im Vorverkauf billiger! 

Bei allen Industrie-und Handelskam -

mern, Handwerkskammern, Groß-, 
Einzelhandels- und Handelsvertre -
ter-Verbänden erhalten Sie im Vor -

verkauf Messe-Ausweise zu ermäs -
sigten Preisen. 

Internationale 
Frankfurter 
Herbst -Messe 
2.-6. September 196 

SS- U N D AUSSENHANDEL 22. August 19ö2 

Industrie-Kritik an Zusammenschlüsse 
und Ketten (135) 

(p) Inder Fachpresse haben die Industriegruppen und Industrie -
verbände ihre Angriffe gegen das Kartellgesetz auch unbeachtet 
von der breiten Offentlichkeit fortgesetzt. Kürzlich befaMe sich 
nunmehr im ,,Handelsblatt" der Kar+ellreferent des Bundesver -
bands der Deutschen Industrie nochmals mit der Nachfragemacht 
und faFfe zusammen, was zu diesem Problem in der Zwischen -
zeit an zustimmenden Äuf i erungen bekannt geworden ist. Be -
kanntlich kommt es der Industrie darauf an, die Zusammenschlüs -
se des Handels in der Form von Genossenschaften, Einkaufs -
verbänden und Keifen, ebenso dem Kartellgesetz zu unterstel -
len, wie es Zusammenschlüsse der Industrie für Preiskartelle, 
Konditionenkartelle, Rationalisierungs- und andere Kartelle tun 
müssen. Die Industrie arbeitet deshalb mit dem Begriff der 
,,Nachfragemacht", von dem sie behauptet, daf3 sie auch als 
volumenmäFig kleine Nachfrageblöcke einen übermäfigen Druck 
auf die infolge des Kartellverbotes zersplilter+ industriellen An -
bieter ausüben. Sie führt auch den „Grauen Markt" darauf 
zurück, dal die Industrie sich nicht zu einer Cooperation zu -
sammenschlieFen kann. Gerade darin sieht sie den eigentlichem 
Grund für den „Grauen Markt". 
Wir sehen das Problem anders. Wir müssen der Industrie die 

Verantwortung dafür zuschieben, dat5 sie vielfach ohne irgend 
eine Prüfung jeden der sich als GrofhändIer bezeichnet, als 
Grof3händIer akzeptiert und beliefert. Es kommt ihr oft nicht 
mehr darauf an, die von dem einzelnen Unternehmen ausgeüb -
ten Funktionen zu prüfen und zu messen und danach die Preise 
festzusetzen, die sie den Lieferanten einräumt. Dadurch wird der 
legitime GroF5handel, der alle Funktionen ausübt, zu Unrecht 
benachteiligt, weil er gleichgestellt wird mit jenen Unternehmen, 
die ohne Grot5handelsleistungen zu erbringen, den vollen Grots -
handelsleistungsrabatf erhalten. Es ist also nicht die fehlende 
Möglichkeit zu einer Cooperation der Industrie, sondern die 
Gleichgültigkeit mancher Teile der Industrie gegenüber jenen 
Unternehmungen, die bisher die volle Absatzleishing übernom -
men haben. 

Verbandsnachrichten 

Ausschuß für Werbung 
und Offentlichkeitsarbeiten (136) 

(la) Trotz Urlaubzeit und Juli-Hitze tagte am 31.7.62 im Haus 
des Handels in Nürnberg wieder eines der aktivsten Gremien 
unseres Landesverbandes, der Ausschu1 für Werbung und 
Offenfl ichkeitsarbeit. 

Unter der Leitung des Verbandsvorsitzenden, Herrn Walter 
B r au in, der zu dieser Sitzung auch einige Herren des Vorstandes 
des Landesverbandes als Gäste begrülen konnte, wurden ein -
gangs neben aktuellen Fragen die weiteren Aufgaben der stufen -
weise angelegten und aufgebauten Offentlichkei+sarbeif gemein -
sam besprochen und festgelegt. Dabei war zu e r kennen, da13 die 
von Anfang an verfolgte konstruktive Arbeitsweise sich bisher 
als richtig erwiesen hei und in allen voi den Ausschufmitglie -
dern betreuten lokalen Bereichen inzwischen gut angelaufen ist. 
Diese umfassende Arbeit erstreckt sich auf eine Vielzahl von 
Teilbereichen, die in sich wiederum ungezählte Möglichkeiten 
bieten, das „Gesicht" des bayerischen Grot5- und Au1enhan -
dels in der Offentlic'hkeit zu gestalten und zu prägen. Es wurde 
festgestellt, dat5 nur eine gut durchdachte und von jeder ver -
frühten Propaganda freie Vorbereitung der gesamten Ausschuf -
arbeit auf die Dauer zu den gesteckten Zielen führen kann. Das 
habe besonders die vom Ausschuli vorbereitete, sehr erfolgrei -
che Arbeitstagung des schwäbischen GroFha'ndels in Augsburg 
und deren Echo in der Presse bewiesen. 

Neben der fortführenden Planung ähnlicher Veranstaltungen 
wurden im Verlauf der Sitzung spezielle Fragen der Werbung 
erörtert und verschiedene neue Möglichkeiten erarbeitet, den 
noch au,t5'erhalb des Landesverbandes stehenden GroF5handel 

4 



Nr. 8/17. Jhrg. DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL 22. August 1962 

für eine Mitgliedschaft zu interessieren. 
In diesem Zusammenhang stellte der Verbandsvorsitzende, 

Walter B r a u n fest, da13 der Zugang neuer Mitglieder im ersten 
H a lbj a h r 1962 erfreuliche Zahlen aufweise und verhältnismäJig 
wesentlich gröFer sei als in den vergangenen Jahren. Diese er -
freuliche Entwicklung zu fördern sei nicht nur das Anliegen die -
ses Ausschusses allein - vielmehr könne und müsse auch jede 
unserer Mitgliedsfirmen zur Stärkung des Verbandes in Zukunft 
mit beitragen. 

Die bisherigen Ergebnisse dieses nun ein Jahr bestehenden 
Ausschusses seien richtungweisend für die weitere Arbeit. Dank 
gebühre deshalb allen Herren, die sich ehrenamtlich im Interesse 
des bayerischen GroF1- und Aulenhandels diesen Aufgaben ver -
schrieben haben. 

Ausschuß für Betriebswirtschaft und 
Nachwuchsförderung (137) 

(la) In seiner letzten Sitzung am 5. 7. 1962 befa13te sich der Aus -
schuf für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförderung des Lan -
desverbandes unter Vorsitz von Herrn Max P ong rat z zunächst 
mit verschiedenen Fragen zur Lehrlingsausbildung und der kurz 
vo r her stattgefundenen LehrabschluF1prüfungen. Anlaf) zur Be -
sorgnis gaben dem Ausschuf) die auch heuer wieder festgestell -
ten, zum Teil recht negative Ergebnisse bei den Prüfungskandi -
daten im allgemeinen und, beim Grof)handel im besonderen. Es 
wurde daher für notwendig erachtet, den gesamten Problemkreis 
einmal einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. 

Die verbandliche Unterstützung der Lehrherren bzw. Ausbil -
der in der Ausbildung und Erziehung ihrer Grot3handelslehrlinge 
war Gegenstand weiterer Erörterungen, bei denen gut verwert -
bare Ergebnisse erzielt werden konnten. Sobald konkrete Ar -
beitsunterlagen hierfür erstellt worden sind, soll mit der Reali -
sierung der geplanten Vorhaben begonnen werden. 
Neben der Diskussion verschiedener Fragen betriebswirtschaft -

licher Art beriet der Ausschufl über mögliche Maf3nahmen gegen 
die ihm zur Kenntnis gelangten unlauteren Methoden eines Kon -
zerns in der Werbung von Nachwuchskräften. 

In der nächsten Sitzung sollen betriebswirtschaftliche Themen 
im Vordergrund stehen. 

Verkehr 

Standort im Werkverkehr (138) 

(p) In Artikel 119 der Nummer 6/7/62 dieser Zeitschrift haben 
wir über den Inhalt einer - allerdings auch inzwischen noch 
nicht veröffentlichten - Rechtsv&ordnung über sogenannte 
„angenommene Standorte" im Güterkraftverkehr berichtet (Gü -
terkraftverkehr ist bekanntlich sowohl der gewerbliche Güter -
verkehr auf den Sfrat5en durch Fuhrunternehmen, Speditionen 
usw. wie auch der sogenannte Werkverkehr (mit betriebseigenen 
Fahrzeugen eines Industrie- oder Handelsunternehmens). 

Der Standort ist wichtig für die Frage, wie weit die jeweilige 
Nahzone (50 km iM Radius um den Standort) gilt und somit auch 
für die Frage, ob Werkfernverkehr vorliegt, für den bekanntlich 
Beförderungssteuer zu entrichten ist. 
Nach § 6 des Güterkraftverkehrsgesefzes muf) für jedes Kraft -

fahrzeug das im Werkverkehr verwendet werden soll, ein Stand -
ort bestimmt werden und es mu15 der Unternehmer an diesem 
Standort den Sitz seines Unternehmens oder eine nicht nur 
vorübergehende geschäftliche Niederlassung haben. 

Bei den im Werkverkehr verwendeten Kraftfahrzeugen gilt 
der im Kraftfahrzeugschein eingetragene Sitz des Unterneh -
mers als Standort. - 

Standort kann also auch der Sitz einer Zweigniederlassung 
sein. Nun hat der Bundesgerichfshof in einem neuerlichen Urteil 
(AZ. II 65/61) eine Zweigniederlassung trotz Vorhandenseins 
eines Büros, einer eigenen Buchhaltung usw. nicht anerkannt 
und die Auffassung vertreten, da11 die obenerwähnte in § 6 des 
Güterkraftverkehrsgesetzes ausgesprochene Fiktion (Sitz 

Standort) nur gilt, wenn der im Kraftfahrzeugschein eingetrage -
ne Ort auch mit dem Wohnort des Unternehmers und nicht nur 
mit dem Ort einer geschäftlichen Niederlassung übereinstimmt. 
• Die Folgen dieser höchstrichterlichen Rechtssprechung sind 

an sich unübersehbar, weil darnach viele Transporte nachträg -
lich unter die BförderungssteuerpfIicht des Werkfernverkehrs 
fallen. 

Der Bundesverkehrsminister hat jedoch mit ErlaF vom 2. Juli 
1962 die Länderverkehrsminister gebeten, die unteren Verkehrs -
behörden anzuweisen, in allen Fällen bei denen in den für Last -
kraftfahrzeuge ausgestellten Kraftfahrzeugscheine nicht der 
Wohnsitz des Unternehmers, sondern .eine andere Anschrift an -
gegeben ist, mit rückwirkendler Kraft einen Standort nach dem 
oben zitierten § 6 Abs. 1 dies Güterkraftverkehrsgese+zes zu 
bestimmen und eine Standortbescheinigung auszustellen. Gleich -
zeitig ist der Bundesfinanziminis+er bereit, die ihm unterstellten 
Behörden durch ErlaF5 anzuweisen, anhängige Fälle (einer nach -
träglichen Befördierungssteuereiinziehuhg) bis zum 31. Dezem -
ber 1962 zurückzustellen. 

Unter diesen Umständen ,empfiehlt es sich dringend für alle 
diejenigen betriebseigenen Lastkrafftahrzeuge, in deren Kraft -
fahrzeugschein nicht der Wohnsitz des Unternehmers, sondern 
eine andere Anschrift angegeben ist, im Laufe der nächsten 
Wochen und Monate, spätestens bis zum Jahresschl'uf sich bei 
der Verkehrsbehörde eine Standortbescheinigung ausstellen zu 
lassen und diese ebenfalls auf jeden Fall noch während des 
laufenden Jahres dem für die Beförderungssteuer zuständigen 
Finanzamt vorzulegen. 

Geltungsbereich der 
,,Grünen Versicherungskarte" (139) 

(so) Beim Grenzübejrtritt nach folgenden Staaten wird nach 
einer Mitteilung des Gesamtverbandes der Versicherungswirt -
schaft e. V. die Internationale Versicherungskarte für Kraftver -
kehr (Grüne Karte) verlangt: 

Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Grol5britannien, 
Irland, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz und 
Spanien. 

D ie Grüne Karte kann von den deutschen Kraffverkehrsver -
sicherern au13erdem für folgende Länder gültig geschrieben 
werden: 

Griechenland, 
Osterreich, 

Italien, 
Polen, 

Jugoslawien, die Niederlande, 
Portugal, die Tschechoslowakei, 

Ungarn, Nordafrika. 

Keine Anerkennung findet die Grime Karte in folgenden euro -
päischen Länd&rn: Albanien, Bulgarien, Island (auFervon den 
auch dort zugelassenen deutschen Versicherungsgesellschaften), 
Rumänien und in der Sowjetunion; sie hat ferner keine Gültig -
keit für die Türkei, auch nicht für den europäischen Teil. 

Auf)er in diesen zuletzt genannten 6 Staaten fehlt eine obliga -
torische Kraftverkehrs-Haftpflichtversicherung zur Zeit noch in 
folgenden Ländern: Griechenland, den Niederlanden, Italien, 
Jugoslawien, Spanien und Portugal. Darum ist zur Sicherstellung 
des Versicherungsschutzes vor der Einreise in diese 12 Staaten 
der Abschluf) einer Vollkaskoversicherung und möglichst auch 
einer Rechtsschutzversicherung dringend anzuraten. 

In Osterreich und Ungarn wird die Grüne Karte ersetzt durch 
das amtliche Kennzeichen des Kraftfahrzeuges. 

Für die Ausstellung der „Grünen Versicherungskarte" ist das 
Versicherungsunternehmen zuständig, bei dem die Kraftverkehrs -
Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde. 

Fernfahrerschule Rieneck (140) 

Die Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr hat in Rieneck (Un -
terfranken, 6 km nordwestlich von Gemünden) eine Fernfahrer -
schule eingerichtet, die aber auch für LKW-Fahrer im Nahver -
kehr zur Verfügung steht. Diese Schule unterrichtet die LKW -
Fahrer in verschiedenen Kursen. 
Um die Fahrdisziplin auf den Straf)emi zu erhöhen wurde mit 

der Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr vereinbart, daf) auch 
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die Fahrer im Werkfernverkehr (Werkfern- und Werknahverkehr) 
diese Schule benützen dürfen. 

Die Schule ist in erster Linie als eine Forlbild'ungsstätte für 
solche LKW-Fahrer anzusehen, die schon längere Zeit tätig 'sind. 
Deshalb zieht sich auch das Thema ,,Fahrdisziplin" wie ein roter 
Faden durch den gesamten Lehrstoff. (Der Führerschein der 
Klasse 2 kann in Rieneck nicht erworben werden, ebensD ant -
fällt dort der praktische Unterricht am Fahrzeug und der Fahr -
unterricht. 

Der Lehrstoff gliedert sich in 

1. Fahrd'isziplin und Fahrverhalten 
2. Strafenverkehrsord'nung und StraFenverkehrszulassungsord -

nung 
3. Güterkraftverkehrsgesetz - Schadensverhü+ung 
4. Bundesanstalt für den Güterfernverkehr 
5. Unfallverhütung in Kraftfahrzeugbetrieben 
6. Kraftfahrzeugschäden und ihre Verhinderung 
7. Bremsanlagen von Lastzügen 
8. Kraftfahrzeugau s rüstung 
9. Was bringt der Fahrtschreiber? 
10. Reifen - Räder - Feigen 
11. Erste Hilfe 

Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Schulgeld betra -
gen pro Kurs DM 170,-, wovon ein Teilbetrag von DM 30,-
an Ort und Stelle als Taschengeld ausbezahlt wird. 

Die Anmeldung zu den Lehrgängen hat bei dem Bundesver -
band der Deutschen Industrie, Verkehrsab+eilung, 5000 Köln, 
PostschlieFfach 107 zu erfolgen. Die Lehrgangskosten sind spä -
testens eine Woche vor Beginn des Lehrgangs bei der Bundes-. 
zentralgenossenschaft Stra1enverkehr, Frankfurt/Main, Konto-Nr. 
4200 bei der Deutschen Transpor+ban'k, Frankfurt/Main einzu -
zahlen. 

Unseren Mitgliedsfirmen, die LKW-Fahrer beschäftigen, kann 
nur empfohlen werden, ihre Fahrer zu einem solchen Kurs zu 

Bitte vormerken! 
* Internationale 

Herren -Mode -Woche 

* Internationale Hausrat- und 
Eisenwarenmesse 

25.- 27.8 * 

7.- 9.9 . * 

Deutsche Bundesfachschau für das 
Hotel- und .Gaststàttengewerbe 6.-14.10. 

* Internationaler 
Wüsche- und Miedersalon 

* SPOGA 

18.-21. 10. * 

Internationale Fachmesse für Sportartikel 
Campingbedarf und Gartenmöbel 4.-7.11. * 

* Nur für Facheinkäufer 

Internationale Kölner 
Messen und Ausstellun -
gen im zweiten Halbjahr 

1962 

Messe- und Ausstellungs -
Ges. m.b. H. Köln, 5 Köln-Deutz 
Tel.; 6751 Fernschr. 8873426 
Tel.' Adr. INTERMESS Köln 

schicken. Erfreulich ist, daf zunächst jedenfalls getrennte Kurse 
für Fahrer des gewerblichen Güterfernverkehrs und des Werk -
verkehrs stattfinden. 

Die ersten beiden Werkverkehrs-Lehrgänge finden vom 21. 
bis 27. Oktober 1962 und vom 9. bis 15. Dezember 1962 staff. 

Programm des - - 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

22.8. 
23.8. 
24.8. 

18.15-18.30 
19.35- 19.40 
8.10 - 8.15 

24.8. 
25.8. 
25.8. 

18.15-18.30 
8.10- 8.15 
19.40- 19.45 

27.8. 
27.8. 

8.10- 8.15 
19.30- 19.45 

28.8. 
28.8. 
29.8. 
30.8. 
31.8. 

18.00 -18.15 
20.45-21.00 
18.15-18.30 
19.35 -19.40 
8.10- 8.15 

31.8. 
31.8. 

18.15-18.30 
18.50-19.00 

1.9. - 8.10- 8.15 
1.9. 19.40-19.45 

3.9. 
3.9. 

8.10- 8.15 
19.30- 19.45 

4.9. 
5.9. 
5.9. 

20.45-21.00 
18.15-18.30 
21.30-2200 

6.9. 
7.9. 

19.35-19.40 
8.10- 8.15 

7.9. 
8.9. 
8.9. 

18.15-18.30 
8.10- 8.15 
19.40-19.45 

Wirtschaft im Querschnitt 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mucke 
Der Stellenmarkt 
Mitteilungen der bayerischen Landesarbeitsämter 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Praktische Hinweise 
Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 
Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen 
Wirtschaft für Jedermann 
Aus Bayerns Wirtschaft 
Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
Wirtschaft im Querschnitt 
Die Wirtschaftsglosse der Woche vonn Rufus Mücke 
Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Nürnberg - 19.00 Uhr - Kritik aus erster Hand 
Praktische Hinweise 
Bilanz noch Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 
Steuer- und Rechtsfragen aus dem Alltag 
Durch die Lupe gesehen 
Wirtschaft für Jedermann 
Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 
Ein Land wird Kolonie 

. 2. Pr. 

Die totale Verflechtung der Sowjetzonenwirlschaft 
mit Rußland 
Die Wirtschaftsglosse der Wache von Rufus Mücke 
Der Stellenmarkt 
Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsömter 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Praktische Hinweise 
Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Außenhandel 

Entwicklung des Außenhandels im Juni 
und im ersten Halbjahr 1962 - (141) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes erreichte 
die Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland einschLief1lich Berlin 
(West) im Juni 1962 einen Wert von 4140 Mill. DM und übertraf 
damit das Ergebnis des Monats Juni 1961 von 3727 Mill. DM um 
11,1O/o. Die Ausfuhr stellte sich im Berichtsmo'na+ auf 4296 Mill. 
DM und lag damit um 2,8°/o niedrigerals im Juni 1961 mit 4419 
Millionen DM. 
Gegenüber Mai 1962 sind die A•uf3enhandelswerte zurückge -

gangen, und zwar bei den Importen um 223 Millionen DM oder 
5,1°/ a und bei den Exporten um 370 Mjillionen DM oder 7,9°/ a . 

Die AuF5enhandelsbilanz schlob im Juni 1962 mit einem Aktiv -
saldo in Höhe von 156 Millionen DM ab, während sich der Aus -
fuhrüberschuf) im Juni 1961 auf 692 Millionen DM und im Mai 62 
auf 303 Millionen DM belaufen hatte. 

Im ersten Halbjahr 1962 wurden Waren im Werte von 24,3 
Milliarden DM eingeführt und für 25,9 Milliarden DM ausgeführt. 
Das waren 13,3 bzw. 3,1 % mehr als im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres, in dem die Importe 21,4 Milliarden DM und die Ex -
porte 25,0 Milliarden DM betragen haften. Die Aui)enhandels -
bilanz ergab im ersten Halbjahr 1962 wertmäFig einen Ausfuhr -
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Komfortabel bei jeder Belastung 

last ist erfolgreich beendet. So erhalten jetzt alle 
Kurzhauber der Baureihe 323, 328, 322 und 327 die 
hintere Fahrerhausaufhängung mit Blattfedern und 
Stoßdämpfern. Das wirkt sich bei jeder Belastung 
vorteilhaft aus: alle ermüdenden Schwingungen ,und 
heftigen Stöße werden durch die neue Federung vom 
Fahrerhaus ferngehalten. Der erhöhte Gebrauchs -
wert dieser Fahrzeuge kommt also den Männern am 
Lenkrad, doch zugleich auch den Unternehmern 
zugute: denn bequemer fahren heißt sicherer fahren. 

ffl IC 119 41113 ic D E - R lE: iv Z 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 

Mit voller Ladung durch schweres Gelände und eilige 
Rückfahrt mit leerer Pritsche - das sind die bei -
den Extreme, mit denen LKW-Federn fertig werden 
müssen. Dem robusten Fahrgestell bleiben also keine 
großen Reserven für den Fahrkomfort. Das rechtfertigt 
die besondere Sorgfalt, mit der LKW-Fahrerhäuser 
weiterentwickelt werden. Die Daimler-Benz AG ist 
auch auf diesem Gebiet wieder einen großen Schritt 
vorwärtsgekommen: die Erprobung der neuen Fahrer -
hausfederung in den Kurzhaubern mit 3,5 bis 8 t Nutz-
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überschuf von 1,6 Milliarden DM gegenüber 3,6 Milliarden DM 
in der entsprechenden Vorjahreszeit. 
Da die Durchschnittswerte (Preise) der Einfuhr gegenüber dem 

ersten Halbjahr 1961 um rund 30/o zurückgegangen sind, hat 
das Einfuhrvolumen auf Basis 1954 im ersten Halbjahr 1962 um 
fast 170/0 zugenommen. Das Ausfuhrvolumen ist bei last unver -
änderten Durchschnittswerten etwa im gleichen Verhältnis ge -
stiegen wie die tatsächlichen Werte, und zwar um -rund 3 0/0. 

Bei der Betrachtung dieses Berichtes m'uf zweifellos auffallen, 
daf die Einfuhr im ersten Halbjahr 1962 uF)erordentlich stark 
zugenommen hat und zwar besonders auf dem Gebiet der Fer -
figartikel, wogegen die Ausfuhr nur eine relativ geringe Stei -
gung.a'ufzuweisen hat. Es muts allerdings berücksichtigt werden, 
di auf Grund des neu e n Zollgesetzes in dein ersten Monaten 
dieses Jahres zusätzliche Verzollungen von Waren aus sagen. 
Zollaufschublägern undi Zolivormerklägern erfolgen mu13fen, die 
dias statistische Importergebnis um schätzungsweise 400 Millio -
netn erhöhen. Unter Berücksichtigung dieser Vorverlegung der 
Verzollung von Waren könnte sich eine entsprechende Erhöhung 
des wer1mä15igen Ausfuhrüberschusses ergeben, so dal3 man unter 
normalen Verhältnissen mit nahezu 2 Milliarden DM Ausfuhr -
überschuif5 auch im 1. Halbahr 1962 hätte rechnen können . 

Zweifellos bedeutet auch dies noch einen erheblichen Rück -
gang des Ausfuhrüberschusses und zwar um rund 50 0 /6 gegen -
über dem in der gleichen Zeit des Vorjahres erzielten Ausfuhr -
überschu'f. Obwohl wahrscheinlich niemand mit Bestimmtheit das 
Endergebnis für das laufende Jahr voraussagen kann, dürfte 
doch damit zu rechnen sein, daf auch im Gesamtergebnis für 
1962 etwa' mil einer Halbierung des im letzten Jahr erzielten 
Ausfuhrüberschusses gerechnet werden muf. 

Allerdings dürfte es verfrüht sein, auf Grund dieses Rück -
ganges unseres Ausfuhrüberschusses bereits von einer bedenk -
lichen oder gar gefährlichen Entwicklung zu sprechen'. Erinnern 
wir uns doch, da -f1 man b'is vor wenigen iJahren in dem ständig 

steigenden Ausfuhrüberschuf3 eine Gefahr sogar für unsere Wäh -
rung glaubte sehen zu müssen. Unter dem Eindruck dieser Ent -
wicklung und der daran geknüpften Befürchtungen wurden nicht 
nur wichtige ExportförderungsmaFnahmen gestrichen, s.ndern 
dem Export sogar gewisse Hemmnisse in den Weg gelegt. Auch 
die DM-Aufwertung im vergangenn Jahr diente ja zu einem 
erheblichen Teil diesem Ziel. Jahrelang wurde von der Notwen -
digkeit der Erhöhung unserer Importe geredet und auch hierfür 
glaubte man eine brauchbare Anregung in der DM-Aufwertung 
gefunden zu haben. 

Die Exportwirtschaft hat vor dieser überspitzten Befürchtung 
der Entwicklung unseres Ausfuhrübérschusses wiederholt gewarnt 
und es auch für unangebracht gehalten, da)5 verschiedene Ex -
por{förderung s ma)5nahmen allzu früh wieder gestrichen wurden 
und da'F dem Export Hemmnisse vor allen Dingen auf dem Ge -
blet der Hermesbedingungen für die A'usfuhrkreditversicheru'ng 
in den Weg gelegt wurden. Schliei3iich hat es die Exportwirt -
schaft am unmittelbarsten feststellen können, dat5 die Konkurrenz 
auf den Auslandsmärkten von Jahr zu Jahr schärfer geworden ist 
und daher schon aus diesem Grunde die sprunghafte Weiterent -
wicklung unseres Exports und des Ausfuhrüberschusses sehr stark 
nachgelassen hat. 

Ist es daher ein Wunder, wenn im Verlauf des letzten halben 
Jahres der Import stärker zugenommen hat ais der Export und 
m'u13 darin schon eine Gefahr gesehen werden, weil unser Aus -
fuhrüberschuf3, den man in den letzten Jahren wiederholt sogar 
al's Gefährdung unserer Währung angesehen hat, zurückgegan -
gen ist. Sicher ist es notwendig, diese Entwicklung scharf zu 
beobachten und rechtzeitig die notwendigen Schlüsse daraus 
zu ziehen, aber es dürfte doch wohl kaum angebracht sein, jetzt 
schon eine übertrieben pessimistische Prognose zu stellen, wie 
dies l'eider in den letzten Monaten vielfach zum Ausdruck ge -
kommen ist. 

Kreditgarantiegemeinschaft für den Handel in Bayern GmbH, München 
Bilanz zum 31. Dezember 1961 PASSIVA AKTIVA 

1. Kassenbestand 
2. Postscheckguthaben 
3. Guthaben bei Kreditinstituten 

(Nostroguthaben) 
a) täglich fällig 
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungs -

frist von 3 Monaten oder mehr 
4. Wertpapiere 

a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes und der La nder 

b) sonstige verzinsliche Wertpapiere 
5. Debitoren 
6. Beteiligungen 
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 
8. Rechnungsabgrenzungsposten 

DM 

2773,30 

34032,95 

342 575,— 
275 150,- 

DM 
3517,48 
1 285,93 

36 806,25 

617725 '_ 
31 308,16 
2 000,-
3303,-
8 066,14 

1. Aufgenommene Gelder 
(Nostroverpflichtungen) 

2. Aufgenommene langfristige Darlehen 
3. Stammkapital 
4. Rücklagen (Haftungsfonds) 
5. Rückstellungen 
6. Wertberichtigungen 
7. Sonstige Passiva 
8. Rechnungsabgrenzungsposten 
9. Gewinn 1961 

Summe der Passiva 

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 

DM 

5 108,-
400600,-
75 000,-
189283,73 
2550,-
25248,-

710,-
455,-

5057,23 

704 011,96 

6469 776,04 

Summe der Aktiva 704 011,96 Kreditgarantiegemeinschaft 
für den Handel in Bayern GmbH 

gez. Dr. Werner Heim es, 
Geschäftsführer 

Rückgriffsforderung gegen den Bund 
Rückgriffsforderungen gegen das Land Bayern 

3 186 956,44 
1 959 507,05 

5 146 463,49 

AUFWENDUNGEN Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1961 E RIRA G B 

1. Persönliche Kosten 
2. Soziale Abgaben 
3. Sachliche Kosten 
4. Steuern 
5. Abschreibungen 
6. Zuführung zu den Rücklagen 
7. Zuführung zu den Wertberichtigungen 
8. Reingewinn 1961 

DM 
38 357,59 
3615,17 
1 9770,38 
2346,90 
5514,23 
36040,-
-7985,-
5057,23 

118 686,50 

I. Ûberschut3 an Zinseinnahmen 
2. Provisionserträge und Bearbeitungsgebührei 
3. Beiträge zum Haftungsfonds 
4. Sonstige Vermögenserträge 
5. Kursgewinn 
6. Außerordentliche Erträge 

118686,50 

DM 
35 290,54 
42 785,96 
36040,-

575,-
3750,-
245,-

Nach dem abschließenden Ergebnis unsere; pflichtmäßigen Prüfung auf Grund der Bücher und 
der Schriften der Gesellschaft sowie der erteilten Aufklärungen und Nachweise' entsprechen die 
Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläu -

tert, den gesetzlichen Vorschriften. 

München, den 8. Mai 1962 

Bayerischer Genassenschaftsverband 
(Schulze.Delitzsch) e. V. 

gez. Dr. Dietzel 
Wirtschaftsprüfer 
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,,Gebietsansässiger" und ,,Gebietsfremder" 
(142) 

Vom Bundeswirtschaftsministerium sind unserer Abteilung Au-
13 enhandel Richtlinien zugesandt worden, die für das Bundesamf 
für gewerbliche Wirtschaft und die Au13enhandelssfelle für Er -
zeugnisse der Ernährung und Landwirtschaft bei der Anwendung 
der Begriffe „Gebietsansässiger" und ,,Gebietsfremder" nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Aufenwirtsciiaftsgesetzes ma13gebend 
sind. Auch die Landeszentralbanke:n verfahren nach diesen Richt -
linien. Wir geben den Wortlaut dieser Richtlinien nachfolgend 
bekannt: 

A. Allgemeines 

Nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 AWG ist eine natürliche Person dann 
Gebietsansässiger, wenn sie ihren Wohnsitz oder gewöhnli -
chen Aufenthalt im Wirtschaftsgebiet hat. Sie ist hingegen 
Gebietsfremder, wenn ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf -
enthalt in fremden Wirtschaftsgebieten liegt (§ 4 Abs. I Nr. 4 
AWG). Die Staatsangehörigkeit einer Person ist demnach 
nicht entscheidend. Zur Erläuterung der Begriffe „Wohnsitz" 
und „gewöhnlicher Aufenthalt" können die §§ 13 un 14 
Abs. 1 Satz 1 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. 10. 1934 
(RGB. I S. 925) herangezogen werden. Somit ist in der Regel 
davon auszugehen, da13 eine Person einen Wohnsitz dort be -
gründet, wo sie eine Wohnung unter Umständen inne hat, die 
darauf schlie13en lassen, da13 sie die Wohnung beibehalten 
und benutzen wird (vgjl. § 13 StAnpG). Ferner wird eine Per -
son ihren gewöhnlichen Aufenthalt dort haben, wo sie sich 
unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, da13 sie an 
diesem Ort oder in diesem Land nicht nur vorübergehend 
verweilt (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 1 StAnpG). 

B. Einzelheiten 

I. Gebietsansässige 

1. Ausländer und Staatenlose werden in der Regel ihren 
Wohnsitz im Wirtschaftsgebiet haben und aus diesem 
Grunde als Gebietsansässige anzusehen sein, wenn sie 
im Wirtschaftsgebiet eine Wohnung inne haben, sich im 
Wirtschaftsgebiet aufhalten und polizeil-ich gemeldet 
sind. 
und wenn sie 
a) ein Gewerbe im Wirtschaftsgebiet betreiben oder 
b) mit einem gebietsansässigen Arbeitgeber einen un -

befristeten oder längerfristigen Dienstvertrag abge -
schlossen haben oder 

c) nach § 1 Einkommensteuergesetz unbeschränkt ein -
kommensteuerpflichtig sind. 

Ausländer und Staatenlose werden in der Regel ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Wirtschaftsgebiet haben 
und aus diesem Grunde als Gebietsansässige anzuse -
hen sein, wenn sie sich, ohne eine Wohnung innezu -
haben, im Wirtschaftsgebiet aufhalten, polizeilich ge -
meldet sind und wenn entweder 
eine der uniter I a) bis c) genannten Voraussetzungen 
vorliegt oder 
die Dauer des Aufenthalts im Wirtschaftsgebiet bereits 
6 Monate beträgt und es sich aus den Umständen er -
gibt, da13 der Aufenthalt fortgesetzt werden soll. 

2. Als Gebietsansässige sind in der Regel die im Wirt -
schaftsgebiet wohnenden Angehörigen der in der Bun -
desrepublik Deutschland akkreditierten diplomatischen 
und konsularischen Vertretungen mit ihren im Wirt -
schaftsgebiet wohnenden Familienangehörigen anzuse -
hen. 

3. Als Gebietsansässige sind in der Regel auch die Per -
sonen zu betrachten, die als „ausländische Flüchtlinge" 
nach der Asylverordnung vom 6. 1. 53 anerkannt wur -
den und die sich infolgedessen im Wirtschaftsgebiet 
aufhalten, 

4. Als Gebietsansässige sind ferner in der Regel die Per -
sonen anzusehen, denen nach dem Gesetz über die 
Notaufnahme von Deutschen in das Bundesgebiet vom 
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22. 8. 1950 (BGBl. I S. 367) eine Erlaubnis zum ständigen 
Aufenthalt im Wirtschaftsgebiet erteilt wurde und die 
sich infolgedessen im Wirfschaftsgebiet aufhalten. 

II. Gebietsfremde 

1. Ausländer und Staatenlose, bei denen die unter Nr. I 1 
genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, sind in der 
Regel als Gebietsfremde anzusehen. 

2. Als Gebietsfremde sind in der Regel die Mitglieder der 
im Wirtschaftsgebiet stationierten ausländischen Trup -
pen und des zivilen Gefolges sowie ihre Familienange -
hörigen anzusehen. 

3. Die in § 54 AWV genannten deutschen Staatsange -
hörigen (mit Behördenauftrag oder Dienststellung in 
einem fremden Wirtschaftsgebiet) sind Gebietsfremde, 
wenn sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in ein fremdes Wirtschaftsgebiet verlegt haben. 

Ill. Personen, die zugleich im Wirtschaftsgebiet und in frem -
den Wirtschaftsgebieten ansässig sind. 
Haben Personen sowohl im Wirtschaftsgebiet wie in frem -
den Wirtschaftsgebieten Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf -
enthalt, so mu13 bei Anwendung der Vorschriften des 
Au13enwirtschaftsrechts, die an die Tatbestandsmerkmale 
,,Gebietsansässiger" oder ,,Gebietsfremder" Rechtsfol -
gen knüpfen, jeweils geprüft werden, welcher Wohnsitz 
oder gewöhnliche Aufenthalt nach Sinn und Zweck der 
Bestimmung ma13gebend ist. Hierbei kann von den folgen -
den Grundsätzen ausgegangen werden: 
1. Im Bereich des Waren- und Dienstleistungsverkehrs 

wird man den Doppelansässigen grundsätzlich als Ge -
bietsansässigen behandeln müssen. 
Bei Anwendung der §§ 40, 42, 44 bis 46 AWV werden 
Doppelansässige jedoch, soweit die Vorschriften eine 
Beschränkung an das Tatbestandsmerkmal „Gebiets -
fremder" knüpfen, zur Verhütung von Umgehungen 
dieser Bestimmungen als Gebietsfremde zu behandeln 
sein. Deshalb ist z. B. bei der Anwendung des § 45 
Abs. 1 AWV der Doppelansässige, der au13er im Wirt -
schaftsgebiet in einem Land der Länderliste C ansässig 
ist und in dessen Schiff oder Luftfahrzeug die in Teil I 
der Ausfuhrliste genannten Waren eingebaut werden, 
als Gebietsfremder zu behandeln. 

2. Auch im Bereich des Kapitalverkehrs wird man Doppel -
ansässige grundsätzlich als Gebietsansässige behan -
deln müssen. 

3. Bei Anwendung der Meldevorschriften über den Zah -
lungsverkehr mu13 der Doppelansässige in der Regel 
als Gebietsansässiger behandelt werden, wenn die Lei -
stung oder der Empfang einer Zahlung mit Vermögen, 
im Wirtschaftsgebiet in Zusammenhang steht, der Dop -
pelansässige somit eine Zahlung als ,,Gebietsai'isässi -
ger" leistet oder empfängt. 

Mit einem 

Vervielföltiger 

bleiben Sie in ständigem Kontakt mit 
Ihren Kunden. 

Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mit -
teilungen usw. vervielfältigen Sie auf 

OR M 1G schnell und billig. 
Und die Umschläge können Sie auch 

damit addressieren. 
Verlangen Sie bitte den Prospekt BD. 

OW,*JO BERLIN -TEMPELHOF
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Der Doppelansässige wird indessen in der Regel als 
Gebietsfremder zu behandeln sein, wenn die Leistung 
oder der Empfang einer Zahlung mit Vermögen in 
einem fremden Wirtschaftsgebief in Zusammenhang 
steht, der Doppelansässige somit eine Zahlung als 
,,Gebietsfremder" leistet oder empfängt. Irri Zweifel 
wird man den Doppelansässigen als Gebietsansässigen 
zu behandeln haben. 

nach dem Tode des Firmeninhabers im Jahre 1923 die Interessen 
unserer Mitgliedsfirma und war auch jahrelang als ehrenamt -
licher Mitarbeiter im Fachzweig Elektro und Rundfunk tätig. 
Wir gratulieren dem Jubilar auch an dieser Stelle herzlich. 

Herr Wilhelm Henninger, Bamberg f 
Wie wir erst vor kurzer Zeit erfahren haben, verschied am 

14. Mai 1962 in Bamberg Herr Wilhelm Henninger, Inhaber unse -
rer gleichnamigen Mifgliedsfirma, Gro'Fhaindlung mit Bausfoffen 

Personalien und Fliesen in Bamberg, an einem Herzinfarkt. 
Der Verstorbene traf im Mai 1927 als Angestellter in die Fa. 

Traudf GmbH. in Bamberg ein und wurde auf Grund seiner 
Tüchtigkeit im Juli 1929 Gesellschafter. Nach Erwerb der übrigen WIR GRATULIEREN 
Gesellschaftsanteile war er seit 10. 2. 39 Alleininhaber der Firma, 
deren Namen am 15. 11.41 auf Wilhelm Henninger umgeändert 
wurde. 
Wir verlieren mit ihm ein treues Mitglied, dem ein ehrendes 

Andenken sicher ist. 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirma Kreilinger, Eisen- und 
Glaswaren, Küchengeräte-Gro't1handlung in Passau, Herrn Hans 
K r e il inge r zu seiner ehrenvollen Berufung zum Sozialrichte r. 
beim Sozia!gerichf München. 

dem Inhaber unserer Mifgliedsfirma August Schaff, Eisengrol-
handlung in Schwarzenbach, Herrn Willi H ei ni ei n, zur ehren -
vollen Berufung zum Sozialrichfer beim Sozialgericht Nürnberg, 

Herr Dip!. -Kfm. Rudolf Reim, Passau f 
Am 16. Juni 1962 verschied der Seniorchef und Geschäfts -

führer unserer Mifgliedsfirma Rudolf Reim, Elektro-, Radio- und 
Fernseh-Grof1handl'ung in Passau, Herr Dipl . -Kfm. R. Reim im 
Alter von 73 Jahren. 

Der Verstorbene gründete nach einer gediegenen wissen -
schaftlichen und fachlichen Ausbildung im Jahre 1925 in Dresden 
eine RundfunkgroFhand4ung. In kurzer Zeit gelang es ihm, diesd 
zu einem bedeutenden Unternehmen mit Zweigniederlassungen 

Sitzungsort Hof. 

dem Geschäftsführer unserer Geschäftsstelle Würzburg, Herrn 
Rechtsanwalt Dr. W. H. Zap f zur ehrenvollen Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens der Bun-
desrepublik. 

Ernst Kurz, Fürth - 70 Jahre in Chemnitz, Bauzen und Görlitz auszubauen. Er war auch der 
Schöpfer des ersten Handbuches des deutschen Rundfunkhan -
dels. 

Durch den Ausgang des zweiten Weltkrieges verlor er sämt -
lichen Besitz und mu13te mit seiner Familie die Heimat verlassen. 

Im Jahre 1948 wurde von ihm eine neue Firma in Passau ge -
gründet, die er trotz schwerer Krankheit mit der ihm eigenen 
Energie zur wirtschaftlichen Blüte brachte. Dem Verstorbenen 
ist ein ehrendes Gedenken aller sicher, die ihn gekannt haben. 

Am 4. 8. 1962 feierte Herr Ernst Kurz, Alleininhaber unserer 
gleichnamigen Mitgliedsfirma, Grof3handIung mit Eisen, Röhren 
und sanitären Artikeln in voller körperlicher und geistiger 
Frische seinen 70. Geburtstag. Gleichzeitig kann unsere Mit-
gliedsfirma auf ihr 40jähriges Bestehen zurückblicken. 

Der Jubilar hat sein im Jahre 1922 'gegründetes Unternehmen 
durch rastlose Tätigkeit, kaufmännisches Können und Weitblick 
zu seiner iheufigen wirtschaftlichen Bedeutung und Gröl3e ent-
wickelt. Trotz seiner starken beruflichen Inanspruchnahme war 
er stets bereit, seine 
den Berufsverbänden 

reichen Erfahrungen 
zur Verfügung zu 

und 
stellen. 

seine Arbeitskraft 
Durch das Ver-

trauen, das er im Kreise der Gro'thandelsfirmen ge'nieft, wurde 
er zum Vorstandsmitglied der süddeutschen Eisenhandelsvereini-
gung in Frankfurt/M,. und zum stellvertretenden Vorsitzenden 
der süddeutschen Händlervereinigung für Zinkblech und andere 
Mefallhalbfabrikafe berufen. Seine allgemeine Wertschätzung 
fand durch weitere Ehrenämter sichtbaren Ausdruck. So Ist Herr 
Ernst Kurz Handelsrichter beim Landgericht Nürnberg - Fürth, 
stellvertretender Vorsitzender des Industrie- und Handelsgre-
miums in Fürth, Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und 
Handelskammer Nürnberg und Vorstandsmitglied der Vereini-
gung der 
berg-Fürth. 

Arbeitgeberverbände in Bayern, Bezirksgruppe Nürn-

Wir bringen auch an dieser Stelle dem Jubilar unsere herzliche 
Gratulation zum Ausdruck und wünschen ihm auch weiterhin 

Michael Ortner f 
Am 10. August ist der Inhaber unserer Mitgli'ed'sfirma Michael 

Orfner, Sch'uhgrof1handiung in München, plötzlich und unerwar -
tet im Alter von 69 Jahren einem Herzschlag erlegen. Durch un -
er'müdlichen Fleif und zähe Aufbauarbeit konnte Herr Ortner 
die von Ihm Im Jahre 1933 gegründete Firma zu einer der mal--
gebenden Münchner Schuhgrot)handlungen emporführen. 

Der Landesverband und sein Fachzweig Schuhe, dem Herr 
O r t n e r immer in Treue verbunden war, wird des Verstoribe -
nen stets in Ehren gedenken. 

Buchbesprechung 

Alphabetisches Gemeindeverzeichnis für Bayern 
Das Bayerische Statistische Landesamt hat kürzlich in seiner Reihe der 

Beiträge zur Statistik Bayerns als Heft 225 das „Alphabetische Gemeinde -

Gesundheit und geschäftlichen Erfolg. 

Georg Sammet, Rehau - 65 Jahre verzeichnis für Bayern" herausgebracht. Für viele Mitglieder dürfte dieses 
Heft auch deshalb besonders interessant sein, weil es auch die Angabe 
der Postleitzahlen für alle aufgeführten Gemeinden (über 70001) enthält 
und zwar auch für die Gemeinden, die nicht eine eigene Poststelle be -
sitzen. Um bei der Kundenkorrespondenz immer gleich die richtige Post -

Am 3. September 1962 feiert Herr Georg Sammef, der Inhaber 
unserer 1926 gegründeten Mifgliedsfirma ,,Elektro-Sarnmet" in 
Rehau seinen 65. Geburtstag. 
Wir beglückwünschen Herrn Sammet auch an dieser Stelle 

leitzahl bei der Hand zu haben, dürfte das Heft von besonderem Vorteil herzlich. 
sein. 
Zudem enthält das Heft einen Uberblick über die kreisfreien Städte und 

A. Klügleln, Nürnberg - 50 -jähriges Arbeitsjubiläum Landkreise Bayerns einschließlich Flächenzahl und Einwohnerzahl. Auch der 
jeweils zuständige Landkreis und Regierungsbezirk ist bei den einzelnen 

Am 15. 8. 62 konnife der Prok'urisf unserer Mifgliedsfirma Gemeinden, ebenso wie die Einwohnerzahl aufgeführt. 
W. Rudel, Inhaber S. W. & H. Jack, Elektro- und Rundfunkgro - Das Heft kann zum Preise von DM 4,25 beim Bayerischen Statistischen 
handlung in Nürnberg sein 50 -jähriges Arbeitsjubiläum feiern. 

Herr Klüglein vertritt mit Umsicht und Tatkraft seit 1912 und 
Landesamt München 2, Neuhauser Straße 51, Verkaufsstelle für Veröffent -
lichungen bezogen werden. 

MitaroelTer dieser Nummer: 

Ici Dipl. Kfm. Lampe, I Dr. Lauter, p = ORR Pf rang, sr = Dipl. Kfm. Sauter so Dr. Schobert, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße 7. 
Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. 
Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift ist bei Einzelmitgliedern unseres Landesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck: Buchdruckerei J. Bierl, 

München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 22 17 13
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Arbeitgeberfragen 

Vertragsvordrucke (143) 

(j) In unserer Tätigkeit bei der Vertretung unserer Mitglieder vor 
den Arbeitsgerichten und auf Grund von Rückfragen zeigt es 
sich immer wieder, dat es im finanziellen und auch sonstigen 
Interesse unserer Mitglieder dringend erforderlich ist, sich bei 
Verfragsabschluf unserer Vertragsvordrucke zu bedienen. Eine 
Zusammenstellung, der in unseren Geschäftsstellen vorrätigen 
Unterlagen finden Sie in Art. 2 des diesjährigen Februarheftes 
(2/62) unserer Verbandszeitschrift. 

UK-Stellungsverordnung verkündet (144) 

() Die Verordnung über die Zuständigkeit und das Verfahren 
bei der Unabkömmlichstellung (UK-Stellungsverordnung nach 
§ 13 Abs: 2 Wehrpflichtgesetz) vom 24. 7. 1962 ist nunmehr im 
Bundesgesetzblatf I Nr. 30 von, 2. 8. 1962 verkündet und am 
3. 8. 1962 in Kraft getreten. Da die Dienststellen, die künftig 
allein berechtigt sind, UK-Stellungsvorschläge zu machen, von 
den Ländern erst noch benannt werden müssen, und da auch die 
Beisitzer zu dem vorgesehenen BeschwerdeausschuF3 noch nicht 
bestellt sind, wird vorerst noch das bisherige UK-Stellungsver -
fahren praktiziert, d. h. der Arbeitgeber kann UK-Stellungsvor -
schläge - z. B. im Hinblick auf den nächsten Einberufungs -
termin Anfang Oktober 1962 - selbst an das Kreiswehrersatz -
amt richten. 

(145) 
Schwerbeschädigtengesetz I Ausschlußfrist 
(j) Wir weisen unsere Mitgliedsfirmen ausdrücklich auf § 9 
(Abs. 3) des novellierten Schwerbeschädigtengesetzes (SchwBG) 
hin. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. § 9, Abs. 3 
lautet: 
„Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Landesarbeitsamt im 

Benehmen mit der Hauptfürsorgestelle die Ausgleichsabgabe in 
Härtefällen, insbesondere wenn der Arbeitgeber trotz eigener 
Bemühungen der Pflicht zur Beschäftigung Schwerbeschädigter 
nicht nachkommen und das Arbeitsamt ihm Schwerbeschädigte 
nicht nachweisen konnte, für den im Feststellungsbescheid be -
zeichneten Zeitraum herabsetzen oder erlassen. Der Antrag kann 
nur bis zum Ablauf einer Frist von I Monat nach Bekanntgabe 
des Feststellungsbescheides gestellt werden. 

Bei Betrieben bis zu 30 Arbeitsplätzen kann das Landes -
arbeitsamt im Benehmen mit der Hauptfürsorgestelle die Aus -
g l e i c h sa b ga b e für den Zeitraum des Festtellungsbescheides all -
gemein erlassen, wenn in diesem Zeitraum die Zahl der unbe -
setzten Pflichtplätze die Zahl der unterzubringenden Schwer -
beschädigten so erheblich überstiegen hat, daly die Pflichtplätze 
dieser Betriebe für die Unterbringung der Schwerbeschädigten 
nicht in Anspruch genommen zu werden brauchten." 

Zusatzurlaub für Schwerbeschädigte (146) 

(j) Auf Grund verschiedener Anfragen dürfen wir auf folgendes 
hinweisen. Nach § 34 des Schwerbeschädigtengesetzes, . d. F. 
vom 14.8. 1961 -(Bundesgesetzblatt I, Seite 1233) haben Schwer -
beschädigte im Sinne des § I Schwerbeschädigtengesetzes 
(SchwBG) Anspruch auf einen Zusatzurlaub von 6 Arbeitstagen 
im Jahr. Diese Vorschrift findet auch Anwendung auf Personen, 
die nach § 2, Abs. 1, Buchst. b den Schwerbeschädigten gleich -
gestellt sind. Sie gilt jedoch nicht für Personen, deren Gleich -
stellung auf § 2, Abs. 1, Buchst. a SchwBG beruht. Für diesen 
Personenkreis ist Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Schwer -
beschädigtengesetzes vom 3. 7. 1961 (BGBl. I Seite 857 ff) zu 
beachten. Soweit Personen im Sinne des § 2, Abs. 1, Buchst, a 
des Gesetzes vom 3. 7. 1961 (gleichlautend mit § 2, Abs. 1, 
Buchst. a SchwBG 1. d. F. vom 14.8. 1961) bei Inkrafttreten des 
Gesetzes vom 8.7. 1961, d. h. am 8. 7. 1961 gleichgestellt waren, 
enden die weiterreichenden Wirkungen der bisherigen Gleich -
stellungen 2 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 3.7.1961, 
d. h. am 8. 7. 1963, wenn die Gleichstellung nicht vorher wider -
rufen wird. 

Krankengeldzuschuß — Uberstunden (147) 

(j) Zur Frage der Anrechnung der Überstunden bei der Berech-
:nung des Krankengeldzuschusses vertritt das Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung folgenden Standpunkt: 

IJbersfunden sind dann als regelmäfige Arbeitszeit bei der 
Berechnung des Regellohnes zu berücksichtigen, wenn 
a) Überstunden in einem längeren Zeitraum vor Beginn der 

Arbeitsunfähigkeit, mindestens in den letzten 3 Monaten an -
gefallen sind, 

b) lJbersfunden in der Mehrzahl der in diesen Zeitraum fallen -
den Arbeitswochen geleistet wurden, 

c) die Notwendigkeit der Leistung von Überstunden aus betrieb -
lichen Gründen im Zeitpunkt des Beginns der Arbeitsunfähig -
keit noch vorlag. 
Diese letztere Voraussetzung ist immer dann gegeben, wenn 

im Betrieb in diesem Zeitpunkt oder darnach Überstunden ge -
leistet werden. Ob sie gerade der nunmehr arbeitsunfähig ge -
wordene Arbeitnehmer geleistet hätte, ist dabei nicht ausschlag -
gebend. 

(148) 
Tarifverhandlungen in Hessen und Pfalz 
(j) Die Tarifverträge für den GroF5handel in Hessen wurden von 
den Gewerkschaften zum 30. 9. 1962 gekündigt. Die Gewerk -
schaften haben nunmehr hiezu folgende Forderungen angemeldet: 
Gehaltsgruppen K I — 

K 3 
K sollen um 15-45°/a 

um 13-18°/a 
K 4 um 10°/a 
K5 —KO um 8°/a 

erhöht werden. 
Die Löhne sollen ebenfalls um 10-20°/a erhöht werden. 
Die Gewerkschaften haben weiterhin den Gehalts- und Lohn -

tarif in der Pfalz gekündigt. Die Gewerkschaften fordern hiebei 
eine Erhöhung der Angestelltentarife um 10-25°/a und der 
Tarifsätze für Arbeiter um 20 0 /a. Darüberhinaus soll eine Sozial -
zulage für die Arbeiter gewährt werden. Autlerdem Soll nach den 
Forderungen der Gewerkschaften der Urlaub in der Pfalz für 
Angestellte und für Arbeiter auf 18-24 Tage verlängert wer -
den. 

In Bayern herrscht dieses Jahr auf Grund unserer vorjährigen 
tarifvertraglichen Abmachungen Ruhe. 

Ferienbeschäftigung von Schülern 
und Studenten (149) 

Wir möchten an Sie eine Zusammenstellung weitergeben, die 
die steuerréchtlichen sowie versicherungsrechtlichen Regelungen 
für die Beschäftigung von Schülern und Studenten erläutert. 

I. Aus arbeifsrechtlicher Sicht 
Es entstehen keine besonderen arbeitsrechtlichen Probleme 

bei der Beschäftigung von Schülern und Studenten, die über 
18 Jahre alt sind. Auf die Beachtung von § 113 BGB wird hin -
gewiesen. Soweit Schüler jedoch noch unter 18 Jahre alt sind, 
sind die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetz zu be -
achten. 
a) Nach § 7 JugArbSchuGes. ist die Beschäftigung von Kindern 

verboten, soweit nicht Ausnahmen bei Veranstaltungen nach 
§ 8 und für die Landwirtschaft nach § 9 JugArbSchuGes. ge -
stattet sind. 

b) Weiter machen wir nochmals auf die Regelungen über die 
Arbeitszeit aufmerksam. Das gilt besonders für die Bestim -
mungen der §§ 5 - Arbeitszeit bei mehreren Beschäftigun -
gen - und 10 - Grenze der Arbeitszeit -. Im Falle der 
Beschäftigung der Schüler durch mehrere Arbeitgeber ist u. E. 
jeder einzelne Arbeitgeber verpflichtet, darauf zu achten, 
daf alle Beschäftigungen zusammen die zulässige Dauer der 
Arbeitszeit nicht überschreiten. 

c) Irgendwelche Zweifelsfragen über eine eventuelle Urlaubs -
gewährung können u. E. nicht auftreten, da das Gesetz den 
Urlaubsanspruch erst gewährt, wenn der Jugendliche mehr 
als 3 Monate ununterbrochen beschäftigt worden ist. 
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II. Sozialversicherungspflicht 

1. Krankenversicherung 

Für Schüler von Volks-, Mittel- und höheren 
Sc h u 1 e n gibt es in der Krankenversicherung keine besonderen 
Bestimmungen. Anzuwenden ist § 168 Abs. 1 RVO. Danach sind 
gelegentliche Beschäftigungen von Personeri, die sonst nicht als 
Arbeitnehmer tätig sind, vers.icherungsfrei,.wenn sie auf weniger 
als 3 Monate nach der Natur der Sache beschränkt zu sein 
pflegen oder im voraus durch den Arbeitsvertrag beschränkt 
sind. Dauert die Beschäftigung wider Erwarten länger, beginnt 
die Versicherungspflicht nach Ablauf der 3 Monate. 
Unabhängig von der Dauer der Beschäftigung besteht Ver -

sicherungsfreiheit für eine Beschäftigung, die nur nebenher und 
gegen ein geringfügiges Entgelt von nicht mehr als 15,— DM 
in der Woche oder 65,— DM im Monat ausgeübt wird. 
Nach diesen Vorschriften wird die Ferienbeschäftigung von 

Schülern im allgemeinen versicherungsfrei sein. 
Studenten wissenschaftlicher Hochschulen sind nach § 172 

Abs. 1 Ziff. 5 versicherungsfrei. Die Ausbildung an anerkannten 
Fachschulen kann im allgemeinen als wissenschaftliche Ausbil -
dung angesehen werden und damit ebenfalls Versicherungsfrei -
heit begründen. Im Zweifel ist es ratsam, bei der zuständigen 
Krankenkasse nachzufragen, ob die Schule, die der Arbeit -
nehmer besucht, als Träger einer wissenschaftlichen Ausbildung 
anerkannt ist. Es kommt nicht darauf an, ob die Beschäftigung 
fachlich mit dem angestrebten Beruf zusammenhängt. Versiche -
rungsfreiheit Ist auch dann gegeben, wenn die Beschäftigung 
lediglich dazu dint, dem Werkstudenten die Mittel für das 
Studium und den Unterhalt zu beschaffen. Es mut3 aber der 
ernstliche Wille bestehen, das Studium abzuschlief3en. (LSG Nie -
dersachsen, Urteil vom 28. 7. 1959 -

2. Arbeitslosenversicheung 

L 4 Kr 1/5 7—) 

Schüler von Volks-, Mittel- oder höheren Schu -
len sind in der Arbeitslosenversicherung mach § 64 Abs. 3 
AVAVG versicherungsfrei. Das gilt nicht für Schulen, die der 
Fortbildung auFerhalb der üblichen Arbeitszeit dienen (z. B. 
Abendschulen). 

Für Studenten gilt § 64 Abs. 1 AVAVG, wonach die Be -
schäftigung während einer Ausbildung auf einer Hoch- oder 
Fachschule versicherungsfrei ist. 
3. Rentenversicherun 

Für Schüler von Volks-, Mittel- und höheren 
Schulen gelten in der Rentenversicherung die allgemeinen 
Vorschriften. Danach sind Beschäftigungen versicherungsfrei, die 
nur gelegentlich, insbesondere zur Aushilfe für eine Zeitdauer, 
die im Laufe eines Jahres seit ihrem Begir*i auf nicht mehr als 
2 Monate oder insgesamt 50 Arbeitstage nach der Natur det 
Sache beschränkt Ist. Zu beachten ist, daF3 die Jahresfrist mit 
jeder Beschäftigung neu zu laufen beginnt, dat3 sich die Fristen 
also bei wiederholter Beschäftigung im Laufe eines Jahres über -
schneiden. 

Im allgemeinen wird auch bei wiederholter Beschäftigung die 
Dauer von 50 Arbeitstagen im Laufe jeweils eines Jahres nicht 
überschritten werden. Andernfalls beginnt die Versicherungs -
pflicht mit dem 3. Monat oder dem 51. Tag. 

Versicherungsfreiheit besteht aber auch dann, wenn das Ent -
gaff /8 der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze (1962 
118,75 DM) nicht übersteigt (§ 1228 Abs. 2 RVO, § 4 Abs. 2 
AVG). 
Studenten sind in der Rentenversicherung versicherungs -

frei, wenn sie während der Dauer ihres Studiums als ordentlicher 
Studierender einer Hochschule oder einer sonstigen, der wissen -
schaftlichen Ausbildung dienenden Schule gegen Entgelt be -
schäftigt sind (§§ 1228 Abs. 1 Ziff. 3 RVO, 4 Abs. 1 Ziff. 4 AVG). 
4. Unfallversicherung 

Unabhängig von der Versicherungspflicht in der Sozialver -
sicherung sind Schüler und Studenten während einer vorüber -
gehenden Beschäftigung gem. § 537 RVO gegen Unfall bei der 
für den Betrieb zuständigen Berufsgenossenschaft versichert. 

Für die Meldung der Beschäftigungsverhältnisse oder Entgelte 
an die Berufsgenossenschaft gelten die allgemeinen Vorschriften. 

III. Lohnsteuer 

Die Lohnsfeuerpflicht beschäftigter Schüler und Studenten 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. 

Die Schüler oder Studenten müssen sich vor Antritt der Be -
schäftigung eine Lohnsteuerkarte von der Gemeindebehörde 
ihres Wohnortes ausstellen lassen und diese dem Arbeitgeber 
aushändigen. 

Die während der Beschäftigung einbehaltene Lohnsteuer wird 
in der Regel im Lohnsteuerjahresausgleich zurückgezahlt. Der 
Lohnsteuerjahresausgleich kann aber nicht vorzeitig durch den 
Arbeitgeber vorgenommen werden. Die Finanzämter sind ange -
wiesen, die Anträge von Werkstudenten auf Lohnsteuerjahres -
ausgleich mit Vorrang zu bearbeiten. Bei kurzfristigen Beschäfi -
gungsverhältnissen kann auf Antrag des Arbeitgebers vorn Finanz -
amt die Pauschalbesteuerung gem. § 35b LStDV zugelassen 
werden. Die Beschäftigung während der ganzen Ferien wird aber 
im allgemeinen nicht als kurzfristig angesehen werden können. 

Die Pauschalbesteuerung führt im übrigen zu einer ungerecht -
fertigten Steuererhebung, da die pauschal besteuerten Bezüge 
beim Lohnsteuerjahresausgleich nicht berücksichtigt werden. 
Auferdem mul) der Arbeitgeber die Lohnsteuer tragen, wenn die 
Pauschalbesfeuerung zugelassen ist. 

Sozialversicherung • 
(150) 

Sozialversicherungsbeiträge für Lehrlinge 

(j) Durch Bekanntmachung des Bundesministers für , Arbeit und 
Sozialordnung vom 23. 11. 1961 wurde die Beitragsbemessungs -
grenze in der Rentenversicherung für das Kalenderjahr 1962 für 
Mona+sbezüge auf DM 950,- (bisher 900,-) erhöht. Mit der Er -
höhung der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung 
ändert sich am 1. Januar 1962 teijlweise die bisherige Regelung für 
die Verteilung der Lasten der Beiträge zur Sozialversicherung auf 
den Lehrherrn bzw. den Lehrling. 
a) Bei einer monatlichen Erziehungsbeihilfe bis zu DM 65,— hat 

der Lehrherr die Beiträge für die Krankenversicherung, die 
Rentenversicherung für Angestellte und Arbeiter und die 
Arbeitslosenversicherung in voller Höhe allein zu tragen. 

b) Bei einer monatlichen Erziehungsbeihilfe über DM 65,— bis 
einschlieF1lich DM 95,— tragen Lehrherr und Lehrling die Bei -
träge zur Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung 
je zur Hälfte. Die Beiträge zur Rentenversicherung müssen 
vom Lehrherrn allein getragen werden. 

c) Bei einer monatlichen Erziehungsbeihilfe von mehr' als DM95,-
gehen alle Sozialversicherungsbeiträge - Krankenkasse, 
Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung für Ange -
stellte und Arbeiter - je zur Hälfte zu Lasten des Lehrherrn 
und des Lehrlings. 

Unfall auf dem Weg zur Berufsschule 

(j) Das Bundessozialgericht hat kürzlich durch Urteil - 

(151) 

2 Ru 
218/58 und 171/59 entschieden, da15 für Unfälle von Jugend -
lichen auf dem Wege zur Berufsschule der Versicherungsträger 
aufkommen rnufj, der dem Träger der Schule entspricht. Bei den 
von den Gemeinden oder Landkreisen unterhaltenen Schulen Ist 
das Aim allgemeinen der jeweilige Gemeindeunfallversicheru.ngs -
verband. Die Unfälle sind auch dann nicht den Betrieben der 
Jugendlichen zuzurechnen, wenn diese den Weg zur Berufs -
schule von der Arbeitssttte aus angetreten haben. 
Das Bundessozialgericht stellte fest, dat3 die Jugendlichen mit 

dem Besuch der Berufsschule in erster Linie die gesetzliche 
Schulpflicht erfüllten. Dabei sei der Schulbesuch - sofern die 
Schule nicht vorn Betrieb selbst unterhalten werden - nicht als 
'unmittelbare Auswirkung des Arbei+sverhältnsses anzusehen. 
Damit entfalle aber die Zuständigkeit der gewerblichen Berufs -
genossenschaft. 

4 



Nr. 9/17. Jhrg. DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL 19. September 1962 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Urlaubsplan und Urlaubsgewährung (152) 

(j) Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 25. 10. 
1961 (3 SA 370/61) zu der Frage Stellung genommen, ob ein 
Arbeitnehmer aufgrund der Eintragung in der Urlaubsiiste den 
Urlaub in natura verlangen kann, wenn er gekündigt hat. 

Der Arbeitgeber Ist nicht verpflichtet, dem Arbeitnehmer, der 
das Arbeitsverhältnis gekündigt hat, den Urlaub in natura bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist zu gewähren. Der Arbeitnehme 
ist in einem solchen Falle auch nicht berechtigt, sich den Urlaub 
selbst zu nehmen. Etwas anderes gilt dann, wenn über die 
Urlaubsgewährung zuvor eine Vereinbarung zwischen den Par -
teien des Arbeitsvertrages getroffen worden ist. Durch die Ein -
tragung in die Urlaubsliste kommt aber noch keine Vereinbarung 
unter den Parteien mit dem Inhalt zustande, daF der Urlaub sich 
nunmehr auf die eingetragene Zeit konkretisiert hat. Die Auf -
nahme in eine Urlaubsliste oder ein Urlaubsplan begründet so -
mit noch kein vertragliches Recht zur Forderung des Urlaubs in 
dieser Zeit im Sinne einer bereits vorliegenden konstitutiven 
Bestimmung der Urlaubszeit. 

Richtig ist, daT sich beide Parteien des Arbeitsvertragsver -
hälfnisses grundsätzlich, d. h. wenn nicht besondere Umstände 
eine andere Beurteilung rechtfertigen, an den Urlaubsplan halfen 
müssen, da der Urlaubsplan für das gesamte Urlaubsjahr auf -
gestellt und bei seiner Aufstellung von der Fortdauer des Arbeits -
verhältnisses in dem Urlaubsjahr ausgegangen wird. 
Der Umstand, da'F1 der Arbeitnehmer vor Ablauf des Urlaubs -

Jahres aufgrund eigener Kündigung ausscheidet, ist dabei aller -
dings nicht berücksichtigt und kann bereits einen Grund zur 
Abweichung vom Urlaubsplan bilden. Durch das Ausscheiden 
eines Arbeitnehmers im Laufe des Urlaubsjahres entsteht näm -
lich oftmals eine Situation, die bei der Aufstellung des Planes 
nicht berücksichtigt werden konnte. Hinzu kommt, daf3 die be -
triebliche Situation möglicherweise durch eine solche Maf -
nehme eine andere Beurteilung als bei der Fortdauer des 
Arbeitsverhältnisses erfahren muf. 

Rückforderung von Urlaubsgeld (153) 

(j) Mit Urteil vom 22. 2. 1962 - 5 RZR 126 aus 61 hat das Bundes -
arbeitsgericht zur Frage der Rückforderung von bereits ge -
währtem Urlaubsgeld Stellung genommen. Wird in einem Tarif -
vertrag in gesetzlich zulässiger Weise das Zwölftelungsprinzip 
der Entstehung des Urlaubsanspruchs zugrunde gelegt, so ver -
stöft eine tariflich festgelegte Rückzahlungspflicht vorschu -
weise erhaltenen Urlaubsgeldes bei Ausscheiden des Arbeit -
nehmers aus dem Betrieb vor Ablauf des Urlaubsjahres auf 
Grund eigener Kündgi'ung weder gegen allgemeine Grundsätze 
des Urlaubsrechts, noch bedeutet sie eine 'unbillige Erschwe -
rung der Kündigungsmglichkeit, es sei denn, da1 da's be -
treffende Urlaubsgesetz Rückgewähr zuviel bezahlten Urlaubs -
geldes zwingend ausschlieF)+. 

Damit steht eindeutig fest, daf5 die in unseren Tarifverträgen 
aufgenommene Bestimmung der Rückzahlung zuviel bezahlten 
Urlaubsgeldes (vgl. § 8, Ziff. 4, Abs. 2 Man+eltarifvertrag für 
Angestellte; vgl. § 10, Ziff. 3, Abs. 2 Manteltarifvertrag für 
gewerbliche Arbeitnehmer in den Betrieben des bayerischen' 
Groh- und Auflenhandels) rechtlich unanfechtbar ist. 

Einstweilige Verfügung gegen einen 
vertragsbrüchigen Handlungsgehilfen (154) 

(j) Das Landesarbeitsgericht Hamburg hat mit BeschluF5 vom 
16. 4. 1962 eine einstweilige Verfügung gegen einen vertrags -
brüchigen Handlungsgehilfen erlassen, mit der dem Angestellten 
unter Androhung einer Geld- oder Haftsfrafe verboten wird, vor 
Beendigung des Dienstverhältnisses für ein anderes Unternehmen 
tätig zu werden. 
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ERFAHRUNG 
besitzt jeder Unternehmerl Reicht sie aber 
aus, um alle betrieblichen Mängel zu er -
kennen? Ist es nicht am schwersten, die 
eigenen Fehler zu sehen und auszumer -
zen? 

BRINGT... 
nicht jeder Tag neue Probleme, die er be -
wältigen muß? Sind es steigende Kosten, 
sinkende 'Rentabilität, Personalmangel, 
verminderte Leistungen, erhöhte Bearbei -
tungszeiten, räumliche Schwierigkeiten, 
Einsatzmöglichkeiten maschineller Hilfs -
mittel, Uberwachung des Sortiments, Kon -
trolle und Steuerung der Abläufe? 

ERFOLG! 
haben setzt ein klares Ziel und sicheres 
Handeln voraus. Die moderne Unterneh -
mensführung findet den Weg zum wirt -
schaftlichen Erfolg auf der Grundlage 
einer rationell aufbauenden, planenden 
und lenkenden Organisation. 

Wir kennen die Praxis des Großhandels 
aus jahrelanger Beratungstätigkeit. 
Unsere Beratersind Spezialisten in allen 
Fragen der Organisation und Unter -
nehmensführung im Großhandel. 

BAYERISCHER GROSSHANDELS 
BERATUNGSDIENST GMBH. 
MUNCHEN 2 . OTTOSTRASSE 7/1V . TEL. 557701 

Wir erteilen auch gerne Auskunft über die 
Durchführung von verbilligten Betriebs -
beratungen.
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Dieser Beschlul 1 ist auf3erordentlich bemerkenswert, weil es 
bisher in der Rechtsprechung zweifelhaft war, ob eine solche 
einstweilige Verfügung nur gegen den neuen Arbeitgeber er-
lassen werden konnte, der meistens nicht zu ermitteln war, oder 
auch schon gegen den vertragsbrüchigen Arbeitnehmer. Das 
LAG Hamburg hat in seinem Beschluf3 im einzelnen ausgeführt: 
„Gegen die Vollstreckbarkeif der einstweiligen Verfügung 

bestehen keine Bedenken, da sie sich nach § 890 ZPO richtet 
und nicht zu einer Umgehung des § 888 Abs. 2 ZPO führt.' 
Der Arbeitnehmer soll nur daran gehindert werden; für eine 

Konkurrenzfirma tätig zu werden und damit dem § 60 HOB zu'-
widerz'uhandeln. Auf den Arbeitnehmer wird jedoch kein Zwang 
ausgeübt, wieder für d'en alten Arbeitgeber tätig zu werd e n. Die 
Klarstellung im Sinne der Entscheidung des LAG Hamburg ist 
sehr zu begrüf 1 en. Für die Durchsetzurij solcher Ansprüche sind 
die Arbeitsgerichte zuständig. 

oder anderen Handelsbetrieb nicht unwesentliche Belastungen 
bringen. Werden ‚nämlich bauliche Anlagen oder ändre An -
lagen errichtet, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu er -
warfen ist, so sind Stellplätze in ausreichender Zahl und Gröfe 
Und in geeigneter' Beschaffenheit herzustellen. Anzahl und 
Gröf 5 e der Stellplätze richtet sich nach Art und Zahl der vor-
handenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen 
Benutzer und der Besucher der Anlagen. Dieses Verlangen nach 
Errichtung von Garagen und Stellplätzen kann die Verwaltungs -
behörde auch dann stellen, wenn bauliche Anlagen oder ihre 
Benutzung wesentlich geändert werden. Bei anderen Änderun -
gen baulicher Anlagen oder ihrer Benutzung sind Stellplätze in 
solcher Zahl und Gröt 5 e herzustellen, daly die Stellplätze, die, 
durch die Är i derung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge. 
aufnehmen können. Auch für bestehende bauliche Anlagen kann 
die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen gefordert wer -
den. Kanin der' Bauherr die Stellplätze oder Ga,ragen nicht auf 

Allg. Rechtsfragen ‚seinem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe herstellen, so kann er die Verpflichtungen auch 
dadurch erfüllen, dat 5 er sich der Gemeinde \ gegenüber ver -

Neue Bayerische Bauordnung (155) pflichtet, die Kosten für die Herstellung' der vorgeschriebenen 
Stellplätze oder Garagen in angemessener Höhe zu tragen, 
wenn die Gemeinde die Stellplätze oder Garagen anstelle des 
Bauherrn in der Nähe des Baugrundsfücks herstellt. 

Sehr umstritten waren die Vorschriften über Anlagen der 
Aufenwerbung. Bisher galt in Bayern das sogenannte Mit5-
bra'uchsprinzip. Nach dem Gesetz über verunstaltende Auf3en'. 
werbung konnte die Verwaltungsbehörde Anlagen der Auten-, 
werbung unter bestimmten Voraussetzungen verbieten. Die Er -
richtung solcher Anlagen war zunächst genehmigungsfrei. Künf -
tig ‚müssen sämtliche Anlagen der Atitenwerbung - mit geringen 

(j) Der'Bayerische Landtag hat eine neue Bayerische Bauordnung 
beschlossen. Sie ist ab 1. 1O.1962 gültig. Mit diesem Gesetz 
werden die bisherigen baurechtlichen Vorschriften, die zum Teil 
sehr unübersichtlich geworden waren, abgelöst. Das Gesetz 
bemüht sich in den Artikeln 26 folgende, teilweise ins einzelne 
gehende technische Vors c hriften aufzustellen. Es gleicht sich 
dabei sehr stark an die Musterbauordnung, 'die von der Muster-
bauordnungskommission der Bundesländer im 'Jahre 1960 ver-
öffentlicht wurde, an. Gegen die Mus}erbauordnung ist zu Recht 
der Vorwurf e r hoben worden, dat) sie zu perfektionistisch sei. 
Leider ist dieser Fehler der Musterbauordnung in der bayerischen 
Bauordnung nicht vermieden worden. Technische Selbstverständ-
lichkeiten wären besser unausgesprochen geblieben und, die 
grofe Summe der technischen Vorschriften hätte besser auf 
wenige präzisere zurückgeführt werden sollen. Leider hat die 
Volksvertretung wenig Neigung gezeigt, das Gesetz zu verein-
fachen. Selbst bei unbedeutenden materiell-rechtlichen Vor-
schriften hat sich weder der Landtag noch der Senat in seiner 
Mehrheit bereit erklären können, dem Staatsbürger ‚mehr Frei-
heiten einzuräumen. Bezeichnend ist es gewesen, dal) ausge-
rechnet die Opposition bei jeder Gelegenheit der Verwaltungs-
behörde gröt)ere Zuständigkeiten und Rechte einräumen wollte. 
Die neue Bayerische Bauordnung enthält 110 Artikel. Es .1st 

daher nicht möglich, daf wir ihren Inhalt im einzelnen wieder-
geben und kommentieren. Ein über die Buchhandlungen zu be-
ziehender Kommentar von Ministerialrat Dr. Koch behandelt die 
gesamte Materie ausführlich. I'm nachfo)genden soll daher auf 
einige wenige Probleme eingegangen werden, die nicht im 
Zentrum der Beratungen des Gesetzes standen, die aber für 
'unsere Mitgliedsfirmen unter Umständen bedufsam sein können. 

Zunächst ist es gelungen, d'en Artikel 3 der Bayerischen Bau-
ordnung, das' Grundgesetz der Bàuordnung, freiheitlicher zu 
formulieren.. Es ist künftig n i cht mehr möglich, dat5 die Ver-
waltungsbehörde über die Baugestalturigsverordnung eine Ge-, 
schmackszensur praktiziert. Danach sind nur bauliche Anlagen 
verboten, die das Gesamtbild ihrer Umgebung ‚verunstalten". 

Teil Il der Bayerischen Bauordnung beinhaltet die Vorschriften 
über des, Grundstück und seine Bebauung. Artikel 6 enthält hier-
bei'völlig neues Recht. Die Abstandsfläche zwischen Gebäuden 
richtt sich in der Regel nach der Höhe dieser Gebäude. Eine 
Reihe von Sonderregelungen in diesem Artikel lassen Zweifl 

Ausnahmen - vor der Errichtung genehmigt werden. Artikel 12 
der Bayerischen Bauordnung bestimmt hierüber, dat) als Anlagen 
der Aufenwerbung (Werbeanlagen) alle ortsfesten Einrichtungen 
gelten, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis 
auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrs -
raum aus sichtbar sind. Hierzu zählen Vor allem Schilder, Be -
schriftungen, Bemaluigen, Lichtwerbungen, Schaukästen und 
die für Zettel und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimm -
ten Säulen, Tafeln und Flächen. Auterhalb der im Zusàmmen -
hang gebauten Ortsteile sind' Werbeanlagen.unzulässig. Glei -
ches gilt für Werbeanlagen an Ortsrändern, soweit sie in die 
freie Landschaft hineinwirken. Ausgenommen sind, soweit nichts 
anderes vorgeschrieben ist: 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, 

‚2. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kenn -
zeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdyrchfahrten auf 
einer einzigen Tafel zusammengefatt sind, 

3. einzelne Hinweiszeihen an Wegabzweigungen, die im ‚In -
feresse des Verkehrs auf auFerhalb bebauter Ortsteile lie -
gende gewerbliche Betriebe oder versteckt gelegene Stätten 
aufmerksam machen, -

4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen Sportanlagen und auf 
abgegrenzten Versammlungsstätten, soweit sie nicht in die 
freie Landschaft wirken, 

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegelönden., 
Nach Artikel 85 ist die Errichtung, Aufstellung, Anbringung 

und wesentliche •Änderung von Werbeanlagen genehmigungs -
pflichfig. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn binnen zwei 
Monaten nach Antragstellung und Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen kein Ablehnungsbescheid ergangen ist. Werbeanla -
gen, von mehr als 0,25 qm bis zu einer Grö,13e von 0,6 qm sind 
anzeigepflichtig, d. h. sie müssen nur angezeigt, nicht aber vor 
der Errichtung genehmigt werden. Genehrnigungs- u'nd arzeige -
frei sind Werbeanlagen bis zu einer Gröfe von 0,25 qm, sowie 
Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Veranstaltungen, an der , 
Stätte der Leistung, insbesondere für Aus- und Schlu1verkäufe, 
jedoch nur für die Dauer der Veranstaltung. Gen'ehmigungs- und 
anzeigefrei sind ferner Werbeanlagen, die an "der Stätte der 
Leistung vorübergehend angebracht oder aufesfellt sind, nicht 
mit dem Boden oder einer baulichen Anlage verbunden sind und 
die Baulinie nicht überschreiten. Genehmigungs- und anzeigefrei 
ist schliet5lich die Beseitigung von Werbeanlagen. In Artikel 85, 
Abs. 5 ist festgelegt, dat5 Warenautomaten genehmigungs- und 

über die geforderten Abstandsflächen nicht aufkommen. 
Wkhtig für Handelsbetriebe dürften insbesondere die viel-

fältigen Vorschriften der Bayerischen Bauordnung über die tech-
nischen Anforderungen beim Bau von' Aufenthaltsräumen sein. 
Branctkatastrophen der jüngsten Zeit haben offenbar das Parla-
ment bewogen, zur Sicherh e it der beschäftigten Personen er-
höhte Anforderungen an die innere Ausgestaltung von Bau-
werken zu stellen. 

In Artikel 62 und 63 ist der Umfang der Verpflichtung zur 
Errichtung von Garagen und' Stellpläfzen für Kraftfahrzeuge 
festgelegt. Diese Vorschriften werden sicherlich für den einen 
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anzeigefrei sind, 'wenn sie in räumlicher Verbindung mit einer 
offenen Verkaufsstelle stehen und die Baulinie nicht überschrei -
fen; sonst sind sie genehmigungspflichtig. Um nicht wirtschafts -
fern Entscheidungen der Verwaltungsbehörde in Bezug auf 
Werbeanlagen zu riskieren, bestimmt das Gesetz, dais bei den 
Kreisverwaltungsbehörden Werbebeiräte zu bilden sind, die bei 
Versagung •der Genehmigung vorher angehört werden müssen. 

Schliel3lich ist das gesamte Baugenehmigungsverfahren elasti -
scher gestaltet worden. Schon bevor der Bauentrag eingereicht 
ist, kann auf 'schriftlichen Antrag des Bauherrn 'zu einzelnen in 
der Baugenehmigung zu entscheidenen Fragen vorweg ein 
schriftlicher Bescheid (Vorbescheid) erteilt werden, ist ein Bau -
antrag eingereicht, so können die Bauarbeiten für die Baugrub e 
und für einzelne Bajteile oder Bauabschnitte auf schriftlichem 
Antrag schon vor der Baugenehmigung schriftlich gestattet wer -
den (Teilbaugenehmigung). Auch die Rechte des Nachbarn im 
Baugenehmigungsverfahren sind eingeschrnktworden. Verlangt 
der Bauherr keine Ausnahmegenehmigung von den Vorschrifien 
der Bauordnung, hält er beJspielsweise die Absfandsflächen ein, 
so 4sf eine 6 nt ers c h ri ftl i c hie Zuisfirnmung .zum Bauvor -
haben des Nachbarn n i cht erforderlich, 

Steuerfragen 

Anderung der Lohnsteuer-Durchführungs -
verordnung ' (156) 

(sr) Das. Bundesgesetzblatt Teil i vom 31. 7.1962 Serte 508 ent -
hält eine Änderungsverordnung zur Lohnsteuer-Durchführungs -
verordnung. Den wesentlichen Inhalt dieser Änderungen, soweit 
er für den Grol1handel von Bedeutung ist, umre113en wir wie 
folgt: 

In § 2 Abs. 3 Ziff. 2 der neuen Lohnsteu'er-Durchführungsver -
ordnung wird zugunsten der bei einer Ersatzkasse versicherten 
Arbeitnehmer zugelassen, daf der vom Arbeitgeber geleistete 
Beitragsteil in jedem Fall bis zur Hälfte des Gesamtbeitrages zur 
Krankenversicherung steuerfrei bleibt, auch wenn diese Hälfte 
höher ist als der Beitragsteil, den der Arbeitgeber als seinen. 
Pflichtteil zu entrichten hätte. Bisher war nur dieser Pflichtanteil 
steuerfrei. 

Der bisherige § 5a der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 
wurde gestrichen und damit der Änderung des Krankengeld -
zuschu'lgesetzes angepaft. 
§ A Ziff. 12, der den Weihnachtsfreibetrag betrifft, erhielt 

folgende Fassung: 
„Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehörn aulerdem nicht 

ein Betrag von 100.— DM der Bezüge, die dem Arbeitnehmer 
aus einem Dienstverhältnis - bei mehreren Dienstverhältnissen 
aus dem ersten Dienstverhältnis - im Monat Dezember zufliefen 
(We.ihnachtsfreibetrag)." 
Dem § 6 wurde folgende neue Ziff. 25 angefügt: 
„Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören auF3erdem nicht 

Miet- und Lasteqbeihilfen im Sinne des Gesetzs über die Ge -
währung von Mief- und Lastenbeihilfen vom 23. 7. 1960 und des 
2. Wohnungsbaugesetzes vom 27.7. 1956." 

Zahlreiche weitere Ändrungen der Lohnsteuer-Durchführungs -
verordnung beziehen sich in erster Linie auf redaktionelle Ver -
besserungen der Verordnung und auf die Anpassung der Lohn -
steuer-Durchführungsverordnung 'an die inzwischen erfolgten 
Änderungen des Einkommensteuergesetzes. Wir empfehlen, für 
Ihre Lohnbuchhaltungen sich eine Neufassung der Lohnsteuer -
Durchfühningsverordnung nach dem Stand der Änderungsver -
ordnung vom 25. 7. 1962 zu beschaffen. 

(157) 
Ehegattenverträge und Einkommensteuer 

Die Finanzverwaltung hat nun auch zur einkommensteuer -
rechtlichen Auswirkung von Arbeitsverträgen zwischen Ehegatten 
Stellung genommen, wie sie durch die Urteile des Bundesver -
fassungsgerichies vom 24. 1. 1962 entstanden ist. 

In einer Entschiietung Nr. S 2123 - 35/26 - 39483 vom 4. Juli 
1962, die mit Zustimmung des Bundesministers der Finanzen er -
geht, wird eine Änderung des Abschnittes 174 a Abs. 3 der Ein- 
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kommensteuerrichtlinien und des Abschnittes 174b der Einkom-. 
mensteuerrichtlinien vorgenommen. 

Die Änderung besagt, dai3' bei der steuerlichen Beurteilung 
von Arbeitsverträgen zwischen Ehegatten entgegen der früheren 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes nicht mehr davon auszu -
gehen ist, dat1 gewöhnlich die Mitarbeit eines Ehegatten im 
Betrieb des andere Ehegatten im Rahmen der Ehe geschieht und 
es an der einem Arbeitsverhältnis eigenen Ober- und Unter -
ordnung fehlt. Auch die Umdeutung eines Arbeitsverhältnisses 
in ein mitunternehmerähnliches Verhältnis ist nicht mehr'möglich. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Urteilen ausge -
sprochen, da13 Arbeitsverträge zwischen Ehegatten dann anzu -
ekennen sind, wenn sie ernsthaft vereinbart und tatsächlich 
durchgeführt sind. Dieser, ausJegungsfähigen Begriffe hat sich 
natürlich die Finanzverwaltung bemächtigt und so weit als mög -
lich ausgelegt. Es heilt hier: 
„Auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs -

gerichts können bei Vertragsverhältnissen zwischen Ehegatten 
an den Nachweis der Ernsthaftigkeit strengere Anforderungen 
als bei Verträgen mit Fremden gestellt werden. Daher ist eine 
eindeutige Vereinbarung erforderlich., Für die Ernsthaftigkeit ist 
auch von Bedeutung, ob durch die Mitarbeit des Ehegatten eine 
fremde Arbeitskraft mit gleichem Arbeitslohn ersetzt wird und 
somit die Beschäftigung des Ehegatten als Arbeitnehmer wirt -
schaftlich sinnvoll ist. ‚Wesentlicher Bestandteil eines Arbeits -
vertrags ist die Vereinbarung über die Höhe des Arbeitslohns; 
fehlt es hieran, so kann ein wirksamer Vertrag nicht angenommen 
werden. Auch der Umstand, dat1 das vereinbarte Entgelt nur 
teilweise ausgezahlt wird und der Restbetrag als Darlehen be -
handelt wird, kann insoweit gegen die Ernsthaftigkeit sprechen. 
Aus dem Arbeitsverhältnis müssen alle Folgerungen gezogen 
werden (z. B. Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer, Ein -
behaltung und Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen, so -
weit Sozialversicherungspflicht besteht)." 

Bis zu 80 0 / o 
Schreibeinsparung 

in Auftragswesen und Fakturierung 

durch. 

oM 
Fehlerverhütung . Beschleunigte Ab-, 

wicklung der Aufträge Schnellerer 

Versand . Positionsweise Auftrags -

ze'rgliederung für Verkaufsstatistik 

und Einkaufsdisposition. 

Fakturierung auch bei Teillieferun -

gen. Kontrolle und Abwicklung des 

Auftragsrückstandes. 

Näheres erfahren Sie unverbindlich 

von unserer Abteilung BAR. 

Berl in-Te mpeihof 
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Wir halfen es für besonders bedenklich, da15 die Ernsthaftig -
keit eines zwischen Ehegatten abgeschlossenen Arbeitsvertrages 
davon abhängig gemacht werden soll „ob durch die Mitarbeit 
des Ehegatten eine fremde Arbeitskraft mit gleichem Arbeits -
lohn ersetzt wird und somit die Beschäftigung des Ehegatten als 
Arbeitnehmer wirtschaftlich sinnvoll ist". Es erscheint uns für die 
Wirtschaft wenig sinnvoll, daF1 Finanzbeamte darüber zu be -
finden haben, ob die Beschäftigung des Ehegatten als Arbeit -
nehmer wirtschaftlich sinnvoll ist. Ob eine Arbeitskraft durch die 
Arbeitsleistung eines Ehegatten ersetzt wird oder nicht bzw. mil 
welchen Arbeiten ein Unternehmer einen Arbeitnehmer (z. B. 
einen Ehegatten) beschäftigt, ist nach unserer Auffassung allein 
Sache des Unternehmers. Ein Kriterium für die Ernsthaftigkeit 
eines Arbeitsverhältnisses kann man nach unserer Ansicht hieraus 
nicht ableiten. 

Zur Angemessenheit der Vergütung für den Ehegatten wird 
ausgeführt, daIs der Arbeitslohn nur dann als angemessen gilt, 
wenn er nicht den Arbeitslohn übersteigt, den ein fremder 
Arbeitnehmer für eine gleichartige Tätigkeit erhalten würde. 
Wir halten auch diese Formulierung für auf 3 erordentlich weit -

gehend. Es ist in vielen Fällen für einen AuFenstehenden auFer -
ordentlich schwierig, die Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers zu 
beurteilen. Insofern dürfte es auch für einen Finanzbeamten 
schwer sein, einen „fremden Arbeitnehmer" als Vergleichs -
mafstab für die angemessene Lohnhöhe eines Ehegatten-Arbeit -
nehmers festzustellen. 

Die Entschliefung nimmt schlieflich noch zu Fragen der Ge -
sellschaftsverträge und sonstigen Verträge zwischen Ehegatten, 
sowie zur Frage der Zusammenveranlagung von Ehegatten nach 
§ 26 EStG Stellung. 
Wir bedauern die auf3erordentlich weitgehende Auslegung der 

vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätze für die 
Anerkennung von Ehegattenver+rägen durch die Finanzverwal -
tung auferordentlich. Durch diese Neufassung der entsprechen -
den Vorschriften der Einkomm.ensteuerrich+iinien werden unserer 
Ansicht nach in vielen Fällen für die Anerkennung von Ehe -
gattenverfrägen rückwirkend Voraussetzungen festgelegt, die 
nachträglich nicht mehr erfüllt werden können. Wir dürfen aller -
dings auch darauf hinweisen, dat5 die Richtlinien der Finanz -
verwaltung keinen Gesetzescharakter haben. Leider werden sie 
aber der Anlat5 zu erneuten Streitigkeiten mit der Finanzverwal -
tung über die einkommensteuerrechtliche Anerkennung der Ehe -
gatten-Arbeitsverträge sein. 

Interessierten Mitgliedsfirmen stellen wir den gesamten Wort -
laut der Entschliet5ung gerne zur Verfügung. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Führung des Lehrberichtsheftes (158) 

(I) In der Nummer der Lehrlingsbeilage, die dieser Ausgabe 
des Mitteilungsblattes beiliegt, wird in einem Aufsatz die Ver -
pflichtung der Lehrlinge zur Führung des Berichtsheftes be -
handelt; zugrunde gelegt sind die vom Deutschen Industrie- und 
Handelstag herausgegebenen „Richtlinien zur Führung des Be -
richtsheftes", die wir in unserem Mitteilungsblaft Nr. 10 des 
vergangenen Jahres veröffentlicht haben. Erfahrungen bei der 
Kaufmannsgehilfenprüfung, dat 5 die Berichtshefte teilweise immer 
noch recht mangelhaft geführt werden, veranlassen uns, auch 
die Lehrherren erneut auf diese Richtlinien bzw. auf die Be -
deutung des Berichtsheftes hinzuweisen. 

Der Lehrherr hat die Pflicht, seinen Lehrling zur Führung des 
Berichtshefles anzuhalten; mit dem Anhalten allein ist es aber 
nicht getan; der Lehrherr (oder der Ausbilder) soll vielmehr dem 
Lehrling zu Beginn der Ausbildung eine Anleitung geben, wie 
das Berichtsheft zu führen ist. Er soll dann die weitere Führung 
des Berichtsheffes überwachen, sowohl nach der Richtung ob 
die Aufzeichnungen richtig sind, als auch dahin, dat) die Berichte 
regelmäf ) ig und möglichst sofort am Schlusse eines Ausbildungs -
vorganges eingetragen werden. Zweckmäig verlangt er, da)) 
der Lehrling ihm die Berichte im Entwurf vorlegt, damit er sie 

mit dem Lehrling besprechen und diesen auf eventuelle Fehler 
und Unkorrektheiten aufmerksam machen kann. Bei Zweifeln 
über Art oder Zweckmä'))igkeit der Berichtsheftführung kann der 
Lehrherr bei unserem Landesverband Auskunft einholen. Die 
Themen soll der Lehrling in der Regel selbst suchen; einer Be -
ratung durch den Lehrherrn oder den Ausb i lder steht im allge -
meinen nichts im Wege, doch wären schematische Anweisungen 
fehl am Platze. Die Berichtshefte sollen auch keine „Kollektiv -
arbeit" mehrerer Lehrlinge sein! 

Nur wenn der Lehrling sein Berichtsheft selbst führt, kann 
dieses dem Lehrherrn, wie es der Zweck ist, Hinweise über die 
Aufnahmebereitschaft und das Interesse des Lehrlings an seiner 
Ausbildung geben, ferner darüber, ob der Lehrling die ein -
zelnen Betriebsvorgänge richtig -erfa!f ) t hat und ob er sie mit 
Verständnis für die betrieblichen Zusammenhänge darzustellen 
versteht. 

Die Eintragungen sollen auch erkennen lassen, da)) die Aus -
bildung dem Berufsbild des Kaufmanns im Gro))handel ent -
sprechend verlaufen ist. Die Reihenfolge, in der die im Berufs -
bild als notwendig bezeichneten Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt werden, hat der Lehrherr zu bestimmeni. Eine ab -
schnittsweise, festumrissene Ausbildung ist zwar nicht vorge -
schrieben, aber erwünscht, soweit sie bei der verschieden -
artigen Struktur der Betriebe durchführbar ist. In Betrieben, die 
wegen ihres geringeren Umfanges nicht in Abteilungen geglie -
dert sind, sollte der Lehrherr unter Zuhilfenahme des Berufs -
bildungsplanes im Verlauf der Lehre mindestens in jedem Viertel -
jahr einen Ausbildungsschwerpunkt bestimmen, über den dann 
der Lehrling einen Bericht zu schreiben hat. 

Die laufende Kontrolle des Berichtsheftes hat auch für die 
Lehrherren Vorteile; sie verlieren die Ubersicht über den Aus -
bildungsstand der Lehrlinge nicht, können Lücken rechtzeitig 
erkennen und ausfüllen und Einseitigkeiten in der Ausbildung 
vermeiden. 

Vielleicht dürfen wir die Lehrherren und Ausbilder noch bitten, 
den Aufsatz in der Lehrlingsbeilage auch selbst nachzulesen 
und ihre Lehrlinge zur besonderen Beachtung der Berichtsheft -
führung aufzufordern. 

Individuelle Beihilfen zur Förderung 
der beruflichen Fortbildung (159) 

(j) Das Bundiesarbeifsministeriuï hat die Richtlinien über die 
Gewährung individueller Beihilfen zur Förderung der beruf -
lichen Fortbildung veröffentlicht. Angestellte und Facharbeiter 
können künftig Beihilfen für die Teilnahme an beruflichen Fort -
bildungslehrgängen erhalten. Das neue Förderungsprogramm der 
Bundesregierung, für das im Bundeshaushalt 5 Mill. DM zur Ver -
fügung stehen, soll den Aufstieg tüchtiger Angestellter und 
Facharbeiter unterstützen und dafür sorgen, da)5 niemand aus 
materiellen Gründen an seiner beruflichen Fortbildung gehindert 
wird. 

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, daf der 
Antragsteller eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine 
daran ansch liefende mindestens 2 -jährige praktische Berufs -
tätigkeit nachweist. Darüber hinaus mu)) der Antragsteller auf 
Grund seiner 'bis'herigen Tätigkeit die Aussicht dafür bieten, da)5 
er den Forfbildungslehrgang mit Erfolg besucht. 

Beihilfen sind vorgesehen zum Lebensunterhalt des Antrag -
stellers, seiner Ehefrau und seiner Kinder, zu den Lehrgangs -
gebühren, zu den Fahrtkosten und zu den Kosten der Kranken -
versicherung. 

Die Höhe der Beihilfen zum Lebensunterhalt richtet sich nach 
den geltenden doppelten Regelsätzen des Bundessozialhilfe -
gesetzes und den tatsächlichen Mietkosten. 

Die Richtlinien des Bundesarbeitsministbriums sind im Bundes -
anzeiger Nr. 135 vom 20.7. 1962 veröffentlicht. Die Zuschüsse 
und Darlehen werden von der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt -
lung und Arbeitslosenversicherung vergeben. 

(160) 
Berufsausbildungsgesetz - Entwurf 1963? 
(la) Um den Gesamtkomplex einer Neuordnung des Berufs -
ausbildungswesens scheint es jetzt wieder für eine Weile still 
geworden zu sein. 
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Bekanntlich liegt seit vorigem Jahr ein Gesetzentwurf des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zur gesetzlichen Neuordnung 
der beruflichen Ausbildung vor, der inzwischen wegen seiner 
Tendenz zur bürokratisch-zentralistischen Regelung des gegen -
wärtigen Systems berechtigte Kritik erfahren mu1 3 te. 

Vor kurzem hat nun der Bundestag in einer seiner Sitzungen 
den Antrag der SPD-Fraktion beraten, wonach die Bundesregie -
rung aufgefordert werden soll, bis zum Oktober 1962 einen Ent -
wurf für ein Berufsausbildungsgesetz vorzulegen. Als Ergebnis 
der Beratungen wurde folgender einstimmiger Beschluf 3 gefa15t: 

„Die Bundesregierung wird ersucht, dem Deutschen Bundes -
fag bis zum h Fébruar 1963 den Entwurf eines Gesetzes für 
Berufsausbildung (Berufsausbildungsgesetz) vorzulegen." 

Es ist zu hoffen, da13 nu1mehr von den Bundesministerien für 
Wirtschaft und Arbeit ein gemeinsamer Entwurf zu einem allge -
meinen Berufsausbildungsgesetz vorgelegt werden wird, in dem 
der erste Teil allgemeine Vorschriften über den Lehrvertrag und 
über die Zulassung zur Ausbildung von Lehrlingen enthält, wäh -
rend die weiteren Teile jeweils den verschiedenen Berufsaus -
bildungsbereichen - wie z. B. gewerbliche und kaufmännische, 
handwerkliche, landwirtschaftliche und sonstige Berufsausbil -
dung - gewidmet sind. 

Dat3 der Wirtschaft und speziell auch dem Grof 3 handel schon 
im eigenen. Interesse an Vorschlägen zur Verbesserung bzw. 
Weiterentwicklung der Berufsausbildung nur gelegen sein kann 
versteht sich von selbst - 's ie müssen aber immer sachlich 
praktikabel sein und können nur dann akzeptiert werden, wenn 
die Voraussetzungen für eine 'elastische Anpassung der Berufs -
ausbildung an unsere freiheitlich geordnete Wirtschaft gegeben 
sind. 

Verbandsnachrichten 

Ernährungshandel und landwirtschaftliche 
Genossenschaften (161) 

Im Anschluf an ein gerichtliches Verfahren, das vom Raiffeisen -
verband Kurhessen gegen das Institut für Handelsfragen e.V. 
Bad Godesberg (als Repräsentant des Ernährungshandels) an -
hängig gemacht worden ist und das mit einem Vergleich geendet 
hat; Ist zwischen allen Agrarhandelsverbänden und dem Raiff -
eisenverband (landwirtschaftlichen Genossenschaften) am 18. Juli 
1962 folgendes weitere Übereinkommen beschlossen worden: 

- 

in dem Bestreben, 
Ubereinkommen 

die mittelständischen Betriebe von Agrarhandel und Agrar -
gewerbe und Landwirtschaft sowie die in ihnen selbstverant -
wortlich tätigen Menschen wirtschaftlich zu fördern, 

in Erkenntnis der Tatsache, 
dat3 sowohl Genossenschaften wie Agrarhandel und -gewerbe 

- 'bedeutsame Funktionen im Rahmen der sozialen Marktwirt -
schaft zu erfüllen haben und der Wettbewerb beider Absatz -
formen sich zugunsten der Landwirtschaft sowie der gesamten 
Volkswirtschaft auswirkt, 

'und im Bewuf3tsein, 
da -l3 zahlreiche gemeinsame Anliegen 6uf dem Gebiete der 
Wirtschaffs- und Sozialpolitik im allgemeinen sowie der Agrar -
politik im besonderen bestehen, 

erklären die unterzeichneten Verbände 
unter Wahrung der eigenständigen Belange übereinstimmende 
wirtschafts- und sozialpolitische Ziele gemeinsam vertreten 
zu wollen. 
In diesem Sir*,e vereinbaren sie, in der Offentlichkeit und 

insbesondere in der Presse jede Unsachlichkeit bei der Ausein -
andersetzung mit Maf3nahmen, Forderungen und Zielen der Ge -
genseite und jeden herabsetzenden Systemvergleich zu ver -
meiden. 

Es soll weiterhin unterlassen werden, Einzelfälle, die zur 
Kritik Anlat3 geben können, zu verallgemeinern und hieraus in 
der Offentlichkeit Schlüsse auf das Verhalten von Agrarhandel 
und -gewerbe oder Genossenschaften in 'ihrer Gesamtheit zu 
ziehen. Derartige Einzelfälle sollen zum Gegenstand gemein- 

samer Konsultationen gemacht werden mit dem Ziele, sie im 
Einvernehmen mit den Beteiligten zu bereinigen. 

Dieses IJbereinkommen kann die vielfach bereits bestehende 
Zusammenarbeit zwischen Ernährungshandel und landwirtschaft -
lichen Genossenschaften günstig beeinflussen. Es wäre durchaus 
zu wünschen, d.at3 auch im gewerblichen Sektor eine echte 
Zusammenarbeit zwischen Genossenschaften und selbständigem 
Grot3handel sich entwickle. Ober eines m'ut3 man sich allerdings 
völlig klar sein: Die Härte der sachlichen und notwendigen Aus -
einandersetzungen und die Reform des Genossenschaftsrechts 
wird durch solche Vereinbarungen nicht gemildertl 

Verkehr 

Nahzone im Güterkraftverkehr (162) 

Die Rechtsverordnung, deren Inhalt wir in Art. 119 in Heft 6/7/62 
dieser Zeitschrift mitgeteilt haben, ist inzwischen verkündet und 
im 8undesgesefzb , laft Nr. 33 vom 11.8. 1962 (Seite 551) ver -
öffentlicht worden. Sie ist am 12. 8. 1962 in Kraft getreten. Wir 
empfehlen daher allen Mitgliedsfirmen, die ihren Sitz in einem 
der in unserem genannten Artikel 119 aufgezählten bayerischen 
Stadt- oder Landkreise haben, dringend dann, wenn sie mit 
firmeneigenen Kraftfahrzeugen Waren an- oder abtransportieren 
(also im Sinn des Güteirkraftverkeiirsgesetzes Werkverkehr be -
treiben) Antrag auf Festsetzung eines sogenannten ,,angenom -
menen Standortes" zu stellen, uni damit praktisch eine Er w ei - 
terung der Nahzone von 50 auf 80 km herbeizuführen. 
Näheres bitten wir in Art. 144 (Heft 8/61) und in dem bereits 
genannten Art. 119 (Heft 6/7/62) nachzulesen. Leider Ist aller -
dings die für die Behandlung des Antrages zuständige Behörde 
in Bayern noch nicht bestimmt. Voraussichtlich werden es. die 
Regierungen sein, so da.t3 sich empfehlen dürfte, Anträge der 
genannten Art bei der zuständigen Regierung (Bezirksregierung) 
einzureichen. 

Drucksachen und Massendrucksachen 
Die Bundespost bittet uns, auf folgendes hinzuweisen: 

(163) 

Die Bundespost mu4 es sich vorbehalten, wegen des sonst 
gleich grot3en Aufwandes für die Beförderung einer verbilligten 
Drucksache gegenüber einem vollbezahlten Brief Drucksachen 
auf' möglichst kostensparende Weise zu verteilen und zu be -
fördern. 

Drucksachen werden deshalb nicht in Bahnposten sortiert und 
erst dann bearbeitet, wenn die Briefe und Postkarten verteilt 
sind. Sie werden zum grot3en Teil über besondere Drucksachen -
verteilungsstellen geleitet. Gewisse Verzögerungen, die sich 
dabei ergeben können, sind nach Ansicht der Bundespost wirt -
schaftlich durchaus nichts Ungewöhnliches, da man von der 
Bundespost nicht eine gleich hohe Leistung bei ermät3igter Ge -
bühr für Drucksachen erwarten kann. Unter Berücksichtigung 
dieses in der ganzen Wirtschaft geübten Prinzips bittet die Post 
um Verständnis, wenn bei vollausgelastetem Personal Grot3-
einlieferungen an Drucksachen nicht am Enlieferungstag be -
arbeitet werden können. 
Über die Postleitzahlen auf Massendrucksachen übermittelt 

uns die Bundespost folgende Erläuterung: 
Als Massendrucksachen können bekanntlich Drucksachen ver -

sandt werden, wenn alle an Empfänger im Bundesgebiet gerich -
teten Sendungen den gleichen Inhalt haben, die richtige Post -
leitzahl links neben dem Bestimmungsort tragen und nach be -
stimmten Gesichtspunkten geordnet und gebündelt sind. Als 
Gegenleistung für diese Erleichterungen liegen die. Gebühren 
für Massendrucksachen unter den Gebühren für Druckschen. 
I bis 10 Pfg. je Sendung spart der Absender, der mindestens 

1000 Sendungen einliefer'f, die den genannten Voraussetzungen 
entsprechen und nach Leitbereichen oder Leiträumen mit min -
destens je 10 Sendungen geordnet sind. Nach Leitbereichen ge -
ordnet sind Massendrucksachen, bei denen in den einzelnen 
Bündeln die ersten 3 Ziffern der neuen Postleitzahlen überein -
stimmen, und nach Leiträumen solche, bei denen die ersten 
2 Ziffern dieser Postleitzahlen-übereinstimmen. 
2-10 Pfg. lassen sich bei den Massendrucksachen sparen, 
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die so geordnet sind, daF5 mindestens 100 Sendungen die gleiche 
Postleitzahl tragen. 

Die Bundespost macht ferner darauf aufmerksam, da13 bei der 
Verwendung der neuen Postleitzahlen Nachteile bei der Be -
arbeitung von Massendrucksachen entfallen. Nach Leiträumen 
und besonders nach Leitbereichen geordnete Massendruck -
sachen können vom Einlieferungspostamt ohne jede weitere 
Bearbeitung bis zum zuständigen Postamt in der Nähe des 
Wohnort os des Empfängers befördert werden. Dadurch erreichen 
die Drucksachen mit neuen Postleitzahlen den Empfänger im 
allgemeinen schneller als solche mit alten Postleitzahlen. 

Im Verzeichnis der Postleitzahlen sind Postleitzahlen mit einer, 
zwei, drei oder vier Ziffern enthalten. Aus einer Ziffer bestehen 
die Postleitzahlen einiger Grof5städ}e (z. B. München), aus zwei 
Ziffern die Postleitzahlen grol ) er Städte (z. B. Ulm, Nürnberg), 
aus drei Ziffern die Postleitzahlen kleiner Städte und aus vier 
Ziffern schlief 1 lich die Postleitzahlen der übrigen Städte und Orte 
mit Postanstalten. Kleinere Postämter und Poststellen, die dem 
gleichen Postamt unterstellt sind, haben im allgemeinen die 
gleiche neue Postleitzahl. Ein Blick in das Verzeichnis der Post -
leitzahlen zeigt schnell, wie viele kleinere Orte in der Nähe 
Ihres Wohnortes die gleiche neue Postleitzahl haben. Mehr als 
10 Orte sind es meist, recht häufig 50 und mehr und in einzelnen 
Fällen sogar bis zu 100. Nachdem alle Orte mit gleicher Post -
leitzahl zusammengefaff werden können, ist es bei Sendungen 
mit neuen Postleitzahlen oft wesentlich leichter, die Mindest -
menge von 100 Sendungen zu erreichen als bei Sendungen mit 
alten Postleitzahlen. Auf)erdem erspart der Absender das Ord -
nen und Bündeln der Sendungen nach den einzelnen kleinen 
Orten und kann trotzdem die nochmals ermäfjigte Gebühr in 
Anspruch nehmen. 

Kreditwesen 

Kreditgarantiegemeinschaft für den Händel 
in Bayern (164) 
(j) Die Kreditgarantiegemeinsciaff übernimmt nicht nur Bürg -
schaften für mittelständische Handelsbetriebe, sondern sie berät 
auch unsere Mitgliedsfirmen in Finanzierungsfragen, um sie an 
günstige Kredit- und Finanzierungsquellen heranzuführen. Wir 
dürfen in diesem Zusammenhang auf das Zinszuschuf- und auf 
das Refinanzierungsprogramm des Landes Bayern hinweisen (s. 
die Art. 122 und 124 in Heft 6/7/62 dieser Zeitschrift). Interessier -
ten Mitgliedsfirmen empfehlen wir, sich unmittelbar an die Kre -
difgaranfiegemeinschaft für den Handel in Bayern, München 2, 
RosfenstraFe 11, zu wenden. 

Konjunktur und 
Marktentwicklung 

Westdeutsche Löhne an der Spitze 
in der EWG (165) 

(j) Eine Untersuchung, die das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften über die Arbeitskosten (Löhne und Lohnneben -
kosten) in den EWG-Ländern 1959 durchgeführt hatte, hat er -
geben, dot3 die Bundesrepublik bereits 1959 im gewogenen ' 
Durchschnitt von 14 untersuchten Industriegruppen an der Spitze 
lag, wenn auch nur mit knappem Vorsprung vor Frankreich (mit 
+ 1,2°/o) und Belgien (mit +2,1°Io). Eine vorläufige Forfschrei -
rbung des Amtes für 1959-1961 hat ergeben, dot3 die Löhne 
'und Lohnnebenkosten in der Bundesrepublik während dieser 
Jahre doppelt bis dreimal so stark gestiegen sind wie die belgi -
schen und italienischen Arbeitskosten, erheblich stärker als die 
französischen und etwas stärker ails die niederländischen. Im 
Durchschnitt waren die Arbeitskosten in der Bundesrepublik 1961 
um 9,9°/o höher als in Frankreich, dem Land mit den nächst 
höheren Löhnen, und um 18,1 % höher ails in Belgien; das italie -
nische und niederländische Lohnniveau liege noch weit stärker 
unter dem westdeutschen. 

Programm des. (166) 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

19. 9. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
20. 9. 19.35- 19.40 Statt Rufus Mücke: 

Kritische Anmerkungen zur Wirtschaftspolitik 
21. 9. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 

Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
21. 9. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
22. 9. 8.10- 8.15 Praktische Hinweise 
22. 9. 19.40 -19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
24. 9. 8.10- 8.15 Steuer. und Rechtsfragen aus dem Alltag 
24. 9. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
15. 9. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 
25. 9. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
26. 9. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
27. 9. 19.35-19.40 Statt Rufus Mücke: 

Kritische Anmerkungen zur Wirtschaftspolitik 
28. 9. 8.10- 8.15 Der Stellenmarkt 

Mitteilungen bayerischer Landesarbeitsämter 
28. 9. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Wache 
•28. 9. 
29. 9. 

18.50-19.00 München 19 Uhr - 

Praktische Hinweise 
Kritik aus erster Hand 

8.10 - 8.15 
29. 9. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
1.10. 
1.10. 
2.10. 
2.10. 
3.10. 
3.10. 
4.10. 
4.10. 

7.10- 8.00 
19.30-19.45 
7.10- 8.00 
20.45-21.00 
7.10- 8.00 
18.15-18.30 
7.10- 8.00 
19.35-19.40 

Das Musikjournal 
Durch die Lupe gesehen - 

Das Musikjournal 
Der Wirtschaftskommentar 
Das Musikjournal 
Wirtschaft im Querschnitt 
Das Musikjournal 
Zum 600. und letzten Mal: 

Wirtschaft für Jedermann 

-2. Pr. 

Die Wirtschaffsglosse von Rufus Mücke 
Sie werden es nicht für möglich halten . . 

5.10. 
5.10. 
6.10. 
6.10. 

7.10- 8.00 
18.15-18.30 

Musikoiurnal 
Wirtschaftspolitik der Woche 

7.10 - 7.45 Das Musikjournal 
Bilanz nach Börsenschluß 19.40-19.45 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Außenhandel 

EWG - Aktionsprogramm für Gemeinsame 
Handelspolitik (167) 

Das von der EWG-Kornmission vorgelegte Arbeitsprogramm 
zur Verwirklichung der Gemeinsamen Handelspolitik hat der 
Ministerrat inzwischen angenommen. Die wichtigsten Angaben 
hieraus geben wir nachfolgend bekannt: 

Der EWG-Ministerrat hat einem von der EWG-Kommission 
vorgelegten Arbeitsprogramm zur Verwirklichung der Gemein -
samen Handelspolitik während der Dbergangszeit des EWG -
Vertrages zugestimmt. Damit hat der Ministerrat den zweiten 
grol l en GrundsatzbeschIuf über die Vereinheitlichung der EWG -
Handelspolitik gefällt. Bereits vor einem Jahr hatte der Minister -
rat den Beschluf über gegenseitige Konsultationen der EWG -
Staaten vor dem Abschluf3 von bilateralen Handelsabkommen 
mit Drittländern gefalt. 

Der italienische Industrie- und Handelsminister Emilio Colombo 
lief5 allerdings zu Protokoll geben, daf das Arbeitsprogramm 
über die Gemeinsame Handelspolifki die Festlegung einer Ge -
meinsamen Energiepolitik nicht präjudizieren darf. Italien hat 
damit angedeutet, daf5 es sich in der Energiepolitik, über die im 

BEILAGEN HINWEIS 

Der Gesamtausgabe liegt ein Prospekt der Firma Daimler-Benz 
AG, Stuf+gart -Unterfürkheim bei. Wir bitten unsere Leser um 
freundliche Beachtung. 
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Herbst beraten wird, durch das allgemeine handelspolitische 
Programm nicht gebunden fühlt. 

Die EWG-Kommission geht in ihrem vom Ministerrat jetzt 
gebilligten Programm davon aus, daF die Verwirklichung der 
Gemeinsamen Handelspolitik beschleunigt werden mut3, nach -
dem der Zollabbau in der Gemeinschaft beschleunigt wurde. Das 
Fehlen einer Gemeinsamen Handelspolitik werde die Mitglied -
staaten sonst dazu verleiten, Schutzklauseln in Anspruch zu 
nehmen. Die EWG-Handelspolitik solle pragmatisch gehandhabt 
werden und zwischen drei Arten von Beziehungen unterschei -
den: 

1. In den Beziehungen zu den Industrieländern mit vergleich -
barem Wirtschaftssystem fühlt sich die EWG an die GATT -
Regeln gebunden und setzt sich eine vollständige Liberalisie -
rung nach den Bestimmungen des GATT zum Ziele, 

2. in den Beziehungen zu den Entwicklungsländern 1ä11t sich die 
EWG von dem Bestreben leiten, die Entwicklung des Waren -
verkehrs zu fördern, ohne dat3 dadurch allerdings der EWG -
Markt durch unnormalen Wettbewerb gestört werden soll. 

3. Die Beziehungen zu den kommunistischen Ländern, die nicht 
den GATT-Regeln unterliegen und bisher bilateraler Natur 
sind, müssen im Laufe der lJbergangszeit in Beziehungen der 
Gemeinschaft zu diesen Ländern umgestaltet werden. 
Der Ministerrat hat mit der Billigung des Arbeitsprogramms 

festgelegt, dat3 die während der Übergangszeit zu vollziehende 
Vereinheitlichung der Ein- und Ausfuhrregelungen der Mitglied -
staaten gegenüber dritten Ländern nach dem Verfahren dieses 
Programms durchgeführt wird. Es handelt sich demnach um eine 
allgemeine Verpflichtung zum Einschlagen dieses Verfahrens in 
Durchführung von Artikel 111 der EWG-Vertrages. 

Zur Vereinheitlichung der Einfuhrregelungen der Mitgliedstaa -
ten sieht das Programm folgende Mat3nahmen vor: 

1. Die Liberalisierungslisten gegenüber GATT-Staaten und an -
deren Ländern mit vergleichbarer Wirtschaftsordnung müssen 
vereinheitlicht werden. Endziel ist eine vollständige Liberali -
sierung nach den GATT-Bestimmungen. Während der (Jber -
gangszeit sind die Listen der EWG-Staaten zu vereinheit -
lichen und auf einen möglichst hohen Stand zu bringen. Die 
Mitgliedstaaten sollen die EWG-Kommission von jetzt an 
über alle geplanten Änderungen ihrer Liberalisierungsregeln 
gegenüber Drittländern unterrichten, so dat3 Konsultationen 
stattfinden können, falls sie von einem Mitgliedstaat ge -
wünscht werden. 

Die Liberalisierung bei Agrarerzeugnissen soll nach Mat3gabe 
der Einführung der Gemeinsamen EWG-Agrarpolitik und ent -
sprechend den für diese vorgesehenen Durchführungsbestim -
mungen erfolgen. 

2. Die Kontingentsregeln gegenüber GATT -Nicht-Mitgliedstaa -
ten und sonstigen Ländern, denen gegenüber eine Einfuhr -
liberalisierung nicht durchgeführt werden kann, sind schritt -
weise zu vereinheitlichen. Während der Übergangszeit sollte 
das Vereinheiflichungsverfahren zunächst zu einer Angleichung 
der in den bilateralen Abkommen enthaltenen grundlegenden 
Bestimmungen und der in diesen Abkommen enthaltenen' 
Kontingentslisten führen, damit später der Abschlut3 von Ge -
meinschaftsabkommen erleichtert wird. 
Spätestens am Ende der IJbergangszeit werden auf alle Er -
zeugnisse aus diesen Ländern gemeinsame Einfuhrvorschriften 
angewandt, und die einzelstaatlichen Kontingente werden 
nach dem Verfahren von Artikel 113 durch Kontingente er -
setzt, die auf Vorschlag der EWG-Kommission ausgehandelt 
oder festgesetzt werden. 

3. Die handelspolitischen Schutzmat3nahmen der Gemeinschafts -
länder sind schrittweise zu vereinheitlichen. Nach Ablauf der 
Übergangszeit müssen diese Schutzmat3nahmen vor allem im 
Falle von Dumping und Subventionen nach ein.(,eitlichen 
Grundsätzen gestaltet werden. In der Übergangszeit sollen 
die Mitgliedstaaten, in deren Gesetzgebung keine Möglich -
keiten handelspolitischer Abwehrmat3nahmen, wie Anti-Dum -
ping- und Ausgleichszöllen vorgesehen sind, solche vorsehen. 
Vor dem Ergreifen handelspolitischer Schutzmat3nahmen sollen 

sich die Mitgliedstaaten konsultieren. Von einem auf Vor -
schlag der EWG-Kommission vom Ministerrat festgesetzten 
Zeitpunkt an sollen diese Mat3nahmen auf Gemeinschafts -
ebene durchgeführt werden. 

Bei der Ausfuhrpolitik ist das Ziel der EWG-Kommission 

1. die Vereinheitlichung der von den Mitgliedstaaten für die 
Ausfuhr nach dritten Ländern gewährten Beihilfen. Während 
der lJbergangszeit mut3 ein Verzeichnis der Ausfuhrbeihilfen 
ausgearbeitet werden, anhand dessen alle direkten oder in -
direkten Beihilfen vereinheitlicht werden müssen. Die Har -
monisierung wird Rücksicht auf die Notwendigkeit des Aut3en -
handels und der Konjunktur nehmen. 

2. Ausfuhrbeschränkungen gegenüber Drittländern müssen bis 
zum Ende der IJbergangszeit vereinheitlicht sein. In der Über -
gangszeit erfordert die zum Jahresbeginn 1962 vollzogene 
Abschaffung der Ausfuhrbeschränkungen zwischen den Mit -
gliedstaaten die schrittweise Vereinheitlichung der Ausfuhr -
regelungen gegenüber Drittländern, damit Verkehrsverlage -
rungen vermieden werden. Ausfuhrbeschränkungen gegen -
über Drittländern sollen von allen Gemeinschafisländern bei 
Produkten angewandt werden, bei denen in der Gemeinschaft 
tatsächliche Versorgungsschwierigkeiten bestehen. 
Ein vorheriges Konsulfationsverfahren ist einzuführen, damit 
eine gemeinsame Ausfuhrpolifik auf der Grundlage freiwilliger 
Beschränkungen getrieben werden kann. Solange diese ge -
meinsame Ausfuhrpolitik durch Konsultationen nicht verwirk -
licht ist, können Waren, für die Ausfuhrbeschränkungen in 
einem EWG-Staat bestehen, nicht von einem anderen EWG -
Staat in dritte Länder ausgeführt werden, falls sie vorher aus 
dem erstgenannten EWG-Mitgliedstaat eingeführt wurden 
(indirekte Ausfuhr). 

3. Die Anstrengungen, die die EWG-Mitgliedstaaten zur Aus -
weitung ihres Handels urtd zur Absatzförderung auf den 
Märkten drifter Länder unternehmen, müssen vereinheitlicht 
werden, und zwar insbesondere in der Form einer Koordinie -
rung der Tätigkeit der halbstaatlichen Aut3enhandelsorgani -
sationen und der im Ausland tätigen Handelsattachés. 
Inzwischen ist uns eine deutsche Übersetzung des Wortlauts 

des Aktionsprogramms sowie der Ministerrats-Entscheidung vom 
24. 7. 1962 zugegangen, die von Interessenten bei der Ge -
schäftsstelle unserer Abteilung AuIenhandel, Nürnberg, Sand -
straIe 29/1V angefordert werden können. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirma Alfred Graf, Nürnberg, 
Herrn Erwin Scheuerle zu seiner ehrenvollen Wiederberu -
fung zum Arbeitsrichter beim Landesarbeitsgericht Bayern, Sitz 
Nürnberg 

dem Gesellschafter und Geschäftsführer unserer Mitgliedsfirma 
BEHA, Elektro-, Rundfunk- und Fernseh-Grot3handlung in Mün -
chen, Herrn Helmut Heinz K r e b s, 

sowie dem Teilhaber unserer Mitgliedsfirma Hamperl, Süt3waren -
grot3handlung in Nürnberg, Herrn Diplomvolkswirt Günther 
Hamperl, 
zu ihrer ehrenvollen Berufung zum Arbeitsrichter beim Arbeits -
gericht München bzw. zum Sozalrichfer beim Sozialgericht 
Nürnberg. 

Ernst Dilfmar, Nürnberg - 80 Jahre 

Am 9. September 1962 konnte der Seniorchef unserer Mit -
gliedsfirma Ernst L. Dittmar, Grot3handlung in Messing- und 
Metallkurzwaren in Nürnberg, Herr Ernst Ditimar, seinen 80. Ge -
burtstag feiern. 

Der Jubilar hat die Firma, die im Jahre 1869 von seinem Vater, 
Herrn Ernst Ludwig DiHmar gegründet wurde, nach dessen 
frühem Tod im Jahre 1904, schon in jungen Jahren übernommen. 
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Unter seiner Leitung hat die Firma eine rasche Entwicklung 
genommen, so dali bereits im Jahre 1914 ein grol3es Geschäfts -
haus errichtet werden konnte. Dieses wurde während des 
2. Weltkrieges vollkommen vernichtet. 

Mit unermüdlichem Fleil1 und Tatkraft ging der Jubilar zu -
sammen mit seinem Sohn an den Wiederaufbau. Heute steht der 
Firma wieder ein modernes Geschäftshaus zur Verfügung, das 
allen Erfordernissen gerecht werden kann und eine bedeutende 
Erweiterung des an sich schon sehr umfangreichen Metallkurz -
warensortiments ermöglichte. Der grofe, über das ganze Bun -
desgebiet und die angrenzenden Länder sich erstreckende Kun -
denkreis kann deshalb rasch und zuverlässig bedient werden. 

Trotz seines hohen Alters arbeitet Herr Ernst Diftmar in ver -
schiedenen Wirtschaftsgremien mit, so im Landesverband des 
Bayerischen Gro1- und Auflenhandels als Mitglied des Fach -
ausschusses. Bei völliger geistiger und körperlicher Frische nimmt 
er noch regen Anteil an allen Problemen, die den Fachhandel 
angehen, gemäl) seinem Wahlspruch: „Wer rastet, der rostet." 
Wir gratulieren Herrn Dittmar auch an dieser Stelle herzlich. 

Herr August Datzer, Schweinfurt - 60 Jahre alt 

Am 12. 8. (1962 konnte der Inhaber unserer Mitgliedsfirma 
August Datzer, Eiektrogrof5handlung in Schweinfurt, Herr August 
Dafzer, seinen 60. Geburtstag feiern. 

Der Jubilar hat sein Unternehmen im Jahre 1931 in Würzburg 
gegründet und gehört seit Jahrzehnten als treues Mitglied 
unserem Fachzweig Elektro und Rundfunk an. 

Wir gratulieren an dieser Stelle Herrn August Datzer herzlich 
und wünschen ihm weiterhin vor allem Gesundheit und ge -
schäftlichen Erfolg. 

Dr. Heinrich Schoberf, Nürnberg - 60 Jahre 

Am 7.9. 1962 konnte der Geschäftsführer unseres Landesver -
bandes Herr Dr. Heinrich Schobert, Nürnberg, seinen 60. Ge -
burtstag feiern. 

Der Jubilar begann seine Tätigkeit für den GraF)- und AuF)en -
handel im Dezember 1938 und zwar als Sachbearbeiter für 
Au'tlenh'andels- und Fachfragen in der Wirtschaftsgruppe Grof-, 
Ein-. und Ausfuhrhandel, Abt. Aufjenhandel und des Vereins 
Bayerischer Exportfirmen in Nürnberg. Er hatte vor allem d'en 
'ba'yerischen A'uF1enha'ndel in allen Grundsatzfragen und speziell 
den Grof3- und Exporthandel in den Fachfragen für Kurz-', 
Galanterie-, Schreib- und Spielwaren zu beraten und zu be -
treuen. Diese Tätigkeit übte er bis zur Auflösung der Wirtschafts -
gruppe und der Verbände durch die Besatzungsmächte nach 
dem 2. Weltkrieg (Ende 1945) aus. 
Nach einer vorübergehenden Tätigkeit bei der AuF3enwirt -

schaftsa'bteilung der Industrie- und Handelskammer im ersten 
Halbjahr 1946 wirkte er am Wiederaufbau der freiwilligen Wirt -
schaftsverbände im Rahmen des Landesverbandes des Bayeri -
schen Grof3- und AuF)enhandels mit und übernahm nach dessen 
Gründung die Geschäftsführung seiner Abteilung AuF1enhandeI 
und seiner Fachzweige Schreib-, Papierwaren und Bürobedarf 
sowie Kurz-, Galanterie-, Spielwaren und Waren verschiedener 
Art. 

Im Interesse des bayerischen AuF3enhandels arbeitet er seit der 
Gründung in den Jahren 1946/47 in der Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Exporteurvereine und im Imporfausschul3 des Ge -
samtverband'es des Deutschen Groi1- und Au1)enhandels mit. 

Im Jahre 1952 wurde ihm zusätzlich die Geschäftsführung des 
Zentralverbandes des Sortimentsgroi)ha'ndels in Gebrauchsartikeln 
und Spielwaren für das ganze Bundesgebiet und im Jahr 1956 die 
Geschäftsführung des Gesamtverbandes Deutschen Spielwaren -
exporteure und des Vereins Bayer. Exportfirmen übertragen. 

In den Jahren 1960/61 wirkte Dr. Schobert maF1gebend an der 
Schaffung der Europäischen Föderation der Splelwarengros -
sistenverbände mit, die im Rahmen des Europ. Spielzeug -
Instituts Brüssel als europäische Spitzenorganisation für den 
Spie!warengrolyhandel mit den gleichartigen Organisationen der 
europ. Spielwarenindustrie und des europ. Spielwareneinzelhan -
dels zur Förderung des europäischen Spielzeugs und zur Wahrung 
der Interessen des Spielwarengrol)handels zusammenarbeitet. 

Wir gratulieren unserem bewährten und erfahrenen Mit -
arbeiter auch an dieser Stelle herzlich und wünschen ihm auch 
für die Zukunft beste Gesundheit, Glück und Erfolg. 

50 Jahre Firma OHo Stock, Aschaffenburg 

50 Jahre sind nunmehr verflossen, seit der Vater bzw. Grof)-
vater der heutigen Inhaber der Firma Otto Stock, Textil- und 
Kurzwarengrof)handlung, Aschaffenburg, Herr Otto Stock, am 
Stadtrand von Aschaffenburg eine KurzwarengroF)'handlung er -
öffnete. Nach dem 1. Weltkrieg nahm das Unternehmen einen 
vielversprechenden Aufschwung. 1929 trat der Sohn des Grün -
ders, Herr Hermann Stock, in das Geschäft ein. 1938 wurde ein 
Grundstück im Stadtzentrum erworben, da beabsichtigt war, das 
sich ständig vergröF)ernde Unternehmen dorthin zu verlegen. 
Der 2. Weltkrieg verhinderte zunächst die Ausführung dieses 
Planes. 1944 verstarb der Gründer der Firma und das Geschäft 
ging auf seinen Sohn Hermann, der noch im Felde stand, über. l e 

Unmittelbar nach Kriegsende ging Herr Hermann Stock, unter -
stützt von altbewährten, ebenfalls aus dem Krieg heimgekehrten 
Angestellten, mit gr0f3er Tatkraft an den Wiederaufbau des Un -
ternehmens, der nach der Währungsreform überraschend schnell 
gelang. Auf dem noch vor dem Krieg erworbenen Grundstück 
in der Bodelschwinghstra1 3 e wurde ein neues Geschäftshaus er -
richtet, und d'as GroFhandelshaus siedelte 1956 dahin über. 
Gleichzeitig traf der älteste Sohn des nunme'hrigen Inhabers 
nach AbschluF3 seiner Lehre in das Geschäft ein. 

Im neuen Haus ging die Aufwärtsentwicklung in unerwarteter 
Weise weiter, so del) heute die Firma zu den angesehenen 
Textilsortimentern Unterfrankens zählt. Zu Beginn dieses Jahres 
wurde der älteste Sohn des Inhabers Teilhaber und die Firma in 
eine oHG. umgewandelt. 

Dem Landesverband und seinem Fachzweig Textil war die 
Firma' stets treu verbunden. Auch an dieser Stelle übermitteln wir 
unserem treuen Mitglied die besten Wünsche für eine weitere 
erfolgreiche Zukunft. 

25 Jahre - A. Sfähle KG, Krumbach 

Unsere Mifgliedsfirma A. Stähle KG, T'extilgroFhandl'urig in 
Krumba'ch, konnte kürzlich ihr 25 -jähriges Geschäffsjubiläum 
feiern. Das von der Fa'. Simon La'nda'uer im Jahre 1819 gegrün -
dete Unternehmen, für welches Herr Stähle vorwiegend im 
Aul1endienst tätig war, wurde von ihm, Herrn Georg Durner, 
und einem Kommanditisten am 23. 8. 1937 käuflich erworben und 
unter der Firma' Durner & Stähle KG weitergeführt. Schon nach 
wenigen Monaten schied Herr Durner aus der Firma aus; diese 
wurde als A. Stähle KG vom geschäftsführenden Gesellschafter, 
Herrn Alfred Stähle weitergeführt. Dank der soliden Geschäfts -
führung und das guten Sortiments in Meterwaren aller Art konnte 
sich das Unternehmen beim Textileinzelhandel im süddeutschen 
Raum einen guten Namen verschaffen. 

Dem Landesverband und seinem Fachzweig Textil ist die Firma 
in Treue verbunden. Wir wünschen ihr aufrichtig auch für die 
Zukunft eine erfolgreiche Entwicklung. 

MitaroeiTer dieser Nummer: 

la = Dipl. Kfm. Lampe, = Dr. Lauter, sr = Dipl. Kfm. Sauter RA Jaumann, 
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Arbeitgeberfragen 

Fragen des Arbeitgebers (168) 

(j) Immer wieder müssen wir feststellen, dat3 bei Einstellungen, 
Kündigungen, Einstufungen und jedweden Auseinandersetzungen 
mit Arbeitnehmern oftmals vermeidbare Fehler gemacht werden. 
Auch kleine VerstöF3e gegen das formale oder materielle Recht 
bringen bei Auseinandersetzungen den Arbeitgeber häufig in 
ungünstige Situationen obwohl er moralisch absolut im Recht Ist. 

Wir stellen unseren Mitgliedsfirmen daher anheim, bei auf -
tauchenden Zweifelsfragen sich telefonisch oder schriftlich mît 
unseren Geschäftsstellen in Verbindung zu setzen. Viel Ver -
dru15 und manche Nachteile können dadurch noch rechtzeitig 
abgewehrt werden. 

Wir müssen a u Ferdiem feststellen, dat) häufig ohne Not die 
von unserem Verband zur Verfügung gestellten Vertragsentwürfe 
nicht benützt, bzw. willkürlich abgeändert werden. Im Interesse 
jedes Arbeitgebers sollte es daher zur ljbung werden, dat3 er 
bei Einstellungen von Arbeitnehmern oder Verträgen mit Han -
delsvertretern diejenigen Formulare verwendet, die der Landes -
verband des Bayerischen Grol)- und Aul3enhaindels hierfür auf -
grund einer reichen Erfahrung ausgearbeitet hat. Soll aus irgend -
welchen Gründen vom Text der Vertragsentwürfe abgewichen 
werden und tauchen hierüber Zweifelsfragen auf, so empfiehlt 
es sich ebenfalls mit den zuständigen Sachbearbeitern in unseren 
Geschäftsstellen Verbindung aufzunehmen. 

Schwerbeschädigtengesetz - 

Ausgleichsabgabe (169) 

(j) Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung hat in einem Runderlal3 - 285/62 I in 
Abänderung des Runderlasses 463/61 I - bestimmt, daf Antrag 
auf Herabsetzung oder Erlai einer Ausgleichsgabe nur für einen 
im Fe s tstellungsbescheid verzeichneten zurückliegenden Zeit -
raum entschieden werden kann. Firmen, die also bereits einen 
Feststellungsbescheid erhalten haben, der sich auf die Zukunft 
erstreckt, z. B. bis auf das Jahr 1963, können erst nach dieser, 
im Feststellungsbescheid genannten Frist einen Antrag auf Erlat) 
bzw. Ermät)igung der Ausgleichsabgabe stellen. 
Obwohl nach wie v3r der Arbeitsmarkt kaum noch einen 

Schwerbeschädigten in Arbeit vermitteln kann, weil derartige 
Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung stehen, empfiehlt es sich, 
während der Dauer des F e ststellungsbescheides sich immer wie -
der um die Einstellung von Schwerbeschädigten zu bemühen, 
weil in dem Freistellungsantrag ein Nachweis solcher Bemühun -
gen sehr nützlich Ist. 

Ausbildungskosten 
können zurückgefordert werden (170\ 

(j) In zwei gleichgelagerten Fällen hat das B u ndesarbeitsgericht 
in seiner Sitzung vom 29. 6. 1962 - 1 AZR 343 und 350/61 - 

nun endlich Klarheit geschaffen, dat3 der Arbeitgeber berechtigt 
ist, die für einen Arbeitnehmer aufgewendeten Ausbildungs -
oder Fortbildungskosten von diesem zurückzufordern, falls der 
betreffende Arbeitnehmer innerhalb einer bestimmten Frist aus 
dem Betriebe ausscheidet und damit praktisch die auf Kosten 
des Arbeitgebers erworbenen besonderen Kenntnisse in einem 
anderen Betriebe verwendet. Das Bundesarbeitsgericht hat die 
Zulässigkeit derartiger vertraglicher Vereinbarungen mit folgen -
der Begründung bestätigt: 

‚1. Da s Grundrechtder freien Wahl des Arbeitsplatzes 
stellt ein echtes Grund rie c h t und nicht nur die Pro -
klamation eines Prinzips in der Gesellschafts- und Wirt -
schaftsordnung dar. 

2. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit hat n i c h t 
den Vorrang vor dem Grundrecht der freien Wahl des 
Arbeitsplatzes. 
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3. Das Recht, den Arbeitsplatz frei zu wählen, umfal3tauch 
das Recht, den gewählten Arbeitsplatz aufzugeben, 
beizubehalten oder zu wechseln. 

4. Eine vertragliche Kündigungsbeschränkung für den Arbeit -
nehmer, insbesondere die Bindung seines Kündi -
gungsrechts an die Zahlungspflicht ist jedoch 
mit dem Grundgesetz dann vereinbar, wenn sie unter Be -
rücksichtigung aller Umstände des einzelnen Falles nach 
Treu und Glauben dem Arbeitnehmer zuzumuten 
ist und vom Standpunkt eines verständigen Betrachters aus 
dembegründetenund zu billigenden lnte resse des 
Arbeitgeber s entspricht. 

5. Unter diesen Gesichtspunkten ist eine Vereinbarung der 
Arbeitsvertragspartner nicht zu beanstanden, nach 
der der Arbeitnehmer sich zur Zurückzahlung der Gehalts -
beträge, die ihm der Arbeitgeber o h n e Rechtspflicht 
für die Zeit der Teilnahme an einer beruflichen Fortbildung 
gewährt, für den Fall verpflichtet, dat3 er innerhalb dreier 
Jahre nach Beendigung der Fortbildung des Arbeitsverhältnis 
auflöst. 

6. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Rückzahlungspflicht 
des Arbeitnehmers in der Weise gestaffelt ist, daF der 
volle Betrag der gezahlten Gehälter durch den Arbeitneh -
mer nur dann zu erstatten ist, wenn er das Arbeitsverhältnis 
innerhalb eines Jahres nach Abschlul) der Ausbil -
dung löst und wenn danach die Rückzahlungspflicht mit zu -
nehmender Dauer der Weiterarbeit prozentual e r - 
mäl3igt wird, bis nach 3 Jahren kein Erstat -
t u n g sans pr u c h gegenüber dem Arbeitgeber mehr be -
steht." 

Beschäftigung von Jugendlichen 
an Samstagen (171) 

(j) Wenn Differenzen darüber entstehen, ob Jugendliche über 
16 Jahren, die von Montag bis Freitag 40 Stunden gearbeitet 
haben, an arbeitsfreien Samstagen für die restlichen 4 Stunden 
noch beschäftigt werden dürfen, entscheidet bei einer Klage 
des Arbeitnehmers das Arbeitsgericht. 

Schaltet sich dies Gewerbeaufsichtsamt ein und belegt es den 
Unternehmer mit einem BuF3geldbescheid, so kann der Unter -
nehmer Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Die Mittel -
instanzen der Arbeitsgerichte verneinen die Zulässigkeit einer 
Beschäftigung von Jugendlichen an arbeitsfreien Samstagen; die 
Mittelinstanzen der Verwaltungsgerichte bejahen Im Einklang 
mit namhaften Kommentatoren die Zulässigkeit der Beschäfti -
gung von Jugendlichen an Samstagen. 

Da bis jetzt sowohl ein Bundesarbeitsgerichtsurfeil, als auch 
ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, also keine höchst -
richterliche Rechtsprechung vorliegt, ist rechtlich die Frage der 
Zulässigkeit der Beschäftigung von Jugendlichen an Samstagen 
zur Zeit noch offen. 

Einstweilige Verfügung 
gegen vertragsbrüchigen Lehrling (172) 

(j) Auch ein vertragsbrüchiger Lehrling kann durch eine einst -
weilige Verfügung angehalten werden, die ihm nach dem Lehr -
vertrag obliegende Tätigkeit sofort wieder aufzunehmen. Das 
Landesarbeitsgericht Bremen hat mit Urteil vom 23. 5. 1962 
- I SA 36/62 - festgestellt, dat3 dem ErIa1 der einstweiligen 
Verfügung weder die fehlende Vollstreckungsmöglichkeit (§ 188 
Abs. 2 ZPO) noch die Tatsache entgegenstehe, dat3 auch das 
arbeitsgerichtliche Urteilsverfahren dem Beschleunigungsgrund -
satz unterliege. Die Verwirklichung des Rechts ist in erster Linie 
nicht Aufgabe der Vollsireckungsorgane, sondern Sache der 
Rechtsprechung durch den Richter. Auch durch eine einstweilige 
Verfügung wird den Parteien die Rechtslage durch einen richter -
lichen Hoheitsakt nachdrücklich vor Augen gehalten. Demgegen- 

s 

s 



Nr. 10/17.Jhrg. DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL 23. Oktober 1962 

über ist bedeutungslos, ob die vertragsbrüchige Partei im ge -
richtlichen Verfahren erklärt, sie werde auch einem Richter -
spruch keine Folge leisten. Das Rechtsschutzinteresse des Lehr -
herrn ist darnachhin in Obereinstimmung mit der in Rechtspre -
chung und Rechtslehre überwiegenden Meinung zu bejahen, 
jedenfalls dann, wenn es sich um die Fortsetzung eines Lehr -
verhältnisses mit einem Lehrling im 3. Lehrjahre handelt, dessen 
Mitarbeit in einem kleinen Handelsgeschäft nicht nur von unter -
geordneter Bedeutung ist. t 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Provisionsansprüche für 
Handlungsgehilfen (173) 

(j) Das Bundesarbedsgericht hat mit Urteil vom 17. 5. 1962 
- 5 AZR 427/61 - eine Entscheidung getroffen, die viele 
unserer Mitgliedsfirmen interessieren dürfte. Vereinbaren die 
Vertragschlief5encfen neben einer festen Vergütung für den an -
gestellten Reisenden eine Provision, so steht es fret, die Pro -
visionsbedingungen im einzelnen beliebig zu regeln, soweit dem 
nicht zwingende s Recht en t gegens t e ht. D a § 65 HOB für die 
Handlungsgehilfen mit Provision auf § 87 Abs. I und 3, sowie 
§ 87e bis e HOB Bezug nimmt, so folgt daraus, daf3 diese Be -
stimmungen grunds ä tzlich in demselben Umfange unabdingbar 
sind, wie für den Handelsvertret e r. 

Eine Gesetzesurngeh'ung und damit ein VerstoF5 gegen zwin -
gendes Recht liegt dann vor, wenn einem Handlungsgehilfen mit 
Provision durch eine unsachliche, d. h. durch objektive Umstände 
nicht gerechtfertigte Gestaltung der Provisionsabrede allein 
wegen Zeitablaufs nach Vertragsende bis dahin bereits er -
arbeitete Provisionsansprüche gekürzt oder genommen werden. 

Urlaubsabgeltung beim 
Arbeitsvertragsbruch (1 74 

(j) , Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 5.7. 1962-5 AZR 
378/61 - zur Frage der Urlaubsabgeltung bei Arbeitsvertrags -
bruch Stellung genommen. Ein bayerischer Maurerpolier mit 
einem Monatseinkommen von DM 740,— lief3 sich durch eine 
Zusage von DM 1 300,— Monatslohn abwerben und wurde ver 
tragsbrüchig. Seine Klage auf Urlaubsabgeltung gegen den 
früheren Arbeitgeber halte vor dem Landesarbeitsgericht kein e n 
Erfolg. Dessen Urteil hat aber das Bundesarbedsgericht aufge -
hoben und die Sache zurückverwiesen; der Arbeitsvertragsbruch 
allein reiche nach dem Bayerischen Urlaubsgesetz nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichts nicht aus, um Ansprüche auf Ab -
geltung rückständigen Urlaubs abzulehnen. Es müf3ten hierbei 
besondere Umstände hinzukommen. Da diese Frage vom Landes -
arbeitsgericht nicht geprüft worden war und die Möglichkeit 
des Vorliegens dieser besonderen Umstände nicht ausgeschlos -
sen werden konnte, fat das Bundesarbeitsgericht das Urteil auf -
gehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das Lan -
desarbeitsgericht zurückverwiesen. 

Steuerfragen 

Umsatzsteuer - Buchnachweis (176) 

(so) Der BFH hat in dem Urteil vom 21. 12. 1961 - V 160/59 S - 
entschieden, dat3 § 14 Abs. 4 USIDB Formvorschriften mil der 
Bedeutung von Richtlinien enthält. Ein Abweichen von den nach 
§ 14 Abs. 4 USIDB aufzuzeichnenden Merkmalen führt daher 
nicht zum Verlust der Steuervergünstigung, wenn der vorhan -
dene Buchnachweis es ermöglicht, die nachzuweisenden sach -
lichen Voraussetzungen der Vergünstigung eindeutig und leicht 
nachprüfbar festzustellen. Leicht nachprüfbar sind die nachzu -
weisenden Voraussetzungen nur, wenn die notwendigen Fest -
stellungen ohne erheblichen Zeitverlust und ohne zeitraubende 
Ermittlung getroffen werden können. 

Die OFD Hamburg gibt in der Rdvfg. vom 29.6. 1962 - S 4119 -

2/62 - St 52 - Hinweise, welche Angaben unverzichtbar sind und 
auf welche Angaben verzichtet werden kann. Auf die Angaben 
von Liefergegenstand, Liefertag, Abnehmer und Entgelt kann 
danach, soweit nicht Gesetz oder Durchführungsbestimmungen 
bei der einzelnen in Anspruch genommenen Steuervergünstigung 
etwas anderes ergeben, grundsätzlich nicht verzichtet werden. 
Ein Verzicht auf die Angabe des Abnehmers kommt nur in Aus -
nahmefällen in Betracht; solche Fälle unterliegen, wenn nicht nur 
der Verzicht auf Teilangaben nach § 14 Abs. 4 Ziff. 4 UStDB in 
Frage steht, der Entscheidung der OFD. 

Welche Angaben im Einzelfalle fehlen dürfen, hängt von der 
Beurteilung des jeweiligen Tatbestandes ab. Als Regel kann gel -
ten, dat3 das FA Abweichungen von § 14 Abs. 4 UStDB an -
erkennen darf, wenn sie den Nachweis der (sonstigen) sach -
lichen Vergünstigungsbedingungen nicht beeinträchtigen. Das 
'bedeutet im besonderen, dat3 bei reinen Handelsunternehmen 
das Fehlen des Nämlichkeitsnachweises nicht zum Verlust der 
Steuervergünstigung führt, wenn nicht zugleich Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, daf3 die sachlichen Voraussetzungen der Ver -
günstigung fehlen. Wird dagegen in einem Unternehmen ein Teil 
der Liefergegenstände begünstigungsschädlich bearbeitet oder 
verarbeitet, so wird neben dem Bearbeitungs- oder Verarbei -
tungsnachweis der Nämlichkeitsnachweis wenigstens in der Form 
des Mengennachweises regelmäf3ig vorliegen müssen. Wird nur 
ein bestimmter, nach der Warenart abgrenzbarer Teil der Liefer -
gegenstände teilweise begünstigungsschädlich be- oder ver -
arbeitet, so gilt dasselbe entsprechend für den Nachweis bei 
der betreffenden Warenart. 

Formen des buchmäf3igen Nachweises, die nicht lediglich in 
einem zulässigen Abweichen von den Richtlinien des § 14 Abs. 4 
UStDB bestehen, bedürfen weiterhin der Genehmigung durch 
das FA nach § 14 Abs. 5 UStDB. Beispiel: Ermittlung der Ent -
gelte, die sich auf verschiedene Steuersätze verteilen, auf der 
Grundlage von Einkaufspreisen und Zuschlägen nach Erfah -
rungssätzen. 

Mit einem 

Probezeit (175) 

(j) Durch eine neue Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
wurde festgestellt, da1 ein auf Probe angestellter Arbeitnehmer 
auch dann nicht über die Probezeit weiter beschäftigt werden 
muf3, wenn er sich während der Probezeit gut geführt und zu -
friedenstellende Leistungen erbracht hat. Der Arbeitgeber ist 
also - vom Mif3brauch abgesehen - in seiner Entscheidung 
frei, ob er einen zur Probe angestellten Arbeitnehmer über die 
Probezeit hinaus behalten oder gehen lassen will. Der Arbeits -
vertrag, also auch der Probearbeitsvertrag, beruht auf der freien 
Entscheidung der Partner. 

Vervielföltigér 

bleiben Sie in ständigem Kontakt mit 
Ihren Kunden. 

Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mit -
teilungen usw. vervielfältigen Sie auf 

O R M I G schnell und billig. 
Und die Umschläge können Sie auch 

damit addressieren. 
Verlangen Sie bitte den Prospekt BD. 

OP/%IO BERLIN -TEMPELHOF 
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Berufsausbildung und 
-förderung 

Zweck der Probezeit - Ausscheidung 
der Untauglichen (177) 

(I) Die neuen Lehrlinge sind nun, wenigstens in der Mehrzahl, 
im zweiten Monat im Betrieb; die im Lehrvertrag festgelegte 
dreimona,tliche Probezeit geht in ihr letztes Drittel. Damit rückt 
die Entscheidung näher, welche Lehrlinge behalten werden 
können und welche wegen Unbrauchbarkeit entlassen werden 
müssen, eine für Lehrherrn und Lehrling veraniwortungsgeladene 
Frage. Die Ergebnisse in den Kaufmannsge.hilfenprüfungen der 
letzten Jahre zeigen, dat3 der prozeinttu.ale Anteil der Lehrlinge, 
die nicht bestanden haben, im Grof3handel zu hoch, höher z. B. 
als bei den Industrielehrlingen ist, obwohl doch die Grof ) -
handelslehre an sich als eine ausgezeichnete Einführung in den 
Kaufmannsberuf anerkannt ist. Einer der Gründe für diese be -
dauerliche Erscheinung ist darin zu suchen, daF die Betriebe 
aus dem Bestreben heraus, bei dem Oberangebot an Lehrstellen 
überhaupt Lehrlinge zu bekommen, vielfach Jugendliche ein -
stellen und behalten, die den Mindestanforderungen nicht ge -
nügen können, welche an den kaufmännischen Nachwuchs im 
GroF3handel gestellt werden müssen. Dies bestätigen auch die 
Beobachtungen der Lehrer in den Grof 3 handelsklassen der Be -
rufsschulen, die sich mit teilwe i se sehr schlechtem Schüler -
material abplagen müssen. Es erscheint daher die Mahnung be -
rechtigt, die Lehrherrn mögen unbedingt de Lehrlinge entlassen, 
bei denen sie während der Probezeit erkennen müssen, daf 
diese das Lehrziel nicht erreichen können. 

Die dreimonatige Probezeit ist im Lehrvertrag verankert, damit 
die am Lehrverfrag beteiligten Parteien, Lehrherr, Lehrling und 
Eltern im Laufe' dieser Zeit Eignung und Neigung des Jugend -
lichen erproben können. Ergibt sich ein negatives Urteil und 
ziehen Lehrling und Erziehungsberechtigte nicht selbst die not -
wendigen Folgerungen, gibt der Vertrag dem Lehrherrn die 
Möglichkeit, das Lehrverhältnis während der Probezeit, spä -
testens bei ihrem Ablauf, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zu lösen; gegen eine solche Lösung kann der Lehrling keinen 
Widerspruch erheben. Es empfiehlt sich vor einer Lösung des 
Lehrverhältnisses sich mit der Berufsschule ins Benehmen zu 
setzen um deren Beurteilung des Jugendlichen zu erfahren. Auch 
eine Rücksprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten ist 
zweckmälig, namentlich wenn es der Lehrling. am notwendigen 
Eifer fehlen 1el3t. Sicher ist schon mancher weniger begabte 
Jugendliche über die Ru n den der Lehre und der Abschlufprüfung 
gebracht worden, wenn der Lehrherr sich mit ihm besondere 
Mühe geben konnte und ihm mehr als unter gewöhnlichen Ver -
hältnissen üblich unter die Arme gegriffen hat. Dazu bleibt aber 
heute dem Lehrherrn, der sich täglich nit vielen betrieblichen 
Aufgaben, Entscheidungen, Anordnungen und sonstigen Arbei -
ten beschäftigen mut), kaum Zeit. 

Mut) der Lehrherr feststellen, daf der Lehrling aller begrün -
deten Voraussicht nach die Kaufmannsgehilfenprüfung nicht be -
stehen wird, sei es wegen Mangel an Begabung, sei es wegen 
Mangel an Fleif und Interesse, ist es, insbesondere wenn die 
Schule der gleichen Meinung ist, seine Pflicht, von der im 
Lehrvertrag festgelegten Möglichkeit der Lösung des Lehrver -
hältnisses Gebrauch zu machen; in einem solchen Falle darf 
er auch einem eventuellen Drängen der Eltern nicht nachgeben, 
den Lehrling zu behalten. Er erspart durch die Entlassung nicht 
nur sich selbst viel Ärger und Verdruf) und dem Lehrling Ent -
täuschung, er vermeidet auch spätere Vorwürfe, er habe den 
Jugendlichen einem Beruf zugeführt, in dem dieser nicht voran -
kommen kann. Unverantwortlich wäre es, einen ungeeigneten 
Jugendlichen zu behalten, um für einige Jahre eine billige 
Arbeitskraft zu haben. Der Lehrherr würde sich in einem solchen 
Falle Schadensersatzansprüchen aussetzen, die ihm sehr unan -
genehm werden könnten. Da -l) es auch im Interesse des Kauf -
mannsstandes überhaupt liegt, ungeeignete Elemente so rasch 

wie möglich aus dem Nachwuchs zu entfernen, soll nicht un -
erwähnt bleiben. 
Also keine falsche Milde gegenüber Versagern I Meist ist der 

junge Mensch später dem Lehrherrn dankbar, wenn dieser ihn 
zu einer Zeit, wo er sich noch einem anderen Lehrberuf zu -
wenden kann, von der Kaufmannslehre abbringt. 

Eventuelle Mal5nahmen, Fühlung mit Schule und Eltern, müssen 
rechtze i tig aufgenommen werden; die Lösung des Vertrages 
mut) spätestens bei Ablauf der Probezeit erfolgen. Nach Ablauf 
der Probeeif kann ein Le'hrverhä'ltnis bekanntlich nur noch aus 
wichtigem Grunde gelöst werden, wobei eserfahrungsgemät) 
in der Regel zu unschönen Auseinandersetzungen vor den 
Arbeitsgerichten kommt. 

Falls Lehrherrn sich im Zweifel sind, wie sie sich verhalten 
sollen, sind die Geschäftsstellen des Landesverbandes zur Be -
ratung gerne bereit. 

Führungsnachwuchs auf der Schulbank (178) 

(la) Der sorgfältigen Weiterbildung von Führungskräften im 
Grof3handel widmet sich unser La,ndesverband seit Jahren be -
sonders im Rahmen seiner ständigen Einrichtung, des Seminars 
für Grol3handelskaufleute. Man folgt damit der Erkenntnis, daf 
fachliche Ausbildung allein für qualifizierte Führungskräfte d'en 
heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Nicht zuletzt wird 
die Verflechtung von Führungsaufgaben mit dem allgemeinwirt -
schafflichen Geschehen in Hinblick auf die immer gröljer wer -
denden Märkte in Zukunft zwangsläufig dem unternehmerischen 
Führungsstil neue Akzente geben. Auf diese besonders für den 
Grof)handel wichtige Erkenntnis kann nicht oft genug hinge -
wiesen werden. 

Erfreulich war deshalb festzustellen, dat) auch diesmal wieder 
zahlreiche Grof3handeIsunternehmer ihre Junioren und qualifi -
zierten Mitarbeiter zu unserem Herbsfseminar entsandt haben. 
Die Zahl der Anmeldungen lag sogar über unserer Aufnahme -
kapazität, so dat) wir viele Interessenten auf unser nächstes 
Seminar vertrösten mut)ten. 
Den Seminarteilnehmern bot sich Anfang Oktber eine Woche 

lang die Gelegenheit, Referenten aus Wissenschaft und Praxis 
über organisatorische und personelle Betriebsführung, zur Stel -
lung des Grof 3 rhandels im europäischen Wirtschaffsraum, zu 
Fragen moderner Werbung und rationeller Verkaufsmethoden 
im Grofhandel zu 'hören. Daneben standen allgemeine wM -
schafts- und gesellschaftspolitische Arbeitsthemen auf dem Pro -
gramm. In den lebhaften und anregenden Diskussionsgesprächen 
der Teilnehmer aus allen Branchen unserer Wirtschaftss+ufe kam 
zum, Ausdruck, mit welcher Aufgeschlossenheit unser Führungs -
nachwuchs den verschiedenartigsten Aufgabenbereichen gegen -
übersteht. Eine Tonbildschau 'und die Besichtigung eines modernen 
GroF3handelsunternehmens wurden allgemein als angenehme und 
zudem' auf)erordentlich lehrreiche Abwechslung empfunden., 
Einstimmiges Urteil aller Teilnehmer: ein ausgezeichneter Erfolg! 
Unser nächstes Seminar wird voraussichtlich im Januar 1963 statt -
finden. 

Der Großandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Merkwürdige Geschäftsmethode (179) 

Aus den Reihen unserer Mitgliedsfirmen wird uns über fol -
gende merkwürdige Geschäftsmethode eines Versandhauses 
berichtet: 

Versandhäuser geben bekanntlich umfangreiche Katalo'ge 
'heraus, die sie entweder gegen eine ganz geringfügige Gebühr 
oder völlig kostenlos an Interessenten abgeben. Da aber um -
fangreiche Kataloge viel Geld kosten, scheint man bei einem 
bekannten Ve'r s andhaus,unfernehmen auf die Idee gekommen zu 
sein, die Lieferanten des Hauses, deren Artikel im Katalog an-
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Kosten senken - Tempo steigern 

Der Stadt- und Nahverkehr hat seine eigenen 
Gesetze, und auf diese Gesetze ist der vielseitige 
Schnell-Lastwagen L319/319 D zugeschnitten: flott, 
wendig, nicht größer als ein PKW und genau so 
bequem und übersichtlich für den Fahrer, aber mit 
einer Tragkraft von 1 3 / 4 t, dabei äußerst genügsam 
im Unterhalt - das ist der Spezialist für rentable 
Eiltransporte! Seine zahlreichen Vorzüge stehen allen 
Branchen offen: der Typ 319 wird als Kastenwagen 

mit Dreh- oder Schiebetüren, als Pritschenwagen, 
Tieflader und sogar als Omnibus mit verschiedenen 
Ausstattungen geliefert; für Sonderaufbauten 
stehen Fahrgestelle mit Fahrerhaus bereit. 
Wo in der Kalkulation jeder Pfennig zählt, hat sich 
der L319 D mit dem langlebigen sparsamen 50 -PS -
Dieselmotor bewährt; wer ständig unter Zeitdruck 
transportieren muß, setzt mit Erfolg den L319 mit dem 
ausdauernden kraftvollen 68 -PS-Benzinmotor ein. 

1 1 IC R t J E : 1 E s —R E F« Z 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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geboten werden, zur Finanzierung der hohen Katalogausgaben 
entsprechend heranzuziehen. Dieses Versandhaus hat daher 
seinen Lieferanten, zu denen offensichtlich auch leistungsfähige 
Grolhändler gehören, beim Erscheinen eines neuen Kataloges 
ein Exemplar zugesandt und sie mit Druck-, Regie- und Ab -
fertigungskosten etc. mit DM 30,— belastet. In einem Begleit -
schreiben wies das Versandhaus darauf hin, -da11 es von der 
lJberlegung ausginge, dat3 Aufmachung und Inhalt seines Kata -
l oges wegen der auch von dem betreffenden Lieferanten auf -
genommenen Artikel sein Interesse finden dürfte, und dais auch 
seinerseits ein dringendes praktisches Bedürfnis besteht, da 
dadurch die geschäftlichen Beziehungen sehr oft erweitert, be -
schleunigt und vertieft werden könnten. 

Offensichtlich haben aber doch im Laufe der Zeit einige 
leistungsfähige Lieferanten des betreffenden Versandhauses an 
der Belastung in Höhe von DM 30,— für ein Katalogexemplar 
AnstoF3 genommen, so da13 sich das Versandhaus entschliefen 
muI3te, wenigstens vorher durch Rückfrage das Einverständnis 
seiner Lieferanten zur lJbersendung eines Kataloges gegen eine 
Gebühr von DM 30,— einzuholen. 

Fest dürfte jedoch stehen, dat3 es recht merkwürdige Ge -
schäftspraktiken sind, die in diesem Falle von ei n em Vesand-
'haus gegenüber seinen Lieferanten angewandt wurden, weil sich 
wohl jeder vernünftige Mensch darüber wundern m'u13, da13 er 
für ein Katalogexemplar, welches jedermann umsonst haben 
kann, nur deshalb DM 30,— für Druck-, Regie- und Abferfi -
gungskosten bezahlen mut), weil seine Artikel, die er zu denk -
bar gedrückten Preisen an das Versandhaus liefern darf, ebenfalls 
in dem Katalog enthalten sind. Es genügt also diesem Versand-
'haus nicht, bei seinen Lieferanten zu denkbar günstigsten Prei -
sen einzukaufen u'nd durch M,assenumsätze in diesen Artikeln 
gute Gewinne zu erzielen, sondern der Lieferant, der gnädigsf 
mit einem Auftrag bedacht wird, soll sich auch auf die ge -
schilderte Weise noch an den. Katalogkosten beteiligen. 

Da, wie schon erwähnt, auch Grofhändler als Lieferanten von 
Versandhäusern gelegentlich in Frage kommen können, dürfte 
es für sie von Interesse sein, auf welch merkwürdige Weise von 
Seiten eines Versandhauses versucht werden kann, neben äuf3er -
sten Lieferungsbedingungen auch noch Kostenzuschüsse für die 
eigenen Werbungskosten herauszuholen., 

Verbandsnachrichten 

Aus der Arbeit unserer 
Erfahrungsaustauschgruppen (180) 

(la) Nach kurzer Sommerpause sind unsere Erfahrungsaustausch -
gruppen im September wieder zu gemeinsamen Gesprächen zu -
sammengekommen. 

Im Vordergrund standen vor allem aktuelle Wettbewerbspro -
bleme, die in einem der Gesprächskreise aus der Sicht der ver -
schiedenen Branchen beurteilt werd'en konnten. Daneben wurden 
Fragen der Markterkundung und Absatzerweiterung behandelt. 
Als weitere Themen standen Bedarfserrrsiftlung, Lagerorganisation 
und Einkaufsunterlagen im Mittelpunkt gemeinsamer Betrach -
tungen. Es hat sich dabei bewährt, die verschiedenen Arbeits -
schemata an Hand der mitgebrachten Formulare pra'ktisc'h zu 
veranschaulichen. Dies führte zu wertvoll e n Erkenntnissen über 
die vielgestaltigen, branchenbedingten-Betriebsabläufe. 

Es sollte ruhig an dieser Stelle die erfreuliche Aufgeschlossen -
heit dieser Groi 3 handelsunternehmer erwähnt werden, die sich 
trotz beruflicher Belastung Zeit nehmen, praktische' Erfahrungen 
mut Kollegen aus anderen Branchen im zwanglosen Gespräch 
auszutauschen. 

B E] LAG E N HINWEIS 

Der Gesamfauflage liegt ein Prospekt der Deutschen 
Frachfenprüfungsstelle, Otto Rasch, Braunschweig, bei. 
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. 

Versicherungsfragen 

Betriebliche Altersversorgung (181) 

Trotz der Neuordnung der sozialen Rentenversicherung im 
Jahr 1957 ist die Bedeutung der betrieblichen Altersversorgurg 
auch bei uns im Grot3handel nicht geringer geworden. Das ist 
erstaunlich, wenn man bedenkt, del) die Rentenreform über das 
Gros der Arbeitnehmer eine Erhöhung ihrer Rentenansprüche 
aus der Sozialversicherung gebracht hat, die eine zusätzliche 
betriebliche Altersversorgung zunächst nicht mehr so existenz -
notwendig erscheinen lief). Auf der anderen Seite ist aber ge -
rade durch die Diskussion um die Rentenreform das Streben der 
Arbeitnehmer nach sozialer Sicherheit erheblich angeregt wer -
den und viele Grol3handelsbetniebe sehen sich mit Rücksicht 
auf die angespannte Arbeitsmarktlage gezwungen, diesem Stre -
ben Rechnung zu tragen. 
Während die betriebliche Altersversorgung früher mehr oder 

weniger ein Privileg -der Grof)unternehmen war, schaffen heute 
mehr und mehr mittlere und kleinere Firmen neue betriebliche 
Versorgungseinrichtungen um ihren Beschäftigten in etwa gleiche 
Arbeitsbedingungen wie d'ie GroF5betriebe gewähren zu' können 
und so das Abwandern der Arbeitskräfte zu letzteren zu ver -
hindern. Gerade von den qualifizierten Angestellten und den 
Führungskräften wird eine Zusatzversorgung durch den Betrieb 
sehr begrüFt,' da' hier die Lücke zwischen einer ausreichenden 
Altersversorgung und der gebotenen Rente aus der Sozialver -
sicherung besonders grol' ist. 

Die gewählten Versorgungsformen, irisbesondere die Finanzie -
rung, hängen meist von der Gröf)e des Unternehmens ab. Wä'h -
rend vor allem bei der Industrie, Banken und Versicherungen 
gro13e Firmen meist eigene Versorgungskassen unterhalten oder 
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen Rückstellungen 
vornehmen, sind mittlere und kleinere, aber auch Grof)handels -
betriebe und vielfach Industriefirmen dazu übergegangen, be -
triebliche Versorgungseinrichtungen, im wesentlichen sogenannte 
Direktversicherungen, abzuschliet3en. Das Sfeueränderungsgesetz 
1960, das eine Erhöhung des Ansammlungszinses für die Rück -
stellung von 3,5 0 /0 auf 5,5 0 /0 und somit eine Reduzierung der 
Rückstellung um ca. 25 0 /6 brachte, stärkte das Vertrauen zur 
Direktversicherung. 

Hinsichtlich der Gestaltung der Versorgung ist der Betrieb 
bei der' Direktversicherung freier als bei der Versorgungszusage. 
Etwaige 'Vorbehalte hinsichtlich der Bereitschaft zur künftigen 
Prämienzahlung oder des Widerrufs der Begünstigung bei vor -
zeitiger Kündigung berühren die Abzugsfähigkeit der Prämie als 
Betriebsausgabe nicht. Mit einer derartigen Versicherung befreit 
sich der Betrieb von den ungewissen Faktoren hinsichtlich Be -
ginn, Höhe und' Dauer der Versorgungsleistunge'n, denn diese 
Last ‚übernimmt der dafür geschaffene Versicherer. Der Vertrag 
wird auf das Leben des Betriebsangehörigen auf Kapital- oder 
Rentenbasis abgeschlossen und der Versicherte bzw. seine Hin -
terb!ebenen gelten als bezugsberechtigt. Das Unternehmen ist 
jedoch Versicherungsnehmer und behält während der Dauer der 
Versicherung das alleinige Verfügungsrecht. 

Eine weitere wesentliche Erleichterung für die Direktversiche -
rung 'ist der steuerfreie Betrag von DM 312,—. Versicherungs -
prämien, die der Arbeitgeber für die Zukunitsicherung seiner 
Arbeitnehmer in Form der Direktversicherung aufwendet, bleiben 
b i s zu DM 312,— jährlich bei dem Arbeitnehmer lohnsteuerfrei. 
Für den Betrieb sind sie jedoch selbstverständlich steuermin -
dernde Betriebsausgaben. 

Eine betrieblithe Altersversorgung, die der jeweiligem Ertrags -
Image des Unternehmens angepa'f)t werden kann, bietet unser 
Partner in der Sterbegeld- bzw. Altersversorgung, die Gerling -
Konzern Lebensversicherungs-A.G., Köln. 

Bei dieser Versicherungsform schlief)f die Grof)handelsfirma 
für ihre Betriebsangehörigen Versorgungsversicherungen für eine 
niedrige alljährlich zu zahlende Prämie ab und erhöht den Ver -
sorgungsschutz je nach Ertragslage durch belre'big hohe ein -
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maige Zuzahlungen (Einmalprämie). Wie sich eine solche befrib -
liche Altersversorgung für die Befriebsangehörigen auswirkt, soll 
folgendes Zahlenbeispiel zeigen. 

Einem 30 -jährigen wird eine Grundversorgung gewährt, für 
die die Firma beispielsweise jährlich DM 100,- aufwendet. Da -
für besteht ein Versicherungsschutz für den Todesfall bzw. Er -
leben des 65. Lebensjahres in Höhe von DM 3804,-. Zusätzlich 
zahlt die Firma Jahr für Jahr, je nach Ertragslage, Einmalprämien 
in gleicher oder unterschiedlicher Höhe, so dat sich z. B. fol -
gendes Bild ergibt: 

Alter des 
Betriebs -

angehörigen 

Jahres -
prdmie für 
die Grund 
versorgung 

DM 

Einmal. 
pràmle 

DM 

Prämie 
insgesamt 

DM 

Gesamte 
Versicherungs -

summe 

DM 

30 
31 
32 

33 
34 

100,-
100,-

100,-
100,-
100,- 

212,-

150,-
212,-
250,-

212,- 

312,- 4249,-
250,- 4558,-
312,- 4986,-

350,- 5481,-

312,- 5892, -

Werden z. B. für die nächsten 20 Jahre weiterhin zusätzlich 
DM 212,-, also insgesamt DM 312,- aufgewendet, so erhöht 
sich die Versorgungssumme bis zum 54. Lebensjahr auf DM 
12525,-. 

Eine weitere beträchtli c he Erhöhung des Versorgungskapitals 
ergibt sich durch die Zusatzleistungen aus der Gewinnbeteili -
gung. - 

Weitere Auskünfte über Versorgungsformen, insbesondere 
über die Direktversicherung erteilen gern die Geschäftsstellen 
unseres Landesverbandes. 

Verkehr 

Aufnahme des Postanweisungsverkehrs 
mit Jugoslawien (182) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: -

Am 1. Oktober 1962 wird der Postanweisungsverkehr zwischen 
Jugoslawien •und der Bundesrepublik Deutschland einschlief1lich 
Berlin (West) aufgenommen. Es sind gewöhnliche und telegra -
phische Postanweisungen zugelassen. Der Höchstbetrag für Post -
anweisungen nach Jugoslawien ist auf 243750 jugoslawische 
Dinar und der für Postanweisungen in umgekehrter Richtung auf 
1300,- DM festgesetzt. 

Telexogrammdienst , 

- 

(183) 

Das Bundesministerium für das ot- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: - 

im Telegrammverkehr mit d en Niederlanden und der Schweiz 
wird ab 1. Oktober 1962 versuchsweise für die Dauer eines 
Jahres eine neue Tel'egrammarf mit der Bezeichnung ,,Ielexo -
gramm" eingeführt. 

Ein Tel'exogramm ist ein Telegramm, des an einen Telexanschlu'f 
gerichtet ist und von bestimmten deutschen Telegraphenstellen 
unmittelbar an den Telexteilnehmeranschluf1 in den Niederlanden 
und der Schweiz zugeschrieben wird. Auf diese Weise wird eine 
wesentlich kürzere Laufzeit, verbunden mit weniger Arbeitsauf -
wand erreicht, weil die bei anderen Telegrammen übliche Um -
tel'egraprh'ierung im Empfangsland fortfällt. ist der Telexteilneh -
meranschluf1 des Empfängers mehrmals besetzt oder gestört, so 
werden Telexogramme wie andere Telegramme in den Wohnort 
des Empfängers übermittelt. 
Telexogramme können bei alien Telegraphenstellen der Deut -

schen Bundespost am Schalter, fernmündlich oder fernschrift -
iich aufgegeben werden. Die Gebühr.für Telexogramme beträgt 

die Hälfte der Gebühr für ein gewöhnliches Telegramm gleicher 
Länge nach den Niederlanden bzw. der Schweiz. Als Mindest -
gebühr wird die Gebühr für 22 Wörter berechnet. 

Die Telexogramme werden durch einen besonderen gebühren -
pflichtigen Dienstvermerk, der folgende Angaben enthalten muf, 
gekennzeichnet. 

- die Bezeichnung ‚Telexogramm" 
- die Nummer des Telexanschlusses, an den das Tel'exo -

gramm gerichtet ist, 
- den vollständigen Namengebertexf des betreffenden Telex -

Teilnehmeranschlusses, 

Alle diese Angaben werden als ein Gebührenwort berechnet. 
Auf0er diesen Angaben mul) die Anschrift mindestens enthalten: 

- den Namen des Wohnortes de's empfangenden Telexteil -
nehmers und 

- den Namen des Bestimmungslandes. 

Ergänzende Angaben in der Anschrift, z. B. Exportabteilung 
z. H. Herrn Jakobson, sind zuläs'sig. 

Der Text kann wie bei anderen Telegrammen abgefaf1t werden. 

Weitere Auskünfte über Telexogramme geben die Telegramm -
annahmestellen der Deutschen Bundespost. 

Programm des (184) 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

Bei' den lnformativsendungen, die nur mit einem gleichbleibenden Ge -
neraltitel versehen sind, ist es aus aktuellen Gründen nicht möglich, die 

Themen im voraus festzulegen. Hinweise für diese aktuellen Sendungen 
geben wir - soweit möglich - in den Programm-Ankündigungen des 

Bayerischen Rundfunks, die jeden Morgen um 8.05 Uhr im Anschluß an die 
Frühnachrichten gebracht werden. 

16. 10- 710- 8.00 Das Musikjournal 
16. 10. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
17. 10. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
17. 10. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
18. 10. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
18. 10. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Randbemerkungen eines 

Kritikers zur Wirtschaftslage 
19. 10. 
19.10. 

7.10- 8.00 
18.15-18.30 

Das Musikjournal 
Wirtschaftspolitik der Woche 

20. 10. 7.10- 7.45 Das Musikjournal 
20. 10. 19.40-19,45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
22. 10. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
22. 10. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen -Wirtschaft für jedermann 

22. 10. 20.15-21.00 Eine Welt von Grenzen geteilt - Impressionen von 
einer Reise entlang des Eisernen Vorhangs 
3. Wo nachts die Höhne krähen 
Vietnam kämpft um seine Freiheit 
Von Hans-Wilfrred von Stockhausen 

23. 10. 7.10- 8.00 Dos Musikjournal 
23. 10. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 

23. 10. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
24.10. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 

24. 10. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
25. 10. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
25.10. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen 

Randbemerkungen eines Kritikers zur Wirtschaftslage 
26. 10. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
26. 10. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
27. 10. 7.10- 7.45 Das Musikjournal 
27. 10. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
29. 10. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
30. 10 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
30. 10. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar . 2. Pr. 
31. 10. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
31. 10. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
2.11. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
2. 11. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
3. 11. 7.10- 7.45 Das Musikjournal ' 

3. 11. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 
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Außenhandel 

Der Außenhandel der Bundesrepublik im 
August und von Januar bis August 1962 (185) 

(so) Wie aus dem Bericht des Statistischen Bundesamtes her -
vorgeht, ist auch im August der Import der Bundesrepublik 
wesentlich stärker gestiegen als der Export. Damit hat sich die 
seit Beginn dieses Jahres beobachtete Entwicklung auch im 
August fortgesetzt. 

Die Einfuhr der Bundesrepublik einschlieF5lich Westberlin er -
reichte im August 1962 einen Wert von 3975 Mill. DM und über -
traf damit die Einfuhr des Monats August 1961 von 3472 Mill. DM 
um 14,50/o. Die Ausfuhr betrug im Berichtsmonat 4 162 Mill. DM 
und lag um 2,40/o über dem Wert des Monats August 1961 von 
4063 Mill. DM. 

Die Aubershandelsbilanz schlol im August 1962 mit einem 
Aktivsaldo in Höhe von 187 Mill. DM ab, während sich der Aus -
fuhrüberschuF5 im August 1961 auf 591 Mill. DM (und im Juli 1962 
auf 280 Mill. DM) belaufen hatte. 

In den ersten acht Monaten 1962 wurden Waren im Werte von 
32,5 Mrd. DM eingeführt und für 34,5 Mrd. DM ausgeführt. Das 
entspricht einer Zunahme um 13,4 bzw. 3,4°/a gegenüber dem 
gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres, in dem sich die Einfuhren 
auf 28,6 Mrd. DM und die Ausfuhren auf 33,3 Mrd. DM gestellt 
halten. Die Aul5enhandelsbilanz ergab im Zeitraum Januar/August 
1962 wertmä13ig einen Ausfuhrüberschul von 2,0 Mrd. DM ge -
genüber 4,7 Mrd. DM 1961. 

Soferne sich die Entwicklung in den letzten 4 Monaten des 
Jahres in ähnlicher Weise fortsetzt, womit nach den bisherigen 
Erfahrungen gerechnet werden kann, würde mit einer Gesamt -
ausfuhr in Höhe von ca. 52 Mrd. DM und einer Gesamteinfuhr 
von ca. 49 Mrd. DM und somit mit einem Ausfuhrüberschuf von 
ca. 3 Mrd. DM gerechnet werden können. Die Summe von über 
100 Mrd. DM, die damit erstmals für den gesamten AuFenhandel 
der Bundesrepublik erreicht würde, dürfte die überragende Be -
deutung des Auf3enhandels für die Wirtschaft unseres Landes 
erkennen ilassen. 

Der auffallende Rückgang unseres Ausfuhrüberschusses, der 
zwar in diesem Jahr noch keine bedrohlichen Auswirkungen 
zeitigen wird, sollte dabei sorgfältig beachtet werden. Die zahl -
reichen finanziellen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik 
zum gröFten Teil als Auswirkungen des 2. Weltkrieges dem Aus -
land gegenüber in den letzten Jahren übernehmen muite, wür -
den sehr bald eine gefährliche Lage für unsere Zahlungsbilanz 
und für unsere Währung hervorrufen, wenn sie nicht mehr aus -
reichend aus Uberschüssen unseres Auf3enhandels gedeckt wer -
den können. Es wird daher notwendig sein, den Exportbemühun -
gen in Zukunft wieder grölere Beachtung zu schenken, nachdem 
man jahrelang mit sichtbarem Erfolg Propaganda für eine Steige -
rung unseres Imports gemacht hat. 

Abkommen mit Osterreich über 
Zollerleichterungen 

DasBundesministerium der Finanzen gibt bekannt: 

(186) 

Vom 4. bis 6. September fanden in Wien zwischen einer 
deutschen und einir österreichischen Delegation Verhandlungen 
über Zollerleichterungen im kleinen Grenzverkehr und Durch -
gangsverkehr statt, die zum Abschluf eines Abkommens führten. 
Die deutsche Delegation stand unter der Leitung von Ministerial -
direktor Dr. Zepf. Leiter der österreichischen Delegation war 
Sektionschef Dr. Stangelberger. Das Abkommen regelt den nach -
barlichen Warenverkehr zwischen den beiderseitigen Grenz -
zonen, sowie den Durchgangsverkehr über inländische Verbin -
dungsstrecken. Es bedarf noch der Ratifikation. 
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Gemeinsamer Markt 
(187) 

EWG. - Zollpolitik - die nächsten Termine! 

(so) Da in weiten Kreisen der Wunsch besteht, die nächsten 
Termine für Zollsenkungen und Zollangleichungen rechtzeitig zu 
erfahren, geben wir nachfolgend eine leichtverständliche Ober -
sicht bekannt: 

Derzeitiger Stand: 

Am 1. Januar 1962 ist die EWG in die zweite Stufe eingetreten. 
Bis dahin waren die Binnenzollsätze wie folgt gesenkt: 

- gewerblicher Se k tor: um 50 0 /o der Ausgangssätze 1957, 

- Agrarsektor kontingentiert: um 35 0 /o, 
- Agrarsektor liberalisiert: um 30 0 /o. 

Anmerkung: 

Der gröt)te Teil der liberalisierten Agrargüter ist am 1. Juni 1962 
um weitere 5 0 /o gesenkt worden, so da13 im Agrarsektor nur 
einige wenige neuralgische Erzeugnisse bis jetzt nur um 30°/o im 
Binnenverkehr der EWG gesenkt wurden. 

Der Ordnung halber wird darauf hingewiesen, daf bei den 
Marktordnungsgütern die Zölle sowohl im Au'13en- wie Binnen -
verkehr mit Einführung der Marktordnungsverordnungen beseitigt 
sind; anstelle der Zölle ist das Abschöpfungssystem getreten. 
(Zunächst ab 30. 7. 1962 für Getreide, Schweinefleisch, Eier und 
Geflügelfleisch.) 

Auflenzölle: 

Die erste Angleichung der nationalen Auflenzölle der EWG an 
den gemeinsamen Auf3enzolltarif um 300/6 der jeweiligen Diffe -
renz ist am 31, 12. 1961 erfolgt und zwar sowohl im gewerb -
lichen, wie auch im Agrarsektor. 

Zukünftige Zolifermine: 

Die nächste Binrienzollsenkung erfolgt am 1.7. 1963, und zwar 
pl.anmäfig um 100/0 der Ausgangszölle, so dol1 dann die gewerb -
lichen Erzeugnisse um 600/0 gesenkt sind und die Agrarzölle um 
45 0 /o (mit Ausnahme der neuralgischen Erzeugnisse). 

Eine Beschleunigung ist vorläufig nicht vorgesehen und auch 
nach den eingezogenen Erkundigungen nicht zu erwarten. Die 
zweite Angleichung der nationalen AuFenzölle an den gemein -
samen Aul1enzoll{arif erfolgt: 
- für gewerbliche Erzeugnisse am 1.7. 1963 um weitere 30°/o 

der ursprünglichen Differenz. Dieser Termin ergibt sich daraus, 
dalI zu diesem Zeitpunkt die gewerblichen Zölle im Binnen -
verkehr um 60 0 /o gesenkt sind und damit gewissermafen das 
Ziel der zweiten Stufe erreicht .1st, 

- im Agrarsektor erfolgt die zweite Angleichung an den Aulen -
zolltarif am 1. Januar 1966, d. h. am Ende der zweiten Stufe 
für den Agrarbereich. Möglicherweise wird diese Anpassung 
an den Auflenzolltarif vorgezogen, nämlich dann, wenn im 
Agrarbereich weitere Binnenzollsenkungen vorgesehen wer -
den sollten. Grundsätzlich erfolgt die Angleichung zu dem 
Zeitpunkt, an dem die Binnenzollsä+ze ebenfalls um 600/o 
gesenkt sind. 

Schiufibemerkungen: 

Ob dieser Zeitplan eingehalten wird, hängt naturgemäl von 
der weiteren Entwicklung ab. Es liegt durchaus im Bereich der 
Möglichkeit, daF3 in absehbarer Zeit weitere Beschleunigungen 
beschlossen werden. Daraus ergeben sich dann natürlich ent -
sprechende terminliche Konsequenzen. 

Es ist auch nicht ausgeschlossen, da13 für einzelne Produkte 
n der Zwischenzeit Zolländerungen sowohl im Binnenzoll wie 
auch im Aul)enzoll erfolgen. Bis zum Juli 1963 kann man auf 
Grund der augenblicklichen Situation mit einer Zollruhe rechnen, 
jedenfalls ist im Augenblick nicht beabsichtigt, gravierende Än -
derungen autonomer Art (z. B. Konjunkturbeeinflussung) vorzu -
nehmen. 

S) 
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Richtlinien für die zukünftige Regelung können, Beihilfen und Kredite erhalten können, Zugang zu 
Sozialversicherungseinrichtungen, Zugang zu Gerichten usw. er -des Niederlassungsrechts für den Groß - 
halten, soweit dies zu einer Berufsausübung erforderlich ist und 

handel in den EWG-Ländern (188) bisher etwa durch Sonderbestimmungen für Ausländer erschwert 

Nach uns vorliegenden Nachrichten aus Bonn wird über die 
EWG-Richtlinien für das Niederlassungsrecht zur Zeit verhandelt. 
Als Grundlage dienen die Richtlininvorschläge der EWG- Kom-
mission für die Durchführung der allgemeinen Programme zur 
Beseitigung der auf Staatszugehörigkeit beruhenden Einschrän-
kungen in der Niederlassungsfreiheit und der freien Gewährung 
von Dienstleistungen. Die beiden ersten Richtlinien betreffen 
den GroF1handel und die Nebenzweige von Handel und Industrie, 
die demnächst dem Wirtschafts- und Sozialausschul) und dem 
Europäischen Parlament zur Stellungnahme vorgelegt werden 

oder verhindert war. 

Der Waren- und Kapitalverkehr ist nicht von diesen Richt -
linien betroffen, da insoweit Sonderregelungen im Vertrag 
stehen. 

Die Wirkungen dieser Richtlinien zur Aufheburg der Diskrimi -
nierungen werden im übrigen durch andere Ma:13nahmen ergänzt, 
die z. B. Erleichterungen bei Einreise und-Aufenthalt bringen 
sollen. Derartige Vorschläge sind ebenfalls dem Rat vorgelegt. 

Die Richtlinien sehen ferner vor, darF 3 die Mitgliedstaaten keine 
Beihilfen geben, die die Niederlassung in einem anderen Lande 
erleichtern, da hierdurch die Startbedingungen verfälscht wer -sollen. 

Da eine Analyse der bis jetzt ausgearbeiteten Richtlinien für 
alle GroFyhandelsbetribe interessant und wichtig sein dürfte, 
geben wir den wesentlichen Inhalt der Richtlinien, soweit sie den 

den könnten. - -. 

Gemeinsam ist übrigens allen Richtlinien, dat1 sie keine Rechte 
oder Verpflichtungen des einzelnen begründen; sie werden viel -
mehr an die Mitgliedstaaten gerichtet, die frei in der Wahl der 
Mittel und der Form sind, in der sie den In -half der Richtlinien 

Grothandel betreffen, nachfolgend bekannt. 

Niederlassungsfreiheif und freier Dienstleistungsverkehr 
im Handel in nationales Recht transformieren. 

Die Kommission hat am 25. 7. 1962 den Wortlaut zweier Richt-
linien beschlossen, die den ersten Schritt zur Niederlassungs-
freiheit und zum freien Dienstleistungsverkehr ‚im Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten der EWG bed e ut e n. Diese Richtlinien 
werden vom Rat erlassen, um einen .Teil ‚der Allgemeinen Pro-
gramme zur Aufhebung der Beschränkungen der Niederlassungs-
freiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs für die selbstän-
dig Tätigen durchzuführen. Da alle selbständig Tätigen vom 
Niederlassungsrecht erfa,t sind, werden im Laufe der Zeit eine 
Reihe derartiger Richtlinien vorzubereiten und zu erlassen sein. 

Für die Handelsberufe gilt folgender Liberalisierungszeitplan: 
bis Ende 1963: GroFhandel und Hilfsberufe des Handels und der 

In der Praxis ist der Berufszugang nun oft nicht nur durch 
Sondervorschriffen für Ausländer erschwert oder verhindert. 
Ebenso kann die Existenz von Zugangsvorschriften ein Hindernis 
für einen Ausländer darstellen; in solchen Fällen wären durch 
eine Anerkennung ausländischer Diplome und eine Koordinie -
rung einige Erleichterungen denkbar. 

Die Richtlinien lassen aber das für die Inländer geltende Recht 
unberührt. Eine Koordinierung der Zugangsvorschriften wird 
nicht vorgesehn. Es werden vielmehr Mafnahmen vorbereitet,. 
die sich in grofjen Zügen so darstellen, dalI ein Mitgliedstaat 
mit einer Zulassungsvorschrift als ausreichenden Nachweis der 
von ihm geforderten beruflichen Qualifikationen die dreijährige 

Industrie; selbständige Berufsausübung im Herkunftsland anerkennt. 

bis Ende 1965: GroF1handel mit pharmazeutischen Erzeugnissen; 
Einzelhandel; 

bis Ende 1967: 'Grof1handel mit Kohlen; 

bis Ende 1969: ambulanter Handel. 

Die Richtlinie für die Berufstäfigkeiten des Grobhandels sieht 
vor, dal3 die Mitgliedstaaten bestehende Ausländerbeschränkun -
gen in der selbständigen Ausübung von Berufstätigkeiten des 
Grol3handels beseitigen. 

Die Richtlinie für die Hilfspersonen des Handels und der 
Industrie enthält Bestimmungen mit dem gleichen Ziel der in -
länderbehandlung für die sogenannten Hilfsgewerbe. Hierunter 
versteht die Richtlinie Handelsvertreter, Handelsmakler, Kom -
missionäre und Versfeigerer im Grolhandel. 

Für die übrigen oben genannten Handelstätigkeiten, wie Ein -
zelhandel usw. -werden die Richtlinien anschlief3end vorbereitet 
werden. 

Gemeinsame Grundzüge beider Richtlinien 

Beide Richtlinien behandeln die Niederlassungsfreiheit, sowie 
den freien Dienstleistungsverkehr. Unter Niederlassungsfreiheit 
ist hierbei die selbständige Aufnahme und Ausübung eines Be -
rufes in einem der EWG-Mitgliedsländer zu den gleichen Be -
dingungen, wie sie für Inländer gelten, zu verstehen. Unter 
Dienstleistungsverkehr versieht der Vertrag dagegen, abweichend 
von der normalen volkswirtschaftlichen Definition, die vorüber -
ge h en d e Berufsausübung über die Grenze. 

Begünstigte der Richtlinien sind die Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten, sowie die Gesellschaften, die nach dem Recht 
eines der Mitgliedstaaten gegründet sind und ihren Sitz inner -
'halb der Gemeinschaft haben. Die Staatsangehörigkeit der Ge -
sellschafter oder die Zusammensetzung des Gesellschaftskapitals 
ist dagegen nicht mafgebend. 

Die Beschränkungen werden in den Richtlinien im einzelnen 
aufgeführt, ohne jedoch den Anspruch auf Vollständigkeit zu 
erheben. Wo der Ausländer eine besondere Genehmigung 
braucht, ist diese aufzuheben. Ferner müssen.die begünstigten 
Personen Verträge abschlieF1en können', Grundstücke erwerben 

buche 
mit 
RUF 

Das RUF-System verringert die 
Arbeitslast der Buchhaltung durch 
Kombination moderner Buchungs. 
und Ordnungsmittel - durch Spe -
zialprogramme für jede Aufgabe, 
Jede Betriebsgröße I 

Typisch für die RUF-Maschinen: 

der intromat, das berühmte Orga -
nlsatlonsgerät, 

der Sortimat, die selbsttätige 
Gruppierung des Buchungsstoffes 
- keine Belegvorsortlerung mehr, 

der optomatische Saldenvortrag 
oder die neuentwickeite elektro -
nische Saldenübernahme. 

RUF-Stahlkubus-Ordnung für die 
moderne Raum. und Arbeitsplatz -
gestaltung mit arbeitstechnischem 
Kreislauf. Mit weniger Arbeit eine 

- stets tagfertige und aussagefähige 
Buchhaltung. 

Prospekte und unverbindliche Be -
ratung durch 

manuell 

maschinell 

automatisch 

systematisch 

RUF-BUCHHALTUNG KARLSRUHE-WEST 

Rheinstr. 71 a, Postfach 4430, F5. 0782786, Tel. 5 55 22 
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Das würde bei den VermiHierberufen etwa für den Makler, 
beim Grof)handel für die Zulassung einer Reihe von Berufen in 
Luxemburg und den Niederlanden aber auch in der Bundes-
republik (z. B. für Milch, unedle Metalle) praktische Anwendung 

Ausgeklammert sind einige Vermittlerberufe, die zu bestimm -
ten Wirtschaftsbereichen gehören, wie z. B. die Versicherungs -
vertreter und -makler, Hilfsberufe des Bank- und Börsenwesens 
wie Effekten- und Börsenmakler, Grundstücksmakler und Hilts -
berufe des Verkehrs wie Spediteure, Reisebüros usw. Für diese finden. 
Tätigkeiten werden besondere Richtlinien vorbereitet. 

Richtlinien für den Gro1handel 
Auf der anderen Seite ist aber auch der unselbständige Han -

delsreisende in die Richtlinie einbezogen. Genauso wie beim 
Handelsvertreter hat es hierbei keine Bedeutung, welcher Art 
die von ihnen vermittelten Handelsgeschäfte sind. Für Unselb -
ständige gelten an sich besondere Vertragsbestimmungen. Sie 
machen aber bestimmte Er l eichterungen der Formalitäten von 
der Lage auf dem nationalen Arbeitsmarkt abhängig. Bei einem 
nur vorübergehenden Aufenthalt im Gastland ist eine solche 
Voraussetzung überflüssig, da keine ‚offenen Stellen" im Gast -
land besetzt werden, der Arbeitgeber hat seinen Sitz im Her -

Die Richtlinie betrifft den GroF1handel, der als Binnengrot-
handel, Export -Import und Transitgrof1handel betrieben wird. 
Grof5händ!er im Sinne der Richtlinie ist jede natürliche Person 
oder Gesellschaft, die gewerbsmäfig den Kauf von Waren im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung betreibt und die 
Waren an andere Grof- oder Einzelhändler, Weiterverarbeifer, 
gewerbliche Verbraucher oder andere Grotverbraucher wie 
Kantinen, Krankenhäuser 'usw. weiterverkauft. Der Abnehmer 
darf nur nicht Letztverbraucher sein. Auch eine Weiterbehand-
lung der Ware, etwa Abfüllen, Abpacken usw. macht die Tätig-
keit nicht etwa zu einer industriellen, wenn sie nur im GraF3- 

kunftsland erhalten. 
Die Richtlinie bezeichnet den Zeitpunkt als ‚vorübergehend", 

der nicht drei Monate oder zusammen 120 Tage im Jahr über -handel üblich Ist. 
Da auch Gesellschaften unter die Regelung fallen, sind Ge-

nossenschaften, etwa landwirtschaftliche Ein- und Verkaufs- 
schreitet. 

Auf diese Weise soll durch die Richtlinie Klarheit in die un -
Übersichtlichen Zulassungsbedingungen der Mitgliedstaaten ge -
bracht werden. Für die Bundesrepublik ist bedeutsam, da13 die 
Reisegewerbekarte für den ausländischen Handelsvertreter weg -
fällt, der Kaufleute aufsucht und da13 die Prüfung des Bedürf -
nisses bei der Erteilung der Karte zum Aufsuchen von Bestel -
lungen bei Privafkunden (Letztverbrauchern) unzulässig wird. 

Die Lösung anderer Fragen, wie etwa die der Harmonisierung 
der Rechte des Vertreters gegenüber seinem Auftraggeber, 
werden einen eingehenden Rechtsvergleich voraussetzen, der 
dann in einem späteren Stadium zu einer Rechtsangleichung in 

genossenschaften einbezogen. 
Die Richtlinie findet dagegen keine Anwendung auf Kaufleute 

und Verrnrittlerpersonen, die für fremde Rechnung und in frem-
dem Namen tätig werden, also z. B. Kommissionäre, Makler, 
Handelsvertreter usw. 

Die Bedeutung des Gro1handels in den Mitgliedstaaten ist 
unterschiedlich, wie nachfolgende Tabelle zeigt: / 

Zahl d. Betriebe Beschäftigte je Betrieb 

Bundesrepublik Deutschland 134 000 10 
Belgien 19000 3 wichtigen Punkten führen könnte. 
Frankreich 137000 3,6 

Der Rat hat beschlossen, die beiden Richtlinien-Vorschläge Italien 50000 1,3 
der Kommission, dem Wirtschafts- und SoziaIausschuF3 und der Niederlande 38000 5 

Luxemburg 450 Europäischen Versammlung zuzuleiten. 
Er wird nach der Anhörung dieser Institutionen mit qualifizier -

ter Mehrheit über die Richtlinien zu beschlieF3en haben, d. h. mit 
mindestens zwölf Stimmen, wobei Deutschland, Frankreich und 
Italien je vier, Belgien und die Niederlande je zwei und Luxem -

In der Bundesrepublik Deutschland ist die hohe Zaht der 
Beschäftigten je Betrieb, in den Niederlanden die starke Aus-
landorientierung, in Frankreich der hohe Anteil des landwirt-
schaftlichen Grofhandels hervorzuheben. burg eine Stimme haben. 
.Die traditionellen Betriebswege sind überall in den letzten 

zwölf Jahren von einschneidenden Änderungen betroffen, die 
sich zugunsten anderer Absatzwege auswirkten. Verschiedenes 

Die Art der Beschränkungen der Berufsausübung der einzelnen 
Länder ist verschieden. Wenn die Richtlinie in der vorgeschla -
genen Form vom Rat gebilligt wird, werden Frankreich und 
Belgien spezielle Ausländerkarfen, deren Erteilung von wirt-
schaftlichen ZweckmäF3igkeitsgründen abhängig ist, nicht mehr 
zur Voraussetzung 
Deutschland wird die 

der Berufsausübung machen 
besondere Genehmigung für 

können. 
den 

In 
Ge-

werbebefrieb ausländischer juristischer Personen nicht auf EWG-
Gesellschaften Anwendung finden, die Reisegewerbekarte ist 

Bilanzierung ehemaliger RM-Verbindlich -
kelten gegenüber Gläubigern in den 
Ostblockländern (189) 

Die vor dem 21. 6. 1948 entstandenen Verbindlichkeiten 
gegenüber Gläubigern mit Sitz oder Wohnsitz in der Sowjet -
zone und in den Ostblockländern waren in die DM-Eröffn:ungs -
bilanz mit ihrem 10: 1 umgestellten Reichsmark-Nennbetrag ein -
zustellen. Die ursprünglichen Gläubiger dieser Verbindlichkeiten 
sind in den Ostblockländern meist enteignet worden'. Sie können 
deshalb ihre Forderungen nicht mehr geltend machen oder 
Zahlungen entgegennehmen. Den Rechtsnachfolgern gegenüber 
haben die deutschen Schuldner die Zahlungen im allgemeinen 
verweigert, da die Enteignung in den Ostblockländern in der 
westlichen Welt nicht anerkannt wird. Unter diesen Umständen 
sind auf die bezeichneten Verbindlichkeiten bisher in der Regel 
keine Zahlungen geleistet worden und werden auch bis auf 
weiteres nicht geleistet werden. Es ist deshalb die Frage auf -
geworfen worden, ob die Verbindlichkeiten weiter in voller 
Höhe zu bilanzieren sind oder ob sie nur noch mit einem Er -

nicht mehr Voraussetzung für den Besuch von Kaufleuten. 

In den Niederlanden wird der Berufszugang zu geregelten 
Berufen des Groi3handels auf Grund von 0bergangsma15nahmen 
solchen Grot3händlern der übrigen Mitgliedstaaten offen stehen, 
die eine Berufsausübung in dem: Herkunftsland nachweisen 
können. 

Zunächst muf der Rat im Wirlschafts- und Sozialausschuf5 die 
Auffassung der betroffenen Berufskreise und im Europäischen 
Parlament die Politiker anhören, um möglichst schon zu Beginn 
des nächsten Jahres seine Richtlinie zu veröffentlichen. 

Richtlinie für die Hilfsberufe des Handels und der Industrie 

Als Hilfsberufe im Sinne dieser Richtlinie werden die Handels-
vertreter, Handelsmakler, Kommissionäre und Grot3handeIsver-
steigerer aufgeführt. Diese Tätigkeiten können von natürlichen 
Personen oder Gesellschaften ausgeübt werden, beide sind 

innerungswert von 1 DM ausgewiesen zu werden brauchen. 
Nach Auffassung des Bundesministers der Justiz (Bescheid vom 

Begünstigte im Sinne der Richtlinie. 18. 6. 1962 - IV B/I-S 2155 - 25/62), der sich die Finanz -
Da die Berufsbezeichnungen in den Ländern der EWG stark 

voneinander abweichen, enthält die Richtlinie zur Klarstellung 
verwaltung anschli.eF3t, sind die ehemaligen Reichsmarkverbind -
l'ichkeiten gegenüber Gläubigern in den Ostblockländern in der 
Bilanz des Schuldners weiterhin voll zu passivieren. Die Ver -eine Ubersicht über diese Bezeichnungen. 
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bi'ndlichkeiten seien in ihrem Bestand nicht dadurch berührt 
worden, da'13 der Gläubiger enteignet worden ist. Der Umstand, 
da13 der als Berechtigter anzusehende Gläubiger wegen der 
Enteignung oder infolge der politischen Verhältnisse gehindert 
ist, seine Forderung geltend zu machen oder Leistungen ent-
gegenzunehmen, ändere nichts am Fortbestand der Verbindlich-
keit und ihrer Passivierungspflicht beim Schuldner. Soweit der 
Schuldner wegen der Enteignung des Gläubigers im Zweifel sei, 
an wen er auf die Verbindlichkeit mit befreiender Wirkung 
Leistungen erbringen könne, sei er zur Hinterlegung berechtigt. 

fen Textilwaren zu versorgen und führte das Unternehmen in den 
weiteren Jahren unter strikter Verfolgung des Qualitätsgedankens 
sowie Durchsetzung eigener Ideen, die zur Entwicklung und Ein -
führung von anerkannt guten und besonders haltbaren Spezial -
Artikeln in den Krankenhäusern führten, zu der heutigen Gröf3e. 

Trotz seiner beruflichen Anspannung ist Herr Keller in ver -
schiedener Richtung u. a. auch als Sozialrichter ehrenamtlich 
tätig. Dem Landesverband und seinem Fachzweig Textil ist Herr 
Keller als aufgeschlossener Unternehmer seit Jahren eng ver -
bunden. 
Wir gratulieren dem Jubilar an dieser Stelle herzlich und ver -

binden damit alle guten Wünsche für die weitere Zukunft. Personalien 
275 Jahre - Firma Kanzenel & Beisenherz, München 

WIR GRATULIEREN im Juni dieses Jahres konnte unsere angesehene Mitglieds -
firma, Kanzenei & Beisenherz, als ältestes Unternehmen im dem (persönlich haftenden) Gesellschafter unserer Mitglieds - deutschen Schreib-, Papier- und Bürobedarfsgrol 3 handei ein 

firma F. Ries OHG, Eiserngrol3handlung in Bayreuth, Herrn aul)ergewbhnliches Jubiläum feiern, nämlich sein 275 -jähriges Friedrich Anger, zu s einer ehrenvollen Ernennung zum Han - Bestehen. 
delsrichter beim Landgericht Bayreuth, 

Bis in das Jahr 1687, in dem die Firma als Buchbinderei ge -
dem Geschäftsführer unserer Milgliedsfirma J. A. von Berg , 
GroF3handIung in Garnen, Kurz-, Weit3- und Wollwaren, in 
Schweinfurt, Herrn Heinz Gärdes zu seiner ehrenvollen Be-
rufung als Arbeitgeberbeisitzer beim Arbeitsgericht Würzburg, 

gründet wurde, ]ä13t sich die Geschichte des Unternehmens 
zurückverfolgen. Unter der geschickten Leitung mehrerer Ge -
nerationen wurden dem Unternehmen im Laufe der Zeit eine 
Bilderhandlung, ein Formblativeriag und schliel3lich die Schreib -
und Papierwarengrol'handiung angegliedert, die seit 1948— dem 
Zeitpunkt der Verse!bständ'igung des Einzeihandeisgeschäffes -

den Kernpunkt des Unternehmens bildet. 

dem geschäftsführenden Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma 
HAWAG, Thomas Hummel KG, Groi3handelshaus Augsburg, 
Herrn Joachim -Hans K u s fer zu seiner ehrenvollen Berufung als 

Der Initiative des jetzigen Inhabers, Herrn Otto Talle I , ist Sozialrichter beim Sozialgerichi Augsburg, 
es zu danken, del3 die Firma in ver'häTtnismäFig kurzer Zeit eine 

dem Inhaber unserer Mifgliedsfirma Paul Hertel, Ledergroi 3 hand-
lung in München, Herrn Paul H e r f e I zur ehrenvollen Verleihung 
des Bundesverdienstkreuzes am Band mit Spange. 

auFerordentlich rasche Aufwärtsentwicklung nahm. Dafür spricht 
allein die Tatsache, dat3 das im Jahre 1953 errichtete Grol3-
handeishaus trotz ständig fortschreitender Modernisierung und 
Rationalisierung heute schon wieder zu klein geworden ist. Das 
fortschrittliche Unternehmertum des jetzigen Inhabers zeigt sich Anton Gah, Ottmarshausen, 60 Jahre 
eindeutig in der Beschäftigung mit neuen Ideen und Plänen für 

Seinen 60. Geburtstag konnte am 17. September Herr Anton 
Gah, Teilhaber der unserem Verband angeschlossenen Firma 
Josef Hauser's Nachf. KG in Ottmarshausen/Augsburg begehen. 
Herr Gah trat vor 47 Jahren in diese seit 1872 bestehende Firma 
als kaufmännischer Lehrling ein. Freude am Beruf und kauf-
männischer Geist liel3en ihn schon früh in verantwortungsvolle' 
Stellungen einrücken. Nach Aneignung der notwendigen Fach-
kenntnisse vertrat er schon in jungen Jahren, getragen vom 
Vertrauen seines Chefs, die Firma im Ausland, in fast alien 
europäischen Ländern und in Amerika. Uberall konnte er für das 

die Firma, deren betriebliche Zielsetzung mehr ais bisher auf 
den gemeinsamen europäischen Markt ausgerichtet werden soll. 

Dieses zweifellos sehr seltene Firmenereignis veraniafte den 
Inhaber, Herrn Otto T a ff e I, seine gesamten Mitarbeiter zu 
einer Jubiläumsfeier einzuladen. Mit der Ehrung zahlreicher 
Jubilare, die ihr langjähriges Arbeitsjubiläum bei der gleichen 
Firma begehen konnten, wurde dem gesamten Mitarbeiterstab 
eine namhafte Jubiläumsgabe zur Verfügung gestellt. 

Dem derzeitigen Inhaber der Firma, Herrn Otto T a ft ei, der 
sich in geradezu vorbildlicherweise für die Belange unseres hochwertige Hauser -Lab" neue Absatzgebiete gewinnen. Bis 

zum Jahre 1940 war er als Prokurist tätig; nach dem Tode des Landesverbandes einsetzt und zahlreiche Ehrenämter bekleidet 
- u. a. ist er äuf5erst aktives Mitglied des Ausschusses für früheren Inhabers Wilhelm März wurde er Gesellschafter der 

Firma und leitet seitdem die Geschicke des Unternehmens. Ein 
reicher Erfahrungsschatz, umfassende Kenntnisse auf dem Ge-
biete der Ferment -Chemie, zäher Flail3 und gesunde Zielstrebig-
keit zeichnen ihn aus. Wenn heule die Firma Hauser Geschäfts-
beziehungen fast zur ganzen Welt unterhalten kann und wenn 
sie überall Ansehen und Vertrauen geniel3t, ist das zum wesent -
lichen Teil der Erfolg seines Wirkens. Hierauf konnte er an 
seinem Geburtstage mit berechtigtem Stolz zurückblicken. Wir 
wünschen ihm auch für die Zukunft erfolgreiche und glückliche 

Betriebswirtschaft und Nachwuchsförderung sowie, des Aus -
schusses für Werbung und Offentlichkeitsarbeit -, beglück -
wünschen wir nachträglich zu dem seltenen Geschäftsjubiläum 
und wünschen eine weitere erfolgreiche Entwicklung des tra -
ditionsreichen und angesehenen Unternehmens. 

Franz Tröger, Kempten, 90 Jahre 

Ein im Allgäu und weit darüber hinaus bekannter u n d ange -

Jahre. sehener Grol3händler, Herr Franz Tröger, Gründer und Senior -
chef unserer Mitgliedsfirma Franz Tröger GmbH, Eisengrotjhand-
'lung in Kempten, feierte am 1. September in erfreulicher geisti -

Wilbert Keller, München, 60 Jahre ger und körperlicher Frische seinen 90. Geburtstag. 
Der Inhaber unserer Mitgliedsfirma Wilbert Keller KG. Mün-

chen, eine der bedeutendsten und angesehensten Textil-Spezial-
grof)handIungen für Schwesternbekleidung und Krankenhaus-
bedarf im Bundesgebiet, Herr Wilbert Keller, feiert am 29. Okto-
ber seinen 60. Geburtstag. 

Schon mit 33 Jahren machte sich Herr Keller zunächst in Köln 
selbständig und gründete in München eine Niederlassung, die 
dann durch die Kriegsereignisse Haupisitz der Firma wurde. In 
den Nachkriegsjahren gelang es ihm unter vollem persönlichen 
Einsatz die Krankenhäuser in der damaligen amerikanischen 
Zone trotz grol)er Materialknappheit mil den dringend benötig - 

Nach gründlicher theoretischer und praktischer Ausbildung in 
München, Frankfurt und Hamburg machte er sich im Jahre 1900 
selbständig und gründete in Kempten eine Eisengrot3handiung. 
Unterstützt von seiner a'lizufrüh verstorbenen Ehefrau sowie von 
seinem Schwager, später auch von seinen Söhnen, konnte er 
sein Unternehmen im Laufe der Jahre zu einem mal3gebenden 
Betrieb seiner Branche im Allgäu ausbauen. Sein Wahlspruch 
‚‚ohne Fleil3 kein Preis" und sein reger Unternehmungsgeist 
liet3en ihn aile Schwierigkeiten, deren sich in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht wenige aufbauten, erfolgreich überwinden. 
Der Name Tröger beinhaltet Ansehen und Bedeutung. 
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Herr Tröger ist aber nicht nur ein erfolgreicher Kaufmann, er 
sf auch ein sehr sozial eingestellter Unternehmer. Seine soziale 

des Krankengeldes gehen zu Lasten des Arbeitgebers! Gerade über diese 
sozialversicherungsrechtlichen Fragen sind Arbeitgeber wie Arbeitnehmer 
selten unterrichtet. Im arbeitsrechtlichen Teil behandelt dann MARIEN -Gesinnung bewies er bei verschiedenen Anlässen; insbesondere 
HAGEN die Voraussetzungen für dun Arbeitgeberzuschuß und seine Be -für die Jugend hatte er stets ein offenes Herz; jahrelang leitete 
rechnung. An Hand zahlreicher Beispiele und in leicht faßlicher Form sind 

er den Jugenderziehungsverein in Kempten. Zum Ankauf des offenbar wirklich alle Fragen erörtert, die in der Praxis vorkommen können. 
Hotels Krone, das zu einer Heimstätte für die Jugend umgestaltet Ein Abschnitt über die steuerrechtliche Behandlung des Arbeitgeberzu -
wurde, leistete er einen namhaften Beitrag. Selbst ein begeister-
ter Turner war er viele Jahre Vorsitzender und Ehrenvorstand 
des Allgäuer Turngaues. An der Organisation der Oberjoch-
rennen des ADAC hat er malgebend mitgearbeitet. 

schusses beschließt dan Werk. 

s s s 

An seinem Geburtstag konnte er auf ein vielseitiges, mit 
schönen Erfolgen gesegnetes Wirken zurückblicken. Möge dem 
Jubilar noch eine Reihe gesunder Jahre beschieden sein! 

Besseres Deutsch! 

von Alfred KlUtz, erschienen im Wilhelm Stollfuß Verlag Bonn, Dechen -
straße 7-11. Preis, DM 2,80. 
Das in der Sammlung „Hilf Dir selbst" erschienene Bändchen ist ein 

vorzüglicher Wegweiser durch die Schwierigkeiten der deutschen Sprache. 

Buchbesprechungen Anhand vieler Beispiele und Vergleiche zeigt der Verfasser, wie man sich 
ausdrücken sollte und wie die zahlreichen und immer wieder vorkommen -
den stilistischen Fehler und häufigen Sprachsünden zu vermeiden sind. 

Alphabetisches Gemeindeverzeichnis für Bayern 

In der Reihe der Beiträge zur Statistik Bayerns, die vom Bayerischen 
Statistischen Landesamt herausgegeben werden, ist soeben als Heft 225 
das „Alphabetische Gemeindeverzeichnis für Bayern" erschienen, das ouch 
die Angabe der Postleitzahlen für alle Gemeinden - es sind bekanntlich 
Ober 7000 - enthält und zwar auch, worauf besonders hingewiesen sei, 
für die Gemeinden, die nicht eine eigene Poststelle besitzen. Schon aus 
diesem Grunde dürfte dieses Heft weitesten Kreisen willkommen sein. 

Das sich in einem gefälligen Gewande, einem festen Deckel in gelber 
Farbtönung präsentierende Heft, das durch ein Vorwort des Präsidenten 
des Amtes, Dr. Alban Haas, eingeleitet wird, bringt auf den ersten vier 
Seiten einen Oberblick Ober die kreisfreien Städte und Landkreise Bayerns 
nach Regierungsbezirken, wobei auch die Fläche nach qkm sowie die Ein -
wohnerzahlen, aufgegliedert nach Geschlechtern, und zwar noch dem 
Stand vom 6. Juni 1961, dem Stichtag der Volkszählung, sowie vom 31. De -
zember 1961 gebracht werden. Dann folgt, auf Ober 70 Seiten, das alpha -
betische Verzeichnis der Gemeinden. Die erste Spalte enthält die Post -
leitzahl, die zweite den Namen der Gemeinde, wobei, sofern es sich um 
eine kreisangehörige Gemeinde handelt, in Klammern der Name des 
Kreises beigefügt ist, die dritte den Regierungsbezirk und die vierte end 
fünfte schließlich die Einwohnerzahlen am 30. Juni und am 31. Dezem -
ber 1961. 

Das Heft Ist zum Preis von 4,25 DM durch das Bayerische Statistische 
Landesamt, München 2, Neuhauser Straße 51, Verkaufsstelle für Ver -
öffentlichungen, zu beziehen. 

Hähne / Marienhagen, Betrieblicher Kronkengeldzuschuß für Arbeiter 

Von Dr. G. HOHNE, Rechtsanwalt, Heidelberg, und .R MARIENHAGEN, 
Assessor, Heidelberg. 2., völlig neubearbeitete Auflage 1962, 188 Seiten, 
kart. DM 16,80. 

Das Arbeiterkrankheitsgesetz hat von Anfang an mehr Rechtsfragen 
aufgeworfen als irgendein Gesetz gleichen Umfanges. Die Rechtsprechung 
hatte in den vergangenen dreieinhalb Jahren einen Teil der Streitfragen 
geklärt. Durch das Änderungsgesetz vom 12.7. 1961 Ist die Berechnung des 
Krankengeldes und des Arbeitgeberzuschusses auf eine völlig neue Grund -
lage gestellt worden. 

Die von HOHNE begründete Schrift, schon in der ersten Auflage ein 
wertvoller Ratgeber für die Praxis und jetzt in veränderter äußerer Ge -
stalt vorgelegt, füllt als Monographie eine Lücke in dem bisherigen 
Schrifttum. Die Verfasser sind bei der bewährten Systematik der 1. Auf -
lage geblieben In einem sozialversicherungsrechtlichen Teil erörtert 
HOHNE, wann Anspruch auf Krankengeld oder Hausgeld aus der gesetz -
lichen Kranken. oder Unfallversicherung besteht, wer diesen Anspruch hat 
und wie dan Krankengeld zu berechnen ist. Das ist wichtig für die Be -
triebe, denn Anspruch auf den Arbeitgeberzuschu13 besteht nur dann, wenn 
ein Anspruch ouf Krankengeld oder die vergleichbaren Leistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung gegeben ist, und die Höhe des Zuschusses 
ist abhängig von der Höhe des Krankengeldes. Fehler bei der Berechnung 

Wie wende ich Satzzeichen richtig an? 

von Th. Baum, Wilhelm Stollfuß Verlag Bonn, Dechenstr. 7-11. Preis, 4,60 DM. 

Dieses out wissenschaftlicher Grundlage erarbeitete Bändchen stellt 
einen erschöpfenden aber zugleich leichtfaßlichen Ratgeber für dun kor -
rekten Gebrauch der Satzzeichen im Beruf und Alltag dar. Der Verfasser 
versteht es, den wohldurchdachten Wegweiser sowohl zu einem Nach -
schlagewerk als auch zu einem praktischen Handbuch für den Selbst -
unterricht zu machen. Eine Fülle von Beispielen, ljbungen und Lösungen 
erläutern dem Leser die Anwendungsregeln der Satzzeichen. 

Kommentar zum Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung 
der Arbeitnehmer 

(Ministerialdirektor Dr. G. SCHELP, Bundesministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Bonn, Regierungsdirektor Dr. K. SCHMITT, Bundesmini -
sterium der Finanzen, Bonn, und Ministerialrat Dr. W. HAASE, Bundes -
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn. 264 Seiten, Leinen DM31,-) 

Das von der Bundesregierung als weiterer Schritt zur Verwirklichung ihrer 
Eigentumspolitik beschlossene Gesetz sieht vor, daß Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern neben dem Arbeitslohn künftig bis zu DM 312,— jährlich 
steuer- und sozialversicherungsbegünstigt zuwenden können, wenn der zu -
gewendete Betrag vermögenswirksam angelegt wird. Diese Zuwendungen 
können insbesondere in der Form einer Ergebnisbeteiligung gewährt wer -
den, das heißt als Beteiligung des Arbeitnehmers an dem durch seine 
Mitarbeit erzielten betrieblichen Leistungserfolg. 

Der Kommentar ermöglicht insbesondere den Arbeitgebern, sich unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten ihres Betriebs auf die neuen Vor -
schriften einzustellen und mit der durch dieses Geseiz eingeleiteten, in 
die Zukunft weisenden Entwicklung auf dem Gebiet der Vermögensbildung 
der Arbeitnehmer Schritt zu halfen. Zugleich will das Werk den Steuer -
experten und den Lohnbüros ein zuverlässiger Berater sein. 

VERLAGSGESELLSCHAFT „RECHT UND WIRTSCHAFT" MBH HEIDELBERG 

s 

Wer liefert was - Bezugsquellennachweis für den Einkauf 

„Wer liefert was?"-GmbH, Hamburg 11, Ost -West -Str. 49, Postfach 5001. 

Die 14. Ausgabe 1962 des viersprachigen Bezugsquellennachweises wurde 

erneut erweitert und auf den neuesten Stand gebracht. Er spiegelt den 
Fortschritt wieder, den das Warenangebot der Industrie der Bundesrepu -
blik und West-Berlins sowohl auf dem lnvestitionsgütersektor als auch auf 
dem Sektor der Konsumgüter inzwischen gemacht hat. Der über 1350 Seiten 
starke Herstellernachweis ist handlich geblieben und kostet in der Bundes -
republik und in Westberlin DM 13,50. Er kann beim Buchhandel oder beim 
Verlag selbst bezogen werden. 

Mitarbeiter dieser Nummer, 

= RA Jaumonn, la = Dipl. Kfm. Lampe, I = Dr. Lauter, so = Dr. Schobert, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber, Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß. und Außenhandels GmbH., München, Ottostraße 7. 
Jede Entnahme von Text . - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. 
Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift ist bei Einzelmitgliedern unseres Landesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck: Buchdruckerei J. Bierl, 

München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 22 17 13
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Arbeitgeberfragen 
(190) 

Kampfmaßnahmen in der Textilindustrie? 
In der Textilindustrie spifzt sich die tarifpolitische Lage zu 

KampfmaInahmen zu, nachdem die Gewerkschaft Textil - Beklei -
dung die Verhandlungen in Nordrheinwestfalen und Bayern als 
gescheitert erklärt hat, obwohl nach Auffassung der Arbeitgeber 
noch keineswegs alle Möglichkeiten der Verhandlung erschöpft 
sind. 

Die augenblickliche Lage in der nordbayerischen Textilindustrie 
lät)t die Möglichkeit eines Arbeitskampfes für gegeben er -
erscheinen. 

In einem solchen Falle gebietet es die Solidarität der Arbeit -
geber, weder streikende noch ausgesperrte Arbeitnehmer aus 
Firmen der nordbayerischen Textilindustrie einzustellen. 

Es ist zu hoffen, dat) die vorgebrachten, problematischen For -
derungen mit Rücksicht auf die Wirtschaftslage, den Konkurrenz -
druck aus dem Ausland und die Preisstabilität in der Textil -
branche bis zum Erscheinen dieses Heftes einer besseren Ein -
sicht gewichen sind. 

Weihnachtsgratifikation (191) 

(j/sr) Alle Jahre wieder - tauchen wegen der Gewährung der 
Weihnachtsgratifikation eine Reihe von arbeits-, steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Probleme auf. Wir geben Ihnen 
nachfolgend eine gedrängte Übersicht: 

1. Die arbeitsrechtliche Seite 
Auf die Zahlung einer Weihnachtsgratifikation besteht ein 

Rechtsanspruch, wenn eine diesbezügliche Regelung entweder 
im Tarifvertrag, in der Betriebsordnung oder im Einzelarbeitsver -
trag getroffen ist. In unseren Tarifverträgen sowohl für Ange -
stellte als auch Arbeiter ist die Zahlung einer Weihnachtsgratifi -
kation nicht vereinbart, so dat) insoweit kein Anspruch besteht. 

Darüber hinaus erwirbt der Arbeitnehmer nach herrschender 
Meinung auch dann einen Rechtsanspruch auf die Zahlung einer 
Weihnachtsgratifikation, wenn der Arbeitgeber mehrere Jahre 
hindurch (in der Regel bei dreimaliger vorbehaltloser Gewäh -
rung) „vorbehaltlos" eine Weihnachtsgratifikation gewährt. 
Dies bedeutet praktisch, dat) der Arbeitgeber, der so verfährt, 
eine Rechts p 1 c h t auf sich nimmt, Jahr für Jahr eine Weih -
nachtsgratifikation zu zahlen, und zwar grundsätzlich in der 
Höhe, wie er sie in den Vorjahren vorbehaltlos gewährt hat. Ist 
erst einmal durch die vorbehaltlose Zahlung eine Verpflichtung 
entstanden, kann der Arbeitgeber sich von ihr nur durch die 
ordnungsmät)ige Kündigung des gesamten Arbeitsverhältnisses 
befreien. Ausnahmsweise ist der Anspruch nur dann nicht ge -
geben, wenn der Betrieb notleidend geworden ist. 
Um die Gefahr einer Verpflichtung auszuschliet)en, empfiehlt 

es sich, darauf hinzuweisen, dat) es sich um eine freiwillige 
Zahlung handelt und dat) aus ihr weder jetzt noch für die Zukunft 
und weder dem Grunde noch der Höhe nach ein Rechtsanspruch 
gegeben sein sol!. Wir empfehlen, folgende Formulierung zu 
gebrauchen: 

„Bei der Ihnen gewährten Weihnachts- (Neujahrs-) Gratifi -
kation handelt es sich um eine freiwillige Zuwendung, die wir 
nach unserem Ermessen festsetzen und die ohne Anerkennung 
einer Rechtspflicht gewährt wird. Weder jetzt noch in Zukunft 
können aus ihrer Gewährung weder dem Grunde noch der 
Höhe nach und weder von dem Empfänger selbst noch von 
anderen Belegschaftsangehörigen irgendwelche Ansprüche 
hergeleitet werden. Wir behalten uns vor, aus besonderen 
Gründen, die allein unserer Beurteilung unterliegen, u. U. 
Arbeitnehmer ganz oder teilweise von der Weihnachtsgratifi -
kation auszuschliet)en. Die Gratifikation Ist zurück -
zuerstatten, falls der Arbeitnehmer bis zum 
31. März des folgenden Jahres kündigt oder 
fristlos entlassen werden mut)." 
Es ist zweckmät)ig, sich das Einverständnis des Arbeitnehmers 

mit diesen Bedingungen ausdrücklich durch Unterschrift bestä -
tigen zu lassen. 

Im übrigen sind noch folgende in der Rechtsprechung ent -
wickelten Grundsätze, die im Zusammenhang mit der Weih -
nachtsgratifikation stehen, zu beachten: 

Soweit kein Rechtsanspruch auf die Zahlung einer Weihnachts -
gratifikation gegeben ist, steht die Art und Weise, wie die Weih -
nachtsgratifikation gewährt werden soll, insbesondere auch ihre 
Höhe, völlig im freien Ermessen des Arbeitgebers. Er kann ein -
zelne Gruppen der Arbeitnehmer nach verschiedenartigen Ge -
sichtspunkten behandeln. Es ist zulässig, Personen, die lange 
Zeit erkrankt (ein Zeitraum von 6 Wochen ist nicht ausreichend) 
und deshalb dem Betrieb ferngeblieben sind, von der Weih -
nachtsgratifikation auszuschliet)en. Auch innerhalb der einzelnen 
Gruppen kann er eine Staffelung beispielswe'ise nach Alter, 
Leistung oder Betriebszugehörigkeit vornehmen. Er kann auch 
einzelne Arbeitnehmer besonders bedenken. Nur in einer Hin -
sicht ist er aus dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung der 
Arbeitnehmer an eine gewisse Ordnung gebunden. Er darf nicht 
willkürlich ein einzelnes Belegschaftsmitglied ausschliet)en, wenn 
er sonst allen anderen Arbeitnehmern seines Betriebes in gleicher 
Lage eine Weihnachtsgratifikation gibt. 
Besteht kein Rechtsanspruch auf die Zahlung 

einer Weihnachtsgratifikation, so können alle 
Arbeitnehmer, die sich in einem gekündigten 
Arbeitsverhältnis befinden, von der Gratifi -
kation ausgeschlossen werden. 

Ebenso haben auch vor der Auszahlung der Weihnachtsgrati -
fikation ausgeschiedene Arbeitnehmer keinen Anspruch mehr, 
auch keinen anteiligen entsprechend der im Betrieb verbrachten 
Beschäftigungszeit. Der Arbeitgeber ist jedoch auch hier an den 
Grundsatz der gleichmät)igen Behandlung seiner Arbeitnehmer 
gebunden. 

Die Zulässigkeit eines Rückzahlungsvorbehaltes bei vorzeiti -
gem Ausscheiden des Arbeitnehmers hat das Bundesarbeits -
gericht unter folgenden Voraussetzungen bejaht: 
a) Erhält der Arbeitnehmer einen Monats b e z u g, und hat er 

bis zum 31. März des darauffolgenden Jahres nur eine Kün -
digungsmöglichkeit, wie das z. B. nach § 66 HGB in der 
Rege! für Handl'ungsgehilfen der Fall ist, dann ist ihm in aller 
Regel zuzumuten, diese eine Kündigungsmöglichkeit auszu -
lassen, wenn er die Gratifikation behalfen will (vgl. BAG 9, 
250 fi. = AP Nr. 15 zu § 611 BGB Gratifikation). 

b) Erhält der Arbeitnehmer einen Mon a t s e z u g, und hat er 
bis zum 31. März des darauffolgenden Jahres mehrere 
Kündigungsmöglichkeife'n, dann ist ihm wegen der Höhe der 
ihm gewährten Weihnachtsgratifikation zuzumuten, den Be -
trieb erst nach dem 31. März zum nächstz'ulässigen Kündi -
gungstermin zu verlassen, wenn er die Gratifikation behalten 
will. 

c) Erhält der Arbeitnehmer einen Betrag, der 100,— DM über -
steigt, jedoch nicht einen Monatsbezug erreicht, so ist ihm 
regelmät)ig zuzumuten, eine Rückza'hlungsklausel einzuhalten, 
die bis zum 31. März des darauffolgenden Jahres reicht. 

d) Erhält der Arbeitnehmer als Weihnachtsgratifikation nur einen 
Betrag, der 100,— DM nicht übersteigt, dann kann damit 
regelmät)ig überhaupt keine Rückzahlungsklausel verbunden 
werden. 

Es empfiehlt sich, nur Bruttobeträge zu gewähren, weil bei 
Zusage von Nettobeträgen die Berechnung der Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge nur unnötig kompliziert wird. 

2. Sozialversich e rungsrechtliche Seite 
Zu dieser Frage hat der B'und'esmnisfer für Arbeit in dem Erlat) 

vom 23.7. 1951 - IV I - 2460/51 - eingehend Stellung ge -
nommen. Dieser Stellungnahme hat sich der Arbeitsminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen in einem Erla't) vom 9. 10. 1951 an -
geschlossen. Daraus ergibt sich: 
a) für die Kranken-, Invaliden- und Arbeitslosenversicherung: 

Was lohnsteuerfrei ist, ist- auch in der Kranken-, Invaliden-
(Angestellten-) und Arbeitslosenversicherung beitragsfrei. Der -
jenige Teil der Weihnachtsgratifikation, der lohnsteuerpflich -
fig ist, ist auch beitragspflichtig in den vorgenainnten Ver -
sicherungen. Die Weihnachtszuwendungen sind einmalige Zu -
wendungen im Sinne des § 160, Abs. 3 RVO. Für die Berech -
nung der Beiträge sind sie daher, soweit sie beitragspflichtig 
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sind, nur in dein Zeitabschnitt zu berücksichtigen, in dem sie 
gewährt werden. 

b) für den Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung: 
Also für die Beiträge zur GroFhandels- und Lagereiberufs -
genossenschaft, dab die Weihnachtszuwendungen ohne Rück -
sicht darauf, ob sie freiwillig oder auf Grund besonderer Ver -
einbarungen oder Bestimmungen gewährt werden, als. Entgelt 
und daher in voller Höhe sowohl für die Berechnung der Bei -
träge als auch für die Ermittlung des Jahresarbeitsverdie.nstes 
anzusprechen sind. Da der Arbeitgeber die Beiträge zur Un -
fallversicherung (Grof5handels- und Lagereiberufsgenossen -
schaft) in voller Höhe trägt, der Arbeitnehmer an diesem 
Beitragsaufkommen also nicht beteiligt ist, wird die an den 
Arbeitnehmer zu zahlende Weihnachtsgratifikation insoweit 
nicht berührt. 

c) Weihnachtszuwendungen (Neujahrszuwendungen), soweit sie 
im einzelnen Fall insgesamt DM 100,— nicht überschreiten, 
sind nicht beitragspflichtig zur Sozialversicherung, soweit sie 
in der Zeit vom 15.11. eines .Kalenderjahres bis zum 15. 1. 
des folgenden Kalenderjahres aus Anlab des Weihnachts -
festes (Neujahrsfestes) gezahlt werden. 
Der Freibetrag von DM 100,— bei den Dezember-Bezügen 
für Arbeitnehmer, welche 'k e j n e Gratifikation oder weniger 
als DM 100,— erhalten, erstreckt sich nur auf die Lohnsteuer, 
nicht auch auf die Beiträge zur Sozialversicherung. 
3. Die IohnsfeuerIkhe Seite 
Die Steuerbegünstigung von Weihnachts- und Neujahrszuwen -

dungen wird durch einen allgemeinen Weihnachfslreibetrag 
ersetzt. Ein solcher Freibetrag ist lohnsteuerrechtlich zu berück -
sichtigen, gleichgültig, ob eine Gratifikation tatsächlich gezahlt 
wird oder nicht. Es ist zu beachten, dat5 der Weihnachtsfrei -
betrag nur bei Bezügen aus einem ersten Dienslverhältn,is be -
rücksichtigt werden darf. Ein erstes Dienstverhältnis ist auch 
dann gegeben, wenn dem Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte F 
vorliegt. 

Der Weihnachtsfreibetra.g kann nach Wahl des Arbeitgebers 
in voller Höhe oder in Teilbeträgen entweder bei den laufenden 
oder bei etwaigen sonstigen Bezügen (z. B. Weihnachtsgeldern, 
Tantiemen, Gewinnbeteiligungen u. dgl.) berücksichtigt werden. 

Voraussetzung ist, dat3 die laufenden Bezüge dem Arbeit -
nehmer 4n der Zeit vom 15. November bis 31. Dezember 1962 
zuflieien und dat5 diese Bezüge für Lohnzahlungszeifräume ge -
währt werden, de in dem genannten Zeitraum enden. Bei sonsti -
gen Bezügen ist ebenfalls Voraussetzung, daF diese dem Arbeit -
nehmer in der Zeit vom 15. November bis 31. Dezember zu -
f lieben. 

Die Berücksichtigung des Weihnachtsfreibetrages erfolgt in 
der Weise, dat3 der laufende Arbeitslohn vor Anwendung der 
Lohnsteuertabelle oder der sonstigen Bezüge vor Durchführung 
des in § 35 LStDV vorgeschriebenen Verfahrens entsprechend 
gekürzt wird. 

Soll die Weihnachtsgratifikation wie oben ausgeführt bei 
sonstigen Bezügen berücksichtigt werden, so ist hierbei zu be -
achten, dab ein Weihnachtsfreibetrag nicht bei allen sonstigen 
Bezügen berücksichtigt werden darf. Dies gilt für aile sonstigen 
Bezüge, die beim Lohnsteuerjahresausgleich und bei einer Ver -
anlagung zur Einkommensteuer auFer Betracht bleiben, also z. B. 
für Erholungsbeihilfen und Sachzuwendungen anlät3lich von Be -
trieb'efansta.ltungen und ferner für Bezüge, die nach § 35b 
LStDV pauschal besteuert werden. Das Verbot gilt schliet5lich 
auch für vermögenswirksame Leistungen im Sinne des Gesetzes 
zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer. 

Beim Wechsel des Arbeitgebers nach dem 15. November dart 
der neue Arbeitgeber den Wei:hnachtsfreibefrag nur berück -
sichtigen, wenn der Arbeitnehmer nachweist oder glaubhaft 
macht, dab der Weihnachtsfreibe4rag von dem früheren Arbeit -
geber noch nicht berücksichtigt worden ist. Es soll hierdurch eine 
doppelte Berücksichtigung des Weihnachtsfreibetrages verhin -
dert werden. Der Nachweis wird durch eine besondere Beschei -
nigung des früheren Arbeitgebers oder durch einen entsprechen -
den Vermerk auf der Lohnsteuerkarte erbracht werden können. 
Gegebenenfalls ist auch eine Versicherung des Arbeitnehmers 
gegenüber dem neuen Arbeitgeber, dab der frühere Arbeitgeber 
den Weihnachtsfreibetrag noch nicht berücksichtigt hat, aus -
reichend. 
Sachzuwendungen, die aus Anlat5 des Weihnachtsfestes oder 

Neujahrsfestes gegeben werden, sind wie Barzuwendungen zu 
behandeln. Die Sachzuwendungen sind mit den üblichen Durch -
schnittspreisen des Verbrauchsortes, gegebenenfalls unter Be -
rücksichtigung orts- und betriebsüblicher Rabatte, an Arbeit -
nehmer zu bewerten. Allgemein übliche Sachzuwendungen von 
nur geringen Wert aus Anlat5 des Weihnachtsfestes (Neujahrs -
festes), wie z. B. für Wei'hnachtsteller angenommen werden 
kann, bleiben aut3er Ansatz. 

Vermögensbildungsgesetz (192) 

(j) Wir bitten um baldmögliche Mitteilung, ob und in welchem 
Ausmat5 unsere Mitgliedsfirmen von dem Gesetz zur Förderung 
der Vermögensbildung der Arbeitnehmer Gebrauch gemacht 
haben und welche Erfahrungen gegebenenfalls gesammelt 
wurden. 

Kündigung der Gehaltstarife in 
Baden-Württemberg (193) 

(j) Nach der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen 
haben nun auch die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft sowie 
der DHV Deutscher Handels- und Industrieangestelltenverband 
d'en derzeitigen Gehaltstarif fristgemäb zum 30. September 1962 
gekündigt. Die DAG, die sich offenbar mit der Gewerkschaft 
HBV abgestimmt hat, erhebt die gleichen Forderungen wie HBV, 
insbesondere eine Gehaltserhöhung von 120/0. Der DHV be -
antragt eine Erhöhung der Tarifgehälter um 80/o. Im bayerischen 
Groh- und AuIenhandeI sind bis Ende November keinerlei For -
derungen zu erwarten. Der Tarifausschu't5 des Landesverbandes 
wird unabhängig hiervon in diesem. Monat die tarifpolitische 
Situation ausführlich erörtern. 

Kündigung Schwangerer (194) 

(j) Erklärt eine schwangere Arbeitnehmerin, sie ginge von selbst, 
man brauche sie nicht hinauszuwerfen, so ist dies dann noch 
nicht als Kündigung anzusehen, wenn sie damit nur vorüber -
gehend die Arbeitsstelle verlassen will. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn die Arbeitnehmerin vor 
Dritten auf den Arbeitgeber geschimpft hat und dieser ihr des -
halb mit einem ,Rausschmit5" droht. Diese Erklärung des Arbeit -
gebers ist nicht als Kündigung anzusehen, der die Schwangere 
selbst durch eigene Kündigung zuvorkommen wollte, sondern 
nur als Entfernung von den Dritten. Kündigungen von Schwan -
geren sind auch bei einem unglaublichen Verhalfen der Arbeit -
nehmerin ohne vorherige Zustimmung der Hauptfürsorgesfelle 
unzulässig. 

Unsere Geschäftsstelle W U R Z B U R G (Unterfranken) Ist umgezogen 

.A'eue4nsc1,rIft: 87 WLIRZBURG 
Juliuspromenade 60 
Telefon 51300 (wie bisher) 
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Sozialversicherung 

Entgeltbescheinigungen in der (195) 

Versicherungskarte der Rentenversicherung 

(j) Nach § 1401 Abs. 2 RVO § 123 Abs. 2 AVG hat der Arbeit -
geber alsbald nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres und bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses für das laufende 
Jahr in der Versicherungskarte zum Nachweis der Entrichtung 
der Beiträge den gesamten beitragspflichtigen Bruttoarbeitsent -
gelt des Versicherten einzutragen. In Fällen, in denen die 
Entgelteintragungen nach dieser Vorschrift bereits vollzogen 
sind, später aber noch Gehalts- bzw. Lohnnachzahlungen an -
fallen, für die von der Einzugsfelle Rentenversicheruflgsbeiträge 
eingezogen werden, ist es erforderlich, da.13 die bereits vor -
genommenen Entgelteintragungen berichtigt werden, damit den 
Versicherten im Leistungsfalle keine Nachteile entstehen. Ent -
sprechendes gilt für solche Fälle, in denen aus anderen Gründen 
eine nachträgliche Änderung der Entgelteintragungen notwendig 
wird. 

Für diese Berichtigungen der Entgelteintragungen. hat der 
Verband Deutscher Rentenversichervngsträger folgende Richt -
linien erstellt, von denen wir hiermit Kenntnis geben möchten: 
1. Wenn dem Arbeitgeber die - unaufgerechnete - Versiche -

rungskarte mit den bereits vollzogenen, aber berechtigungs -
bedürftigen Entgeltbescheinigungen noch vorliegt, kann der 
Arbeitgeber die Berichtigung uneingeschränkt selbst vor -
nehmen und zwar, indem er entweder lediglich den unrichfi -
gen Teil der Eintragung durchstreicht und unter Beisetzung 
seiner Unterschrift berichtigt, oder aber die gesamte Ein -
tragung als unrichtig bezeichnet und eine völlig neue Ent -
geltbescheinigung einträgt. 

2. Wenn dem Arbeitgeber die Versicherungskarte nicht mehr 
vorliegt, sei es, daf sie bereits aufgerechnet ist, sei es, daF1 
der Beschäftigte ausgeschieden ist und die Versicherungs -
karte mitgenommen 'hat, mul) der Arbeitgeber für jede erfor -
derliche Berichtigung eine Einzelmeldung an den Versiche -
rungsträger (LVA, BfA) erstatten. Für diese Meldung ist ein 
besonderer Vordruck „Berichtigung von Entgeltbescheirsigun -
gen", der von den Versicherungsfrägern und ihren Über -
wachungsstellen bereitsgehalten wird, auszufüllen und dem 
zuständigen Versicherungsträger (LVA des Befniebssitzes oder 
BfA) unmittelbar zu übersenden. Die LVA des Betriebssitzes 
ermittelt - erforderlichenfalls - die Ursprungsanstalt und 
leitet die Meldung an diese weiter. 

3. Häufen sich in einem Betrieb die erforderlichen Berichtigun -
gen, so kann der Arbeitgeber sich auch an den zuständigen 
Uberwachungsbeamten wenden, der mitteilen wird, ob er 
für ein vereinfachtes Berichtigungsverfahren zur Verfügung 
stehen kann. Da ihm dabei die Aufrechnungsbescheinigungen 
vorzulegen sind, entfällt dieses Verfahren für Versicherte, 
die bereits aus dem Betrieb ausgeschieden sind. Bei diesen 
Iäf 5 t sich die Einzelmeldung an den Versicherungsträger nicht 
umgehen. 

Krankengeld erst nach festgestellter 
Arbeitsunfähigkeit (196) 

(j) Bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit im Sinne der gesetz -
lichen Unfallversicherung wird nach § 182 Abs. 2 RVO Kranken -
geld von dem Tage an gewährt, an dem die Arbeitsunfähigkeit 
ärztlich festgestellt wird, irr, übrigen von dem darauffolgenden 
Tage an. Ein Arbeitnehmer erkrankte nun am 9. 10. an einer Hals -
nfektion und versuchte (wenigstens nach seinen eigenen An -
gaben) am gleichen Tage seinen Hausarzt zu erreichen, traf 
diesen jedoch nicht an, da er keine Sprechstunde hatte. So 
erfolgte die Konsultation erst am 10. 10.: die Arbeitsunfähig -
keitsbescheinigung vom gleichen Tage schrieb den Arbeitnehmer 
am 9. 10. arbeitsunfähig. Die Krankenkasse zahlte Krankengeld 
ab 10. 10. Die Klage des Arbeitnehmers auf Gewährung von 
Krankengeld auch für den 9. ip. wies das Sozialgericht Frank- 
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furt durch rechtskräftiges Urteil vom 21.2. 1962 ab und zwar mit 
folgender Begründung: 
„1. Der Beginn des Anspruchs auf Krankengeld hängt grundsätz -

lich nicht vom Eintritt der tatsächlichen Arbeitsunfähigkeit ab. 
2. Für den Beginn des Anspruchs auf Krankengeld ist allein der 

Tag bestimmend, an dem Arbeitsunfähigkeit des Versicher -
ten ärztlich festgestellt wurde." 

Das Gericht vertrat die Auffassung, die gesetzliche Regelung 
sel so eindeutig, da der Versicherte auch nicht mt dem Ein -
wand durchdringen könne, er habe am Tag des Eintritts der 
Arbeifsunfähigkeit seinen Hausarzt nicht erreichen können und 
ein Arztwechsel sei ihm nicht zuzumuten gewesen. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Krankengeldzuschuß bei Fortsetzungs -
krankheit (197) 

(j) Mit der Frage, ob der Krankengeldzuschuf3 des Arbeitgebers 
auch dann zu gewähren Ist, wenn die Krankenkasse nur das 
reduzierte (500/o) Krankengeld statt des erhöhten Satzes (65.0/0) 
bezahlt, hatte sich das Bundesarbeifsgericht in seiner Entschei -
dung vom 23.6. 1960 - 2 AZR 164/59 - zu befassen. Ein Arbeit -
nehmer war vom 10. 8. bis 6. 10. 1957 wegen Magenblutungen 
arbeitsunfähig gewesen. In der Zeit vom 29.4. bis 11.5. 1958 
erkrankte er erneut an dem gleichen Leiden. Der Arbeitgeber 
verweigerte ihm im zweiten Falle den Krankengeldzuschuf, da 
die Krankenkasse lediglich den verringerten Satz gewährte, weil 
sie die zweite Erkrankung sozia-lversicherungsrechtlich als Fart -
setzungskrankheif betrachtete. Das Bundesarbeifsgericht hat hier 
indessen entschieden, da15 der Arbeitgeber gehalten ist, den 
ZuschuF zu zahlen und stellte dabei folgende Leitsätze aul: 
1. Ein KrankengeldzuschuF gernäl) § 1 Arbeifskrankheitsgesetz 

Ist nicht in jedem Arbeitsunfähigkeitsfa.11e, sofern dieser nur 
durch Krankheit hervorgerufen Ist, zu gewähren. 

2. Diese Auffassung würde zur Folge haben, da1 der Arbeit -
geber erneut für die Dauer von 6 Wochen einen Zuschuf 
zahlen müfte, wenn ein von einer Krankheit genesener Arbei -
ter bereits nach einigen Tagen voiler Arbeitsfähigkeit, einen 
Rückfall erleiden würde. 

3. Die Befristung der Arbeitgeberleistung auf 6 Wochen, die 
der Entlastung des Arbeitgebers dienen soll, Ist nur dann 
sinnvoll, wenn der mii)glückte Arbeitsversuch eines Arbeiters 
nicht erneut die Zuschul3pflicht für die Dauer von 6 Wochen 
auslöst. 

4. Auf die Ausheilung im medizinischen Sinne kommt es in 
keiner Weise an; rnaf3geblich ist vielmehr, ob der Zustand 
des Arbeitnehmers sich soweit gebessert hatte, dai5 er für 
längere Zeit voll arbeitsfähig war. 
Bei wiederholter Erkrankung an demselben, medizinisch nicht 
ausgeheilten Grundleiden, hat der Arbeiter, wenn nicht be -
sondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen, 
gegen den Arbeitgeber einen erneuten Anspruch auf Ge -
währung eines Krankengeldzuschusses nach dem Arbeifs -
krankheitsgesetz, wenn er nach der früheren Erkrankung 
langer als 6 Monate voll gearbeitet hat.. 
In einem weiteren Urteil vom 15.9. 1961 (1 AZR 157/60) hat 

das Bundesarbeitsgericht entschieden, daF die wiederholte Er -
krankung eines Arbeiters an demselben Grundleiden dann nicht 
im arbeitsrechtlichen Sinne als eine einheitliche (und nur einmal 
zu bezuschussende) Krankheit angesehen werden kann, wenn 
das Arbeitsverhältnis zwischen den zwei Krankheitsperioden 
nicht fortbestanden hat. In diesem Falle entsteht ein erneuter 
Anspruch auf Krankengeldzuschuf bis zur Dauer von 6 Wochen, 
während des neuen Arbeitsverhältnisses auch dann, wenn der 
Arbeiter bereits vor Ablauf der 6 -Monats-Frist an demselben 
Grundleiden erkrankt war und KrankengeIdzuschuF erhalten hat. 
Dabei Ist es ohne Bedeutung, ob das neue Arbeitsverhältnis 
wieder bei dem alten Arbeitgeber oder bei einem neuen be -
gründet wurde. 
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Keine Krankmeldung nach Kündigung (198) 

(j) Häufig lassen sich Arbeitnehmer dazu verleiten, schnellfertig 
und voreilig einen Arbeitsplatz aufzugeben. Später kommen 
dann Bedenken und um ihre rechtliche Position zu verbessern, 
melden sie sich sofort anschliefend krank. Es Is} daher erfreu -
lich, da11 nunmehr das Landesarbeitsgericht Bayern in seinem 
Urteil vom 30. 8. 1961 - 4 Sa 723/61 - dargestellt hat, dat1 ein 
derartiges Vorgehen nicht zulässig ist. Im vorliegenden Falle 
ging es urn einen in einem Gaststättenbetrieb beschäftigten 
Saucier, der eines Tages mitten in der Arbeit erklärt hatte: 
„Das mache ich nicht mehr mit, morgen komme ich nicht mehr." 
Am anderen Tag meldete er sich krank und legte später auch 
eine entsprechende ärztliche Arbeifsunfähigkeitsbescheinigung 
vor. In den Entscheidungsgründen des genannten Urteils ist zu 
lesen: 

„1. Die Erklärung eines Arbeitnehmers, er mache nicht mehr 
mit und morgen käme er nicht mehr, kann nur dahin ver -
standen werden, dat1 er wegen der betrieblichen Verhält -
nisse z. B. wegen zu gro13er Arbeitslast das Arbeitsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung lösen will. 

2. Es ist allgemein üblich, dat3, wenn man wegen einer Er -
krankung von der Arbeit fernbleiben will, diesen Grund des 
Fernbleibens angibt.' 

Lohnpfändung muß beachtet werden (199) 

(j) Ober die betrüblichen Folgen der Tatsache, dat3 heute viele 
Arbeitnehmer durch Obernahme gröierer Zahlungsverpflichtun -
gen in finanziellen Druck kommen und das Ergebnis sich dann 
in Lohnpfändungen zeigt, haben wir schon mehrfach berichtet. 
Der Arbeitgeber ist an einen Uberweisungsbeschlul 3 . des Voll -
streckungsgerichts völlig gebunden, das heif 5 +, er hat ihn aus -
zuführen, ohne dat3 ihm selbst die Möglichkeit einer Beurteilung 

der Rechtslage bleibt. Ein Beschlut) des Landesarbeitsgerichtes 
Stuttgart vom 23. 2. 1962 - 4 Ta 3/62 - (BB 1962 S. 597) kommt 
diesbezüglich zu folgender Feststellung: 
• 1. Einem Drittschuldner steht kein selbständiges 

Leistungsverweigerungsrecht einer gepfändeten 
Forderung für den Fall zu, daF der Schuldner Vollstrek -
kungsgegenklage erhoben hat. 

2. Ein solches Recht 1ä13t sich auch einer 
Dritt -

nicht aus 
arbeitsrechtlichen 
schuldners herleiten. 

Fürsorgepflicht des 

3. Der allgemeine Gedanke der arbeitsrechtlichen Fürsorge -
pflicht kann nicht dazu führen, dem Vollstreckungsschuldner 
auFer dem ihm zustehenden Recht auf Bean -
tragung einer vorläufigen Vollstreckungs -
einstellung weitere im Gesetz nicht vorgesehene Voll -
streckungsschutzmat 3 nahmen zu schaffen." 

Im vorliegenden Falle hatte ein Arbeitgeber, der als Dritt -
schuldner in Anspruch genommen worden war, sich geweigert, 
die gepfändeten Lohnbeträge des Arbeitnehmers an dessen 
Gläubiger auszuzahlen, weil er die Forderungen nicht für be -
gründet hielt und weil bereits seitens des Arbeitnehmers eine 
Vollstreckungsabwehrklage lief. 

(200) 
Urlaubsabgeltung bei Arbeitsvertragsbruch 

(j) Mit Urteil vom 30. 11. 1961 /7 SA 341/61 hat das Laodes -
arbeitsgericht Düsseldorf zu der Frage Stellung genommen, 
wann der Anspruch auf Urlaubsabgeltung bei Arbeitsvertrags -
bruch verwirkt ist. Fordert ein vertragsbrüchiger Arbeitnehmer 
Urlaubsabgeltung, so ist sein Verlangen rechtsmit3bräuchlich, 
wenn ihm für den Vertragsbruch weder ein Rechtfertigungs -
grund noch wenigstens ein Entschuldigungsgrund zur Seite steht. 
Bei der Abwägung der Umstände kommt es auf die Schwere des 
Vertragsbruches, den Anla1 3 dazu und ähnliche Umstände an. 

In Ruhe kaufen 

Warum so in Eile? Machen Sie es anders als dieser 
Herr, der in Eile und in letzter Minute seine Weihnachts -
geschenke zusammenkauft. Beginnen Sie frühzeitig 
und in Ruhe Ihre Einkäufe - Sie vermeiden viel Ärger. 

Und noch etwas: geben Sie Ihre Weihnachtspäckchen 
und Ihre Geschenkpakete rechtzeitig zur Post. Denn 
in den Wochen vor den Feiertagen türmen sich die 
Sendungen zu Bergen. Wie gut, wenn Ihre Geschenke 
das Gedränge gar nicht nötig haben. 

VERGISSMEINNICHT -PO DIE STLEITZAHL 
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Ein solcher RechtsmiF5brauch liegt nicht vor, 
unfähig gewesener Arbeitnehmer nach einem 

wenn ein arbeits-
erfolglosen Arbeits-

versuch vertragsbrüchig wird, weil ihm der Arbeitgeber den 
Urlaub aus betrieblichen Gründen verweigert hat. 

Steuerfragen 

Jahreslohnsteuer-Tabelle 1962 (204) 

(sr) In Kürze ist der Lohnsteuerjahresausgleich 1962 vorzuneh -Wettbewerbsrecht men. Die bewährten SfoIIfuF 5 -Jaihreslohns+euerTabellen enthalten 
den durch die Erhöhung der Kinderfreibeträge am 1. Januar 1962 
in Kraft getretenen neuen Tarif und wurden bis zu einem Jahres -

Preisauszeichnungsverordnung (201) lohn von DM 49 199,99 errechnet. Sie sind mit den Kirchen -
steuersätzen von 80/a und 10 0 / 0 lieferbar (Bestellnummer T 10 

(sr) Ober die Probleme im Zusammenhang mit der Preisauszeich-
nungsverordnung hatten wir Ihnen zuletzt in Art. 136 Heft 8/1961 
ausführlich berichtet. Wir haften hier darauf hingewiesen, da1 es 
für einen Grobhändler, der nebenbei ,,Direktverkäufe" betreibt 
praktisch keine Möglichkeit gibt, sowohl den Vorschriften der 
Preisauszeichnungsverordnung als auch denen des Rabatt-
gesetzes gerecht zu werden, ohne eine klare Trennung des Ein-
zelhandels vom 

Das Bayerische 
GroFhandeI 
Oberste 

vorzunehmen.. 
Landesgerichf hat in' einem BeschIu 

vom 30. 8. 1962 
Fragen Stellung 

BWReg. 4 St. 
genommen. Es 

13/1962 
stellt 

wieder 
fest, daF 

einmal 
ein 

zu diesen 
M.öbelgro-

händler im Sinne der Preisauszeichnungsverordnung Kleinhandel 
betreibt, wenn von Einzelhandelsfirmen entsandte Kunden in 
seinem Lager die Möbel, deren Preise er bestimmt, aussuchen 

- DM 5,20 - Wilhelm. Sfollfuf-Verlag, Bonn). 
Auf5erdern ist eine Tabellenausgabe für Jahreslöhne bis zu 

DM 100019,99 erschienen (Bestellnummer T 18 - DM 8,40). 
Die Tabellen berücksichtigen die Bestimmungen zum Lohnsteuer -
jahresausgleich 1962 und enthalten ausführliche Erläuterungen 
für den Gebrauch in der Praxis. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Für Junioren und Führungskzäfte (205) 
dürfen. Das Lager des Grofyhändlers - soweit es dem Letzt -
verbraucherpublikum auf diese Weise zugänglich gemacht wird findet unser 

- unterliegt damit der, Preisauszeichnungsverordnung mit allen 14. SEMINAR FUR GROSSHANDELSKAUFLEUTE 

den sich daraus ergebenden Konsequenzen. 'vom 21. bis 26., Januar 1963 
Wir können nur nochmals empfehlen, zur Vermeidung von im Berufsheim des Bayerischen Handels in München statt. Auf 

Schwierigkeiten, diese Vorschriften zu beachten. Zur Klärung 
von Zweifelsfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

dem Arbeitsprogramm stehen unter anderem 
Fragen rationeller Unternehmensführung 
Der Grobhandel in der heutigen Wirtschaftssituation 
Der Groi3'handel in der EWG 

Allg. Rechtsfragen Innerbetriebliche Meinungsbildung; usw. 
Eine Tonbildschau und die Besichtigung eines speziellen Grof3-
handelsbetriebes ergänzen das Programm. 
Anschlief3end daran veranstalten wir Landesverordnung über Garagen (202) vom 28. bis 30. 1. 1963 das nächste AUF BAUSEM 1 NAR 
für Junioren .und Führungskräfte, die bereits an unseren Grund -
seminaren teilgenommen haben. 

An unsere M i tglieder 
richten wir heute schon die Bitte, ihren Junioren und Führungs -
kräften den Besuch dieser speziell für unsere Mitgliedsfirmen im 
Grobhandel bestimmten Veranstaltungen zu ermöglichen. Es wird 
letzten Endes Ihrem Betrieb zu Gute kommen. 
Nachdem wir auch diesmal im Interesse der Seminararbeit die 

Teilnehmerzahl begrenzen müssen, nehmen wir jetzt schon An -

(j) Auf Grund der Bayerischen Bauordnung vom 1.8. 1962 hat 
das Bayerische Staats.minisferium des Innern am gleichen Tage 
eine ,,L.andesverordriung über Garagen (Garagenverordnung)" 
erlassen (Gesetz- und Verordnungsblatt'Nr. 14 vom 1.8. 1962 
S 207). In dieser Verordnung werden die besonderen Vorschrif-
ten über den Bau und den Betrieb von Garagen gegeben. 

Anzuwendende Rechtsordnung beim (203) 

Handelsvertretervertrag 
meldungen für beide Seminare entgegen. 

(j) Der Bundesgerichtslof hat mit Urteil vom 15. 3. 1962 (VII ZR 
217/60) über die Frage entschieden, welche Rechtsordnung an-
zuwenden ist, 
ausländische 

wenn 
Firma 

ein 
beim 

deutscher 
AbschluF3 

Handelsvertreter und eine 
eines Handelsvertreterver-

frages keine ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung 
darüber getroffen haben. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes 
ist hierbei auf den mutmaf31ichen oder hypothetischen Partei-
willen abzustellen. Erst wenn auch dieser nicht ermittelt werden 
kann, Ist nach, deutscher Praxis das Recht des Erfüllungsorfes 
mafgebend. Bei der Ermittlung des hypothetischen Parteiwillens 
ist hauptsächlich unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
auf den objektiven Schwerpunkt des Vertragsverhältnisses ab-
zustellen. Weist dieser auf eine bestimmte Rechtsordnung hin, 
so kann das für die Wahl des anzuwendenden Rechtes aus-
schlaggebend sein. Der objektive Schwerpunkt eines Handels-
vertreterverhälfnisses liege in der Regel dort, wo der Handels-
vertreter seine Tätigkeit ausübe. 

Planmäßige Lehrlingsausbildung ist 
notwendig (206) 

(I) Mit dem Abschluf eines Lehrvertrages übernimmt der Lehr -
herr zwei Pflichfkreise: Einmal die Pflicht, den Lehrling in allen 
Wissens- und Tätigkeitsgeibieten auszubilden, die im Berufsbild 
aufgeführt sind, sodann die Pflicht, bei der Erziehung des Lehr -
lings zu einer Persönlichkeit mitzuwirken. 
Ausbildung und Erziehung des Lehrlings dürfen kein zweit -

rangiges Gebiet des Betriebslebens sein, das man so nebenbei 
erledigen kann; sie müssen organisiert werden wie jedes andere 
Gebiet des Betriebes. In der praktischen.Verba.ndsarbeit kann 
immer wieder die Erfahrung gemacht werden - die Ergebnisse 
der Ka:ufmannsgehilfenprüfung bestätigen dies -, daF bei man -
chen Lehrherren und Ausbildern noch Unklarheiten über die Breite 
und Tiefe des Ausbildungsstoffes bestehen und daf sich dadurch 

BEI LAG E N HINWEIS 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma' 
Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg AG Werk München 
bei. Wir bitten um Beachtung. 

Lücken in die Ausbildung einschleichen. Zur Unterrichtung aller 
in der Lehrlingsausbildung tätigen Personen wollen wir heute 
einige Unterlagen angeben, aus denen Einzelheiten über 'dein 
Umfang des Lehrstoffes sowie über Art und Weise seiner zweck -
mäl3igen Vermittlung entnommen werden' können: 
1. Der Umfang des Lehrstoffes ist grundsätzlich in dem vom 

Bundeswirtschaftsminister für den Lehrberuf Kaufmann im 
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GroF- und Auienhandel genehmigten Berufsbild festgelegt, 
das jed e m Lehrvertrag beigeheftet ist. Das Berufsbild um -
schreibt den Lehrstoff kurz zusammengefaFt in allgemein 
gültiger Form. 

2. Ausführlichere Hinweise für die Ausbildungsarbeit gibt der 
Berufsbildungsplan für den genannten Lehrberuf, ebenfalls 
vom Bundeswirtschaftsminister anerkannt. Die einzelnen Aus -
bildungsgebiéte sind aufgelockert in Stichworten dargestellt. 

3. Die vom Bundeswirtschaftsminister genehmigten ,,Prüfungs -
anforderungen für den. Lehrberuf Kaufmann im Groll- und 
AufenhandeI". tri ihnen Ist angegeben, welche Kenntnisse 
und Fertigkeiten in der Kaufmannsgehilfenprüfung verlangt 
werden. Diese drei Unterlagen bezeichnet man als Berufs -
ordnungsmittel" (erhältlich beim Berfelsmann-Verlag KG., 
Bielebeld). 

4. Als sehr geeignet für die Ausbilder ist die Broschüre zu 
empfehlen „Wie bilde ich meine Lehrlinge aus Richtlinien 
für die Lehrlingsausbildung im deutschen Grof- und Aufen -
iandel', erschienen im Verlag Betriebswirtschaftliche, Be -
ratungsstelle für den Grotlhandel in Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf, Kaiserstraf3e 48. Die Broschüre behandelt den 
Ausbildungssfoff unter besonderer Berückschtigung der Ver -
hältnisseim Grof- und Auf)enhandel. 

5. Der Deutsche Verband für'das kaufmännische Bildungswesen 
e. V. hat kürzlich in Heckners Verlag, Wolfenbüttel, einen 
Leitfaden für die Ausbilder, ,,Kaufmännische Berufserziehung 
im Betrieb" herausgegeben. Dieser Ausbilderleitfaden will 
den in der täglichen Erziehungs-. und Ausbildungsarbeit 
stehenden Lehrherren und ihren mil der Ausibildung beauftrag -
ten Mitarbeitern ein praktischer Ratgeber sein. Er möchte 
darüber 'hinaus all denen ein Anreger werden, die sich um die 
stetige Verbesserung der betrieblichen Ausbildung im kauf -
männischen Bereich bemühen. 

6. In diesem Zusammenhang sei auch auf unsere monatlich er -
scheinende Lehrlingsbeilage hingewiesen; sie vermittelt An -
regungen und Material für die Ausbildung der Lehrlinge im 
Betrieb und wendet sich an Lehrlinge und Ausbilder. 

7. Sofern sich jemand für Ausbildung auf breiterer Basis interes -
siert, sei der Bezug der Monatsschrift ,,Der Ausbilder, monat -
liche Unterrichtung für den Berufsausbilder in der Praxis" 
empfohlen, herausgegeben und verlegt von W. Bertelsmann 
Verlag KG 4800 Bielefeld. 

8. Für die fadhliche Ausbildung Ist das laufende Verfolgen der 
in den einzelnen Fachzweigen erscheinenden Fachzeif -
schriften nützlich; bei ihrer Vielzahl ist eine Aufführung an 
dieser Stelle nicht möglich. Auch das Studium allgemeinbil -
dander Literatur ist für den Ausbilder vorteilhaft. 
Wer jungen Menschen, die heute kritischer als früher ein -

gestellt sind, Wissen und Können vermitteln will, mull selbst 
darin gefestigt sein und mut3 sich ständig weiterbilden. 
Zum Schluf1 sei allen Lehrherren und Ausbildern dringend 

empfohlen, unter Zugrundelegung der oben genannten Berufs -
ordnungsmittel und unter Berücksichtigung der besonderen Ver -
hältnisse im einzelnen Betrieb für jeden Lehrling einen eigenen 
Zeitplan aufzustellen, der die ordentliche Ausbildung des Lehr -
lings im Verlauf der Lehrzeit in allen wichtigen Abteilungen des 
Betriebes gewährleistet. Falls Firmen hiezu eine Beratung wün -
schen, stehen die Geschäftsstellen gerne zur Verfügung. 

Unser Verband erwägt gegenwärtig Mallnaihmen, umden Aus -
bildern in vermehrtem Umfang Hilfestellung geben zu können; 
wir werden hierauf in einiger Zeit zurückkommen. Im übrigen 
können sich Lehrherren jederzeit mit Fragen und Anregungen an 
unsere Geschäftsstellen wenden. 

Im Dienste des Bildungswesens (207) 

Im Jahre 1960 wurden 1ei Bund, Ländern, Gemeinden und bei 
den Verbänden 350000 im Bildungswesen beschäftigte Personen 
gezählt. Das ist mehr als 1/5 aller öffentlichen Beamten und An -
gestellten. Davon entfallen 1,40/0 auf den Bund, 8,70/0 auf die 
Länder, und 11,50/o auf die Gemeinden. Von den 240000 Lehr -
personen (Beamte und Angestellte) stehen 97 0 /6 im Dienste der 
Länder. Die Persónalausgaben für das Bildungswesen betrugen 
im Jahre 1959 insgesamt 5 Mrd. DM. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Verkaufsoffene Sonntage für Groß -
handelsbetriebe vor , Weihnachten (208) 

(j) Für diejenigen GrofihandeIsfirmen, die vor Weihnachten 
verkaufsoffene Sonntage einrichten wollen, sei auf § 105b Abs.2 
der Gewerbeordnung hingewiesen. Danach kann die Kreisver -
waltungsbehörde (Landratsamt oder bei kreisfreien Städten die 
Stadtverwaltung) für 6 Sonn- und Festtage, an denen besondere 
Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich 
machen, eine Beschäftigung his zu 8 Stunden, jedoch nicht über 
6. Uhr abends hinaus, zulassen und di e Beschäftigung s stunden 
unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst 
bestimmten Zeit festsetzen. Firmeninhaber müssen demnach, 
wenn sie Personal an diesen verkaufsoffenen Sonntagen be -
schäftigen wollen, einen diesbezüglichen Antrag an die zustän -
dige Kreisverwaltungsbehörde richten. 

Mahnbriefe - Außenstände (209) 

(j) Vielfach entsprechen Umfang und Form der Briefe, die als 
Mahnung zur Begleichung unbezahlter Rechnungen gedacht 
sind, nicht neuzeitlichen Erfordernissen. Kürze und Sachlichkeit 
sind hierbei wirksamer als Schroffheit und Unhöflichkeit. Trägt 
das Schreiben darüber hinaus eine persönliche Note, so wird 
der Schuldner in der Regel eher reagieren. Je persönlicher das 
Anschreiben, umso gröller der Erfolg. , 

Um Ihnen bei der Verringerung Ihrer Auflenstände behilflich 
zu sein, hat der Landesverband des Bayerischen Groll- und 
Auflenhandels e. V. seit langem bei seinen Geschäftsstellen in 
München, Nürnberg und Würzburg Gläubigerschufzabfeilungen 

• Bis zu 800/0 
Schreibeinsparung 

in Auftragswesen und Fakturierung 

durch 

Fehlerverhütung . Beschleunigte Ab -

wicklung der Aufträge . Schnellerer 

Versand . Positionsweise Auftrags -

zergliederung für Verkaufsstatistik 

und Einkaufsdisposition. 

Fakturierung auch bei Teillieferun -

gen. Kontrolle und Abwicklung des 

Auf trag sr u cksta ndes. 

Näheres erfahren Sie unverbindlich 

von unserer Abteilung BAR. 

oM 
Berlin-Tempel hof 
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errichtet. Eine gr013e Anzahl unserer Mitgliedsfirmen bedient sich 
bereits self Jahren mit Erfolg dieser Einrichtung. Die Beitreibung 
Ihrer Aulensfände erfolgt praktisch ohne Kostenrisiko für Sie. 

Ober die näheren Einzelheiten und Bedingungen geben Ihnen 
gerne unsere Geschäftsstellen in München, Nürnberg und Würz -
burg Auskunft. 

Verbandsnachrichten 
(210) 

Tue Gutes, tue das Richtige 
und sorge dafür, daf es bekannt wird 

(la) Mit diesem Leitsatz dürften wohl am besten die Bemühungen 
einer systematischen Offentlichkeifsarbeit gekennzeichnet sein, 
die als eine der wesentlichen zusätzlichen Aufgaben auf dem 
Arbeitsprogramm unseres Landesverbandes stehen. Damit soll 
gleichzeitig auch eine Frage beantwortet werden, die sich unsere 
Mitglieder hie und da stellen mögen, nämlich: Was leistet unser 
Landesverband eigentlich aullerhalb der Betreuung seiner Mit -
glieder? 

Daf wir in unseren Bemühungen um das Vertrauen der Offent -
lichkeif den richtigen Weg eingeschlagen haben, soll der nach -
folgende Bericht über unsere nordbayerischen Arbeitsfagungen 
und das darauf erfolgte Echo in der Tagespresse vor Augen 
führen. 

Der bayerische Großhandel 
tagte in Nordbayern 

Die erfreuliche Resonanz auf die erste Arbeitstagung des 
schwäbischen Grof 3 handels in Augsburg regte unseren Landes -
verband bzw. seinen Ausschut für Werbung und Offentlichkeits -
arbeit dazu an, auch im nord.bayerischen Raum ähnliche Ver- • 
ansfaltungen folgen zu lassen. 
So traf sich der oberfränkische Grofjhandel am 16. 10. 1962 

zu einer gut besuchten Arbeitstagung in Bayreuth, während am 
17. 10. 1962 der oberpfälzische GroI5handel in Amberg tagte 
und ebenfalls eine rege Teilnahme verzeichnen konnte. In seinen 
BegrüfungsworFen brachte der Verbandsvorsitzende, Herr Walter 
Braun, zum Ausdruck, daf der Grof- und Aufenhandel nur 
dann seine Position als zweitgröf 3 ter Umsatzträger in der Wirt -
schaft behaupten könne, wenn möglichst alle Grof ) handelsfirmen 
Bayerns im Landesverband geschlossen vertreten sind. Diejeni -
gen Unternehmer, die heute noch auFerh.alb unserer Reihen 
steten, mögen erkennen, da auch sie aus unserer Arbeit' 
grof)en Nutzen ziehen, ohne selbst ihrer Interessenvertretung 
anzugehören und sie zu unterstützen, wie es eigentlich in ihrem 
eigenen Interesse notwendig wäre. 
Man müsse sich immer vor Augen halten, dat diese Ge -

schlossenheit bei den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer 
in viel stärkerem Maie praktiziert würde. Unser Streben nach 
einer Stärkung unseres Landesverbandes muh daher eine unserer 
vordringlichsten Aufgaben sein. 

Im Mittelpunkt beider Veranstaltungen standen vorwiegend 
Fragen der Unternehmensleitung, denen jeder Grobhändler ge -
genübersteht und mit denen er sich auseinanderzusetzen hat. 
Der auFerordentlich gute Besuch beider Tagungen und die leb -
haften Diskussionen waren Beweis dafür, wie sehr unseren nord -
bayerischen Grof,handelsunternehmen an aktueller Information 
und überfachlichem Gedankenaustausch gelegen ist. Nicht zu -
letzt hat die sorgsame Vorbereitung durch die ortsansässigen 
Mitglieder unseres Ausschusses für Werbung und tJffentlich -
keitsarbeit, Vorstandsmitglied, Herrn Dipl.-Kfm. Franz K a Il -
m ü n z e r in Amberg und AusschuFmitglied Herrn Karl D ö r I e r 
in Bayreuth, die auch jeweils die Leitung der Tagung übernom -
men hatten, wesentlich zu gutem Gelingen beigetragen. 

AnIällich dieser Arbeitstagungen lud der Landesverband mali -
gebeinde Vertreter der örtlichen und regionalen Presse von 
Bayreuth und Amberg zu einer Presse-Besprechung ein. Man 
nahm dabei Gelegenheit, die bisherigen Kontakte im persön -
lichen Gespräch weiter zu vertiefen. Das seitens der Presse 
gezeigte wirklich grobe Interesse an den Belangen und Sorgen 
unserer Wirtschaftsstufe war der beste Beweis für die Notwen- 

digkeit, mehr als bisher für eine stetige Aufklärung der Offent -
lichkeit über den Groi ) handel zu sorgen. Der Niederschlag in 
den verschiedenen Tageszeitungen spricht allein schon für die 
Resonanz, welche diese Besprechungen bei den Vertretern der 
Presse gezeigt hat. 
Aus Platzmangel können wir in diesem Rahmen allerdings nur 

einige Artikel auszugsweise wiedergeben. So schrieben u. a.: 

FRÄNKISCHE PRESSE 
17. 10. 1962 

Der Grofhandel entwickelt sich zum Bankier 
Oberfränkische Arbeitstagung in Bayreuth -

1961 Umsatz von 20 Milliarden DM in Bayern 

Der bayerische Großhandel zähle zwar nur rund 180000 Be -
schäftigte, habe aber allein im Vorjahr einen Umsatz von 
20 Milliarden DM erreicht. Er stehe damit - wie auch im 
übrigen Bundesgebiet - an zweiter Stelle hinter der Industrie, 
jedoch weit vor dem. Einzelhandel, dem Handwerk und der 
Landwirtschaft. Dies teilte der Hauptgeschäftsführer des Lan -
desverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels, 
R. Pf r a n g aus München, gestern auf einer Arbeitstagung des 
oberfränkischen Großhandels im Bayreuther Kolpinghaus mit. 
Rund 60 Großhändler nahmen, von Karl D ö fier, Bayreuth, 
begrüßt, an der ganztägigen Zusammenkunft teil. 
Auf einer Pressekonferenz, die sich der nichtöffentlichen 

Tagung anschloß, betonten mehrere Sprecher, daß die Handels -
spannen des Großhandels zu Unrecht immer wieder Angriffen 
ausgesetzt seien. 

Neben dcii Risiken, die diese Geschäfte an sich brächten, 
stünden die Kosten für Lagerhaltung, Löhne und Gehälter. 
Daneben habe sich der Großhandel immer mehr zum Bankier 
sowohl des abnehmenden Einzelhandels als auch der erzeugen -
den Industrie entwickelt; denn während die Produzenten auf 
Barzahlung durch den Großhändler bestünden, müsse dieser 
seinen Abnehmern langfristige Zahlungsziele einräumen. 
Zuvor hatten im Rahmen der Arbeitstagung R. Pfrang über 

,,den selbständigen Großhändler und wirtschaftliche Zusam -
inenschlüsse des Großhandels und seiner Abnehmer", der Ge -
schäftsführer des Landesverbandes, MdL A. Jaumann, über 
,,Personalfragen des Großhandels" gesprochen. Der Betriebs -
berater des Bayerischen Großhandels-Beratungsdienstes, Dipl.-
Kaufmann W. Sattel, brachte anschließend Anregungen zur 
Erhaltung der Rentabilität und Steigerung der Leistung im 
Großhandel trotz steigender Kosten. 

BAYREUTHER TAGBLATT 
17. 10. 1962 

Nachwuchssorgen auch im Grolhandel 
Höhere Löhne nie/lt durch Rationalisierung wettzumachen 

Bayreuth (Eig. Bericht) - Der Landesverband des Baye -
rischen Großhandels hielt gestern für seine oberfränkischen 
Mitglieder eine Arbeitstagung in Bayreuth. Verbandssyndikus 
Rechtsanwalt Anton Jaumann, .MdL, und Hauptgeschäftsführer 
Pf rang nahmen zu aktuellen Anliegen des Großhandels Stellung. 

Sozialpolitische Fragen standen im Vordergrund der Aus -
führungen von MdL Jaumann. 

Die bevorstehenden Tarifverhandlungen sollten im Zei -
chen allgemeiner Versachlichung geführt werden. In diesem 
Zusammenhang wies der Verbandssyndikus auf die Empfind -
lichkeit des Großhandels in Tariffragen hin, da hier Löhne und 
Gehälter 50 v.H. aller Unkosten beanspruchten. Diese Tatsache 
sei auch durch Rationalisierungsmaßnahmen nicht wettzu -
machen. 
Pfrang skizzierte die Position des Großhandels im deutschen 

und europäischen Wirtschaftsraum. Er ging auch auf die Nach -
wuchssorgen der Wirtschaftssparte ein, die besonders evident 
sind, da dem Arbeitskräftemangel nicht durch den Einsatz von 
Fremdarbeitern begegnet werden kann. 

Senator Friedrich Maser, der Vertreter des Großhandels im 
Bayerischen Senat, umriß die Notwendigkeit des echten Groß -
handels. Seine wirtschaftliche Bedeutung gehe schon aus dem 
jährlichen Umsatzvolumen von über 20 Milliarden DM allein 
in Bayern hervor. 
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MUNCHNER 
18. 10. 1962 

MERKUR 

GrofhandeI unerIäIlkh 

Bayreuth (lb) - Der bayerische Großhandel hat 1961 einen 
Umsatz von 20 Mrd. DM erzielt. Das erklärte der Hauptge -
schäftsführer des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und 
Außenhandels, R. Pfrang, bei einer Arbeitstagung oberfränki -
scher Großhändler. Senator Friedrich Maser wandte sich ge -
gen die Kritik an der 1-löhe der Großhandelsspanne. Sie sei 
angesichts der großen Risiken dieser Verteilerstufe unerläßlich. 

AMBERGER ZEITUNG 
19. 10. 1962 

Grollhandel Millier zwischen Erzeuger und Verbraucher 

Er erfüllt damit eine wichtige Funktion in der Wirtschaft - 

Arbeitstagung des Großhandels in Amberg 

Einen interessanten Einblick in die Arbeit des Groß- und 
Außenhandels, der als Mittler zwischen Erzeuger und Ver -
braucher auftritt und damit die notwendige Verbindung zwi -
schen allen Bereichen unserer gesamten Wirtschaft herstellt, 
erhielt man am Mittwoch bei der Arbeitstagung des ober -
pfälzischen Großhandels im Civil-Casino. Vorstandsmitglied 
Dipl.-Kfm. Franz K a 11m linz er, Amberg, ist es zu verdanken, 
daß diese Tagung, an der Mitglieder aus Weiden, Schwandorf, 
Regensburg und allen größeren Orten der Oberpfalz teilnah -
men, in Amberg stattfand. Er konnte dazu auch den Vorsitzen -
den des Landesverbandes, Walter Braun, Nürnberg, Haupf -
geschäftsführer R. Pf r a n g, München, den Geschäftsführer 
des Landesverbandes, MdL Rechtsanwalt Ja um a n n und Dipl.-
Kfm. W. Sattel, Betriebsberater des Bayerischen Großhan -
delsberatungsdienstes, München, begrüßen, (lie mit aufschluß -
reichen Referaten aufwarteten. 

In diesen Referaten - Dipl-Kfm. Kalimünzer hatte zuvor 
auf die schwierige wirtschaftliche Lage der Oberpfalz hinge -
wiesen und die Wichtigkeit des Zusammenschlusses der Groß -
und Außenhändler unterstrichen - wurden all die Sorgen und 
Probleme angeschnitten, die den Großhandel belasten und die 
an ihn besondere Anforderungen stellen. In den Vordergrund 
trat dabei immer wieder - meist nur andeutungsweise die 
Verständnislosigkeit und das Mißtrauen, das heute dein Groß -
handel entgegengebracht wird, weil seine Funktion verkannt 
wird. 
Es waren eine Menge Fragen und Probleme, die auf der 

Arbeitstagung besprochen und behandelt wurden. Wertvolle 
Erfahrungen wurden dabei ausgetauscht und nachahmenswerte 
Ratschläge gegeben. Der Verband ist sogar dazu übergegangen, 
einen eigenen Architekten einzustellen, damit bei Neu- und Um -
bauten alle Gesichtspunkte der Rationalisierung berücksichtigt 
werden. Freilich wurde auch der durchaus verständliche Wunsch 
laut, das Mißtrauen in der Bevölkerung gegenüber dem Groß -
handel abzubauen und die Verständnislosigkeit durch Of fent -
lichkeitsarbeit zu beseitigen. Man hofft, daß diese Arbeitstagung 
in Amberg ein Anfang dazu war. 

AMBERGER VOLKSBLATT 
19. 10. 1962 

Ausschaltung des GroIhandeIs würde nicht Verbraucher dienen 
Die Groß- und Außenhändler des Bezirkes Oberpfalz tagten in 
Amberg 

Mit größerer Intensivität als bisher ist der Landesverband 
n diesen Bezirks-Arbeitstagungen interessiert, zunächst um 

seine Mitglieder näher mit den Aufgaben vertraut zu machen, 
die er als Verband für sie vertritt, angefangen von der Tarif -
partnerschaft mit den Gewerkschaften, bis zur Betreuung auf 
arbeitsrechtlichein und betriebswirtschaftlichem Gebiet. Aber 
auch um den persönlichen Kontakt mit den einzelnen Mitglie -
dern zu pflegen und Verbindung auch mit den Großhändlern 
aufzunehmen, die dem Verband noch nicht angehören, ihre 
Sorgen und Nöte un Gespräch zu behandeln. 
Noch stärker als jeder Unternehmer eines anderen Gewerbe -

zweiges ist der Großhändler ein Einzelunternehmer, der von 

früh bis spät in seiner Arbeit steckt und damit leicht ver -
säumen kann sich zu wehren, wenn er in der Offentlichkeit als 
Gesamtheit angegriffen wird. Auch deshalb, um manches rich -
tig zu stellen, zu informieren und nicht zuletzt dem Verbrau -
cher den echten - und nur echte Großhändler sind Mitglieder 
des Verbandes - Großhändler, seine Aufgabe und warum er 
im Wirtschaftsgefüge sein muß, nahezubringen, trifft man sich 
zu den Arbeitstagungen und will man mit der Offentlichkeit in 
Verbindung treten. 

Walter Braun führte als schlagenden Beweis an, wenn der 
Großhandel auszuschalten wäre, so hätte man das nach dem 
Kriege bei der gewerblichen Freiheit mit Sicherheit tun können; 
das Gegenteil war aber der Fall, der Großhandel sei nicht 
kleiner, sondern immer stärker geworden. 

Weitere Arbeitsiagurigen dieser Art sind für 1963 in Würzburg, 
Bamberg und im Raum Niederbayern vorgesehen. Wir werden 
unsere Mitglieder zu gegebener Zeit auf diese Veranstaltungen 
aufmerksam machen. 

(211) 

Tagung des Sozialpolitischen Ausschusses 
unseres Gesamtverbandes in Heidelberg 

(j) Der Sozialpolitische AusschuF des Gesamtverbandes des 
Deutschen GroF- und Aufenhandels hielt am 19. 10. ds. Js. in 
Heidelberg unter dem Vorsitz von Dr. Imhoff -Hamburg ' eine 
Arbeitstagung ab. Der Bayerische Groi3- und Auf3enhandel war 
durch den Vorsitzenden seines Arbeitgeber -und Tarifausschüsses, 
Herrn Dr. Berz - Augsburg, und Geschäftsführer RA A. Jaumann 
vertreten. Eine ausführliche Diskussion galt der Tarifpolitik. 
Ubereinstimmend wurde darauf hingewiesen, dalI auf eine Ko -
ordinierung der Tarifpolitik sowohl innerhalb des Grof)- und 
Auf)enhandels der verschiedenen Tarifbereiche wie auch mit 
anderen Wirtschaftssparten grofer Wert zu legen ist. Soweit 
voraussehbar - zumindest bis Ende 1963 - wird im Grof)handel 
eine Arbeitszeitverkürzung mit weniger als 45 Wochenstunden 
für undurchführbar gehalten. Der Besprechung galt vor allem 
auch die zukünftige Sozialgesetzgebung. Die Gesetzentwürfe 
über die Errichtung eines unabhängigen Sachverständigen -
gremiums zur Versachlichung der Tarifpolitik, ferner die im 
‚Sozialpaket" enthaltenen Gesefzesvorschläge zur Lohnfort -
zahlung an Arbeiter im Krankheitsfalle, zur Krankenversiche -
rungsreform und zum Kindergeld einschlief3lich des Entwurfes 
eines Bundesurlaubsgesetzes wurden eingehend erörtert. Der 
Aussctmuf5 forderte in diesem Zusammenhang erneut eine mög -
lichst schnelle Verabchiedung des Gesetzes zur Bildung eines 
Sachverständigenrats. Er vertrat auf)erdem die Auffassung, del1 
die Regelung der Lohnfortzahlung an Arbeiter nach der soge -
nannten versicherungsrechtlichen Lösung durchzuführen sei und 
eine Selbstbeteiligung der Versicherten sowie eine wirksame 
ärztliche Kontrolle im Rahmen der Neuregelung zur Kranken -
versicherung eingeführt werden müsse. Der Sozialpolitische Aus -
schuf) des Gesamtverbandes war sich darin einig, daf) eine 
Reform der Sozialgesetzgebung dringend notwendig ist, damit 
der ständig steigenden Ausgabenfluf auf diesem Sektor Einhalt 
geboten wird. 

Ausschuß für Betriebswirtschaft und 
Nachwuchsförderung 

(le) Neben verschiedenen aktuellen Themen betriebswirtschaft -
licher Art standen auch in der letzten Sitzung des genannten 
Ausschusses unseres Landesverbandes wieder Berufsbildungs -
fragen auf der Tagesordnung. So wurde mit der. Programmpla -
nung unserer nächsten Seminare für Grof3handelskaufleute An -
fang 1963 begontnen und über die weiteren Arbeiten an einer 
in Vorbereitung befindlichen Tonbildschau beraten. 

Mut ehrlicher Sorge betrachteten die Mitglieder dieses Aus -
schusses, die zum Teil selbst in den Prüfungsausschüssen ehren -
amtlich tätig sind, die unbefriedigenden Ergebnisse der letzten 
Kaufmannsgehilfenprüfungen. In einer gründlichen Aussprache 
wurden zahlreiche Vorschläge unterbreitet, die darauf zielen, 
durch eine Stützung der betrieblichen Ausbildung zur Verbesse -
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rung der Prüfungsleistungen beizutragen. Die Planung der unter -
breiteten Vorschläge soll im Einzelnen in der nächsten Sitzung 
festgelegt und im Frühjahr 1963 verwirklicht werden. 

Großhandels-Geschäftsführer in Berlin (213) 

(pcth) Der Gesamtverband des Deutschen Grof)- und Aul1en -
handels hat am 29. und 30. Oktober 1962 eine Geschäftsführer -
tagung in Berlin durchgeführt. Für unseren Landesverband nahm 
Hauptgeschäftsführer Pfrang feil. Im Mittelpunkt der Aussprachen 
standen Fragen der Konjunkliurpolifik, des Mittelstandes, der 
Finanz- und Steuerpolitik, die Auswirkungen der EWG-Markt -
ordnung in argrar- und handelspolitischer Hinsicht sowie die 
Vorbereitung einer Stellungnahme zum Kartellbericht der Bun -
desregierung und den EWG-Kartellfragen. Im Anschlu'I an diese 
GeschMfsführerkonferenz fand ein Empfang bei Bundesminister 
Lemmer und eine Fahrt entlang der Sektorengrenze statt. Auch 
diese Tagung stand im Zeichen der engen Verbundenheit des 
westdeutschen Grof3handels mit seinen Kollegen in West-Berlin. 

Verkehr 

Der unsichere Einschreibebrief (214) 

(j) Entgegen einer weitverbreiteten Meinung gibt der Ein -
schreibebrief lediglich die Möglichkeit, später im Bedarfsfalle 
die Absendung des Briefes nachzuweisen, doch kann mit dem 
Einlieferungsschein kein Beweis für den - insbesondere recht -
zeitigen - Zugang des Schreibens erbracht werden. Aufgrund 
der strengen postalischen Bestimmungen laufen sämtliche Sen -
dungen, wenn der Empfänger nicht selbst angetroffen wird, 
nach zweimaligem Zustellungsversuch (Hinterlegung des Be -
nachrichfigungsscheines beim Empfänger mit der Aufforderung, 
die Sendung beim zuständigen Postamt abzuholen) an den Ab -
sender zurück. Dieses Verfahren bedeutet z. B. bei Kündigungs -
schreiben fast regelmäf)ig die Versäumung der entsprechenden 
Frist, d'a, nach heute noch herrschender Auffassung, die Benach -
richtigung durch den Posibeamfen, daf) eine Briefsendung beim 
Postamt zur Abholung bereit liege, nicht als Zugang anzusehen 
ist. Als etwas zuverlässiger hat sich die Verwendung eines ge -
wöhnlichen Briefes erwiesen, doch möchten wir Sie heute auf 
eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 14. 7. 1960 
- 2 AZR 173/59 - hinweisen, welche folgende Leitsätze ent -
hält: 
„1. Im Postzustellungsdienst gehen auf alle Fälle bei gewöhn -

lichen Sendungen immer wieder Sendungen verloren und 
kommen sonst abhanden. 

2. Das steht nach aller Erfahrung aber auch nach den eigenen 
Angaben der Bundespost fest. 

3. Statistisch nachweisbar tritt sogar bei Einschreibebriefen ein 
gewisser Prozentsatz von Verlusten ein. 

4. In solcher Lage sind aber die Grundsätze vom Beweis des 
ersten Anscheins nicht anwendbar. 

5. Dem beweispflichtigen Arbeitgeber obliegt vielmehr in sol -
chen Fällen der volle Beweis des Zugangs. 

Al's das sicherste Mittel, später einen Nachweis für den Zu -
gang des Briefes an den Empfänger erbringen zu können, hat 
sich - so rückschrittlich es auch klingen mag - stets die Ver -
wendung eines Boten erwiesen, der später als Zeuge für den 
ganzen Vorgang zur Verfügung steht. 

Kreditwesen 

Refinanzierungsprogramm 1962 (215) 

(p) Ober dieses haben wir in dem - leider versehentlich mit 
,.Bayerisches Zinsvorschuf5programm 1962e überschriebenen - 

Artikel 70 in Heft 4/1962 unsere Verbandszeitschrift berichtet. 
Die Nachfrage war so auf)erordentlich, dal) die Mittel, die dafür 
zur Verfügung standen, bereits Anfang Juni erschöpft waren und 
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seitdem weitere Anträge nicht mehr entgegengenommen werden 
konnten. 
Nunmehr ist es nicht zuletzt tlank den wiederholten und nach -

drücklichen Bemühungen unseres Landes v e r b a n d e s gelun -
gen, da 1 f3 zur Fortführung dieses mittelständischen Kreditpro -
gramms weitere Mittel bereitgestellt wurden. Die Bay e r i s c h e 
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung München, 
Königinstref)e 15, nimmt daher ab sofort wieder Anträge des 
mittelständischen Handels (wie auch Handwerks) entgegen. 

Anträge sind unter Verwendung der bei den Banken (sowie 
auch den Geschäftsstellen des Landesverbandes) erhältlichen 
Formblätter über die Hausbank einzureichen. 

Es mluf) sich um Darlehen für Investitionen zur Lefi 
sfungssteigerung und Rationalisierung (oder aber 
zur Erleichterung von rnitfelstandspol'itisch erwünschten Ge -
schäftsgründungen und -übernahmen) handeln. Auch die Bildung 
eines angemessenen eigenen Lagerbestandes kann als Investition 
anerkannt werden. Die Vorhaben, für die die Darlehen bestimmt 
sind, müssen erst nach dem 1. Oktober 1961 begonnen worden 
sein. Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muf) sichergestellt 
sein. Das Darlehen soll nicht mehr als 100000,— DM befragen 
und ist zu einem Auszahlungskurs von 100°/a auszurechen. 

Der Zinssatz beträgt einschlieFlich aller Provisionen und 
sonstigen Nebenleistungen jährlich 5°/o. Zur Abgeltung- aller 
Nebenkosten dürfen die Landesanstalt und die Hausbank eine 
einmalige Bearbeitungsgebühr von je 1 Promille des Darlehens -
betrages berechnen. 

Die Laufzeit des Darlehens beträgt bis zu 10 Jahren (bel 
der Finanzierung eines eisernen Lagerbestandes höchstens 
8 Jahre). Die Tilgung hat in gleichen halbjährlichen Raten zu 
erfolgen, eine frühere Rückzahlung ist möglich. 

Die Kredite sind nach bankmät)igen Grundsätzen zu si c h e r n, 
doch kann bei Fehlen einer ausreichenden bankmäf)igen Siche -
rung Bürgschaftsantrag an unsere Kreditgaranti e g e m ein -
schaft gestellt werden. 

Die Anträge sind in 3 -tacher Fertigung bei der Hausbank ein -
zureichen. Dem Antrag ist die letzte Jahresbilanz mit Gewinn -
und Verlustrechnù'ng beizufügen. 
Wird gleichzeitig die Bürgschaft unserer Kreditgarantie -

gemeinschaft beantragt, so ist für das Darlehen und die Bürg -
schaft einheitlich das Antragsformblatt. unserer Kreditgarantie -
gemeinschaft für den Handel in Bayern, München 2, Rosenstr. 11 
in fünffacher Ausfertigung zu verwenden. 
Da auch die neuerdings bereitgestellten Zusatzmittel für due 

vielen Kreditwünsche nicht ausreichen werden, werden von 
vornherein solche Anträge abgelehnt, bei denen das Vorhaben 
der für mittelständische Betriebe üblichen Rahmen übersteigt 
oder bei denen dem Antragsteller aufgrund einer überdurch -
schnittlich guten Vermögens- und Ertragslage die Finanzierung 
des Vorhabens aus eigenen Mitteln oder aus anderen Fremd -
mitteln möglich erscheint. Gegebenenf a lls ist also vor allem 
in a c h z u w eisen, daf) diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. 
Auferdem können nur solche Anträge mit Erfolg eingereicht 

werden, bei dienen gewährleistet Ist, daf 1 das Vorhaben inner -
halb kurzer Zeit durchgeführt werden wird und der Abruf der 
Mittel innerhalb von sechs Monaten erfolgen kann. Anträge für 
später durchzuführende Vorhaben können im Refinanzierungs -
programm 1963 gestellt werden, das aller Voraussicht nach be -
reits Anfang nächsten Jahres anlaufen wird. 

Denjenigen Mitgliedern, die aber noch im Refinanzierungs -
programm 1962 beteiligt zu werden wünschen und die die ge -
nannten Voraussetzungen erfüllen, empfehlen wir dringendst 
sofortige Einreichung des Antrags über die Hausbank. 

Versicherungsfragen 

Betriebliche Altersversorgung - 
Treueprämie (216) 

Betriebstreue ist immer eine gute Grundlage für die gesunde 
Entwicklung eines jeden Unternehmens. Leider ist sie heute 
selten geworden und der ständige Arbeitsplatzwechsel hat durch 
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die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt ein besorgnis -
erregendes Ausmat3 angenommen. Die bisher üblichen allge -
meinen betrieblichen Altersversorgungen auf Kapital- oder Ren -
tenbasis haben dieser Fluktuation wohl Einhalt geboten, jedoch 
wurde der Wert einer solchen Versorgung meist nur von den 
älteren Arbeitnehmern erkannt. Die jüngeren bzw. weiblichen 
Arbeitnehmer waren dagegen an kurzfristige Zusagen, interessiert. 

Dieser Situation entsprechend hat unser Vertragspartner in der 
Sterbegeld-Versicherung sowie Altersversorgung, die Gerling -
Konzern Lebensversicherungs-A.G., Köln, eine besonders atf'rak -
five Versicherungsform entwickelt, die sowohl eine Alters -

und Hinterbliebenen-Versorgung wie auch eine vor -

zeitige Belohnung treuer Dienste in der Firma unter 
Ausnutzung der vom Gesetzgeber gebotenen steuerlichen Vor -
teile darstellt. Die Verbindung von Versorgung und Treuegeld 
wird insbesondere von den jüngeren und weiblichen Arbeit -
nehmern begrü13t, die erfahrungsgemt3 - wie bereits gesagt - 

einer reinen Alters- und Hinterbliebenen-Versorgung noch nicht 
so viel Bedeutung beimessen. 
So kann z. B. für einen heute 30 -jährigen Betriebsangehörigen 

vereinbart werden, dat3 bis zum 60. Lebensjahr alle zehn Jahre 
Treuegelder von je DM 1000,-, insgesamt also DM 3000, -
gezahlt werden. Mit dem 65. Lebensjahr wird dann nochmals ein 
Altersgeld von DM 4000,- füllig. Das Altersgeld übersteigt 
stets die Summe aller vorher gezahlten Treuegelder um ein 
Treuegeld. 

Stirbt der Versorgte vor Vollendung des 65. Lebensjahres, so 
wird das Altersgeld von DM 4000,- sofort zur Auszahlung ge -
bracht. 

Die Kosten für diese kombinierte Alters-Hinterbliebenen- und 
Treuegeld-Versicherung betragen j ä hrlich DM 189,45. 

Die genanirüten Zahlen sollen nur ein Beispiel darstellen und 
der Firma ist es selbstverständlich vorbehalten, die Höhe der 
Treuegelder selbst zu bestimmen. Auch die Zahlung der Treue -
gelder kann in kürzeren Abständen, z. B. alle sieben Jahre, ver -
ei'nbart werden. 

Die Pr ä mienaufwendungen sind für den Betrieb abzugsfähige 
Betriebsausgaben gemàf3 § 4 Abs. 4 ESIG. Der Arbeitnehmer 
mut) den j ä hrlich DM 312,- übersteigenden Betrag als Ein -
kommen versteuern, hat jedoch die Möglichkeit, diesen dann 
wiederum als Sonderausgabe im Rahmen des § 10 EStG geltend 
zu machen, so dat3 in der Regel keine erhöhte Steuerlast eintritt. 
Treuegelder und Versorgungssumme sind einkommensteuerfrei, 
sofern der Betriebsangehörige bzw. die Hinterbliebenen aus deim 
Vertrag bezugsberechtigt sind. Die Firma behält aber als Ver -
sicherungsnehmerin während der Versicherungsdauer das allei -
nige Verfügungsrecht und kann auch den Vorbehalt machen, dat3 
die Versicherungsleistungen beim Eintreten bestimmter Um -
stände, z. B. bei Kündigung bzw. vorzeitigem Ausscheiden, nicht 
dem Beetriebsangeihörigen bzw. seinen Hinterbliebenen zugute 
kommen. 

Sofern Sie weitere Auskünfte über diese zeitgemät)e Versiche -
rungsform wünschen, bitten wir Sie, sich vertrauensvoll an die 
Geschäftsstellen unseres Landesverbandes zu wenden. 

Programm des (217) 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

28. 11 7.10- 8.00 Dos Musikjournal 
28. 11. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
28. 11. 21.30-22.00 Der unbekannte Nachbar - Frankreich holt auf 
29. 11. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
29. 11. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkunqor 

für Verbraucher und Steuerzahler 
30. 11. 7.10- 8.00 Das Musikjournal 
30. 11. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
1. 12. 7.10- 7.45 Das Musikjournal 
1. 12. 19.40-19.45 Bilanz nach BörsenschIut3 

Aktienkurse - kritisch betrachiet 
3. 12. 19.30-19.45 Durci Die Lupe gesehen - Wirtschaft für ied_rmcmn 
4. 12. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 
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4. 12. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
5. 12. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
6. 12. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen 

Randbemerkungen eines Kritikers zur Wirtschaftslage 

7. 12. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
8. 12. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschlut3 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
10. 12. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für jedermann 

11. 12. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
12. 12. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
13. 12. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen 

Randbemerkungen eines Kritikers zur Wirtschaftslage 
14. 12. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Wache 

15. 12. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschlut3 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
17. 12. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für iedrmann 
18. 12. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 

18. 12 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
19. 12 18.15-18.30 Wirtsci,aft im Querschnitt 

20. 12. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen 

Randbemerkungen eines Kritikers zur Wirtschaftslage 
21. 12. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
22. 12. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
27. 12. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen 

Rondbernerkungen eines Kritikers zur Wirtschaftslage 
28. 12. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
29. 12. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschlut) 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Das Musikoiurnal: Montag mit Freitag 7.10- 8.00 Uhr 

7.10- 7.45 Uhr Samstag 
Wirtschaftsnachrichten und Börsendienst 

Montag 14.30- 14.35 Uhr 
Wirtschaftsnachrichten, Börsen- und Marktdienst: 

Diensta3 mit Freitag 14.30-14.45 Uhr 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirma Paul Hertel, Ledergrot)hand -
lung in München, Herrn Paul Hertel zur ehrenvollen Verleihung 
des Bundesverdienstkreuzes am Bande. 

dem Mitglied unseres Vorstands und Vizepräsidenten der in -
dustrie- und Handelskammer München - Oberbayern, Herrn 
Johann Kunkel , München, zur hohen Auszeichnung der Ver -
leihung des Bayerischen Verdienstordens. 

Herrn Rudolf Schmidt, Inhaber unserer Mitgliedsfirma Rudolf 
Schmidt, Elektro- und Radiogro't)handlung in Kaufbeuren, zur 
Wiederwahl als Vorsitzender des Fachzweiges Elektro und Rund -
funk im Landesverband. 

Eugen Fetzer - 75 Jahre 

Am 22. 10. konnte Herr Eugen Fetzer, Inhaber unserer Mit -
gliedsfirma Eugen Fetzer, Samenzucht und Samengrot)handlung 
in Kitzingen am Main, sein 75. Lebensjahr vollenden. Here Fetzer 
übernahm bereits im Jahre 1902 das von seinem Grot)vater in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts errichtete Unternehmen und 
konnte dieses auf Grund seiner guten Fachausbildung und einer 
vorzüglichen kaufmännischen Veranlagung mit Tatkraft und Ge -
schick erfolgreich weiterentwickeln. Im Jahre 1919 gründete er 
n Sc'hwinfurt und 1949 in Würzburg Filialen seines Unterneh -
mens, das sich in weiten Kreisen des grö't)ten Ansehens erfreut 
und dessen wirtschaftliche Verbindungen sich auf das Gebiet 
der gesamten Bundesrepublik, auf das europäische Ausland und 
auch nach lJbersee erstrecken. 

Herr Eugen Fetzer hat jeweils auch uneigennützig und mit 
Idealism-us eine Reihe von Ehrenämtern bekleidet. Wir fühlen 
uns deshalb verpflichtet, mit unseren aufrichtigen Glückwün -
schen den Dank für seine stete Einsatzbereitschaft im Interesse 
der bayerischen Wirtschaft zu verbinden. 
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Pankraz Zech, Bamberg — 70 Jahre Firma Böschel & Schweizer in Fürth/Bay. 100 Jahre 

Unsere Mitgliedsfirma Böschel & Schweizer, Lebensmittel -
Der Inhaber unserer Mitgliedsfirma Pankraz Zech, Bamberg, Grof3handlung in Fürth kann in diesem Jahre auf ihr 100 -jähriges 

konnte am 4. Oktober dieses Jahres bei bester körperlicher und Bestehen zurückblicken. 
geistiger Frische seinen 70. Geburtstag feiern. Herr Zech konnte Das von Johann Jakob Böschel 1862 zunächst als Detailgeschäft 
nach Oberwindung der durch den Krieg bedingten Schäden sein gegründete Unternehmen in der Königstrate 71 entwickelte sich 
Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich weiter entwickeln infolge der einsetzenden Industrialisierung rasch zu einem schon 
und zu einem der angesehendsten Grol 3 handelsunternehmungen in der damaligen Zeit bedeutenden GroF 3 handelsbetrieb mit 
in Bamberg entfalten. Eine besondere Krönung seiner Arbeit fand Nahrungsmitteln aller Art. Am 4. 8. 1893 erhielt der Sohn des 
Herr Zech vor einigen Jahren durch die Errichtung eines völlig Firmeninhabers, Conrad Böschel, Prokura. Noch vor Ausbruch 
neuen, nach modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten GroF - des 1. Weltkrieges wurde der Detailhandel zugunsten der Aus -
handelshauses. weitung des Grol3handels ganz aufgegeben. Nach IJberwïndung 

Wir wünschen Herrn Zech an1ä1 1 1ich der Vollendung seines 
70. Lebensjaihres noch recht viele Jahre bester Gesundheit und 
Erhaltung seiner Schaffenskraft. 

der schwierigen Inflationsjahre trat Ende 1923 Leonhard Schwei-
zer als Teilhaber in die neue Firma Böschel & Schweizer o.H.G. 
ein, der vorher ein Kurzwarengeschäft en gros betrieben hatte. 
Diese Fusion hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Dank der 
Initiative und Tatkraft Schweizers nahm das Unternehmen eine Luifpold Lottes, Nürnberg — 65 Jahre 
ständige Aufwärtsentwicklung, so dat3 von den zu klein ge -

Am 22. Oktober 1962 feierte unser Mitglied, Herr Luitpold 
Lottes, Inhaber der gleichnamigen Elektro-, Radio- und Motoren-
GroFhandlung in Nürnberg seinen 65. Geburtstag. 
Wir gratulieren dem noch heute rastlos tätigen Jubilar auch 

an dieser Stelle herzlich und wünschen ihm weiter Gesundheit 
und geschäftlichen Erfolg. 

wordenen Räumen in der Königstrafe in gröf)ere Geschäftsräume 
in der Gebhardstra.t)e übergesiedelt werden muf3fe. Ab 1. Januar 
1933 schied Conrad Böschel ajs der Firma aus. Sie wurde nun 
als Einzelfirma von Leonhard Schweizer fortgeführt. 
Am 1. Februar 1934 trat Willy Dressier, der Schwiegersohn 

des Firmeninhabers, in das Geschäft ein. Nach fünf Jahren stän -
diger Aufwärtsentwicklung kamen Rückschläge durch den 2. Welt -
krieg. Besonders schwer waren diese, als nach der Kapitulation 

August Schaefer, Augsburg, 65 Jahre am 8. Mai 1945 das umfangreiche Lager total ausgeplündert 

Am 28. November 1962 kann Herr August Schaefer, Teilhaber 
unserer weit über Schwaben hinaus bekannten Mitgliedsfirma 
Brüder Schäfer, Garn- und KurzwarengroF1handlung in Augsburg, 
sein 65. Lebensjahr vollenden. Der Jubilar ist eine im deutschen 
Grol 3 !handel sehr angesehene Persönlichkeit. Im März vergan-
genen Jahres konnte er bereits auf eine 40jährige Tätigkeit in der 
genannten Firma bzw. deren Rechtsvorgängerin zurückblicken. 
Seit 1. Januar 1933, also schon bald 30 Jahre, ist er Teilhaber 
dieser Firma. Seine umsichtige und unermüdliche Tätigkeit und 
seine harmonische Zusammenarbeit mit seinem Bruder, Herrn 
Alois Sc'haefer, hat mit dazu beigetragen, dat3 die Firma Brüder 
Schaefer allen Schwierigkeiten der Vergangenheit zum Trotz 
einen auFerordentlich günstigen Aufschwung genommen und 
sich zur heutigen GröFe und Bedeutung entwickelt hat. Im 
Wiederaufbau unserer Wirtschaft nach dem Kriege stellte er in 
der Erkenntnis, daf3 nur durch Zusammenarbeit aller Beteiligten 
eine raschere Wiedergesundung erreicht werden kann, seine 
Kräfte auch wirtschaftlichen Organisationen zur Verfügung, unter 
anderem dem Fachverband des GroF 3 handels in Fabrikafions -
garnen, an dessen Spitze er bis zur Auflösung des Verbandes im 
Jahre 1961 stand. Unserem Landesverband und seinem Fachzweig 
Textil war und ist der Jubilar seit Verbandsgründung engstens 
verbunden. 

wurde. In diese Zeit fiel auch der tragische Tod von Leonhard 
Schweizer, so dat) die gesamte Last von seiner Tochter, Frau 
Luise Dre1Ier, deren Mann Willy in Gefangenschaft war, getra -
gen werden mui13te. Erst nach dessen Rückkehr im Jahre 1947 
konnte wieder an einen 5ie1bewu13ten Neuanfang gedacht wer -
den, der nach der Währungsumstellung erfolgreiche Gestalt an -
nahm. Die sich anbahnenden Strukturwandlungen wurden von 
den Inhabern der Firma rechtzeitig erkannt und daraus die not -
wendgen Folgen gezogen. Im Jahre 1954 trat das Unternehmen 
der freiwilligen Handelskette VIVO bei. Dieser Entschlul3 führte 
zu einer weiteren Blüte der Firma, die eine Vergröt3erung der 
Geschäftsräume notwendig machte. Anlät)lich des Firmen -
jubiläums konnte nun gleichzeitig das neue Lagerhaus in Fürth -
Burgfarrnbach eingeweiht werden. 
Neben unserer herzlichen Gratulation wünschen wir unserem 

Mitglied Herrn Willy Dressier und seiner Gattin Luise weiterhin 
Gesundheit und geschäftlichen Erfolg. 

Firma Willy Kirsch, München, 25 Jahre 

Am 1. Oktober waren es 25 Jahre, dat) in Breslau unsere Mit -
gliedsfirma Willy Kirsch, Ledergrothandlung, gegründet wurde. 

Herr Kirsch, zuvor schon 29 Jahre im Ledergrot3handei tätig 
und die Branche von Grind auf und umfassend kennt, machte 
sich 1937 in Breslau selbständig. Seinem groF)en Wissen und 

Besondere Hervorhebung verdient seine Sorge um die Jugend. seiner Umsicht gelang es, in wenigen Jahren die junge Firma zu 
Die Ausbildung des kaufmännischen Nachwuchses liegt ihm sehr einem blühenden Unternehmen zu entwickeln. Das Kriegsende 
am Herzen; seit 1936 ist er Vorsitzender der Prüfungskommission bereitete dem ein jähes Ende. 
für die Lehrlinge im Textilgrot3handel bei der Industrie- und Doch ungebrochen war die Tatkraft des Firmeninhabers. 1947 
Handelskammer Augsburg. lJberzeugt von der Wichtigkeit, daf errichtete er seinen Grol 3 handelsbetrieb aufs neue in Eggen -
unsere Jugend sich auch sportlich ertüchtigen mut), fördert felden/Ndb. und es gelang ihm in verhältnismälig kurzer Zeit 
Herr Schaefer ideel und materiell den Jugendsport; seine Sorge abermals erfolgreich sich zu entwickeln, so dat3 1949 ein Zweig -
gilt nicht nur der Förderung von Spitzenkönnern, sondern im betrieb in München eröffnet werden konnte. Im späteren Ver -
besonderen der sogenannten Breitenarbeit, auf die vom Stand - lauf wurde die Firmenleitung nach München verlegt und Eggen -
punkt der Jugendpflege aus grölter Wert gelegt wird. Die Ver - felden als Zweigniederlassung weiter betrieben. Heute erfreut 
einsführung des TSV 1847 Schwaben Augsburg hat in Herrn sich die Firma wieder in der ganzen Lederbranche eines aus -
Schaefer ein sehr geschätztes und beliebtes Präsidialmitglied. gezeichneten Rufel. 
Zwei Söhne des Jubilars arbeiten bereits in verantwortungs-

vollen Stellen in der Firma mit. Wir wünschen Herrn Schaefer, 
dat) er den Seinen und seiner Firma nodi viele Jahre in bester 
Gesundheit und unverminderter Schaffenskraft erhalten bleibe. 

Auch an dieser Stelle wünschen wir ihr und ihrem Inhaber, der 
stets treu zu unserem Landesverband gestanden hat und Mit - 

glled des Fachausschusses unseres Fachzweigs Leder 
ist, viele weitere und glückliche Jahre. 

Mitarbeiter dieser Nummer, 

I = RA Jaumann, la = Dipl. Kfm. Lampe, I Dr. Lauter p = ORR Pfrang, PDH Pressedienst des Handels sr = Dipl. Kfm. Sauter 

Erscheint einmal im Monat. i-lerausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß. und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße ?. 
Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. 
Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift Ist bei Einzelmitgliedern unseres Landesverbandes um Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck: Buchdruckerei J. Bien, 

Manchen 13, ZieblandstraI3e 4, Telefon 221113 
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Aufruf an unsere Mitglieder 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Wir alle wissen um die Vielzahl neuer Aufgaben, die angesichts der rasch fortschreitenden Konjunktur- und Marktentwicklung auf 

uns zukommen. Wir werden diese Aufgaben nur dann meistern können, wenn alle Unternehmer des bayerischen GroF 3 - und Au1en -
handels geschlossen im Landesverband vertreten sind. Da) unsere Sfand.esvertre+ung notwendig Ist, bedarf keiner Erwähnung. 
Welche Leistungen unser Unternehmer- und Arbeitgeberverband für seine Mitglieder bisher erbracht hat und welche existenzwich -
tigen Aufgaben zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit des mittelständischen GrofhandeIs noch vor ihm liegen, wissen alle die -
jenigen Grol 1 händler, die ihm längst angehören. 

Grofhandelsunternehmer, die heule noch auf3erha)b unserer Reihen stehen, mögen erkennen, dat auch Sie aus der Arbeit 
unseres Landesverbandes gro1en Nutzen ziehen, ohne ihrem Verband selbst anzugehören. 

Wir sollten nicht übersehen, was heute die Arbeitnehmer für ihre Gewerkschaften fun. Was ihnen die Wahrung ihrer Belange 
wert ist, sollte umgekehrt auch den Arbeitgebern nicht schwerfallen: nämlich ihre Interessenvertretung ebenfalls zu unterstützen. 

Sorgen wir deshalb dafür, da)3 auch unsere noch abseits stehenden Kolleginnen und Kollegen ihrem Unternehmer- und Arbeit -
geberverband beitreten! Wir stärken damit unseren Landesverband, der allein unsere Interessen wahren und vertreten kann! Unsere 
Gegenleistung dafür ist - gemessen an den Beiträgen der Mitglieder unserer Tarifpartner - weitaus geringer. - 

Vergessen wir nicht, da13 wir nur gemeinsam die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des mittelständischen Gro)3handels erreichen 
können. Es geht um unseren eigenen Berufsstand! Wenn wir alle am Ausbau unserer verbandlichen Organisation mithelfen, so wird 
uns das letzten Endes selbst zu Gute kommen. 

In Fragen unserer V er b an d sorgan i sa ti on geben Ihnen unsere Geschäftsstellen (s. umseitig) und wir selbst jederzeit gern Auskunft. 
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr! 

Mit kollegialen GrüFen 

der Verbandsvorsifzende 

WALTER BRAUN 

Die Mitglieder des Ausschusses für Werbung und Offentlichkeitsarbeif im Landesverband des Bayer. Grof- und Auf3enhandels e.V.:
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HauptgeschftssteIIe München für die Bezirke Oberbayern und 
Niederbayern, München 2, Otfosfra1e 711V, Telefon 557701 

BezirksgeschiffssteIIe Nürnberg für die Bezirke Mittelfranken, 
Oberfranken„ Oberpfalz, Nürnberg, Sandstr. 29, Tel. 20 31 80/81 

BezrksgeschffsstelIe Würzburg für den Bezirk Unterfrkei, 
Würzburg, Juliuspromenade 60, Telefon 5 1300 

BezrksgeschftssfeIIe Augsburg für den Bezirk Schwaben, 
Augsburg, Philippine-Welser-Sfra'f3e 28, Telefon 27 11 
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Arbeitgeberfragen 

Kündigung unserer Gehalts- und Lohn -
tarifverträge (218) 

(p) Unsere Tarifpartner, Deutsche Anges+elltengewerkschaft(DAG), 
Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) und 
Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr (01V) 
haben mit Schreiben vom 28. bzw. 29. 11. 1962 unsere Gehalts. -
und Lohntarifverträge vom 20. 10. 1961 gekündigt. Damit haben 
diese Lohn- und Gehaltstarifverträge nur mehr bis zum 31. 12. 
1962 Gültigkeit. 
Die Forderungen der Gewerkschaften sind unterschiedlich, 

sie kommen u. a. im Scihniff auf eine 10-13°/oige Erhöhung der 
Tarifgehälter und Tariflöhne und entsprechende Anhebungen der 
Erziehungsbeihilfen, Haushaltszulagen und Treueprämien hinaus. 

Unser Arbeitgeber- und Ta'rifaussc'hul wird im Hinblick auf die 
Weihnachtszeit im Januar zusammentreten, um zunächst intern über 
die Anträge der Gewerkschaften zu beraten. Anschlie'F1end dürften 
dann entsprecihendeVerhandlungen mit denGewerkschaften selbst 
stattfinden. Die Mitglieder unseres Arbeitgeber -und Tarifausschus -
ses stehen vor einer auf ) erord'elntlich schwierigen, verainiwortungs -
vollen und auch zeitraubenden Aufgabe, bei der insbesondere 
die Entwicklung der Kostensituation des Bayerischen Groh- und 
AulenhandeIs berücksichtigt werden mull. Es wäre für unseren 
genannten Ausschuf3 äuf)erst wichtig, möglichst viel Material 
aus der Praxis zur Verfügung zu haben. Wir würden es daher 
sehr begrüFen, wenn eine gr6Iere Anzahl von Mitgliedern 
solches umgehend zur Verfügung stellen könnte. 

Gehalts fortzahlungspflicht bzw. Zuschuß 
zum Krankengeld bei selbstverschuldeter 
Krankheit (219) 

(j) Der Angestellte behält seinen Anspruch auf Gehalt bis zur 
Dauer von 6 Wochen - längstens bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses - nur, wenn er durch unverschuldetes Un -
glück an der Leistung der Dienste verhindert ist. Auch der Zu -
schuF3 zum Krankengeld ist lediglich zu gewähren, wenn der 
Arbeiter infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert 
ist, ohne daf ihn ein Verschulden trifft. Bei diesem Verschulden 
handelt es sich dem Wesen der Sache nach nicht um ein Ver -
schulden gegenüber dem Arbeitgeber. Es steht kein Schadens -
ersatzanspruch des Arbeitgebers in Rede, der die schuldhafte 
Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeitnehmers 
oder eine sonstige unerlaubte Handlung desselben zur Voraus -
setzung hat. Vielmehr handelt es sich maf5gdblic'h um ein an -
spruchsbeseitigendes Verschulden gegen sich selbst. 

Zur Anspruchsbeseitigung genügt jedoch, worauf das Bundes -
gericht in seinem Urteil vom 5. 4. 1962 - 2 AZR 182/61 - hin -
gewiesen hat, nicht jede leichte Fahrlässigkeit, da die Zahlungs -
pflicht eine Konkretisierung der allgemeinen Fürsorgepflicht 
nachstellf. Mit dieser wäre es unvereinbar, wenn der Arbeit -
geber schon bei jedem leichten Versto1, wie er erfahrungs -
gemäF jedem einmal unterlaufen kann, von der Zahlungspflicht 
befreit wäre. Dafür muF3 schon ein ,,gröblicher Verstof gegen 
das von einem vernünftigen Menschen im eigenen Interesse zu 
erwartende Verhalten vorliegen'. 

In dem fraglichen Urteil ist aber ein derartiges grobes Ver -
schulden bei einem Arbeitnehmer bejaht worden, der bei ab -
geblendeten Scheinwerfern mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 
90 km gefahren ist und nicht rechtzeitig wahrgenommen hat, 
del3 der vor ihm fahrende, das linke Blinklicht aufzeigende 
PKW sich zum Einbiegen nach links zur Straf3enmitte hin ein -
geordnet hat. Zu den Hauptpflichten eines Kraftfahrers gehöre 
es, die StraF3e, auf der man fährt und die Ve r kehrsteilnehmer, 
die sich vor dem Fahrzeug auf der StraF3e befinden, zu beacnten. 
Dies gelte insbesondere, wenn man mit einer für die Sichtver -
hältnisse des abgeblendeten Lichfs überhöhten Geschwindigkeit 
fahre. 

3 

Arztliche Untersuchung nach dem Jugend -
arbeitsschutzgesetz (220) 

() In der Praxis sind Zweifel entstanden, ob die am 1. 10. 1961, 
d. 'h. bei Inkrafttreten des 6. Abschnittes des J'ugendarbeits -
schutzgesetzes noch nicht 16 Jahre alten Jugendlichen ab 1. 10. 
1962 noch untersucht werden müssen. Anlal3 zu diesem Zweifel 
gibt die milverständliche Fassung des § 82 Abs. 1, Satz 2 
J'ugenda'rbeitssch'utzgesetz. 
Das Bundesarbeitsministerium steh»uf dem Standpunkt, da13 

eine Untersuchung dieser Jugendlichen nicht erforderlich ist. 
Eine Untersuchung der am 1. 10. 1961 noch nicht 16 Jahre alten 
Jugendlichen sollte bis zum 30. 9. 1962 nur im Falle eines 
Wechsels des Arbeitgebers erfolgen. Nach dem 1. 10. 1962 ist 
keine Untersuchung der am 1. 10. 1961 bereits beschäftigten 
Jugendlichen mehr erforderlich. 

(221) 

Gelegenheitsgeschenke sind lohnsteuerfrei 

(sr) Der Bundesfinanzhof stellte in einem Urteil vom 4. Mai 1962 
Nr. IV 154/60 Grundsätze auf, unter welchen Voraussetzungen 
Gelegenheitsgeschenke an Arbeitnehmer lohnsteuerfrei sind. 

Es hatte sich bei der betreffenden Firma der Brauch entwickelt, 
an Lehrlinge, die ihre Gesellen- oder Gehilfenprüfung bestan -
den hatten, in Form einer betriebsinternen Feier Maljanzüge zu 
verschenken. Der Bundesfinanzhof erblickt in diesen Zuwendun -
gen keinen lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn, da in diesem Falle 
Gesichtspunkte der Belohnung (für die bestandene Prüfung) im 
Vordergrund standen, und nicht Gesichtspunkte der Entlohnung 
für die geleistete Arbeit. 

Steht also der Gedanke der Ehrung aines Arbeitnehmers im 
Vordergrund der Gewährung eines angemessenen Geschenkes, 
so gehört diese Zuwendung nicht zum lohnsteuerpflichfigen 
Arbeitslohn, sondern ist als übliches Gelegenheitsgeschenk 
steuerfrei. 

Fluktuation im Jahre 1961 (222) 

(j) Aus Untersuchungen der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung über die Fluktuation der Arbeit -
nehmer im Bundesgebiet einschliel3lich Berlin ergibt sich: 

1. Die meisten Beschäftigten wechseln im Jahresablauf betrachtet 
den Betrieb überhaupt nicht; 1961 waren es 88,5°/o. 

2. Der Anteil der Fluktuierenden an den Beschäftigten ging in 
den letzten Jahren zurück. 1959: 15,80/o; 1960: 14,5°fo; 1961: 
11,50/0. 

3. Der Anteil der Fluktuierenden an den Beschäftigten betrug 

1961 bei den Arbeitern 14°/a, 
bei den Facharbeitern 11 % und 
bei den Nichtfacharbeitern 16,7°/o, 
bei den Angestellten (mit Be'amtein) 5°/o. 

4. Der Fluktuationsgrad lag 1961 bei den Frauen mit 11,1O/o nur 
etwas niedriger als bei den Männern mit 11,70/a. Bei den 
männlichen Angestellten (mit Beamten) betrug er 3,4 0 /o, bei 
den weiblichen Angestellten (mit Beamten) 6,70/o. 

5. Im Bau-, Ausbau- und Bauhilfsgewerbe war 1961 der Fluk -
fuationsgrad mit 22,70/o von allen Wirtschaftsbereichen am 
höchsten und am niedrigsten im Verkehrswesen mit 5,40/o. 

6. Von den fluktuierenden Arbeitnehmern insgesamt waren rund 
43°/a unter 25 Jahre alt, demnach fast die Hälfte. Das Ist ein 
auffallend hoher Anteil; dieser übertrifft den Prozentsatz 
dieser Altersklasse an den Beschäftigten erheblich. Bei den 
Arbeitern war der Anteil dieser jungen Arbeitskräfte fast 
ebenso groF3. Von den männlichen fluktuierenden Facharbei -
tern war genau die Hälfte jünger als 25 Jahre. 

7. Die Anziehungskraft der Gro1betriebe auf die Arbeitnehmer 
von Zwerg- und Kleinbetriebn ist nach den Feststellungen 
der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung geringer als zumeist 
angenommen wird. Im Jahre 1961 gingen nur 90/o der bis da -
hin in Zwergbetrieben (bis zu 10 Beschäftigten) angestellten 

6 
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Arbeifssuchenden in Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten, 
umgekehrt wanderten von gröf3eren Betrieben 22 0 /o der fluk -
tuierenden Arbeitskräfte in Zwergunternehmen ab. Bei Klein -
betrieben (1— 100 Beschäftigte) wechselten nur 10,6°/o der 
Arbeitsplatzwechsler in Grot3befriebe. Ähnliches gilt für die 

Mittelbetriebe (101-500 Beschäftigte) und die grof3en Mittel -
betriebe (501-1000 Beschäftigte); auch hier ging die Mehr -
heit der fluktuierenden Arbeitskräfte in Kleinbetriebe. 

Sozialversicherung 

Offentlicher Sozialaufwand (223) 

(j) Das Statistische Bundesamt beziffert den staatlichen und 
kommunalen Sozialaufwand in der Bundesrepublik im Rumpf -
rechnungsjaihr 1960 auf 14,6 Milliarden DM. Auf das ganze Jahr 
umgerechnet ergeben sich 19,5 Milliarden DM, die durch die 
öffentlichen Kassen aus Steuern und Abgaben wieder an be -
stimmte Personenkreise zurückgeflossen sind. Diese Einkommens -
umverteilung allein über die öffentlichen Haushalte - d. h. ohne 
die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - entspricht 
einem pro -Kopf-Betrag von rund 350,— DM. 
Der Anteil des öffentlichen Sozialaufwandes an den gesamten 

Haushaltsausgaben machte 1960 bereits 22,4°/o aus. Der Ge -
samtbetrag von 19,5 Milliarden DM gliedert sich dabei wie 
folgt auf: 

Arbeit und soziale Sicherung 
Kriegsopfer- und sonstige Versorgung 
Fürsorge 

32°/a 
29 0 /o 
13°/o 

Lastnausgleichsfonds 100/0 
Der Rest entfällt auf die Jugendwohlfahrt, die Förderung der 
freien Wohlfahrfspflege u. a. Der gröfte Anteil der sozialen 
Aufwendungen, nämlich 67°/a, flie13t durch die Kasen des Bun -
des. Es folgen die Länder mit 12 0 /a, die Gemeinden mit 110/0 
und der Lastenausgleichsfonds mit 10°/a. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Nachträgliche Abführung von 
Lohnsteuer (224) 

(j) Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber auch 
diejenigen Lohnsteuerbeträge zu erstatten, die das Finanzamt 
nachträglich fordert, wird heute bereits in der Rechtsprechung 
einheitlich bejaht. Der Leitsatz der Entscheidung des Landes -
arbeitsgerichts Bayern vom 20.9. 1961 - 4 Sa 746/61 - lautet: 
„Der Arbeitgeber, der vom Finanzamt wegen nicht einbe -

haltener Lohnsteuer seiner Arbeitnehmer in Anspruch genommen 
wird und daraufhin die Steuerschuld des Arbeitnehmers be -
gleicht, kann vom Arbeitnehmer die volle Erstattung der für 
diesen bezahlten Steuer verlangen." 

Zur Schadenshaftung des Arbeitgebers (225) 

(j) Beim Umladen von Korbflaschen platzte bei einem Säure -
behälter der Glasboden ab; der Inhalt flot3 aus und verletzte 
den mit dem Transport beauftragten Arbeitnehmer, dessen Klei -
der ebenfalls Schaden litten. Der Transportarbeiter verlangte 
von seinem Arbeitgeber Ersatz dieses Schadens. Wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung dieser Rechtsfrage kam es zur An -
rufung des Grot3en Senats des Bundesarbeitsgerichts, welcher 
mit Beschlut3 vom 10. 11. 1961 - GS 1/60 - (DB 1962 S. 169) 
wie folgt entschied: 

1. Der Arbeitgeber haftet für Sachschäden, die sein Arbeit -
nehmer bei der Arbeit ohne eigenes Verschulden erleidet, 
grundsätzlich nur dann, wenn den Arbeitgeber ein Verschul -
den trifft. 

2. Handelt es sich jedoch um Sachschäden, die in Vollzug 
einer gefährlichen Arbeit entstehen und durchaus aut3er -
gewöhrslich sind, mit denen also der Arbeitnehmer nach der 
Art des Betriebes oder nach der Art der Arbeit nicht zu 
rechnen hatte, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
Wertersatz für die Vernichtung oder Beschädigung seiner 
Sachen zu leisten. 

Aus den Entscheidungsgründen verdienen folgende Sätze be -
sondere Aufmerksamkeit: 

3. Zur Begründung seines Anspruches mut3 der Arbeitnehmer 
darlegen, da -t3 der Arbeitgeber oder seine Erfüllungsgehilfen 
die Fürsorgepflicht schuldhaft verletzt haben, und dat3 der 
eingetretene Schaden nach den Regeln des adäquaten Kau -
salzusammenhangs durch diese Verletzung verursacht wor -
den ist. 

4. Es genügt, dat3 er das Vorhandensein eines ordnungswidri -
gen Zustandes nachweist, der nach der Lebenserfahrung bei 
normalem Ablauf der Dinge geeignet ist, einen Schaden, wie 
er tatsächlich entstanden ist, herbeizuführen, der bei An -
wendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte ver -
mieden werden können. 

5. Für die Erfüllung seiner Arbeitspflicht erhält der Arbeit -
nehmer vom Arbeitgeber die Vergütung. 

6. Mit normalen Schäden seiner Sachen bei der Arbeit muh der 
Arbeitnehmer ebenso rechnen wie mit dem natürlichen Ver -
schleit3; das gehört zur selbstverständlichen Einsatzpflicht 
bei der Arbeit und ist durch die Vergütung mit abgegolten. 

7. Sachschäden, mit denen nach der Art und der Natur der 
Arbeit der Arbeitnehmer auch einmal rechnen mut3, insbe -
sondere Schäden, die notwendig oder regetmät3ig eintreten, 
sind im Arbeitsvertrag keine Aufwendungen im Sinne des 
§ 670 BGB. 

8. Wenn sich eine Sekretärin bückt, um aus dem untersten Fach 
eines Regels ein Buch herauszunehmen, und es dabei Lauf -
maschen gibt, so kann sie vom Arbeitgeber nicht ein neues 
Paar Strümpfe oder den Kaufpreis dafür verlangen. 

9. Auch bei gefährlicher Arbeit und gerade bei ihr mut3 der 
Arbeitnehmer mit Schädigungen seines Eigentums rechnen. 

10. Auch hier gehört es zu seiner Arbeitspflicht, sein Eigentum 
- soweit erforderlich - mit einzusetzen; mit dafür erhält 
er seine Vergütung. 

11. Der Ansicht, dali Sachschäden bei Arbeits- (Betriebs -J Un -
fällen immer vom Arbeitgeber zu ersetzen seien, kann nicht 
zugestimmt werden." 

Erreichung des 65. Lebensjahres als 
Kündigungsgrund (226) 

(j) Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 28. 9. 1961 
- 2 AZR 428/60 - entschieden, dat3 die Erreichung de 65. Le -
bensjahres allein in der privaten Wirtschaft kein in der Person 
des Arbeitnehmers liegender Kündigungsgrund im Sinne des § I 
Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz ist. Diese Auffassung entspricht 
der allgemeinen Rechtslehre. Das Kündigungsschutzgesetz ge -
währt nämlich einen individuellen, auf die Person des einzelnen 
Arbeitnehmers zugeschnittenen Kündigungsschutz. Mit dieser 
individuellen, die Kenntnisse, Fähigkeiten, Eigenschaften und 
Eigenarten des einzelnen berücksichtigende Natur und Struktur 
des Kündigungsschutzes wäre es nicht zu vereinbaren, die Er -
reichung des 65. Lebensjahres schematisierend stets als per -
sonenbedingten Kündigungsgrund anzuer k ennen . 
Das Interesse des Betriebes an einem zweckmät3igen Alters -

aufbau mag im Einzelfall ein „dringendes betriebliches Erforder -
nis" (im Sinne des § I Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz) für eine 
Kündigung aus Anlat3 der Erreichung des 65. Lebensjahres eines 
Arbeitnehmers abgeben. Voraussetzung hierfür wäre aber, dat3 
der Arbeitgeber vorträgt, und im Streitfalle beweist, dat3 der 
Altersaufbau in seinem Betrieb die Kündigung erforderlich 
machte. 
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Beschäftigung Jugendlicher an 
arbeitsfreien Samstagen (227) 

() Das Bundesarbeitsgericht hat nun endlich am 12. 10. 1962 die 
Frage entschieden, ob nach dem Jugendarbeitsschufzgesefz vom 
9. 8. 1960 jugendliche Arbeitnehmer an solchen Tagen beschäf -
tigt werden dürfen, die für erwachsene Arbeitnehmer infolge 
Einführung der 5 -Tage-Woche und der Arbeitszeitverlängerung 
an den verbleibenden Arbeitstagen auf mehr als 8 Stunden 
arbeitsfrei geworden sind. Das Bundesarbeitsgericht hat diese 
Frage bejaht. Nach § 10 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesefzes 
darf die Wochenarbeitszeit der Jugendlichen über 16 Jahren 
44 Stunden nicht überschreiten; diese Jugendlichen dürfen aber 
täglich nicht länger als 8 Stunden beschäftigt werden. Da sonach 
die Jugendlichen an den bei Einführung der 5 -Tage-Woche ver -
bleibenden 5 Arbeitstagen zusammen nur 40 Stunden beschäf -
tigt werden dürfen, stehen unter Berücksichtigung der Höchst -
arbeitszeitgrenze von 44 Stunden in der Woche noch 4 Stunden 
zur Verfügung. Diese können an den für die Erwachsenen 
arbeitsfreien Tagen abgeleistet werden, ist jedoch die übrige 
Arbeitszeit der Erwachsenen in der Woche weniger als 44 Stun -
den oder am Tage weniger als 8 Stunden festgesetzt, so kommt 
eine solche Arbeitszeitverkürzung auch den Jugendlichen zu 
Gute. 

Einstweilige Verfügung bei 
Lehrvertragsbruch (228) 

(j) Das Landesarbeitsgericht Bremen hat in einem rechtskräftigen 
Urteil vom 23. 5. 1962 - I Sa 36/62 - klargestellt, dat) es zu -
lässig ist, im Wege einer einstweiligen Verfügung gegen einen 
Lehrling vorzugehen, der unter Bruch des Lehrvertrages vorzeitig 
seine Ausbildung bei seinem Lehrherrn abbricht. Es ging dabei 
um einen Lehrling in einem Einzelhandelsgeschäft, dessen Mutter 
genau ein Jahr vor Ablauf der Lehrzeit dem Lehrbetrieb mit -
teilte, ihr Sohn werde nicht mehr an seinen Lehrplatz zurück -
kehren, sondern jetzt bei ihr arbeiten, da sie selbst ein Ge -
schäft dieser Branche betreibe und den Buben als Arbeitskraft 
dringend benötige. Der Lehrherr liet) sich das nicht gefallen und 
erwirkte eine einstweilige Verfügung, die in 2. Instanz nunmehr 
bestätigt und u. a. wie folgt begründet wurde: 
‚1. Ein vertragsbrüchiger Lehrling kann auf Antrag des Lehrherrn 

‚durch einstweilige Verfügung angehalten werden, die ihm 
nach dem Lehrvertrag obliegende Tätigkeit sofort wieder 
aufzunehmen. 

P. Zwar kann der Inhalt einer solchen einstweilrigen Verfügung 
nach § 888 Abs. 2 ZPO nicht vollstreckt werden, da der An -
tragsgegner zur Leistung von Dienst verurteilt ist. 

3. Aus dieser mangelnden Sanktion kann jedoch nicht ge -
folgert werden, da -t) einem Antrag auf Erlat) einer einst -
weiligen Verfügung, die auf Leistung von Diensten gerichtet 
ist, grundsätzlich das Rechtsschutzbedürfnis fehle. 

4. In der Regel wird angenommen werden 'können, dat ) eine 
gerichtliche Entscheidung von einem gesetzestreuen und 
pflichfbewu't)ten Lehrling auch ohne Zwang befolgt wird. 

5. Im Normalfall werden die Parteien schon durch die Tatsache 
eines Urteilsspruches selbst zur Befolgung desselben veran -
la't)f. 

6. Das Wesen eines gerichtlichen Verfahrens liegt deshalb gar 
nicht in der Vollstreckung, sondern in der Rechtsprechung, 
also in der Befriedung eines Streits durch richterlichen 
Spruch. 

Vater muß mit unterschreiben (229) 

(j) Verträge zwischen einem minderjährigen Arbeitnehmer und 
dem Arbeitgeber bedürfen der Zustimmung beider Elternteile. 
Dies gilt auch für die Fälle des § 113 BGB, welcher den Min-j 
derjährigen für alle Rechtsgeschäfte des Arbeitsverhältnisses voll 
geschäftsfähig sein lät)t, wenn die Ermächtigung zur Arbeits -
aufnahme vorliegt. Diese Ermächtigung umfaft jedoch nicht die 
Verfügung des jugendlichen Arbeitnehmers über das Arbeits -
entgelt, wenngleich wohl stets eine stillschweigende Erlaubnis 
zur Empfangnahme des Lohnes angenommen werdefi kann. 

Das Arbeitsgericht Göttingen hatte über folgenden Fall zu 
entscheiden: Die Mutter eines solchen jugendlichen Arbeit -
nehmers hatte sich schriftlich damit einverstanden erklärt, dat) 
der Arbeitgeber einen Teil der Arbeitsvergütung des Minder -
jährigen zur Abdeckung von Schulden an dritte Personen über -
weisen liet). Als der Vater (der nichts von dieser Abmachung 
gewut)f hatte) davon erfuhr, verlangte er wegen seiner fehlen -
den Zustimmung die Nachzahlung des bereits abgeführten Be -
trages und bekam im Klagewege damit Recht. Das Arbeitsgericht 
stellte fest, dat) die nur von der Mutter des Klägers und ohne 
Wissen seines Vaters abgegebene Erklärung nichtig ist, weil sie 
von beiden Elternteilen hätte unterzeichnet werden müssen. 
Eine Einschränkung der Ermächtigung gem. § 113, Abs. 2 BGB 
bedarf der Zustimmung beider Elternfelle. 

Anrechnung von Wehrdienstzeiten in der 
privaten Wirtschaft (230) 

(j) Wehrdienstzeiten und Zeiten der Kriegsgefangenschaft oder 
Internierung sind auch in der privaten Wirtschaft den Arbeit -
nehmern als Betriebszugehörigkeit anzurechnen. Dies entschied 
das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 12. 4. 1962 
- 5 AZR 233/61, 395/61. Das Bundesarbeitsgericht berief sich 
auf § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Fürsorge für Soldaten 
und Arbeitsmänner vom 29. 12. 1937 (.... ,Hängen Ansprüche 
von der Dauer der Betriebszugehörigkeit ab, so wird die Zeit 
der erfüllten aktiven Dienstpflicht auf die Dauer der Betriebs -
zugehörigkeit angerechnet, wenn der Soldat anschliet)end an 
den aktiven Wehrdienst in den früheren oder in einen anderen 
Betrieb eintritt'). Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts ist 
diese Verordnung noch heute gültig. Nicht gültig Ist dagegen 
die Verordnung vom 18.9. 1940, welche die Verordnung von 
1937 erweitert, insoweit, als sie vorsieht, da -t) auch das letzte 
Arbeitsverhältnis des Einberufenen vor seiner Einberufung dann 
anzurechnen sei, wenn der Einberufene nach seiner Entlassung 
bei einem anderen Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis eingeht. 

Wettbewerbsrecht 

(231 
Zulassigkeit der Bezeichnung ,,Großhandel' 

(sr) Sie werden in der täglichen Praxis des Wettbewerbs auf 
Werbemethoden von Mitbewerbern (sei es Einzelhandel, Grot)-
handel, Industrie oder alle denkbaren Kombinationen) stot)en, 
die an die Grenze dessen gehen, was noch als mit den guten 
Sitten vereinbar angesehen werden kann. Unkenntnis des wett -
bewerbsrechtlich Zulässigen, Abwehr oder Anpassung an die 
Methoden der Konkurrenz oder auch bewut)te Mit)achtung der 
nun einmal euch bei schärfstem Wettbewerb notwendigen Spiel -
regeln haben dazu geführt, dat) bedauerlicherweise heute Ver -
stöt)e gegen weftbewerbsrechtlic'he Bestimmungen an der Tages -
ordnung sind. 

Insbesondere der Begriff Grofhandel wird vielfach nach den 
verschiedensten Seiten hin mit)bra'uch+. Einerseits mut) sich jeder, 
der sich planmät)ig und werbend an den Lefziverbraucher wen -
det — also auch der detaillierende Grot)händler - darüber im 
klaren sein, dab er hiermit eine Einzelhandelsfunktion ausübt und 
da't) eine Werbung mit seiner Eigenschaft als Grot)händler ein 
Verstot) gegen § 3 des UWG darstellt. Tatsächlich ist es ja auch 
so, dat) ein Grot)händler sobald er (durchaus erlaubterweise) 
Direktverkäufe an Letztverbraucher vornimmt, den Letztver -
braucherpreis ganz anders kalkulieren mut), da er die nun ein -
mal anfallenden Kosten des Einzelhandels mitberechnen mut). 

Andererseits ist es aber in gleichem Mat)e unlauter und gegen 
das UWG verstot)end, wenn sich andere Handelsstufen in irgend 
einer Form an den Gro'fhandeI werbemät)ig anlehnen. So hat 
z. B. das Landgericht Krefeld in seinem Urteil vom 23. 2. 1962 
- 1 0 58/61 - es als unrichtig und irreführend gem'ät) § 3 UWG 
angesehen, dat) ein Diskonfgeschäft in einem Zeitungsinserat 
folgenden Slogan veröffentlichte: ‚Diskonfer, Grot}handel-Detaii, 
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Verkauf an Private". Das Gericht führte aus, da.i der Gebrauch 
des Wortes ,,Groi3handel" - wenn auch neben dem Ausdruck 
Detail" - falsche Vorstellungen über den Geschäftsbetrieb er -

weckt, da der Eindruck hervorgerufen wird, dais die Firma an 
jedermann verkauft und zwar zu Bedingungen, die normaler -
weise nicht dem Letztverbraucher, sondern nur dem Wiederver -
käufer gewährt werden. 

SchlieFIich noch ein letztes Beispiel: In der letzten Zeit tauchen 
in unserem Gebiet häufig Werbeanzeigen auf, die mit dem 
Slogan ‚direkt aus der Fabrik - ohne Grofhandel" oder ähn -
lich werben. Was ersteren Teil dieses Slogans, nämlich die Ver -
wendung der Worte „direkt aus der Fabrik" betrifft, so liegt 
hierüber bereits eine entsprechende Rechtsprechung vor, die 
die Unvereinbarkeit mit dem UWG erhärtet. Dagegen ist u. W. 
bisher nicht durch oberstrichterliche Entscheidung bestätigt, dat3 
die Verwendung der Bezeichnung „ohne GroF3handel" ebenfalls 
weftbewerbswidrig ist. Wir haben aber keinen Zweifel, da13 die 
Rechtsprechung unsere Auffassung bestätigen wird: Die Verwen -
dung dieses Slogans ist weftbewerbsw'idrig, da es sich hier 
ebenfalls um eine Irreführung über die Preisbemessung handelt, 
indem beim Letztverbraucher der Eindruck erweckt wird, da13 
ein besonders günstiges Angebot deswegen gemacht wird, weil 
der (natürlich nur verteuerndel) Grof3ha•ndel ausgeschaltet wird. 
Wir werden zur Klärung dieser für den ganzen Grot3handel 

diskriminierend wirkenden Frage beitragen. 

Allg. Rechtsfragen 

Rechtsstellung des Schwerbeschädigten -
vertrauensmannes nach dem Schwerbe -
schädigtengesetz (232) 

(j) Die Rechtsstellung des Vertrauensmannes ist durch die Novelle 
zum Schwerbeschädigtengesetz vom 3. 7. 1961 bzw. nach der 
Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes vom 14. August 1961 
(BGBl. I S. 1233) gegenüber der vorherigen Rechtslage insofern 
gefestigter, als er nunmehr hinsichtlich des Kündig'ungs-, Ab -
ordnungs- und Versetzungsschufzes die gleiche arbeitsrechtliche 
Stellung hat wie die Mitglieder des Betriebsrats oder des Per -
sonalrats. Aul3erdem ist seine Stellung jetzt dadurch gekenn -
zeichnet, daf Arbeitgeber und Betriebsrat oder Personalrat ge -
mäf5 § 13 Abs. 2 SBG grundsätzlich verpflichtet sind, ihn in 
allen Angelegenheiten zu hören, welche die Durchführung des 
Schwerbeschädigtengesetzes betreffen. Aut3er dieser allgemeinen 
Vorschrift, ihn zu hören, führt das Gesetz an anderen Stellen 
noch besondere Fälle auf, in denen der Vertrauensmann gehört 
werden mu13: § 3 Abs. 4 SBG bestimmt, da15 das Landesarbeits -
amt neben dem Betriebsrat oder Personalrat auch den Ver -
trauensmann vor einer Erhöhung des Pflichtsatzes im Einzelfall 
hören mut3; § 15 Abs. 2 SBG fordert, daf3 die Hauptfürsorge -
stelle zu einem Antrag eines Arbeitgebers auf Zustimmung zur 
Kündigung eines Schwerbeschädigten den Vertrauensmann hö -
ren muh. 

Die Vorschrift, den Vertrauensmann vor solchen Entscheidun -
gen zu hören, gibt ihm aber nicht die Stellung eines Mitglieds 
des Betriebsrats oder des Personalrats; der Vertrauensmann be -
zieht seine Rechtsstellung lediglich aus dem Schwerbeschädig -
tengesetz, nicht aber - wie die Mitglieder des Betriebsrats 
oder Personalrats - aus dem Betriebsverfassungsgesetz oder 
aus dem Personalvertretungsgesetz. Er hat daher auch keinen 
Rechtsanspruch auf Teilnahme an Sitzungen des Betriebsrats 
oder des Personalrats; die ihm und dem Betriebsrat oder Per -
sonalrat obliegende Aufgabe, die Unterbringung der Schwer -
beschädigten zu fördern und für eine ihnen entsprechende Be -
schäftigung zu sorgen, legt es aber nahe, dat3 der Betriebsrat 
oder Personalrat bei Sitzungen den Schwerbeschädigten-Ver -
trauensmann zu solchen Tagesordnungspunkten heranzieht, bei 
denen Angelegenheiten von Schwerbeschädigten behandelt und 
beraten werden. 
Gegenüber der früheren Gesetzesfassung ist ferner die Be -

stimmung neu, daF auch ein Stellvertreter des Vertrauens- 
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mannes zu wählen ist; der Stellvertreter tritt aber nur in Tätig -
keit, wenn der ordentliche Vertrauensmann tatsächlich ver -
hindert ist. Neu ist weiterhin die Erweiterung der Amtsdauer 
des Vertrauensmannes auf 4 Jahre und die Möglichkeit, da'i auf 
Antrag des Arbeitgebers oder mindestens eines Viertels der in 
dem betreffenden Betrieb wahlberechtigten Schwerbeschädigten 
der nach § 28 des Gesetzes gebildete Widerspruchsausschut3 
bei der Hauptfürsorgestelle des Erlöschen des Amtes eines Ver -
trauensmannes beschliel3en kann, wenn dieser seine Pflichten 
gröblich verletzt. 

Steuerfragen 

(233) 
Lohnsteuertabellen für sonstige Bezüge 

(sr) Die letzte Änderung der Lohns+euerdurchführungsverord -
nung, über die wir in Art. 156 Heft 9/62 berichteten, enthält u. a. 
eine Neufassung des § 35 der Lohnsteuerdurchführungsverord -
nung, durch die die Besteuerung der „sonstigen Bezüge" grund -
legend geändert wird. Die soeben in Neuauflage erschienene 
,,Lohnsteuertabelle für sonstige Bezüge" (Bestell-Nr. T 5 
- DM 2,40 - Wilhelm StollfuF-Verlag, Bonn) bringt eingehende 
Erläuterungen zu der Neuregelung der Besteuerung sonstiger 
Bezüge und über die Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurz -
fristig Beschäftigten. Wir weisen auF3erdem auf die vom gleichen 
Verlag herausgebrachten Abrechnungsformulare für sonstige Be -
züge (Bestell-Nr. T 5F DM 2,40) hin, die dem neuen Berech -
nungsverfahren in der Praxis Rechnung fragen. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Initative und Einsatzfähigkeit, (234) 

(la) Verantwortungsberei+schafi und fachliches Wissen sind 
einige der rnat3gebende'n Qualifikationen, die wir uns von den 
Führungskräften im Groi3handel erwarten Unser Aufgabengebiet 
ist zu vielseitig, •unsere Arbeit nach Inhalt und Methode zu sehr 
in der Entwicklung begriffen, als dat3 wir auch auf eine intensive 
Ausbildung und Weiterbildung dieser Mitarbeiter verzichten 
können. 
Wir sollten nicht verkennen, wie intensiv die Gewerkschaften 

an der Aus- und Fortbildungsarbeit interessiert sind. Deshalb 
sollten auch due Unternehmer im GroF3handel weder Zeit noch 
Geld scheuen, um ihren qualifizierten Führungskräften eine Fort -
bildung zu ermöglichen. Wir dürfen nicht annehmen, da13 wir 
Aufwendungen bei uns sparen können, die unsere Tarifpartner 
für notwendig ansehen. 

Unsere Seminare für Grof3handeIskaufleute sind darauf ge -
richtet, Junioren und Führungskräften im Grot3handeI Wissen 
und Handwerkszeug für die Unternehmensleitung zu vermitteln. 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dat) 

FUR JUNIOREN UND FUHRUNGSKRÄFTE 
vom 21. bis 26. Januar 1963 
DAS 14. SEMINAR FUR GROSSHANDELSKAUFLEUTE 

im Beru'fsheim des Bayerischen Handels stattfindet. 

Auf dem Arbeitsprogramm stehen u. a. folgende Themen: 
Fragen rationeller Unternehmensführung im Grof3handel 
Der Groljhandel in der heutigen Wirtschaftssituation 
Betriebliche Unternehmensplanung 
Der Groi3handel in der EWG 
Innerbetriebliche Meinungsbildung 
Technik und Methoden rationellen Verkaufens im Grot3handel 
Der Mensch im Betrieb 
Werbun im Grot3handel 

Is 
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Anschliei5end daran veranstalten wir 
vom 28. bis 30. Januar 1963 das nächste AUFBAUSEMINAR 

für Junioren und Führungskräfte, die bereits an unseren Grund -
seminaren teilgenommen haben. 

Nachdem wir auch diesmal im Interesse der Seminararbeit 
die Teilnehmerzahl begrenzen müssen, bitten wir um rechtzeitige 
Anmeldung für beide Seminare an den Landesverband des Bayer. 
GroI- und AufenhandeIs e. V., München 2, OftostraIe 7. 

733 000 Lehrlinge in Industrie 
und Handel (235) 

Im Jahre 1961 wurden bei -insgesamt 1157000 Ausbildungs -
verhältnissen in Industrie, Handel und Handwerk des Bundes -
gebiets und Westberlin von den Industrie- und Handelskammern 
733000 Lehrlinge betreut. 

Dabei standen in industriellen Lehrverhältnissen 249000 Lehr -
linge, in der kaufmännischen Ausbildung 484000 und in der 
'handwerklichen Lehre 424000. Die Zahl der Lehrlinge ist gegen -
über dem Vorjahr bei der Industrie um 2000 gestiegen, während 
sie 'im Handel um 12000 und im Handwerk um 23000 zurückging. 
Der Rückgang dieser Lehrlingszahlen ergab sich vor allem aus 
den rückläufigen Schulentlaflzahlen, die bei 630000 Schulab -
gängern im Jahre 1959 auf 577000 im Jahre 1960 abfielen. Da ctie 
Zahl der Schulabgänger seit 1961 wieder eine ansteigende Ten -
denz aufweist, ist auch mit einer neuerlichen Zunahme der Lehr -
lingszahlen zu rechnen. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Funktionsrabatt im Großhandel (236) 

(sr) Der Arbeitskreis Konsumgütergrofihandel des Gesamtver -
bandes des Deutschen Grofi- und AuFenhandels, in dem auch 
unser Landesverband vertreten ist, befaf3fe sich in einer Arbeits -
sitzung u. a. mit den Fragen des Funktionsrabatts im Gro1handel. 
Als Ergebnis einer gründlichen Analyse der gegenwärtigen 
Situation kann folgendes festgestellt werden: 
1. Es ist für den Grol3handel besonders wichtig, durch eine ver -

stärkte Offentlichkeitsa-rbeit um Verständnis für seine volks -
wirtschaftlich eminent wichtigen Aufgaben zu werben. Weite 
Kreise - auch der Wirtschaft - sind sich nicht genügend 
darüber im klaren, warum der GroF1handel volkswirtschaftlich 
unbedingt notwendig und für kaufmännisch-kalkulierende 
Partner anderer Wirtschaftsstufen interessant Ist. Besonders 
auf Seifen der Industrie wird aus diesen Gründen häufig ver -
sucht, den Grof1ha-ndel auszuschalten. Vielfach könnte der 
Hinweis auf die -mangelnde Vertriebskostenrechnung der 
Industrie helfen: Wenn die- Industrie ei -ne differenzierte und 
sachgerechte Verf riebskostenrechnung aufmachen würde, 
käme sie häufig zu dem für ie verblüffenden Ergebnis, dafi 
die Einschaltung des Grof1h-andels für die Industrie neben 
vielen anderen Vorteilen kostensparend wirkt, da der Grof -
handel die Distribution der Waren wegen seiner umfassenden 
Kenntnisse der speziellen Marktverhältnisse billiger bewäl -
tigen kann, -als die besfa-usgebaute Vertriebs -organisation der 
Industrie. Aus seiner -umfassenden Kenntnis des gesamten 
Branchensortiments hat der Grof1handel bessere Beurteilungs -
möglichkeiten der Absatzchancen eines Artikels als die auf 
spezielle Fertigungsprogramme beschränkte Industrie. St-aft 
mit zwangsläufig unzureichenden Kräften sich im Absatz zu 
versuchen, sollte die Industrie ihre eigentliche Aufgabe, die 
optimale Gestaltung ihres Produktionsprozesses, in den Vor -
dergrund rücken -und dem wendigen und m-arkfnahen Gro-f -
handel den Absatz überlassen. Eine Analyse der Betriebskosten 
kann der Industrie vielfach helfen, Verlustquellen zu erkennen 
und auf dem Wege der Einschaltung des Grofihandels zu 
beheben. 
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- Mit einem 

Vervielföltiger 

bleiben Sie in ständigem Kontakt: mit 
Ihren Kunden. 

Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mit -
teilungen - usw. vervielfältigen Sie auf 

OR M 1G schnell und billig. 
Und die Umschläge können Sie auch 

damit addressieren. 
Verlangen Sie bitte den Prospekt BD. 

ORJO 1 BERLIN 42 TEMPELHOF 

Übrigens: Man hört aus den USA, dafi dort vielfach die 
Industrie eigene Vertriebsorganisationen abbaut und den 
Grofhandel einschaltetl 

2. Funkfionsrabatf e sind vielfach die betriebswirtschaftlich sinn -
vollste Art, die spezielle Funktion des GroF3ha-nd-els zu hono -
rieren. Funktionsrabatfe sollten jedoch nur funktionsechfe 
Grof5handlungen erhalten, die die volle Le.isfungs-breife er -
bring -en. Diese ist je -nach Branche unterschiedlich. Deshalb 
'können Funktionsrabatte sinnvoll nur unter Berücksichtigung 
dieser Unterschiede gewährt werden. Ei -ne leistungsgerechte 
Honorierung des Grof3hand-els ist also nur durch unterschied -
liche Funktionsrabatte möglich. 

3. Rechtlich besteht die Möglichkeit von Funktionsrabatten und 
zwar sowohl individueller (Firmen-) Funktionsrabatte, als auch 
von (branch-enmäfigen) Fun-ktionsrabattkartellen. Es wird in 
Zukunft ei -ne wichtige Aufgabe der überfachlichen Landesver -
bände und der Fachverbände sein, sich dieser Probleme, sei 
es in der Aufklärung der Offentlichkeit, sei es in der Erarbei -
tung der Grundlagen für die Gewährung von Funktions -
rabatten -mit den einzelnen Branchen, besonders anzunehmen. 

Lagerbestände des Großhandels (237) 

(p) Unter dem Titel ‚Umfang, Struktur und Entwicklung der 
Lagerbestände des westdeutschen Grofihandels" ist ein sehr 
interessanter Beitrag in der Zeitschrift Wirtschaftskonjunktur" 
(Verlag Dunker & H-umblot, Berlin -München) erschienen. 

Darnach entfällt ein Drittel der gesamtwirtschaftlichen Lager -
haltung auf den Handel. In den 20 -er Jahren waren es dagegen 
45 0 /0. Die Gesamflagerbesfände der westdeutschen Wirtschaft 
betrugen Ende 1961 ca. 80 Milliarden DM. 

In den letzten Jahrzehnten war jedoch nur der Anteil der Ein -
zelhandelslager rückläufig (von 30,6°/o im Jahre 1930 auf 11,9°/o 
im Jahre 1960). Der GroIhandel hat dagegen seinen Anteil an 
der gesamtwirtschaftlichen Lagerhaltung sogar leicht vergröF5ert 
(von 16,2°/a im Jahre 1930 auf 19,6°/o im Jahre 1960). 

1930 sind fast 2,! der Bestände des Handels auf den Einzel -
handel entfallen, 1960:waren es nurmehr 38 0 /o. Der Lageranteil 
des Grof1handels stieg von einem Drittel auf 62 0 1o. 
Der jetzt geringere Anteil der Lagerhaltung des Einzelhandels 

an der gesamtwirtschaftlichen Lagerhaltung hat verschiedene 
Gründe. Einer davon -ist, dafl im Zuge der -starken Industrialisie -
rung die -industriellen Läger an Investitionsgütern sowie Roh -
stoffen und Halbwaren stark zunahmen. Da im Zuge dieser Ent -
wicklung die entsprechenden Grof)handelszweige des Rohstoff -
und Produktions-Verbindungshandels stark sich vergröferten und 
neue GroF1handelszweige entstanden, hat sich der Lageranteil 
des Gro-f3hand'els -nicht verkleinert. Die stärkere Einschaltung des 
Konsumgütergroflha-ndels in den Warenabsatz, eine geschicktere 
Warendisposifion, vor allem in den Zusammenschlüssen des 
Handels und ein allgemein verbessertes Transportsysfem ermög -
lichten es andererseits dem Einzelhandel, die eigene Lagerhal -
tung stärker zu entlasten als das früher möglich gewesen wäre. 
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Im letzten Jahrzehnt betrug die durchschnittliche jährliche 
Lagerinvesfition, d. h. die Vergröterung der Bestände während 
eines Jahres im Einzelhandel 700 Mill. DM, im Grot)handel 
920 Mill. DM. 

Die Lagerpolifik des Handels war in den vergangenen Jahren 
von zwei gegeneinanderwirkenden Kräften geprägt. Auf der 
einen Seite standen die Bestrebungen, die Lagerbestände aus 
Kostengründen möglichst klein zu halten, den Warenumschlag 
also zu erhöhen. Auf der anderen Seite aber sah sich der Handel 
einer stets gröFer werdenden Flut neuer Erzeugnisse und damit 
immer differenzierteren Kundenwünschen gegenüber. Dazu kam 
in den letzten Jahren eine gewisse Vermischung der Branchen -
sortimente, die ebenfalls für Erhöhung • der Warenbestände 
sorgten. 
Von der Lagerhaltung des einzelwirtschaftlichen Grof3handels 

dürften 400/0 auf Konsumgüter und 60 0 /a auf Roh-
stoffe, Halbwaren bzw. Investitionsgüter entfallen. 

Die Lagerbestände des genossenschaftlichen Grof-
handels betrugen 1957 90/6 des gesamten Grofhandelslagers 
und 1959 120/a. 

nungen und Erfahrungen aus über Fragen der Preisbindung, über 
neue Verfriebsformen im Grof3hand'el und damit zusammen -
hängende Probleme, über die zweckmäfige Ausstattung eines 
modernen Lagerhauses, über innerbetrieblichen Warentransport, 
über Auffragsdurchlauf usw. Ein Mitglied berichtete über Erfah -
rungen und Eindrücke anlä1lich einer Amerikareise, ein anderes 
über eine Fahrt nach Indien und Hongkong anläF3lich des Welt -
kongresses junger Unternehmer. Au1erdem werden in den Zu -
sammenkünften jeweils aktuelle Tagesfragen erörtert. 

Die Zusammenkünfte finden alle zwei Monate statt und werden 
im neuen Jahr fortgesetzt. 

Sitzung unseres Vorstands (239) 

(sr) 'In seiner Sitzung am 5. 12. 1962 in Nürnberg hatte der Vor -
stand des Landesverbandes sich wieder mit einer umfassenden 
und wichtigen Tagesordnung zu befassen. 
Zu Beginn der Sitzung überreichte unser Vorsitzender, Herr 

Wolfer B r au n, Nürnberg, im Namen des Vorstands den auf 
eigenen Wunsch mit Rücksicht auf seine angegriffene Gesund -
heit aus unserem Vorstand ausscheidenden Herrn Dr. Kurt 
Christlieb, Regensburg, unter allgemeinem Beifall eine Verbandsnachrichten E h r e n u r k u n d e über die erstmalige Verleihung der allerdings 
noch nicht fertiggestellten Verbandsmeda-ille. Herr Braun hob die 
besonderen Verdienste hervor, die sich Herr Dr. Christlieb in 

Erfahrungsaustauschgruppe seiner Eigenschaft als langjähriges Vorstandsmitglied unseres 
Landesverbandes, als Vorsitzender unseres Fachzweigs Eisen -Großhandel in Augsburg (238) und Mefaliwaren sowie als Mitglied verschiedener Ausschüss 
unseres Landesverbandes, schl'i'elich aber auch in seiner Eigen -
schaft als Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Re -
gensburg um den gesamten Bayerischen GroF3-. und Auf)enhandel 
erworben hat. 
Der Schatzmeister, Herr G ri mm, Augsburg, erläuterte dann 

den Prüfungsbericht der Südd. Treuhandgesellschaft über die 

(I) Die seit vielen Jahren im Rahmen unseres Landesverbandes 
bestehende Erfahrungsausfauschgruppe GroFhandel, Augsburg, 
der Grof5händler der verschiedensten Fachsparten angehören, 
hat sich im ablaufenden Jahr neu konstituiert und etwas er-
weitert; im Laufe des Jahres Ist sie mehrmals zu Sitzungen zu-
sammengetreten. Die Mitglieder tauschten unter anderem Mei-

Freie Bahn 
für Ihren 
Brief! 
Gerade zu Weihnachten ist es wichtig, daß Ihre 
Briefe und Weihnachtsgrüße pünktlich ankom -
men. In der Weihnachtszeit jedoch sind die Brief -
berge auf den Postämtern am größten. 

EIN TIP: 
Schreiben Sie die richtige Postleitzahl in jede 
Anschrift und in jede Absenderangabe - immer 
links vor den Ort. Dann hat Ihre Weihnachtspost 
freie Bahn. 

VERGISSMEINNICHT :STLEITZAHL DIE 
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Bilanz unseres Verbandes für das Jahr 1961. Zusammenfassend 
konnte Herr Grimm einen durchaus gesunden Finanzstand fest -
stellen. Auch für das Jahr 1962 zeichnet sich eine zufrieden -
stellende Entwicklung ab. Der auf Grund der bisherigen Erfah -
rungen erstellte Etat für 1963 wurde dann nach eingehender 
Beratung verabschiedet, wobei sich verschiedene Vorstandsmit -
glieder für eine Erhöhung des Etatpostens .Berufsausbildung" 
einsetzten. Diesem Anliegen wurde Rechnung getragen, wobei 
Vorsorge für eine weiterhin intensive und erweiterte Berufs -
förderungsarbeif unseres Verbandes getroffen werden soll. 

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt galt der Aus -
sprache über die Tarifsituation. Wie wir Ihnen in Art. 218 
dieses Heftes erläutern, steht der bayeri s che Grof)- und Auf)en -
handel nach Kündigung der Lohn- und Gehaltstarifverträge 
seitens der Gewerkschaften vor schweren Verhandlungen mit 
diesen. Herr Dr. B erz, Augsburg, der Vorsitzende unseres 
Arbeitgeber- und Tarifausschusses, konnte nach eingehender 
Aussprache die Meinung unseres Vo.rstands dahingehend zu -
sammenfassen, dat3 die Verhandlungskommission mit allem Ernst 
auf die auf)erordentlich angespannte Kostensituation der Betriebe 
des bayerischen Grof)- und Auf3enhandels hinweisen muf, um 
die u. E. auch dem allgemeinen Wirtschaftsablauf und damit der 
wirtschaftlichen Vernunft widersprechenden Forderungen der 
Gewe r kschaften abzuwehren. 

• 
Nach der Satzung unseres Landesverbandes ist alle zwei Jahre 

eine Mitgliederversammlung anzuberaumen. Für die im 
Jahre 1963 anstehende Mitgliederversammlung wurde einem Vor -
schlag unseres Vorsitzenden entsprechend einstimmig die Stadt 
Augsburg als Ort der Mitgliederversammlung be -
stimmt. Mitte Mai soll diese Veranstaltung stattfinden. Wegen 
der geplanten Teilnahme von prominenten Bundestagsabgeord -
neten an unserer repräsentativen Vormittagsveranstalfung konnte 
der Termin noch nicht genau festgelegt werden. Sie werden im 
Rahmen unserer Verbandszeitschrift schon in Kürze Näheres 
hierzu hören. 

Nachdem diese nur alle zwei Jahre stattfindende Versammlung 
gerade gegenüber der Offentlichkeit die überragende Bedeu -
tung des bayerischen Grof)- und Aui3enhandels herausstellen 
soll, bittet Herr Braun schon heute alle Mitgliedsfirmen, durch 
ihre Teilnahme zum guten Gelingen dieser Veranstaltung bei -
zutragen. 
Wegen der fortgeschrittenen Zeit nahm der Vorstand zu den 

noch anstehenden Tagesordnungspunkten kurze Situations -
berichte entgegen: Ober die Entwicklung unseres Bayerischen 
Gro1handelsberatungsdienstes konnte Herr Pf rang 
ein sehr positives Bild zeichnen. Es arbeiten im Beratungsdienst 
derzeit drei vollausgebildete Organisationsberater und ein Ar -
chitekt, während zwei weitere Herren sich im fortgeschrittenen 
Stadium der Ausbildung befinden, so dat3 Ende 1963 fünf Be -
rater und ein Architekt für den Beratungsdienst tätig sein wer -
den. Auch die Auftragslage des Beratungsdienstes gestaltet sich 
weiterhin au!f5erorderltlich günstig. Die in vielen Jahren prak -
tischer Beratertätigkeit zusammengetragene Erfahrung kann für 
jeden Grof3handelsbetrieb einen beachtlichen Vorteil bedeuten. 

Der Vorsitzende des Steuerausschusses, Herr Schmidt, 
Nürnberg, und Herr Sauter von der Geschäftsführung be -
richteten über aktuelle Steuerprobleme - insbesondere 
zur Frage der Umsatzsteuerreform. Nachdem dem Bundestag 
ein Gesetzentwurf verschiedener CDU/CSU-Abgeordneter vor -
liegt, ferner auch Anfragen der FDP- und SPD-Fraktion über 
Fragen der Umsafzsteuerreform zur Behandlung anstehen, ist in 
Kürze - vermutlich noch im Dezember - mit einer Grundsatz -
debatte über Umsatzsteuerfragen im Bundestag zu rechnen. Wir 
verzichten deshalb heute auf einen näheren Bericht und infor -
mieren Sie im Anschluf5 an die Bundestagsdebatte voraussicht -
lich im Januar-Heft 1963 über den Stand dieser Fragen. 

Herr Braun beschlof5 die Sitzung mit dem Dank für die vor -
bildliche Arbeit, die der gesamte Vorstand im vergangenen 
Jahre in selbstloser Weise für den bayerischen Groh- und 
Auf)enhandel geleistet hat und verband damit die Bitte, auch im 
Jahre 1963 alle Kräfte in den Dienst der gemeinsamen Sache 
der Stärkung unseres Berufsstandes zu stellen. 

Erfahrungsaustausch in München (240) 

(la) Auch unsere Münchner Erfa-Gruppen sind in diesem Jahr 
sehr aktiv gewesen und wollen gleich im Januar 1963 wieder zu 
ihren gemeinsamen Gesprächen zusammenkommen. 

Eines der aktuellsten und jeden GroFhandelsunternehmer be -
sonders interessierende Themen war ein im November geführtes 
round-table -Gespräch über die Personalplanung im Grof)handel. 
Gerade hier zeigte es sich, wie wertvoll der Erfahrungsaustausch 
über solche Praktiken sein kann, due jeder Unternehmer i n di -
viduell handhabt und die durch wertvolle Anregungen von dem 
oftmals vorhandenen Hauch der Betriebsblindheit befreit wer -
den können. 
Wir möchten an dieser Stelle den Erfahrungsaustauschgruppen 

in Augsburg und München auch weiterhin guten Erfolg für ihre 
zukünftige Arbeit wünschen. 

Verkehr 

Ja bei der Post... (241) 

(la) Es mehren sich in letzter Zeit die K,lageri darüber, dat3 
Drucksachen unabhängig von dem vorweihnachtlichen Post -
verkehr - als Orts- und Fernsendungen unverhältnismäfig lang 
unterwegs sind. So konnte man kürzlich im Industrie-Kurier 
lesen, dat 3 die Laufzeit von sieben Tagen für eine Drucksache 
aus München nach Stuttgart lauf Schreiben des Postamtes Stutt -
gart 9 als normal zu betrachten sei. Dies gelte auch für hoch -
tarifierte Drucksachen. ,Anfang des 16. Jahrhunderts" - so hie( 
es weiter, ‚dauerte die Posfbeförderung von Nürnberg nach 
Frankfurt am Main durch die damalige Thurn-und-Taxis'sche Post 
20 Stunden. 

Wir bitten deshalb unsere Mitgliedsfirmen um Nachsicht, wenn 
unsere Drucksachen-Rundschreiben länger unterwegs sind. 

Konjunktur und 
Marktentwicklung 

Wareneinkauf, Lagerbestand und 
Rohertrag im Großhandel 1961 (242) 

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht im November-Heft 
1962 von ,Wirtschaft und Statistik die Ergebnisse seiner jähr -
lichen Erhebung über Wareneinkauf und Lagerbestand im Grof3-
handel im Bundesgebiet ohne Berlin für das Jahr 1961. Die Er -
gebnisse beruhen eut den Angaben von rund 5000 Unternehmen 
aus 51 Grofhandelszweigen. 

Die Entwicklung der Wareneinkäufe entsprach 1961 weit -
gehend der Entwicklung der Umsätze; von den meisten Grof)-
ihandelsunternehmen wurde mehr eingekauft als 1960. Ebenso 
war der Wert der Lagerbestände am Jahresende 1961 in der 
Mehrzahl der Branchen höher als vor Jahresfrist. Der Umschlag 
des Warenlagers hat sich 1961 gegenüber 1960 in 33 Branchen 
verlangsamt und in 12 Branchen erhöhf;-in 5 Geschäftszweigen 
blieb die Umschlagsziffer unverändert. 

Für den GroF5handel insgesamt kommt das Statistische Bundes -
amt für das Jahr 1961 zu einem Rohertrag von 13.8 Prozent des 
Umsatzes. Die Quote lag damit auf gleicher Höhe wie 1960. In 
den einzelnen Geschäftszweigen hat sie sich jedoch recht unter -
schiedlich entwickelt. So ergeben sich im Vergleich zu 1960 bei 
etwa der Hälfte der Branchen niedrigere, bei der anderen Hälfte 
höhere Quoten. In der Mehrzahl der Grof)handelsunfernehmen 
macht der Rohertrag 10 bis 25 Prozent des Umsatzes aus. 

BEILAGEN HINWEIS 

Diesem Heft liegt ein Prospekt der Fa. F. Soennecken bei. 

Wir bitten um freundliche Beachtung. 
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Programm des (243) 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

31.12. 
31.12. 

7.10- 8.00 
14.30- 14.40 

Musikjournal 
Börsendienst 

2. 1. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
3. 1. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
4. 1. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik 
5. 1. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
7. 1. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
8. 1. 20.45-21.00 Der Wirtschoftskommentar -2. Pr. 

Es spricht der Bundesminister für Wirtschaft 
9. 1. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
9. 1. 21.30-22.00 Die Kohle ist tot - es lebe die Kohle! 

Bericht Ober das Sorgenkind Nr. 1 unserer Wirtschaft: 
den Kohlenbergbau 

10. 1. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 

11. 1. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik 
12. 1. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
14. 1. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
15. 1. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 
15. 1. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
16. 1. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
17. 1. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen . - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
18. 1., 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik 
19. 1. 19.40- 19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
21. 1. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
21. 1. 20.15-21.00 Der Sieg Ober die Armut - Die iihmenswerte Leistung 

eines vielgeschmöhten Systems 

Außenhandel 

,,Made in Germany" - Bundesrepublik 
Deutschland (244) 

Das BWM hat in obigem Befreff gebeten, die deutschen Ex -
portfirmen auf folgendes hinzuweisen: 

,,Von amtlichen Vertretungen der Bundesregierung im Ausland 
ist Klage darüber geführt worden, daf in Druckschriften, im 
Schriftverkehr, in der Wirtschaftswerbung und als Herkunfts -
bezeichnung immer wieder die Ausdrücke Westdeutschland" 
oder ,,West-Germany" (bzw. Western Germany") gebraucht 
werden. Die Vertretungen haben mit Recht darauf hingewiesen, 
dat3 durch ein s3lches Verhalten der Zustand der Teilung 
Deutschlands unterstrichen und die ohnehin im Ausland vor -
handene und von sowjetischer Seite geförderte Neigung, die 
Bundesrepublik Deutschland in dieser Weise zu bezeichnen, 
begünstigt wird. Darüber hinaus kommt damit auch die von 
sowjetischer Seite angestrebte Trennung Berlins von der Bun -
desrepublik zum Ausdruck, da Berlin nicht im westlichen Teil 
Deutschlands liegt. Es mut3 damit gerechnet werden, daly bei 
den Bemühungen der amtlichen Vertretungen. im Ausland um die 
Erhaltung des Made in Germany" und um die Wahrung des 
gesamtdeutschen Anspruchs den deutschen politischen Stellen 
der Gebrauch der von der Bundesregierung nicht gewünschten 
Bezeichnungen der deutschen Nationalität durch due private 
Wirtschaft vorgehalten wird. Es könnte der Eindruck erweckt 
werden, als ob sich private Wirtschaftskreise mit der Teilung 
Deutschlands abgefunden hätten. Es sollte daher alles unter -
lassen werden, wes die eindeutige Bejahung des gesamtdeut -
schen Anspruchs auch durch Industrie-, Handels- und wirtschaft -
liche Publizistik in der Bundesrepublik im Ausland wie im Inland 
in Zweifel ziehen könnte. 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Deutsche 
Industrie- und Handelstag und die Arbeitsgemeinschaft Export -
zeitschriften haben ihre Mitglieder auf meine Veranlassung be- 

reits auf die möglichen politischen Folgen hingewiesen und 
gebeten, den entsprechenden Wunsch der Bundesregierung zu 
beachten. Nun hat mir kürzlich der Deutsche Industrie- und 
Handelstag mitgeteilt, dat3 die unerwünschten Herkunftsbezeich -
nungen nach ihm zugegangenen Berichten immer noch bei der 
Markierung der Packstücke von Ausfuhrsendungen verwendet 
würden; er hat auch darauf aufmerksam gemacht, da'l in der 
Fernsehsendung Reporter der Windrose berichten" vom 24. Sep -
tember 1962 die auf dem Bildschirm zu sehen gewesenen Pack -
stücke durchweg die Bezeichnung Made in Western Gerrriainy" 
getragen haben. 

Ich wende mich deshalb jetzt auch an Sie mit der Bitte, Ihre 
Mitglieder anzuhalten, ausschlieIIich die Ursprungsbezeichnung 
,,Made in Germany" und anstatt ,,Westdeutschland" nur die 
offizielle Bezeichnung ,,Bundesrepublik Deutschland" zu ver -
wenden. 

Soferne Ihnen bekannt werden sollte, dat3 amtliche Stellen im 
Ausland eine andere Ursprungsbezeichnung für Erzeugnisse der 
Bundesrepublik verlangen, wäre ich für eine Mitteilung dankbar. 

gez. Dr. Reinhardt" 

Transitverkehr mit EWG-Waren und 
Assoziationswaren über Osterreich 
nach Italien und Griechenland (245) 

(so) Das Bundesfinanzministerium hat unter dem 7. 11. 1962 
- Ill B/8 - Z 1043 - 141/62 - einen Erlat3 an die OFD München 
herausgegeben, der sich mit der Verwendung von Warenver -
kehrsbescheinigungen nach dem Muster D. D. 1 für EWG-Waren, 
nach dem Muster A. G. I für Assoziationswaren EWG-Griechen -
land befaijt, für die bei der Durchfuhr durch Osterreich in Salz -
burg oder Kufstein neue Frachtpapiere ausgestellt werden. 

Der Wortlaut dieses Erlasses kann auf der Geschäftsstelle der 
Abteilung AuFenhandel, Nürnberg, Sandstr. 29, eingesehen oder 
zur kurzfristigen Einsichtnahme angefordert werden. 

Recht der Kapitalgesellschaft 
(Stock Corporation) in den USA 1 (246) 

Der Deutsch -Amerikanische Wirtschaftsverband hat ein Exposé 
ausgearbeitet mit dem Titel ‚Das neue Corporations -Recht im 
Staat New York". Diese Ausarbeitung befa13t sich mit den Grund -
zügen des am 1. April 1963 im Staat New York in Kraft fretenden 
neuen Gesetzes über Kapitalgesellschaften (Business Corpora -
fion Law). 

Firmen, die an diesr Ausarbeitung interessiert sind, wird 
anheimgestellt, die sehr interessante und ausführliche Ausarbei -
tung bei der Geschäftsstelle unserer Abteilung Auf5enhandel, 
Nürnberg, Sandstr. 29, anzufordern. 

Export ostzonaler Waren - Keine Kenn -
zeichnung in den Exportfakturen - 
Möglichkeiten der Umsatzsteuer -
rückvergütung (247) 

(so) Aus gegebener Veranlassung weisen wir darauf hin, dat3 ein 
Export ostzonaler Waren in dritte Länder ohne weiteres möglich 
ist und auch eine Kenntlichmachung ostzonaler Waren in den 
Exportfakturen nicht erforderlich ist. Die in diesem Zusammen -
hang aufgetauchten Zweifel dürften darauf zurückzuführen ge -
wesen sein, dat 5 in der Aufenwirtschaftsverordnung (AWO) vom 
22. 8. 1961 in § 42 folgende Bestimmung enthalten ist: 

Beschränkung nach § 6 Abs. 2 AWG 
Rechtsgeschäfte über die Lieferung von Waren, die in einem 

Land der Länderliste C (Anloge L) ihren Ursprung haben, im 
Rahmen eines Transithandelsgeschäftes sind verboten, wenn ge -
genüber dem gebietsfremden Erwerber der Waren in Angebot 
und Rechnung nicht der Vermerk „Transifhandelsware" aufge -
nommen wird. 

Da die Länderliste C die sogenannten Ostblockländer umfaist, 
geht hieraus eindeutig hervor, dat5 bei Transitgeschäften mit 
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Waren aus den Ostblockstaaten in den Angeboten und Rech -
nungen des deutschen Exporteurs oder Transithändlers der Ver -
merk jransifhandelsware" aufgenommen werden mul). Aller -
dings befinden sich unter den Ländern der Länderliste C nur die 
sogenannten Ostblockländer, jedoch nicht die deutsche Ost -
zone, so dat3 also diese Beschränkung für Waren aus der deut -
schen Ostzone nicht gilt. 

Zur Vervollständigung der gesetzlichen Grundlagen weisen 
wir noch auf den Wortlaut von § 6 Abs. (2) AWG hin, der wie 
folgt lautet: 

,,Rechtsgeschäfte und Handlungen im Auf 3 enwirtschaffsverkehr 
können ferner beschränkt werden, um Auswirkungen von in 
fremden Wirtschaftsgebieten herrschenden, mit der freiheitlichen 
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht übereinstimmen -
den Verhältnissen auf das Wirtschaftsgebiet vorzubeugen oder 
entgegenzuwirken." 

Ferner weisen wir darauf hin, dat3 beim Export osizonaler 
Waren auch die Möglichkeit der Umsafzsfeuerrückvergütung 
besteht und zwar steht nach § 77 UStDB und § 16 Abs. 2 UStG 
fest, dat 3 die sogenannte Ausfuhrvergütung beim Export ost -
zonaler Waren in gleicher Weise nach 4 Vergütungsstufen ver -
gütet wird wie für den Export von Waren aus der Bundes -
republik. 

• Zur Frage der Ausfutirhändlervergütung kommt es nach § 16 Abs. 1 UStG und § 70 USIDB darauf an, ob nachgewiesen wer -
den kann, daf für die Lieferung der Ware an den Exporteur 
Umsatzsteuer bezahlt wurde. Da ein einwandfreier Nachweis 
hierüber in vielen Fällen nicht erbracht werden kann, mut) in 
diesen Fällen auf die Ausfuhrhändlervergütung verzichtet wer -
den. Wo jedoch einwandfreie Nachweise möglich sind, kann 
Antrag auf Rückvergütung der Umsatzsteuer in Form der Aus -
fuhrhändlervergüfung in der Höhe erhoben werden, in der 
die Umsatzsteuer tatsächlich entrichtet wurde. Die näheren Be -
stimmungen hierüber gehen aus den erwähnten Paragraphen des 
Umsatzsteuergesetzes und der UStDB hervor. 

In diesem Zusammenhang mufj auf die 12. Verordnung zur 
Änderung der Durchführungsbestimmungen zum Umsatzsteuer -
gesetz vom 8.9. 1962 hingewiesen werden, wo hinsichtlich der 
Berechnung der Ausfuhrhändlervergütung nach § 74 Abs. 2 Ziff. 3 
eine Klarstellung dahingehend erfolgte, dat) in diesen Fällen nur 
noch eine Ausfuhrhändlervergütung von 1 0 /0 in Betracht kommt, 
wenn die Lieferung an den Antragsteller mit 1 °/o besteuert 
wurde und die vorangehende Lieferung des Gegenstandes 
steuerfrei war. 

Verschiedenes 

Wie wird der DGB finanziert (248) 

Einen Bruttostundenlohn je Woche oder zwei Prozent des 
Monafseinkommens ist der Grundsatz für die Beitragsabführung 
in den DGB-Gewerkschaften. Die Staffelung der Beiträge in den 
einzelnen Gewerkschaften ist jedoch unterschiedlich. Die Unter -
schiede in den gleichen Beitragsklassen bei den einzelnen Ge -
werkschaften betragen bis zu 500°/a. In den Gruppen der 
Höchstbeiträge beträgt die Differenz zwischen zwei grot)en 
Gewerkschaften beispielsweise genau das Doppelte. 

Seit Jahren bemüht sich der DGB vergeblich um eine An -
gleichung der Beitragssätze und der aus diesen finanzierten 
Unterstützungsleistungen der Gewerkschaften. In den Nach -
kriegsjahren war vorgesehen, dat) die Beitragsabführung un -
mittelbar an den DGB erfolgen sollte und dat) dieser die Unter -
stützungseinrichfungen aufbauen sollte. Die zentrale Beitrags -
kassierung fiel sofort dem Prinzip der Dezentralisierung zum 
Opfer, der Gedanke des zentralen Aufbaus der Unferstüfzungs -
einrichtungen wurde auf dem Münchener Gründungskongret) des 
DGB 1949 aufgegeben. Hiermit verbunden war die Kürzung der 
Abführungen an den DGB. Während der DGB der britischen 
Zone noch 35°/o der Beitragseinnahmen der angeschlossenen 
Gewerkschaften erhalten hatte, bewilligte der Münchener Kon -
gret) dem DGB nur noch 15°/o. 1952 wurde der Anteil des DGB 
in Berlin auf 12°/a gekürzt. Bemühungen, den Anteil des DGB 
wieder zu erhöhen, sind seitdem mehrfach gescheitert. 

Entwicklung des Arbeitsmarktes (249) 

(j) Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung, Anton Sa b e I, vertrat in letzter Zeit 
häufig die Ansicht, dat) sich vom Arbeitsmarkt her noch keine 
deutlichen Anzeichen einer konjunkturellen Beruhigung ab -
zeichnen, obwohl in einigen Branchen zweifellos gewisse Ab -
schwächungstendenzen wirksam geworden sind. Bei einigen 
Meinungen, die eine Entspannung der Arbeitsmarktlage Voraus -
sagen, dürfte der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen 
sein. Gegenwärtig gibt es in der Bundesrepublik rund 93000 
Arbeitslose bei rund 650000 offenen Stellen. Es gibt 
heute kaum eine Branche, die keine Arbeitskräfte sucht. Ge -
wisse Chancen dürfte der ausländische Arbeitsmarkt immer noch 
bieten. Da hierbei aber Unterkünfte bereitgestellt werden müssen 
und in einigen Ländern selbst wirtschaftliche Auftriebstendenzen 
gröt)eren Umfanges bemerkbar sind', ist dieser Arbeitsmarkt so -
wohl von der Angebots- als auch Nachfrageseite nicht unbe -
grenzt ergiebig. Auch die steigenden Schulabgängerzahlen wer -
den keine fühlbare Entlastung bringen. Statt rund 550000 Ju -
gendlichen im Jahre 1960 werden 1962 rund 700000 in das 
Erwerbsleben eintreten. 

Interessant erscheint die Feststellung, dat) in der Indu si ri e 
und im Handwerk die meisten offenen Stellen vorhanden 
sind. Auf industrielle und handwerkliche Berufe entfallen rund 
66°/a der bei den Arbeitsämtern gemeldeten offenen Stellen. 
Das Dienstleistungsgewerbe hat rund 26,4°/a aller offenen Stel -
len für Frauen. 

Eine Änderung der angespannten Arbeitsmarktlage - unge -
wollt und aut)erordentlich schmerzlich - würde sich dann ein -
stellen, wenn der Lohnauftrieb weiter anhalten sollte, Eine Fort -
dauer der Lohn- und Gehaltsausweitung im bisherigen Tempo 
mut) letzten Endes die Vollbeschäftigung gefährden. Des Bun -
deswirtschaftsministerium hat in seinem letzten Bericht über die 
wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik darauf mit aller 
Deutlichkeit hingewiesen. Es sei Kurzsichtigkeit auch auf Arbeit -
geberseite, wenn angesichts des a'ut)erordentlichen grot)en 
Mangels an Arbeitskräften immer noch Lohnzugeständnisse ge -
macht werden, die die Wettbewerbsposition verschlechterten. 
Die Produktivität sei zwar kräftig gestiegen (insbesondere in 
der Industrie), aber die Lohnkosten würden doppelt so schnell 
wachsen. Die Lohnexpansion ist bekannfermat)en über den ge -
samfwirtschaftlichen Produkfivifätsfortschriff weit hinausgegangen. 

,,Was ist heute sozial"? (250) 

Im westdeutschen Rundfunk befa.t)te sich unlängst Dr. Hans -
Otto Wesemann mit der Frage ‚Was ist heute sozial?" 

Herr Dr. Wesemann geht davon aus, dat) der Begriff „sozial" 
zu einer Tarnbezeichnung für eine Reihe von Vorgängen gewor -
den sei, die bei genauerem Hinsehen eine andere Beschreibung 
verdienten. Sie sei auch in Bereichen anzutreffen, in denen 
andere Zwecke r auf gefällige Weise vernebelt" werden sollten. 
Eines dieser Gebiete sei die Frage der sozialen Gerechtigkeit. 
Wem im Bereich der Wirtschafts-. und Sozialpolitik eine Mat)-
nahme nütze oder schade, sei im allgemeinen mit einiger Zu -
verlässigkeit festzustellen. Ob sie dem Prinzip der sozialen Ge -
rechtigkeit entspreche, werde keiner auf der Stelle beantworten 
wollen, der die Werte auf ihren wirklichen Inhalt zu prüfen ge -
neigt sei. Dr. Wesemann stellte die Frage, woher es wohl kommen 
möge, dat) die Verwirklichung von Teilinteressen so gern mit 

Wollen Sie werben? 

1 In unserer Verbandszeitschrift reser -
vieren wir 
Placierung, 

Ihnen gern die geeignete 
wenn Sie beabsichtigen, 

eine ANZEIGE aufzugeben. 

Unseren derzeit gültigen Anzeigenta -
rif erhalten Sie auf Wunsch umgehend. 
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dem Mantel eines sozialen Begehrens behängt werde, während 
das, was wirklich dem Daseinsschutz der Gesamtheit diene, fast 
nie einer solchen Aufmachung für würdig befunden werde, wie 
es z. B. bei der Verhütung des gröF3ten sozialen Verbrechens, 
nämlich einer Inflation, wohl am Platze ware. Auch habe man 
noch wenig davon erfahren, deE5 Forderungen, die die Ent -
stehung eines inflationären Prozesses begünstigten, mit al l er 
Schärfe als antisozial oder asozial bezeichnet worden wären. 
Dal3 eine Lohnaufbesserung im Wege eines Kollektivtarifvertra -
ges ein sozialer Fortschritt erster Güte sei, erführen wir alle 
Tage; del3 es eine ebenso begrüFeriswerte soziale Tat der Arbeit -
geber sei, wenn sie übertarifliche Löhne zahlten, scheine den 
Pächtern des sozialen Fortschritts weniger gut ins Konzept zu 
passen. Und so sei denn auch jede Arbeitszeitverkürzung unbe -
sehen mit sozialem 01 gesalbt. Wäre soziales Verhalten auch 
heute noch ein anderer Ausdruck für die Mitverantwortung ge -
genüber allen anderen, so hätte man eigentlich schon bemerken 
müssen, dat 5 durch diesen Fortschritt für die eine Gruppe zwei -
fellos ein Plus an Annehmlichkeiten, für eine nicht kleine andere 
Gruppe aber ein erheblicher Zuwachs an Lasten erreicht worden 
sei. Der Begriff ‚sozial" habe anfangs bedeutet, dal3 die Ver -
antwortung des einzelnen nicht im engsten Kreise ende, sondern 
weitere Bezirke der Gesellschaft einschliel3e. Heule neige die 
soziale Rührigkeit dazu, durch eine stets wachsende Ausbreitung 
kollektiver Vorkehrungen den Bereich der individuellen Verant -
wortung immer stärker einzuengen." 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

unserem Vorstandsmitglied, Herrn Dr. Werner Doll j n get, 
Neustadt/Aisch, zu seiner Berufung zum Bundesschatzminister 
(Bundesminister für wirtschaftlichen Besitz des Bundes). 

WIR GRATULIEREN 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirme W. Stadlinger & Rauh, 
Elektro-, Rundfunk- und FernsehgroE5handlung in Nürnberg, 
Herrn Franz Rauh zur ehrenvollen Berufung als ehrenamtliches 
Mitglied des Finanzgerichtes Nürnberg, 

Herrn Artur Pfeifer, der am 2. 1. 1963 sein 25 -jähriges Dienst -
Jubiläum als Prokurist bei unserer Mitgliedsfirma Ernst Jugard, 
Werkzeugmaschinengrol3handlung in Nürnberg, feiern kann. 

dem Vorsitzenden unseres Fachzweigs Textil, Herrn Dr. Ludwig 
Kuitner, München, zu seiner Wahl in den Vorstand des Gesamt -
verbandes des Deutschen lexfilgroE5hendels. 

Direktor Carl Voss, Nürnberg, 70 Jahre alt 

Direktor Carl Voss von der BV -Aral Aktiengesellschaft, seit 
nahezu drei Jahrzehnten Leiter der Niederlassung Nürnberg, 
konnte am 24. 11. 1962 sein 70. Lebensjahr vollenden. 

Der Jubiler, der entscheidend am Aufbau des Unternehmens 
im nordbayerischen Raum mitgewirkt hat, ist durch sein lang -
jähriges, von umfassendem Wissen und grol3em Können ge -
tragenes Wirken in weiten Kreisen Frankens bekannt geworden. 

Der Landesverband spricht Herrn Direktor Carl Voss noch 
nachträglich zu seinem hohen Ehrentage seine herzlichsten 
Glückwünsche aus. 

Max Josef Kempf, Ansbach - 50 Jahre 

Am 5. 12. 1962 feierte Herr Max Josef Kempf, Inhaber unserer 
Mitgliedsfirma J. Kempf K. G., Elektro-, Rundfunk- und Fernseh -
GroE5handlung in Ansbach seinen 50. Geburtstag. 

Der Jubilar gründete am 1. 2. 1946 seine Firma im unterfränki -
schen Holzkirchhausen und verlegte im Jahre 1950 die Ge -
schäftsräume nach Ansbach. Dort wurde auch 1956 ein eigenes 
Geschäftsgebäude errichtet und bezogen. Die sich ständig er -
weiternden Geschäftsverbindungen führten zur Gründung von 
Filialen in Schwabach bzw. Obernahme der Firmen F. Borsforff 
in Erlangen und Georg Dürr in Würzburg. Herr Kempf arbeitet 
euch im Verband aktiv mit. So gehört er dem FacheusschuE5 
Elektro und Rundfunk, dem BeitregsausschuE5 und dem Ausschul3 
für Werbung und Offentlichkeitserbeit unseres Landesverbandes 
an. Er ist weiter als Handelsrichter tätig. 

Wir gratulieren Herrn Kempf herzlich zu seinem 50. Geburts -
tag und wünschen ihm weiter Gesundheit und geschäftlichen 
Erfolg. 

100 Jahre Firma Adrian Brugger 

Unsere Mitgliedsfirma Adrian Brugger, Grol3handel für Schreib -
waren, Mal- und Zeichenbedarf, München, konnte heuer ihr 
100jähriges Bestehen feiern. 

Die Chronik zeigt, dal3 das vom gleichnamigen Begründer vor 
100 Jahren eröffnete Fachgeschäft für Künstlerbedarf seit dem 
Jahre 1893 in Familienbesitz ist. In diesen langen Jahren konnten 
enge Kontakte mit den bekanntesten Münchner Künstlern - wie 
Lenbach, Kaulbach und deren Zeitgenossen - aufgenommen 

werden, die Zeit ihres Lebens freue Kunden der Firma geblie -
ben sind. Anfang dieses Jahrhunderts wurde der Firma in An -
erkennung ihrer Bedeutung der Titel eines königlich-bayerischen 
Hoflieferanten verliehen. Mit dem steigenden Bedarf an Lern -
material für Zeichen- und Schulunlerricht nahm auch die Ent -
wicklung der Firma ihren Aufschwung. Im Laufe der Jahre konn -
ten dem Stammhaus drei Einzelhandels-Filialen und eine Buch -
binderei angegliedert werden. 

Nachträglich, jedoch nicht minder herzlich, wünschen wir den 
rührigen Inhabern, die unserem Landesverband eng verbunden 
sind, und ihrem bis weil über die Grenzen Bayerns bekannten 
Fachgeschäft unsere besten Wünsche ‚für die nächsten Hundert 
Jahre". 

Buchbesprechung 

Welchen Beitrag wähle ich? - Anleitung zur Bestimmung der zweckmäßigen 
Beitragswahl für freiwillig Versicherte der Rentenversicherung der Arbei -
ter und Angestellten. Von Dr. Hartmut H e n s e n und Albin Steg n e r. 
Mit Tabellen und Formularen. 56 Seiten Großoktav. Preis kart. 5,50 DM. 
Asgard -Verlag, Bad Godesberg. 
Freiwillig Versicherte haben nach der Rentenreform diese Frage immer 

wieder gestellt. Warum? 
Die neuen Rentengesetze geben den zur freiwilligen Weiterversicherung 

berechtigten Personen erstmals die Möglichkeit, Zahl und Höhe der frei -
willig zu entrichtenden Beiträge selbst zu bestimmen. Den Versicherten er -
wächst daher die Aufgabe, die freiwilligen Beiträge richtig, d. h. so zu 
wählen, daß sie ein Höchstmaß an individuellem Nutzen bringen. Es kann 
nämlich der Fall eintreten, daß eine unbedachte Beitragswahl den bereits 
erworbenen Rentenanspruch mindert! 

Die nunmehr in sechster Auflage vorliegende Broschüre beseitigt in 
dieser Hinsicht jeden Zweifel! Die beiden Verfasser, Experten der Renten -
versicherung, haben ein sehr einfaches und absolut sicheres Verfahren ent -
wickelt, mit dessen Hilfe es jedem Versicherten möglich gemacht wird, die 
allein für Ihn zweckmäßige Beitragswohl zu treffen. Da es keine „Patent -
lösung" für jeden Versicherungsfall gibt, haben die Verfasser Vordrucke 
entwickelt, die erstmalig in ihrer Art sind und die auch dem versicherungs -
unkundigen Laien schnell und sicher die gesuchte Antwort auf die Frage 
nach der richtigen Beitragsklasse geben. Ausführliche Erläuterungen und 
zahlreiche Beispiele helfen bei der Beseitigung letzter Zweifel. 

Diese Broschüre berücksichtigt in der nunmehr vorliegenden sechsten 
Auflage alle seit der Rentenreform eingetretenen Rechtsänderungen, vor 
allem die Neuregelung des Fremdrentengesetzes und die Einführung des 
Handwerkerversicheruisgsgesetzes. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

= RA Jaumonn, la = Dipl Kfm. Lampe, p = ORR Pfrang, so = Dr. Schobert, sr = Dipl. Kfm. Sauter 
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